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Aushangpfl ichtige Gesetze und weitere wichtige 
Schutzvorschriften speziell für Unternehmen 
zusammengestellt!
Arbeitgeber sind gesetzlich dazu verpfl ichtet, ihren Mitarbeitern die aushang-
pfl ichtigen Gesetze in der neuesten Fassung zugänglich zu machen. Mit dieser 
Textsammlung, die bereits mit einer praktischen Lochung fertig für den Aushang 
(z. B. am Schwarzen Brett) vorbereitet ist, werden diese gesetzlichen Aushang-
pfl ichten zu 100 % erfüllt. Jeder Mitarbeiter kann so die aktuellen Vorschriften 
leicht einsehen.
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Vorwort

Eine Vielzahl von rechtlichen Bestimmungen verpflichten den Arbeitgeber zur Bekanntgabe be-
stimmter Gesetze, Verordnungen, einzelner Regelungen und Mitteilungen. Diese ergeben sich ins-
besondere aus dem Arbeitsrecht und dem Arbeitsschutzrecht. Gegenstand des vorliegenden Ban-
des sind deshalb Vorschriften aus den Bereichen Arbeitszeit, Urlaub, Elternzeit, Arbeitsschutz,
Gleichbehandlung und Schutz bestimmter Arbeitnehmergruppen. Wir haben uns bei der Auswahl
der Vorschriften vorrangig auf solche beschränkt, die von nahezu allen Betrieben und Dienststellen
in geeigneter Form betriebsöffentlich gemacht werden müssen oder von besonderer Wichtigkeit
sind. 

Wir möchten darauf hinweisen, dass neben den ebenfalls in allen Betrieben auszuhängenden Un-
fallverhütungsvorschriften der jeweiligen Berufsgenossenschaft für bestimmte Branchen noch wei-
tere gesetzliche Vorschriften ausgehängt werden müssen, so z. B. die Verordnung zum Schutz vor
der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung, die Verordnung über Arbeiten in Druckluft, die
 Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen und anderes mehr. Falls Ihr
 Unternehmen zu einer Spezialbranche gehört, empfehlen wir, sich bei der Gewerbeaufsicht über die
für Sie geltenden Aushangpflichten zu informieren.

Die Form der betrieblichen Bekanntmachung ist auf unterschiedliche Weise vorstellbar. Nahelie-
gend ist der Aushang am „Schwarzen Brett“. Auch ein anderer allgemein zugänglicher und von je-
dem Arbeitnehmer frequentierter Ort, wie z. B. die Stechuhr, kann für die Auslage oder den Aushang
infrage kommen. Besonders praktisch für den Aushang erweist sich bei der vorliegenden Textsamm-
lung die Lochung am linken oberen Rand.

Es liegt nahe, dass sich die vorgeschriebenen Bekanntmachungen nicht allein in einem gut lesbaren
Zustand befinden müssen, sondern auch in diesem Zustand zu erhalten sind. Unleserliche oder so-
gar verschwundene Aushänge oder Auslagen sind also baldmöglichst durch neuwertige in einwand-
freiem Zustand zu ersetzen. Darüber hinaus wird der Arbeitgeber angehalten, stets die aktuellen
Fassungen der aushangpflichtigen Vorschriften bereitzustellen. Die genaue Beobachtung der Tätig-
keit des Gesetzgebers in diesem Bereich wird dem Arbeitgeber daher empfohlen.

Die Erfüllung der Aushangpflicht wird von den Gewerbeaufsichtsämtern überprüft. Eine Verletzung
dieser Pflicht – auch in Unkenntnis – stellt eine Fahrlässigkeit dar, die gewöhnlich als Ordnungs-
widrigkeit mit einer Geldbuße (im Falle des Arbeitszeitgesetzes zum Beispiel bis zu 5.000 Euro) ge-
ahndet werden kann.

Außerdem haben wir einen neuen Service für Sie:

Aufgrund immer wieder auftretender Änderungen wichtiger Vorschriften zwischen den Auflagen
 haben wir uns dazu entschlossen, Ihnen wichtige Änderungen digital zur Verfügung zu stellen, die
erst nach Redaktionsschluss veröffentlicht worden sind: und zwar 
• unter https://www.forum-verlag.com/3088-beiblatt_062023
• oder über den QR-Code

Der Verlag

https://www.forum-verlag.com/3088_beiblatt_062023
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Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz                                                                             §§ 1, 2, 3 AGG

Abschnitt 1
Allgemeiner Teil

§ 1 Ziel des Gesetzes

Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus
Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen
Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters
oder der sexuellen Identität zu verhindern oder
zu beseitigen.

§ 2 Anwendungsbereich

(1) Benachteiligungen aus einem in § 1 ge-
nannten Grund sind nach Maßgabe dieses Ge-
setzes unzulässig in Bezug auf:

1.    die Bedingungen, einschließlich Auswahl-
kriterien und Einstellungsbedingungen, für
den Zugang zu unselbstständiger und
selbstständiger Erwerbstätigkeit, unabhän-
gig von Tätigkeitsfeld und beruflicher Posi-
tion, sowie für den beruflichen Aufstieg,

2.    die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingun-
gen einschließlich Arbeitsentgelt und Ent-
lassungsbedingungen, insbesondere in
 individual- und kollektivrechtlichen Verein-
barungen und Maßnahmen bei der Durch-
führung und Beendigung eines Beschäfti-
gungsverhältnisses sowie beim beruflichen
Aufstieg,

3.    den Zugang zu allen Formen und allen Ebe-
nen der Berufsberatung, der Berufsbildung
einschließlich der Berufsausbildung, der
beruflichen Weiterbildung und der Umschu-
lung sowie der praktischen Berufserfah-
rung,

4.    die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer
Beschäftigten- oder Arbeitgebervereinigung
oder einer Vereinigung, deren Mitglieder ei-
ner bestimmten Berufsgruppe angehören,
einschließlich der Inanspruchnahme der
Leistungen solcher Vereinigungen,

5.    den Sozialschutz, einschließlich der sozia-
len Sicherheit und der Gesundheitsdienste,

6.    die sozialen Vergünstigungen,

7.    die Bildung,

8.    den Zugang zu und die Versorgung mit Gü-
tern und Dienstleistungen, die der Öffent-
lichkeit zur Verfügung stehen, einschließ-
lich von Wohnraum.

(2) Für Leistungen nach dem Sozialgesetz-
buch gelten § 33c des Ersten Buches Sozial-
gesetzbuch und § 19a des Vierten Buches So-
zialgesetzbuch. Für die betriebliche Altersvor-
sorge gilt das Betriebsrentengesetz.

(3) Die Geltung sonstiger Benachteiligungs-
verbote oder Gebote der Gleichbehandlung wird
durch dieses Gesetz nicht berührt. Dies gilt
auch für öffentlich-rechtliche Vorschriften, die
dem Schutz bestimmter Personengruppen die-
nen.

(4) Für Kündigungen gelten ausschließlich die
Bestimmungen zum allgemeinen und besonde-
ren Kündigungsschutz.

§ 3 Begriffsbestimmungen

(1) Eine unmittelbare Benachteiligung liegt
vor, wenn eine Person wegen eines in § 1 ge-
nannten Grundes eine weniger günstige Be-
handlung erfährt, als eine andere Person in ei-
ner vergleichbaren Situation erfährt, erfahren
hat oder erfahren würde. Eine unmittelbare Be-
nachteiligung wegen des Geschlechts liegt in
Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 auch im Fall
 einer ungünstigeren Behandlung einer Frau we-
gen Schwangerschaft oder Mutterschaft vor.

(2) Eine mittelbare Benachteiligung liegt vor,
wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften,
Kriterien oder Verfahren Personen wegen eines
in § 1 genannten Grundes gegenüber anderen
Personen in besonderer Weise benachteiligen
können, es sei denn, die betreffenden Vor -
schriften, Kriterien oder Verfahren sind durch
ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt
und die Mittel sind zur Erreichung dieses Ziels
angemessen und erforderlich.
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(3) Eine Belästigung ist eine Benachteiligung,
wenn unerwünschte Verhaltensweisen, die mit
einem in § 1 genannten Grund in Zusammen-
hang stehen, bezwecken oder bewirken, dass
die Würde der betreffenden Person verletzt und
ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Er-
niedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigun-
gen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird.

(4) Eine sexuelle Belästigung ist eine Be-
nachteiligung in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis
4, wenn ein unerwünschtes, sexuell bestimm-
tes Verhalten, wozu auch unerwünschte sexu -
elle Handlungen und Aufforderungen zu diesen,
sexuell bestimmte körperliche Berührungen,
Bemerkungen sexuellen Inhalts sowie uner-
wünschtes Zeigen und sichtbares Anbringen
von pornographischen Darstellungen gehören,
bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der be-
treffenden Person verletzt wird, insbesondere
wenn ein von Einschüchterungen, Anfeindun-
gen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Be-
leidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaf-
fen wird.

(5) Die Anweisung zur Benachteiligung einer
Person aus einem in § 1 genannten Grund gilt
als Benachteiligung. Eine solche Anweisung
liegt in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 insbe-
sondere vor, wenn jemand eine Person zu ei-
nem Verhalten bestimmt, das einen Beschäf -
tigten oder eine Beschäftigte wegen eines in
§ 1 genannten Grundes benachteiligt oder be-
nachteiligen kann.

§ 4 Unterschiedliche  Behandlung wegen
mehrerer Gründe

Erfolgt eine unterschiedliche Behandlung we-
gen mehrerer der in § 1 genannten Gründe, so
kann diese unterschiedliche Behandlung nach
den §§ 8 bis 10 und 20 nur gerechtfertigt wer-
den, wenn sich die Rechtfertigung auf alle diese
Gründe erstreckt, derentwegen die unter-
schiedliche Behandlung erfolgt.

§ 5 Positive Maßnahmen

Ungeachtet der in den §§ 8 bis 10 sowie in
§ 20 benannten Gründe ist eine unterschiedli-
che Behandlung auch zulässig, wenn durch ge-
eignete und angemessene Maßnahmen beste-
hende Nachteile wegen eines in § 1 genannten
Grundes verhindert oder ausgeglichen werden
sollen.

Abschnitt 2
Schutz der Beschäftigten vor Benachteili-

gung

Unterabschnitt 1
Verbot der Benachteiligung

§ 6 Persönlicher Anwendungsbereich

(1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes
sind

1.    Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,

2.    die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten,

3.    Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen
Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähnli-
che Personen anzusehen sind; zu diesen
gehören auch die in Heimarbeit Beschäftig-
ten und die ihnen Gleichgestellten. 

Als Beschäftigte gelten auch die Bewerberinnen
und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis
sowie die Personen, deren Beschäftigungsver-
hältnis beendet ist.

(2) Arbeitgeber (Arbeitgeber und Arbeitgebe-
rinnen) im Sinne dieses Abschnitts sind natür -
liche und juristische Personen sowie rechts -
fähige Personengesellschaften, die Personen
nach Absatz 1 beschäftigen. Werden Beschäf-
tigte einem Dritten zur Arbeitsleistung überlas-
sen, so gilt auch dieser als Arbeitgeber im Sinne
dieses Abschnitts. Für die in Heimarbeit Be-
schäftigten und die ihnen Gleichgestellten tritt
an die Stelle des Arbeitgebers der Auftraggeber
oder Zwischenmeister.
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(3) Soweit es die Bedingungen für den Zugang
zur Erwerbstätigkeit sowie den beruflichen Auf-
stieg betrifft, gelten die Vorschriften dieses Ab-
schnitts für Selbstständige und Organmitglie-
der, insbesondere Geschäftsführer oder Ge-
schäftsführerinnen und Vorstände, entspre-
chend.

§ 7 Benachteiligungsverbot

(1) Beschäftigte dürfen nicht wegen eines in
§ 1 genannten Grundes benachteiligt werden;
dies gilt auch, wenn die Person, die die Be -
nachteiligung begeht, das Vorliegen eines in
§ 1 genannten Grundes bei der Benachteiligung
nur annimmt.

(2) Bestimmungen in Vereinbarungen, die ge-
gen das Benachteiligungsverbot des Absatzes 1
verstoßen, sind unwirksam.

(3) Eine Benachteiligung nach Absatz 1 durch
Arbeitgeber oder Beschäftigte ist eine Verlet-
zung vertraglicher Pflichten.

§ 8 Zulässige unterschiedliche Behandlung
wegen beruflicher Anforderungen

(1) Eine unterschiedliche Behandlung wegen
eines in § 1 genannten Grundes ist zulässig,
wenn dieser Grund wegen der Art der auszu -
übenden Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer
Ausübung eine wesentliche und entscheidende
berufliche Anforderung darstellt, sofern der
Zweck rechtmäßig und die Anforderung ange-
messen ist.

(2) Die Vereinbarung einer geringeren Vergü-
tung für gleiche oder gleichwertige Arbeit wegen
eines in § 1 genannten Grundes wird nicht da-
durch gerechtfertigt, dass wegen eines in § 1
genannten Grundes besondere Schutzvor-
schriften gelten.

§ 9 Zulässige unterschiedliche Behandlung
wegen der Religion oder Weltanschauung

(1) Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedli-
che Behandlung wegen der Religion oder der
Weltanschauung bei der Beschäftigung durch
Religionsgemeinschaften, die ihnen zugeordne-
ten Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre
Rechtsform oder durch Vereinigungen, die sich
die gemeinschaftliche Pflege einer Religion
oder Weltanschauung zur Aufgabe machen,
auch zulässig, wenn eine bestimmte Religion
oder Weltanschauung unter Beachtung des
Selbstverständnisses der jeweiligen Religions-
gemeinschaft oder Vereinigung im Hinblick auf
ihr Selbstbestimmungsrecht oder nach der Art
der Tätigkeit eine gerechtfertigte berufliche An-
forderung darstellt.

(2) Das Verbot unterschiedlicher Behandlung
wegen der Religion oder der Weltanschauung
berührt nicht das Recht der in Absatz 1 ge -
nannten Religionsgemeinschaften, der ihnen
zugeordneten Einrichtungen ohne Rücksicht
auf ihre Rechtsform oder der Vereinigungen, die
sich die gemeinschaftliche Pflege einer Religion
oder Weltanschauung zur Aufgabe machen, von
ihren Beschäftigten ein loyales und aufrichtiges
Verhalten im Sinne ihres jeweiligen Selbstver-
ständnisses verlangen zu können.

§ 10 Zulässige unterschiedliche 
Behandlung wegen des Alters

Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche
Behandlung wegen des Alters auch zulässig,
wenn sie objektiv und angemessen und durch
ein legitimes Ziel gerechtfertigt ist. Die Mittel
zur Erreichung dieses Ziels müssen angemes-
sen und erforderlich sein. Derartige unter-
schiedliche Behandlungen können insbesonde-
re Folgendes einschließen:
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1.    die Festlegung besonderer Bedingungen
für den Zugang zur Beschäftigung und zur
beruflichen Bildung sowie besonderer Be-
schäftigungs- und Arbeitsbedingungen,
einschließlich der Bedingungen für Entloh-
nung und Bendigung des Beschäftigungs-
verhältnisses, um die berufliche Eingliede-
rung von Jugendlichen, älteren Beschäftig-
ten und Personen mit Fürsorgepflichten zu
fördern oder ihren Schutz sicherzustellen,

2.    die Festlegung von Mindestanforderungen
an das Alter, die Berufserfahrung oder das
Dienstalter für den Zugang zur Beschäfti-
gung oder für bestimmte mit der Beschäfti-
gung verbundene Vorteile,

3.    die Festsetzung eines Höchstalters für die
Einstellung auf Grund der spezifischen Aus-
bildungsanforderungen eines bestimmten
Arbeitsplatzes oder auf Grund der Notwen-
digkeit einer angemessenen Beschäfti-
gungszeit vor dem Eintritt in den Ruhe-
stand,

4.    die Festsetzung von Altersgrenzen bei den
betrieblichen Systemen der sozialen Si-
cherheit als Voraussetzung für die Mit -
gliedschaft oder den Bezug von Altersrente
oder von Leistungen bei Invalidität ein -
schließ lich der Festsetzung unterschiedli-
cher Altersgrenzen im Rahmen dieser Sys -
teme für bestimmte Beschäftigte oder
Gruppen von Beschäftigten und die Ver-
wendung von Alterskriterien im Rahmen
dieser Systeme für versicherungsmathe-
matische Berechnungen,

5.    eine Vereinbarung, die die Beendigung des
Beschäftigungsverhältnisses ohne Kündi-
gung zu einem Zeitpunkt vorsieht, zu dem
der oder die Beschäftigte eine Rente wegen
Alters beantragen kann; § 41 des Sechsten
Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt,

6.    Differenzierungen von Leistungen in Sozial-
plänen im Sinne des Betriebsverfassungs-
gesetzes, wenn die Parteien eine nach Alter
oder Betriebszugehörigkeit gestaffelte Ab-

findungsregelung geschaffen haben, in
der die wesentlich vom Alter abhängenden
Chancen auf dem Arbeitsmarkt durch eine
verhältnismäßig starke Betonung des Le-
bensalters erkennbar berücksichtigt wor-
den sind, oder Beschäftigte von den Leis -
tungen des Sozialplans ausgeschlossen ha-
ben, die wirtschaftlich abgesichert sind,
weil sie, gegebenenfalls nach Bezug von Ar-
beitslosengeld, rentenberechtigt sind.

Unterabschnitt 2
Organisationspflichten des Arbeitgebers

§ 11 Ausschreibung

Ein Arbeitsplatz darf nicht unter Verstoß ge-
gen § 7 Abs. 1 ausgeschrieben werden.

§ 12 Maßnahmen und Pflichten des Arbeit-
gebers

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erfor-
derlichen Maßnahmen zum Schutz vor Benach-
teiligungen wegen eines in § 1 genannten Grun-
des zu treffen. Dieser Schutz umfasst auch vor-
beugende Maßnahmen.

(2) Der Arbeitgeber soll in geeigneter Art und
Weise, insbesondere im Rahmen der berufli-
chen Aus- und Fortbildung, auf die Unzulässig-
keit solcher Benachteiligungen hinweisen und
darauf hinwirken, dass diese unterbleiben. Hat
der Arbeitgeber seine Beschäftigten in geeig -
neter Weise zum Zwecke der Verhinderung von
Benachteiligung geschult, gilt dies als Erfüllung
seiner Pflichten nach Absatz 1.

(3) Verstoßen Beschäftigte gegen das Be-
nachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1, so hat der
Arbeitgeber die im Einzelfall geeigneten, erfor-
derlichen und angemessenen Maßnahmen zur
Unterbindung der Benachteiligung wie Abmah-
nung, Umsetzung, Versetzung oder Kündigung
zu ergreifen.
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(4) Werden Beschäftigte bei der Ausübung ih-
rer Tätigkeit durch Dritte nach § 7 Abs. 1 be-
nachteiligt, so hat der Arbeitgeber die im Ein -
zelfall geeigneten, erforderlichen und ange -
messenen Maßnahmen zum Schutz der Be-
schäftigten zu ergreifen.

(5) Dieses Gesetz und § 61b des Arbeitsge-
richtsgesetzes sowie Informationen über die für
die Behandlung von Beschwerden nach § 13
zuständigen Stellen sind im Betrieb oder in der
Dienststelle bekannt zu machen. Die Bekannt-
machung kann durch Aushang oder Auslegung
an geeigneter Stelle oder den Einsatz der im Be-
trieb oder der Dienststelle üblichen Informati-
ons- und Kommunikationstechnik erfolgen.

Unterabschnitt 3
Rechte der Beschäftigten

§ 13 Beschwerderecht

(1) Die Beschäftigten haben das Recht, sich
bei den zuständigen Stellen des Betriebs, des
Unternehmens oder der Dienststelle zu be-
schweren, wenn sie sich im Zusammenhang
mit ihrem Beschäftigungsverhältnis vom Arbeit-
geber, von Vorgesetzten, anderen Beschäftig-
ten oder Dritten wegen eines in § 1 genannten
Grundes benachteiligt fühlen. Die Beschwerde
ist zu prüfen und das Ergebnis der oder dem be-
schwerdeführenden Beschäftigten mitzuteilen.

(2) Die Rechte der Arbeitnehmervertretungen
bleiben unberührt.

§ 14 Leistungsverweigerungsrecht

Ergreift der Arbeitgeber keine oder offensicht-
lich ungeeignete Maßnahmen zur Unterbindung
einer Belästigung oder sexuellen Belästigung
am Arbeitsplatz, sind die betroffenen Beschäf-
tigten berechtigt, ihre Tätigkeit ohne Verlust
des Arbeitsentgelts einzustellen, soweit dies zu
ihrem Schutz erforderlich ist. § 273 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs bleibt unberührt.

§ 15 Entschädigung und Schadensersatz

(1) Bei einem Verstoß gegen das Benachteili-
gungsverbot ist der Arbeitgeber verpflichtet,
den hierdurch entstandenen Schaden zu erset-
zen. Dies gilt nicht, wenn der Arbeitgeber die
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.

(2) Wegen eines Schadens, der nicht Vermö-
gensschaden ist, kann der oder die Beschäftig-
te eine angemessene Entschädigung in Geld
verlangen. Die Entschädigung darf bei einer
Nichteinstellung drei Monatsgehälter nicht
übersteigen, wenn der oder die Beschäftigte
auch bei benachteiligungsfreier Auswahl nicht
eingestellt worden wäre.

(3) Der Arbeitgeber ist bei der Anwendung kol-
lektivrechtlicher Vereinbarungen nur dann zur
Entschädigung verpflichtet, wenn er vorsätzlich
oder grob fahrlässig handelt.

(4) Ein Anspruch nach Absatz 1 oder 2 muss
innerhalb einer Frist von zwei Monaten schrift-
lich geltend gemacht werden, es sei denn, die
Tarifvertragsparteien haben etwas anderes ver-
einbart. Die Frist beginnt im Falle einer Bewer-
bung oder eines beruflichen Aufstiegs mit dem
Zugang der Ablehnung und in den sonstigen Fäl-
len einer Benachteiligung zu dem Zeitpunkt, in
dem der oder die Beschäftigte von der Benach-
teiligung Kenntnis erlangt. 

(5) Im Übrigen bleiben Ansprüche gegen den
Arbeitgeber, die sich aus anderen Rechtsvor-
schriften ergeben, unberührt.

(6) Ein Verstoß des Arbeitgebers gegen das
Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1 begrün-
det keinen Anspruch auf Begründung eines Be-
schäftigungsverhältnisses, Berufsausbildungs-
verhältnisses oder einen beruflichen Aufstieg,
es sei denn, ein solcher ergibt sich aus einem
anderen Rechtsgrund.

§ 16 Maßregelungsverbot

(1) Der Arbeitgeber darf Beschäftigte nicht we-
gen der Inanspruchnahme von Rechten nach
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diesem Abschnitt oder wegen der Weigerung,
eine gegen diesen Abschnitt verstoßende An-
weisung auszuführen, benachteiligen. Gleiches
gilt für Personen, die den Beschäftigten hierbei
unterstützen oder als Zeuginnen oder Zeugen
aussagen.

(2) Die Zurückweisung oder Duldung benach-
teiligender Verhaltensweisen durch betroffene
Beschäftigte darf nicht als Grundlage für eine
Entscheidung herangezogen werden, die diese
Beschäftigten berührt. Absatz 1 Satz 2 gilt ent-
sprechend.

(3) § 22 gilt entsprechend.

Unterabschnitt 4
Ergänzende Vorschriften

§ 17 Soziale Verantwortung der Beteiligten

(1) Tarifvertragsparteien, Arbeitgeber, Be-
schäftigte und deren Vertretungen sind aufge-
fordert, im Rahmen ihrer Aufgaben und Hand-
lungsmöglichkeiten an der Verwirklichung des
in § 1 genannten Ziels mitzuwirken.

(2) In Betrieben, in denen die Voraussetzun-
gen des § 1 Abs. 1 Satz 1 des Betriebsverfas-
sungsgesetzes vorliegen, können bei einem
groben Verstoß des Arbeitgebers gegen Vor-
schriften aus diesem Abschnitt der Betriebsrat
oder eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft
unter der Voraussetzung des § 23 Abs. 3 Satz 1
des Betriebsverfassungsgesetzes die dort ge-
nannten Rechte gerichtlich geltend machen;
§ 23 Abs. 3 Satz 2 bis 5 des Betriebsverfas-
sungsgesetzes gilt entsprechend. Mit diesem
Antrag dürfen nicht Ansprüche des Benachtei-
ligten geltend gemacht werden.

§ 18 Mitgliedschaft in Vereinigungen

(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten
entsprechend für die Mitgliedschaft oder die
Mitwirkung in einer

1.    Tarifvertragspartei,

2.    Vereinigung, deren Mitglieder einer be-
stimmten Berufsgruppe angehören oder die
eine überragende Machtstellung im wirt-
schaftlichen oder sozialen Bereich inneha-
ben, wenn ein grundlegendes Interesse am
Erwerb der Mitgliedschaft besteht, 

sowie deren jeweiligen Zusammenschlüssen.

(2) Wenn die Ablehnung einen Verstoß gegen
das Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1 dar-
stellt, besteht ein Anspruch auf Mitgliedschaft
oder Mitwirkung in den in Absatz 1 genannten
Vereinigungen.

Abschnitt 3
Schutz vor Benachteiligung im Zivilrechts-

verkehr

§ 19 Zivilrechtliches Benachteiligungsverbot

(1) Eine Benachteiligung aus Gründen der
Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, we-
gen des Geschlechts, der Religion, einer Be -
hinderung, des Alters oder der sexuellen Iden-
tität bei der Begründung, Durchführung und Be-
endigung zivilrechtlicher Schuldverhältnisse,
die

1.    typischerweise ohne Ansehen der Person
zu vergleichbaren Bedingungen in einer
Vielzahl von Fällen zustande kommen
(Massengeschäfte) oder bei denen das
 Ansehen der Person nach der Art des
Schuldverhältnisses eine nachrangige Be-
deutung hat und die zu vergleichbaren Be-
dingungen in einer Vielzahl von Fällen zu-
stande kommen oder

2.    eine privatrechtliche Versicherung zum Ge-
genstand haben,

ist unzulässig.
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(2) Eine Benachteiligung aus Gründen der
Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft ist
darüber hinaus auch bei der Begründung,
Durchführung und Beendigung sonstiger zivil-
rechtlicher Schuldverhältnisse im Sinne des
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 unzulässig.

(3) Bei der Vermietung von Wohnraum ist eine
unterschiedliche Behandlung im Hinblick auf
die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Be-
wohnerstrukturen und ausgewogener Sied-
lungsstrukturen sowie ausgeglichener wirt-
schaftlicher, sozialer und kultureller Verhältnis-
se zulässig.

(4) Die Vorschriften dieses Abschnitts finden
keine Anwendung auf familien- und erbrechtli-
che Schuldverhältnisse.

(5) Die Vorschriften dieses Abschnitts finden
keine Anwendung auf zivilrechtliche Schuldver-
hältnisse, bei denen ein besonderes Nähe-
oder Vertrauensverhältnis der Parteien oder ih-
rer Angehörigen begründet wird. Bei Mietver-
hältnissen kann dies insbesondere der Fall
sein, wenn die Parteien oder ihre Angehörigen
Wohnraum auf demselben Grundstück nutzen.
Die Vermietung von Wohnraum zum nicht nur
vorübergehenden Gebrauch ist in der Regel
kein Geschäft im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1,
wenn der Vermieter insgesamt nicht mehr als
50 Wohnungen vermietet.

§ 20 Zulässige unterschiedliche Behandlung

(1) Eine Verletzung des Benachteiligungsver-
bots ist nicht gegeben, wenn für eine unter-
schiedliche Behandlung wegen der Religion, ei-
ner Behinderung, des Alters, der sexuellen Iden-
tität oder des Geschlechts ein sachlicher Grund
vorliegt. Das kann insbesondere der Fall sein,
wenn die unterschiedliche Behandlung

1.    der Vermeidung von Gefahren, der Verhü-
tung von Schäden oder anderen Zwecken
vergleichbarer Art dient,

2.    dem Bedürfnis nach Schutz der Intimsphä-
re oder der persönlichen Sicherheit Rech-
nung trägt,

3.    besondere Vorteile gewährt und ein Inter -
esse an der Durchsetzung der Gleichbe-
handlung fehlt,

4.    an die Religion eines Menschen anknüpft
und im Hinblick auf die Ausübung der Reli-
gionsfreiheit oder auf das Selbstbestim-
mungsrecht der Religionsgemeinschaften,
der ihnen zugeordneten Einrichtungen oh-
ne Rücksicht auf ihre Rechtsform sowie der
Vereinigungen, die sich die gemeinschaftli-
che Pflege einer Religion zur Aufgabe ma-
chen, unter Beachtung des jeweiligen
Selbstverständnisses gerechtfertigt ist.

(2) Kosten im Zusammenhang mit Schwan-
gerschaft und Mutterschaft dürfen auf keinen
Fall zu unterschiedlichen Prämien oder Leistun-
gen führen. Eine unterschiedliche Behandlung
wegen der Religion, einer Behinderung, des Al-
ters oder der sexuellen Identität ist im Falle des
§ 19 Abs. 1 Nr. 2 nur zulässig, wenn diese auf
anerkannten Prinzipien risikoadäquater Kalku-
lation beruht, insbesondere auf einer versiche-
rungsmathematisch ermittelten Risikobewer-
tung unter Heranziehung statistischer Erhebun-
gen.

§ 21 Ansprüche

(1) Der Benachteiligte kann bei einem Verstoß
gegen das Benachteiligungsverbot unbescha-
det weiterer Ansprüche die Beseitigung der Be-
einträchtigung verlangen. Sind weitere Beein-
trächtigungen zu besorgen, so kann er auf Un-
terlassung klagen.

(2) Bei einer Verletzung des Benachteili -
gungsverbotes ist der Benachteiligende ver-
pflichtet, den hierdurch entstandenen Schaden
zu ersetzen. Dies gilt nicht, wenn der Benach -
teiligende die Pflichtverletzung nicht zu vertre-
ten hat. Wegen eines Schadens, der nicht Ver-
mögensschaden ist, kann der Benachteiligte
 eine angemessene Entschädigung in Geld ver-
langen.

(3) Ansprüche aus unerlaubter Handlung blei-
ben unberührt.
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(4) Auf eine Vereinbarung, die von dem Be-
nachteiligungsverbot abweicht, kann sich der
Benachteiligende nicht berufen.

(5) Ein Anspruch nach Absatz 1 und 2 muss
 innerhalb einer Frist von zwei Monaten geltend
gemacht werden. Nach Ablauf der Frist kann
der Anspruch nur geltend gemacht werden,
wenn der Benachteiligte ohne Verschulden an
der Einhaltung der Frist verhindert war.

Abschnitt 4
Rechtsschutz

§ 22 Beweislast

Wenn im Streitfall die eine Partei Indizien be-
weist, die eine Benachteiligung wegen eines in
§ 1 genannten Grundes vermuten lassen, trägt
die andere Partei die Beweislast dafür, dass
kein Verstoß gegen die Bestimmungen zum
Schutz vor Benachteiligung vorgelegen hat.

§ 23 Unterstützung durch Antidiskriminie-
rungsverbände

(1) Antidiskriminierungsverbände sind Perso-
nenzusammenschlüsse, die nicht gewerbs-
mäßig und nicht nur vorübergehend entspre-
chend ihrer Satzung die besonderen Interessen
von benachteiligten Personen oder Personen-
gruppen nach Maßgabe von § 1 wahrnehmen.
Die Befugnisse nach den Absätzen 2 bis 4 ste-
hen ihnen zu, wenn sie mindestens 75 Mitglie-
der haben oder einen Zusammenschluss aus
mindestens sieben Verbänden bilden.

(2) Antidiskriminierungsverbände sind befugt,
im Rahmen ihres Satzungszwecks in gerichtli-
chen Verfahren als Beistände Benachteiligter in
der Verhandlung aufzutreten. Im Übrigen blei-
ben die Vorschriften der Verfahrensordnungen,
insbesondere diejenigen, nach denen Beistän-
den weiterer Vortrag untersagt werden kann,
unberührt.

(3) Antidiskriminierungsverbänden ist im Rah-
men ihres Satzungszwecks die Besorgung von
Rechtsangelegenheiten Benachteiligter gestat-
tet.

(4) Besondere Klagerechte und Vertretungs-
befugnisse von Verbänden zu Gunsten von be-
hinderten Menschen bleiben unberührt.

Abschnitt 5
Sonderregelungen für öffentlich-rechtliche

Dienstverhältnisse

§ 24 Sonderregelung für öffentlich-rechtliche
Dienstverhältnisse

Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten unter
Berücksichtigung ihrer besonderen Rechtsstel-
lung entsprechend für

1.    Beamtinnen und Beamte des Bundes, der
Länder, der Gemeinden, der Gemeindever-
bände sowie der sonstigen der Aufsicht des
Bundes oder eines Landes unterstehenden
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen
des öffentlichen Rechts,

2.    Richterinnen und Richter des Bundes und
der Länder,

3.    Zivildienstleistende sowie anerkannte
Kriegsdienstverweigerer, soweit ihre Her -
anziehung zum Zivildienst betroffen ist.

Abschnitt 6
Antidiskriminierungsstelle des Bundes und

Unabhängige Bundesbeauftragte oder Unab-
hängiger Bundesbeauftragter für Antidiskri-

minierung

§ 25 Antidiskriminierungsstelle des Bundes

(1) Beim Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend wird unbeschadet der
Zuständigkeit der Beauftragten des Deutschen
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Bundestages oder der Bundesregierung die
Stelle des Bundes zum Schutz vor Benachteili-
gungen wegen eines in § 1 genannten Grundes
(Antidiskriminierungsstelle des Bundes) errich-
tet.

(2) Der Antidiskriminierungsstelle des Bundes
ist die für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwen-
dige Personal- und Sachausstattung zur Verfü-
gung zu stellen. Sie ist im Einzelplan des Bun-
desministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend in einem eigenen Kapitel auszuwei-
sen.

(3) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
wird von der oder dem Unabhängigen Bundes-
beauftragten für Antidiskriminierung geleitet.

§ 26 Wahl der oder des Unabhängigen
 Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung;

Anforderungen

(1) Die oder der Unabhängige Bundesbeauf-
tragte für Antidiskriminierung wird auf Vor-
schlag der Bundesregierung vom Deutschen
Bundestag gewählt.

(2) Über den Vorschlag stimmt der Deutsche
Bundestag ohne Aussprache ab. 

(3) Die vorgeschlagene Person ist gewählt,
wenn für sie mehr als die Hälfte der gesetzli-
chen Zahl der Mitglieder des Deutschen Bun-
destages gestimmt hat.

(4) Die oder der Unabhängige Bundesbeauf-
tragte für Antidiskriminierung muss zur Erfül-
lung ihrer oder seiner Aufgaben und zur Aus-
übung ihrer oder seiner Befugnisse über die er-
forderliche Qualifikation, Erfahrung und Sach-
kunde insbesondere im Bereich der Antidiskri-
minierung verfügen. Insbesondere muss sie
oder er über durch einschlägige Berufserfah-
rung erworbene Kenntnisse des Antidiskrimi-
nierungsrechts verfügen und die Befähigung für
die Laufbahn des höheren nichttechnischen
Verwaltungsdienstes des Bundes haben.

§ 26a Rechtsstellung der oder des Unabhän-
gigen Bundesbeauftragten für Antidiskrimi-

nierung

(1) Die oder der Unabhängige Bundesbeauf-
tragte für Antidiskriminierung steht nach Maß-
gabe dieses Gesetzes in einem öffentlich-recht-
lichen Amtsverhältnis zum Bund. Sie oder er ist
bei der Ausübung ihres oder seines Amtes un-
abhängig und nur dem Gesetz unterworfen.

(2) Die oder der Unabhängige Bundesbeauf-
tragte für Antidiskriminierung untersteht der
Rechtsaufsicht der Bundesregierung.

§ 26b Amtszeit der oder des Unabhängigen
Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung

(1) Die Amtszeit der oder des Unabhängigen
Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung
beträgt fünf Jahre.

(2) Eine einmalige Wiederwahl ist zulässig.

(3) Kommt vor Ende des Amtsverhältnisses ei-
ne Neuwahl nicht zustande, so führt die oder
der bisherige Unabhängige Bundesbeauftragte
für Antidiskriminierung auf Ersuchen der Bun-
despräsidentin oder des Bundespräsidenten
die Geschäfte bis zur Neuwahl fort.

§ 26c Beginn und Ende des Amtsverhältnis-
ses der oder des Unabhängigen Bundesbe-
auftragten für Antidiskriminierung; Amtseid

(1) Die oder der nach § 26 Gewählte ist von
der Bundespräsidentin oder dem Bundespräsi-
denten zu ernennen. Das Amtsverhältnis der
oder des Unabhängigen Bundesbeauftragten
für Antidiskriminierung beginnt mit der Aushän-
digung der Ernennungsurkunde.

(2) Die oder der Unabhängige Bundesbeauf-
tragte für Antidiskriminierung leistet vor der
Bundespräsidentin oder dem Bundespräsiden-
ten folgenden Eid: „Ich schwöre, dass ich meine
Kraft dem Wohl des deutschen Volkes widmen,
seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wen-
den, das Grundgesetz und die Gesetze des Bun-
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des wahren und verteidigen, meine Pflichten ge-
wissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen je-
dermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.“
Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung
geleistet werden.

(3) Das Amtsverhältnis endet

1.    regulär mit dem Ablauf der Amtszeit oder

2.    wenn die oder der Unabhängige Bundesbe-
auftragte für Antidiskriminierung vorzeitig
aus dem Amt entlassen wird.

(4) Entlassen wird die oder der Unabhängige
Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung

1.    auf eigenes Verlangen oder

2.    auf Vorschlag der Bundesregierung, wenn
die oder der Unabhängige Bundesbeauf-
tragte für Antidiskriminierung eine schwere
Verfehlung begangen hat oder die Voraus-
setzungen für die Wahrnehmung ihrer oder
seiner Aufgaben nicht mehr erfüllt.

Die Entlassung erfolgt durch die Bundespräsi-
dentin oder den Bundespräsidenten.

(5) Im Fall der Beendigung des Amtsverhält-
nisses vollzieht die Bundespräsidentin oder der
Bundespräsident eine Urkunde. Die Entlassung
wird mit der Aushändigung der Urkunde wirk-
sam.

§ 26d Unerlaubte Handlungen und Tätig -
keiten der oder des Unabhängigen Bundes-

beauftragten für Antidiskriminierung

(1) Die oder der Unabhängige Bundesbeauf-
tragte für Antidiskriminierung darf keine Hand-
lungen vornehmen, die mit den Aufgaben des
Amtes nicht zu vereinbaren sind.

(2) Die oder der Unabhängige Bundesbeauf-
tragte für Antidiskriminierung darf während der
Amtszeit und während einer anschließenden
Geschäftsführung keine anderen Tätigkeiten
ausüben, die mit dem Amt nicht zu vereinbaren
sind, unabhängig davon, ob es entgeltliche oder
unentgeltliche Tätigkeiten sind. Insbesondere
darf sie oder er

1.    kein besoldetes Amt, kein Gewerbe und kei-
nen Beruf ausüben,

2.    nicht dem Vorstand, Aufsichtsrat oder Ver-
waltungsrat eines auf Erwerb gerichteten
Unternehmens, nicht einer Regierung oder
einer gesetzgebenden Körperschaft des
Bundes oder eines Landes angehören und

3.    nicht gegen Entgelt außergerichtliche Gut-
achten abgeben.

§ 26e Verschwiegenheitspflicht der oder des
Unabhängigen Bundesbeauftragten für

 Antidiskriminierung

(1) Die oder der Unabhängige Bundesbeauf-
tragte für Antidiskriminierung ist verpflichtet,
über die Angelegenheiten, die ihr oder ihm im
Amt oder während einer anschließenden Ge-
schäftsführung bekannt werden, Verschwiegen-
heit zu bewahren. Dies gilt nicht für Mitteilun-
gen im dienstlichen Verkehr oder für Tatsachen,
die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach
keiner Geheimhaltung bedürfen. Die oder der
Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskri-
minierung entscheidet nach pflichtgemäßem
Ermessen, ob und inwieweit sie oder er über sol-
che Angelegenheiten vor Gericht oder außerge-
richtlich aussagt oder Erklärungen abgibt.

(2) Die Pflicht zur Verschwiegenheit gilt auch
nach Beendigung des Amtsverhältnisses oder
nach Beendigung einer anschließenden Ge-
schäftsführung. In Angelegenheiten, für die die
Pflicht zur Verschwiegenheit gilt, darf vor Ge-
richt oder außergerichtlich nur ausgesagt wer-
den und dürfen Erklärungen nur abgegeben
werden, wenn dies die oder der amtierende Un-
abhängige Bundesbeauftragte für Antidiskrimi-
nierung genehmigt hat.

(3) Unberührt bleibt die Pflicht, bei einer Ge-
fährdung der freiheitlichen demokratischen
Grundordnung für deren Erhaltung einzutreten
und die gesetzlich begründete Pflicht, Strafta-
ten anzuzeigen.
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§ 26f Zeugnisverweigerungsrecht der oder
des Unabhängigen Bundesbeauftragten für

Antidiskriminierung

(1) Die oder der Unabhängige Bundesbeauf-
tragte für Antidiskriminierung ist berechtigt,
über Personen, die ihr oder ihm in ihrer oder sei-
ner Eigenschaft als Leitung der Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes Tatsachen anvertraut
haben, sowie über diese Tatsachen selbst das
Zeugnis zu verweigern. Soweit das Zeugnisver-
weigerungsrecht der oder des Unabhängigen
Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung
reicht, darf von ihr oder ihm nicht gefordert wer-
den, Akten oder andere Dokumente vorzulegen
oder herauszugeben.

(2) Das Zeugnisverweigerungsrecht gilt auch
für die der oder dem Unabhängigen Bundesbe-
auftragten für Antidiskriminierung zugewiese-
nen Beschäftigten mit der Maßgabe, dass über
die Ausübung dieses Rechts die oder der Unab-
hängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminie-
rung entscheidet.

§ 26g Anspruch der oder des Unabhängigen
Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung
auf Amtsbezüge, Versorgung und auf andere

Leistungen

(1) Die oder der Unabhängige Bundesbeauf-
tragte für Antidiskriminierung erhält Amtsbezü-
ge entsprechend dem Grundgehalt der Besol-
dungsgruppe B 6 und den Familienzuschlag
entsprechend den §§ 39 bis 41 des Bundesbe-
soldungsgesetzes.

(2) Der Anspruch auf die Amtsbezüge besteht
für die Zeit vom ersten Tag des Monats, in dem
das Amtsverhältnis beginnt bis zum letzten Tag
des Monats, in dem das Amtsverhältnis endet.
Werden die Geschäfte über das Ende des Amts-
verhältnisses hinaus noch bis zur Neuwahl wei-
tergeführt, so besteht der Anspruch für die Zeit
bis zum letzten Tag des Monats, in dem die Ge-
schäftsführung endet. Bezieht die oder der Un-

abhängige Bundesbeauftragte für Antidiskrimi-
nierung für einen Zeitraum, für den sie oder er
Amtsbezüge erhält, ein Einkommen aus einer
Verwendung im öffentlichen Dienst, so ruht der
Anspruch auf dieses Einkommen bis zur Höhe
der Amtsbezüge. Die Amtsbezüge werden mo-
natlich im Voraus gezahlt.

(3) Für Ansprüche auf Beihilfe und Versorgung
gelten § 12 Absatz 6, die §§ 13 bis 18 und 20
des Bundesministergesetzes entsprechend mit
der Maßgabe, dass an die Stelle der vierjähri-
gen Amtszeit in § 15 Absatz 1 des Bundesminis -
tergesetzes eine Amtszeit als Unabhängige
Bundesbeauftragte oder Unabhängiger Bun-
desbeauftragter für Antidiskriminierung von
fünf Jahren tritt. Ein Anspruch auf Übergangs-
geld besteht längstens bis zum Ablauf des Mo-
nats, in dem die für Bundesbeamtinnen und
Bundesbeamte geltende Regelaltersgrenze
nach § 51 Absatz 1 und 2 des Bundesbeamten-
gesetzes vollendet wird. Ist § 18 Absatz 2 des
Bundesministergesetzes nicht anzuwenden,
weil das Beamtenverhältnis einer Bundesbe-
amtin oder eines Bundesbeamten nach Beendi-
gung des Amtsverhältnisses als Unabhängige
Bundesbeauftragte oder Unabhängiger Bun-
desbeauftragter für Antidiskriminierung fortge-
setzt wird, dann ist die Amtszeit als Unabhängi-
ge Bundesbeauftragte oder Unabhängiger Bun-
desbeauftragter für Antidiskriminierung bei der
wegen Eintritt oder Versetzung der Bundesbe-
amtin oder des Bundesbeamten in den Ruhe-
stand durchzuführenden Festsetzung des Ru-
hegehalts als ruhegehaltfähige Dienstzeit zu
berücksichtigen.

(4) Die oder der Unabhängige Bundesbeauf-
tragte für Antidiskriminierung erhält Reise-
kostenvergütung und Umzugskostenvergütung
entsprechend den für Bundesbeamtinnen und
Bundesbeamte geltenden Vorschriften.
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§ 26h Verwendung der Geschenke an die
 Unabhängige Bundesbeauftragte oder den

Unabhängigen Bundesbeauftragten für
 Antidiskriminierung

(1) Erhält die oder der Unabhängige Bundes-
beauftragte für Antidiskriminierung ein Ge-
schenk in Bezug auf das Amt, so muss sie oder
er dies der Präsidentin oder dem Präsidenten
des Deutschen Bundestages mitteilen.

(2) Die Präsidentin oder der Präsident des
Deutschen Bundestages entscheidet über die
Verwendung des Geschenks. Sie oder er kann
Verfahrensvorschriften erlassen.

§ 26i Berufsbeschränkung

Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte
für Antidiskriminierung ist verpflichtet, eine be-
absichtigte Erwerbstätigkeit oder sonstige ent-
geltliche Beschäftigung außerhalb des öffentli-
chen Dienstes, die innerhalb der ersten 18 Mo-
nate nach dem Ende der Amtszeit oder einer
anschließenden Geschäftsführung aufgenom-
men werden soll, schriftlich oder elektronisch
gegenüber der Präsidentin oder dem Präsiden-
ten des Deutschen Bundestages anzuzeigen.
Die Präsidentin oder der Präsident des Deut-
schen Bundestages kann der oder dem Unab-
hängigen Bundesbeauftragten für Antidiskrimi-
nierung die beabsichtigte Erwerbstätigkeit oder
sonstige entgeltliche Beschäftigung untersa-
gen, soweit zu besorgen ist, dass öffentliche In-
teressen beeinträchtigt werden. Von einer Be-
einträchtigung ist insbesondere dann auszuge-
hen, wenn die beabsichtigte Erwerbstätigkeit
oder sonstige entgeltliche Beschäftigung in An-
gelegenheiten oder Bereichen ausgeführt wer-
den soll, in denen die oder der Unabhängige
Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung
während der Amtszeit oder einer anschließen-
den Geschäftsführung tätig war. Eine Untersa-
gung soll in der Regel die Dauer von einem Jahr
nach dem Ende der Amtszeit oder einer an-
schließenden Geschäftsführung nicht über-
schreiten. In Fällen der schweren Beeinträchti-
gung öffentlicher Interessen kann eine Untersa-

gung auch für die Dauer von bis zu 18 Monaten
ausgesprochen werden.

§ 27 Aufgaben der Antidiskriminierungs -
stelle des Bundes

(1) Wer der Ansicht ist, wegen eines in § 1 ge-
nannten Grundes benachteiligt worden zu sein,
kann sich an die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes wenden. An die Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes können sich auch Beschäftig-
te wenden, die der Ansicht sind, benachteiligt
worden zu sein auf Grund

1.    der Beantragung oder Inanspruchnahme
einer Freistellung von der Arbeitsleistung
oder der Anpassung der Arbeitszeit als El-
tern oder pflegende Angehörige nach dem
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz,
dem Pflegezeitgesetz oder dem Familien-
pflegezeitgesetz,

2.    des Fernbleibens von der Arbeit nach § 2
des Pflegezeitgesetzes oder

3.    der Verweigerung ihrer persönlich zu erbrin-
genden Arbeitsleistung aus dringenden fa-
miliären Gründen nach § 275 Absatz 3 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs, wenn eine Er-
krankung oder ein Unfall ihre unmittelbare
Anwesenheit erforderten.

(2) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
unterstützt auf unabhängige Weise Personen,
die sich nach Absatz 1 an sie wenden, bei der
Durchsetzung ihrer Rechte zum Schutz vor Be-
nachteiligungen. Hierbei kann sie insbesondere

1.    über Ansprüche und die Möglichkeiten des
rechtlichen Vorgehens im Rahmen gesetzli-
cher Regelungen zum Schutz vor Benach-
teiligungen informieren,

2.    Beratung durch andere Stellen vermitteln,

3.    eine gütliche Beilegung zwischen den Betei-
ligten anstreben.

Soweit Beauftragte des Deutschen Bundesta-
ges oder der Bundesregierung zuständig sind,
leitet die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
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die Anliegen der in Absatz 1 genannten Perso-
nen mit deren Einverständnis unverzüglich an
diese weiter.

(3) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
nimmt auf unabhängige Weise folgende Aufga-
ben wahr, soweit nicht die Zuständigkeit der Be-
auftragten der Bundesregierung oder des Deut-
schen Bundestages berührt ist:

1.    Öffentlichkeitsarbeit,

2.    Maßnahmen zur Verhinderung von Benach-
teiligungen aus den in § 1 genannten Grün-
den,

3.    Durchführung wissenschaftlicher Untersu-
chungen zu diesen Benachteiligungen.

(4) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
und die in ihrem Zuständigkeitsbereich betrof-
fenen Beauftragten der Bundesregierung und
des Deutschen Bundestages legen gemeinsam
dem Deutschen Bundestag alle vier Jahre Be-
richte über Benachteiligungen aus den in § 1
genannten Gründen vor und geben Empfehlun-
gen zur Beseitigung und Vermeidung dieser Be-
nachteiligungen. Sie können gemeinsam wis-
senschaftliche Untersuchungen zu Benachteili-
gungen durchführen.

(5) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
und die in ihrem Zuständigkeitsbereich betrof-
fenen Beauftragten der Bundesregierung und
des Deutschen Bundestages sollen bei Benach-
teiligungen aus mehreren der in § 1 genannten
Gründe zusammenarbeiten.

§ 28 Amtsbefugnisse der oder des Unabhän-
gigen Bundesbeauftragten für Antidiskrimi-
nierung und Pflicht zur Unterstützung durch
Bundesbehörden und öffentliche Stellen des

Bundes

(1) Die oder der Unabhängige Bundesbeauf-
tragte für Antidiskriminierung ist bei allen Vor-
haben, die ihre oder seine Aufgaben berühren,
zu beteiligen. Die Beteiligung soll möglichst
frühzeitig erfolgen. Sie oder er kann der Bun-

desregierung Vorschläge machen und Stellung-
nahmen zuleiten.

(2) Die oder der Unabhängige Bundesbeauf-
tragte für Antidiskriminierung informiert die
Bundesministerien – vorbehaltlich anderweiti-
ger gesetzlicher Bestimmungen – frühzeitig in
Angelegenheiten von grundsätzlicher politi-
scher Bedeutung, soweit Aufgaben der Bundes-
ministerien betroffen sind.

(3) In den Fällen, in denen sich eine Person
wegen einer Benachteiligung an die Antidiskri-
minierungsstelle des Bundes gewandt hat und
die Antidiskriminierungsstelle des Bundes die
gütliche Beilegung zwischen den Beteiligten an-
strebt, kann die oder der Unabhängige Bundes-
beauftragte für Antidiskriminierung Beteiligte
um Stellungnahmen ersuchen, soweit die Per-
son, die sich an die Antidiskriminierungsstelle
des Bundes gewandt hat, hierzu ihr Einver-
ständnis erklärt.

(4) Alle Bundesministerien, sonstigen Bun-
desbehörden und öffentlichen Stellen im Be-
reich des Bundes sind verpflichtet, die Unab-
hängige Bundesbeauftragte oder den Unabhän-
gigen Bundesbeauftragten für Antidiskriminie-
rung bei der Erfüllung der Aufgaben zu
unterstützen, insbesondere die erforderlichen
Auskünfte zu erteilen.

§ 29 Zusammenarbeit der Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes mit Nichtregierungs-
organisationen und anderen Einrichtungen

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
soll bei ihrer Tätigkeit Nichtregierungsorganisa-
tionen sowie Einrichtungen, die auf europäi-
scher, Bundes-, Landes- oder regionaler Ebene
zum Schutz vor Benachteiligungen wegen eines
in § 1 genannten Grundes tätig sind, in geeigne-
ter Form einbeziehen.

§ 30 Beirat der Antidiskriminierungsstelle
des Bundes

(1) Zur Förderung des Dialogs mit gesell-
schaftlichen Gruppen und Organisationen, die
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sich den Schutz vor Benachteiligungen wegen
eines in § 1 genannten Grundes zum Ziel ge-
setzt haben, wird der Antidiskriminierungsstelle
des Bundes ein Beirat beigeordnet. Der Beirat
berät die Antidiskriminierungsstelle des Bun-
des bei der Vorlage von Berichten und Empfeh-
lungen an den Deutschen Bundestag nach § 27
Abs. 4 und kann hierzu sowie zu wissenschaft-
lichen Untersuchungen nach § 27 Abs. 3 Nr. 3
eigene Vorschläge unterbreiten.

(2) Das Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend beruft im Einverneh-
men mit der oder dem Unabhängigen Bundes-
beauftragten für Antidiskriminierung sowie den
entsprechend zuständigen Beauftragten der
Bundesregierung oder des Deutschen Bundes-
tages die Mitglieder dieses Beirats und für jedes
Mitglied eine Stellvertretung. In den Beirat sol-
len Vertreterinnen und Vertreter gesellschaftli-
cher Gruppen und Organisationen sowie Exper-
tinnen und Experten in Benachteiligungsfragen
berufen werden. Die Gesamtzahl der Mitglieder
des Beirats soll 16 Personen nicht überschrei-
ten. Der Beirat soll zu gleichen Teilen mit Frauen
und Männern besetzt sein.

(3) Der Beirat gibt sich eine Geschäftsord-
nung, die der Zustimmung des Bundesministe-
riums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
bedarf.

(4) Die Mitglieder des Beirats üben die Tätig-
keit nach diesem Gesetz ehrenamtlich aus. Sie
haben Anspruch auf Aufwandsentschädigung
sowie Reisekostenvergütung, Tagegelder und
Übernachtungsgelder. Näheres regelt die Ge-
schäftsordnung.

Abschnitt 7
Schlussvorschriften

§ 31 Unabdingbarkeit

Von den Vorschriften dieses Gesetzes kann
nicht zuungunsten der geschützten Personen
abgewichen werden.

§ 32 Schlussbestimmung

Soweit in diesem Gesetz nicht Abweichendes
bestimmt ist, gelten die allgemeinen Bestim-
mungen.

§ 33 Übergangsbestimmungen

(1) Bei Benachteiligungen nach den §§ 611a,
611b und 612 Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs oder sexuellen Belästigungen nach dem
Beschäftigtenschutzgesetz ist das vor dem
18. August 2006 maßgebliche Recht anzuwen-
den.

(2) Bei Benachteiligungen aus Gründen der
Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft
sind die §§ 19 bis 21 nicht auf Schuldverhält-
nisse anzuwenden, die vor dem 18. August
2006 begründet worden sind. Satz 1 gilt nicht
für spätere Änderungen von Dauerschuldver-
hältnissen.

(3) Bei Benachteiligungen wegen des Ge-
schlechts, der Religion, einer Behinderung, des
Alters oder der sexuellen Identität sind die
§§ 19 bis 21 nicht auf Schuldverhältnisse an-
zuwenden, die vor dem 1. Dezember 2006 be-
gründet worden sind. Satz 1 gilt nicht für spä -
tere Änderungen von Dauerschuldverhältnis-
sen.

(4) Auf Schuldverhältnisse, die eine pri-
vatrechtliche Versicherung zum Gegenstand
haben, ist § 19 Abs. 1 nicht anzuwenden, wenn
diese vor dem 22. Dezember 2007 begründet
worden sind. Satz 1 gilt nicht für spätere Ände-
rungen solcher Schuldverhältnisse.

(5) Bei Versicherungsverhältnissen, die vor
dem 21. Dezember 2012 begründet werden, ist
eine unterschiedliche Behandlung wegen des
Geschlechts im Falle des § 19 Absatz 1 Num-
mer 2 bei den Prämien oder Leistungen nur
zulässig, wenn dessen Berücksichtigung bei ei-
ner auf relevanten und genauen versicherungs-
mathematischen und statistischen Daten beru-
henden Risikobewertung ein bestimmender
Faktor ist. Kosten im Zusammenhang mit
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Schwangerschaft und Mutterschaft dürfen auf
keinen Fall zu unterschiedlichen Prämien oder
Leistungen führen.
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ArbGG                                                                                                                         Arbeitsgerichtsgesetz

Arbeitsgerichtsgesetz

(ArbGG)

In der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juli 1979
(BGBl. I S. 853, 1036)

Zuletzt geändert durch Artikel 3 Abs. 1 des Gesetzes 
vom 4. Januar 2023
(BGBl. 2023 I Nr. 10)

Auszug:
§ 61b Klage wegen Benachteiligung
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Hinweis zu § 61b ArbGG:

In Betrieben, in denen in der Regel mehr als fünf Arbeitnehmer beschäftigt sind, ist ein Ab-
druck der §§ 612, 612a des Bürgerlichen Gesetzbuches sowie des § 61b des Arbeits -
gerichtsgesetzes an geeigneter Stelle zur Einsicht auszulegen oder auszuhängen.

Arbeitsgerichtsgesetz                                                                                                             § 61b ArbGG

§ 61b Klage wegen Benachteiligung

(1) Eine Klage auf Entschädigung nach § 15
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes
muss innerhalb von drei Monaten, nachdem der
Anspruch schriftlich geltend gemacht worden
ist, erhoben werden. 

(2) Machen mehrere Bewerber wegen Be-
nachteiligung bei der Begründung eines Ar -
beitsverhältnisses oder beim beruflichen Auf-
stieg eine Entschädigung nach § 15 des Allge-
meinen Gleichbehandlungsgesetzes gerichtlich
geltend, so wird auf Antrag des Arbeitgebers
das Arbeitsgericht, bei dem die erste Klage er-
hoben ist, auch für die übrigen Klagen aus -
schließ lich zuständig. Die Rechtsstreitigkeiten
sind von Amts wegen an dieses Arbeitsgericht
zu verweisen; die Prozesse sind zur gleichzeiti-
gen Verhandlung und Entscheidung zu verbin-
den.

(3) Auf Antrag des Arbeitgebers findet die
mündliche Verhandlung nicht vor Ablauf von
sechs Monaten seit Erhebung der ersten Klage
statt.
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ArbZG Arbeitszeitgesetz

Arbeitszeitgesetz

(ArbZG)

Vom 6. Juni 1994
(BGBl. I S. 1170, 1171)

Zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes
vom 22. Dezember 2020

(BGBl. I S. 3334)

Anmerkung des Verlags:

Aktuell liegt ein Gesetzesentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vor, in dessen
Rahmen die beiden aushangpflichtigen Vorschriften Arbeitszeitgesetz und Jugendarbeitsschutz-
gesetz angepasst werden sollen. Denn das BAG hat am 13.09.2022 verbindlich entschieden,
dass das EuGH-Urteil vom 14.05.2019 zur Arbeitszeiterfassung auch von den deutschen Arbeit-
gebern zu beachten ist.

Bei Redaktionsschluss war das Gesetzgebungsverfahren noch nicht abgeschlossen. Für den
Fall, dass das Gesetz vor der nächsten Auflage verkündet und in Kraft treten wird, werden wir
Ihnen die finale Fassung digital zur Verfügung stellen: und zwar:

• unter https://www.forum-verlag.com/3088-beiblatt_062023
• oder über den QR-Code
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Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Zweck des Gesetzes

Zweck des Gesetzes ist es,

1.    die Sicherheit und den Gesundheitsschutz
der Arbeitnehmer der Bundesrepublik
Deutschland und in der ausschließlichen
Wirtschaftszone bei der Arbeitszeitgestal-
tung zu gewährleisten und die Rahmenbe-
dingungen für flexible Arbeitszeiten zu ver-
bessern sowie

2.    den Sonntag und die staatlich anerkannten
Feiertage als Tage der Arbeitsruhe und der
seelischen Erhebung der Arbeitnehmer zu
schützen.

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Arbeitszeit im Sinne dieses Gesetzes ist
die Zeit vom Beginn bis zum Ende der Arbeit
 ohne die Ruhepausen; Arbeitszeiten bei meh -
reren Arbeitgebern sind zusammenzurechnen.
Im Berg bau unter Tage zählen die Ruhepausen
zur Arbeitszeit.

(2) Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes
sind Arbeiter und Angestellte sowie die zu ihrer
Berufsbildung Beschäftigten.

(3) Nachtzeit im Sinne dieses Gesetzes ist die
Zeit von 23 bis 6 Uhr, in Bäckereien und Kon -
ditoreien die Zeit von 22 bis 5 Uhr.

(4) Nachtarbeit im Sinne dieses Gesetzes ist
jede Arbeit, die mehr als zwei Stunden der
Nachtzeit umfasst.

(5) Nachtarbeitnehmer im Sinne dieses Ge-
setzes sind Arbeitnehmer, die

1.    auf Grund ihrer Arbeitszeitgestaltung nor-
malerweise Nachtarbeit in Wechselschicht
zu leisten haben oder

2.    Nachtarbeit an mindestens 48 Tagen im
Kalenderjahr leisten.

Zweiter Abschnitt
Werktägliche Arbeitszeit und arbeitsfreie

Zeiten

§ 3 Arbeitszeit der Arbeitnehmer

Die werktägliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer
darf acht Stunden nicht überschreiten. Sie kann
auf bis zu zehn Stunden nur verlängert werden,
wenn innerhalb von sechs Kalendermonaten
oder innerhalb von 24 Wochen im Durchschnitt
acht Stunden werktäglich nicht überschritten
werden.

§ 4 Ruhepausen

Die Arbeit ist durch im voraus feststehende
Ruhepausen von mindestens 30 Minuten bei ei-
ner Arbeitszeit von mehr als sechs bis zu neun
Stunden und 45 Minuten bei einer Arbeitszeit
von mehr als neun Stunden insgesamt zu un -
terbrechen. Die Ruhepausen nach Satz 1 kön-
nen in Zeitabschnitte von jeweils mindestens
15 Minuten aufgeteilt werden. Länger als sechs
Stunden hintereinander dürfen Arbeitnehmer
nicht ohne Ruhepause beschäftigt werden.

§ 5 Ruhezeit

(1) Die Arbeitnehmer müssen nach Beendi-
gung der täglichen Arbeitszeit eine ununterbro-
chene Ruhezeit von mindestens elf Stunden ha-
ben.

(2) Die Dauer der Ruhezeit des Absatzes 1
kann in Krankenhäusern und anderen Einrich-
tungen zur Behandlung, Pflege und Betreuung
von Personen, in Gaststätten und anderen Ein-
richtungen zur Bewirtung und Beherbergung, in
Verkehrsbetrieben, beim Rundfunk sowie in der
Landwirtschaft und in der Tierhaltung um bis zu
eine Stunde verkürzt werden, wenn jede Verkür-
zung der Ruhezeit innerhalb eines Kalender -
monats oder innerhalb von vier Wochen durch
Verlängerung einer anderen Ruhezeit auf min-
destens zwölf Stunden ausgeglichen wird.

46



§§ 5, 6, 7 ArbZG                                                                                                               Arbeitszeitgesetz

(3) Abweichend von Absatz 1 können in Kran-
kenhäusern und anderen Einrichtungen zur Be-
handlung, Pflege und Betreuung von Personen
Kürzungen der Ruhezeit durch Inanspruchnah-
men während der Rufbereitschaft, die nicht
mehr als die Hälfte der Ruhezeit betragen, zu
anderen Zeiten ausgeglichen werden.

(4) (weggefallen)

§ 6 Nacht- und Schichtarbeit

(1) Die Arbeitszeit der Nacht- und Schichtar-
beitnehmer ist nach den gesicherten arbeits-
wissenschaftlichen Erkenntnissen über die
menschengerechte Gestaltung der Arbeit fest-
zulegen.

(2) Die werktägliche Arbeitszeit der Nachtar-
beitnehmer darf acht Stunden nicht überschrei-
ten. Sie kann auf bis zu zehn Stunden nur ver-
längert werden, wenn abweichend von § 3 in-
nerhalb von einem Kalendermonat oder inner-
halb von vier Wochen im Durchschnitt acht
Stunden werktäglich nicht überschritten wer-
den. Für Zeiträume, in denen Nachtarbeitneh-
mer im Sinne des § 2 Abs. 5 Nr. 2 nicht zur
Nachtarbeit herangezogen werden, findet § 3
Satz 2 Anwendung.

(3) Nachtarbeitnehmer sind berechtigt, sich
vor Beginn der Beschäftigung und danach in re-
gelmäßigen Zeitabständen von nicht weniger
als drei Jahren arbeitsmedizinisch untersuchen
zu lassen. Nach Vollendung des 50. Lebensjah-
res steht Nachtarbeitnehmern dieses Recht in
Zeitabständen von einem Jahr zu. Die Kosten
der Untersuchungen hat der Arbeitgeber zu tra-
gen, sofern er die Untersuchungen den Nacht-
arbeitnehmern nicht kostenlos durch einen Be-
triebsarzt oder einen überbetrieblichen Dienst
von Betriebsärzten anbietet.

(4) Der Arbeitgeber hat den Nachtarbeitneh-
mer auf dessen Verlangen auf einen für ihn ge-
eigneten Tagesarbeitsplatz umzusetzen, wenn

a)    nach arbeitsmedizinischer Feststellung die
weitere Verrichtung von Nachtarbeit den Ar-

beitnehmer in seiner Gesundheit gefährdet
oder

b)    im Haushalt des Arbeitnehmers ein Kind
unter zwölf Jahren lebt, das nicht von einer
anderen im Haushalt lebenden Person be-
treut werden kann, oder

c)    der Arbeitnehmer einen schwerpflegebedürf -
tigen Angehörigen zu versorgen hat, der nicht
von einem anderen im Haushalt lebenden
Angehörigen versorgt werden kann,

sofern dem nicht dringende betriebliche Er for -
der nis se entgegenstehen. Stehen der Umset-
zung des Nachtarbeitnehmers auf einen für ihn
geeigneten Tagesarbeitsplatz nach Auffassung
des Arbeitgebers dringende betriebliche Erfor-
dernisse entgegen, so ist der Betriebs- oder Per-
sonalrat zu hören. Der Betriebs- oder Personal-
rat kann dem Arbeitgeber Vorschläge für eine
Umsetzung unterbreiten.

(5) Soweit keine tarifvertraglichen Ausgleichs-
regelungen bestehen, hat der Arbeitgeber dem
Nachtarbeitnehmer für die während der Nacht-
zeit geleisteten Arbeitsstunden eine angemes-
sene Zahl bezahlter freier Tage oder einen an-
gemessenen Zuschlag auf das ihm hierfür zu-
stehende Bruttoarbeitsentgelt zu gewähren.

(6) Es ist sicherzustellen, daß Nachtarbeitneh-
mer den gleichen Zugang zur betrieblichen Wei-
terbildung und zu aufstiegsfördernden Maß-
nahmen haben wie die übrigen Arbeitnehmer.

§ 7 Abweichende Regelungen

(1) In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines
Tarifvertrags in einer Betriebs- oder Dienstver-
einbarung kann zugelassen werden,

1.    abweichend von § 3

a)    die Arbeitszeit über zehn Stunden werk-
täglich zu verlängern, wenn in die Ar-
beitszeit regelmäßig und in erhebli-
chem Umfang Arbeitsbereitschaft oder
Bereitschaftsdienst fällt,
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b)    einen anderen Ausgleichszeitraum fest -
zulegen,

c)    (weggefallen),

2.    abweichend von § 4 Satz 2 die Gesamt -
dauer der Ruhepausen in Schichtbetrieben
und Verkehrsbetrieben auf Kurzpausen von
angemessener Dauer aufzuteilen,

3.    abweichend von § 5 Abs. 1 die Ruhezeit um
bis zu zwei Stunden zu kürzen, wenn die Art
der Arbeit dies erfordert und die Kürzung
der Ruhezeit innerhalb eines festzulegen-
den Ausgleichszeitraums ausgeglichen
wird,

4.    abweichend von § 6 Abs. 2

a)    die Arbeitszeit über zehn Stunden werk-
täglich hinaus zu verlängern, wenn in
die Arbeitszeit regelmäßig und in er-
heblichem Umfang Arbeitsbereitschaft
oder Bereitschaftsdienst fällt,

b)    einen anderen Ausgleichszeitraum fest -
zulegen,

5.    den Beginn des siebenstündigen Nachtzeit-
raums des § 2 Abs. 3 auf die Zeit zwischen
22 und 24 Uhr festzulegen.

(2) Sofern der Gesundheitsschutz der Arbeit-
nehmer durch einen entsprechenden Zeitaus-
gleich gewährleistet wird, kann in einem Tarif-
vertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags in
 einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung ferner
zugelassen werden,

1.    abweichend von § 5 Abs. 1 die Ruhezeiten
bei Rufbereitschaft den Besonderheiten
dieses Dienstes anzupassen, insbesondere
Kürzungen der Ruhezeit infolge von Inan-
spruchnahmen während dieses Dienstes
zu anderen Zeiten auszugleichen,

2.    die Regelungen der §§ 3, 5 Abs. 1 und § 6
Abs. 2 in der Landwirtschaft der Bestel-
lungs- und Erntezeit sowie den Witterungs-
einflüssen anzupassen,

3.    die Regelungen der §§ 3, 4, 5 Abs. 1 und
§ 6 Abs. 2 bei der Behandlung, Pflege und

Betreuung von Personen der Eigenart die-
ser Tätigkeit und dem Wohl dieser Perso-
nen entsprechend anzupassen,

4.    die Regelungen der §§ 3, 4, 5 Abs. 1 und
§ 6 Abs. 2 bei Verwaltungen und Betrieben
des Bundes, der Länder, der Gemeinden
und sonstigen Körperschaften, Anstalten
und Stiftungen des öffentlichen Rechts so-
wie bei anderen Arbeitgebern, die der Tarif-
bindung eines für den öffentlichen Dienst
geltenden oder eines im wesentlichen in-
haltsgleichen Tarifvertrags unterliegen, der
Eigenart der Tätigkeit bei diesen Stellen an-
zupassen.

(2a) In einem Tarifvertrag oder auf Grund ei-
nes Tarifvertrags in einer Betriebs- oder Dienst-
vereinbarung kann abweichend von den §§ 3, 5
Abs. 1 und § 6 Abs. 2 zugelassen werden, die
werktägliche Arbeitszeit auch ohne Ausgleich
über acht Stunden zu verlängern, wenn in die
Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Um-
fang Arbeitsbereitschaft oder Bereitschafts-
dienst fällt und durch besondere Regelungen si-
chergestellt wird, dass die Gesundheit der Ar-
beitnehmer nicht gefährdet wird.

(3) Im Geltungsbereich eines Tarifvertrags
nach Absatz 1, 2 oder 2a können abweichende
tarifvertragliche Regelungen im Betrieb eines
nicht tarifgebundenen Arbeitgebers durch Be-
triebs- oder Dienstvereinbarung oder, wenn ein
Betriebs- oder Personalrat nicht besteht, durch
schriftliche Vereinbarung zwischen dem Arbeit-
geber und dem Arbeitnehmer übernommen
werden. Können auf Grund eines solchen Tarif-
vertrags abweichende Regelungen in einer Be-
triebs- oder Dienstvereinbarung getroffen wer-
den, kann auch in Betrieben eines nicht tarifge-
bundenen Arbeitgebers davon Gebrauch ge-
macht werden. Eine nach Absatz 2 Nr. 4
getroffene abweichende tarifvertragliche Rege-
lung hat zwischen nicht tarifgebundenen Ar -
beitgebern und Arbeitnehmern Geltung, wenn
zwischen ihnen die Anwendung der für den öf-
fentlichen Dienst geltenden tarifvertraglichen
Bestimmungen vereinbart ist und die Arbeitge-
ber die Kosten des Betriebs überwiegend mit
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Zuwendungen im Sinne des Haushaltsrechts
decken.

(4) Die Kirchen und die öffentlich-rechtlichen
Religionsgesellschaften können die in Absatz 1,
2 oder 2a genannten Abweichungen in ihren
 Regelungen vorsehen.

(5) In einem Bereich, in dem Regelungen
durch Tarifvertrag üblicherweise nicht getroffen
werden, können Ausnahmen im Rahmen des
Absatzes 1, 2 oder 2a durch die Aufsichts -
behörde bewilligt werden, wenn dies aus be-
trieblichen Gründen erforderlich ist und die Ge-
sundheit der Arbeitnehmer nicht gefährdet wird.

(6) Die Bundesregierung kann durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates
Ausnahmen im Rahmen des Absatzes 1 oder 2
zulassen, sofern dies aus betrieblichen Grün-
den erforderlich ist und die Gesundheit der Ar-
beitnehmer nicht gefährdet wird.

(7) Auf Grund einer Regelung nach Absatz 2a
oder den Absätzen 3 bis 5 jeweils in Verbindung
mit Absatz 2a darf die Arbeitszeit nur verlängert
werden, wenn der Arbeitnehmer schriftlich ein-
gewilligt hat. Der Arbeitnehmer kann die Einwilli-
gung mit einer Frist von sechs Monaten schrift-
lich widerrufen. Der Arbeitgeber darf einen Ar-
beitnehmer nicht benachteiligen, weil dieser die
Einwilligung zur Verlängerung der Arbeitszeit
nicht erklärt oder die Einwilligung widerrufen hat.

(8) Werden Regelungen nach Absatz 1 Nr. 1
und 4, Absatz 2 Nr. 2 bis 4 oder solche Rege -
lungen auf Grund der Absätze 3 und 4 zugelas-
sen, darf die Arbeitszeit 48 Stunden wöchent-
lich im Durchschnitt von zwölf Kalendermona-
ten nicht überschreiten. Erfolgt die Zulassung
auf Grund des Absatzes 5, darf die Arbeitszeit
48 Stunden wöchentlich im Durchschnitt von
sechs Kalendermonaten oder 24 Wochen nicht
überschreiten.

(9) Wird die werktägliche Arbeitszeit über
zwölf Stunden hinaus verlängert, muss im un-
mittelbaren Anschluss an die Beendigung der
Arbeitszeit eine Ruhezeit von mindestens elf
Stunden gewährt werden.

§ 8 Gefährliche Arbeiten

Die Bundesregierung kann durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates für
einzelne Beschäftigungsbereiche, für bestimm-
te Arbeiten oder für bestimmte Arbeitnehmer-
gruppen, bei denen besondere Gefahren für die
Gesundheit der Arbeitnehmer zu erwarten sind,
die Arbeitszeit über § 3 hinaus beschränken,
die Ruhepausen und Ruhezeiten über die §§ 4
und 5 hinaus ausdehnen, die Regelungen zum
Schutz der Nacht- und Schichtarbeitnehmer in
§ 6 erweitern und die Abweichungsmöglichkei-
ten nach § 7 beschränken, soweit dies zum
Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer erfor-
derlich ist. Satz 1 gilt nicht für Beschäftigungs-
bereiche und Arbeiten in Betrieben, die der
Berg aufsicht unterliegen.

Dritter Abschnitt
Sonn- und Feiertagsruhe

§ 9 Sonn- und Feiertagsruhe

(1) Arbeitnehmer dürfen an Sonn- und gesetz-
lichen Feiertagen von 0 bis 24 Uhr nicht be-
schäftigt werden.

(2) In mehrschichtigen Betrieben mit regel-
mäßiger Tag- und Nachtschicht kann Beginn
oder Ende der Sonn- und Feiertagsruhe um bis
zu sechs Stunden vor- oder zurückverlegt wer-
den, wenn für die auf den Beginn der Ruhezeit
folgenden 24 Stunden der Betrieb ruht.

(3) Für Kraftfahrer und Beifahrer kann der Be-
ginn der 24stündigen Sonn- und Feiertagsruhe
um bis zu zwei Stunden vorverlegt werden.

§ 10 Sonn- und Feiertagsbeschäftigung

(1) Sofern die Arbeiten nicht an Werktagen
vorgenommen werden können, dürfen Arbeit-
nehmer an Sonn- und Feiertagen abweichend
von § 9 beschäftigt werden

1.    in Not- und Rettungsdiensten sowie bei der
Feuerwehr,
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2.    zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Si-
cherheit und Ordnung sowie der Funktions-
fähigkeit von Gerichten und Behörden und
für Zwecke der Verteidigung,

3.    in Krankenhäusern und anderen Einrich-
tungen zur Behandlung, Pflege und Betreu-
ung von Personen,

4.    in Gaststätten und anderen Einrichtungen
zur Bewirtung und Beherbergung sowie im
Haushalt,

5.    bei Musikaufführungen, Theatervorstellun-
gen, Filmvorführungen, Schaustellungen,
Darbietungen und anderen ähnlichen Ver-
anstaltungen,

6.    bei nichtgewerblichen Aktionen und Veran-
staltungen der Kirchen, Religionsgesell-
schaften, Verbände, Vereine, Parteien und
anderer ähnlicher Vereinigungen,

7.    beim Sport und in Freizeit-, Erholungs- und
Vergnügungseinrichtungen, beim Fremden-
verkehr sowie in Museen und wissen -
schaftlichen Präsenzbibliotheken,

8.    beim Rundfunk, bei der Tages- und Sport-
presse, bei Nachrichtenagenturen sowie
bei den der Tagesaktualität dienenden
Tätigkeiten für andere Presseerzeugnisse
einschließlich des Austragens, bei der Her-
stellung von Satz, Filmen und Druckformen
für tagesaktuelle Nachrichten und Bilder,
bei tagesaktuellen Aufnahmen auf Ton- und
Bildträger sowie beim Transport und Kom-
missionieren von Presseerzeugnissen, de-
ren Ersterscheinungstag am Montag oder
am Tag nach einem Feiertag liegt,

9.    bei Messen, Ausstellungen und Märkten im
Sinne des Titels IV der Gewerbeordnung so-
wie bei Volksfesten,

10. in Verkehrsbetrieben sowie beim Transport
und Kommissionieren von leichtverderbli-
chen Waren im Sinne des § 30 Abs. 3
Nr. 2 der Straßenverkehrsordnung,

11. in den Energie- und Wasserversorgungsbe-
trieben sowie in Abfall- und Abwasserent-
sorgungsbetrieben,

12. in der Landwirtschaft und in der Tierhaltung
sowie in Einrichtungen zur Behandlung und
Pflege von Tieren,

13. im Bewachungsgewerbe und bei der Bewa-
chung von Betriebsanlagen,

14. bei der Reinigung und Instandhaltung von
Betriebseinrichtungen, soweit hierdurch
der regelmäßige Fortgang des eigenen oder
eines fremden Betriebs bedingt ist, bei der
Vorbereitung der Wiederaufnahme des vol -
len werktägigen Betriebs sowie bei der Auf-
rechterhaltung der Funktionsfähigkeit von
Datennetzen und Rechnersystemen,

15. zur Verhütung des Verderbens von Natur -
erzeugnissen oder Rohstoffen oder des
Mißlingens von Arbeitsergebnissen sowie
bei kontinuierlich durchzuführenden For-
schungsarbeiten,

16. zur Vermeidung einer Zerstörung oder er-
heblichen Beschädigung der Produktions-
einrichtungen.

(2) Abweichend von § 9 dürfen Arbeitnehmer
an Sonn- und Feiertagen mit den Produktions-
arbeiten beschäftigt werden, wenn die infolge
der Unterbrechung der Produktion nach Ab-
satz 1 Nr. 14 zulässigen Arbeiten den Einsatz
von mehr Arbeitnehmern als bei durchgehender
Produktion erfordern.

(3) Abweichend von § 9 dürfen Arbeitnehmer
an Sonn- und Feiertagen in Bäckereien und Kon -
ditoreien für bis zu drei Stunden mit der Her -
stellung und dem Austragen oder Ausfahren von
Konditorwaren und an diesem Tag zum Verkauf
kommenden Bäckerwaren beschäftigt werden.

(4) Sofern die Arbeiten nicht an Werktagen
vorgenommen werden können, dürfen Arbeit-
nehmer zur Durchführung des Eil- und Großbe-
tragszahlungsverkehrs und des Geld-, Devi-
sen-, Wertpapier- und Derivatehandels abwei-
chend von § 9 Abs. 1 an den auf einen Werktag
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fallenden Feiertagen beschäftigt werden, die
nicht in allen Mitgliedstaaten der Europäischen
Union Feiertage sind.

§ 11 Ausgleich für Sonn- und Feiertags -
beschäftigung

(1) Mindestens 15 Sonntage im Jahr müssen
beschäftigungsfrei bleiben.

(2) Für die Beschäftigung an Sonn- und Feier-
tagen gelten die §§ 3 bis 8 entsprechend, je-
doch dürfen durch die Arbeitszeit an Sonn- und
Feiertagen die in den §§ 3, 6 Abs. 2, §§ 7 und
21a Abs. 4 bestimmten Höchstarbeitszeiten
und Ausgleichszeiträume nicht überschritten
werden.

(3) Werden Arbeitnehmer an einem Sonntag
beschäftigt, müssen sie einen Ersatzruhetag
haben, der innerhalb eines den Beschäfti -
gungstag einschließenden Zeitraums von zwei
Wochen zu gewähren ist. Werden Arbeitnehmer
an einem auf einen Werktag fallenden Feiertag
beschäftigt, müssen sie einen Ersatzruhetag
haben, der innerhalb eines den Beschäfti -
gungstag einschließenden Zeitraums von acht
Wochen zu gewähren ist.

(4) Die Sonn- oder Feiertagsruhe des § 9 oder
der Ersatzruhetag des Absatzes 3 ist den Arbeit-
nehmern unmittelbar in Verbindung mit einer
Ruhezeit nach § 5 zu gewähren, soweit dem
technische oder arbeitsorganisatorische Grün-
de nicht entgegenstehen.

§ 12 Abweichende Regelungen

In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Ta-
rifvertrags in einer Betriebs- oder Dienstverein-
barung kann zugelassen werden,

1.    abweichend von § 11 Abs. 1 die Anzahl der
beschäftigungsfreien Sonntage in den Ein-
richtungen des § 10 Abs. 1 Nr. 2, 3, 4 und
10 auf mindestens zehn Sonntage, im
Rundfunk, in Theaterbetrieben, Orchestern
sowie bei Schaustellungen auf mindestens

acht Sonntage, in Filmtheatern und in der
Tierhaltung auf mindestens sechs Sonnta-
ge im Jahr zu verringern,

2.    abweichend von § 11 Abs. 3 den Wegfall
von Ersatzruhetagen für auf Werktage fal-
lende Feiertage zu vereinbaren oder Arbeit-
nehmer innerhalb eines festzulegenden
Ausgleichszeitraums beschäftigungsfrei zu
stellen,

3.    abweichend von § 11 Abs. 1 bis 3 in der
Seeschifffahrt die den Arbeitnehmern nach
diesen Vorschriften zustehenden freien Ta-
ge zusammenhängend zu geben,

4.    abweichend von § 11 Abs. 2 die Arbeitszeit
in vollkontinuierlichen Schichtbetrieben an
Sonn- und Feiertagen auf bis zu zwölf Stun-
den zu verlängern, wenn dadurch zusätzli-
che freie Schichten an Sonn- und Feierta-
gen erreicht werden.

§ 7 Abs. 3 bis 6 findet Anwendung.

§ 13 Ermächtigung, Anordnung, Bewilligung

(1) Die Bundesregierung kann durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates
zur Vermeidung erheblicher Schäden unter
Berücksichtigung des Schutzes der Arbeitneh-
mer und der Sonn- und Feiertagsruhe

1.    die Bereiche mit Sonn- und Feiertagsbe-
schäftigung nach § 10 sowie die dort zuge-
lassenen Arbeiten näher bestimmen,

2.    über die Ausnahmen nach § 10 hinaus wei-
tere Ausnahmen abweichend von § 9

a)    für Betriebe, in denen die Beschäfti-
gung von Arbeitnehmern an Sonn- oder
Feiertagen zur Befriedigung täglicher
oder an diesen Tagen besonders her-
vortretender Bedürfnisse der Bevölke-
rung erforderlich ist,

b)    für Betriebe, in denen Arbeiten vor -
kommen, deren Unterbrechung oder
Aufschub
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aa)   nach dem Stand der Technik ihrer
Art nach nicht oder nur mit erhebli-
chen Schwierigkeiten möglich ist,

bb)   besondere Gefahren für Leben
oder Gesundheit der Arbeitnehmer
zur Folge hätte,

cc)   zu erheblichen Belastungen der
Umwelt oder der Energie- oder Was -
serversorgung führen würde,

c)    aus Gründen des Gemeinwohls, insbe-
sondere auch zur Sicherung der Be-
schäftigung, 

      zulassen und die zum Schutz der Arbeit -
nehmer und der Sonn- und Feiertagsruhe
notwendigen Bedingungen bestimmen.

(2) Soweit die Bundesregierung von der Er-
mächtigung des Absatzes 1 Nr. 2 Buchstabe a
keinen Gebrauch gemacht hat, können die Lan-
desregierungen durch Rechtsverordnung ent-
sprechende Bestimmungen erlassen. Die Lan-
desregierungen können diese Ermächtigung
durch Rechtsverordnung auf oberste Landes-
behörden übertragen.

(3) Die Aufsichtsbehörde kann

1.    feststellen, ob eine Beschäftigung nach
§ 10 zulässig ist,

2.    abweichend von § 9 bewilligen, Arbeitneh-
mer zu beschäftigen

a)    im Handelsgewerbe an bis zu zehn
Sonn- und Feiertagen im Jahr, an denen
besondere Verhältnisse einen erweiter-
ten Geschäftsverkehr erforderlich ma-
chen,

b)    an bis zu fünf Sonn- und Feiertagen im
Jahr, wenn besondere Verhältnisse zur
Verhütung eines unverhältnismäßigen
Schadens dies erfordern,

c)    an einem Sonntag im Jahr zur Durch-
führung einer gesetzlich vorgeschriebe-
nen Inventur, 
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      und Anordnungen über die Beschäftigungs-
zeit unter Berücksichtigung der für den öf-
fentlichen Got tes dienst bestimmten Zeit
treffen.

(4) Die Aufsichtsbehörde soll abweichend von
§ 9 bewilligen, dass Arbeitnehmer an Sonn- und
Feiertagen mit Arbeiten beschäftigt werden, die
aus chemischen, biologischen, technischen
oder physikalischen Gründen einen ununter -
brochenen Fortgang auch an Sonn- und Feier -
tagen erfordern.

(5) Die Aufsichtsbehörde hat abweichend von
§ 9 die Beschäftigung von Arbeitnehmern an
Sonn- und Feiertagen zu bewilligen, wenn bei ei-
ner weitgehenden Ausnutzung der gesetzlich
zulässigen wöchentlichen Betriebszeiten und
bei längeren Betriebszeiten im Ausland die
 Konkurrenzfähigkeit unzumutbar beeinträchtigt
ist und durch die Genehmigung von Sonn- und
Feiertagsarbeit die Beschäftigung gesichert
werden kann.

Vierter Abschnitt
Ausnahmen in besonderen Fällen

§ 14 Außergewöhnliche Fälle

(1) Von den §§ 3 bis 5, 6 Abs. 2, §§ 7, 9 bis
11 darf abgewichen werden bei vorübergehen-
den Arbeiten in Notfällen und in außergewöhn-
lichen Fällen, die unabhängig vom Willen der
Betroffenen eintreten und deren Folgen nicht
auf andere Weise zu beseitigen sind, besonders
wenn Rohstoffe oder Lebensmittel zu verder-
ben oder Arbeitsergebnisse zu misslingen dro-
hen.

(2) Von den §§ 3 bis 5, 6 Abs. 2, §§ 7, 11
Abs. 1 bis 3 und § 12 darf ferner abgewichen
werden,

1.    wenn eine verhältnismäßig geringe Zahl von
Arbeitnehmern vorübergehend mit Arbeiten
beschäftigt wird, deren Nichterledigung das
Ergebnis der Arbeiten gefährden oder einen
unverhältnismäßigen Schaden zur Folge ha -
ben würden,
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2.    bei Forschung und Lehre, bei unaufschieb-
baren Vor- und Abschlussarbeiten sowie bei
unaufschiebbaren Arbeiten zur Behand-
lung, Pflege und Betreuung von Personen
oder zur Behandlung und Pflege von Tieren
an einzelnen Tagen, 

wenn dem Arbeitgeber andere Vorkehrungen
nicht zugemutet werden können.

(3) Wird von den Befugnissen nach den Ab -
sätzen 1 oder 2 Gebrauch gemacht, darf die Ar-
beitszeit 48 Stunden wöchentlich im Durch-
schnitt von sechs Kalendermonaten oder 24
Wochen nicht überschreiten.

§ 15 Bewilligung, Ermächtigung

(1) Die Aufsichtsbehörde kann

1.    eine von den §§ 3, 6 Abs. 2 und § 11
Abs. 2 abweichende längere tägliche Ar-
beitszeit bewilligen

a)    für kontinuierliche Schichtbetriebe zur
Erreichung zusätzlicher Freischichten,

b)    für Bau- und Montagestellen,

2.    eine von den §§ 3, 6 Abs. 2 und § 11
Abs. 2 abweichende längere tägliche Ar-
beitszeit für Saison- und Kampagnebetrie-
be für die Zeit der Saison oder Kampagne
bewilligen, wenn die Verlängerung der Ar-
beitszeit über acht Stunden werktäglich
durch eine entsprechende Verkürzung der
Arbeitszeit zu anderen Zeiten ausgeglichen
wird,

3.    eine von den §§ 5 und 11 Abs. 2 abwei-
chende Dauer und Lage der Ruhezeit bei Ar-
beitsbereitschaft, Bereitschaftsdienst und
Rufbereitschaft den Besonderheiten dieser
Inanspruchnahmen im öffentlichen Dienst
entsprechend bewilligen,

4.    eine von den §§ 5 und 11 Abs. 2 abwei-
chende Ruhezeit zur Herbeiführung eines
regelmäßigen wöchentlichen Schichtwech-
sels zweimal innerhalb eines Zeitraums von
drei Wochen bewilligen.

(2) Die Aufsichtsbehörde kann über die in die-
sem Gesetz vorgesehenen Ausnahmen hinaus
weitergehende Ausnahmen zulassen, soweit
sie im öffentlichen Interesse dringend nötig
 werden.

(2a) Die Bundesregierung kann durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates

1.    Ausnahmen von den §§ 3, 4, 5 und 6 Ab-
satz 2 sowie von den §§ 9 und 11 für Ar -
beitnehmer, die besondere Tätigkeiten zur
Errichtung, zur Änderung oder zum Betrieb
von Bauwerken, künstlichen Inseln oder
sonstigen Anlagen auf See (Offshore-Tätig-
keiten) durchführen, zulassen und

2.    die zum Schutz der in Nummer 1 genann-
ten Arbeitnehmer sowie der Sonn- und
Feier tagsruhe notwendigen Bedingungen
bestimmen.

(3) Das Bundesministerium der Verteidigung
kann in seinem Geschäftsbereich durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesmi -
nisteriums für Arbeit und Soziales aus zwingen-
den Gründen der Verteidigung Arbeitnehmer
verpflichten, über die in diesem Gesetz und in
den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen und Tarifverträgen festge-
legten Arbeitszeitgrenzen und -beschränkun-
gen hinaus Arbeit zu leisten.

(3a) Das Bundesministerium der Verteidigung
kann in seinem Geschäftsbereich durch Rechts-
verordnung im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales für beson-
dere Tätigkeiten der Arbeitnehmer bei den
Streitkräften Abweichungen von in diesem Ge-
setz sowie von in den auf Grund dieses Geset-
zes erlassenen Rechtsverordnungen bestimm-
ten Arbeitszeitgrenzen und -beschränkungen
zulassen, soweit die Abweichungen aus zwin-
genden Gründen erforderlich sind und die
größtmögliche Sicherheit und der bestmögliche
Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer gewähr-
leistet werden.

(4) Werden Ausnahmen nach Absatz 1 oder 2
zugelassen, darf die Arbeitszeit 48 Stunden
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wöchentlich im Durchschnitt von sechs Kalen-
dermonaten oder 24 Wochen nicht überschrei-
ten.

Fünfter Abschnitt
Durchführung des Gesetzes

§ 16 Aushang und Arbeitszeitnachweise

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, einen Ab-
druck dieses Gesetzes, der auf Grund dieses
Gesetzes erlassenen, für den Betrieb geltenden
Rechtsverordnungen und der für den Betrieb
geltenden Tarifverträge und Betriebs- oder
Dienstvereinbarungen im Sinne des § 7 Abs. 1
bis 3, §§ 12 und 21a Abs. 6 an geeigneter Stel-
le im Betrieb zur Einsichtnahme auszulegen
oder auszuhängen.

(2) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die über
die werktägliche Arbeitszeit des § 3 Satz 1 hin-
ausgehende Arbeitszeit der Arbeitnehmer auf-
zuzeichnen und ein Verzeichnis der Arbeitneh-
mer zu führen, die in eine Verlängerung der Ar-
beitszeit gemäß § 7 Abs. 7 eingewilligt haben.
Die Nachweise sind mindestens zwei Jahre auf-
zubewahren.

§ 17 Aufsichtsbehörde

(1) Die Einhaltung dieses Gesetzes und der
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechts-
verordnungen wird von den nach Landesrecht
zuständigen Behörden (Aufsichtsbehörden)
überwacht.

(2) Die Aufsichtsbehörde kann die erforderli-
chen Maßnahmen anordnen, die der Arbeitge-
ber zur Erfüllung der sich aus diesem Gesetz
und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen ergebenden Pflichten zu
treffen hat.

(3) Für den öffentlichen Dienst des Bundes so-
wie für die bundesunmittelbaren Körperschaf-
ten, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen

Rechts werden die Aufgaben und Befugnisse
der Aufsichtsbehörde vom zuständigen Bun-
desministerium oder den von ihm bestimmten
Stellen wahrgenommen; das gleiche gilt für die
Befugnisse nach § 15 Abs. 1 und 2.

(4) Die Aufsichtsbehörde kann vom Arbeitge-
ber die für die Durchführung dieses Gesetzes
und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen erforderlichen Auskünfte
verlangen. Sie kann ferner vom Arbeitgeber ver-
langen, die Arbeitszeitnachweise und Tarifver-
träge oder Betriebs- oder Dienstvereinbarungen
im Sinne des § 7 Abs. 1 bis 3, §§ 12 und 21a
Abs. 6 sowie andere Arbeitszeitnachweise oder
Geschäftsunterlagen, die mittelbar oder unmit-
telbar Auskunft über die Einhaltung des Arbeits-
zeitgesetzes geben, vorzulegen oder zur Ein-
sicht einzusenden.

(5) Die Beauftragten der Aufsichtsbehörde
sind berechtigt, die Arbeitsstätten während der
Betriebs- und Arbeitszeit zu betreten und zu be-
sichtigen; außerhalb dieser Zeit oder wenn sich
die Arbeitsstätten in einer Wohnung befinden,
dürfen sie ohne Einverständnis des Inhabers
nur zur Verhütung von dringenden Gefahren für
die öffentliche Sicherheit und Ordnung betreten
und besichtigt werden. Der Arbeitgeber hat das
Betreten und Besichtigen der Arbeitsstätten zu
gestatten. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit
der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes)
wird insoweit eingeschränkt.

(6) Der zur Auskunft Verpflichtete kann die
Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren
Beantwortung ihn selbst oder einen der in
§ 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung
bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafge-
richtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens
nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
aussetzen würde.
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Sechster Abschnitt
Sonderregelungen

§ 18 Nichtanwendung des Gesetzes

(1) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden auf

1.    leitende Angestellte im Sinne des § 5
Abs. 3 des Betriebsverfassungsgesetzes
sowie Chefärzte,

2.    Leiter von öffentlichen Dienststellen und
deren Vertreter sowie Arbeitnehmer im öf-
fentlichen Dienst, die zu selbständigen Ent-
scheidungen in Personalangelegenheiten
befugt sind,

3.    Arbeitnehmer, die in häuslicher Gemein-
schaft mit den ihnen anvertrauten Perso-
nen zusammenleben und sie eigenverant-
wortlich erziehen, pflegen oder betreuen,

4.    den liturgischen Bereich der Kirchen und
der Religionsgemeinschaften.

(2) Für die Beschäftigung von Personen unter
18 Jahren gilt anstelle dieses Gesetzes das Ju-
gendarbeitsschutzgesetz.

(3) Für die Beschäftigung von Arbeitnehmern
als Besatzungsmitglieder auf Kauffahrteischif-
fen im Sinne des § 3 des Seearbeitsgesetzes
gilt anstelle dieses Gesetzes das Seearbeits -
gesetz.

(4) (weggefallen) 

§ 19 Beschäftigung im öffentlichen Dienst

Bei der Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben
im öffentlichen Dienst können, soweit keine ta-
rifvertragliche Regelung besteht, durch die zu-
ständige Dienstbehörde die für Beamte gelten-
den Bestimmungen über die Arbeitszeit auf die
Arbeitnehmer übertragen werden; insoweit fin-
den die §§ 3 bis 13 keine Anwendung.

§ 20 Beschäftigung in der Luftfahrt

Für die Beschäftigung von Arbeitnehmern als
Besatzungsmitglieder von Luftfahrzeugen gel-

ten anstelle der Vorschriften dieses Gesetzes
über Arbeits- und Ruhezeiten die Vorschriften
über Flug-, Flugdienst- und Ruhezeiten der Zwei-
ten Durchführungsverordnung zur Betriebsord-
nung für Luftfahrtgerät in der jeweils geltenden
Fassung.

§ 21 Beschäftigung in der Binnenschifffahrt

(1) Die Bundesregierung kann durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates,
auch zur Umsetzung zwischenstaatlicher Ver-
einbarungen oder von Rechtsakten der Eu -
ropäischen Union, abweichend von den Vor-
schriften dieses Gesetzes die Bedingungen für
die Arbeitszeitgestaltung von Arbeitnehmern,
die als Mitglied der Besatzung oder des Bord-
personals an Bord eines Fahrzeugs in der Bin-
nenschifffahrt beschäftigt sind, regeln, soweit
dies erforderlich ist, um den besonderen Bedin-
gungen an Bord von Binnenschiffen Rechnung
zu tragen. Insbesondere können in diesen
Rechtsverordnungen die notwendigen Bedin-
gungen für die Sicherheit und den Gesund -
heitsschutz im Sinne des § 1, einschließlich ge-
sundheitlicher Untersuchungen hinsichtlich der
Auswirkungen der Arbeitszeitbedingungen auf
einem Schiff in der Binnenschifffahrt, sowie die
notwendigen Bedingungen für den Schutz der
Sonn- und Feiertagsruhe bestimmt werden. In
Rechtsverordnungen nach Satz 1 kann ferner
bestimmt werden, dass von den Vorschriften
der Rechtsverordnung durch Tarifvertrag abge-
wichen werden kann. 

(2) Soweit die Bundesregierung von der Er-
mächtigung des Absatzes 1 keinen Gebrauch
macht, gelten die Vorschriften dieses Gesetzes
für das Fahrpersonal auf Binnenschiffen, es sei
denn, binnenschifffahrtsrechtliche Vorschriften
über Ruhezeiten stehen dem entgegen. Bei An-
wendung des Satzes 1 kann durch Tarifvertrag
von den Vorschriften dieses Gesetzes abgewi-
chen werden, um der Eigenart der Binnen -
schifffahrt Rechnung zu tragen.
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§ 21a Beschäftigung im Straßentransport

(1) Für die Beschäftigung von Arbeitnehmern
als Fahrer oder Beifahrer bei Straßenverkehrs-
tätigkeiten im Sinne der Verordnung (EG)
Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 15. März 2006 zur Harmo-
nisierung bestimmter Sozialvorschriften im
Straßenverkehr und zur Änderung der Verord-
nungen (EWG) Nr. 3821/85 und (EG)
Nr. 2135/98 des Rates sowie zur Aufhebung
der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates
(ABl. EG Nr. L 102 S. 1) oder des Europäischen
Übereinkommens über die Arbeit des im inter-
nationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahr-
personals (AETR) vom 1. Juli 1970 (BGBl. II
1974 S. 1473) in ihren jeweiligen Fassungen
gelten die Vorschriften dieses Gesetzes, soweit
nicht die folgenden Absätze abweichende Re -
gelungen enthalten. Die Vorschriften der Ver-
ordnung (EG) Nr. 561/2006 und des AETR blei-
ben unberührt.

(2) Eine Woche im Sinne dieser Vorschriften
ist der Zeitraum von Montag 0 Uhr bis Sonntag
24 Uhr.

(3) Abweichend von § 2 Abs. 1 ist keine Ar-
beitszeit:

1.    die Zeit, während derer sich ein Arbeitneh-
mer am Arbeitsplatz bereithalten muss, um
seine Tätigkeit aufzunehmen,

2.    die Zeit, während derer sich ein Arbeitneh-
mer bereithalten muss, um seine Tätigkeit
auf Anweisung aufnehmen zu können, oh-
ne sich an seinem Arbeitsplatz aufhalten zu
müssen;

3.    für Arbeitnehmer, die sich beim Fahren ab-
wechseln, die während der Fahrt neben
dem Fahrer oder in einer Schlafkabine ver-
brachte Zeit.

Für die Zeiten nach Satz 1 Nr. 1 und 2 gilt dies
nur, wenn der Zeitraum und dessen voraus-
sichtliche Dauer im Voraus, spätestens unmit-
telbar vor Beginn des betreffenden Zeitraums
bekannt ist. Die in Satz 1 genannten Zeiten sind

keine Ruhezeiten. Die in Satz 1 Nr. 1 und 2 ge-
nannten Zeiten sind keine Ruhepausen.

(4) Die Arbeitszeit darf 48 Stunden wöchent-
lich nicht überschreiten. Sie kann auf bis zu 60
Stunden verlängert werden, wenn innerhalb
von vier Kalendermonaten oder 16 Wochen im
Durchschnitt 48 Stunden wöchentlich nicht
überschritten werden.

(5) Die Ruhezeiten bestimmen sich nach den
Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften
für Kraftfahrer und Beifahrer sowie nach dem
AETR. Dies gilt auch für Auszubildende und
Praktikanten.

(6) In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines
Tarifvertrags in einer Betriebs- oder Dienstver-
einbarung kann zugelassen werden,

1.    nähere Einzelheiten zu den in Absatz 3
Satz 1 Nr. 1, 2 und Satz 2 genannten
 Voraussetzungen zu regeln,

2.    abweichend von Absatz 4 sowie den §§ 3
und 6 Abs. 2 die Arbeitszeit festzulegen,
wenn objektive, technische oder arbeits zeit -
organisatorische Gründe vorliegen. Dabei
darf die Arbeitszeit 48 Stunden wöchentlich
im Durchschnitt von sechs Kalendermona-
ten nicht überschreiten.

§ 7 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2a gilt nicht. § 7
Abs. 3 gilt entsprechend.

(7) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Ar -
beitszeit der Arbeitnehmer aufzuzeichnen. Die
Aufzeichnungen sind mindestens zwei Jahre
aufzubewahren. Der Arbeitgeber hat dem Ar-
beitnehmer auf Verlangen eine Kopie der Auf-
zeichnungen seiner Arbeitszeit auszuhändigen.

(8) Zur Berechnung der Arbeitszeit fordert der
Arbeitgeber den Arbeitnehmer schriftlich auf,
ihm eine Aufstellung der bei einem anderen Ar-
beitgeber geleisteten Arbeitszeit vorzulegen. Der
Arbeitnehmer legt diese Angaben schriftlich vor.
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Siebter Abschnitt
Straf- und Bußgeldvorschriften

§ 22 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Arbeitge-
ber vorsätzlich oder fahrlässig

1.    entgegen §§ 3, 6 Abs. 2 oder § 21a
Abs. 4, jeweils auch in Verbindung mit § 11
Abs. 2, einen Arbeitnehmer über die Gren-
zen der Arbeitszeit hinaus beschäftigt,

2.    entgegen § 4 Ruhepausen nicht, nicht mit
der vorgeschriebenen Mindestdauer oder
nicht rechtzeitig gewährt,

3.    entgegen § 5 Abs. 1 die Mindestruhezeit
nicht gewährt oder entgegen § 5 Abs. 2 die
Verkürzung der Ruhezeit durch Verlänge-
rung einer anderen Ruhezeit nicht oder
nicht rechtzeitig ausgleicht,

4.    einer Rechtsverordnung nach § 8 Satz 1,
§ 13 Abs. 1 oder 2, § 15 Absatz 2a Num-
mer 2, § 21 Absatz 1 oder § 24 zuwider -
handelt, soweit sie für einen bestimmten
Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift ver-
weist,

5.    entgegen § 9 Abs. 1 einen Arbeitnehmer an
Sonn- oder Feiertagen beschäftigt,

6.    entgegen § 11 Abs. 1 einen Arbeitnehmer
an allen Sonntagen beschäftigt oder entge-
gen § 11 Abs. 3 einen Ersatzruhetag nicht
oder nicht rechtzeitig gewährt,

7.    einer vollziehbaren Anordnung nach § 13
Abs. 3 Nr. 2 zuwiderhandelt,

8.    entgegen § 16 Abs. 1 die dort bezeichnete
Auslage oder den dort bezeichneten Aus-
hang nicht vornimmt,

9.    entgegen § 16 Abs. 2 oder § 21a Abs. 7
Aufzeichnungen nicht oder nicht richtig er-
stellt oder nicht für die vorgeschriebene
Dauer aufbewahrt oder

10. entgegen § 17 Abs. 4 eine Auskunft nicht,
nicht richtig oder nicht vollständig erteilt,
Unterlagen nicht oder nicht vollständig vor-

legt oder nicht einsendet oder entgegen
§ 17 Abs. 5 Satz 2 eine Maßnahme nicht ge-
stattet.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen
des Absatzes 1 Nr. 1 bis 7, 9 und 10 mit einer
Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro, in den
Fällen des Absatzes 1 Nr. 8 mit einer Geldbuße
bis zu fünftausend Euro geahndet werden.

§ 23 Strafvorschriften

(1) Wer eine der in § 22 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 5
bis 7 bezeichneten Handlungen

1.    vorsätzlich begeht und dadurch Gesundheit
oder Arbeitskraft eines Arbeitnehmers ge-
fährdet oder

2.    beharrlich wiederholt, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder
mit Geldstrafe bestraft.

(2) Wer in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 die
Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe
bis zu 180 Tagessätzen bestraft.

Achter Abschnitt
Schlussvorschriften

§ 24 Umsetzung von zwischenstaatlichen
Vereinbarungen und Rechtsakten der EG

Die Bundesregierung kann mit Zustimmung
des Bundesrates zur Erfüllung von Verpflich -
tungen aus zwischenstaatlichen Vereinbarun-
gen oder zur Umsetzung von Rechtsakten des
Rates oder der Kommission der Europäischen
Gemeinschaften, die Sachbereiche dieses Ge-
setzes betreffen, Rechtsverordnungen nach
diesem Gesetz erlassen.

§ 25 Übergangsvorschriften für Tarifverträge

Enthält ein am 1. Januar 2004 bestehender
oder nachwirkender Tarifvertrag abweichende
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Regelungen nach § 7 Abs. 1 oder 2 oder § 12
Satz 1, die den in diesen Vorschriften festge -
legten Höchstrahmen überschreiten, bleiben
diese tarifvertraglichen Bestimmungen bis zum
31. Dezember 2006 unberührt. Tarifverträgen
nach Satz 1 stehen durch Tarifvertrag zugelas-
sene Betriebsvereinbarungen sowie Regelun-
gen nach § 7 Abs. 4 gleich. 
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BGB                                                                                                                       Bürgerliches Gesetzbuch

Bürgerliches Gesetzbuch

(BGB)

Neugefasst durch Bekanntmachung vom 2. Januar 2002
(BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738)

Zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 14. März 2023

(BGBl. 2023 I Nr. 72)

Auszug:

§ 611a             Arbeitsvertrag
§ 612               Vergütung
§ 612a             Maßregelungsverbot
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Hinweis zu §§ 612, 612a BGB

In Betrieben, in denen in der Regel mehr als fünf Arbeitnehmer beschäftigt sind, ist ein Ab-
druck der §§ 612, 612a des Bürgerlichen Gesetzbuches sowie des § 61b des Arbeits -
gerichtsgesetzes an geeigneter Stelle zur Einsicht auszulegen oder auszuhängen.

Bürgerliches Gesetzbuch                                                                                  §§ 611a, 612, 612a BGB

§ 611a Arbeitsvertrag

(1) Durch den Arbeitsvertrag wird der Arbeit-
nehmer im Dienste eines anderen zur Leistung
weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit
in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet. Das
Weisungsrecht kann Inhalt, Durchführung, Zeit
und Ort der Durchführung, Zeit und Ort der
Tätigkeit betreffen. Weisungsgebunden ist, wer
nicht im Wesentlichen frei seine Tätigkeit ge-
stalten und seine Arbeitszeit bestimmen kann.
Der Grad der persönlichen Abhängigkeit hängt
dabei auch von der Eigenart der jeweiligen
Tätigkeit ab. Für die Feststellung, ob ein Arbeits-
vertrag vorliegt, ist eine Gesamtbetrachtung al-
les Umstände vorzunehmen. Zeigt die tatsächli-
che Durchführung des Vertragsverhältnisses,
dass es sich um ein Arbeitsverhältnis handelt,
kommt es auf die Bezeichnung im Vertrag nicht
an.

(2) Der Arbeitgeber ist zur Zahlung der verein-
barten Vergütung verpflichtet.

§ 612 Vergütung

(1) Eine Vergütung gilt als stillschweigend ver-
einbart, wenn die Dienstleistung den Umstän-
den nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten
ist.

(2) Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt,
so ist bei dem Bestehen einer Taxe die tax -
mäßige Vergütung, in Ermangelung einer Taxe
die übliche Vergütung als vereinbart anzuse-
hen.

(3) (weggefallen)

§ 612a Maßregelungsverbot

Der Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer bei
einer Vereinbarung oder einer Maßnahme nicht
benachteiligen, weil der Arbeitnehmer in zuläs-
siger Weise seine Rechte ausübt.
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JArbSchG Jugendarbeitsschutzgesetz

Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend

(Jugendarbeitsschutzgesetz – JArbSchG)

Vom 12. April 1976
(BGBl. I S. 965)

Zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 16. Juli 2021
(BGBl. I S. 2970)

Anmerkung des Verlags:

Aktuell liegt ein Gesetzesentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vor, in dessen
Rahmen die beiden aushangpflichtigen Vorschriften Arbeitszeitgesetz und Jugendarbeitsschutz-
gesetz angepasst werden sollen. Denn das BAG hat am 13.09.2022 verbindlich entschieden,
dass das EuGH-Urteil vom 14.05.2019 zur Arbeitszeiterfassung auch von den deutschen Arbeit-
gebern zu beachten ist.

Bei Redaktionsschluss war das Gesetzgebungsverfahren noch nicht abgeschlossen. Für den
Fall, dass das Gesetz vor der nächsten Auflage verkündet und in Kraft treten wird, werden wir
Ihnen die finale Fassung digital zur Verfügung stellen: und zwar:

• unter https://www.forum-verlag.com/3088-beiblatt_062023
• oder über den QR-Code

61

https://www.forum-verlag.com/3088_beiblatt_062023


Jugendarbeitsschutzgesetz §§ 1, 2, 3, 4, 5 JArbSchG

Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt in der Bundesrepublik
Deutschland und in der ausschließlichen Wirt-
schaftszone für die Beschäftigung von Perso-
nen, die noch nicht 18 Jahre alt sind,

1. in der Berufsausbildung,

2. als Arbeitnehmer oder Heimarbeiter,

3. mit sonstigen Dienstleistungen, die der Ar-
beitsleistung von Arbeitnehmern oder
Heimarbeitern ähnlich sind,

4. in einem der Berufsausbildung ähnlichen
Ausbildungsverhältnis.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht

1. für geringfügige Hilfeleistungen, soweit sie
gelegentlich

a) aus Gefälligkeit,

b) auf Grund familienrechtlicher Vorschrif-
ten,

c) in Einrichtungen der Jugendhilfe,

d) in Einrichtungen zur Eingliederung Be-
hinderter

      erbracht werden,

2. für die Beschäftigung durch die Personen-
sorgeberechtigten im Familienhaushalt.

§ 2 Kind, Jugendlicher

(1) Kind im Sinne dieses Gesetzes ist, wer
noch nicht 15 Jahre alt ist.

(2) Jugendlicher im Sinne dieses Gesetzes ist,
wer 15, aber noch nicht 18 Jahre alt ist.

(3) Auf Jugendliche, die der Vollzeitschul-
pflicht unterliegen, finden die für Kinder gelten-
den Vorschriften Anwendung.

§ 3 Arbeitgeber

Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes ist, wer
ein Kind oder einen Jugendlichen gemäß § 1 be-
schäftigt.

§ 4 Arbeitszeit

(1) Tägliche Arbeitszeit ist die Zeit vom Beginn
bis zum Ende der täglichen Beschäftigung ohne
die Ruhepausen (§ 11).

(2) Schichtzeit ist die tägliche Arbeitszeit unter
Hinzurechnung der Ruhepausen (§ 11).

(3) Im Bergbau unter Tage gilt die Schichtzeit
als Arbeitszeit. Sie wird gerechnet vom Betre-
ten des Förderkorbes bei der Einfahrt bis zum
Verlassen des Förderkorbs bei der Ausfahrt
oder vom Eintritt des einzelnen Beschäftigten in
das Stollenmundloch bis zu seinem Wieder-
austritt.

(4) Für die Berechnung der wöchentlichen Ar-
beitszeit ist als Woche die Zeit von Montag bis
einschließlich Sonntag zugrunde zu legen. Die
Arbeitszeit, die an einem Werktag infolge eines
gesetzlichen Feiertags ausfällt, wird auf die
wöchentliche Arbeitszeit angerechnet.

(5) Wird ein Kind oder Jugendlicher von meh-
reren Arbeitgebern beschäftigt, so werden die
Arbeits- und Schichtzeiten sowie die Arbeitstage
zusammengerechnet.

Zweiter Abschnitt
Beschäftigung von Kindern

§ 5 Verbot der Beschäftigung von Kindern

(1) Die Beschäftigung von Kindern (§ 2
Abs. 1) ist verboten.

(2) Das Verbot des Absatzes 1 gilt nicht für die
Beschäftigung von Kindern

1. zum Zwecke der Beschäftigungs- und Ar-
beitstherapie,

2. im Rahmen des Betriebspraktikums
während der Vollzeitschulpflicht,

3. in Erfüllung einer richterlichen Weisung.
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Auf die Beschäftigung finden § 7 Satz 1 Nr. 2
und die §§ 9 bis 46 entsprechende Anwendung.

(3) Das Verbot des Absatzes 1 gilt ferner nicht
für die Beschäftigung von Kindern über 13 Jah-
re mit Einwilligung des Personensorgeberech-
tigten, soweit die Beschäftigung leicht und für
Kinder geeignet ist. Die Beschäftigung ist
leicht, wenn sie auf Grund ihrer Beschaffenheit
und der besonderen Bedingungen, unter denen
sie ausgeführt wird,

1.    die Sicherheit, Gesundheit und Entwicklung
der Kinder,

2.    ihren Schulbesuch, ihre Beteiligung an
Maßnahmen zur Berufswahlvorbereitung
oder Berufsausbildung, die von der zustän-
digen Stelle anerkannt sind, und

3.    ihre Fähigkeit, dem Unterricht mit Nutzen
zu folgen,

nicht nachteilig beeinflußt. Die Kinder dürfen
nicht mehr als zwei Stunden täglich, in landwirt-
schaftlichen Familienbetrieben nicht mehr als
drei Stunden täglich, nicht zwischen 18 und 8
Uhr, nicht vor dem Schulunterricht und nicht
während des Schulunterrichts beschäftigt wer-
den. Auf die Beschäftigung finden die §§ 15 bis
31 entsprechende Anwendung.

(4) Das Verbot des Absatzes 1 gilt ferner nicht
für die Beschäftigung von Jugendlichen (§ 2
Abs. 3) während der Schulferien für höchstens
vier Wochen im Kalenderjahr. Auf die Beschäf-
tigung finden die §§ 8 bis 31 entsprechende An-
wendung.

(4a) Die Bundesregierung hat durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates
die Beschäftigung nach Absatz 3 näher zu be-
stimmen.

(4b) Der Arbeitgeber unterrichtet die Perso-
nensorgeberechtigten der von ihm beschäftig-
ten Kinder über mögliche Gefahren sowie über
alle zu ihrer Sicherheit und ihrem Gesundheits-
schutz getroffenen Maßnahmen.

(5) Für Veranstaltungen kann die Aufsichts-
behörde Ausnahmen gemäß § 6 bewilligen.

§ 6 Behördliche Ausnahmen für Veranstal-
tungen

(1) Die Aufsichtsbehörde kann auf Antrag be-
willigen, daß

1.    bei Theatervorstellungen Kinder über sechs
Jahre bis zu vier Stunden täglich in der Zeit
von 10 bis 23 Uhr,

2.    bei Musikaufführungen und anderen Auf-
führungen, bei Werbeveranstaltungen so-
wie bei Aufnahmen im Rundfunk (Hörfunk
und Fernsehen), auf Ton- und Bildträger so-
wie bei Film- und Fotoaufnahmen

a)    Kinder über drei bis sechs Jahre bis zu
zwei Stunden täglich in der Zeit von 8
bis 17 Uhr,

b)    Kinder über sechs Jahre bis zu drei
Stunden täglich in der Zeit von 8 bis
22 Uhr

      gestaltend mitwirken und an den erforderli-
chen Proben teilnehmen. Eine Ausnahme
darf nicht bewilligt werden für die Mitwir-
kung in Kabaretts, Tanzlokalen und ähnli-
chen Betrieben sowie auf Vergnügungs-
parks, Kirmessen, Jahrmärkten und bei
ähnlichen Veranstaltungen, Schaustellun-
gen oder Darbietungen.

(2) Die Aufsichtsbehörde darf nach Anhörung
des zuständigen Jugendamts die Beschäftigung
nur bewilligen, wenn

1.    die Personensorgeberechtigten in die Be-
schäftigung schriftlich eingewilligt haben,

2.    der Aufsichtsbehörde eine nicht länger als
vor drei Monaten ausgestellte ärztliche Be-
scheinigung vorgelegt wird, nach der ge-
sundheitliche Bedenken gegen die Be-
schäftigung nicht bestehen,

3.    die erforderlichen Vorkehrungen und Maß-
nahmen zum Schutz des Kindes gegen Ge-
fahren für Leben und Gesundheit sowie zur
Vermeidung einer Beeinträchtigung der kör-
perlichen oder seelisch-geistigen Entwick-
lung getroffen sind,
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4.    Betreuung und Beaufsichtigung des Kindes
bei der Beschäftigung sichergestellt sind,

5.    nach Beendigung der Beschäftigung eine
ununterbrochene Freizeit von mindestens
14 Stunden eingehalten wird,

6.    das Fortkommen in der Schule nicht beein-
trächtigt wird.

(3) Die Aufsichtsbehörde bestimmt,

1.    wie lange, zu welcher Zeit und an welchem
Tage das Kind beschäftigt werden darf,

2.    Dauer und Lage der Ruhepausen,

3.    die Höchstdauer des täglichen Aufenthalts
an der Beschäftigungsstätte.

(4) Die Entscheidung der Aufsichtsbehörde ist
dem Arbeitgeber schriftlich bekanntzugeben. Er
darf das Kind erst nach Empfang des Bewilli-
gungsbescheides beschäftigen.

§ 7 Beschäftigung von nicht vollzeitschul-
pflichtigen Kindern

Kinder, die der Vollzeitschulpflicht nicht mehr
unterliegen, dürfen

1.    im Berufsausbildungsverhältnis,

2.    außerhalb eines Berufsausbildungsverhält-
nisses nur mit leichten und für sie geeig-
neten Tätigkeiten bis zu sieben Stunden
täglich und 35 Stunden wöchentlich

beschäftigt werden. Auf die Beschäftigung fin-
den die §§ 8 bis 46 entsprechende Anwendung.

Dritter Abschnitt
Beschäftigung Jugendlicher

Erster Titel
Arbeitszeit und Freizeit

§ 8 Dauer der Arbeitszeit

(1) Jugendliche dürfen nicht mehr als acht
Stunden täglich und nicht mehr als 40 Stunden
wöchentlich beschäftigt werden.

(2) Wenn in Verbindung mit Feiertagen an
Werktagen nicht gearbeitet wird, damit die Be-
schäftigten eine längere zusammenhängende
Freizeit haben, so darf die ausfallende Arbeits-
zeit auf die Werktage von fünf zusammenhän-
genden, die Ausfalltage einschließenden Wo-
chen nur dergestalt verteilt werden, dass die
Wochenarbeitszeit im Durchschnitt dieser fünf
Wochen 40 Stunden nicht überschreitet. Die
tägliche Arbeitszeit darf hierbei achteinhalb
Stunden nicht überschreiten.

(2a) Wenn an einzelnen Werktagen die Ar-
beitszeit auf weniger als acht Stunden verkürzt
ist, können Jugendliche an den übrigen Werkta-
gen derselben Woche achteinhalb Stunden be-
schäftigt werden.

(3) In der Landwirtschaft dürfen Jugendliche
über 16 Jahre während der Erntezeit nicht mehr
als neun Stunden täglich und nicht mehr als 85
Stunden in der Doppelwoche beschäftigt wer-
den.

§ 9 Berufsschule

(1) Der Arbeitgeber hat den Jugendlichen für
die Teilnahme am Berufsschulunterricht frei-
zustellen. Er darf den Jugendlichen nicht be-
schäftigen

1.    vor einem vor 9 Uhr beginnenden Unter-
richt; dies gilt auch für Personen, die über
18 Jahre alt und noch berufsschulpflichtig
sind,

2.    an einem Berufsschultag mit mehr als fünf
Unterrichtsstunden von mindestens je 45
Minuten, einmal in der Woche,

3.    in Berufsschulwochen mit einem planmäßi-
gen Blockunterricht von mindestens 25
Stunden an mindestens fünf Tagen; zusätz-
liche betriebliche Ausbildungsveranstaltun-
gen bis zu zwei Stunden wöchentlich sind
zulässig.

(2) Auf die Arbeitszeit des Jugendlichen wer-
den angerechnet
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1.    Berufsschultage nach Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 2 mit der durchschnittlichen täglichen
Arbeitszeit,

2.    Berufsschulwochen nach Absatz 1 Satz 2
Nummer 3 mit der durchschnittlichen
wöchentlichen Arbeitszeit,

3.    im Übrigen die Unterrichtszeit einschließ-
lich der Pausen.

(3) Ein Entgeltausfall darf durch den Besuch
der Berufsschule nicht eintreten.

(4) (weggefallen)

§ 10 Prüfungen und außerbetriebliche Aus-
bildungsmaßnahmen

(1) Der Arbeitgeber hat den Jugendlichen

1.    für die Teilnahme an Prüfungen und Ausbil-
dungsmaßnahmen, die auf Grund öffent-
lich-rechtlicher oder vertraglicher Bestim-
mungen außerhalb der Ausbildungsstätte
durchzuführen sind,

2.    an dem Arbeitstag, der der schriftlichen Ab-
schlussprüfung unmittelbar vorangeht,

freizustellen.

(2) Auf die Arbeitszeit des Jugendlichen wer-
den angerechnet

1.    die Freistellung nach Absatz 1 Nr. 1 mit der
Zeit der Teilnahme einschließlich der Pau-
sen,

2.    die Freistellung nach Absatz 1 Nr. 2 mit
der durchschnittlichen täglichen Arbeits-
zeit.

Ein Entgeltausfall darf nicht eintreten.

§ 11 Ruhepausen, Aufenthaltsräume

(1) Jugendlichen müssen im voraus festste-
hende Ruhepausen von angemessener Dauer
gewährt werden. Die Ruhepausen müssen min-
destens betragen

1.    30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr
als viereinhalb bis zu sechs Stunden,

2.    60 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr
als sechs Stunden.

Als Ruhepause gilt nur eine Arbeitsunterbre-
chung von mindestens 15 Minuten.

(2) Die Ruhepausen müssen in angemesse-
ner zeitlicher Lage gewährt werden, frühestens
eine Stunde nach Beginn und spätestens eine
Stunde vor Ende der Arbeitszeit. Länger als vier-
einhalb Stunden hintereinander dürfen Jugend-
liche nicht ohne Ruhepause beschäftigt wer-
den.

(3) Der Aufenthalt während der Ruhepausen
in Arbeitsräumen darf den Jugendlichen nur ge-
stattet werden, wenn die Arbeit in diesen Räu-
men während dieser Zeit eingestellt ist und
auch sonst die notwendige Erholung nicht be-
einträchtigt wird.

(4) Absatz 3 gilt nicht für den Bergbau unter
 Tage.

§ 12 Schichtzeit

Bei der Beschäftigung Jugendlicher darf die
Schichtzeit (§ 4 Abs. 2) 10 Stunden, im Berg-
bau unter Tage 8 Stunden, im Gaststättenge-
werbe, in der Landwirtschaft, in der Tierhaltung,
auf Bau- und Montagestellen 11 Stunden nicht
überschreiten.

§ 13 Tägliche Freizeit

Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit
dürfen Jugendliche nicht vor Ablauf einer unun-
terbrochenen Freizeit von mindestens 12 Stun-
den beschäftigt werden.

§ 14 Nachtruhe

(1) Jugendliche dürfen nur in der Zeit von 6 bis
20 Uhr beschäftigt werden.

(2) Jugendliche über 16 Jahre dürfen

1.    im Gaststätten- und Schaustellergewerbe
bis 22 Uhr,

2.    in mehrschichtigen Betrieben bis 23 Uhr,
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3.    in der Landwirtschaft ab 5 Uhr oder bis
21 Uhr,

4.    in Bäckereien und Konditoreien ab 5 Uhr

beschäftigt werden.

(3) Jugendliche über 17 Jahre dürfen in
Bäckereien ab 4 Uhr beschäftigt werden.

(4) An dem einem Berufsschultag unmittelbar
vorangehenden Tag dürfen Jugendliche auch
nach Absatz 2 Nr. 1 bis 3 nicht nach 20 Uhr be-
schäftigt werden, wenn der Berufsschulunter-
richt am Berufsschultag vor 9 Uhr beginnt.

(5) Nach vorheriger Anzeige an die Aufsichts-
behörde dürfen in Betrieben, in denen die übli-
che Arbeitszeit aus verkehrstechnischen Grün-
den nach 20 Uhr endet, Jugendliche bis 21 Uhr
beschäftigt werden, soweit sie hierdurch unnöti-
ge Wartezeiten vermeiden können. Nach vorhe-
riger Anzeige an die Aufsichtsbehörde dürfen
ferner in mehrschichtigen Betrieben Jugendli-
che über 16 Jahren ab 5.30 Uhr oder bis
23.30 Uhr beschäftigt werden, soweit sie hier-
durch unnötige Wartezeiten vermeiden können.

(6) Jugendliche dürfen in Betrieben, in denen
die Beschäftigten in außergewöhnlichem Grade
der Einwirkung von Hitze ausgesetzt sind, in der
warmen Jahreszeit ab 5 Uhr beschäftigt wer-
den. Die Jugendlichen sind berechtigt, sich vor
Beginn der Beschäftigung und danach in regel-
mäßigen Zeitabständen arbeitsmedizinisch un-
tersuchen zu lassen. Die Kosten der Untersu-
chungen hat der Arbeitgeber zu tragen, sofern
er diese nicht kostenlos durch einen Betriebs-
arzt oder einen überbetrieblichen Dienst von
Betriebsärzten anbietet.

(7) Jugendliche dürfen bei Musikaufführun-
gen, Theatervorstellungen und anderen Auf-
führungen, bei Aufnahmen im Rundfunk (Hör-
funk und Fernsehen), auf Ton- und Bildträger
sowie bei Film- und Fotoaufnahmen bis 23 Uhr
gestaltend mitwirken. Eine Mitwirkung ist nicht
zulässig bei Veranstaltungen, Schaustellungen
oder Darbietungen, bei denen die Anwesenheit
Jugendlicher nach den Vorschriften des Jugend-
schutzgesetzes verboten ist. Nach Beendigung

der Tätigkeit dürfen Jugendliche nicht vor Ab-
lauf einer ununterbrochenen Freizeit von min-
destens 14 Stunden beschäftigt werden. Die
Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend auch für die
Tätigkeiten von Jugendlichen als Sportler im
Rahmen von Sportveranstaltungen.

§ 15 Fünf-Tage-Woche

Jugendliche dürfen nur an fünf Tagen in der
Woche beschäftigt werden. Die beiden wö -
chentlichen Ruhetage sollen nach Möglichkeit
aufeinander folgen.

§ 16 Samstagsruhe

(1) An Samstagen dürfen Jugendliche nicht
beschäftigt werden.

(2) Zulässig ist die Beschäftigung Jugendli-
cher an Samstagen nur

1.    in Krankenanstalten sowie Alten-, Pflege-
und Kinderheimen,

2.    in offenen Verkaufsstellen, in Betrieben mit
offenen Verkaufsstellen, in Bäckereien und
Konditoreien, im Friseurhandwerk und im
Marktverkehr,

3.    im Verkehrswesen,

4.    in der Landwirtschaft und Tierhaltung,

5.    im Familienhaushalt,

6.    im Gaststätten- und Schaustellergewerbe,

7.    bei Musikaufführungen, Theatervorstellun-
gen und anderen Aufführungen, bei Auf -
nahmen im Rundfunk (Hörfunk und Fern -
sehen), auf Ton- und Bildträger sowie bei
Film- und Fotoaufnahmen,

8.    bei außerbetrieblichen Ausbildungsmaß-
nahmen,

9.    beim Sport,

10. im ärztlichen Notdienst,

11. in Reparaturwerkstätten für Kraftfahrzeuge.

Mindestens zwei Samstage im Monat sollen be-
schäftigungsfrei bleiben.
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(3) Werden Jugendliche am Samstag be -
schäftigt, ist ihnen die Fünf-Tage-Woche (§ 15)
durch Freistellung an einem anderen berufs-
schulfreien Arbeitstag derselben Woche sicher-
zustellen. In Betrieben mit einem Betriebsruhe-
tag in der Woche kann die Freistellung auch an
diesem Tage erfolgen, wenn die Jugendlichen
an diesem Tage keinen Berufsschulunterricht
haben.

(4) Können Jugendliche in den Fällen des Ab-
satzes 2 Nr. 2 am Samstag nicht acht Stunden
beschäftigt werden, kann der Unterschied zwi-
schen der tatsächlichen und der nach § 8
Abs. 1 höchstzulässigen Arbeitszeit an dem Ta-
ge bis 13 Uhr ausgeglichen werden, an dem die
Jugendlichen nach Absatz 3 Satz 1 freizustellen
sind.

§ 17 Sonntagsruhe

(1) An Sonntagen dürfen Jugendliche nicht
 beschäftigt werden.

(2) Zulässig ist die Beschäftigung Jugendli-
cher an Sonntagen nur

1.    in Krankenanstalten sowie Alten-, Pflege-
und Kinderheimen,

2.    in der Landwirtschaft und Tierhaltung mit
Arbeiten, die auch an Sonn- und Feiertagen
naturnotwendig vorgenommen werden
müssen,

3.    im Familienhaushalt, wenn der Jugendliche
in die häusliche Gemeinschaft aufgenom-
men ist,

4.    im Schaustellergewerbe,

5.    bei Musikaufführungen, Theatervorstellun-
gen und anderen Aufführungen sowie bei
Direktsendungen im Rundfunk (Hörfunk
und Fernsehen),

6.    beim Sport,

7.    im ärztlichen Notdienst,

8.    im Gaststättengewerbe.

Jeder zweite Sonntag soll, mindestens zwei
Sonntage im Monat müssen beschäftigungsfrei
bleiben.

(3) Werden Jugendliche am Sonntag beschäf-
tigt, ist ihnen die Fünf-Tage-Woche (§ 15) durch
Freistellung an einem anderen berufsschulfrei-
en Arbeitstag derselben Woche sicherzustellen.
In Betrieben mit einem Betriebsruhetag in der
Woche kann die Freistellung auch an diesem
Tag erfolgen, wenn die Jugendlichen an diesem
Tage keinen Berufsschulunterricht haben.

§ 18 Feiertagsruhe

(1) Am 24. und 31. Dezember nach 14 Uhr
und an gesetzlichen Feiertagen dürfen Jugend-
liche nicht beschäftigt werden.

(2) Zulässig ist die Beschäftigung Jugendli-
cher an gesetzlichen Feiertagen in den Fällen
des § 17 Abs. 2, ausgenommen am 25. Dezem-
ber, am 1. Januar, am ersten Osterfeiertag und
am 1. Mai.

(3) Für die Beschäftigung an einem gesetzli-
chen Feiertag, der auf einen Werktag fällt, ist
der Jugendliche an einem anderen berufs -
schulfreien Arbeitstag derselben oder der fol-
genden Woche freizustellen. In Betrieben mit ei-
nem Betriebsruhetag in der Woche kann die
Freistellung auch an diesem Tag erfolgen, wenn
die Jugendlichen an diesem Tag keinen Berufs-
schulunterricht haben.

§ 19 Urlaub

(1) Der Arbeitgeber hat Jugendlichen für jedes
Kalenderjahr einen bezahlten Erholungsurlaub
zu gewähren.

(2) Der Urlaub beträgt jährlich

1.    mindestens 30 Werktage, wenn der Ju-
gendliche zu Beginn des Kalenderjahres
noch nicht 16 Jahre alt ist,

2.    mindestens 27 Werktage, wenn der Ju-
gendliche zu Beginn des Kalenderjahres
noch nicht 17 Jahre alt ist,
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3.    mindestens 25 Werktage, wenn der Ju-
gendliche zu Beginn des Kalenderjahres
noch nicht 18 Jahre alt ist.

Jugendliche, die im Bergbau unter Tage be-
schäftigt werden, erhalten in jeder Altersgruppe
einen zusätzlichen Urlaub von drei Werktagen.

(3) Der Urlaub soll Berufsschülern in der Zeit
der Berufsschulferien gegeben werden. Soweit
er nicht in den Berufsschulferien gegeben wird,
ist für jeden Berufsschultag, an dem die Berufs-
schule während des Urlaubs besucht wird, ein
weiterer Urlaubstag zu gewähren.

(4) Im Übrigen gelten für den Urlaub der Ju-
gendlichen § 3 Abs. 2, §§ 4 bis 12 und § 13
Abs. 3 des Bundesurlaubsgesetzes. Der Auf-
traggeber oder Zwischenmeister hat jedoch ab-
weichend von § 12 Nr. 1 des Bundesurlaubsge-
setzes den jugendlichen Heimarbeitern für je-
des Kalenderjahr einen bezahlten Erholungsur-
laub entsprechend Absatz 2 zu gewähren; das
Urlaubsentgelt der jugendlichen Heimarbeiter
beträgt bei einem Urlaub von 30 Werktagen
11,6 vom Hundert, bei einem Urlaub von 27
Werktagen 10,3 vom Hundert und bei einem Ur-
laub von 25 Werktagen 9,5 vom Hundert.

§ 20 Binnenschifffahrt

(1) In der Binnenschifffahrt gelten folgende
Abweichungen:

1.    Abweichend von § 12 darf die Schichtzeit
Jugendlicher über 16 Jahre während der
Fahrt bis auf 14 Stunden täglich ausge-
dehnt werden, wenn ihre Arbeitszeit sechs
Stunden täglich nicht überschreitet. Ihre
tägliche Freizeit kann abweichend von § 13
der Ausdehnung der Schichtzeit entspre-
chend bis auf 10 Stunden verkürzt werden.

2.    Abweichend von § 14 Abs. 1 dürfen Jugend-
liche über 16 Jahre während der Fahrt bis
22 Uhr beschäftigt werden.

3.    Abweichend von §§ 15, 16 Abs. 1, § 17
Abs. 1 und § 18 Abs. 1 dürfen Jugendliche
an jedem Tag der Woche beschäftigt wer-
den, jedoch nicht am 24. Dezember, an den

Weihnachtsfeiertagen, am 31. Dezember,
am 1. Januar, an den Osterfeiertagen und
am 1. Mai. Für die Beschäftigung an einem
Samstag, Sonntag und an einem gesetzli-
chen Feiertag, der auf einen Werktag fällt,
ist je ein freier Tag zu gewähren. Diese frei-
en Tage sind den Jugendlichen in Verbin-
dung mit anderen freien Tagen zu ge-
währen, spätestens, wenn ihnen 10 freie
Tage zustehen.

(2) In der gewerblichen Binnenschifffahrt hat
der Arbeitgeber Aufzeichnungen nach Absatz 3
über die tägliche Arbeits- oder Freizeit jedes Ju-
gendlichen zu führen, um eine Kontrolle der Ein-
haltung der §§ 8 bis 21a dieses Gesetzes zu er-
möglichen. Die Aufzeichnungen sind in geeig -
neten Zeitabständen, spätestens bis zum
nächs ten Monatsende, gemeinsam vom Arbeit-
geber oder seinem Vertreter und von dem Ju-
gendlichen zu prüfen und zu bestätigen. Im
 Anschluss müssen die Aufzeichnungen für min-
destens zwölf Monate an Bord aufbewahrt wer-
den und dem Jugendlichen ist eine Kopie der
bestätigten Aufzeichnungen auszuhändigen.
Der Jugendliche hat die Kopien daraufhin zwölf
Monate für eine Kontrolle bereitzuhalten.

(3) Die Aufzeichnungen nach Absatz 2 müs-
sen mindestens folgende Angaben enthalten:

1.    Name des Schiffes,

2.    Name des Jugendlichen,

3.    Name des verantwortlichen Schiffsführers,

4.    Datum des jeweiligen Arbeits- oder Ruheta-
ges,

5.    für jeden Tag der Beschäftigung, ob es sich
um einen Arbeits- oder um einen Ruhetag
handelt, sowie

6.    Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit
oder der täglichen Freizeit.

§ 21 Ausnahmen in besonderen Fällen

(1) Die §§ 8 und 11 bis 18 finden keine An-
wendung auf die Beschäftigung Jugendlicher
mit vorübergehenden und unaufschiebbaren
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Arbeiten in Notfällen, soweit erwachsene Be-
schäftigte nicht zur Verfügung stehen.

(2) Wird in den Fällen des Absatzes 1 über die
Arbeitszeit des § 8 hinaus Mehrarbeit geleistet,
so ist sie durch entsprechende Verkürzung der
Arbeitszeit innerhalb der folgenden drei Wochen
auszugleichen.

§ 21a Abweichende Regelungen

(1) In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines
Tarifvertrages in einer Betriebsvereinbarung
kann zugelassen werden

1.    abweichend von den §§ 8, 15, 16 Abs. 3
und 4, § 17 Abs. 3 und § 18 Abs. 3 die Ar-
beitszeit bis zu neun Stunden täglich, 44
Stunden wöchentlich und bis zu fünfeinhalb
Tagen in der Woche anders zu verteilen, je-
doch nur unter Einhaltung einer durch-
schnittlichen Wochenarbeitszeit von 40
Stunden in einem Ausgleichszeitraum von
zwei Monaten,

2.    abweichend von § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2
und Abs. 2 die Ruhepausen bis zu 15 Mi -
nuten zu kürzen und die Lage der Pausen
anders zu bestimmen,

3.    abweichend von § 12 die Schichtzeit mit
Ausnahme des Bergbaus unter Tage bis zu
einer Stunde täglich zu verlängern,

4.    abweichend von § 16 Abs. 1 und 2 Jugend-
liche an 26 Samstagen im Jahr oder an
 jedem Samstag zu beschäftigen, wenn statt
dessen der Jugendliche an einem anderen
Werktag derselben Woche von der Beschäf-
tigung freigestellt wird,

5.    abweichend von den §§ 15, 16 Abs. 3 und
4, § 17 Abs. 3 und § 18 Abs. 3 Jugendliche
bei einer Beschäftigung an einem Samstag
oder an einem Sonn- oder Feiertag unter
vier Stunden an einem anderen Arbeitstag
derselben oder der folgenden Woche vor-
oder nachmittags von der Beschäftigung
freizustellen,

6.    abweichend von § 17 Abs. 2 Satz 2 Jugend-
liche im Gaststätten- und Schaustel ler -
gewerbe sowie in der Landwirtschaft
während der Saison oder der Erntezeit an
drei Sonntagen im Monat zu beschäftigen.

(2) Im Geltungsbereich eines Tarifvertrages
nach Absatz 1 kann die abweichende tarifver-
tragliche Regelung im Betrieb eines nicht tarif-
gebundenen Arbeitgebers durch Betriebsver-
einbarung oder, wenn ein Betriebsrat nicht be-
steht, durch schriftliche Vereinbarung zwischen
dem Arbeitgeber und dem Jugendlichen über-
nommen werden.

(3) Die Kirchen und die öffentlich-rechtlichen
Religionsgesellschaften können die in Absatz 1
genannten Abweichungen in ihren Regelungen
vorsehen.

§ 21b Ermächtigung

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les kann im Interesse der Berufsausbildung
oder der Zusammenarbeit von Jugendlichen
und Erwachsenen durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates Ausnahmen von
den Vorschriften

1.    des § 8, der §§ 11 und 12, der §§ 15 und
16, des § 17 Abs. 2 und 3 sowie des § 18
Abs. 3 im Rahmen des § 21a Abs. 1,

2.    des § 14, jedoch nicht vor 5 Uhr und nicht
nach 23 Uhr, sowie

3.    des § 17 Abs. 1 und des § 18 Abs. 1 an
höchstens 26 Sonn- und Feiertagen im Jahr

zulassen, soweit eine Beeinträchtigung der Ge-
sundheit oder der körperlichen oder seelisch-
geistigen Entwicklung der Jugendlichen nicht zu
befürchten ist.

Zweiter Titel
Beschäftigungsverbote und -beschränkungen

§ 22 Gefährliche Arbeiten

(1) Jugendliche dürfen nicht beschäftigt wer-
den
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1.    mit Arbeiten, die ihre physische oder psychi-
sche Leistungsfähigkeit übersteigen,

2.    mit Arbeiten, bei denen sie sittlichen Gefah-
ren ausgesetzt sind,

3.    mit Arbeiten, die mit Unfallgefahren verbun-
den sind, von denen anzunehmen ist, dass
Jugendliche sie wegen mangelnden Sicher-
heitsbewusstseins oder mangelnder Erfah-
rung nicht erkennen oder nicht abwenden
können,

4.    mit Arbeiten, bei denen ihre Gesundheit
durch außergewöhnliche Hitze oder Kälte
oder starke Nässe gefährdet wird,

5.    mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen Ein-
wirkungen von Lärm, Erschütterungen oder
Strahlen ausgesetzt sind,

6.    mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen Ein-
wirkungen von Gefahrstoffen im Sinne der
Gefahrstoffverordnung ausgesetzt sind,

7.    mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen Ein-
wirkungen von biologischen Arbeitsstoffen
im Sinne der Biostoffverordnung ausge-
setzt sind.

(2) Absatz 1 Nr. 3 bis 7 gilt nicht für die Be-
schäftigung Jugendlicher, soweit

1.    dies zur Erreichung ihres Ausbildungszieles
erforderlich ist,

2.    ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fach-
kundigen gewährleistet ist und

3.    der Luftgrenzwert bei gefährlichen Stoffen
(Absatz 1 Nr. 6) unterschritten wird.

Satz 1 findet keine Anwendung auf gezielte
Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen der
Risikogruppen 3 und 4 im Sinne der Biostoffver-
ordnung sowie auf nicht gezielte Tätigkeiten,
die nach der Biostoffverordnung der Schutzstu-
fe 3 oder 4 zuzuordnen sind.

(3) Werden Jugendliche in einem Betrieb be-
schäftigt, für den ein Betriebsarzt oder eine
Fachkraft für Arbeitssicherheit verpflichtet ist,
muss ihre betriebsärztliche oder sicherheits-
technische Betreuung sichergestellt sein.

§ 23 Akkordarbeit, tempoabhängige
Arbeiten

(1) Jugendliche dürfen nicht beschäftigt wer-
den

1.    mit Akkordarbeit und sonstigen Arbeiten,
bei denen durch ein gesteigertes Arbeits -
tempo ein höheres Entgelt erzielt werden
kann,

2.    in einer Arbeitsgruppe mit erwachsenen Ar-
beitnehmern, die mit Arbeiten nach Num-
mer 1 beschäftigt werden,

3.    mit Arbeiten, bei denen ihr Arbeitstempo
nicht nur gelegentlich vorgeschrieben, vor-
gegeben oder auf andere Weise erzwungen
wird.

(2) Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht für die Beschäfti-
gung Jugendlicher,

1.    soweit dies zur Erreichung ihres Ausbil-
dungsziels erforderlich ist oder

2.    wenn sie eine Berufsausbildung für diese
Beschäftigung abgeschlossen haben 

und ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fach-
kundigen gewährleistet ist.

§ 24 Arbeiten unter Tage

(1) Jugendliche dürfen nicht mit Arbeiten un-
ter Tage beschäftigt werden.

(2) Absatz 1 gilt nicht für die Beschäftigung Ju-
gendlicher über 16 Jahren,

1.    soweit dies zur Erreichung ihres Ausbil-
dungsziels erforderlich ist,

2.    wenn sie eine Berufsausbildung für die
 Beschäftigung unter Tage abgeschlossen
haben oder

3.    wenn sie an einer von der Bergbehörde ge-
nehmigten Ausbildungsmaßnahme für
Berg jungarbeiter teilnehmen oder teilge-
nommen haben 

und ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fach-
kundigen gewährleistet ist.
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§ 25 Verbot der Beschäftigung durch
bestimmte Personen

(1) Personen, die

1.    wegen eines Verbrechens zu einer Frei-
heitsstrafe von mindestens zwei Jahren,

2.    wegen einer vorsätzlichen Straftat, die sie
unter Verletzung der ihnen als Arbeitgeber,
Ausbildender oder Ausbilder obliegenden
Pflichten zum Nachteil von Kindern oder Ju-
gendlichen begangen haben, zu einer Frei-
heitsstrafe von mehr als drei Monaten,

3.    wegen einer Straftat nach den §§ 109h,
171, 174 bis 184l, 225, 232 bis 233a des
Strafgesetzbuches,

4.    wegen einer Straftat nach dem Betäu-
bungsmittelgesetz oder

5.    wegen einer Straftat nach dem Jugend-
schutzgesetz oder nach dem Gesetz über
die Verbreitung jugendgefährdender Schrif-
ten wenigstens zweimal

rechtskräftig verurteilt worden sind, dürfen Ju-
gendliche nicht beschäftigen sowie im Rahmen
eines Rechtsverhältnisses im Sinne des § 1
nicht beaufsichtigen, nicht anweisen, nicht aus-
bilden und nicht mit der Beaufsichtigung, An-
weisung oder Ausbildung von Jugendlichen be-
auftragt werden. Eine Verurteilung bleibt außer
Betracht, wenn seit dem Tage ihrer Rechtskraft
fünf Jahre verstrichen sind. Die Zeit, in welcher
der Täter auf behördliche Anordnung in einer
Anstalt verwahrt worden ist, wird nicht einge-
rechnet.

(2) Das Verbot des Absatzes 1 Satz 1 gilt auch
für Personen, gegen die wegen einer Ordnungs-
widrigkeit nach § 58 Abs. 1 bis 4 wenigs tens
dreimal eine Geldbuße rechtskräftig festgesetzt
worden ist. Eine Geldbuße bleibt außer Be-
tracht, wenn seit dem Tag ihrer rechtskräftigen
Festsetzung fünf Jahre verstrichen sind.

(3) Das Verbot des Absatzes 1 und 2 gilt nicht
für die Beschäftigung durch die Personensorge-
berechtigten.

§ 26 Ermächtigungen

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les kann zum Schutz der Jugendlichen gegen
Gefahren für Leben und Gesundheit sowie zur
Vermeidung einer Beeinträchtigung der körper-
lichen oder seelisch-geistigen Entwicklung
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates

1.    die für Kinder, die der Vollzeitschulpflicht
nicht mehr unterliegen, geeigneten und
leichten Tätigkeiten nach § 7 Satz 1 Nr. 2
und die Arbeiten nach § 22 Abs. 1 und den
§§ 23 und 24 näher bestimmen,

2.    über die Beschäftigungsverbote in den
§§ 22 bis 25 hinaus die Beschäftigung Ju-
gendlicher in bestimmten Betriebsarten
oder mit bestimmten Arbeiten verbieten
oder beschränken, wenn sie bei diesen Ar-
beiten infolge ihres Entwicklungsstands in
besonderem Maß Gefahren ausgesetzt
sind oder wenn das Verbot oder die Be-
schränkung der Beschäftigung infolge der
technischen Entwicklung oder neuer ar-
beitsmedizinischer oder sicherheitstechni-
scher Erkenntnisse notwendig ist.

§ 27 Behördliche Anordnungen und Ausnahmen

(1) Die Aufsichtsbehörde kann in Einzelfällen
feststellen, ob eine Arbeit unter die Beschäfti-
gungsverbote oder -beschränkungen der §§ 22
bis 24 oder einer Rechtsverordnung nach § 26
fällt. Sie kann in Einzelfällen die Beschäftigung
Jugendlicher mit bestimmten Arbeiten über die
Beschäftigungsverbote und -beschränkungen
der §§ 22 bis 24 und einer Rechtsverordnung
nach § 26 hinaus verbieten oder beschränken,
wenn diese Arbeiten mit Gefahren für Leben,
Gesundheit oder für die körperliche oder see-
lisch-geistige Entwicklung der Jugendlichen ver-
bunden sind.

(2) Die zuständige Behörde kann

1.    den Personen, die die Pflichten, die ihnen
kraft Gesetzes zugunsten der von ihnen be-
schäftigten, beaufsichtigten, angewiese-
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nen oder auszubildenden Kinder und Ju-
gendlichen obliegen, wiederholt oder gröb-
lich verletzt haben,

2.    den Personen, gegen die Tatsachen vorlie-
gen, die sie in sittlicher Beziehung zur Be-
schäftigung, Beaufsichtigung, Anweisung
oder Ausbildung von Kindern und Jugendli-
chen ungeeignet erscheinen lassen,

verbieten, Kinder und Jugendliche zu beschäfti-
gen oder im Rahmen eines Rechtsverhältnisses
im Sinne des § 1 zu beaufsichtigen, anzuweisen
oder auszubilden.

(3) Die Aufsichtsbehörde kann auf Antrag Aus-
nahmen von § 23 Abs. 1 Nr. 2 und 3 für Jugend-
liche über 16 Jahre bewilligen,

1.    wenn die Art der Arbeit oder das Arbeits-
tempo eine Beeinträchtigung der Gesund-
heit oder der körperlichen oder seelisch-
geistigen Entwicklung des Jugendlichen
nicht befürchten lassen und

2.    wenn eine nicht länger als vor drei Monaten
ausgestellte ärztliche Bescheinigung vorge-
legt wird, nach der gesundheitliche Beden-
ken gegen die Beschäftigung nicht beste-
hen.

Dritter Titel
Sonstige Pflichten des Arbeitgebers

§ 28 Menschengerechte Gestaltung der
Arbeit

(1) Der Arbeitgeber hat bei der Einrichtung und
der Unterhaltung der Arbeitsstätte einschließ-
lich der Maschinen, Werkzeuge und Geräte und
bei der Regelung der Beschäftigung die Vorkeh-
rungen und Maßnahmen zu treffen, die zum
Schutz der Jugendlichen gegen Gefahren für
 Leben und Gesundheit sowie zur Vermeidung
einer Beeinträchtigung der körperlichen oder
seelisch-geistigen Entwicklung der Jugendli-
chen erforderlich sind. Hierbei sind das man-
gelnde  Sicherheitsbewusstsein, die mangelnde
Erfahrung und der Entwicklungsstand der Ju-

gendlichen zu berücksichtigen und die allge-
mein  anerkannten sicherheitstechnischen und
arbeitsmedizinischen Regeln sowie die sonsti-
gen gesicherten arbeitswissenschaftlichen Er-
kenntnisse zu beachten.

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und
 Soziales kann durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates bestimmen, welche
Vorkehrungen und Maßnahmen der Arbeit-
geber zur Erfüllung der sich aus Absatz 1 erge-
benden Pflichten zu treffen hat.

(3) Die Aufsichtsbehörde kann in Einzelfällen
anordnen, welche Vorkehrungen und Maßnah-
men zur Durchführung des Absatzes 1 oder ei-
ner vom Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales gemäß Absatz 2 erlassenen Verordnung
zu treffen sind.

§ 28a Beurteilung der Arbeitsbedingungen

Vor Beginn der Beschäftigung Jugendlicher
und bei wesentlicher Änderung der Arbeitsbe-
dingungen hat der Arbeitgeber die mit der Be-
schäftigung verbundenen Gefährdungen Ju-
gendlicher zu beurteilen. Im übrigen gelten die
Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes.

§ 29 Unterweisung über Gefahren

(1) Der Arbeitgeber hat die Jugendlichen vor
Beginn der Beschäftigung und bei wesentlicher
Änderung der Arbeitsbedingungen über die Un-
fall- und Gesundheitsgefahren, denen sie bei
der Beschäftigung ausgesetzt sind, sowie über
die Einrichtungen und Maßnahmen zur Abwen-
dung dieser Gefahren zu unterweisen. Er hat die
Jugendlichen vor der erstmaligen Beschäfti-
gung an Maschinen oder gefährlichen Arbeits-
stellen oder mit Arbeiten, bei denen sie mit ge-
sundheitsgefährdenden Stoffen in Berührung
kommen, über die besonderen Gefahren dieser
Arbeiten sowie über das bei ihrer Verrichtung er-
forderliche Verhalten zu unterweisen.

(2) Die Unterweisungen sind in angemesse-
nen Zeitabständen, mindestens aber halbjähr-
lich, zu wiederholen.
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(3) Der Arbeitgeber beteiligt die Betriebsärzte
und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit an der
Planung, Durchführung und Überwachung der
für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz
bei der Beschäftigung Jugendlicher geltenden
Vorschriften.

§ 30 Häusliche Gemeinschaft

(1) Hat der Arbeitgeber einen Jugendlichen in
die häusliche Gemeinschaft aufgenommen, so
muss er

1.    ihm eine Unterkunft zur Verfügung stellen
und dafür sorgen, dass sie so beschaffen,
ausgestattet und belegt ist und so benutzt
wird, dass die Gesundheit des Jugendlichen
nicht beeinträchtigt wird, und

2.    ihm bei einer Erkrankung, jedoch nicht über
die Beendigung der Beschäftigung hinaus,
die erforderliche Pflege und ärztliche Be-
handlung zuteil werden lassen, soweit die-
se nicht von einem Sozialversicherungsträ-
ger geleistet wird.

(2) Die Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall
anordnen, welchen Anforderungen die Unter-
kunft (Absatz 1 Nr. 1) und die Pflege bei Er -
krankungen (Absatz 1 Nr. 2) genügen müssen.

§ 31 Züchtigungsverbot; Verbot der Abgabe
von Alkohol und Tabak

(1) Wer Jugendliche beschäftigt oder im Rah-
men eines Rechtsverhältnisses im Sinne des
§ 1 beaufsichtigt, anweist oder ausbildet, darf
sie nicht körperlich züchtigen.

(2) Wer Jugendliche beschäftigt, muss sie vor
körperlicher Züchtigung und Misshandlung und
vor sittlicher Gefährdung durch andere bei ihm
Beschäftigte und durch Mitglieder seines Haus-
halts an der Arbeitsstätte und in seinem Haus
schützen. Soweit deren Abgabe nach § 9
Absatz 1 oder § 10 Absatz 1 und 4 des Jugend-
schutzgesetzes verboten ist, darf der Arbeitge-
ber Jugendlichen keine alkoholischen Geträn-
ke, Tabakwaren oder anderen dort genannten
Erzeugnisse geben.

Vierter Titel
Gesundheitliche Betreuung

§ 32 Erstuntersuchung

(1) Ein Jugendlicher, der in das Berufsleben
eintritt, darf nur beschäftigt werden, wenn

1.    er innerhalb der letzten vierzehn Monate
von einem Arzt untersucht worden ist (Erst-
untersuchung) und

2.    dem Arbeitgeber eine von diesem Arzt aus-
gestellte Bescheinigung vorliegt.

(2) Absatz 1 gilt nicht für eine geringfügige
oder eine nicht länger als zwei Monate dauern-
de Beschäftigung mit leichten Arbeiten, von de-
nen keine gesundheitlichen Nachteile für den
Jugendlichen zu befürchten sind.

§ 33 Erste Nachuntersuchung

(1) Ein Jahr nach Aufnahme der ersten Be-
schäftigung hat sich der Arbeitgeber die Be-
scheinigung eines Arztes darüber vorlegen zu
lassen, dass der Jugendliche nachuntersucht
worden ist (erste Nachuntersuchung). Die
Nachuntersuchung darf nicht länger als drei
Monate zurückliegen. Der Arbeitgeber soll den
Jugendlichen neun Monate nach Aufnahme der
ers ten Beschäftigung nachdrücklich auf den
Zeitpunkt, bis zu dem der Jugendliche ihm die
ärztliche Bescheinigung nach Satz 1 vorzulegen
hat, hinweisen und ihn auffordern, die Nachun-
tersuchung bis dahin durchführen zu lassen.

(2) Legt der Jugendliche die Bescheinigung
nicht nach Ablauf eines Jahres vor, hat ihn der
Arbeitgeber innerhalb eines Monats unter Hin-
weis auf das Beschäftigungsverbot nach Absatz
3 schriftlich aufzufordern, ihm die Bescheini-
gung vorzulegen. Je eine Durchschrift des Auf-
forderungsschreibens hat der Arbeitgeber dem
Personensorgeberechtigtenn und dem Be-
triebs- oder Personalrat zuzusenden.

(3) Der Jugendliche darf nach Ablauf von 14
Monaten nach Aufnahme der ersten Beschäfti-
gung nicht weiterbeschäftigt werden, solange er
die Bescheinigung nicht vorgelegt hat.
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§ 34 Weitere Nachuntersuchungen

Nach Ablauf jedes weiteren Jahres nach der
ersten Nachuntersuchung kann sich der Ju-
gendliche erneut nachuntersuchen lassen (wei-
tere Nachuntersuchungen). Der Arbeitgeber
soll ihn auf diese Möglichkeit rechtzeitig hinwei-
sen und darauf hinwirken, dass der Jugendliche
ihm die Bescheinigung über die weitere
Nachuntersuchung vorlegt.

§ 35 Außerordentliche Nachuntersuchung

(1) Der Arzt soll eine außerordentliche
Nachuntersuchung anordnen, wenn eine Unter-
suchung ergibt, dass

1.    ein Jugendlicher hinter dem seinem Alter
entsprechenden Entwicklungsstand zurück-
geblieben ist,

2.    gesundheitliche Schwächen oder Schäden
vorhanden sind,

3.    die Auswirkungen der Beschäftigung auf die
Gesundheit oder Entwicklung des Jugendli-
chen noch nicht zu übersehen sind.

(2) Die in § 33 Abs. 1 festgelegten Fristen wer-
den durch die Anordnung einer außerordentli-
chen Nachuntersuchung nicht berührt.

§ 36 Ärztliche Untersuchungen und Wechsel
des Arbeitgebers

Wechselt der Jugendliche den Arbeitgeber, so
darf ihn der neue Arbeitgeber erst beschäftigen,
wenn ihm die Bescheinigung über die Erstunter-
suchung (§ 32 Abs. 1) und, falls seit der Aufnah-
me der Beschäftigung ein Jahr vergangen ist,
die Bescheinigung über die erste Nachuntersu-
chung (§ 33) vorliegen.

§ 37 Inhalt und Durchführung der ärztlichen
Untersuchungen

(1) Die ärztlichen Untersuchungen haben sich
auf den Gesundheits- und Entwicklungsstand
und die körperliche Beschaffenheit, die Nach-
untersuchungen außerdem auf die Auswirkun-

gen der Beschäftigung auf Gesundheit und Ent-
wicklung des Jugendlichen zu erstrecken.

(2) Der Arzt hat unter Berücksichtigung der
Krankheitsvorgeschichte des Jugendlichen auf
Grund der Untersuchungen zu beurteilen,

1.    ob die Gesundheit oder die Entwicklung des
Jugendlichen durch die Ausführung be-
stimmter Arbeiten oder durch die Beschäf-
tigung während bestimmter Zeiten gefähr-
det wird,

2.    ob besondere der Gesundheit dienende
Maßnahmen einschließlich Maßnahmen
zur Verbesserung des Impfstatus erforder-
lich sind,

3.    ob eine außerordentliche Nachuntersu-
chung (§ 35 Abs. 1) erforderlich ist.

(3) Der Arzt hat schriftlich festzuhalten:

1.    den Untersuchungsbefund,

2.    die Arbeiten, durch deren Ausführung er die
Gesundheit oder die Entwicklung des Ju-
gendlichen für gefährdet hält,

3.    die besonderen der Gesundheit dienenden
Maßnahmen einschließlich Maßnahmen
zur Verbesserung des Impfstatus,

4.    die Anordnung einer außerordentlichen
Nachuntersuchung (§ 35 Abs. 1).

§ 38 Ergänzungsuntersuchung

Kann der Arzt den Gesundheits- und Entwick-
lungsstand des Jugendlichen nur beurteilen,
wenn das Ergebnis einer Ergänzungsuntersu-
chung durch einen anderen Arzt oder einen
Zahnarzt vorliegt, so hat er die Ergänzungsun-
tersuchung zu veranlassen und ihre Notwendig-
keit schriftlich zu begründen.

§ 39 Mitteilung, Bescheinigung

(1) Der Arzt hat dem Personensorgeberechtig-
ten schriftlich mitzuteilen:

1.    das wesentliche Ergebnis der Untersu-
chung,
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2.    die Arbeiten, durch deren Ausführung er die
Gesundheit oder die Entwicklung des Ju-
gendlichen für gefährdet hält,

3.    die besonderen der Gesundheit dienenden
Maßnahmen einschließlich Maßnahmen
zur Verbesserung des Impfstatus,

4.    die Anordnung einer außerordentlichen
Nachuntersuchung (§ 35 Abs. 1).

(2) Der Arzt hat eine für den Arbeitgeber be-
stimmte Bescheinigung darüber auszustellen,
dass die Untersuchung stattgefunden hat, und
darin die Arbeiten zu vermerken, durch deren
Ausführung er die Gesundheit oder die Entwick-
lung des Jugendlichen für gefährdet hält.

§ 40 Bescheinigung mit Gefährdungsver-
merk

(1) Enthält die Bescheinigung des Arztes (§ 39
Abs. 2) einen Vermerk über Arbeiten, durch de-
ren Ausführung er die Gesundheit oder die Ent-
wicklung des Jugendlichen für gefährdet hält,
so darf der Jugendliche mit solchen Arbeiten
nicht beschäftigt werden.

(2) Die Aufsichtsbehörde kann die Beschäfti-
gung des Jugendlichen mit den in der Beschei-
nigung des Arztes (§ 39 Abs. 2) vermerkten Ar-
beiten im Einvernehmen mit einem Arzt zulas-
sen und die Zulassung mit Auflagen verbinden.

§ 41 Aufbewahren der ärztlichen Bescheini-
gungen

(1) Der Arbeitgeber hat die ärztlichen Beschei-
nigungen bis zur Beendigung der Beschäfti-
gung, längstens jedoch bis zur Vollendung des
18. Lebensjahrs des Jugendlichen aufzube -
wahren und der Aufsichtsbehörde sowie der Be-
rufsgenossenschaft auf Verlangen zur Einsicht
vorzulegen oder einzusenden.

(2) Scheidet der Jugendliche aus dem Be-
schäftigungsverhältnis aus, so hat ihm der Ar-
beitgeber die Bescheinigungen auszuhändigen.

§ 42 Eingreifen der Aufsichtsbehörde

Die Aufsichtsbehörde hat, wenn die dem Ju-
gendlichen übertragenen Arbeiten Gefahren für
seine Gesundheit befürchten lassen, dies dem
Personensorgeberechtigten und dem Arbeitge-
ber mitzuteilen und den Jugendlichen aufzufor-
dern, sich durch einen von ihr ermächtigten Arzt
untersuchen zu lassen.

§ 43 Freistellung für Untersuchungen

Der Arbeitgeber hat den Jugendlichen für die
Durchführung der ärztlichen Untersuchungen
nach diesem Abschnitt freizustellen. Ein Ent-
geltausfall darf hierdurch nicht eintreten.

§ 44 Kosten der Untersuchungen

Die Kosten der Untersuchungen trägt das Land.

§ 45 Gegenseitige Unterrichtung der Ärzte

(1) Die Ärzte, die Untersuchungen nach die-
sem Abschnitt vorgenommen haben, müssen,
wenn der Personensorgeberechtigte und der Ju-
gendliche damit einverstanden sind,

1.    dem staatlichen Gewerbearzt,

2.    dem Arzt, der einen Jugendlichen nach die-
sem Abschnitt nachuntersucht,

auf Verlangen die Aufzeichnungen über die Un-
tersuchungsbefunde zur Einsicht aushändigen.

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes
1 kann der Amtsarzt des Gesundheitsamts ei-
nem Arzt, der einen Jugendlichen nach diesem
Abschnitt untersucht, Einsicht in andere in sei-
ner Dienststelle vorhandene Unterlagen über
Gesundheit und Entwicklung des Jugendlichen
gewähren.

§ 46 Ermächtigungen

(1) Das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales kann zum Zwecke einer gleichmäßigen
und wirksamen gesundheitlichen Betreuung
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
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Bundesrates Vorschriften über die Durch-
führung der ärztlichen Untersuchungen und
über die für die Aufzeichnungen der Untersu-
chungsbefunde, die Bescheinigungen und Mit-
teilungen zu verwendenden Vordrucke erlas-
sen.

(2) Die Landesregierung kann durch Rechts-
verordnung

1.    zur Vermeidung von mehreren Untersu-
chungen innerhalb eines kurzen Zeitraums
aus verschiedenen Anlässen bestimmen,
dass die Untersuchungen nach den §§ 32
bis 34 zusammen mit Untersuchungen
nach anderen Vorschriften durchzuführen
sind, und hierbei von der Frist des
§ 32 Abs. 1 Nr. 1 bis zu drei Monate ab-
weichen,

2.    zur Vereinfachung der Abrechnung

a)    Pauschbeträge für die Kosten der ärzt-
lichen Untersuchungen im Rahmen der
geltenden Gebührenordnung festset-
zen,

b)   Vorschriften über die Erstattung der
Kos ten beim Zusammentreffen mehre-
rer Untersuchungen nach Nummer 1
erlassen.

Vierter Abschnitt
Durchführung des Gesetzes

Erster Titel
Aushänge und Verzeichnisse

§ 47 Bekanntgabe des Gesetzes und der
Aufsichtsbehörde

Arbeitgeber, die regelmäßig mindestens ei-
nen Jugendlichen beschäftigen, haben einen
Abdruck dieses Gesetzes und die Anschrift der
zuständigen Aufsichtsbehörde an geeigneter
Stelle im Betrieb zur Einsicht auszulegen oder
auszuhängen.

§ 48 Aushang über Arbeitszeit und Pausen

Arbeitgeber, die regelmäßig mindestens drei
Jugendliche beschäftigen, haben einen Aus-
hang über Beginn und Ende der regelmäßigen
täglichen Arbeitszeit und der Pausen der Ju-
gendlichen an geeigneter Stelle im Betrieb an-
zubringen.

§ 49 Verzeichnisse der Jugendlichen

Arbeitgeber haben Verzeichnisse der bei ih-
nen beschäftigten Jugendlichen unter Angabe
des Vor- und Familiennamens, des Geburtsda-
tums und der Wohnanschrift zu führen, in de-
nen das Datum des Beginns der Beschäftigung
bei ihnen, bei einer Beschäftigung unter Tage
auch das Datum des Beginns dieser Beschäfti-
gung, enthalten ist.

§ 50 Auskunft; Vorlage der Verzeichnisse

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der Auf-
sichtsbehörde auf Verlangen

1.    die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderli-
chen Angaben wahrheitsgemäß und voll-
ständig zu machen,

2.    die Verzeichnisse gemäß § 49, die Unter-
lagen, aus denen Name, Beschäftigungsart
und -zeiten der Jugendlichen sowie Lohn-
und Gehaltszahlungen ersichtlich sind, und
alle sonstigen Unterlagen, die sich auf die
nach Nummer 1 zu machenden Angaben
beziehen, zur Einsicht vorzulegen oder ein-
zusenden.

(2) Die Verzeichnisse und Unterlagen sind
mindestens bis zum Ablauf von zwei Jahren
nach der letzten Eintragung aufzubewahren.
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Zweiter Titel
Aufsicht

§ 51 Aufsichtsbehörde; Besichtigungsrechte
und Berichtspflicht

(1) Die Aufsicht über die Ausführung dieses
Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes
 erlassenen Rechtsverordnungen obliegt der
nach Landesrecht zuständigen Behörde (Auf-
sichtsbehörde). Die Landesregierung kann
durch Rechtsverordnung die Aufsicht über die
Ausführung dieser Vorschriften in Familien-
haushalten auf gelegentliche Prüfungen be-
schränken.

(2) Die Beauftragten der Aufsichtsbehörde
sind berechtigt, die Arbeitsstätten während der
üblichen Betriebs- und Arbeitszeit zu betreten
und zu besichtigen; außerhalb dieser Zeit oder
wenn sich die Arbeitsstätten in einer Wohnung
befinden, dürfen sie zur Verhütung von dringen-
den Gefahren für die öffentliche Sicherheit und
Ordnung betreten und besichtigt werden. Der
Arbeitgeber hat das Betreten und Besichtigen
der Arbeitsstätten zu gestatten. Das Grund recht
der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13
des Grundgesetzes) wird insoweit einge-
schränkt.

(3) Die Aufsichtsbehörden haben im Rahmen
der Jahresberichte nach § 139b Abs. 3 der
 Gewerbeordnung über ihre Aufsichtstätigkeit
gemäß Absatz 1 zu berichten.

§ 52 (weggefallen)

§ 53 Mitteilung über Verstöße

Die Aufsichtsbehörde teilt schwerwiegende
Verstöße gegen die Vorschriften dieses Geset-
zes oder gegen die auf Grund dieses Gesetzes
erlassenen Rechtsvorschriften der nach dem
Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksord-
nung zuständigen Stelle mit. Die zuständige
Agentur für Arbeit erhält eine Durchschrift die-
ser Mitteilung.

§ 54 Ausnahmebewilligungen

(1) Ausnahmen, die die Aufsichtsbehörde
nach diesem Gesetz oder den auf Grund dieses
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen  be-
willigen kann, sind zu befristen.

Die Ausnahmebewilligungen können

1.    mit einer Bedingung erlassen werden,

2.    mit einer Auflage oder mit einem Vorbehalt
der nachträglichen Aufnahme, Änderung
oder Ergänzung einer Auflage verbunden
werden und

3.    jederzeit widerrufen werden.

(2) Ausnahmen können nur für einzelne Be-
schäftigte, einzelne Betriebe oder einzelne Teile
des Betriebs bewilligt werden.

(3) Ist eine Ausnahme für einen Betrieb oder
einen Teil des Betriebs bewilligt worden, so hat
der Arbeitgeber hierfür an geeigneter Stelle im
Betrieb einen Aushang anzubringen.

Dritter Titel
Ausschüsse für Jugendarbeitsschutz

§ 55 Bildung des Landesausschusses für
Jugendarbeitsschutz

(1) Bei der von der Landesregierung be-
stimmten obersten Landesbehörde kann ein
Landesausschuss für Jugendarbeitsschutz ge-
bildet werden.

(2) Dem Landesausschuss gehören als Mit-
glieder an:

1.    je sechs Vertreter der Arbeitgeber und der
Arbeitnehmer,

2.    ein Vertreter des Landesjugendrings,

3.    ein von der Bundesagentur für Arbeit be-
nannter Vertreter und je ein Vertreter des
Landesjugendamts, der für das Gesund-
heitswesen zuständigen obersten Landes-
behörde und der für die berufsbildenden

77



Jugendarbeitsschutzgesetz                                                                                 §§ 55, 56, 57 JArbSchG

Schulen zuständigen obersten Landes-
behörde und

4.    ein Arzt.

(3) Die Mitglieder des Landesausschusses
werden von der von der Landesregierung be-
stimmten obersten Landesbehörde berufen,
die Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer
auf Vorschlag der auf Landesebene bestehen-
den Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften,
der Arzt auf Vorschlag der Landesärztekammer,
die übrigen Vertreter auf Vorschlag der in Ab-
satz 2 Nr. 2 und 3 genannten Stellen.

(4) Die Tätigkeit im Landesausschuss ist eh-
renamtlich. Für bare Auslagen und für Entgelt-
ausfall ist, soweit eine Entschädigung nicht von
anderer Seite gewährt wird, eine angemessene
Entschädigung zu zahlen, deren Höhe nach
Landesrecht oder von der von der Landesregie-
rung bestimmten obersten Landesbehörde
festgesetzt wird.

(5) Die Mitglieder können nach Anhören der
an ihrer Berufung beteiligten Stellen aus wichti-
gem Grund abberufen werden.

(6) Die Mitglieder haben Stellvertreter. Die Ab-
sätze 2 bis 5 gelten für die Stellvertreter ent-
sprechend.

(7) Der Landesausschuss wählt aus seiner
Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellver-
treter. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter
sollen nicht derselben Mitgliedergruppe an-
gehören.

(8) Der Landesausschuss gibt sich eine Ge-
schäftsordnung. Die Geschäftsordnung kann
die Bildung von Unterausschüssen vorsehen
und bestimmen, dass ihnen ausnahmsweise
nicht nur Mitglieder des Landesausschusses
angehören. Absatz 4 Satz 2 gilt für die Unteraus-
schüsse hinsichtlich der Entschädigung ent-
sprechend. An den Sitzungen des Landesaus-
schusses und der Unterausschüsse können
Vertreter der beteiligten obers ten Landes -
behörde teilnehmen.

§ 56 Bildung des Ausschusses für Jugend -
arbeitsschutz bei der Aufsichtsbehörde

(1) Bei der Aufsichtsbehörde kann ein Aus-
schuss für Jugendarbeitsschutz gebildet wer-
den. In Städten, in denen mehrere Aufsichts-
behörden ihren Sitz haben, kann ein gemeinsa-
mer Ausschuss für Jugendarbeitsschutz gebil-
det werden. In Ländern, in denen nicht mehr als
zwei Aufsichtsbehörden eingerichtet sind, kann
der Landesausschuss für Jugendarbeitsschutz
die Aufgaben dieses Ausschusses überneh-
men.

(2) Dem Ausschuss gehören als Mitglieder an:

1.    je sechs Vertreter der Arbeitgeber und der
Arbeitnehmer,

2.    ein Vertreter des im Bezirk der Aufsichts-
behörde wirkenden Jugendrings,

3.    je ein Vertreter eines Arbeits-, Jugend- und
Gesundheitsamts,

4.    ein Arzt und ein Lehrer an einer berufsbil-
denden Schule.

(3) Die Mitglieder des Jugendarbeitsschutz-
ausschusses werden von der Aufsichtsbehörde
berufen, die Vertreter der Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer auf Vorschlag der im Aufsichts-
bezirk bestehenden Arbeitgeberverbände und
Gewerkschaften, der Arzt auf Vorschlag der Ärz-
tekammer, der Lehrer auf Vorschlag der nach
Landesrecht zuständigen Behörde, die übrigen
Vertreter auf Vorschlag der in Absatz 2 Nr. 2 und
3 genannten Stellen. § 55 Abs. 4 bis 8 gilt mit
der Maßgabe entsprechend, dass die Entschä-
digung von der Aufsichtsbehörde mit Genehmi-
gung der von der Landesregierung bestimmten
obersten Landesbehörde festgesetzt wird.

§ 57 Aufgaben der Ausschüsse

(1) Der Landesausschuss berät die oberste
Landesbehörde in allen allgemeinen Angele-
genheiten des Jugendarbeitsschutzes und
macht Vorschläge für die Durchführung dieses
Gesetzes. Er klärt über Inhalt und Ziel des Ju-
gendarbeitsschutzes auf.
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(2) Die oberste Landesbehörde beteiligt den
Landesausschuss in Angelegenheiten von be-
sonderer Bedeutung, insbesondere vor Erlass
von Rechtsvorschriften zur Durchführung die-
ses Gesetzes.

(3) Der Landesausschuss hat über seine
Tätigkeit im Zusammenhang mit dem Bericht
der Aufsichtsbehörden nach § 51 Abs. 3 zu be-
richten.

(4) Der Ausschuss für Jugendarbeitsschutz
bei der Aufsichtsbehörde berät diese in allen all-
gemeinen Angelegenheiten des Jugendarbeits-
schutzes und macht dem Landesausschuss
Vorschläge für die Durchführung dieses Geset-
zes. Er klärt über Inhalt und Ziel des Jugend-
arbeitsschutzes auf.

Fünfter Abschnitt
Straf- und Bußgeldvorschriften

§ 58 Bußgeld- und Strafvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Arbeitge-
ber vorsätzlich oder fahrlässig

1.    entgegen § 5 Abs. 1, auch in Verbindung
mit § 2 Abs. 3, ein Kind oder einen Jugend-
lichen, der der Vollzeitschulpflicht unter-
liegt, beschäftigt,

2.    entgegen § 5 Abs. 3 Satz 1 oder Satz 3, je-
weils auch in Verbindung mit § 2 Abs. 3, ein
Kind über 13 Jahre oder einen Jugendli-
chen, der der Vollzeitschulpflicht unterliegt,
in anderer als der zugelassenen Weise be-
schäftigt,

3.    (weggefallen)

4.    entgegen § 7 Satz 1 Nr. 2, auch in Verbin-
dung mit einer Rechtsverordnung nach § 26
Nr. 1, ein Kind, das der Vollzeitschulpflicht
nicht mehr unterliegt, in anderer als der zu-
gelassenen Weise beschäftigt,

5.    entgegen § 8 einen Jugendlichen über die
zulässige Dauer der Arbeitszeit hinaus be-
schäftigt,

6.    entgegen § 9 Absatz 1 einen Jugendlichen
beschäftigt oder nicht freistellt,

7.    entgegen § 10 Abs. 1 einen Jugendlichen
für die Teilnahme an Prüfungen oder Aus -
bildungsmaßnahmen oder an dem Arbeits-
tag, der der schriftlichen Abschlussprüfung
unmittelbar vorangeht, nicht freistellt,

8.    entgegen § 11 Abs. 1 oder 2 Ruhepausen
nicht, nicht mit der vorgeschriebenen Min-
destdauer oder nicht in der vorgeschriebe-
nen zeitlichen Lage gewährt,

9.    entgegen § 12 einen Jugendlichen über die
zulässige Schichtzeit hinaus beschäftigt,

10. entgegen § 13 die Mindestfreizeit nicht ge-
währt,

11. entgegen § 14 Abs. 1 einen Jugendlichen
außerhalb der Zeit von 6 bis 20 Uhr oder
entgegen § 14 Abs. 7 Satz 3 vor Ablauf der
Mindestfreizeit beschäftigt,

12. entgegen § 15 einen Jugendlichen an mehr
als fünf Tagen in der Woche beschäftigt,

13. entgegen § 16 Abs. 1 einen Jugendlichen
an Samstagen beschäftigt oder entgegen
§ 16 Abs. 3 Satz 1 den Jugendlichen nicht
freistellt,

14. entgegen § 17 Abs. 1 einen Jugendlichen
an Sonntagen beschäftigt oder entgegen
§ 17 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 oder Abs. 3
Satz 1 den Jugendlichen nicht freistellt,

15. entgegen § 18 Abs. 1 einen Jugendlichen
am 24. oder 31. Dezember nach 14 Uhr
oder an gesetzlichen Feiertagen beschäf-
tigt oder entgegen § 18 Abs. 3 nicht frei-
stellt,

16. entgegen § 19 Abs. 1, auch in Verbindung
mit Abs. 2 Satz 1 oder 2, oder entgegen
§ 19 Abs. 3 Satz 2 oder Abs. 4 Satz 2 Urlaub
nicht oder nicht mit der vorgeschriebenen
Dauer gewährt,

17. entgegen § 21 Abs. 2 die geleistete Mehr-
arbeit durch Verkürzung der Arbeitszeit
nicht ausgleicht,
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18. entgegen § 22 Abs. 1, auch in Verbindung
mit einer Rechtsverordnung nach § 26
Nr. 1, einen Jugendlichen mit den dort ge-
nannten Arbeiten beschäftigt,

19. entgegen § 23 Abs. 1, auch in Verbindung
mit einer Rechtsverordnung nach § 26
Nr. 1, einen Jugendlichen mit Arbeiten mit
Lohnanreiz, in einer Arbeitsgruppe mit Er-
wachsenen, deren Entgelt vom Ergebnis ih-
rer Arbeit abhängt, oder mit tempoabhängi-
gen Arbeiten beschäftigt,

20. entgegen § 24 Abs. 1, auch in Verbindung
mit einer Rechtsverordnung nach § 26
Nr. 1, einen Jugendlichen mit Arbeiten un-
ter Tage beschäftigt,

21. entgegen § 31 Abs. 2 Satz 2 einem Jugend-
lichen ein dort genanntes Getränk, Tabak-
waren oder ein dort genanntes Erzeugnis
gibt,

22. entgegen § 32 Abs. 1 einen Jugendlichen
ohne ärztliche Bescheinigung über die Erst -
untersuchung beschäftigt,

23. entgegen § 33 Abs. 3 einen Jugendlichen
ohne ärztliche Bescheinigung über die ers -
te Nachuntersuchung weiterbeschäftigt, 

24. entgegen § 36 einen Jugendlichen ohne
Vorlage der erforderlichen ärztlichen Be-
scheinigungen beschäftigt,

25. entgegen § 40 Abs. 1 einen Jugendlichen
mit Arbeiten beschäftigt, durch deren Aus-
führung der Arzt nach der von ihm erteilten
Bescheinigung die Gesundheit oder die Ent-
wicklung des Jugendlichen für gefährdet
hält,

26. einer Rechtsverordnung nach
a) § 26 Nr. 2 oder
b) § 28 Abs. 2

      zuwiderhandelt, soweit sie für einen be-
stimmten Tatbestand auf diese Bußgeld-
vorschrift verweist,

27. einer vollziehbaren Anordnung der Auf-
sichtsbehörde nach § 6 Abs. 3, § 27 Abs. 1
Satz 2 oder Abs. 2, § 28 Abs. 3 oder
§ 30 Abs. 2 zuwiderhandelt,

28. einer vollziehbaren Auflage der Aufsichts-
behörde nach § 6 Abs. 1, § 14 Abs. 7,
§ 27 Abs. 3 oder § 40 Abs. 2, jeweils in Ver-
bindung mit § 54 Abs. 1, zuwiderhandelt,

29. einer vollziehbaren Abordnung oder Aufla-
ge der Aufsichtsbehörde auf Grund einer
Rechtsverordnung nach § 26 Nr. 2 oder
§ 28 Abs. 2 zuwiderhandelt, soweit die
Rechtsverordnung für einen bestimmten
Tat bestand auf die Bußgeldvorschrift ver-
weist.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig entgegen § 25 Abs. 1 Satz 1
oder Abs. 2 Satz 1 einen Jugendlichen beschäf-
tigt, beaufsichtigt, anweist oder ausbildet, ob-
wohl ihm dies verboten ist, oder einen anderen,
dem dies verboten ist, mit der Beaufsichtigung,
Anweisung oder Ausbildung eines Jugendlichen
beauftragt.

(3) Absatz 1 Nr. 4, 6 bis 29 und Absatz 2 gelten
auch für die Beschäftigung von Kindern
(§ 2 Abs. 1) oder Jugendlichen, die der Vollzeit-
schulpflicht unterliegen (§ 2 Abs. 3), nach § 5
Abs. 2 Absatz 1 Nr. 6 bis 29 und Absatz 2 gelten
auch für die Beschäftigung von Kindern, die der
Vollzeitschulpflicht nicht mehr unterliegen,
nach § 7.

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer
Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro geahndet
werden.

(5) Wer vorsätzlich eine in Absatz 1, 2 oder 3
bezeichnete Handlung begeht und dadurch ein
Kind, einen Jugendlichen oder im Falle des Ab-
satzes 1 Nr. 6 eine Person, die noch nicht 21
Jahre alt ist, in ihrer Gesundheit oder Arbeits-
kraft gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Ebenso
wird bestraft, wer eine in Absatz 1, 2 oder 3 be-
zeichnete Handlung beharrlich wiederholt.
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(6) Wer in den Fällen des Absatzes 5 Satz 1 die
Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstra-
fe bis zu einhundertachtzig Tagessätzen be-
straft.

§ 59 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Arbeitge-
ber vorsätzlich oder fahrlässig

1.    entgegen § 6 Abs. 4 Satz 2 ein Kind vor Er-
halt des Bewilligungsbescheides beschäf-
tigt,

2.    entgegen § 11 Abs. 3 den Aufenthalt in Ar-
beitsräumen gestattet,

2a.  entgegen § 20 Absatz 2 Satz 1 eine Auf-
zeichnung nicht oder nicht richtig führt,

2b.  entgegen § 20 Absatz 2 Satz 3 eine Auf-
zeichnung nicht oder nicht mindestens
zwölf Monate aufbewahrt,

3.    entgegen § 29 einen Jugendlichen über Ge-
fahren nicht, nicht richtig oder nicht recht-
zeitig unterweist,

4.    entgegen § 33 Abs. 2 Satz 1 einen Jugend-
lichen nicht oder nicht rechtzeitig zur Vorla-
ge einer ärztlichen Bescheinigung auffor-
dert,

5.    entgegen § 41 die ärztlichen Bescheini-
gung nicht aufbewahrt, vorlegt, einsendet
oder aushändigt,

6.    entgegen § 43 Satz 1 einen Jugendlichen
für ärztliche Untersuchungen nicht frei-
stellt,

7.    entgegen § 47 einen Abdruck des Gesetzes
oder die Anschrift der zuständigen Auf-
sichtsbehörde nicht auslegt oder aushängt,

8.    entgegen § 48 Arbeitszeit und Pausen nicht
oder nicht in der vorgeschriebenen Weise
aushängt,

9.    entgegen § 49 ein Verzeichnis nicht oder
nicht in der vorgeschriebenen Weise führt,

10. entgegen § 50 Abs. 1 Angaben nicht, nicht
richtig oder nicht vollständig macht oder
Verzeichnisse oder Unterlagen nicht vorlegt
oder einsendet oder entgegen § 50 Abs. 2
Verzeichnisse oder Unterlagen nicht oder
nicht vorschriftsmäßig aufbewahrt,

11. entgegen § 51 Abs. 2 Satz 2 das Betreten
oder Besichtigen der Arbeitsstätten nicht
gestattet,

12. entgegen § 54 Abs. 3 einen Aushang nicht
anbringt.

(2) Absatz 1 Nr. 2 bis 6 gilt auch für die Be-
schäftigung von Kindern (§ 2 Abs. 1 und 3) nach
§ 5 Abs. 2 Satz 1.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer
Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet
werden.

§ 60 Verwaltungsvorschriften für die Verfol-
gung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialord-
nung kann mit Zustimmung des Bundesrates
allgemeine Verwaltungsvorschriften für die Ver-
folgung und Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten nach §§ 58 und 59 durch die Verwaltungs-
behörde (§ 35 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten) und über die Erteilung einer Verwar-
nung (§§ 56, 58 Abs. 2 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten) wegen einer Ordnungs-
widrigkeit nach §§ 58 und 59 erlassen.

Sechster Abschnitt
Schlussvorschriften

§ 61 Beschäftigung von Jugendlichen auf
Kauffahrteischiffen

Für die Beschäftigung von Jugendlichen als
Besatzungsmitglieder auf Kauffahrteischiffen
im Sinne des § 3 des Seearbeitsgesetzes gilt
anstelle dieses Gesetzes das Seearbeitsge-
setz.
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§ 62 Beschäftigung im Vollzug einer Frei-
heits entziehung

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten für
die Beschäftigung Jugendlicher (§ 2 Abs. 2)
im Vollzug einer gerichtlich angeordneten Frei-
heitsentziehung entsprechend, soweit es sich
nicht nur um gelegentliche, geringfügige Hilfe-
leistungen handelt und soweit in den Absätzen
2 bis 4 nichts anderes bestimmt ist.

(2) Im Vollzug einer gerichtlich angeordneten
Freiheitsentziehung finden § 19, §§ 47 bis 50
keine Anwendung.

(3) Die §§ 13, 14, 15, 16, 17 und 18 Abs. 1
und 2 gelten im Vollzug einer gerichtlich ange-
ordneten Freiheitsentziehung nicht für die Be-
schäftigung jugendlicher Anstaltsinsassen mit
der Zubereitung und Ausgabe der Anstaltsver-
pflegung.

(4) § 18 Abs. 1 und 2 gilt nicht für die Beschäf-
tigung jugendlicher Anstaltsinsassen in land-
wirtschaftlichen Betrieben der Vollzugsanstal-
ten mit Arbeiten, die auch an Sonn- und Feier-
tagen naturnotwendig vorgenommen werden
müssen.

§§ 63 bis 70
(weggefallen)

§ 71
(aufgehoben)

§ 72 Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Mai 1976 in
Kraft.

(2) (gegenstandslos)

(3) Die auf Grund des § 37 Abs. 2 und des
§ 53 des Jugendarbeitsschutzgesetzes vom
9. August 1960, des § 20 Abs. 1 des Jugend -
arbeitsschutzgesetzes vom 30. April 1938 und
des § 120e der Gewerbeordnung erlassenen
Vorschriften bleiben unberührt. Sie können, so-
weit sie den Geltungsbereich dieses Gesetzes
betreffen, durch Rechtsverordnungen auf Grund
des § 26 oder des § 46 geändert oder aufge -
hoben werden.

(4) Vorschriften in Rechtsverordnungen, die
durch § 69 dieses Gesetzes geändert werden,
können vom Bundesministerium für Arbeit und
Soziales im Rahmen der bestehenden Ermäch-
tigungen geändert oder aufgehoben werden.

(5) Verweisungen auf Vorschriften des Ju-
gendarbeitsschutzgesetzes vom 9. August
1960 gelten als Verweisungen auf die entspre-
chenden Vorschriften dieses Gesetzes oder der
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechts-
verordnungen.
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Erster Abschnitt
Begriffsbestimmungen

§ 1 Verkaufsstellen

(1) Verkaufsstellen im Sinne dieses Gesetzes
sind

1.    Ladengeschäfte aller Art, Apotheken, Tank-
stellen und Bahnhofsverkaufsstellen,

2.    sonstige Verkaufsstände und -buden, Ki -
oske, Basare und ähnliche Einrichtungen,
falls in ihnen ebenfalls von einer festen
Stelle aus ständig Waren zum Verkauf an
 jedermann feilgehalten werden. Dem Feil-
halten steht das Zeigen von Mustern, Pro-
ben und ähnlichem gleich, wenn Warenbe-
stellungen in der Einrichtung entgegenge-
nommen werden,

3.    Verkaufsstellen von Genossenschaften.

(2) Zur Herbeiführung einer einheitlichen
Handhabung des Gesetzes kann das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates bestimmen, wel-
che Einrichtungen Verkaufsstellen gemäß Ab-
satz 1 sind.

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Feiertage im Sinne dieses Gesetzes sind
die gesetzlichen Feiertage.

(2) Reisebedarf im Sinne dieses Gesetzes
sind Zeitungen, Zeitschriften, Straßenkarten,
Stadtpläne, Reiselektüre, Schreibmaterialien,
Tabakwaren, Schnittblumen, Reisetoilettenarti-
kel, Filme, Tonträger, Bedarf für Reiseapothe-
ken, Reiseandenken und Spielzeug geringeren
Wertes, Lebens- und Genussmittel in kleineren
Mengen sowie ausländische Geldsorten.

Zweiter Abschnitt
Ladenschlusszeiten

§ 3 Allgemeine Ladenschlusszeiten

Verkaufsstellen müssen zu folgenden Zeiten
für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden ge-
schlossen sein:

1.    an Sonn- und Feiertagen,

2.    montags bis samstags bis 6 Uhr und ab 20
Uhr,

3.    am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf ei-
nen Werktag fällt, bis 6 Uhr und ab 14 Uhr.

Verkaufsstellen für Bäckerwaren dürfen abwei-
chend von Satz 1 den Beginn der Ladenöff-
nungszeit an Werktagen auf 5.30 Uhr vorverle-
gen. Die beim Ladenschluss anwesenden Kun-
den dürfen noch bedient werden.

§ 4 Apotheken

(1) Abweichend von den Vorschriften des § 3
dürfen Apotheken an allen Tagen während des
ganzen Tages geöffnet sein. An Werktagen
während der allgemeinen Ladenschlusszeiten
(§ 3) und an Sonn- und Feiertagen ist nur die
 Abgabe von Arznei-, Krankenpflege-, Säuglings-
pflege- und Säuglingsnährmitteln, hygienischen
Artikeln sowie Desinfektionsmitteln gestattet.

(2) Die nach Landesrecht zuständige Verwal-
tungsbehörde hat für eine Gemeinde oder für
benachbarte Gemeinden mit mehreren Apothe-
ken anzuordnen, dass während der allgemei-
nen Ladenschlusszeiten (§ 3) abwechselnd ein
Teil der Apotheken geschlossen sein muss. An
den geschlossenen Apotheken ist an sichtbarer
Stelle ein Aushang anzubringen, der die zurzeit
offenen Apotheken bekannt gibt. Dienstbereit-
schaft der Apotheken steht der Offenhaltung
gleich.

§ 5 Zeitungen und Zeitschriften

Abweichend von den Vorschriften des § 3 dür-
fen Kioske für den Verkauf von Zeitungen und
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Zeitschriften an Sonn- und Feiertagen von 11
bis 13 Uhr geöffnet sein.

§ 6 Tankstellen

(1) Abweichend von den Vorschriften des § 3
dürfen Tankstellen an allen Tagen während des
ganzen Tages geöffnet sein.

(2) An Werktagen während der allgemeinen
Ladenschlusszeiten (§ 3) und an Sonn- und Fei-
ertagen ist nur die Abgabe von Ersatzteilen für
Kraftfahrzeuge, soweit dies für die Erhaltung
oder Wiederherstellung der Fahrbereitschaft
notwendig ist, sowie die Abgabe von Betriebs-
stoffen und von Reisebedarf gestattet.

§ 7 (weggefallen)

§ 8 Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen

(1) Abweichend von den Vorschriften des § 3
dürfen Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen
von Eisenbahnen und Magnetschwebebahnen,
soweit sie den Bedürfnissen des Reiseverkehrs
zu dienen bestimmt sind, an allen Tagen
während des ganzen Tages geöffnet sein, am
24. Dezember jedoch nur bis 17 Uhr. Während
der allgemeinen Ladenschlusszeiten ist der Ver-
kauf von Reisebedarf zulässig.

(2) Das Bundesministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur wird ermächtigt, im Einver-
nehmen mit den Bundesministerien für Wirt-
schaft und Energie und für Arbeit und Soziales
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates Ladenschlusszeiten für die Ver-
kaufsstellen auf Personenbahnhöfen vorzu-
schreiben, die sicherstellen, dass die Dauer der
Offenhaltung nicht über das von den Bedürfnis-
sen des Reiseverkehrs geforderte Maß hinaus-
geht; es kann ferner die Abgabe von Waren in
den genannten Verkaufsstellen während der
allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) auf be-
stimmte Waren beschränken.

(2a) Die Landesregierungen werden ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung zu bestimmen,

dass in Städten mit über 200 000 Einwohnern
zur Versorgung der Berufspendler und der an-
deren Reisenden mit Waren des täglichen Ge-
und Verbrauchs sowie mit Geschenkartikeln

1.    Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen
des Schienenfernverkehrs und

2.    Verkaufsstellen innerhalb einer baulichen
Anlage, die einen Personenbahnhof des
Schienenfernverkehrs mit einem Verkehrs-
knotenpunkt des Nah- und Stadtverkehrs
verbindet,

an Werktagen von 6 bis 22 Uhr geöffnet sein
dürfen; sie haben dabei die Größe der Verkaufs-
fläche auf das für diesen Zweck erforderliche
Maß zu begrenzen.

(3) Für Apotheken bleibt es bei den Vorschrif-
ten des § 4.

§ 9 Verkaufsstellen auf Flughäfen und in
Fährhäfen

(1) Abweichend von den Vorschriften des § 3
dürfen Verkaufsstellen auf Flughäfen an allen
Tagen während des ganzen Tages geöffnet
sein, am 24. Dezember jedoch nur bis 17 Uhr.
An Werktagen während der allgemeinen Laden-
schlusszeiten (§ 3) und an Sonn- und Feier-
tagen ist nur die Abgabe von Reisebedarf an
Reisende gestattet.

(2) Das Bundesministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur wird ermächtigt, im Einver-
nehmen mit den Bundesministerien für Wirt-
schaft und Energie und für Arbeit und Soziales
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates Ladenschlusszeiten für die in Ab-
satz 1 genannten Verkaufsstellen vorzuschrei-
ben und die Abgabe von Waren näher zu regeln.

(3) Die Landesregierungen werden ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung abweichend von
Absatz 1 Satz 2 zu bestimmen, dass auf inter-
nationalen Verkehrsflughäfen und in internatio-
nalen Fährhäfen Waren des täglichen Ge- und
Verbrauchs sowie Geschenkartikel an Werkta-
gen während der allgemeinen Ladenschlusszei-
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ten (§ 3) und an Sonn- und Feiertagen auch an
andere Personen als an Reisende abgegeben
werden dürfen; sie haben dabei die Größe der
Verkaufsflächen auf das für diesen Zweck erfor-
derliche Maß zu begrenzen.

§ 10 Kur- und Erholungsorte

(1) Die Landesregierungen können durch
Rechtsverordnung bestimmen, dass und unter
welchen Voraussetzungen und Bedingungen in
Kurorten und in einzeln aufzuführenden Aus-
flugs-, Erholungs- und Wallfahrtsorten mit be-
sonders starkem Fremdenverkehr Badegegen-
stände, Devotionalien, frische Früchte, alko-
holfreie Getränke, Milch und Milcherzeugnisse
im Sinne des § 4 Abs. 2 des Milch- und Fettge-
setzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Glie-
derungsnummer 7842-1, veröffentlichten be-
reinigten Fassung, Süßwaren, Tabakwaren, Blu-
men und Zeitungen sowie Waren, die für diese
Orte kennzeichnend sind, abweichend von den
Vorschriften des § 3 Abs. 1 Nr. 1 an jährlich
höchstens 40 Sonn- und Feiertagen bis zur
 Dauer von acht Stunden verkauft werden dür-
fen. Sie können durch Rechtsverordnung die
Festsetzung der zugelassenen Öffnungszeiten
auf andere Stellen übertragen. Bei der Festset-
zung der Öffnungszeiten ist auf die Zeit des
Hauptgottesdienstes Rücksicht zu nehmen.

(2) In den nach Absatz 1 erlassenen Rechts-
verordnungen kann die Offenhaltung auf be-
stimmte Ortsteile beschränkt werden. 

§ 11 Verkauf in ländlichen Gebieten an
Sonntagen

Die Landesregierungen oder die von ihnen be-
stimmten Stellen können durch Rechtsverord-
nung bestimmen, dass und unter welchen Vor-
aussetzungen und Bedingungen in ländlichen
Gebieten während der Zeit der Feldbestellung
und der Ernte abweichend von den Vorschriften
des § 3 alle oder bestimmte Arten von Ver -
kaufsstellen an Sonn- und Feiertagen bis zur
Dauer von zwei Stunden geöffnet sein dürfen,

falls dies zur Befriedigung dringender Kaufbe-
dürfnisse der Landbevölkerung erforderlich ist.

§ 12 Verkauf bestimmter Waren an
Sonntagen

(1) Das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales bestimmt im Einvernehmen mit den Bun-
desministerien für Wirtschaft und Energie und
für Ernährung und Landwirtschaft durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates, dass und wie lange an Sonn- und Fei-
ertagen abweichend von der Vorschrift des § 3
Abs. 1 Nr. 1 Verkaufsstellen für die Abgabe von
Milch und Milcherzeugnissen im Sinne des § 4
Abs. 2 des Milch- und Fettgesetzes in der
im Bundesgesetzblatt III, Gliederungsnummer
7842-1, veröffentlichten bereinigten Fassung,
Bäcker- und Konditorwaren, frischen Früchten,
Blumen und Zeitungen, geöffnet sein dürfen.

(2) In den nach Absatz 1 erlassenen Rechts-
verordnungen kann die Offenhaltung auf be-
stimmte Sonn- und Feiertage oder Jahreszeiten
sowie auf bestimmte Arten von Verkaufsstellen
beschränkt werden. Eine Offenhaltung am 2.
Weihnachts-, Oster- und Pfingstfeiertag soll
nicht zugelassen werden. Die Lage der zuge-
lassenen Öffnungszeiten wird unter Berück -
sichtigung der Zeit des Hauptgottesdienstes
von den Landesregierungen oder den von ihnen
bestimmten Stellen durch Rechtsverordnung
festgesetzt.

§ 13 (weggefallen)

§ 14 Weitere Verkaufssonntage

(1) Abweichend von der Vorschrift des § 3
Abs. 1 Nr. 1 dürfen Verkaufsstellen aus Anlass
von Märkten, Messen oder ähnlichen Veran -
staltungen an jährlich höchstens vier Sonn- und
Feiertagen geöffnet sein. Diese Tage werden
von den Landesregierungen oder den von ihnen
bestimmten Stellen durch Rechtsverordnung
freigegeben.
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(2) Bei der Freigabe kann die Offenhaltung auf
bestimmte Bezirke und Handelszweige be-
schränkt werden. Der Zeitraum, während des-
sen die Verkaufsstellen geöffnet sein dürfen,
ist anzugeben. Er darf fünf zusammenhängen-
de Stunden nicht überschreiten, muss spätes -
tens um 18 Uhr enden und soll außerhalb der
Zeit des Hauptgottesdienstes liegen.

(3) Sonn- und Feiertage im Dezember dürfen
nicht freigegeben werden. In Orten, für die eine
Regelung nach § 10 Abs. 1 Satz 1 getroffen ist,
dürfen Sonn- und Feiertage nach Absatz 1 nur
freigegeben werden, soweit die Zahl dieser Ta-
ge zusammen mit den nach § 10 Abs. 1 Nr. l
 freigegebenen Sonn- und Feiertagen 40 nicht
übersteigt.

§ 15 Sonntagsverkauf am 24. Dezember

Abweichend von der Vorschrift des § 3 Abs. 1
Nr. 1 dürfen, wenn der 24. Dezember auf einen
Sonntag fällt,

1.    Verkaufsstellen, die gemäß § 12 oder den
hierauf gestützten Vorschriften an Sonn-
und Feiertagen geöffnet sein dürfen,

2.    Verkaufsstellen, die überwiegend Lebens-
und Genussmittel feilhalten,

3.    alle Verkaufsstellen für die Abgabe von
Weihnachtsbäumen

während höchstens drei Stunden bis längstens
14 Uhr geöffnet sein.

§ 16 (weggefallen)

Dritter Abschnitt
Besonderer Schutz der Arbeitnehmer

§ 17 Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen

(1) In Verkaufsstellen dürfen Arbeitnehmer an
Sonn- und Feiertagen nur während der aus-
nahmsweise zugelassenen Öffnungszeiten
(§§ 4 bis 15 und die hierauf gestützten Vor-
schriften) und, falls dies zur Erledigung von Vor-

bereitungs- und Abschlussarbeiten unerlässlich
ist, während insgesamt weiterer 30 Minuten be-
schäftigt werden.

(2) Die Dauer der Beschäftigungszeit des ein-
zelnen Arbeitnehmers an Sonn- und Feiertagen
darf acht Stunden nicht überschreiten.

(2a) In Verkaufsstellen, die gemäß § 10 oder
den hierauf gestützten Vorschriften an Sonn-
und Feiertagen geöffnet sein dürfen, dürfen Ar-
beitnehmer an jährlich höchstens 22 Sonn- und
Feiertagen beschäftigt werden. Ihre Arbeitszeit
an Sonn- und Feiertagen darf vier Stunden nicht
überschreiten.

(3) Arbeitnehmer, die an Sonn- und Feiertagen
in Verkaufsstellen gemäß §§ 4 bis 6, 8 bis 12,
14 und 15 und den hierauf gestützten Vor -
schriften beschäftigt werden, sind, wenn die Be-
schäftigung länger als drei Stunden dauert, an
einem Werktage derselben Woche ab 13 Uhr,
wenn sie länger als sechs Stunden dauert, an
einem ganzen Werktage derselben Woche von
der Arbeit freizustellen; mindestens jeder dritte
Sonntag muss beschäftigungsfrei bleiben. Wer-
den sie bis zu drei Stunden beschäftigt, so
muss jeder zweite Sonntag oder in jeder zwei-
ten Woche ein Nachmittag ab 13 Uhr beschäf-
tigungsfrei bleiben. Statt an einem Nachmittag
darf die Freizeit am Sonnabend- oder Montag-
vormittag bis 14 Uhr gewährt werden. Während
der Zeiten, zu denen die Verkaufsstelle ge-
schlossen sein muss, darf die Freizeit nicht
 gegeben werden.

(4) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in
Verkaufsstellen können verlangen, in jedem Ka-
lendermonat an einem Samstag von der Be-
schäftigung freigestellt zu werden.

(5) Mit dem Beschicken von Warenautomaten
dürfen Arbeitnehmer außerhalb der Öffnungs-
zeiten, die für die mit dem Warenautomaten in
räumlichem Zusammenhang stehende Ver-
kaufsstelle gelten, nicht beschäftigt werden.

(6) (weggefallen)

(7) Das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales wird ermächtigt, zum Schutze der Arbeit-
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nehmer in Verkaufsstellen vor übermäßiger In-
anspruchnahme ihrer Arbeitskraft oder sonsti-
ger Gefährdung ihrer Gesundheit durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates
zu bestimmen,

1.    dass während der ausnahmsweise zuge -
lassenen Öffnungszeiten (§§ 4 bis 16 und
die hierauf gestützten Vorschriften) be-
stimmte Arbeitnehmer nicht oder die Ar -
beitnehmer nicht mit bestimmten Arbeiten
beschäftigt werden dürfen,

2.    dass den Arbeitnehmern für Sonn- und Fei-
ertagsarbeit über die Vorschriften des Ab-
satzes 3 hinaus ein Ausgleich zu gewähren
ist,

3.    dass die Arbeitnehmer während der Laden-
schlusszeiten an Werktagen (§ 3 Abs. 1
Nr. 2, §§ 5, 6, 8 bis 10 und die hierauf ge-
stützten Vorschriften) nicht oder nicht mit
bestimmten Arbeiten beschäftigt werden
dürfen.

(8) Das Gewerbeaufsichtsamt kann in be -
gründeten Einzelfällen Ausnahmen von den
Vorschriften der Absätze 1 bis 5 bewilligen. Die
Bewilligung kann jederzeit widerrufen werden.

(9) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 8 finden
auf pharmazeutisch vorgebildete Arbeitnehmer
in Apotheken keine Anwendung.

Vierter Abschnitt
Bestimmungen für einzelne Gewerbezweige

und für den Marktverkehr

§§ 18 und 18a (weggefallen)

§ 19 Marktverkehr

(1) Während der allgemeinen Ladenschluss -
zeiten (§ 3) dürfen auf behördlich genehmigten
Groß- und Wochenmärkten Waren zum Verkauf
an den letzten Verbraucher nicht feilgehalten

werden; jedoch kann die nach Landesrecht zu-
ständige Verwaltungsbehörde in den Grenzen
einer gemäß §§ 10 bis 15 oder den hierauf ge-
stützten Vorschriften zulässigen Offenhaltung
der Verkaufsstellen einen geschäftlichen Ver-
kehr auf Groß- und Wochenmärkten zulassen.

(2) Am 24. Dezember dürfen nach 14 Uhr
 Waren auch im sonstigen Marktverkehr nicht
feilgehalten werden.

(3) Im Übrigen bleibt es bei den Vorschriften
der §§ 64 bis 71a der Gewerbeordnung, insbe-
sondere bei den auf Grund des § 69 Abs. 1 Satz
1 der Gewerbeordnung festgesetzten Öffnungs-
zeiten für Messen, Ausstellungen und Märkte.

§ 20 Sonstiges gewerbliches Feilhalten

(1) Während der allgemeinen Ladenschluss -
zeiten (§ 3) ist auch das gewerbliche Feilhalten
von Waren zum Verkauf an jedermann außer-
halb von Verkaufsstellen verboten; dies gilt
nicht für Volksbelustigungen, die den Vorschrif-
ten des Titels III der Gewerbeordnung unterlie-
gen und von der nach Landesrecht zuständigen
Behörde genehmigt worden sind, sowie für das
Feilhalten von Tageszeitungen an Werktagen.
Dem Feilhalten steht das Zeigen von Mustern,
Proben und ähnlichem gleich, wenn dazu Räu-
me benutzt werden, die für diesen Zweck be-
sonders bereitgestellt sind, und dabei Waren -
bestellungen entgegengenommen werden.

(2) Soweit für Verkaufsstellen gemäß §§ 10
bis 15 oder den hierauf gestützten Vorschriften
Abweichungen von den Ladenschlusszeiten des
§ 3 zugelassen sind, gelten diese Abweichun-
gen unter denselben Voraussetzungen und
 Bedingungen auch für das Feilhalten gemäß
 Absatz 1.

(2a) Die nach Landesrecht zuständige Ver-
waltungsbehörde kann abweichend von den
Vorschriften der Absätze 1 und 2 Ausnahmen
für das Feilhalten von leicht verderblichen
 Waren und Waren zum sofortigen Verzehr, Ge-
brauch oder Verbrauch zulassen, sofern dies
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zur Befriedigung örtlich auftretender Bedürfnis-
se notwendig ist und diese Ausnahmen im Hin-
blick auf den Arbeitsschutz unbedenklich sind.

(3) Die Vorschriften des § 17 Abs. 1 bis 3 gel-
ten entsprechend.

(4) Das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales kann durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates zum Schutze der Ar-
beitnehmer vor übermäßiger Inanspruchnahme
ihrer Arbeitskraft oder sonstiger Gefährdung ih-
rer Gesundheit Vorschriften, wie in § 17 Abs. 7
genannt, erlassen.

Fünfter Abschnitt
Durchführung des Gesetzes

§ 21 Auslage des Gesetzes, Verzeichnisse

(1) Der Inhaber einer Verkaufsstelle, in der
 regelmäßig mindestens ein Arbeitnehmer be-
schäftigt wird, ist verpflichtet,

1.    einen Abdruck dieses Gesetzes und der auf
Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechts-
verordnungen mit Ausnahme der Vorschrif-
ten, die Verkaufsstellen anderer Art betref-
fen, an geeigneter Stelle in der Verkaufs-
stelle auszulegen oder auszuhängen,

2.    ein Verzeichnis über Namen, Tag, Beschäf-
tigungsart und -dauer der an Sonn- und
 Feiertagen beschäftigten Arbeitnehmer und
über die diesen gemäß § 17 Abs. 3 als Er-
satz für die Beschäftigung an diesen Tagen
gewährte Freizeit zu führen; dies gilt nicht
für die pharmazeutisch vorgebildeten Ar-
beitnehmer in Apotheken. Die Landesregie-
rungen können durch Rechtsverordnung ei-
ne einheitliche Form für das Verzeichnis
vorschreiben.

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 Nr. 2 ob-
liegt auch den in § 20 genannten Gewerbetrei-
benden.

§ 22 Aufsicht und Auskunft

(1) Die Aufsicht über die Ausführung der Vor-
schriften dieses Gesetzes und der auf Grund
dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften üben,
soweit es sich nicht um Wochenmärkte (§ 19)
handelt, die nach Landesrecht für den Arbeits-
schutz zuständigen Verwaltungsbehörden aus;
ob und inwieweit andere Dienststellen an der
Aufsicht beteiligt werden, bestimmen die obers -
ten Landesbehörden.

(2) Auf die Befugnisse und Obliegenheiten der
in Absatz 1 genannten Behörden finden die
 Vorschriften des § 139b der Gewerbeordnung
entsprechend Anwendung.

(3) Die Inhaber von Verkaufsstellen und die in
§ 20 genannten Gewerbetreibenden sind ver-
pflichtet, den Behörden, denen auf Grund des
Absatzes l die Aufsicht obliegt, auf Verlangen

1.    die zur Erfüllung der Aufgaben dieser Behör-
den erforderlichen Angaben wahrheits-
gemäß und vollständig zu machen,

2.    das Verzeichnis gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 2,
die Unterlagen, aus denen Namen, Be-
schäftigungsart und -zeiten der Arbeitneh-
mer sowie Lohn- und Gehaltszahlungen er-
sichtlich sind, und alle sonstigen Unterla-
gen, die sich auf die nach Nummer 1 zu ma-
chenden Angaben beziehen, vorzulegen
oder zur Einsicht einzusenden. Die Ver-
zeichnisse und Unterlagen sind mindes-
 tens bis zum Ablauf eines Jahres nach der
letzten Eintragung aufzubewahren.

(4) Die Auskunftspflicht nach Absatz 3 Nr. 1
obliegt auch den in Verkaufsstellen oder beim
Feilhalten gemäß § 20 beschäftigten Arbeit -
nehmern.

§ 23 Ausnahmen im öffentlichen Interesse

(1) Die obersten Landesbehörden können in
Einzelfällen befristete Ausnahmen von den Vor-
schriften der §§ 3 bis 15 und 19 bis 21 dieses
Gesetzes bewilligen, wenn die Ausnahmen im
öffentlichen Interesse dringend nötig werden.
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Die Bewilligung kann jederzeit widerrufen wer-
den. Die Landesregierungen werden ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung die zuständigen
Behörden abweichend von Satz 1 zu bestim-
men. Sie können diese Ermächtigung auf obers -
te Landesbehörden übertragen.

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales kann im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates Vorschriften über die Voraussetzun-
gen und Bedingungen für die Bewilligung von
Ausnahmen im Sinne des Absatzes 1 erlassen.

Sechster Abschnitt
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

§ 24 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig

1.    als Inhaber einer Verkaufsstelle oder als
Gewerbetreibender im Sinne des § 20

a)    einer Vorschrift des § 17 Abs. 1 bis 3
über die Beschäftigung an Sonn- und
Feiertagen, die Freizeit oder den Aus-
gleich,

b)    einer Vorschrift einer Rechtsverord-
nung nach § 17 Abs. 7 oder § 20
Abs. 4, soweit sie für einen bestimmten
Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift
verweist,

c)    einer Vorschrift des § 21 Abs. 1 Nr. 2
über Verzeichnisse oder des § 22
Abs. 3 Nr. 2 über die Einsicht, Vorlage
oder Aufbewahrung der Verzeichnisse,

2.    als Inhaber einer Verkaufsstelle 

a)    einer Vorschrift der §§ 3, 4 Abs. 1 Satz
2, des § 6 Abs. 2, des § 9 Abs. 1 Satz
2, des § 17 Abs. 5 oder einer nach § 4
Abs. 2 Satz 1, § 8 Abs. 2, § 9 Abs. 2

oder nach § 10 oder § 11 erlassenen
Rechtsvorschrift über die Ladenschluss -
zeiten,

b)    einer sonstigen Vorschrift einer Rechts-
verordnung nach § 10 oder § 11, so-
weit sie für einen bestimmten Tatbe-
stand auf diese Bußgeldvorschrift ver-
weist,

c)    der Vorschrift des § 21 Abs. 1 Nr. 1
über Auslagen und Aushänge,

3.    als Gewerbetreibender im Sinne des § 19
oder des § 20 einer Vorschrift des § 19
Abs. 1, 2 oder des § 20 Abs. 1, 2 über das
Feilhalten von Waren im Marktverkehr oder
außerhalb einer Verkaufsstelle oder

4.    einer Vorschrift des § 22 Abs. 3 Nr. 1 oder
Abs. 4 über die Auskunft

zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1
Nr. 1 Buchstabe a und b kann mit einer Geld-
buße bis zu zweitausendfünfhundert Euro, die
Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 Buch-
stabe c und Nr. 2 bis 4 mit einer Geldbuße bis
zu fünfhundert Euro geahndet werden.

§ 25 Straftaten

Wer vorsätzlich als Inhaber einer Verkaufsstel-
le oder als Gewerbetreibender im Sinne des §
20 eine der in § 24 Abs. 1 Nr. 1 Buchstaben a
und b bezeichneten Handlungen begeht und
dadurch vorsätzlich oder fahrlässig Arbeitneh-
mer in ihrer Arbeitskraft oder Gesundheit ge-
fährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu sechs
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tages-
sätzen bestraft.

§ 26 (weggefallen)
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Siebenter Abschnitt
Schlussbestimmungen

§ 27 Vorbehalt für die Landesgesetzgebung

Unberührt bleiben die landesrechtlichen Vor-
schriften, durch die der Gewerbebetrieb und die
Beschäftigung von Arbeitnehmern in Verkaufs-
stellen an anderen Festtagen als an Sonn- und
Feiertagen beschränkt werden.

§ 28 Bestimmung der zuständigen Behörden

Soweit in diesem Gesetz auf die nach Lan -
desrecht zuständige Verwaltungsbehörde ver-
wiesen wird, bestimmt die Landesregierung
durch Verordnung, welche Behörden zuständig
sind.

§§ 29  und 30 (weggefallen)

§ 31 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten)
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Gesetz zum Schutz von Müttern
bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium

(Mutterschutzgesetz – MuSchG)

Neugefasst durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 23. Mai 2017
(BGBl. I S. 1228)

Zuletzt geändert durch Artikel 57 Absatz 8 des Gesetzes
vom 12. Dezember 2019

(BGBl. I S. 2652)
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Abschnitt 1
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Anwendungsbereich, Ziel des
 Mutterschutzes

(1) Dieses Gesetz schützt die Gesundheit der
Frau und ihres Kindes am Arbeits-, Ausbildungs-
und Studienplatz während der Schwanger-
schaft, nach der Entbindung und in der Stillzeit.
Das Gesetz ermöglicht es der Frau, ihre Be-
schäftigung oder sonstige Tätigkeit in dieser
Zeit ohne Gefährdung ihrer Gesundheit oder der
ihres Kindes fortzusetzen und wirkt Benachtei-
ligungen während der Schwangerschaft, nach
der Entbindung und in der Stillzeit entgegen. Re-
gelungen in anderen Arbeitsschutzgesetzen
bleiben unberührt.

(2) Dieses Gesetz gilt für Frauen in einer Be-
schäftigung im Sinne von § 7 Absatz 1 des Vier-
ten Buches Sozialgesetzbuch. Unabhängig da-
von, ob ein solches Beschäftigungsverhältnis
vorliegt, gilt dieses Gesetz auch für

1.    Frauen in betrieblicher Berufsbildung und
Praktikantinnen im Sinne von § 26 des Be-
rufsbildungsgesetzes,

2.    Frauen mit Behinderung, die in einer Werk-
statt für behinderte Menschen beschäftigt
sind,

3.    Frauen, die als Entwicklungshelferinnen im
Sinne des Entwicklungshelfer-Gesetzes
tätig sind, jedoch mit der Maßgabe, dass
die §§ 18 bis 22 auf sie nicht anzuwenden
sind,

4.    Frauen, die als Freiwillige im Sinne des
Jugendfreiwilligendienstegesetzes oder
des Bundesfreiwilligendienstgesetzes tätig
sind,

5.    Frauen, die als Mitglieder einer geistlichen
Genossenschaft, Diakonissen oder An-
gehörige einer ähnlichen Gemeinschaft auf
einer Planstelle oder aufgrund eines Gestel-
lungsvertrages für diese tätig werden, auch
während der Zeit ihrer dortigen außerschu-
lischen Ausbildung,

6.    Frauen, die in Heimarbeit beschäftigt sind,
und ihnen Gleichgestellte im Sinne von § 1
Absatz 1 und 2 des Heimarbeitsgesetzes,
soweit sie am Stück mitarbeiten, jedoch mit
der Maßgabe, dass die §§ 10 und 14 auf
sie nicht anzuwenden sind und § 9 Absatz
1 bis 5 auf sie entsprechend anzuwenden
ist, 

7.    Frauen, die wegen ihrer wirtschaftlichen
Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähnli-
che Person anzusehen sind, jedoch mit der
Maßgabe, dass die §§ 18, 19 Absatz 2 und
§ 20 auf sie nicht anzuwenden sind, und

8.    Schülerinnen und Studentinnen, soweit die
Ausbildungsstelle Ort, Zeit und Ablauf der
Ausbildungsveranstaltung verpflichtend
vorgibt oder die ein im Rahmen der schuli-
schen oder hochschulischen Ausbildung
verpflichtend vorgegebenes Praktikum ab-
leisten, jedoch mit der Maßgabe, dass die
§§  17 bis 24 auf sie nicht anzuwenden
sind.

(3) Das Gesetz gilt nicht für Beamtinnen und
Richterinnen. Das Gesetz gilt ebenso nicht für
Soldatinnen, auch soweit die Voraussetzungen
des Absatzes 2 erfüllt sind, es sei denn, sie wer-
den aufgrund dienstlicher Anordnung oder Ge-
stattung außerhalb des Geschäftsbereiches
des Bundesministeriums der Verteidigung tätig.

(4) Dieses Gesetz gilt für jede Person, die
schwanger ist, ein Kind geboren hat oder stillt.
Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend.

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes ist
die natürliche oder juristische Person oder die
rechtsfähige Personengesellschaft, die Perso-
nen nach § 1 Absatz 2 Satz 1 beschäftigt. Dem
Arbeitgeber stehen gleich:

1.    die natürliche oder juristische Person oder
die rechtsfähige Personengesellschaft, die
Frauen im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 Num-
mer 1 ausbildet oder für die Praktikantin-
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nen im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 Num-
mer 1 tätig sind,

2.    der Träger der Werkstatt für behinderte
Menschen im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2
Nummer 2,

3.    der Träger des Entwicklungsdienstes im
Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3,

4.    die Einrichtung, in der der Freiwilligendienst
nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz
oder nach dem Bundesfreiwilligendienstge-
setz im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 Num-
mer 4 geleistet wird,

5.    die geistliche Genossenschaft und ähnliche
Gemeinschaft im Fall von § 1 Absatz 2
Satz 2 Nummer 5,

6.    der Auftraggeber und der Zwischenmeister
von Frauen im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2
Nummer 6,

7.    die natürliche oder juristische Person oder
die rechtsfähige Personengesellschaft, für
die Frauen im Sinne von § 1 Absatz 2
Satz 2 Nummer 7 tätig sind, und

8.    die natürliche oder juristische Person oder
die rechtsfähige Personengesellschaft, mit
der das Ausbildungs- oder Praktikumsver-
hältnis im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 Num-
mer 8 besteht (Ausbildungsstelle).

(2) Eine Beschäftigung im Sinne der nachfol-
genden Vorschriften erfasst jede Form der
Betätigung, die eine Frau im Rahmen eines Be-
schäftigungsverhältnisses nach § 1 Absatz 2
Satz 1 oder die eine Frau im Sinne von § 1 Ab-
satz 2 Satz 2 im Rahmen ihres Rechtsverhält-
nisses zu ihrem Arbeitgeber nach § 2 Absatz 1
Satz 2 ausübt.

(3) Ein Beschäftigungsverbot im Sinne dieses
Gesetzes ist nur ein Beschäftigungsverbot nach
den §§ 3 bis 6, 10 Absatz 3, § 13 Absatz 1 Num-
mer 3 und § 16. Für eine in Heimarbeit be -
schäftigte Frau und eine ihr Gleichgestellte tritt
an die Stelle des Beschäftigungsverbots das
Verbot der Ausgabe von Heimarbeit nach den

§§ 3, 8, 13 Absatz 2 und § 16. Für eine Frau,
die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbststän-
digkeit als arbeitnehmerähnliche Person anzu-
sehen ist, tritt an die Stelle des Beschäfti -
gungsverbots nach Satz 1 die Befreiung von der
vertraglich vereinbarten Leistungspflicht; die
Frau kann sich jedoch gegenüber der dem Ar-
beitgeber gleichgestellten Person oder Gesell-
schaft im Sinne von Absatz 1 Satz 2 Nummer 7
dazu bereit erklären, die vertraglich vereinbarte
Leistung zu erbringen.

(4) Alleinarbeit im Sinne dieses Gesetzes liegt
vor, wenn der Arbeitgeber eine Frau an einem
Arbeitsplatz in seinem räumlichen Verantwor-
tungsbereich beschäftigt, ohne dass gewähr-
leistet ist, dass sie jederzeit den Arbeitsplatz
verlassen oder Hilfe erreichen kann.

(5) Arbeitsentgelt im Sinne dieses Gesetzes ist
das Arbeitsentgelt, das nach § 14 des Vierten
Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung mit
 einer aufgrund des § 17 des Vierten Buches
 Sozialgesetzbuch erlassenen Verordnung be-
stimmt wird. Für Frauen im Sinne von § 1 Absatz
2 Satz 2 gilt als Arbeitsentgelt ihre jeweilige Ver-
gütung. 

Abschnitt 2
Gesundheitsschutz

Unterabschnitt 1
Arbeitszeitlicher Gesundheitsschutz

§ 3 Schutzfristen vor und nach der
 Entbindung

(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau
in den letzten sechs Wochen vor der Entbindung
nicht beschäftigen (Schutzfrist vor der Entbin-
dung), soweit sie sich nicht zur Arbeitsleistung
ausdrücklich bereit erklärt. Sie kann die Er-
klärung nach Satz 1 jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft widerrufen. Für die Berechnung der
Schutzfrist vor der Entbindung ist der voraus-
sichtliche Tag der Entbindung maßgeblich, wie
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er sich aus dem ärztlichen Zeugnis oder dem
Zeugnis einer Hebamme oder eines Entbin-
dungspflegers ergibt. Entbindet eine Frau nicht
am voraussichtlichen Tag, verkürzt oder verlän-
gert sich die Schutzfrist vor der Entbindung ent-
sprechend.

(2) Der Arbeitgeber darf eine Frau bis zum Ab-
lauf von acht Wochen nach der Entbindung
nicht beschäftigen (Schutzfrist nach der Entbin-
dung). Die Schutzfrist nach der Entbindung ver-
längert sich auf zwölf Wochen

1.    bei Frühgeburten,

2.    bei Mehrlingsgeburten und,

3.    wenn vor Ablauf von acht Wochen nach der
Entbindung bei dem Kind eine Behinderung
im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 des
 Neunten Buches Sozialgesetzbuch ärztlich
festgestellt wird.

Bei vorzeitiger Entbindung verlängert sich die
Schutzfrist nach der Entbindung nach Satz 1
oder nach Satz 2 um den Zeitraum der Verkür-
zung der Schutzfrist vor der Entbindung nach
Absatz 1 Satz 4. Nach Satz 2 Nummer 3 verlän-
gert sich die Schutzfrist nach der Entbindung
nur, wenn die Frau dies beantragt.

(3) Die Ausbildungsstelle darf eine Frau im
Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 8 bereits
in der Schutzfrist nach der Entbindung im Rah-
men der schulischen oder hochschulischen
Ausbildung tätig werden lassen, wenn die Frau
dies ausdrücklich gegenüber ihrer Ausbildungs-
stelle verlangt. Die Frau kann ihre Erklärung je-
derzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

(4) Der Arbeitgeber darf eine Frau nach dem
Tod ihres Kindes bereits nach Ablauf der ersten
zwei Wochen nach der Entbindung beschäfti-
gen, wenn

1.    die Frau dies ausdrücklich verlangt und

2.    nach ärztlichem Zeugnis nichts dagegen
spricht.

Sie kann ihre Erklärung nach Satz 1 Nummer 1
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wider-
rufen.

§ 4 Verbot der Mehrarbeit; Ruhezeit

(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder
stillende Frau, die 18 Jahre oder älter ist, nicht
mit einer Arbeit beschäftigen, die die Frau über
achteinhalb Stunden täglich oder über 90 Stun-
den in der Doppelwoche hinaus zu leisten hat.
Eine schwangere oder stillende Frau unter 18
Jahren darf der Arbeitgeber nicht mit einer Ar-
beit beschäftigen, die die Frau über acht Stun-
den täglich oder über 80 Stunden in der Doppel-
woche hinaus zu leisten hat. In die Doppel -
woche werden die Sonntage eingerechnet. Der
Arbeitgeber darf eine schwangere oder stillende
Frau nicht in einem Umfang beschäftigen, der
die vertraglich vereinbarte wöchentliche Ar-
beitszeit im Durchschnitt des Monats über-
steigt. Bei mehreren Arbeitgebern sind die Ar-
beitszeiten zusammenzurechnen.

(2) Der Arbeitgeber muss der schwangeren
oder stillenden Frau nach Beendigung der tägli-
chen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhe-
zeit von mindestens elf Stunden gewähren.

§ 5 Verbot der Nachtarbeit

(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder
stillende Frau nicht zwischen 20 Uhr und 6 Uhr
beschäftigen. Er darf sie bis 22 Uhr beschäfti-
gen, wenn die Voraussetzungen des § 28 erfüllt
sind.

(2) Die Ausbildungsstelle darf eine schwange-
re oder stillende Frau im Sinne von § 1 Ab-
satz 2 Satz 2 Nummer 8 nicht zwischen 20 Uhr
und 6 Uhr im Rahmen der schulischen oder
hochschulischen Ausbildung tätig werden las-
sen. Die Ausbildungsstelle darf sie an Ausbil-
dungsveranstaltungen bis 22 Uhr teilnehmen
lassen, wenn

1.    sich die Frau dazu ausdrücklich bereit er-
klärt,
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2.    die Teilnahme zu Ausbildungszwecken zu
dieser Zeit erforderlich ist und

3.    insbesondere eine unverantwortbare Ge-
fährdung für die schwangere Frau oder ihr
Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist.

Die schwangere oder stillende Frau kann ihre
Erklärung nach Satz 2 Nummer 1 jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen.

§ 6 Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit

(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder
stillende Frau nicht an Sonn- und Feiertagen be-
schäftigen. Er darf sie an Sonn- und Feiertagen
nur dann beschäftigen, wenn

1.    sich die Frau dazu ausdrücklich bereit er-
klärt, 

2.    eine Ausnahme vom allgemeinen Verbot
der Arbeit an Sonn- und Feiertagen nach
§ 10 des Arbeitszeitgesetzes zugelassen ist,

3.    der Frau in jeder Woche im Anschluss an ei-
ne ununterbrochene Nachtruhezeit von
mindestens elf Stunden ein Ersatzruhetag
gewährt wird und 

4.    insbesondere eine unverantwortbare Ge-
fährdung für die schwangere Frau oder ihr
Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist.

Die schwangere oder stillende Frau kann ihre
Erklärung nach Satz 2 Nummer 1 jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen.

(2) Die Ausbildungsstelle darf eine schwange-
re oder stillende Frau im Sinne von § 1 Ab-
satz 2 Satz 2 Nummer 8 nicht an Sonn- und Fei-
ertagen im Rahmen der schulischen oder hoch-
schulischen Ausbildung tätig werden lassen.
Die Ausbildungsstelle darf sie an Ausbildungs-
veranstaltungen an Sonn- und Feiertagen teil-
nehmen lassen, wenn

1.    sich die Frau dazu ausdrücklich bereit er-
klärt,

2.    die Teilnahme zu Ausbildungszwecken zu
dieser Zeit erforderlich ist,

3.    der Frau in jeder Woche im Anschluss an ei-
ne ununterbrochene Nachtruhezeit von
mindestens elf Stunden ein Ersatzruhetag
gewährt wird und

4.    insbesondere eine unverantwortbare Ge-
fährdung für die schwangere Frau oder ihr
Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist.

Die schwangere oder stillende Frau kann ihre
Erklärung nach Satz 2 Nummer 1 jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen.

§ 7 Freistellung für Untersuchungen und
zum Stillen

(1) Der Arbeitgeber hat eine Frau für die Zeit
freizustellen, die zur Durchführung der Untersu-
chungen im Rahmen der Leistungen der ge -
setzlichen Krankenversicherung bei Schwan-
gerschaft und Mutterschaft erforderlich sind.
Entsprechendes gilt zugunsten einer Frau, die
nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung
versichert ist.

(2) Der Arbeitgeber hat eine stillende Frau auf
ihr Verlangen während der ersten zwölf Monate
nach der Entbindung für die zum Stillen erfor-
derliche Zeit freizustellen, mindestens aber
zweimal täglich für eine halbe Stunde oder ein-
mal täglich für eine Stunde. Bei einer zusam-
menhängenden Arbeitszeit von mehr als acht
Stunden soll auf Verlangen der Frau zweimal ei-
ne Stillzeit von mindestens 45 Minuten oder,
wenn in der Nähe der Arbeitsstätte keine Still-
gelegenheit vorhanden ist, einmal eine Stillzeit
von mindestens 90 Minuten gewährt werden.
Die Arbeitszeit gilt als zusammenhängend,
wenn sie nicht durch eine Ruhepause von mehr
als zwei Stunden unterbrochen wird.

§ 8 Beschränkung von Heimarbeit

(1) Der Auftraggeber oder Zwischenmeister
darf Heimarbeit an eine schwangere in Heim -
arbeit beschäftigte Frau oder an eine ihr Gleich-
gestellte nur in solchem Umfang und mit sol-
chen Fertigungsfristen ausgeben, dass die Ar-
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beit werktags während einer achtstündigen Ta-
gesarbeitszeit ausgeführt werden kann.

(2) Der Auftraggeber oder Zwischenmeister
darf Heimarbeit an eine stillende in Heimarbeit
beschäftigte Frau oder an eine ihr Gleichge -
stellte nur in solchem Umfang und mit solchen
Fertigungsfristen ausgeben, dass die Arbeit
werktags während einer siebenstündigen Ta-
gesarbeitszeit ausgeführt werden kann.

Unterabschnitt 2
Betrieblicher Gesundheitsschutz

§ 9 Gestaltung der Arbeitsbedingungen;
 unverantwortbare Gefährdung

(1) Der Arbeitgeber hat bei der Gestaltung der
Arbeitsbedingungen einer schwangeren oder
stillenden Frau alle aufgrund der Gefährdungs-
beurteilung nach § 10 erforderlichen Maßnah-
men für den Schutz ihrer physischen und psy-
chischen Gesundheit sowie der ihres Kindes zu
treffen. Er hat die Maßnahmen auf ihre Wirk-
samkeit zu überprüfen und erforderlichenfalls
den sich ändernden Gegebenheiten anzupas-
sen. Soweit es nach den Vorschriften dieses Ge-
setzes verantwortbar ist, ist der Frau auch
während der Schwangerschaft, nach der Ent-
bindung und in der Stillzeit die Fortführung ihrer
Tätigkeiten zu ermöglichen. Nachteile aufgrund
der Schwangerschaft, der Entbindung oder der
Stillzeit sollen vermieden oder ausgeglichen
werden.

(2) Der Arbeitgeber hat die Arbeitsbedingun-
gen so zu gestalten, dass Gefährdungen einer
schwangeren oder stillenden Frau oder ihres
Kindes möglichst vermieden werden und eine
unverantwortbare Gefährdung ausgeschlossen
wird. Eine Gefährdung ist unverantwortbar,
wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Ge-
sundheitsbeeinträchtigung angesichts der zu
erwartenden Schwere des möglichen Gesund-
heitsschadens nicht hinnehmbar ist. Eine un-
verantwortbare Gefährdung gilt als ausge-

schlossen, wenn der Arbeitgeber alle Vorgaben
einhält, die aller Wahrscheinlichkeit nach dazu
führen, dass die Gesundheit einer schwangeren
oder stillenden Frau oder ihres Kindes nicht be-
einträchtigt wird.

(3) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass
die schwangere oder stillende Frau ihre Tätig-
keit am Arbeitsplatz, soweit es für sie erforder-
lich ist, kurz unterbrechen kann. Er hat darüber
hinaus sicherzustellen, dass sich die schwan -
gere oder stillende Frau während der Pausen
und Arbeitsunterbrechungen unter geeigneten
Bedingungen hinlegen, hinsetzen und ausru-
hen kann.

(4) Alle Maßnahmen des Arbeitgebers nach
diesem Unterabschnitt sowie die Beurteilung
der Arbeitsbedingungen nach § 10 müssen
dem Stand der Technik, der Arbeitsmedizin und
der Hygiene sowie den sonstigen gesicherten
wissenschaftlichen Erkenntnissen entspre-
chen. Der Arbeitgeber hat bei seinen Maßnah-
men die vom Ausschuss für Mutterschutz ermit-
telten und nach § 30 Absatz 4 im Gemeinsa-
men Ministerialblatt veröffentlichten Regeln
und Erkenntnisse zu berücksichtigen; bei Ein-
haltung dieser Regeln und bei Beachtung dieser
Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die in
diesem Gesetz gestellten Anforderungen erfüllt
sind.

(5) Der Arbeitgeber kann zuverlässige und
fachkundige Personen schriftlich damit beauf-
tragen, ihm obliegende Aufgaben nach diesem
Unterabschnitt in eigener Verantwortung wahr-
zunehmen.

(6) Kosten für Maßnahmen nach diesem Ge-
setz darf der Arbeitgeber nicht den Personen
auferlegen, die bei ihm beschäftigt sind. Die
Kos ten für Zeugnisse und Bescheinigungen, die
die schwangere oder stillende Frau auf Verlan-
gen des Arbeitgebers vorzulegen hat, trägt der
Arbeitgeber.
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§ 10 Beurteilung der Arbeitsbedingungen;
Schutzmaßnahmen

(1) Im Rahmen der Beurteilung der Arbeitsbe-
dingungen nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes
hat der Arbeitgeber für jede Tätigkeit

1.    die Gefährdungen nach Art, Ausmaß und
Dauer zu beurteilen, denen eine schwange-
re oder stillende Frau oder ihr Kind ausge-
setzt ist oder sein kann, und 

2.    unter Berücksichtigung des Ergebnisses
der Beurteilung der Gefährdung nach Num-
mer 1 zu ermitteln, ob für eine schwangere
oder stillende Frau oder ihr Kind voraus-
sichtlich

a)    keine Schutzmaßnahmen erforderlich
sein werden,

b)    eine Umgestaltung der Arbeitsbedin-
gungen nach § 13 Absatz 1 Nummer 1
erforderlich sein wird oder

c)    eine Fortführung der Tätigkeit der Frau
an diesem Arbeitsplatz nicht möglich
sein wird.

Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die Be-
urteilung eines Arbeitsplatzes oder einer Tätig-
keit ausreichend.

(2) Sobald eine Frau dem Arbeitgeber mitge-
teilt hat, dass sie schwanger ist oder stillt, hat
der Arbeitgeber unverzüglich die nach Maßgabe
der Gefährdungsbeurteilung nach Absatz 1 er-
forderlichen Schutzmaßnahmen festzulegen.
Zusätzlich hat der Arbeitgeber der Frau ein Ge-
spräch über weitere Anpassungen ihrer Arbeits-
bedingungen anzubieten.

(3) Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder
stillende Frau nur diejenigen Tätigkeiten aus-
üben lassen, für die er die erforderlichen
Schutzmaßnahmen nach Absatz 2 Satz 1 ge-
troffen hat.

§ 11 Unzulässige Tätigkeiten und Arbeits-
bedingungen für schwangere Frauen

(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau
keine Tätigkeiten ausüben lassen und sie kei-
nen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen
sie in einem Maß Gefahrstoffen ausgesetzt ist
oder sein kann, dass dies für sie oder für ihr
Kind eine unverantwortbare Gefährdung dar-
stellt. Eine unverantwortbare Gefährdung im
Sinne von Satz 1 liegt insbesondere vor, wenn
die schwangere Frau Tätigkeiten ausübt oder
Arbeitsbedingungen ausgesetzt ist, bei denen
sie folgenden Gefahrstoffen ausgesetzt ist oder
sein kann:

1.    Gefahrstoffen, die nach den Kriterien des
Anhangs I zur Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 16. Dezember 2008
über die Einstufung, Kennzeichnung und
Verpackung von Stoffen und Gemischen,
zur Änderung und Aufhebung der Richt-
linien 67/548/EWG und 1999/45/EG und
zur Änderung der Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006 (ABl. L 353 vom
31.12.2008, S. 1) zu bewerten sind

a)    als reproduktionstoxisch nach der Ka-
tegorie 1A, 1B oder 2 oder nach der Zu-
satzkategorie für Wirkungen auf oder
über die Laktation,

b)    als keimzellmutagen nach der Katego-
rie 1A oder 1B,

c)    als karzinogen nach der Kategorie 1A
oder 1B,

d)    als spezifisch zielorgantoxisch nach
einmaliger Exposition nach der Katego-
rie 1 oder

e)    als akut toxisch nach der Kategorie 1, 2
oder 3, 

2.    Blei und Bleiderivaten, soweit die Gefahr
besteht, dass diese Stoffe vom menschli-
chen Körper aufgenommen werden, oder
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3.    Gefahrstoffen, die als Stoffe ausgewiesen
sind, die auch bei Einhaltung der arbeits-
platzbezogenen Vorgaben möglicherweise
zu einer Fruchtschädigung führen können.

Eine unverantwortbare Gefährdung im Sinne
von Satz 1 oder 2 gilt insbesondere als ausge-
schlossen,

1.    wenn

a)    für den jeweiligen Gefahrstoff die ar-
beitsplatzbezogenen Vorgaben einge-
halten werden und es sich um einen
Gefahrstoff handelt, der als Stoff aus-
gewiesen ist, der bei Einhaltung der
 arbeitsplatzbezogenen Vorgaben hin-
sichtlich einer Fruchtschädigung als si-
cher bewertet wird, oder

b)    der Gefahrstoff nicht in der Lage ist, die
Plazentaschranke zu überwinden, oder
aus anderen Gründen ausgeschlossen
ist, dass eine Fruchtschädigung eintritt,
und

2.    wenn der Gefahrstoff nach den Kriterien
des Anhangs I zur Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 nicht als reproduktionstoxisch
nach der Zusatzkategorie für Wirkungen
auf oder über die Laktation zu bewerten ist.

Die vom Ausschuss für Mutterschutz ermittel-
ten wissenschaftlichen Erkenntnisse sind zu be-
achten.

(2) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau
keine Tätigkeiten ausüben lassen und sie kei-
nen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen
sie in einem Maß mit Biostoffen der Risikogrup-
pe 2, 3 oder 4 im Sinne von § 3 Absatz 1 der
Biostoffverordnung in Kontakt kommt oder
kommen kann, dass dies für sie oder für ihr
Kind eine unverantwortbare Gefährdung dar-
stellt. Eine unverantwortbare Gefährdung im
Sinne von Satz 1 liegt insbesondere vor, wenn
die schwangere Frau Tätigkeiten ausübt oder
Arbeitsbedingungen ausgesetzt ist, bei denen
sie mit folgenden Biostoffen in Kontakt kommt
oder kommen kann:

1.    mit Biostoffen, die in die Risikogruppe 4 im
Sinne von § 3 Absatz 1 der Biostoffverord-
nung einzustufen sind, oder

2.    mit Rötelnvirus oder mit Toxoplasma.

Die Sätze 1 und 2 gelten auch, wenn der Kon-
takt mit Biostoffen im Sinne von Satz 1 oder 2
therapeutische Maßnahmen erforderlich macht
oder machen kann, die selbst eine unverant-
wortbare Gefährdung darstellen. Eine unver -
antwortbare Gefährdung im Sinne von Satz 1
oder 2 gilt insbesondere als ausgeschlossen,
wenn die schwangere Frau über einen ausrei-
chenden Immunschutz verfügt.

(3) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau
keine Tätigkeiten ausüben lassen und sie kei-
nen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen
sie physikalischen Einwirkungen in einem Maß
ausgesetzt ist oder sein kann, dass dies für sie
oder für ihr Kind eine unverantwortbare Ge -
fährdung darstellt. Als physikalische Einwirkun-
gen im Sinne von Satz 1 sind insbesondere zu
berücksichtigen:

1.    ionisierende und nicht ionisierende Strah-
lungen,

2.    Erschütterungen, Vibrationen und Lärm
 sowie

3.    Hitze, Kälte und Nässe.

(4) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau
keine Tätigkeiten ausüben lassen und sie kei-
nen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen
sie einer belastenden Arbeitsumgebung in ei-
nem Maß ausgesetzt ist oder sein kann, dass
dies für sie oder für ihr Kind eine unverantwort-
bare Gefährdung darstellt. Der Arbeitgeber darf
eine schwangere Frau insbesondere keine
Tätigkeiten ausüben lassen

1.    in Räumen mit einem Überdruck im Sinne
von § 2 der Druckluftverordnung,

2.    in Räumen mit sauerstoffreduzierter
 Atmosphäre oder

3.    im Bergbau unter Tage.
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(5) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau
keine Tätigkeiten ausüben lassen und sie kei-
nen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen
sie körperlichen Belastungen oder mechani-
schen Einwirkungen in einem Maß ausgesetzt
ist oder sein kann, dass dies für sie oder für ihr
Kind eine unverantwortbare Gefährdung dar-
stellt. Der Arbeitgeber darf eine schwangere
Frau insbesondere keine Tätigkeiten ausüben
lassen, bei denen

1.    sie ohne mechanische Hilfsmittel regel-
mäßig Lasten von mehr als 5 Kilogramm
Gewicht oder gelegentlich Lasten von mehr
als 10 Kilogramm Gewicht von Hand heben,
halten, bewegen oder befördern muss,

2.    sie mit mechanischen Hilfsmitteln Lasten
von Hand heben, halten, bewegen oder be-
fördern muss und dabei ihre körperliche Be-
anspruchung der von Arbeiten nach Num-
mer 1 entspricht,

3.    sie nach Ablauf des fünften Monats der
Schwangerschaft überwiegend bewegungs-
arm ständig stehen muss und wenn diese
Tätigkeit täglich vier Stunden überschreitet,

4.    sie sich häufig erheblich strecken, beugen,
dauernd hocken, sich gebückt halten oder
sonstige Zwangshaltungen einnehmen
muss,

5.    sie auf Beförderungsmitteln eingesetzt
wird, wenn dies für sie oder für ihr Kind ei-
ne unverantwortbare Gefährdung darstellt,

6.    Unfälle, insbesondere durch Ausgleiten,
Fallen oder Stürzen, oder Tätlichkeiten zu
befürchten sind, die für sie oder für ihr Kind
eine unverantwortbare Gefährdung darstel-
len,

7.    sie eine Schutzausrüstung tragen muss
und das Tragen eine Belastung darstellt
oder

8.    eine Erhöhung des Drucks im Bauchraum
zu befürchten ist, insbesondere bei Tätig-
keiten mit besonderer Fußbeanspruchung.

(6) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau
folgende Arbeiten nicht ausüben lassen:

1.    Akkordarbeit oder sonstige Arbeiten, bei de-
nen durch ein gesteigertes Arbeitstempo
ein höheres Entgelt erzielt werden kann,

2.    Fließarbeit oder

3.    getaktete Arbeit mit vorgeschriebenem Ar-
beitstempo, wenn die Art der Arbeit oder
das Arbeitstempo für die schwangere Frau
oder für ihr Kind eine unverantwortbare Ge-
fährdung darstellt.

§ 12 Unzulässige Tätigkeiten und Arbeits-
bedingungen für stillende Frauen

(1) Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau
keine Tätigkeiten ausüben lassen und sie kei-
nen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen
sie in einem Maß Gefahrstoffen ausgesetzt ist
oder sein kann, dass dies für sie oder für ihr
Kind eine unverantwortbare Gefährdung dar-
stellt. Eine unverantwortbare Gefährdung im
Sinne von Satz 1 liegt insbesondere vor, wenn
die stillende Frau Tätigkeiten ausübt oder Ar-
beitsbedingungen ausgesetzt ist, bei denen sie
folgenden Gefahrstoffen ausgesetzt ist oder
sein kann:

1.    Gefahrstoffen, die nach den Kriterien des
Anhangs I zur Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 als reproduktionstoxisch nach
der Zusatzkategorie für Wirkungen auf oder
über die Laktation zu bewerten sind oder

2.    Blei und Bleiderivaten, soweit die Gefahr
besteht, dass diese Stoffe vom menschli-
chen Körper aufgenommen werden.

(2) Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau
keine Tätigkeiten ausüben lassen und sie kei-
nen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen
sie in einem Maß mit Biostoffen der Risikogrup-
pe 2, 3 oder 4 im Sinne von § 3 Absatz 1 der
Biostoffverordnung in Kontakt kommt oder
kommen kann, dass dies für sie oder für ihr
Kind eine unverantwortbare Gefährdung dar-
stellt. Eine unverantwortbare Gefährdung im
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Sinne von Satz 1 liegt insbesondere vor, wenn
die stillende Frau Tätigkeiten ausübt oder Ar-
beitsbedingungen ausgesetzt ist, bei denen sie
mit Biostoffen in Kontakt kommt oder kommen
kann, die in die Risikogruppe 4 im Sinne von
§ 3 Absatz 1 der Biostoffverordnung einzustu-
fen sind. Die Sätze 1 und 2 gelten auch, wenn
der Kontakt mit Biostoffen im Sinne von Satz 1
oder 2 therapeutische Maßnahmen erforderlich
macht oder machen kann, die selbst eine un -
verantwortbare Gefährdung darstellen. Eine
 unverantwortbare Gefährdung im Sinne von
Satz 1 oder 2 gilt als ausgeschlossen, wenn die
stillende Frau über einen ausreichenden Im-
munschutz verfügt.

(3) Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau
keine Tätigkeiten ausüben lassen und sie kei-
nen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen
sie physikalischen Einwirkungen in einem Maß
ausgesetzt ist oder sein kann, dass dies für sie
oder für ihr Kind eine unverantwortbare Ge -
fährdung darstellt. Als physikalische Einwirkun-
gen im Sinne von Satz 1 sind insbesondere io-
nisierende und nicht ionisierende Strahlungen
zu berücksichtigen.

(4) Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau
keine Tätigkeiten ausüben lassen und sie kei-
nen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen
sie einer belastenden Arbeitsumgebung in ei-
nem Maß ausgesetzt ist oder sein kann, dass
dies für sie oder für ihr Kind eine unverantwort-
bare Gefährdung darstellt. Der Arbeitgeber darf
eine stillende Frau insbesondere keine Tätig -
keiten ausüben lassen

1.    in Räumen mit einem Überdruck im Sinne
von § 2 der Druckluftverordnung oder

2.    im Bergbau unter Tage.

(5) Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau fol-
gende Arbeiten nicht ausüben lassen:

1.    Akkordarbeit oder sonstige Arbeiten, bei de-
nen durch ein gesteigertes Arbeitstempo
ein höheres Entgelt erzielt werden kann,

2.    Fließarbeit oder

3.    getaktete Arbeit mit vorgeschriebenem Ar-
beitstempo, wenn die Art der Arbeit oder
das Arbeitstempo für die stillende Frau oder
für ihr Kind eine unverantwortbare Gefähr-
dung darstellt.

§ 13 Rangfolge der Schutzmaßnahmen:
Umgestaltung der Arbeitsbedingungen,
Arbeitsplatzwechsel und betriebliches

Beschäftigungsverbot

(1) Werden unverantwortbare Gefährdungen
im Sinne von § 9, § 11 oder § 12 festgestellt,
hat der Arbeitgeber für jede Tätigkeit einer
schwangeren oder stillenden Frau Schutzmaß-
nahmen in folgender Rangfolge zu treffen:

1.    Der Arbeitgeber hat die Arbeitsbedingun-
gen für die schwangere oder stillende Frau
durch Schutzmaßnahmen nach Maßgabe
des § 9 Absatz 2 umzugestalten.

2.    Kann der Arbeitgeber unverantwortbare
Gefährdungen für die schwangere oder stil-
lende Frau nicht durch die Umgestaltung
der Arbeitsbedingungen nach Nummer 1
ausschließen oder ist eine Umgestaltung
wegen des nachweislich unverhältnismäßi-
gen Aufwandes nicht zumutbar, hat der Ar-
beitgeber die Frau an einem anderen geeig-
neten Arbeitsplatz einzusetzen, wenn er ei-
nen solchen Arbeitsplatz zur Verfügung stel-
len kann und dieser Arbeitsplatz der
schwangeren oder stillenden Frau zumut-
bar ist.

3.    Kann der Arbeitgeber unverantwortbare
Gefährdungen für die schwangere oder stil-
lende Frau weder durch Schutzmaßnah-
men nach Nummer 1 noch durch einen
 Arbeitsplatzwechsel nach Nummer 2 aus-
schließen, darf er die schwangere oder stil-
lende Frau nicht weiter beschäftigen.

(2) Der Auftraggeber oder Zwischenmeister
darf keine Heimarbeit an schwangere oder stil-
lende Frauen ausgeben, wenn unverantwort-
bare Gefährdungen nicht durch Schutzmaß -
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nahmen nach Absatz 1 Nummer 1 ausge -
schlossen werden können.

§ 14 Dokumentation und Information durch
den Arbeitgeber

(1) Der Arbeitgeber hat die Beurteilung der Ar-
beitsbedingungen nach § 10 durch Unterlagen
zu dokumentieren, aus denen Folgendes er-
sichtlich ist:

1.    das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung
nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und
der Bedarf an Schutzmaßnahmen nach
§ 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2,

2.    die Festlegung der erforderlichen Schutz-
maßnahmen nach § 10 Absatz 2 Satz 1 so-
wie das Ergebnis ihrer Überprüfung nach
§ 9 Absatz 1 Satz 2 und

3.    das Angebot eines Gesprächs mit der Frau
über weitere Anpassungen ihrer Arbeitsbe-
dingungen nach § 10 Absatz 2 Satz 2 oder
der Zeitpunkt eines solchen Gesprächs.

Wenn die Beurteilung nach § 10 Absatz 1 er-
gibt, dass die schwangere oder stillende Frau
oder ihr Kind keiner Gefährdung im Sinne von
§ 9 Absatz 2 ausgesetzt ist oder sein kann,
reicht es aus, diese Feststellung in einer für den
Arbeitsplatz der Frau oder für die Tätigkeit der
Frau bereits erstellten Dokumentation der Be -
urteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 des
Arbeitsschutzgesetzes zu vermerken.

(2) Der Arbeitgeber hat alle Personen, die bei
ihm beschäftigt sind, über das Ergebnis der
 Gefährdungsbeurteilung nach § 10 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 und über den Bedarf an
Schutzmaßnahmen nach § 10 Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 zu informieren.

(3) Der Arbeitgeber hat eine schwangere oder
stillende Frau über die Gefährdungsbeurteilung
nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und über
die damit verbundenen für sie erforderlichen
Schutzmaßnahmen nach § 10 Absatz 2 Satz 1
in Verbindung mit § 13 zu informieren.

§ 15 Mitteilungen und Nachweise der
schwangeren und stillenden Frauen

(1) Eine schwangere Frau soll ihrem Arbeitge-
ber ihre Schwangerschaft und den voraussicht-
lichen Tag der Entbindung mitteilen, sobald sie
weiß, dass sie schwanger ist. Eine stillende Frau
soll ihrem Arbeitgeber so früh wie möglich mit-
teilen, dass sie stillt.

(2) Auf Verlangen des Arbeitgebers soll eine
schwangere Frau als Nachweis über ihre
Schwangerschaft ein ärztliches Zeugnis oder
das Zeugnis einer Hebamme oder eines Entbin-
dungspflegers vorlegen. Das Zeugnis über die
Schwangerschaft soll den voraussichtlichen
Tag der Entbindung enthalten.

Unterabschnitt 3
Ärztlicher Gesundheitsschutz

§ 16 Ärztliches Beschäftigungsverbot

(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau
nicht beschäftigen, soweit nach einem ärztli-
chen Zeugnis ihre Gesundheit oder die ihres
Kindes bei Fortdauer der Beschäftigung gefähr-
det ist.

(2) Der Arbeitgeber darf eine Frau, die nach ei-
nem ärztlichen Zeugnis in den ersten Monaten
nach der Entbindung nicht voll leistungsfähig
ist, nicht mit Arbeiten beschäftigen, die ihre
Leis tungsfähigkeit übersteigen.

Abschnitt 3
Kündigungsschutz

§ 17 Kündigungsverbot

(1) Die Kündigung gegenüber einer Frau ist
unzulässig

1.    während ihrer Schwangerschaft,

2.    bis zum Ablauf von vier Monaten nach einer
Fehlgeburt nach der zwölften Schwanger-
schaftswoche und
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3.    bis zum Ende ihrer Schutzfrist nach der Ent-
bindung, mindestens jedoch bis zum Ablauf
von vier Monaten nach der Entbindung,

wenn dem Arbeitgeber zum Zeitpunkt der Kün-
digung die Schwangerschaft, die Fehlgeburt
nach der zwölften Schwangerschaftswoche
oder die Entbindung bekannt ist oder wenn sie
ihm innerhalb von zwei Wochen nach Zugang
der Kündigung mitgeteilt wird. Das Überschrei-
ten dieser Frist ist unschädlich, wenn die Über-
schreitung auf einem von der Frau nicht zu ver-
tretenden Grund beruht und die Mitteilung un-
verzüglich nachgeholt wird. Die Sätze 1 und 2
gelten entsprechend für Vorbereitungsmaßnah-
men des Arbeitgebers, die er im Hinblick auf ei-
ne Kündigung der Frau trifft.

(2) Die für den Arbeitsschutz zuständige
oberste Landesbehörde oder die von ihr be-
stimmte Stelle kann in besonderen Fällen, die
nicht mit dem Zustand der Frau in der Schwan-
gerschaft, nach einer Fehlgeburt nach der
zwölften Schwangerschaftswoche oder nach
der Entbindung in Zusammenhang stehen, aus-
nahmsweise die Kündigung für zulässig er-
klären. Die Kündigung bedarf der Schriftform
und muss den Kündigungsgrund angeben.

(3) Der Auftraggeber oder Zwischenmeister
darf eine in Heimarbeit beschäftigte Frau in den
Fristen nach Absatz 1 Satz 1 nicht gegen ihren
Willen bei der Ausgabe von Heimarbeit aus-
schließen; die §§ 3, 8, 11, 12, 13 Absatz 2 und
§ 16 bleiben unberührt. Absatz 1 gilt auch für
eine Frau, die der in Heimarbeit beschäftigten
Frau gleichgestellt ist und deren Gleichstellung
sich auch auf § 29 des Heimarbeitsgesetzes er-
streckt. Absatz 2 gilt für eine in Heimarbeit be-
schäftigte Frau und eine ihr Gleichgestellte ent-
sprechend.

Abschnitt 4
Leistungen

§ 18 Mutterschutzlohn

Eine Frau, die wegen eines Beschäftigungs-
verbots außerhalb der Schutzfristen vor oder
nach der Entbindung teilweise oder gar nicht be-
schäftigt werden darf, erhält von ihrem Arbeit-
geber Mutterschutzlohn. Als Mutterschutzlohn
wird das durchschnittliche Arbeitsentgelt der
letzten drei abgerechneten Kalendermonate
vor dem Eintritt der Schwangerschaft gezahlt.
Dies gilt auch, wenn wegen dieses Verbots die
Beschäftigung oder die Entlohnungsart wech-
selt. Beginnt das Beschäftigungsverhältnis erst
nach Eintritt der Schwangerschaft, ist das
durchschnittliche Arbeitsentgelt aus dem Ar-
beitsentgelt der ersten drei Monate der Be-
schäftigung zu berechnen.

§ 19 Mutterschaftsgeld

(1) Eine Frau, die Mitglied einer gesetzlichen
Krankenkasse ist, erhält für die Zeit der Schutz-
fristen vor und nach der Entbindung sowie für
den Entbindungstag Mutterschaftsgeld nach
den Vorschriften des Fünften Buches Sozialge-
setzbuch oder nach den Vorschriften des Zwei-
ten Gesetzes über die Krankenversicherung der
Landwirte.

(2) Eine Frau, die nicht Mitglied einer gesetzli-
chen Krankenkasse ist, erhält für die Zeit der
Schutzfristen vor und nach der Entbindung so-
wie für den Entbindungstag Mutterschaftsgeld
zu Lasten des Bundes in entsprechender An-
wendung der Vorschriften des Fünften Buches
Sozialgesetzbuch über das Mutterschaftsgeld,
jedoch insgesamt höchstens 210 Euro. Das
Mutterschaftsgeld wird dieser Frau auf Antrag
vom Bundesamt für Soziale Sicherung gezahlt.
Endet das Beschäftigungsverhältnis nach Maß-
gabe von § 17 Absatz 2 durch eine Kündigung,
erhält die Frau Mutterschaftsgeld in entspre-
chender Anwendung der Sätze 1 und 2 für die
Zeit nach dem Ende des Beschäftigungsver -
hältnisses.

104



§§ 20, 21 MuSchG                                                                                                      Mutterschutzgesetz

§ 20 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld

(1) Eine Frau erhält während ihres bestehen-
den Beschäftigungsverhältnisses für die Zeit
der Schutzfristen vor und nach der Entbindung
sowie für den Entbindungstag von ihrem Arbeit-
geber einen Zuschuss zum Mutterschaftsgeld.
Als Zuschuss zum Mutterschaftsgeld wird der
Unterschiedsbetrag zwischen 13 Euro und dem
um die gesetzlichen Abzüge verminderten
durchschnittlichen kalendertäglichen Arbeits-
entgelt der letzten drei abgerechneten Kalen-
dermonate vor Beginn der Schutzfrist vor der
Entbindung gezahlt. Einer Frau, deren Beschäf-
tigungsverhältnis während der Schutzfristen vor
oder nach der Entbindung beginnt, wird der Zu-
schuss zum Mutterschaftsgeld von Beginn des
Beschäftigungsverhältnisses an gezahlt. 

(2) Ist eine Frau für mehrere Arbeitgeber tätig,
sind für die Berechnung des Arbeitgeberzu-
schusses nach Absatz 1 die durchschnittlichen
kalendertäglichen Arbeitsentgelte aus diesen
Beschäftigungsverhältnissen zusammenzu-
rechnen. Den sich daraus ergebenden Betrag
zahlen die Arbeitgeber anteilig im Verhältnis der
von ihnen gezahlten durchschnittlichen kalen-
dertäglichen Arbeitsentgelte.

(3) Endet das Beschäftigungsverhältnis nach
Maßgabe von § 17 Absatz 2 durch eine Kündi-
gung, erhält die Frau für die Zeit nach dem Ende
des Beschäftigungsverhältnisses den Zuschuss
zum Mutterschaftsgeld nach Absatz 1 von der
für die Zahlung des Mutterschaftsgeldes zu-
ständigen Stelle. Satz 1 gilt entsprechend,
wenn der Arbeitgeber wegen eines Insolvenzer-
eignisses im Sinne von § 165 Absatz 1 Satz 2
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch den Zu-
schuss nach Absatz 1 nicht zahlen kann.

§ 21 Ermittlung des durchschnittlichen
 Arbeitsentgelts

(1) Bei der Bestimmung des Berechnungszeit-
raumes für die Ermittlung des durchschnittli-
chen Arbeitsentgelts für die Leistungen nach
den §§ 18 bis 20 bleiben Zeiten unberücksich-

tigt, in denen die Frau infolge unverschuldeter
Fehlzeiten kein Arbeitsentgelt erzielt hat. War
das Beschäftigungsverhältnis kürzer als drei
Monate, ist der Berechnung der tatsächliche
Zeitraum des Beschäftigungsverhältnisses zu-
grunde zu legen.

(2) Für die Ermittlung des durchschnittlichen
Arbeitsentgelts für die Leistungen nach den
§§ 18 bis 20 bleiben unberücksichtigt:

1.    einmalig gezahltes Arbeitsentgelt im Sinne
von § 23a des Vierten Buches Sozialge -
setzbuch,

2.    Kürzungen des Arbeitsentgelts, die im Be-
rechnungszeitraum infolge von Kurzarbeit,
Arbeitsausfällen oder unverschuldetem Ar-
beitsversäumnis eintreten, und

3.    im Fall der Beendigung der Elternzeit nach
dem Bundeselterngeld- und Elternzeitge-
setz das Arbeitsentgelt aus Teilzeitbeschäf-
tigung, das vor der Beendigung der Eltern-
zeit während der Elternzeit erzielt wurde,
soweit das durchschnittliche Arbeitsentgelt
ohne die Berücksichtigung der Zeiten, in
 denen dieses Arbeitsentgelt erzielt wurde,
höher ist.

(3) Ist die Ermittlung des durchschnittlichen
Arbeitsentgelts entsprechend den Absätzen 1
und 2 nicht möglich, ist das durchschnittliche
kalendertägliche Arbeitsentgelt einer vergleich-
bar beschäftigten Person zugrunde zu legen.

(4) Bei einer dauerhaften Änderung der Ar -
beitsentgelthöhe ist die geänderte Arbeitsent-
gelthöhe bei der Ermittlung des durchschnittli-
chen Arbeitsentgelts für die Leistungen nach
den §§ 18 bis 20 zugrunde zu legen, und zwar

1.    für den gesamten Berechnungszeitraum,
wenn die Änderung während des Berech-
nungszeitraums wirksam wird,

2.    ab Wirksamkeit der Änderung der Arbeits-
entgelthöhe, wenn die Änderung der Ar-
beitsentgelthöhe nach dem Berechnungs-
zeitraum wirksam wird.
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§ 22 Leistungen während der Elternzeit

Während der Elternzeit sind Ansprüche auf
Leistungen nach den §§ 18 und 20 aus dem
wegen der Elternzeit ruhenden Arbeitsverhält-
nis ausgeschlossen. Übt die Frau während der
Elternzeit eine Teilzeitarbeit aus, ist für die Er-
mittlung des durchschnittlichen Arbeitsentgelts
nur das Arbeitsentgelt aus dieser Teilzeitarbeit
zugrunde zu legen.

§ 23 Entgelt bei Freistellung für
 Untersuchungen und zum Stillen

(1) Durch die Gewährung der Freistellung
nach § 7 darf bei der schwangeren oder stillen-
den Frau kein Entgeltausfall eintreten. Freistel-
lungszeiten sind weder vor- noch nachzuarbei-
ten. Sie werden nicht auf Ruhepausen ange-
rechnet, die im Arbeitszeitgesetz oder in ande-
ren Vorschriften festgelegt sind.

(2) Der Auftraggeber oder Zwischenmeister
hat einer in Heimarbeit beschäftigten Frau und
der ihr Gleichgestellten für die Stillzeit ein Ent-
gelt zu zahlen, das nach der Höhe des durch-
schnittlichen Stundenentgelts für jeden Werk-
tag zu berechnen ist. Ist eine Frau für mehrere
Auftraggeber oder Zwischenmeister tätig, ha-
ben diese das Entgelt für die Stillzeit zu gleichen
Teilen zu zahlen. Auf das Entgelt finden die Vor-
schriften der §§ 23 bis 25 des Heimarbeitsge-
setzes über den Entgeltschutz Anwendung.

§ 24 Fortbestehen des Erholungsurlaubs bei
Beschäftigungsverboten

Für die Berechnung des Anspruchs auf be-
zahlten Erholungsurlaub gelten die Ausfallzei-
ten wegen eines Beschäftigungsverbots als Be-
schäftigungszeiten. Hat eine Frau ihren Urlaub
vor Beginn eines Beschäftigungsverbots nicht
oder nicht vollständig erhalten, kann sie nach
dem Ende des Beschäftigungsverbots den
 Resturlaub im laufenden oder im nächsten
 Urlaubsjahr beanspruchen.

§ 25 Beschäftigung nach dem Ende des
 Beschäftigungsverbots

Mit dem Ende eines Beschäftigungsverbots
im Sinne von § 2 Absatz 3 hat eine Frau das
Recht, entsprechend den vertraglich vereinbar-
ten Bedingungen beschäftigt zu werden.

Abschnitt 5
Durchführung des Gesetzes

§ 26 Aushang des Gesetzes

(1) In Betrieben und Verwaltungen, in denen
regelmäßig mehr als drei Frauen beschäftigt
werden, hat der Arbeitgeber eine Kopie dieses
Gesetzes an geeigneter Stelle zur Einsicht aus-
zulegen oder auszuhängen. Dies gilt nicht,
wenn er das Gesetz für die Personen, die bei
ihm beschäftigt sind, in einem elektronischen
Verzeichnis jederzeit zugänglich gemacht hat.

(2) Für eine in Heimarbeit beschäftigte Frau
oder eine ihr Gleichgestellte muss der Auftrag-
geber oder Zwischenmeister in den Räumen der
Ausgabe oder Abnahme von Heimarbeit eine
Kopie dieses Gesetzes an geeigneter Stelle zur
Einsicht auslegen oder aushängen. Absatz 1
Satz 2 gilt entsprechend.

§ 27 Mitteilungs- und Aufbewahrungs-
pflichten des Arbeitgebers, 

Offenbarungsverbot der mit der Über-
wachung beauftragten Personen

(1) Der Arbeitgeber hat die Aufsichtsbehörde
unverzüglich zu benachrichtigen,

1.    wenn eine Frau ihm mitgeteilt hat,

a)    dass sie schwanger ist oder

b)    dass sie stillt, es sei denn, er hat die
Aufsichtsbehörde bereits über die
Schwangerschaft dieser Frau benach-
richtigt, oder
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2.    wenn er beabsichtigt, eine schwangere
oder stillende Frau zu beschäftigen

a)    bis 22 Uhr nach den Vorgaben des § 5
Absatz 2 Satz 2 und 3,

b)    an Sonn- und Feiertagen nach den Vor-
gaben des § 6 Absatz 1 Satz 2 und 3
oder Absatz 2 Satz 2 und 3 oder

c)    mit getakteter Arbeit im Sinne von § 11
Absatz 6 Nummer 3 oder § 12 Absatz 5
Nummer 3.

Er darf diese Informationen nicht unbefugt an
Dritte weitergeben.

(2) Der Arbeitgeber hat der Aufsichtsbehörde
auf Verlangen die Angaben zu machen, die zur
Erfüllung der Aufgaben dieser Behörde erfor-
derlich sind. Er hat die Angaben wahrheits-
gemäß, vollständig und rechtzeitig zu machen.

(3) Der Arbeitgeber hat der Aufsichtsbehörde
auf Verlangen die Unterlagen zur Einsicht vor -
zulegen oder einzusenden, aus denen Folgen-
des ersichtlich ist:

1.    die Namen der schwangeren oder stillen-
den Frauen, die bei ihm beschäftigt sind,

2.    die Art und der zeitliche Umfang ihrer Be-
schäftigung,

3.    die Entgelte, die an sie gezahlt worden sind,

4.    die Ergebnisse der Beurteilung der Arbeits-
bedingungen nach § 10 und

5.    alle sonstigen nach Absatz 2 erforderlichen
Angaben.

(4) Die auskunftspflichtige Person kann die
Auskunft auf solche Fragen oder die Vorlage
derjenigen Unterlagen verweigern, deren Be-
antwortung oder Vorlage sie selbst oder einen
ihrer in § 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der Zi-
vilprozessordung bezeichneten Angehörigen
der Gefahr der Verfolgung wegen einer Straftat
oder Ordnungswidrigkeit aussetzen würde. Die
auskunftspflichtige Person ist darauf hinzuwei-
sen.

(5) Der Arbeitgeber hat die in Absatz 3 ge-
nannten Unterlagen mindestens bis zum Ablauf
von zwei Jahren nach der letzten Eintragung
aufzubewahren.

(6) Die mit der Überwachung beauftragten
Personen der Aufsichtsbehörde dürfen die ih-
nen bei ihrer Überwachungstätigkeit zur Kennt-
nis gelangten Geschäfts- und Betriebsgeheim-
nisse nur in den gesetzlich geregelten Fällen
oder zur Verfolgung von Rechtsverstößen oder
zur Erfüllung von gesetzlich geregelten Aufga-
ben zum Schutz der Umwelt den dafür zustän-
digen Behörden offenbaren. Soweit es sich bei
Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen um Infor-
mationen über die Umwelt im Sinne des Um-
weltinformationsgesetzes handelt, richtet sich
die Befugnis zu ihrer Offenbarung nach dem
Umweltinformationsgesetz.

§ 28 Behördliches Genehmigungsverfahren
für eine Beschäftigung 

zwischen 20 Uhr und 22 Uhr

(1) Die Aufsichtsbehörde kann abweichend
von § 5 Absatz 1 Satz 1 auf Antrag des Arbeit-
gebers genehmigen, dass eine schwangere
oder stillende Frau zwischen 20 Uhr und 22 Uhr
beschäftigt wird, wenn

1.    sich die Frau dazu ausdrücklich bereit er-
klärt,

2.    nach ärztlichem Zeugnis nichts gegen die
Beschäftigung der Frau bis 22 Uhr spricht
und

3.    insbesondere eine unverantwortbare Ge-
fährdung für die schwangere Frau oder ihr
Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist.

Dem Antrag ist die Dokumentation der Beurtei-
lung der Arbeitsbedingungen nach § 14 Absatz
1 beizufügen. Die schwangere oder stillende
Frau kann ihre Erklärung nach Satz 1 Nummer
1 jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerru-
fen.

(2) Solange die Aufsichtsbehörde den Antrag
nicht ablehnt oder die Beschäftigung zwischen
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20 Uhr und 22 Uhr nicht vorläufig untersagt,
darf der Arbeitgeber die Frau unter den Voraus-
setzungen des Absatzes 1 beschäftigen. Die
Aufsichtsbehörde hat dem Arbeitgeber nach
Eingang des Antrags unverzüglich eine Mittei-
lung zu machen, wenn die für den Antrag nach
Absatz 1 erforderlichen Unterlagen unvollstän-
dig sind. Die Aufsichtsbehörde kann die Be-
schäftigung vorläufig untersagen, soweit dies
erforderlich ist, um den Schutz der Gesundheit
der Frau oder ihres Kindes sicherzustellen.

(3) Lehnt die Aufsichtsbehörde den Antrag
nicht innerhalb von sechs Wochen nach Ein-
gang des vollständigen Antrags ab, gilt die Ge-
nehmigung als erteilt. Auf Verlangen ist dem Ar-
beitgeber der Eintritt der Genehmigungsfiktion
(§ 42a des Verwaltungsverfahrensgesetzes) zu
bescheinigen.

(4) Im Übrigen gelten die Vorschriften des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes.

§ 29 Zuständigkeit und Befugnisse der
 Aufsichtsbehörden, Jahresbericht

(1) Die Aufsicht über die Ausführung der Vor-
schriften dieses Gesetzes und der aufgrund die-
ses Gesetzes erlassenen Vorschriften obliegt
den nach Landesrecht zuständigen Behörden
(Aufsichtsbehörden).

(2) Die Aufsichtsbehörden haben dieselben
Befugnisse wie die nach § 22 Absatz 2 und 3
des Arbeitsschutzgesetzes mit der Überwa-
chung beauftragten Personen. Das Grundrecht
der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13
des Grundgesetzes) wird insoweit einge-
schränkt.

(3) Die Aufsichtsbehörde kann in Einzelfällen
die erforderlichen Maßnahmen anordnen, die
der Arbeitgeber zur Erfüllung derjenigen Pflich-
ten zu treffen hat, die sich aus Abschnitt 2 die-
ses Gesetzes und aus den aufgrund des § 31
Nummer 1 bis 5 erlassenen Rechtsverordnun-
gen ergeben. Insbesondere kann die Aufsichts-
behörde:

1.    in besonders begründeten Einzelfällen Aus-
nahmen vom Verbot der Mehrarbeit nach
§ 4 Absatz 1 Satz 1, 2 oder 4 sowie vom Ver-
bot der Nachtarbeit auch zwischen 22 Uhr
und 6 Uhr nach § 5 Absatz 1 Satz 1 oder Ab-
satz 2 Satz 1 bewilligen, wenn 

a)    sich die Frau dazu ausdrücklich bereit
erklärt,

b)    nach ärztlichem Zeugnis nichts gegen
die Beschäftigung spricht und

c)    in den Fällen des § 5 Absatz 1 Satz 1
oder Absatz 2 Satz 1 insbesondere eine
unverantwortbare Gefährdung für die
schwangere Frau oder ihr Kind durch
Alleinarbeit ausgeschlossen ist,

2.    verbieten, dass ein Arbeitgeber eine
schwangere oder stillende Frau

a)    nach § 5 Absatz 2 Satz 2 zwischen
20 Uhr und 22 Uhr beschäftigt oder 

b)    nach § 6 Absatz 1 Satz 2 oder nach § 6
Absatz 2 Satz 2 an Sonn- und Feierta-
gen beschäftigt,

3.    Einzelheiten zur Freistellung zum Stillen
nach § 7 Absatz 2 und zur Bereithaltung
von Räumlichkeiten, die zum Stillen geeig-
net sind, anordnen,

4.    Einzelheiten zur zulässigen Arbeitsmenge
nach § 8 anordnen,

5.    Schutzmaßnahmen nach § 9 Absatz 1 bis 3
und nach § 13 anordnen,

6.    Einzelheiten zu Art und Umfang der Beurtei-
lung der Arbeitsbedingungen nach § 10 an-
ordnen,

7.    bestimmte Tätigkeiten oder Arbeitsbedin-
gungen nach § 11 oder nach § 12 verbie-
ten,

8.    Ausnahmen von den Vorschriften des § 11
Absatz 6 Nummer 1 und 2 und des § 12 Ab-
satz 5 Nummer 1 und 2 bewilligen, wenn
die Art der Arbeit und das Arbeitstempo kei-
ne unverantwortbare Gefährdung für die
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schwangere oder stillende Frau oder für ihr
Kind darstellen, und

9.    Einzelheiten zu Art und Umfang der Doku-
mentation und Information nach § 14 an-
ordnen.

Die schwangere oder stillende Frau kann ihre
Erklärung nach Satz 2 Nummer 1 Buchstabe a
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerru-
fen.

(4) Die Aufsichtsbehörde berät den Arbeitge-
ber bei der Erfüllung seiner Pflichten nach die-
sem Gesetz sowie die bei ihm beschäftigten
Personen zu ihren Rechten und Pflichten nach
diesem Gesetz; dies gilt nicht für die Rechte und
Pflichten nach den §§ 18 bis 22.

(5) Für Betriebe und Verwaltungen im Ge-
schäftsbereich des Bundesministeriums der
Verteidigung wird die Aufsicht nach Absatz 1
durch das Bundesministerium der Verteidigung
oder die von ihm bestimmte Stelle in eigener Zu-
ständigkeit durchgeführt.

(6) Die zuständigen obersten Landesbehör-
den haben über die Überwachungstätigkeit der
ihnen unterstellten Behörden einen Jahresbe-
richt zu veröffentlichen. Der Jahresbericht um-
fasst auch Angaben zur Erfüllung von Unter -
richtungspflichten aus internationalen Überein-
kommen oder Rechtsakten der Europäischen
Union, soweit sie den Mutterschutz betreffen.

§ 30 Ausschuss für Mutterschutz

(1) Beim Bundesministerium für Familie, Se -
nioren, Frauen und Jugend wird ein Ausschuss
für Mutterschutz gebildet, in dem geeignete
Personen vonseiten der öffentlichen und priva-
ten Arbeitgeber, der Ausbildungsstellen, der Ge-
werkschaften, der Studierendenvertretungen
und der Landesbehörden sowie weitere geeig-
nete Personen, insbesondere aus der Wissen-
schaft, vertreten sein sollen. Dem Ausschuss
sollen nicht mehr als 15 Mitglieder angehören.
Für jedes Mitglied ist ein stellvertretendes Mit-
glied zu benennen. Die Mitgliedschaft im Aus-
schuss für Mutterschutz ist ehrenamtlich.

(2) Das Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend beruft im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium für Arbeit und
Soziales, dem Bundesministerium für Gesund-
heit und dem Bundesministerium für Bildung
und Forschung die Mitglieder des Ausschusses
für Mutterschutz und die stellvertretenden Mit-
glieder. Der Ausschuss gibt sich eine Geschäfts-
ordnung und wählt die Vorsitzende oder den
Vorsitzenden aus seiner Mitte. Die Geschäfts-
ordnung und die Wahl der oder des Vorsitzen-
den bedürfen der Zustimmung des Bundes -
minis teriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend. Die Zustimmung erfolgt im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium für Arbeit und
 Soziales und dem Bundesministerium für Ge-
sundheit. 

(3) Zu den Aufgaben des Ausschusses für Mut-
terschutz gehört es,

1.    Art, Ausmaß und Dauer der möglichen
 unverantwortbaren Gefährdungen einer
schwangeren oder stillenden Frau und
 ihres Kindes nach wissenschaftlichen Er-
kenntnissen zu ermitteln und zu begrün-
den,

2.    sicherheitstechnische, arbeitsmedizinische
und arbeitshygienische Regeln zum Schutz
der schwangeren oder stillenden Frau und
ihres Kindes aufzustellen und

3.    das Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend in allen mutter-
schutzbezogenen Fragen zu beraten.

Der Ausschuss arbeitet eng mit den Ausschüs-
sen nach § 18 Absatz 2 Nummer 5 des Arbeits-
schutzgesetzes zusammen.

(4) Nach Prüfung durch das Bundesministeri-
um für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
durch das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales, durch das Bundesministerium für Ge-
sundheit und durch das Bundesministerium für
Bildung und Forschung kann das Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend im Einvernehmen mit den anderen in die-
sem Absatz genannten Bundesministerien die
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vom Ausschuss für Mutterschutz nach Absatz 3
aufgestellten Regeln und Erkenntnisse im Ge-
meinsamen Ministerialblatt veröffentlichen.

(5) Die Bundesministerien sowie die obersten
Landesbehörden können zu den Sitzungen des
Ausschusses für Mutterschutz Vertreterinnen
oder Vertreter entsenden. Auf Verlangen ist ih-
nen in der Sitzung das Wort zu erteilen.

(6) Die Geschäfte des Ausschusses für Mut-
terschutz werden vom Bundesamt für Familie
und zivilgesellschaftliche Aufgaben geführt.

§ 31 Erlass von Rechtsverordnungen

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates Folgendes zu regeln:

1.    nähere Bestimmungen zum Begriff der un-
verantwortbaren Gefährdung nach § 9 Ab-
satz 2 Satz 2 und 3,

2.    nähere Bestimmungen zur Durchführung
der erforderlichen Schutzmaßnahmen
nach § 9 Absatz 1 und 2 und nach § 13,

3.    nähere Bestimmungen zu Art und Umfang
der Beurteilung der Arbeitsbedingungen
nach § 10,

4.    Festlegungen von unzulässigen Tätigkeiten
und Arbeitsbedingungen im Sinne von § 11
oder § 12 oder von anderen nach diesem
Gesetz unzulässigen Tätigkeiten und Ar-
beitsbedingungen,

5.    nähere Bestimmungen zur Dokumentation
und Information nach § 14,

6.    nähere Bestimmungen zur Ermittlung des
durchschnittlichen Arbeitsentgelts im Sin-
ne der §§ 18 bis 22 und

7.    nähere Bestimmungen zum erforderlichen
Inhalt der Benachrichtigung, ihrer Form, der
Art und Weise der Übermittlung sowie die
Empfänger der vom Arbeitgeber nach § 27
zu meldenden Informationen.

Abschnitt 6
Bußgeldvorschriften, Strafvorschriften

§ 32 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig

1.    entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1, auch in Ver-
bindung mit Satz 4, entgegen § 3 Absatz 2
Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2 oder
3, entgegen § 3 Absatz 3 Satz 1, § 4 Absatz
1 Satz 1, 2 oder 4 oder § 5 Absatz 1 Satz 1,
§ 6 Absatz 1 Satz 1, § 13 Absatz 1 Num-
mer 3 oder § 16 eine Frau beschäftigt, 

2.    entgegen § 4 Absatz 2 eine Ruhezeit nicht,
nicht richtig oder nicht rechtzeitig gewährt,

3.    entgegen § 5 Absatz 2 Satz 1 oder § 6 Ab-
satz 2 Satz 1 eine Frau tätig werden lässt,

4.    entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1, auch in Ver-
bindung mit Satz 2, oder entgegen § 7 Ab-
satz 2 Satz 1 eine Frau nicht freistellt,

5.    entgegen § 8 oder § 13 Absatz 2 Heimar-
beit ausgibt,

6.    entgegen § 10 Absatz 1 Satz 1, auch in Ver-
bindung mit einer Rechtsverordnung nach
§ 31 Nummer 3, eine Gefährdung nicht,
nicht richtig oder nicht rechtzeitig beurteilt
oder eine Ermittlung nicht, nicht richtig oder
nicht rechtzeitig durchführt,

7.    entgegen § 10 Absatz 2 Satz 1, auch in Ver-
bindung mit einer Rechtsverordnung nach
§ 31 Nummer  3, eine Schutzmaßnahme
nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig
festlegt,

8.    entgegen § 10 Absatz 3 eine Frau eine an-
dere als die dort bezeichnete Tätigkeit aus-
üben lässt,

9.    entgegen § 14 Absatz 1 Satz 1 in Verbin-
dung mit einer Rechtsverordnung nach
§ 31 Nummer 5 eine Dokumentation nicht,
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig erstellt,
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10. entgegen § 14 Absatz 2 oder 3, jeweils in
Verbindung mit einer Rechtsverordnung
nach § 31 Nummer 5, eine Information
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig gibt,

11. entgegen § 27 Absatz 1 Satz 1 die Auf-
sichtsbehörde nicht, nicht richtig oder nicht
rechtzeitig benachrichtigt,

12. entgegen § 27 Absatz 1 Satz 2 eine Infor-
mation weitergibt,

13. entgegen § 27 Absatz 2 eine Angabe nicht,
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig macht,

14. entgegen § 27 Absatz 3 eine Unterlage
nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig vor-
legt oder nicht oder nicht rechtzeitig einsen-
det,

15. entgegen § 27 Absatz 5 eine Unterlage
nicht oder nicht mindestens zwei Jahre auf-
bewahrt,

16. einer vollziehbaren Anordnung nach § 29
Absatz 3 Satz 1 zuwiderhandelt oder

17. einer Rechtsverordnung nach § 31 Num-
mer 4 oder einer vollziehbaren Anordnung
aufgrund einer solchen Rechtsverordnung
zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverord-
nung für einen bestimmten Tatbestand auf
diese Bußgeldvorschrift verweist.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen
des Absatzes 1 Nummer 1 bis 5, 8, 16 und 17
mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro,
in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu
fünftausend Euro geahndet werden.

§ 33 Strafvorschriften

Wer eine in § 32 Absatz 1 Nummer 1 bis 5, 8,
16 und 17 bezeichnete vorsätzliche Handlung
begeht und dadurch die Gesundheit der Frau
oder ihres Kindes gefährdet, wird mit Freiheits-
strafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe be-
straft.

Abschnitt 7
Schlussvorschriften

§ 34 Evaluationsbericht

Die Bundesregierung legt dem Deutschen
Bundestag zum 1. Januar 2021 einen Evaluati-
onsbericht über die Auswirkungen des Geset-
zes vor. Schwerpunkte des Berichts sollen die
Handhabbarkeit der gesetzlichen Regelung in
der betrieblichen und behördlichen Praxis, die
Wirksamkeit und die Auswirkungen des Geset-
zes im Hinblick auf seinen Anwendungsbereich,
die Auswirkungen der Regelungen zum Verbot
der Mehr- und Nachtarbeit sowie zum Verbot
der Sonn- und Feiertagsarbeit und die Arbeit
des Ausschusses für Mutterschutz sein. Der Be-
richt darf keine personenbezogenen Daten ent-
halten.
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Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Zielsetzung und Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz dient dazu, Sicherheit und
Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der
Arbeit durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes
zu sichern und zu verbessern. Es gilt in allen
Tätigkeitsbereichen und findet im Rahmen der
Vorgaben des Seerechtsübereinkommens der
Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982
(BGBl. 1994 II S. 1799) auch in der aus schließ -
lichen Wirtschaftszone Anwendung.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für den Arbeits-
schutz von Hausangestellten in privaten Haus-
halten. Es gilt nicht für den Arbeitsschutz von Be -
schäftigten auf Seeschiffen und in Betrieben, die
dem Bundesberggesetz unterliegen, soweit da -
für entsprechende Rechtsvorschriften bestehen.

(3) Pflichten, die die Arbeitgeber zur Gewähr-
leistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz
der Beschäftigten bei der Arbeit nach sonstigen
Rechtsvorschriften haben, bleiben unberührt.
Satz 1 gilt entsprechend für Pflichten und Rech-
te der Beschäftigten. Unberührt bleiben Geset-
ze, die andere Personen als Arbeitgeber zu
Maßnahmen des Arbeitsschutzes verpflichten.

(4) Bei öffentlich-rechtlichen Religionsge-
meinschaften treten an die Stelle der Betriebs-
oder Personalräte die Mitarbeitervertretungen
entsprechend dem kirchlichen Recht.

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Maßnahmen des Arbeitsschutzes im Sinne
dieses Gesetzes sind Maßnahmen zur Verhü-
tung von Unfällen bei der Arbeit und arbeits-
bedingten Gesundheitsgefahren einschließlich
Maßnahmen der menschengerechten Gestal-
tung der Arbeit.

(2) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes
sind:

1.    Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,

2.    die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten,

3.    arbeitnehmerähnliche Personen im Sinne
des § 5 Abs. 1 des Arbeitsgerichtsgesetzes,
ausgenommen die in Heimarbeit Beschäf-
tigten und die ihnen Gleichgestellten,

4.    Beamtinnen und Beamte,

5.    Richterinnen und Richter,

6.    Soldatinnen und Soldaten,

7.    die in Werkstätten für Behinderte Beschäf-
tigten.

(3) Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes sind
natürliche und juristische Personen und rechts-
fähige Personengesellschaften, die Personen
nach Absatz 2 beschäftigen.

(4) Sonstige Rechtsvorschriften im Sinne die-
ses Gesetzes sind Regelungen über Maßnah-
men des Arbeitsschutzes in anderen Gesetzen,
in Rechtsverordnungen und Unfallverhütungs-
vorschriften.

(5) Als Betriebe im Sinne dieses Gesetzes gel-
ten für den Bereich des öffentlichen Dienstes
die Dienststellen. Dienststellen sind die einzel-
nen Behörden, Verwaltungsstellen und Betrie-
be der Verwaltungen des Bundes, der Länder,
der Gemeinden und der sonstigen Körperschaf-
ten, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen
Rechts, die Gerichte des Bundes und der Län-
der sowie die entsprechenden Einrichtungen
der Streitkräfte. 

Zweiter Abschnitt
Pflichten des Arbeitgebers

§ 3 Grundpflichten des Arbeitgebers

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erfor-
derlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes un-
ter Berücksichtigung der Umstände zu treffen,
die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftig-
ten bei der Arbeit beeinflussen. Er hat die Maß-
nahmen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen
und erforderlichenfalls sich ändernden Gege-
benheiten anzupassen. Dabei hat er eine Ver-
besserung von Sicherheit und Gesundheits-
schutz der Beschäftigten anzustreben.
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(2) Zur Planung und Durchführung der Maß-
nahmen nach Absatz 1 hat der Arbeitgeber un-
ter Berücksichtigung der Art der Tätigkeiten und
der Zahl der Beschäftigten

1.    für eine geeignete Organisation zu sorgen
und die erforderlichen Mittel bereitzustel-
len sowie

2.    Vorkehrungen zu treffen, daß die Maßnah-
men erforderlichenfalls bei allen Tätigkei-
ten und eingebunden in die betrieblichen
Führungsstrukturen beachtet werden und
die Beschäftigten ihren Mitwirkungspflich-
ten nachkommen können.

(3) Kosten für Maßnahmen nach diesem Ge-
setz darf der Arbeitgeber nicht den Beschäftig-
ten auferlegen.

§ 4 Allgemeine Grundsätze

Der Arbeitgeber hat bei Maßnahmen des Ar-
beitsschutzes von folgenden allgemeinen
Grundsätzen auszugehen:

1.    Die Arbeit ist so zu gestalten, daß eine Ge-
fährdung für das Leben sowie die physische
und die psychische Gesundheit möglichst
vermieden und die verbleibende Gefähr-
dung möglichst gering gehalten wird;

2.    Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekämp-
fen;

3.    bei den Maßnahmen sind der Stand von
Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie
sonstige gesicherte arbeitswissenschaftli-
che Erkenntnisse zu berücksichtigen;

4.    Maßnahmen sind mit dem Ziel zu planen,
Technik, Arbeitsorganisation, sonstige Ar-
beitsbedingungen, soziale Beziehungen
und Einfluß der Umwelt auf den Arbeitsplatz
sachgerecht zu verknüpfen;

5.    individuelle Schutzmaßnahmen sind nach -
rangig zu anderen Maßnahmen;

6.    spezielle Gefahren für besonders schutzbe-
dürftige Beschäftigtengruppen sind zu
berücksichtigen;

7.    den Beschäftigten sind geeignete Anwei-
sungen zu erteilen; 

8.    mittelbar oder unmittelbar geschlechtsspe-
zifisch wirkende Regelungen sind nur zuläs-
sig, wenn dies aus biologischen Gründen
zwingend geboten ist.

§ 5 Beurteilung der Arbeitsbedingungen

(1) Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung
der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit ver -
bundenen Gefährdung zu ermitteln, welche
Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich
sind.

(2) Der Arbeitgeber hat die Beurteilung je nach
Art der Tätigkeiten vorzunehmen. Bei gleicharti-
gen Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung ei-
nes Arbeitsplatzes oder einer Tätigkeit ausrei-
chend.

(3) Eine Gefährdung kann sich insbesondere
ergeben durch

1.    die Gestaltung und die Einrichtung der Ar-
beitsstätte und des Arbeitsplatzes,

2.    physikalische, chemische und biologische
Einwirkungen,

3.    die Gestaltung, die Auswahl und den Ein-
satz von Arbeitsmitteln, insbesondere von
Arbeitsstoffen, Maschinen, Geräten und
 Anlagen sowie den Umgang damit, 

4.    die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungs-
verfahren, Arbeitsabläufen und Arbeitszeit
und deren Zusammenwirken,

5.    unzureichende Qualifikation und Unterwei-
sung der Beschäftigten,

6.    psychische Belastungen bei der Arbeit.

§ 6 Dokumentation

(1) Der Arbeitgeber muß über die je nach Art
der Tätigkeiten und der Zahl der Beschäftigten
erforderlichen Unterlagen verfügen, aus denen
das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung, die
von ihm festgelegten Maßnahmen des Arbeits-
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schutzes und das Ergebnis ihrer Überprüfung
ersichtlich sind. Bei gleichartiger Gefährdungs-
situation ist es ausreichend, wenn die Unterla-
gen zusammengefaßte Angaben enthalten. 

(2) Unfälle in seinem Betrieb, bei denen ein
Beschäftigter getötet oder so verletzt wird, daß
er stirbt oder für mehr als drei Tage völlig oder
teilweise arbeits- oder dienstunfähig wird, hat
der Arbeitgeber zu erfassen.

§ 7 Übertragung von Aufgaben

Bei der Übertragung von Aufgaben auf Be-
schäftigte hat der Arbeitgeber je nach Art der
Tätigkeiten zu berücksichtigen, ob die Beschäf-
tigten befähigt sind, die für die Sicherheit und
den Gesundheitsschutz bei der Aufgabenerfül-
lung zu beachtenden Bestimmungen und Maß-
nahmen einzuhalten.

§ 8 Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeber

(1) Werden Beschäftigte mehrerer Arbeitge-
ber an einem Arbeitsplatz tätig, sind die Arbeit-
geber verpflichtet, bei der Durchführung der Si-
cherheits- und Gesundheitsschutzbestimmun-
gen zusammenzuarbeiten. Soweit dies für die
Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Be-
schäftigten bei der Arbeit erforderlich ist, haben
die Arbeitgeber je nach Art der Tätigkeiten ins-
besondere sich gegenseitig und ihre Beschäftig-
ten über die mit den Arbeiten verbundenen Ge-
fahren für Sicherheit und Gesundheit der Be-
schäftigten zu unterrichten und Maßnahmen
zur Verhütung dieser Gefahren abzustimmen.

(2) Der Arbeitgeber muß sich je nach Art der
Tätigkeit vergewissern, daß die Beschäftigten
anderer Arbeitgeber, die in seinem Betrieb tätig
werden, hinsichtlich der Gefahren für ihre Si-
cherheit und Gesundheit während ihrer Tätig-
keit in seinem Betrieb angemessene Anweisun-
gen erhalten haben.

§ 9 Besondere Gefahren

(1) Der Arbeitgeber hat Maßnahmen zu tref-
fen, damit nur Beschäftigte Zugang zu beson-
ders gefährlichen Arbeitsbereichen haben, die
zuvor geeignete Anweisungen erhalten haben.

(2) Der Arbeitgeber hat Vorkehrungen zu tref-
fen, daß alle Beschäftigten, die einer unmittel-
baren erheblichen Gefahr ausgesetzt sind oder
sein können, möglichst frühzeitig über diese
 Gefahr und die getroffenen oder zu treffenden
Schutzmaßnahmen unterrichtet sind. Bei un-
mittelbarer erheblicher Gefahr für die eigene Si-
cherheit oder die Sicherheit anderer Personen
müssen die Beschäftigten die geeigneten Maß-
nahmen zur Gefahrenabwehr und Schadensbe-
grenzung selbst treffen können, wenn der zu-
ständige Vorgesetzte nicht erreichbar ist; dabei
sind die Kenntnisse der Beschäftigten und die
vorhandenen technischen Mittel zu berücksich-
tigen. Den Beschäftigten dürfen aus ihrem Han-
deln keine Nachteile entstehen, es sei denn, sie
haben vorsätzlich oder grob fahrlässig ungeeig-
nete Maßnahmen getroffen.

(3) Der Arbeitgeber hat Maßnahmen zu tref-
fen, die es den Beschäftigten bei unmittelbarer
erheblicher Gefahr ermöglichen, sich durch so-
fortiges Verlassen der Arbeitsplätze in Sicher-
heit zu bringen. Den Beschäftigten dürfen hier-
durch keine Nachteile entstehen. Hält die un-
mittelbare erhebliche Gefahr an, darf der Arbeit-
geber die Beschäftigten nur in besonders
begründeten Ausnahmefällen auffordern, ihre
Tätigkeit wieder aufzunehmen. Gesetzliche
Pflichten der Beschäftigten zur Abwehr von Ge-
fahren für die öffentliche Sicherheit sowie die
§§ 7 und 11 des Soldatengesetzes bleiben un-
berührt. 

§ 10 Erste Hilfe und sonstige Notfall -
maßnahmen

(1) Der Arbeitgeber hat entsprechend der Art
der Arbeitsstätte und der Tätigkeiten sowie der
Zahl der Beschäftigten die Maßnahmen zu tref-
fen, die zur Ersten Hilfe, Brandbekämpfung und
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Evakuierung der Beschäftigten erforderlich
sind. Dabei hat er der Anwesenheit anderer Per-
sonen Rechnung zu tragen. Er hat auch dafür zu
sorgen, daß im Notfall die erforderlichen Ver -
bindungen zu außerbetrieblichen Stellen, ins-
besondere in den Bereichen der Ersten Hilfe,
der medizinischen Notversorgung, der Bergung
und der Brandbekämpfung eingerichtet sind.

(2) Der Arbeitgeber hat diejenigen Beschäftig-
ten zu benennen, die Aufgaben der Ersten Hilfe,
Brandbekämpfung und Evakuierung der Be-
schäftigten übernehmen. Anzahl, Ausbildung
und Ausrüstung der nach Satz 1 benannten Be-
schäftigten müssen in einem angemessenen
Verhältnis zur Zahl der Beschäftigten und zu
den bestehenden besonderen Gefahren ste-
hen. Vor der Benennung hat der Arbeitgeber
den Betriebs- oder Personalrat zu hören. Weiter-
gehende Beteiligungsrechte bleiben unberührt.
Der Arbeitgeber kann die in Satz 1 genannten
Aufgaben auch selbst wahrnehmen, wenn er
über die nach Satz 2 erforderliche Ausbildung
und Ausrüstung verfügt.

§ 11 Arbeitsmedizinische Vorsorge

Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten auf
ihren Wunsch unbeschadet der Pflichten aus
anderen Rechtsvorschriften zu ermöglichen,
sich je nach den Gefahren für ihre Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit regelmäßig ar-
beitsmedizinisch untersuchen zu lassen, es sei
denn, auf Grund der Beurteilung der Arbeitsbe-
dingungen und der getroffenen Schutzmaßnah-
men ist nicht mit einem Gesundheitsschaden
zu rechnen.

§ 12 Unterweisung

(1) Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten über
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Ar-
beit während ihrer Arbeitszeit ausreichend und
angemessen zu unterweisen. Die Unterweisung
umfaßt Anweisungen und Erläuterungen, die ei-
gens auf den Arbeitsplatz oder den Aufgaben -
bereich der Beschäftigten ausgerichtet sind.

Die Unterweisung muß bei der Einstellung, bei
Veränderungen im Aufgabenbereich, der Ein-
führung neuer Arbeitsmittel oder einer neuen
Technologie vor Aufnahme der Tätigkeit der Be-
schäftigten erfolgen. Die Unterweisung muß an
die Gefährdungsentwicklung angepaßt sein und
erforderlichenfalls regelmäßig wiederholt wer-
den.

(2) Bei einer Arbeitnehmerüberlassung trifft
die Pflicht zur Unterweisung nach Absatz 1 den
Entleiher. Er hat die Unterweisung unter Berück-
sichtigung der Qualifikation und der Erfahrung
der Personen, die ihm zur Arbeitsleistung über-
lassen werden, vorzunehmen. Die sonstigen Ar-
beitsschutzpflichten des Verleihers bleiben un-
berührt.

§ 13 Verantwortliche Personen

(1) Verantwortlich für die Erfüllung der sich
aus diesem Abschnitt ergebenden Pflichten
sind neben dem Arbeitgeber

1.    sein gesetzlicher Vertreter,

2.    das vertretungsberechtigte Organ einer ju-
ristischen Person,

3.    der vertretungsberechtigte Gesellschafter
einer Personenhandelsgesellschaft,

4.    Personen, die mit der Leitung eines Unter-
nehmens oder eines Betriebes beauftragt
sind, im Rahmen der ihnen übertragenen
Aufgaben und Befugnisse,

5.    sonstige nach Absatz 2 oder nach einer auf
Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechts-
verordnung oder nach einer Unfallverhü-
tungsvorschrift verpflichtete Personen im
Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse.

(2) Der Arbeitgeber kann zuverlässige und
fachkundige Personen schriftlich damit beauf-
tragen, ihm obliegende Aufgaben nach diesem
Gesetz in eigener Verantwortung wahrzuneh-
men.
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§ 14 Unterrichtung und Anhörung der
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes

(1) Die Beschäftigten des öffentlichen Diens -
tes sind vor Beginn der Beschäftigung und bei
Veränderungen in ihren Arbeitsbereichen über
Gefahren für Sicherheit und Gesundheit, denen
sie bei der Arbeit ausgesetzt sein können, sowie
über die Maßnahmen und Einrichtungen zur
Verhütung dieser Gefahren und die nach § 10
Abs. 2 getroffenen Maßnahmen zu unterrich-
ten. 

(2) Soweit in Betrieben des öffentlichen
Diens tes keine Vertretung der Beschäftigten
 besteht, hat der Arbeitgeber die Beschäftigten
zu allen Maßnahmen zu hören, die Auswirkun-
gen auf Sicherheit und Gesundheit der Be -
schäftigten haben können. 

Dritter Abschnitt
Pflichten und Rechte der Beschäftigten

§ 15 Pflichten der Beschäftigten

(1) Die Beschäftigten sind verpflichtet, nach
ihren Möglichkeiten sowie gemäß der Unter -
weisung und Weisung des Arbeitgebers für ihre
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Sorge
zu tragen. Entsprechend Satz 1 haben die Be-
schäftigten auch für die Sicherheit und Gesund-
heit der Personen zu sorgen, die von ihren
Handlungen oder Unterlassungen bei der Arbeit
betroffen sind.

(2) Im Rahmen des Absatzes 1 haben die Be-
schäftigten insbesondere Maschinen, Geräte,
Werkzeuge, Arbeitsstoffe, Transportmittel und
sonstige Arbeitsmittel sowie Schutzvorrichtun-
gen und die ihnen zur Verfügung gestellte per-
sönliche Schutzausrüstung bestimmungsge -
mäß zu verwenden.

§ 16 Besondere Unterstützungspflichten

(1) Die Beschäftigten haben dem Arbeitgeber
oder dem zuständigen Vorgesetzten jede von ih-

nen festgestellte unmittelbare erhebliche Ge-
fahr für die Sicherheit und Gesundheit sowie
 jeden an den Schutzsystemen festgestellten
Defekt unverzüglich zu melden.

(2) Die Beschäftigten haben gemeinsam mit
dem Betriebsarzt und der Fachkraft für Arbeits-
sicherheit den Arbeitgeber darin zu unterstüt-
zen, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz
der Beschäftigten bei der Arbeit zu gewährleis -
ten und seine Pflichten entsprechend den
behördlichen Auflagen zu erfüllen. Unbescha-
det ihrer Pflicht nach Absatz 1 sollen die Be-
schäftigten von ihnen festgestellte Gefahren für
Sicherheit und Gesundheit und Mängel an den
Schutzsystemen auch der Fachkraft für Arbeits-
sicherheit, dem Betriebsarzt oder dem Sicher-
heitsbeauftragten nach § 22 des Siebten Bu-
ches Sozialgesetzbuch mitteilen.

§ 17 Rechte der Beschäftigten

(1) Die Beschäftigten sind berechtigt, dem Ar-
beitgeber Vorschläge zu allen Fragen der Si-
cherheit und des Gesundheitsschutzes bei der
Arbeit zu machen. Für Beamtinnen und Beamte
des Bundes ist § 125 des Bundesbeamtenge-
setzes anzuwenden. Entsprechendes Landes-
recht bleibt unberührt.

(2) Sind Beschäftigte auf Grund konkreter An-
haltspunkte der Auffassung, daß die vom Ar-
beitgeber getroffenen Maßnahmen und bereit-
gestellten Mittel nicht ausreichen, um die Si-
cherheit und den Gesundheitsschutz bei der Ar-
beit zu gewährleisten, und hilft der Arbeitgeber
darauf gerichteten Beschwerden von Beschäf-
tigten nicht ab, können sich diese an die zu -
ständige Behörde wenden. Hierdurch dürfen
den Beschäftigten keine Nachteile entstehen.
Die in Absatz 1 Satz 2 und 3 genannten Vor-
schriften sowie die Vorschriften des Hinweisge-
berschutzgesetzes, der Wehrbeschwerdeord-
nung und des Gesetzes über den Wehrbeauf-
tragten des Deutschen Bundestages bleiben
unberührt. 
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Vierter Abschnitt
Verordnungsermächtigungen

§ 18 Verordnungsermächtigungen

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates vorzuschreiben, welche Maßnah-
men der Arbeitgeber und die sonstigen verant-
wortlichen Personen zu treffen haben und wie
sich die Beschäftigten zu verhalten haben, um
ihre jeweiligen Pflichten, die sich aus diesem
Gesetz ergeben, zu erfüllen. In diesen Rechts-
verordnungen kann auch bestimmt werden,
daß bestimmte Vorschriften des Gesetzes zum
Schutz anderer als in § 2 Abs. 2 genannter Per-
sonen anzuwenden sind.

(2) Durch Rechtsverordnungen nach Absatz 1
kann insbesondere bestimmt werden,

1.    daß und wie zur Abwehr bestimmter Gefah-
ren Dauer oder Lage der Beschäftigung
oder die Zahl der Beschäftigten begrenzt
werden muß,

2.    daß der Einsatz bestimmter Arbeitsmittel
oder -verfahren mit besonderen Gefahren
für die Beschäftigten verboten ist oder der
zuständigen Behörde angezeigt oder von
ihr erlaubt sein muß oder besonders ge-
fährdete Personen dabei nicht beschäftigt
werden dürfen,

3.    daß bestimmte, besonders gefährliche Be-
triebsanlagen einschließlich der Arbeits-
und Fertigungsverfahren vor Inbetriebnah-
me, in regelmäßigen Abständen oder auf
behördliche Anordnung fachkundig geprüft
werden müssen,

3a.  dass für bestimmte Beschäftigte angemes-
sene Unterkünfte bereitzustellen sind,
wenn dies aus Gründen der Sicherheit, zum
Schutz der Gesundheit oder aus Gründen
der menschengerechten Gestaltung der Ar-
beit erforderlich ist und welche Anforderun-
gen dabei zu erfüllen sind,

4.    daß Beschäftigte, bevor sie eine bestimm-
te gefährdende Tätigkeit aufnehmen oder

fortsetzen oder nachdem sie sie beendet
haben, arbeitsmedizinisch zu untersuchen
sind und welche besonderen Pflichten der
Arzt dabei zu beachten hat,

5.    dass Ausschüsse zu bilden sind, denen die
Aufgabe übertragen wird, die Bundesregie-
rung oder das zuständige Bundesministeri-
um zur Anwendung der Rechtsverordnun-
gen zu beraten, dem Stand der Technik, Ar-
beitsmedizin und Hygiene entsprechende
Regeln und sonstige gesicherte arbeitswis-
senschaftliche Erkenntnisse zu ermitteln
sowie Regeln zu ermitteln, wie die in den
Rechtsverordnungen gestellten Anforde-
rungen erfüllt werden können. Das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales kann
die Regeln und Erkenntnisse amtlich be-
kannt machen.

(3) In epidemischen Lagen von nationaler
Tragweite nach § 5 Absatz 1 des Infektions-
schutzgesetzes kann das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales ohne Zustimmung des
Bundesrates spezielle Rechtsverordnungen
nach Absatz 1 für einen befristeten Zeitraum er-
lassen. Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales kann ohne Zustimmung des Bundesra-
tes durch Rechtsverordnung für einen befriste-
ten Zeitraum, der spätestens mit Ablauf des
7. April 2023 endet, 

1.    bestimmen, dass spezielle Rechtsverord-
nungen nach Satz 1 nach Aufhebung der
Feststellung der epidemischen Lage von
nationaler Tragweite nach § 5 Absatz 1 des
Infektionsschutzgesetzes fortgelten, und
diese ändern sowie

2.    spezielle Rechtsverordnungen nach Absatz
1 erlassen.

§ 19 Rechtsakte der Europäischen
 Gemeinschaften und zwischenstaatliche

 Vereinbarungen 

Rechtsverordnungen nach § 18 können auch
erlassen werden, soweit dies zur Durchführung
von Rechtsakten des Rates oder der Kommis -
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sion der Europäischen Gemeinschaften oder
von Beschlüssen internationaler Organisatio-
nen oder von zwischenstaatlichen Vereinbarun-
gen, die Sachbereiche dieses Gesetzes betref-
fen, erforderlich ist, insbesondere um Arbeits-
schutzpflichten für andere als in § 2 Abs. 3 ge-
nannte Personen zu regeln.

§ 20 Regelungen für den öffentlichen Dienst

(1) Für die Beamten der Länder, Gemeinden
und sonstigen Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts regelt das
Landesrecht, ob und inwieweit die nach § 18 er-
lassenen Rechtsverordnungen gelten.

(2) Für bestimmte Tätigkeiten im öffentlichen
Dienst des Bundes, insbesondere bei der Bun-
deswehr, der Polizei, den Zivil- und Katastro-
phenschutzdiensten, dem Zoll oder den Nach-
richtendiensten, können das Bundeskanzler-
amt, das Bundesministerium des Innern, für
Bau und Heimat, das Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infrastruktur, das Bundes-
ministerium der Vertei digung oder das Bundes-
ministerium der Finanzen, soweit sie hierfür je-
weils zuständig sind, durch Rechtsverordnung
ohne Zustimmung des Bundesrates bestim-
men, daß Vorschriften dieses Gesetzes ganz
oder zum Teil nicht anzuwenden sind, soweit öf-
fentliche Belange dies zwingend erfordern, ins-
besondere zur Aufrecht erhaltung oder Wieder-
herstellung der öffentlichen Sicherheit. Rechts-
verordnungen nach Satz 1 werden im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit
und Soziales und, soweit nicht das Bundesmi -
nis terium des Innern, für Bau und Heimat selbst
ermächtigt ist, im Einvernehmen mit diesem Mi-
nisterium erlassen. In den Rechtsverordnungen
ist gleichzeitig festzulegen, wie die Sicherheit
und der Gesundheitsschutz bei der Arbeit unter
Berücksichtigung der Ziele dieses Gesetzes auf
andere Weise gewährleistet werden. Für Tätig-
keiten im öffentlichen Dienst der Länder, Ge-
meinden und sonstigen landesunmittelbaren
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
öffentlichen Rechts können den Sätzen 1 und 3

entsprechende Regelungen durch Landesrecht
getroffen werden. 

Fünfter Abschnitt
Gemeinsame deutsche Arbeitsschutz -

strategie

§ 20a Gemeinsame deutsche Arbeitsschutz-
strategie

(1) Nach den Bestimmungen dieses Ab-
schnitts entwickeln Bund, Länder und Unfallver-
sicherungsträger im Interesse eines wirksamen
Arbeitsschutzes eine gemeinsame deutsche Ar-
beitsschutzstrategie und gewährleisten ihre
Umsetzung und Fortschreibung. Mit der Wahr-
nehmung der ihnen gesetzlich zugewiesenen
Aufgaben zur Verhütung von Arbeitsunfällen,
Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Ge-
sundheitsgefahren sowie zur menschengerech-
ten Gestaltung der Arbeit tragen Bund, Länder
und Unfallversicherungsträger dazu bei, die Zie-
le der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutz-
strategie zu erreichen.

(2) Die gemeinsame deutsche Arbeitsschutz-
strategie umfasst

1.    die Entwicklung gemeinsamer Arbeits-
schutzziele,

2.    die Festlegung vorrangiger Handlungsfelder
und von Eckpunkten für Arbeitsprogramme
sowie deren Ausführung nach einheitlichen
Grundsätzen,

3.    die Evaluierung der Arbeitsschutzziele,
Handlungsfelder und Arbeitsprogramme
mit geeigneten Kennziffern,

4.    die Festlegung eines abgestimmten Vorge-
hens der für den Arbeitsschutz zuständigen
Landesbehörden und der Unfallversiche-
rungsträger bei der Beratung und Überwa-
chung der Betriebe,

5.    die Herstellung eines verständlichen, über-
schaubaren und abgestimmten Vorschrif-
ten- und Regelwerks.
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§ 20b Nationale Arbeitsschutzkonferenz

(1) Die Aufgabe der Entwicklung, Steuerung
und Fortschreibung der gemeinsamen deut-
schen Arbeitsschutzstrategie nach § 20a
Abs. 1 Satz 1 wird von der Nationalen Arbeits-
schutzkonferenz wahrgenommen. Sie setzt sich
aus jeweils drei stimmberechtigten Vertretern
von Bund, Ländern und den Unfallversiche-
rungsträgern zusammen und bestimmt für jede
Gruppe drei Stellvertreter. Außerdem entsen-
den die Spitzenorganisationen der Arbeitgeber
und Arbeitnehmer für die Behandlung von Ange-
legenheiten nach § 20a Abs. 2 Nr. 1 bis 3
und 5 jeweils bis zu drei Vertreter in die Natio-
nale Arbeitsschutzkonferenz; sie nehmen mit
beratender Stimme an den Sitzungen teil. Die
Nationale Arbeitsschutzkonferenz gibt sich eine
Geschäftsordnung; darin werden insbesondere
die Arbeitsweise und das Beschlussverfahren
festgelegt. Die Geschäftsordnung muss ein-
stimmig angenommen werden.

(2) Alle Einrichtungen, die mit Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit befasst sind, können
der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz Vor-
schläge für Arbeitsschutzziele, Handlungsfelder
und Arbeitsprogramme unterbreiten.

(3) Die Nationale Arbeitsschutzkonferenz wird
durch ein Arbeitsschutzforum unterstützt, das
in der Regel einmal jährlich stattfindet. Am
 Arbeitsschutzforum sollen sachverständige
 Vertreter der Spitzenorganisationen der Arbeit-
geber und Arbeitnehmer, der Berufs- und Wirt-
schaftsverbände, der Wissenschaft, der Kran-
ken- und Rentenversicherungsträger, von Ein-
richtungen im Bereich Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit sowie von Einrichtungen, die
der Förderung der Beschäftigungsfähigkeit die-
nen, teilnehmen. Das Arbeitsschutzforum hat
die Aufgabe, eine frühzeitige und aktive Teilha-
be der sachverständigen Fachöffentlichkeit an
der Entwicklung und Fortschreibung der ge-
meinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie
sicherzustellen und die Nationale Arbeits-
schutzkonferenz entsprechend zu beraten.

(4) Einzelheiten zum Verfahren der Einrei-
chung von Vorschlägen nach Absatz 2 und zur

Durchführung des Arbeitsschutzforums nach
Absatz 3 werden in der Geschäftsordnung der
Nationalen Arbeitsschutzkonferenz geregelt.

(5) Die Geschäfte der Nationalen Arbeits-
schutzkonferenz und des Arbeitsschutzforums
führt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin. Einzelheiten zu Arbeitsweise
und Verfahren werden in der Geschäftsordnung
der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz festge-
legt.

Sechster Abschnitt
Schlußvorschriften

§ 21 Zuständige Behörden, Zusammenwir-
ken mit den Trägern der gesetzlichen Unfall-

versicherung

(1) Die Überwachung des Arbeitsschutzes
nach diesem Gesetz ist staatliche Aufgabe. Die
zuständigen Behörden haben die Einhaltung
dieses Gesetzes und der auf Grund dieses
 Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen zu
überwachen und die Arbeitgeber bei der Erfül-
lung ihrer Pflichten zu beraten. Bei der Überwa-
chung haben die zuständigen Behörden bei der
Auswahl von Betrieben Art und Umfang des be-
trieblichen Gefährdungspotenzials zu berück-
sichtigen.

(1a) Die zuständigen Landesbehörden haben
bei der Überwachung nach Absatz 1 sicherzu-
stellen, dass im Laufe eines Kalenderjahres ei-
ne Mindestanzahl an Betrieben besichtigt wird.
Beginnend mit dem Kalenderjahr 2026 sind im
Laufe eines Kalenderjahres mindestens 5 Pro-
zent der im Land vorhandenen Betriebe zu be-
sichtigen (Mindestbesichtigungsquote). Von der
Mindestbesichtigungsquote kann durch Lan-
desrecht nicht abgewichen werden. Erreicht ei-
ne Landesbehörde die Mindestbesichtigungs-
quote nicht, so hat sie die Zahl der besichtigten
Betriebe bis zum Kalenderjahr 2026 schrittwei-
se mindestens so weit zu erhöhen, dass sie die
Mindestbesichtigungsquote erreicht. Maßgeb-
lich für die Anzahl der im Land vorhandenen Be-
triebe ist die amtliche Statistik der Bundesagen-
tur für Arbeit des Vorjahres.
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(2) Die Aufgaben und Befugnisse der Träger
der gesetzlichen Unfallversicherung richten
sich, soweit nichts anderes bestimmt ist, nach
den Vorschriften des Sozialgesetzbuchs. Soweit
die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung
nach dem Sozialgesetzbuch im Rahmen ihres
Präventionsauftrags auch Aufgaben zur Ge-
währleistung von Sicherheit und Gesundheits-
schutz der Beschäftigten wahrnehmen, werden
sie ausschließlich im Rahmen ihrer autonomen
Befugnisse tätig.

(3) Die zuständigen Landesbehörden und die
Unfallversicherungsträger wirken auf der Grund -
lage einer gemeinsamen Beratungs- und Über-
wachungsstrategie nach § 20a Abs. 2 Nr. 4 eng
zusammen und stellen den Erfahrungsaus-
tausch sicher. Diese Strategie umfasst die Ab-
stimmung allgemeiner Grundsätze zur methodi-
schen Vorgehensweise bei 

1.    der Beratung und Überwachung der Betrie-
be,

2.    der Festlegung inhaltlicher Beratungs- und
Überwachungsschwerpunkte, aufeinander
abgestimmter oder gemeinsamer Schwer-
punktaktionen und Arbeitsprogramme und

3.    der Förderung eines Daten- und sonstigen
Informationsaustausches, insbesondere
über Betriebsbesichtigungen und deren
 wesentliche Ergebnisse.

Die zuständigen Landesbehörden vereinbaren
mit den Unfallversicherungsträgern nach § 20
Abs. 2 Satz 3 des Siebten Buches Sozialge-
setzbuch die Maßnahmen, die zur Umsetzung
der gemeinsamen Arbeitsprogramme nach
§ 20a Abs. 2 Nr. 2 und der gemeinsamen Bera-
tungs- und Überwachungsstrategie notwendig
sind; sie evaluieren deren Zielerreichung mit
den von der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz
nach § 20a Abs. 2 Nr. 3 bestimmten Kennzif-
fern.

(3a) Zu nach dem 1. Januar 2023 durchge-
führten Betriebsbesichtigungen und deren Er-
gebnissen übermitteln die für den Arbeitsschutz
zuständigen Landesbehörden an den für die be-

sichtigte Betriebsstätte zuständigen Unfallver-
sicherungsträger im Wege elektronischer Da-
tenübertragung folgende Informationen:
1.    Name und Anschrift des Betriebs,

2.   Anschrift der besichtigten Betriebsstätte,
soweit nicht mit Nummer 1 identisch,

3.   Kennnummer zur Identifizierung,

4.   Wirtschaftszweig des Betriebs,

5.   Datum der Besichtigung,

6.   Anzahl der Beschäftigten zum Zeitpunkt der
Besichtigung,

7.   Vorhandensein einer betrieblichen Interes-
senvertretung,

8.   Art der sicherheitstechnischen Betreuung,

9.   Art der betriebsärztlichen Betreuung,

10. Bewertung der Arbeitsschutzorganisation
einschließlich
a)   der Unterweisung,
b)   der arbeitsmedizinischen Vorsorge und
c)   der Ersten Hilfe und sonstiger Notfall-

maßnahmen,

11. Bewertung der Gefährdungsbeurteilung
einschließlich
a)   der Ermittlung von Gefährdungen und

Festlegung von Maßnahmen,
b)   der Prüfung der Umsetzung der Maß-

nahmen und ihrer Wirksamkeit und
c)   der Dokumentation der Gefährdungen

und Maßnahmen,

12. Verwaltungshandeln in Form von Feststel-
lungen, Anordnungen oder Bußgeldern.

Die übertragenen Daten dürfen von den Unfall-
versicherungsträgern nur zur Erfüllung der in ih-
rer Zuständigkeit nach § 17 Absatz 1 des Sieb-
ten Buches Sozialgesetzbuch liegenden Aufga-
ben verarbeitet werden.

(4) Die für den Arbeitsschutz zuständige
obers te Landesbehörde kann mit Trägern der
gesetzlichen Unfallversicherung vereinbaren,
daß diese in näher zu bestimmenden Tätigkeits-
bereichen die Einhaltung dieses Gesetzes, be-
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stimmter Vorschriften dieses Gesetzes oder der
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechts-
verordnungen überwachen. In der Vereinba-
rung sind Art und Umfang der Überwachung
 sowie die Zusammenarbeit mit den staatlichen
Arbeitsschutzbehörden festzulegen.

(5) Soweit nachfolgend nichts anderes be-
stimmt ist, ist zuständige Behörde für die
 Durchführung dieses Gesetzes und der auf die-
ses Gesetz gestützten Rechtsverordnungen in
den Betrieben und Verwaltungen des Bundes
die Zentralstelle für Arbeitsschutz beim Bun-
desministerium des Innern, für Bau und Hei-
mat. Im Auftrag der Zentralstelle handelt, so-
weit nichts anderes bestimmt ist, die Unfallver-
sicherung Bund und Bahn, die insoweit der Auf-
sicht des Bundesministeriums des Innern, für
Bau und Heimat unterliegt; Aufwendungen wer-
den nicht erstattet. Im öffentlichen Dienst im
Geschäftsbereich des Bundesminis teriums für
Verkehr und digitale Infrastruktur führt die Un-
fallversicherung Bund und Bahn, soweit die Ei-
senbahn-Unfallkasse bis zum 31. Dezember
2014 Träger der Unfallversicherung war, dieses
Gesetz durch. Für Betriebe und Verwaltungen in
den Geschäftsbereichen des Bundesministeri-
ums der Verteidigung und des Auswärtigen Am-
tes hinsichtlich seiner Auslandsvertretungen
führt das jeweilige Bundesminis terium, soweit
es jeweils zuständig ist, oder die von ihm jeweils
bestimmte Stelle dieses Gesetz durch. Im Ge-
schäftsbereich des Bundesminis teriums der
 Finanzen führt die Berufsgenossenschaft Ver-
kehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikati-
on dieses Gesetz durch, soweit der Geschäfts-
bereich des ehemaligen Bundesministeriums
für Post und Telekommunikation betroffen ist.
Die Sätze 1 bis 4 gelten auch für Betriebe und
Verwaltungen, die zur Bundesverwaltung ge -
hören, für die aber eine Berufsgenossenschaft
Träger der Unfallversicherung ist. Die zuständi-
gen Bundesministerien können mit den Berufs-
genossenschaften für diese Betriebe und Ver-
waltungen vereinbaren, daß das Gesetz von
den Berufsgenossenschaften durch geführt
wird; Aufwendungen werden nicht erstattet.

§ 22 Befugnisse der zuständigen Behörden

(1) Die zuständige Behörde kann vom Arbeit-
geber oder von den verantwortlichen Personen
die zur Durchführung ihrer Überwachungsauf-
gabe erforderlichen Auskünfte und die Überlas-
sung von entsprechenden Unterlagen verlan-
gen. Werden Beschäftigte mehrerer Arbeitge-
ber an einem Arbeitsplatz tätig, kann die zustän-
dige Behörde von den Arbeitgebern oder von
den verantwortlichen Personen verlangen, dass
das Ergebnis der Abstimmung über die zu tref-
fenden Maßnahmen nach § 8 Absatz 1 schrift-
lich vorgelegt wird. Die auskunftspflichtige Per-
son kann die Auskunft auf solche Fragen oder
die Vorlage derjenigen Unterlagen verweigern,
deren Beantwortung oder Vorlage sie selbst
oder einen ihrer in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der
Zivilprozeßordnung bezeichneten Angehörigen
der Gefahr der Verfolgung wegen einer Straftat
oder Ordnungswidrigkeit aussetzen würde. Die
auskunftspflichtige Person ist darauf hinzuwei-
sen.

(2) Die mit der Überwachung beauftragten
Personen sind befugt, zu den Betriebs- und Ar-
beitszeiten Betriebsstätten, Geschäfts- und Be-
triebsräume zu betreten, zu besichtigen und zu
prüfen sowie in die geschäftlichen Unterlagen
der auskunftspflichtigen Person Einsicht zu
nehmen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben erforderlich ist. Außerdem sind sie befugt,
Betriebsanlagen, Arbeitsmittel und persönliche
Schutzausrüstungen zu prüfen, Arbeitsverfah-
ren und Arbeitsabläufe zu untersuchen, Mes-
sungen vorzunehmen und insbesondere ar-
beitsbedingte Gesundheitsgefahren festzustel-
len und zu untersuchen, auf welche Ursachen
ein Arbeitsunfall, eine arbeitsbedingte Erkran-
kung oder ein Schadensfall zurückzuführen ist.
Sie sind berechtigt, die Begleitung durch den Ar-
beitgeber oder eine von ihm beauftragte Person
zu verlangen. Der Arbeitgeber oder die verant-
wortlichen Personen haben die mit der Überwa-
chung beauftragten Personen bei der Wahrneh-
mung ihrer Befugnisse nach den Sätzen 1 und
2 zu unterstützen. Außerhalb der in Satz 1 ge-
nannten Zeiten dürfen die mit der Überwachung
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beauftragten Personen ohne Einverständnis
des Arbeitgebers die Maßnahmen nach den
Sätzen 1 und 2 nur treffen, soweit sie zur Ver-
hütung dringender Gefahren für die öffentliche
Sicherheit und Ordnung erforderlich sind. Wenn
sich die Arbeitsstätte in einer Wohnung befin-
det, dürfen die mit der Überwachung beauftrag-
ten Personen die Maßnahmen nach den Sätzen
1 und 2 ohne Einverständnis der Bewohner
oder Nutzungsberechtigten nur treffen, soweit
sie zur Verhütung dringender Gefahren für die
öffentliche Sicherheit und Ordnung erforderlich
sind. Die auskunftspflichtige Person hat die
Maßnahmen nach den Sätzen 1, 2, 5 und 6 zu
dulden. Die Sätze 1 und 5 gelten entsprechend,
wenn nicht feststeht, ob in der Arbeitsstätte Per-
sonen beschäftigt werden, jedoch Tatsachen
gegeben sind, die diese Annahme rechtfertigen.
Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Woh-
nung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird inso-
weit eingeschränkt.

(3) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall
anordnen,

1.    welche Maßnahmen der Arbeitgeber und
die verantwortlichen Personen oder die Be-
schäftigten zur Erfüllung der Pflichten zu
treffen haben, die sich aus diesem Gesetz
und den auf Grund dieses Gesetzes erlas-
senen Rechtsverordnungen ergeben,

2.    welche Maßnahmen der Arbeitgeber und
die verantwortlichen Personen zur Abwen-
dung einer besonderen Gefahr für Leben
und Gesundheit der Beschäftigten zu tref-
fen haben. 

Die zuständige Behörde hat, wenn nicht Gefahr
im Verzug ist, zur Ausführung der Anordnung ei-
ne angemessene Frist zu setzen. Wird eine An-
ordnung nach Satz 1 nicht innerhalb einer ge-
setzten Frist oder eine für sofort vollziehbar er-
klärte Anordnung nicht sofort ausgeführt, kann
die zuständige Behörde die von der Anordnung
betroffene Arbeit oder die Verwendung oder
den Betrieb der von der Anordnung betroffenen
Arbeitsmittel untersagen. Maßnahmen der zu-
ständigen Behörde im Bereich des öffentlichen

Dienstes, die den Dienstbetrieb wesentlich be-
einträchtigen, sollen im Einvernehmen mit der
obersten Bundes- oder Landesbehörde oder
dem Hauptverwaltungsbeamten der Gemeinde
getroffen werden.

§ 23 Betriebliche Daten, Zusammenarbeit
mit anderen Behörden, Jahresbericht,

 Bundesfachstelle

(1) Der Arbeitgeber hat der zuständigen
Behörde zu einem von ihr bestimmten Zeit-
punkt Mitteilungen über

1.    die Zahl der Beschäftigten und derer, an die
er Heimarbeit vergibt, aufgegliedert nach
Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit,

2.    den Namen oder die Bezeichnung und An-
schrift des Betriebs, in dem er sie beschäf-
tigt,

3.    seinen Namen, seine Firma und seine An-
schrift sowie

4.    den Wirtschaftszweig, dem sein Betrieb an-
gehört, 

zu machen. Das Bundesministerium für Arbeit
und Soziales wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates zu
bestimmen, daß die Stellen der Bundesverwal-
tung, denen der Arbeitgeber die in Satz 1 ge-
nannten Mitteilungen bereits auf Grund einer
Rechtsvorschrift mitgeteilt hat, diese Angaben
an die für die Behörden nach Satz 1 zuständi-
gen obersten Landesbehörden als Schreiben
oder auf maschinell verwertbaren Datenträgern
oder durch Datenübertragung weiterzuleiten
haben. In der Rechtsverordnung können das
Nähere über die Form der weiterzuleitenden An-
gaben sowie die Frist für die Weiterleitung be-
stimmt werden. Die weitergeleiteten Angaben
dürfen nur zur Erfüllung der in der Zuständigkeit
der Behörden nach § 21 Abs. 1 liegenden
 Arbeitsschutzaufgaben verarbeitet werden.

(2) Die mit der Überwachung beauftragten Per-
sonen dürfen die ihnen bei ihrer Überwachungs -
tätigkeit zur Kenntnis gelangenden Geschäfts-
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und Betriebsgeheimnisse nur in den gesetzlich
geregelten Fällen oder zur Verfolgung von Ge-
setzwidrigkeiten oder zur Erfüllung von gesetz-
lich geregelten Aufgaben zum Schutz der Versi-
cherten dem Träger der gesetzlichen Unfallver-
sicherung oder zum Schutz der Umwelt den
dafür zuständigen Behörden offenbaren. Soweit
es sich bei Geschäfts- und Betriebsgeheimnis-
sen um Informationen über die Umwelt im Sin-
ne des Umweltinformationsgesetzes handelt,
richtet sich die Befugnis zu ihrer Offenbarung
nach dem Umweltinformationsgesetz.

(3) Ergeben sich im Einzelfall für die zustän -
digen Behörden konkrete Anhaltspunkte für

1.    eine Beschäftigung oder Tätigkeit von Aus-
ländern ohne den erforderlichen Aufent-
haltstitel nach § 4 Abs. 3 des Aufenthalts-
gesetzes, eine Aufenthaltsgestattung oder
eine Duldung, die zur Ausübung der Be-
schäftigung berechtigen, oder eine Geneh-
migung nach § 284 Abs. 1 des Dritten Bu-
ches Sozialgesetzbuch,

2.    Verstöße gegen die Mitwirkungspflicht nach
§ 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Ersten Buches
Sozialgesetzbuch gegenüber einer Dienst-
stelle der Bundesagentur für Arbeit, einem
Träger der gesetzlichen Kranken-, Pflege-,
Unfall- oder Rentenversicherung oder ei-
nem Träger der Sozialhilfe oder gegen die
Meldepflicht nach § 8a des Asylbewerber-
leistungsgesetzes,

3.    Verstöße gegen das Gesetz zur Bekämp-
fung der Schwarzarbeit,

4.    Verstöße gegen das Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz,

5.    Verstöße gegen die Vorschriften des Vierten
und Siebten Buches Sozialgesetzbuch über
die Verpflichtung zur Zahlung von Sozialver-
sicherungsbeiträgen,

6.    Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz,

7.    Verstöße gegen die Steuergesetze, 

8.   Verstöße gegen das Gesetz zur Sicherung
von Arbeitnehmerrechten in der Fleischwirt-
schaft,

unterrichten sie die für die Verfolgung und Ahn-
dung der Verstöße nach den Nummern 1 bis 8
zuständigen Behörden, die Träger der Sozialhil-
fe sowie die Behörden nach § 71 des Aufent-
haltsgesetzes. In den Fällen des Satzes 1 arbei-
ten die zuständigen Behörden insbesondere
mit den Agenturen für Arbeit, den Hauptzolläm-
tern, den Rentenversicherungsträgern, den
Krankenkassen als Einzugsstellen für die Sozi-
alversicherungsbeiträge, den Trägern der ge-
setzlichen Unfallversicherung, den nach Lan-
desrecht für die Verfolgung und Ahndung von
Verstößen gegen das Gesetz zur Bekämpfung
der Schwarzarbeit zuständigen Behörden, den
Trägern der Sozialhilfe, den in § 71 des Aufent-
haltsgesetzes genannten Behörden und den
 Finanzbehörden zusammen.

(4) Die zuständigen obersten Landesbehör-
den haben über die Überwachungstätigkeit der
ihnen unterstellten Behörden einen Jahresbe-
richt zu veröffentlichen. Der Jahresbericht um-
faßt auch Angaben zur Erfüllung von Unterrich-
tungspflichten aus internationalen Überein-
kommen oder Rechtsakten der Europäischen
Gemeinschaften, soweit sie den Arbeitsschutz
betreffen.

(5) Bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin wird eine Bundesfachstelle
für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit ein-
gerichtet. Sie hat die Aufgabe, die Jahresberich-
te der Länder einschließlich der Besichtigungs-
quote nach § 21 Absatz 1a auszuwerten und
die Ergebnisse für den statistischen Bericht
über den Stand von Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit und über das Unfall- und Berufs-
krankheitengeschehen in der Bundesrepublik
Deutschland nach § 25 Absatz 1 des Siebten
Buches Sozialgesetzbuch zusammenzufassen.
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
kann die Arbeitsweise und das Verfahren der
Bundesfachstelle für Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit im Errichtungserlass der Bun-
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desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin festlegen.

§ 24 Ermächtigung zum Erlaß von allgemei-
nen Verwaltungsvorschriften

Die Bundesregierung kann mit Zustimmung
des Bundesrates allgemeine Verwaltungsvor-
schriften erlassen insbesondere

1.    zur Durchführung dieses Gesetzes und der
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen insbesondere dazu,
welche Kriterien zur Auswahl von Betrieben
bei der Überwachung anzuwenden, welche
Sachverhalte im Rahmen einer Betriebsbe-
sichtigung mindestens zu prüfen und wel-
che Ergebnisse aus der Überwachung für
die Berichterstattung zu erfassen sind,

2.    über die Gestaltung der Jahresberichte
nach § 23 Abs. 4 und

3.    über die Angaben, die die zuständigen
obersten Landesbehörden dem Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales für den Un-
fallverhütungsbericht nach § 25 Abs. 2 des
Siebten Buches Sozialgesetzbuch bis zu
 einem bestimmten Zeitpunkt mitzuteilen
haben. 

§ 24a Ausschuss für Sicherheit und
 Gesundheit bei der Arbeit

(1) Beim Bundesministerium für Arbeit und
Soziales wird ein Ausschuss für Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit gebildet, in dem ge-
eignete Personen vonseiten der öffentlichen
und privaten Arbeitgeber, der Gewerkschaften,
der Landesbehörden, der gesetzlichen Unfall-
versicherung und weitere geeignete Personen,
insbesondere aus der Wissenschaft, vertreten
sein sollen. Dem Ausschuss sollen nicht mehr
als 15 Mitglieder angehören. Für jedes Mitglied
ist ein stellvertretendes Mitglied zu benennen.
Die Mitgliedschaft im Ausschuss ist ehrenamt-
lich. Ein Mitglied oder ein stellvertretendes Mit-
glied aus den anderen Ausschüssen beim Bun-

desministerium für Arbeit und Soziales nach
§ 18 Absatz 2 Nummer 5 soll dauerhaft als Gast
im Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit bei
der Arbeit vertreten sein.

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales beruft die Mitglieder des Ausschusses für
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit und
die stellvertretenden Mitglieder. Der Ausschuss
gibt sich eine Geschäftsordnung und wählt die
Vorsitzende oder den Vorsitzenden aus seiner
Mitte. Die Geschäftsordnung und die Wahl der
oder des Vorsitzenden bedürfen der Zustim-
mung des Bundesministeriums für Arbeit und
Soziales.

(3) Zu den Aufgaben des Ausschusses für Si-
cherheit und Gesundheit bei der Arbeit gehört
es, soweit hierfür kein anderer Ausschuss beim
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
nach § 18 Absatz 2 Nummer 5 zuständig ist,

1.    den Stand von Technik, Arbeitsmedizin und
Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeits-
wissenschaftliche Erkenntnisse für die Si-
cherheit und Gesundheit der Beschäftigten
zu ermitteln,

2.    Regeln und Erkenntnisse zu ermitteln, wie
die in diesem Gesetz gestellten Anforderun-
gen erfüllt werden können,

3.    Empfehlungen zu Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit aufzustellen,

4.    das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales in allen Fragen des Arbeitsschutzes
zu beraten.

Das Arbeitsprogramm des Ausschusses für Si-
cherheit und Gesundheit bei der Arbeit wird mit
dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales
abgestimmt. Der Ausschuss arbeitet eng mit
den anderen Ausschüssen beim Bundesminis -
terium für Arbeit und Soziales nach § 18 Ab-
satz 2 Nummer 5 zusammen.

(4) Das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales kann die vom Ausschuss für Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit ermittelten Re-
geln und Erkenntnisse im Gemeinsamen Minis -
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§ 26 Strafvorschriften 

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit
Geldstrafe wird bestraft, wer

1.    eine in § 25 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a be-
zeichnete Handlung beharrlich wiederholt
oder

2.    durch eine in § 25 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2
Buchstabe a bezeichnete vorsätzliche Hand -
lung Leben oder Gesundheit eines Beschäf-
tigten gefährdet.
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terialblatt bekannt geben und die Empfehlun-
gen veröffentlichen. Der Arbeitgeber hat die be-
kannt gegebenen Regeln und Erkenntnisse zu
berücksichtigen. Bei Einhaltung dieser Regeln
und bei Beachtung dieser Erkenntnisse ist da-
von auszugehen, dass die in diesem Gesetz ge-
stellten Anforderungen erfüllt sind, soweit diese
von der betreffenden Regel abgedeckt sind. Die
Anforderungen aus Rechtsverordnungen nach
§ 18 und dazu bekannt gegebene Regeln und
Erkenntnisse bleiben unberührt. 

(5) Die Bundesministerien sowie die obersten
Landesbehörden können zu den Sitzungen des
Ausschusses für Sicherheit und Gesundheit bei
der Arbeit Vertreterinnen oder Vertreter entsen-
den. Auf Verlangen ist ihnen in der Sitzung das
Wort zu erteilen.

(6) Die Geschäfte des Ausschusses für Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit führt die
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin.

§ 25 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig

1.    einer Rechtsverordnung nach § 18 Abs. 1
oder § 19 zuwiderhandelt, soweit sie für ei-
nen bestimmten Tatbestand auf diese Buß-
geldvorschrift verweist, oder

2.    a)    als Arbeitgeber oder als verantwortli-
che Person einer vollziehbaren Anord-
nung nach § 22 Abs. 3 oder 

      b)    als Beschäftigter einer vollziehbaren
Anordnung nach § 22 Abs. 3 Satz 1
Nr. 1 

      zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen
des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 Buchstabe b mit ei-
ner Geldbuße bis zu fünftausend Euro, in den
Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 Buchstabe a mit ei-
ner Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro ge-
ahndet werden.
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§ 1 Ziel, Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung dient der Sicherheit und
dem Schutz der Gesundheit der Beschäftigten
beim Einrichten und Betreiben von Arbeitsstät-
ten.

(2) Für folgende Arbeitsstätten gelten nur § 5
und der Anhang Nummer 1.3: 

1.    Arbeitsstätten im Reisegewerbe und im
Marktverkehr,

2.    Transportmittel, die im öffentlichen Verkehr
eingesetzt werden,

3.    Felder, Wälder und sonstige Flächen, die zu
einem land- oder forstwirtschaftlichen Be-
trieb gehören, aber außerhalb der von ihm
bebauten Fläche liegen.

(3) Für Gemeinschaftsunterkünfte außerhalb
des Geländes eines Betriebes oder einer Bau-
stelle gelten nur

1.    § 3,

2.    § 3a und

3.    Nummer 4.4 des Anhangs.

(4) Für Telearbeitsplätze gelten nur

1.    § 3 bei der erstmaligen Beurteilung der Ar-
beitsbedingungen und des Arbeitsplatzes,

2.    § 6 und der Anhang Nummer 6, 

soweit der Arbeitsplatz von dem im Betrieb ab-
weicht. Die in Satz 1 genannten Vorschriften
gelten, soweit Anforderungen unter Beachtung
der Eigenart von Telearbeitsplätzen auf diese
anwendbar sind.

(5) Der Anhang Nummer 6 gilt nicht für

1.    Bedienerplätze von Maschinen oder Fah-
rerplätze von Fahrzeugen mit Bildschirm-
geräten,

2.    tragbare Bildschirmgeräte für die ortsver-
änderliche Verwendung, die nicht regel-
mäßig an einem Arbeitsplatz verwendet
werden,

3.    Rechenmaschinen, Registrierkassen oder
andere Arbeitsmittel mit einer kleinen Da-
ten- oder Messwertanzeigevorrichtung, die
zur unmittelbaren Benutzung des Arbeits-
mittels erforderlich ist und

4.    Schreibmaschinen klassischer Bauart mit
einem Display.

(6) Diese Verordnung ist für Arbeitsstätten in
Betrieben, die dem Bundesberggesetz unterlie-
gen, nur für Bildschirmarbeitsplätze einschließ-
lich Telearbeitsplätze, anzuwenden.

(7) Das Bundeskanzleramt, das Bundesminis -
terium des Innern, für Bau und Heimat, das
Bundesministerium für Verkehr und digitale In-
frastruktur, das Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und nukleare Sicherheit, das Bun-
desministerium der Verteidigung oder das Bun-
desministerium der Finanzen können, soweit
sie hierfür jeweils zuständig sind, im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium für Arbeit und
Soziales und, soweit nicht das Bundesministe-
rium des Innern, für Bau und Heimat selbst zu-
ständig ist, im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium des Innern, für Bau und Heimat
Ausnahmen von den Vorschriften dieser Verord-
nung zulassen, soweit öffentliche Belange dies
zwingend erfordern, insbesondere zur Aufrech-
terhaltung oder Wiederherstellung der öffentli-
chen Sicherheit. In diesem Fall ist gleichzeitig
festzulegen, wie die Sicherheit und der andere
Weise gewähr leis tet werden.

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Arbeitsstätten sind: 

1.    Arbeitsräume oder andere Orte in Gebäu-
den auf dem Gelände eines Betriebes, 

2.    Orte im Freien auf dem Gelände eines Be-
triebes, 

3.    Orte auf Baustellen,

sofern sie zur Nutzung für Arbeitsplätze vorge-
sehen sind.
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(2) Zur Arbeitsstätte gehören insbesondere
auch:

1.    Orte auf dem Gelände eines Betriebes oder
einer Baustelle, zu denen Beschäftigte im
Rahmen ihrer Arbeit Zugang haben,

2.    Verkehrswege, Fluchtwege, Notausgänge,
Lager-, Maschinen- und Nebenräume, Sa-
nitärräume, Kantinen, Pausen- und Bereit-
schaftsräume, Erste-Hilfe-Räume, Unter-
künfte sowie

3.    Einrichtungen, die dem Betreiben der
 Arbeitsstätte dienen, insbesondere Sicher-
heitsbeleuchtungen, Feuerlöscheinrichtun-
gen, Versorgungseinrichtungen, Beleuch-
tungsanlagen, raumlufttechnische Anlagen,
Signalanlagen, Energieverteilungsanlagen,
Türen und Tore, Fahrsteige, Fahrtreppen,
Laderampen und Steigleitern.

(3) Arbeitsräume sind die Räume, in denen Ar-
beitsplätze innerhalb von Gebäuden dauerhaft
eingerichtet sind.

(4) Arbeitsplätze sind Bereiche, in denen Be-
schäftigte im Rahmen ihrer Arbeit tätig sind.

(5) Bildschirmarbeitsplätze sind Arbeitsplät-
ze, die sich in Arbeitsräumen befinden und die
mit Bildschirmgeräten und sonstigen Arbeits-
mitteln ausgestattet sind.

(6) Bildschirmgeräte sind Funktionseinheiten,
zu denen insbesondere Bildschirme zur Darstel-
lung von visuellen Informationen, Einrichtungen
zur Datenein- und -ausgabe, sonstige Steue-
rungs- und Kommunikationseinheiten (Rech-
ner) sowie eine Software zur Steuerung und Um-
setzung der Arbeitsaufgabe gehören.

(7) Telearbeitsplätze sind vom Arbeitgeber
fest eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze im
Privatbereich der Beschäftigten, für die der Ar-
beitgeber eine mit den Beschäftigten vereinbar-
te wöchentliche Arbeitszeit und die Dauer der
Einrichtung festgelegt hat. Ein Telearbeitsplatz
ist vom Arbeitgeber erst dann eingerichtet,
wenn Arbeitgeber und Beschäftigte die Bedin-
gungen der Telearbeit arbeitsvertraglich oder

im Rahmen einer Vereinbarung festgelegt ha-
ben und die benötigte Ausstattung des Telear-
beitsplatzes mit Mobiliar, Arbeitsmitteln ein -
schließ lich der Kommunikationseinrichtungen
durch den Arbeitgeber oder eine von ihm beauf-
tragte Person im Privatbereich des Beschäftig-
ten bereitgestellt und installiert ist.

(8) Gemeinschaftsunterkünfte im Sinne die-
ser Verordnung sind Unterkünfte innerhalb oder
außerhalb des Geländes eines Betriebes oder
einer Baustelle, die 

1.    den Beschäftigten durch den Arbeitgeber
oder auf dessen Veranlassung durch Dritte
entgeltlich oder unentgeltlich zur Verfügung
gestellt werden und 

2.    von mehreren Beschäftigten und insge-
samt von mindestens vier Personen ge-
meinschaftlich genutzt werden.

(9) Einrichten ist das Bereitstellen und Ausge-
stalten der Arbeitsstätte. Das Einrichten um -
fasst insbesondere:

1.    bauliche Maßnahmen oder Veränderun-
gen,

2.    das Ausstatten mit Maschinen, Anlagen,
anderen Arbeitsmitteln und Mobiliar sowie
mit Beleuchtungs-, Lüftungs-, Heizungs-,
Feuerlösch- und Versorgungseinrichtungen,

3.    das Anlegen und Kennzeichnen von Ver-
kehrs- und Fluchtwegen sowie das Kenn-
zeichnen von Gefahrenstellen und brand-
schutztechnischen Ausrüstungen und

4.    das Festlegen von Arbeitsplätzen.

(10) Das Betreiben von Arbeitsstätten um -
fasst das Benutzen, Instandhalten und Optimie-
ren der Arbeitsstätten sowie die Organisation
und Gestaltung der Arbeit einschließlich der
 Arbeitsabläufe in Arbeitsstätten.

(11) Instandhalten ist die Wartung, Inspekti-
on, Instandsetzung oder Verbesserung der Ar-
beitsstätten zum Erhalt des baulichen und tech-
nischen Zustandes.
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(12) Stand der Technik ist der Entwicklungs-
stand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen
oder Betriebsweisen, der die praktische Eig-
nung einer Maßnahme zur Gewährleistung der
Sicherheit und zum Schutz der Gesundheit der
Beschäftigten gesichert erscheinen lässt. Bei
der Bestimmung des Stands der Technik sind
insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrich-
tungen oder Betriebsweisen heranzuziehen, die
mit Erfolg in der Praxis erprobt worden sind.
Gleiches gilt für die Anforderungen an die Ar-
beitsmedizin und die Hygiene.

(13) Fachkundig ist, wer über die zur Aus -
übung einer in dieser Verordnung bestimmten
Aufgabe erforderlichen Fachkenntnisse verfügt.
Die Anforderungen an die Fachkunde sind ab-
hängig von der jeweiligen Art der Aufgabe. Zu
den Anforderungen zählen eine entsprechende
Berufsausbildung, Berufserfahrung oder eine
zeitnah ausgeübte entsprechende berufliche
Tätigkeit. Die Fachkenntnisse sind durch Teil-
nahme an Schulungen auf aktuellem Stand zu
halten.

§ 3 Gefährdungsbeurteilung

(1) Bei der Beurteilung der Arbeitsbedingun-
gen nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes hat der
Arbeitgeber zunächst festzustellen, ob die Be-
schäftigten Gefährdungen beim Einrichten und
Betreiben von Arbeitsstätten ausgesetzt sind
oder ausgesetzt sein können. Ist dies der Fall,
hat er alle möglichen Gefährdungen der Sicher-
heit und der Gesundheit der Beschäftigten zu
beurteilen und dabei die Auswirkungen der Ar-
beitsorganisation und der Arbeitsabläufe in der
Arbeitsstätte zu berücksichtigen. Bei der Ge-
fährdungsbeurteilung hat er die physischen und
psychischen Belastungen sowie bei Bildschirm-
arbeitsplätzen insbesondere die Belastung der
Augen oder die Gefährdung des Sehvermögens
zu berücksichtigen. Entsprechend dem Ergeb-
nis der Gefährdungsbeurteilung hat der Arbeit-
geber Maßnahmen zum Schutz der Beschäftig-
ten gemäß den Vorschriften dieser Verordnung
einschließlich ihres Anhangs nach dem Stand
der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene festzu-

legen. Sonstige gesicherte arbeitswissenschaft-
liche Erkenntnisse sind zu berücksichtigen.

(2) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass
die Gefährdungsbeurteilung fachkundig durch-
geführt wird. Verfügt der Arbeitgeber nicht
selbst über die entsprechenden Kenntnisse,
hat er sich fachkundig beraten zu lassen.

(3) Der Arbeitgeber hat die Gefährdungsbeur-
teilung vor Aufnahme der Tätigkeiten zu doku-
mentieren. In der Dokumentation ist anzuge-
ben, welche Gefährdungen am Arbeitsplatz auf-
treten können und welche Maßnahmen nach
Absatz 1 Satz 4 durchgeführt werden müssen.

§ 3a Einrichten und Betreiben von Arbeits-
stätten

(1) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass
Arbeitsstätten so eingerichtet und betrieben
werden, dass Gefährdungen für die Sicherheit
und die Gesundheit der Beschäftigten mög-
lichst vermieden und verbleibende Gefährdun-
gen möglichst gering gehalten werden. Beim
Einrichten und Betreiben der Arbeitsstätten hat
der Arbeitgeber die Maßnahmen nach § 3 Ab-
satz 1 durchzuführen und dabei den Stand der
Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene, die ergo-
nomischen Anforderungen sowie insbesondere
die vom Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales nach § 7 Absatz 4 bekannt gemachten
Regeln und Erkenntnisse zu berücksichtigen.
Bei Einhaltung der bekannt gemachten Regeln
ist davon auszugehen, dass die in dieser Verord-
nung gestellten Anforderungen diesbezüglich
erfüllt sind. Wendet der Arbeitgeber diese Re-
geln nicht an, so muss er durch andere Maß-
nahmen die gleiche Sicherheit und den gleichen
Schutz der Gesundheit der Beschäftigten errei-
chen.

(2) Beschäftigt der Arbeitgeber Menschen mit
Behinderungen, hat er die Arbeitsstätte so ein-
zurichten und zu betreiben, dass die besonde-
ren Belange dieser Beschäftigten im Hinblick
auf die Sicherheit und den Schutz der Gesund-
heit berücksichtigt werden. Dies gilt insbeson-
dere für die barrierefreie Gestaltung von Ar-
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beitsplätzen, Sanitär-, Pausen- und Bereit-
schaftsräumen, Kantinen, Erste-Hilfe-Räumen
und Unterkünften sowie den zugehörigen
Türen, Verkehrswegen, Fluchtwegen, Notaus-
gängen, Treppen und Orientierungssystemen
die von den Beschäftigten mit Behinderungen
benutzt werden.

(3) Die zuständige Behörde kann auf schriftli-
chen Antrag des Arbeitgebers Ausnahmen von
den Vorschriften dieser Verordnung einschließ-
lich ihres Anhanges zulassen, wenn 

1.    der Arbeitgeber andere, ebenso wirksame
Maßnahmen trifft oder

2.    die Durchführung der Vorschrift im Einzel-
fall zu einer unverhältnismäßigen Härte
führen würde und die Abweichung mit dem
Schutz der Beschäftigten vereinbar ist. Der
Antrag des Arbeitgebers kann in Papierform
oder elektronisch übermittelt werden.

Bei der Beurteilung sind die Belange der kleine-
ren Betriebe besonders zu berücksichtigen.

(4) Anforderungen in anderen Rechtsvor-
schriften, insbesondere im Bauordnungsrecht
der Länder, gelten vorrangig, soweit sie über die
Anforderungen dieser Verordnung hinausge-
hen.

§ 4 Besondere Anforderungen an das
 Betreiben von Arbeitsstätten

(1) Der Arbeitgeber hat die Arbeitsstätte in-
stand zu halten und dafür zu sorgen, dass fest-
gestellte Mängel unverzüglich beseitigt werden.
Können Mängel, mit denen eine unmittelbare
erhebliche Gefahr verbunden ist, nicht sofort
beseitigt werden, hat er dafür zu sorgen, dass
die gefährdeten Beschäftigten ihre Tätigkeit un-
verzüglich einstellen.

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass
Arbeitsstätten den hygienischen Erfordernissen
entsprechend gereinigt werden. Verunreinigun-
gen und Ablagerungen, die zu Gefährdungen
führen können, sind unverzüglich zu beseitigen.

(3) Der Arbeitgeber hat Sicherheitseinrichtun-
gen, insbesondere Sicherheitsbeleuchtung,
Brandmelde- und Feuerlöscheinrichtungen, Sig-
nalanlagen, Notaggregate und Notschalter so-
wie raumlufttechnische Anlagen instand zu hal-
ten und in regelmäßigen Abständen auf ihre
Funktionsfähigkeit prüfen zu lassen.

(4) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass
Verkehrswege, Fluchtwege und Notausgänge
ständig freigehalten werden, damit sie jederzeit
benutzbar sind. Der Arbeitgeber hat Vorkehrun-
gen so zu treffen, dass die Beschäftigten bei Ge-
fahr sich unverzüglich in Sicherheit bringen und
schnell gerettet werden können. Der Arbeitge-
ber hat einen Flucht- und Rettungsplan aufzu-
stellen, wenn Lage, Ausdehnung und Art der Be-
nutzung der Arbeitsstätte dies erfordern. Der
Plan ist an geeigneten Stellen in der Arbeits -
stätte auszulegen oder auszuhängen. In ange-
messenen Zeitabständen ist entsprechend die-
sem Plan zu üben.

(5) Der Arbeitgeber hat beim Einrichten und
Betreiben von Arbeitsstätten Mittel und Einrich-
tungen zur Ersten Hilfe zur Verfügung zu stellen
und regelmäßig auf ihre Vollständigkeit und Ver-
wendungsfähigkeit prüfen zu lassen.

§ 5 Nichtraucherschutz

(1) Der Arbeitgeber hat die erforderlichen
Maßnahmen zu treffen, damit die nicht rau-
chenden Beschäftigten in Arbeitsstätten wirk-
sam vor den Gesundheitsgefahren durch Ta-
bakrauch geschützt sind. Soweit erforderlich,
hat der Arbeitgeber ein allgemeines oder auf
einzelne Bereiche der Arbeitsstätte beschränk-
tes Rauchverbot zu erlassen.

(2) In Arbeitsstätten mit Publikumsverkehr hat
der Arbeitgeber beim Einrichten und Betreiben
von Arbeitsräumen der Natur des Betriebes ent-
sprechende und der Art der Beschäftigung an-
gepasste technische oder organisatorische
Maßnahmen nach Absatz 1 zum Schutz der
nicht rauchenden Beschäftigten zu treffen.
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§ 6 Unterweisung der Beschäftigten

(1) Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten
ausreichende und angemessene Informationen
anhand der Gefährdungsbeurteilung in einer für
die Beschäftigten verständlichen Form und
Sprache zur Verfügung zu stellen über

1.   das bestimmungsgemäße Betreiben der Ar-
beitsstätte,

2.   alle gesundheits- und sicherheitsrelevan-
ten Fragen im Zusammenhang mit ihrer
Tätigkeit,

3.   Maßnahmen, die zur Gewährleistung der Si-
cherheit und zum Schutz der Gesundheit
der Beschäftigten durchgeführt werden
müssen, und

4.   arbeitsplatzspezifische Maßnahmen, ins-
besondere bei Tätigkeiten auf Baustellen
oder an Bildschirmgeräten,

und sie anhand dieser Informationen zu unter-
weisen.

(2) Die Unterweisung nach Absatz 1 muss sich
auf Maßnahmen im Gefahrenfall erstrecken,
insbesondere auf

1.   die Bedienung von Sicherheits- und Warn -
einrichtungen,

2.   die Erste Hilfe und die dazu vorgehaltenen
Mittel und Einrichtungen und

3.   den innerbetrieblichen Verkehr.

(3) Die Unterweisung nach Absatz 1 muss sich
auf Maßnahmen der Brandverhütung und Ver-
haltensmaßnahmen im Brandfall erstrecken,
insbesondere auf die Nutzung der Fluchtwege
und Notausgänge. Diejenigen Beschäftigten,
die Aufgaben der Brandbekämpfung überneh-
men, hat der Arbeitgeber in der Bedienung der
Feuerlöscheinrichtungen zu unterweisen.

(4) Die Unterweisungen müssen vor Aufnah-
me der Tätigkeit stattfinden. Danach sind sie
mindestens jährlich zu wiederholen. Sie haben
in einer für die Beschäftigten verständlichen
Form und Sprache zu erfolgen. Unterweisungen

sind unverzüglich zu wiederholen, wenn sich die
Tätigkeit der Beschäftigten, die Arbeitsorgani-
sation, die Arbeitsstätte wesentlich verändern
und die Veränderung mit zusätzlichen Gefähr-
dungen verbunden ist.

§ 7 Ausschuss für Arbeitsstätten

(1) Beim Bundesministerium für Arbeit und
Soziales wird ein Ausschuss für Arbeitsstätten
gebildet, in dem fachkundige Vertreter der Ar-
beitgeber, der Gewerkschaften, der Länder-
behörden, der gesetzlichen Unfallversicherung
und weitere fachkundige Personen, insbeson-
dere der Wissenschaft, in angemessener Zahl
vertreten sein sollen. Die Gesamtzahl der Mit-
glieder soll 16 Personen nicht überschreiten.
Für jedes Mitglied ist ein stellvertretendes Mit-
glied zu benennen. Die Mitgliedschaft im Aus-
schuss für Arbeitsstätten ist ehrenamtlich.

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales beruft die Mitglieder des Ausschusses
und die stellvertretenden Mitglieder. Der Aus-
schuss gibt sich eine Geschäftsordnung und
wählt den Vorsitzenden aus seiner Mitte. Die
Geschäftsordnung und die Wahl des Vorsitzen-
den bedürfen der Zustimmung des Bundesmi -
nisteriums für Arbeit und Soziales.

(3) Zu den Aufgaben des Ausschusses gehört
es, 

1.    dem Stand der Technik, Arbeitsmedizin und
Hygiene entsprechende Regeln und sonsti-
ge gesicherte wissenschaftliche Erkennt-
nisse für die Sicherheit und Gesundheit der
Beschäftigten in Arbeitsstätten zu ermit-
teln,

2.    Regeln und Erkenntnisse zu ermitteln, wie
die Anforderungen dieser Verordnung er-
füllt werden können, sowie Empfehlungen
für weitere Maßnahmen zur Gewährleis -
tung der Sicherheit und zum Schutz der Ge-
sundheit der Beschäftigten auszuarbeiten,
und

3.    das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales in allen Fragen der Sicherheit und der
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Gesundheit der Beschäftigten in Arbeits-
stätten zu beraten.

Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben soll der
Ausschuss die allgemeinen Grundsätze des Ar-
beitsschutzes nach § 4 des Arbeitsschutzgeset-
zes berücksichtigen. Das Arbeitsprogramm des
Ausschusses für Arbeitsstätten wird mit dem
Bundesministerium für Arbeit und Soziales ab-
gestimmt. Der Ausschuss arbeitet eng mit den
anderen Ausschüssen beim Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales zusammen. Die
Sitzungen des Ausschusses sind nicht öffent-
lich. Beratungs- und Abstimmungsergebnisse
des Ausschusses sowie Niederschriften der Un-
tergremien sind vertraulich zu behandeln, so-
weit die Erfüllung der Aufgaben, die den Unter-
gremien oder den Mitgliedern des Ausschusses
obliegen, dem nicht entgegenstehen.

(4) Das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales kann die vom Ausschuss nach Absatz 3
ermittelten Regeln und Erkenntnisse sowie
Empfehlungen im Gemeinsamen Ministerial-
blatt bekannt machen.

(5) Die Bundesministerien sowie die zuständi-
gen obersten Landesbehörden können zu den
Sitzungen des Ausschusses Vertreter entsen-
den. Diesen ist auf Verlangen in der Sitzung das
Wort zu erteilen.

(6) Die Geschäfte des Ausschusses führt die
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin.

§ 8 Übergangsvorschriften

(1) Soweit für Arbeitsstätten, 

1.    die am 1. Mai 1976 eingerichtet waren oder
mit deren Einrichtung vor diesem Zeitpunkt
begonnen worden war oder

2.    die am 20. Dezember 1996 eingerichtet
waren oder mit deren Einrichtung vor die-
sem Zeitpunkt begonnen worden war und
für die zum Zeitpunkt der Einrichtung die
Gewerbeordnung keine Anwendung fand,

in dieser Verordnung Anforderungen gestellt
werden, die umfangreiche Änderungen der Ar-
beitsstätte, der Betriebseinrichtungen, Arbeits-
verfahren oder Arbeitsabläufe notwendig ma-
chen, gelten hierfür bis zum 31. Dezember
2020 mindestens die entsprechenden Anforde-
rungen des Anhangs II der Richtlinie
89/654/EWG des Rates vom 30. November
1989 über Mindestvorschriften für Sicherheit
und Gesundheitsschutz in Arbeitsstätten (ABl.
EG Nr. L 393 S. 1). Soweit diese Arbeitsstätten
oder ihre Betriebseinrichtungen wesentlich er-
weitert oder umgebaut oder die Arbeitsverfah-
ren oder Arbeitsabläufe wesentlich umgestaltet
werden, hat der Arbeitgeber die erforderlichen
Maßnahmen zu treffen, damit diese Änderun-
gen, Erweiterungen oder Umgestaltungen mit
den Anforderungen dieser Verordnung überein-
stimmen.

(2) Bestimmungen in den vom Ausschuss für
Arbeitsstätten ermittelten und vom Bundes-
minis terium für Arbeit und Soziales im Gemein-
samen Ministerialblatt bekannt gemachten Re-
geln für Arbeitsstätten, die Anforderungen an
den Arbeitsplatz enthalten, gelten unter Berück-
sichtigung der Begriffsbestimmung des Arbeits-
platzes in § 2 Absatz 2 der Arbeitsstättenver -
ordnung vom 12. August 2004 (BGBI. I S.
2179), die zuletzt durch Artikel 282 der Verord-
nung vom 31. August 2015 (BGBI. I S. 1474)
geändert worden ist, solange fort, bis sie vom
Ausschuss für Arbeitsstätten überprüft und er-
forderlichenfalls vom Bundesministerium für
Arbeit und Soziales im Gemeinsamen Ministe-
rialblatt neu bekannt gemacht worden sind.

§ 9 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 25 Absatz
1 Nummer 1 des Arbeitsschutzgesetzes han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1.    entgegen § 3 Absatz 3 eine Gefährdungs-
beurteilung nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig dokumentiert,

2.    entgegen § 3a Absatz 1 Satz 1 nicht dafür
sorgt, dass eine Arbeitsstätte in der dort
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vorgeschriebenen Weise eingerichtet ist
oder betrieben wird,

3.    entgegen § 3a Absatz 1 Satz 2 in Verbin-
dung mit Nummer 4.1 Absatz 1 des An-
hangs einen dort genannten Toilettenraum
oder eine dort genannte mobile, anschluss -
freie Toilettenkabine nicht oder nicht in der
vorgeschriebenen Weise zur Verfügung
stellt,

4.    entgegen § 3a Absatz 1 Satz 2 in Verbin-
dung mit Nummer 4.2 Absatz 1 des An-
hangs einen dort genannten Pausenraum
oder einen dort genannten Pausenbereich
nicht oder nicht in der vorgeschriebenen
Weise zur Verfügung stellt,

4a.  entgegen § 3a Absatz 1 Satz 2 in Verbin-
dung mit Nummer 4.4 Absatz 1 Satz 1 des
Anhangs eine Unterkunft in den Fällen der
Nummer 4.4 Absatz 1 Satz 3 des Anhangs
nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung
stellt,

4b.  entgegen § 3a Absatz 1 Satz 2 in Verbin-
dung mit Nummer 4.4 Absatz 4 Satz 1 des
Anhangs eine Unterbringung in einer Ge-
meinschaftsunterkunft nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig do-
kumentiert,

5.    entgegen § 3a Absatz 2 eine Arbeitsstätte
nicht in der dort vorgeschriebenen Weise
einrichtet oder betreibt,

6.    entgegen § 4 Absatz 1 Satz 2 nicht dafür
sorgt, dass die gefährdeten Beschäftigten
ihre Tätigkeit unverzüglich einstellen,

7.   entgegen § 4 Absatz 4 Satz 1 nicht dafür
sorgt, dass Verkehrswege, Fluchtwege und
Notausgänge freigehalten werden,

8.   entgegen § 4 Absatz 5 ein Mittel oder eine
Einrichtung zur Ersten Hilfe nicht zur Verfü-
gung stellt,

9.    entgegen § 6 Absatz 4 Satz 1 nicht sicher-
stellt, dass die Beschäftigten vor Aufnahme
der Tätigkeit unterwiesen werden.

(2) Wer durch eine in Absatz 1 bezeichnete
vorsätzliche Handlung das Leben oder die Ge-
sundheit von Beschäftigten gefährdet, ist nach
§ 26 Nummer 2 des Arbeitsschutzgesetzes
strafbar.

Anhang
Anforderungen und Maßnahmen für Arbeits-

stätten nach § 3 Absatz 1

Inhaltsübersicht

(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004,
2182–2188; bzgl. der einzelnen Änderungen
vgl. Fußnote)

1       Allgemeine Anforderungen
1.1    Anforderungen an Konstruktion und Fes-

tigkeit von Gebäuden
1.2    Abmessungen von Räumen, Luftraum
1.3    Sicherheits- und Gesundheitsschutzkenn-

zeichnung
1.4    Energieverteilungsanlagen
1.5    Fußböden, Wände, Decken, Dächer
1.6    Fenster, Oberlichter
1.7    Türen, Tore
1.8    Verkehrswege
1.9    Fahrtreppen, Fahrsteige
1.10  Laderampen
1.11  Steigleitern, Steigeisengänge

2       Maßnahmen zum Schutz vor besonde-
ren Gefahren

2.1    Schutz vor Absturz und herabfallenden
Gegenständen, Betreten von Gefahrenbe-
reichen

2.2    Maßnahmen gegen Brände
2.3    Fluchtwege und Notausgänge

3       Arbeitsbedingungen
3.1    Bewegungsfläche
3.2    Anordnung der Arbeitsplätze
3.3    Ausstattung
3.4    Beleuchtung und Sichtverbindung
3.5    Raumtemperatur
3.6    Lüftung
3.7    Lärm
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4       Sanitär-, Pausen- und Bereitschaftsräu-
me, Kantinen, Erste-Hilfe-Räume und
Unterkünfte

4.1    Sanitärräume
4.2    Pausen- und Bereitschaftsräume
4.3    Erste-Hilfe-Räume
4.4    Unterkünfte

5       Ergänzende Anforderungen und Maß-
nahmen für besondere Arbeitsstätten
und Arbeitsplätze

5.1    Arbeitsplätze in nicht allseits umschlosse-
nen Arbeitsstätten und Arbeitsplätze im
Freien

5.2    Baustellen

6       Maßnahmen zur Gestaltung von Bild-
schirmarbeitsplätzen

6.1    Allgemeine Anforderungen an Bildschirm-
arbeitsplätze

6.2    Allgemeine Anforderungen an Bildschir-
me und Bildschirmgeräte

6.3    Anforderungen an Bildschirmgeräte und
Arbeitsmittel für die ortsgebundene Ver-
wendung an Arbeitsplätzen

6.4    Anforderungen an tragbare Bildschirm-
geräte für die ortsveränderliche Verwen-
dung an Arbeitsplätzen

6.5    Anforderungen an die Benutzerfreund-
lichkeit von Bildschirmarbeitsplätzen

1       Allgemeine Anforderungen

1.1    Anforderungen an Konstruktion und
Festigkeit von Gebäuden

Gebäude für Arbeitsstätten müssen eine der
Nutzungsart entsprechende Konstruktion und
Festigkeit aufweisen.

1.2    Abmessungen von Räumen, Luftraum

(1) Arbeitsräume, Sanitär-, Pausen- und Be-
reitschaftsräume, Kantinen, Erste-Hilfe-Räume
und Unterkünfte müssen eine ausreichende
Grundfläche und eine, in Abhängigkeit von der
Größe der Grundfläche der Räume, ausreichen-
de lichte Höhe aufweisen, so dass die Beschäf-

tigten ohne Beeinträchtigung ihrer Sicherheit,
ihrer Gesundheit oder ihres Wohlbefindens die
Räume nutzen oder ihre Arbeit verrichten kön-
nen.

(2) Die Abmessungen der Räume richten sich
nach der Art ihrer Nutzung.

(3) Die Größe des notwendigen Luftraumes ist
in Abhängigkeit von der Art der physischen Be-
lastung und der Anzahl der Beschäftigten sowie
der sonstigen anwesenden Personen zu be -
messen.

1.3    Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
kennzeichnung

(1) Unberührt von den nachfolgenden Anfor-
derungen sind Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkennzeichnungen einzusetzen, wenn Ge-
fährdungen der Sicherheit und Gesundheit der
Beschäftigten nicht durch technische oder or -
ganisatorische Maßnahmen vermieden oder
ausreichend begrenzt werden können. Das Er-
gebnis der Gefährdungsbeurteilung und die
Maßnahmen nach § 3 Absatz 1 sind dabei zu
berücksichtigen.

(2) Die Kennzeichnung ist nach der Art der Ge-
fährdung dauerhaft oder vorübergehend nach
den Vorgaben der Richtlinie 92/58/EWG des
Rates vom 24. Juni 1992 über Mindestvor-
schriften für die Sicherheits- und/oder Gesund-
heitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz
(Neunte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16
Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (ABl. EG
Nr. L 245 S. 23) auszuführen. Diese Richtlinie
gilt in der jeweils aktuellen Fassung. Wird diese
Richtlinie geändert oder nach den in dieser
Richtlinie vorgesehenen Verfahren an den tech-
nischen Fortschritt angepasst, gilt sie in der
geänderten im Amtsblatt der Europäischen Ge-
meinschaften veröffentlichten Fassung nach
Ablauf der in der Änderungs- oder Anpassungs-
richtlinie festgelegten Umsetzungsfrist. Die
geänderte Fassung kann bereits ab Inkrafttre-
ten der Änderungs- oder Anpassungsrichtlinie
angewendet werden.
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1.4    Energieverteilungsanlagen

Anlagen, die der Versorgung der Arbeitsstätte
mit Energie dienen, müssen so ausgewählt, in-
stalliert und betrieben werden, dass die Be-
schäftigten vor dem direkten oder indirekten
Berühren spannungsführender Teile geschützt
sind und dass von den Anlagen keine Brand-
oder Explosionsgefahren ausgehen. Bei der
Konzeption und der Ausführung sowie der Wahl
des Materials und der Schutzvorrichtungen sind
Art und Stärke der verteilten Energie, die äuße-
ren Einwirkbedingungen und die Fachkenntnis-
se der Personen zu berücksichtigen, die zu Tei-
len der Anlage Zugang haben.

1.5    Fußböden, Wände, Decken, Dächer

(1) Die Oberflächen der Fußböden, Wände
und Decken der Räume müssen so gestaltet
sein, dass sie den Erfordernissen des sicheren
Betreibens entsprechen sowie leicht und sicher
zu reinigen sind. Arbeitsräume müssen unter
Berücksichtigung der Art des Betriebes und der
physischen Belastungen eine angemessene
Dämmung gegen Wärme und Kälte sowie eine
ausreichende Isolierung gegen Feuchtigkeit
aufweisen. Auch Sanitär-, Pausen- und Bereit-
schaftsräume, Kantinen, Erste-Hilfe-Räume
und Unterkünfte müssen über eine angemes -
sene Dämmung gegen Wärme und Kälte sowie
eine ausreichende Isolierung gegen Feuchtig-
keit verfügen.

(2) Die Fußböden der Räume dürfen keine Un-
ebenheiten, Löcher, Stolperstellen oder gefähr-
lichen Schrägen aufweisen. Sie müssen gegen
Verrutschen gesichert, tragfähig, trittsicher und
rutschhemmend sein.

(3) Durchsichtige oder lichtdurchlässige Wän-
de, insbesondere Ganzglaswände in Arbeits -
räumen oder im Bereich von Verkehrswegen,
müssen deutlich gekennzeichnet sein. Sie müs-
sen entweder aus bruchsicherem Werkstoff be-
stehen oder so gegen die Arbeitsplätze in Ar-
beitsräumen oder die Verkehrswege abge-
schirmt sein, dass die Beschäftigten nicht mit
den Wänden in Berührung kommen und beim

Zersplittern der Wände nicht verletzt werden
können.

(4) Dächer aus nicht durchtrittsicherem Mate-
rial dürfen nur betreten werden, wenn Ausrüs-
tungen benutzt werden, die ein sicheres Arbei-
ten ermöglichen.

1.6    Fenster, Oberlichter

(1) Fenster, Oberlichter und Lüftungsvorrich-
tungen müssen sich von den Beschäftigten si-
cher öffnen, schließen, verstellen und arretie-
ren lassen. Sie dürfen nicht so angeordnet sein,
dass sie in geöffnetem Zustand eine Gefahr für
die Beschäftigten darstellen.

(2) Fenster und Oberlichter müssen so ausge-
wählt oder ausgerüstet und eingebaut sein,
dass sie ohne Gefährdung der Ausführenden
und anderer Personen gereinigt werden kön-
nen.

1.7    Türen, Tore

(1) Die Lage, Anzahl, Abmessungen und Aus-
führung insbesondere hinsichtlich der verwen-
deten Werkstoffe von Türen und Toren müssen
sich nach der Art und Nutzung der Räume oder
Bereiche richten.

(2) Durchsichtige Türen müssen in Augenhöhe
gekennzeichnet sein.

(3) Pendeltüren und -tore müssen durchsich-
tig sein oder ein Sichtfenster haben.

(4) Bestehen durchsichtige oder lichtdurchläs-
sige Flächen von Türen und Toren nicht aus
bruchsicherem Werkstoff und ist zu befürchten,
dass sich die Beschäftigten beim Zersplittern
verletzen können, sind diese Flächen gegen Ein-
drücken zu schützen.

(5) Schiebetüren und -tore müssen gegen Aus-
heben und Herausfallen gesichert sein. Türen
und Tore, die sich nach oben öffnen, müssen
gegen Herabfallen gesichert sein.

(6) In unmittelbarer Nähe von Toren, die vor-
wiegend für den Fahrzeugverkehr bestimmt
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sind, müssen gut sichtbar gekennzeichnete,
stets zugängliche Türen für Fußgänger vorhan-
den sein. Diese Türen sind nicht erforderlich,
wenn der Durchgang durch die Tore für Fußgän-
ger gefahrlos möglich ist.

(7) Kraftbetätigte Türen und Tore müssen si-
cher benutzbar sein. Dazu gehört, dass sie 

a)    ohne Gefährdung der Beschäftigten bewegt
werden oder zum Stillstand kommen kön-
nen,

b)    mit selbsttätig wirkenden Sicherungen aus-
gestattet sind,

c)    auch von Hand zu öffnen sind, sofern sie
sich bei Stromausfall nicht automatisch öff-
nen.

(8) Besondere Anforderungen gelten für Türen
im Verlauf von Fluchtwegen (Nummer 2.3).

1.8    Verkehrswege

(1) Verkehrswege, einschließlich Treppen,
fest angebrachte Steigleitern und Laderampen
müssen so angelegt und bemessen sein, dass
sie je nach ihrem Bestimmungszweck leicht und
sicher begangen oder befahren werden können
und in der Nähe Beschäftigte nicht gefährdet
werden.

(2) Die Bemessung der Verkehrswege, die
dem Personenverkehr, Güterverkehr oder Per-
sonen- und Güterverkehr dienen, muss sich
nach der Anzahl der möglichen Benutzer und
der Art des Betriebes richten.

(3) Werden Transportmittel auf Verkehrswe-
gen eingesetzt, muss für Fußgänger ein ausrei-
chender Sicherheitsabstand gewahrt werden.

(4) Verkehrswege für Fahrzeuge müssen an
Türen und Toren, Durchgängen, Fußgängerwe-
gen und Treppenaustritten in ausreichendem
Abstand vorbeiführen.

(5) Soweit Nutzung und Einrichtung der Räu-
me es zum Schutz der Beschäftigten erfordern,
müssen die Begrenzungen der Verkehrswege
gekennzeichnet sein.

(6) Besondere Anforderungen gelten für
Fluchtwege (Nummer 2.3).

1.9    Fahrtreppen, Fahrsteige

Fahrtreppen und Fahrsteige müssen so aus-
gewählt und installiert sein, dass sie sicher
funktionieren und sicher benutzbar sind. Dazu
gehört, dass die Notbefehlseinrichtungen gut
erkennbar und leicht zugänglich sind und nur
solche Fahrtreppen und Fahrsteige eingesetzt
werden, die mit den notwendigen Sicherheits-
vorrichtungen ausgestattet sind.

1.10  Laderampen

(1) Laderampen sind entsprechend den Ab-
messungen der Transportmittel und der Ladung
auszulegen.

(2) Sie müssen mindestens einen Abgang ha-
ben; lange Laderampen müssen, soweit be-
triebstechnisch möglich, an jedem Endbereich
einen Abgang haben.

(3) Sie müssen einfach und sicher benutzbar
sein. Dazu gehört, dass sie nach Möglichkeit mit
Schutzvorrichtungen gegen Absturz auszurüs -
ten sind; das gilt insbesondere in Bereichen von
Laderampen, die keine ständigen Be- und Ent-
ladestellen sind.

1.11  Steigleitern, Steigeisengänge

Steigleitern und Steigeisengänge müssen si-
cher benutzbar sein. Dazu gehört, dass sie 

a)    nach Notwendigkeit über Schutzvorrichtun-
gen gegen Absturz, vorzugsweise über
Steigschutzeinrichtungen verfügen,

b)    an ihren Austrittsstellen eine Haltevorrich-
tung haben,

c)    nach Notwendigkeit in angemessenen Ab-
ständen mit Ruhebühnen ausgerüstet sind.
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2       Maßnahmen zum Schutz vor besonde-
ren Gefahren

2.1    Schutz vor Absturz und herabfallenden
Gegenständen, Betreten von Gefahren-
bereichen

(1) Arbeitsplätze und Verkehrswege, bei de-
nen eine Absturzgefahr für Beschäftigte oder
die Gefahr des Herabfallens von Gegenständen
besteht, müssen mit Schutzvorrichtungen ver-
sehen sein, die verhindern, dass Beschäftigte
abstürzen oder durch herabfallende Gegen-
stände verletzt werden können. Sind aufgrund
der Eigenart des Arbeitsplatzes oder der durch-
zuführenden Arbeiten Schutzvorrichtungen ge-
gen Absturz nicht geeignet, muss der Arbeitge-
ber die Sicherheit der Beschäftigten durch an-
dere wirksame Maßnahmen gewährleisten. Ei-
ne Absturzgefahr besteht bei einer Absturzhöhe
von mehr als einem Meter.

(2) Arbeitsplätze und Verkehrswege, die an
Gefahrenbereiche grenzen, müssen mit Schutz-
vorrichtungen versehen sein, die verhindern,
dass Beschäftigte in die Gefahrenbereich ge-
langen.

(3) Die Arbeitsplätze und Verkehrswege nach
den Absätzen 1 und 2 müssen gegen unbefug-
tes Betreten und gut sichtbar als Gefahrenbe-
reiche gekennzeichnet sein. Zum Schutz derje-
nigen, die diese Bereiche betreten müssen,
sind geeignete Maßnahmen zu treffen.

2.2    Maßnahmen gegen Brände

(1) Arbeitsstätten müssen je nach 

a)    Abmessung und Nutzung,

b)    der Brandgefährdung vorhandener Einrich-
tungen und Materialien,

c)    der größtmöglichen Anzahl anwesender
Personen

mit einer ausreichenden Anzahl geeigneter Feu-
erlöscheinrichtungen und erforderlichenfalls

Brandmeldern und Alarmanlagen ausgestattet
sein.

(2) Nicht selbsttätige Feuerlöscheinrichtun-
gen müssen als solche dauerhaft gekennzeich-
net, leicht zu erreichen und zu handhaben sein.

(3) Selbsttätig wirkende Feuerlöscheinrich-
tungen müssen mit Warneinrichtungen aus-
gerüstet sein, wenn bei ihrem Einsatz Gefahren
für die Beschäftigten auftreten können.

2.3    Fluchtwege und Notausgänge

(1) Fluchtwege und Notausgänge müssen 

a)   sich in Anzahl, Anordnung und Abmessung
nach der Nutzung, der Einrichtung und den
Abmessungen der Arbeitsstätte sowie nach
der höchstmöglichen Anzahl der dort anwe-
senden Personen richten,

b)    auf möglichst kurzem Weg ins Freie oder,
falls dies nicht möglich ist, in einen gesi-
cherten Bereich führen,

c)    in angemessener Form und dauerhaft ge-
kennzeichnet sein.

Sie sind mit einer Sicherheitsbeleuchtung aus-
zurüsten, wenn das gefahrlose Verlassen der
Arbeitsstätte für die Beschäftigten, insbesonde-
re bei Ausfall der allgemeinen Beleuchtung,
nicht gewährleistet ist.

(2) Türen im Verlauf von Fluchtwegen oder
Türen von Notausgängen müssen 

a)    sich von innen ohne besondere Hilfsmittel
jederzeit leicht öffnen lassen, solange sich
Beschäftigte in der Arbeitsstätte befinden,

b)    in angemessener Form und dauerhaft ge-
kennzeichnet sein.

Türen von Notausgängen müssen sich nach
außen öffnen lassen. In Notausgängen, die aus-
schließlich für den Notfall konzipiert und aus-
schließlich im Notfall benutzt werden, sind Ka-
russell- und Schiebetüren nicht zulässig.
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3       Arbeitsbedingungen

3.1    Bewegungsfläche

(1) Die freie unverstellte Fläche am Arbeits-
platz muss so bemessen sein, dass sich die Be-
schäftigten bei ihrer Tätigkeit ungehindert be-
wegen können.

(2) Ist dies nicht möglich, muss den Beschäf-
tigten in der Nähe des Arbeitsplatzes eine ande-
re ausreichend große Bewegungsfläche zur Ver-
fügung stehen.

3.2    Anordnung der Arbeitsplätze

Arbeitsplätze sind in der Arbeitsstätte so an-
zuordnen, dass Beschäftigte 

a)    sie sicher erreichen und verlassen können,

b)    sich bei Gefahr schnell in Sicherheit bringen
können,

c)    durch benachbarte Arbeitsplätze, Transpor-
te oder Einwirkungen von außerhalb nicht
gefährdet werden.

3.3    Ausstattung

(1) Jedem Beschäftigten muss mindestens ei-
ne Kleiderablage zur Verfügung stehen, sofern
keine Umkleideräume vorhanden sind.

(2) Kann die Arbeit ganz oder teilweise sitzend
verrichtet werden oder lässt es der Arbeitsab-
lauf zu, sich zeitweise zu setzen, sind den Be-
schäftigten am Arbeitsplatz Sitzgelegenheiten
zur Verfügung zu stellen. Können aus betriebs-
technischen Gründen keine Sitzgelegenheiten
unmittelbar am Arbeitsplatz aufgestellt werden,
obwohl es der Arbeitsablauf zulässt, sich zeit-
weise zu setzen, müssen den Beschäftigten in
der Nähe der Arbeitsplätze Sitzgelegenheiten
bereitgestellt werden.

3.4    Beleuchtung und Sichtverbindung

(1) Der Arbeitgeber darf als Arbeitsräume nur
solche Räume betreiben, die möglichst ausrei-

chend Tageslicht erhalten und die eine Sichtver-
bindung nach außen haben. Dies gilt nicht für

1.   Räume, bei denen betriebs-, produktions-
oder bautechnische Gründe Tageslicht
oder einer Sichtverbindung nach außen
entgegenstehen,

2.   Räume, in denen sich Beschäftigte zur Ver-
richtung ihrer Tätigkeit regelmäßig nicht
über einen längeren Zeitraum oder im Ver-
lauf der täglichen Arbeitszeit nur kurzzeitig
aufhalten müssen, insbesondere Archive,
Lager-, Maschinen- und Nebenräume, Tee-
küchen,

3.   Räume, die vollständig unter Erdgleiche lie-
gen, soweit es sich dabei um Tiefgaragen
oder ähnliche Einrichtungen, um kulturelle
Einrichtungen, um Verkaufsräume oder um
Schank- und Speiseräume handelt,

4.   Räume in Bahnhofs- oder Flughafenhallen,
Passagen oder innerhalb von Kaufhäusern
und Einkaufszentren,

5.   Räume mit einer Grundfläche von mindes-
tens 2.000 Quadratmetern, sofern Ober-
lichter oder andere bauliche Vorrichtungen
vorhanden sind, die Tageslicht in den Ar-
beitsraum lenken.

(2) Pausen- und Bereitschaftsräume sowie
Unterkünfte müssen möglichst ausreichend mit
Tageslicht beleuchtet sein und eine Sichtverbin-
dung nach außen haben. Kantinen sollen mög-
lichst ausreichend Tageslicht erhalten und eine
Sichtverbindung nach außen haben.

(3) Räume, die bis zum 3. Dezember 2016
eingerichtet worden sind oder mit deren Einrich-
tung begonnen worden war und die die Anfor -
derungen nach Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2
nicht erfüllen, dürfen ohne eine Sichtverbin-
dung nach außen weiter betrieben werden, bis
sie wesentlich erweitert oder umgebaut wer-
den.

(4) In Arbeitsräumen muss die Stärke des Ta-
geslichteinfalls am Arbeitsplatz je nach Art der
Tätigkeit reguliert werden können.
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(5) Arbeitsstätten müssen mit Einrichtungen
ausgestattet sein, die eine angemessene künst-
liche Beleuchtung ermöglichen, so dass die Si-
cherheit und der Schutz der Gesundheit der Be-
schäftigten gewährleistet sind.

(6) Die Beleuchtungsanlagen sind so auszu-
wählen und anzuordnen, dass dadurch die Si-
cherheit und die Gesundheit der Beschäftigten
nicht gefährdet werden.

(7) Arbeitsstätten, in denen bei Ausfall der All-
gemeinbeleuchtung die Sicherheit der Beschäf-
tigten gefährdet werden kann, müssen eine
ausreichende Sicherheitsbeleuchtung haben.

3.5    Raumtemperatur

(1) Arbeitsräume, in denen aus betriebstech-
nischer Sicht keine spezifischen Anforderungen
an die Raumtemperatur gestellt werden, müs-
sen während der Nutzungsdauer unter Berück-
sichtigung der Arbeitsverfahren und der physi-
schen Belastungen der Beschäftigten eine ge-
sundheitlich zuträgliche Raumtemperatur ha-
ben.

(2) Sanitär-, Pausen- und Bereitschaftsräume,
Kantinen, Erste-Hilfe-Räume und Unterkünfte
müssen während der Nutzungsdauer unter
Berücksichtigung des spezifischen Nutzungs-
zwecks eine gesundheitlich zuträgliche Raum-
temperatur haben.

(3) Fenster, Oberlichter und Glaswände müs-
sen unter Berücksichtigung der Arbeitsverfah-
ren und der Art der Arbeitsstätte eine Abschir-
mung gegen übermäßige Sonneneinstrahlung
ermöglichen.

3.6    Lüftung

(1) In Arbeitsräumen, Sanitär-, Pausen- und
Bereitschaftsräumen, Kantinen, Erste-Hilfe-
Räumen und Unterkünften muss unter Berück-
sichtigung des spezifischen Nutzungszwecks,
der Arbeitsverfahren, der physischen Belastun-
gen und der Anzahl der Beschäftigten sowie der
sonstigen anwesenden Personen während der

Nutzungsdauer ausreichend gesundheitlich zu-
trägliche Atemluft vorhanden sein.

(2) Ist für das Betreiben von Arbeitsstätten
 eine raumlufttechnische Anlage erforderlich,
muss diese jederzeit funktionsfähig sein und
die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllen. Bei
 raumlufttechnischen Anlagen muss eine Stö-
rung durch eine selbsttätige Warneinrichtung
angezeigt werden. Es müssen Vorkehrungen
getroffen sein, durch die die Beschäftigten im
Fall einer Störung gegen Gesundheitsgefahren
geschützt sind.

(3) Werden raumlufttechnische Anlagen ver-
wendet, ist sicherzustellen, dass die Beschäf -
tigten keinem störenden Luftzug ausgesetzt
sind.

(4) Ablagerungen und Verunreinigungen in
 raumlufttechnischen Anlagen, die zu einer un-
mittelbaren Gesundheitsgefährdung durch die
Raumluft führen können, müssen umgehend
beseitigt werden.

3.7    Lärm

In Arbeitsstätten ist der Schalldruckpegel so
niedrig zu halten, wie es nach der Art des Betrie-
bes möglich ist. Der Schalldruckpegel am Ar-
beitsplatz in Arbeitsräumen ist in Abhängigkeit
von der Nutzung und den zu verrichtenden
Tätigkeiten so weit zu reduzieren, dass keine
Beeinträchtigungen der Gesundheit der Be-
schäftigten entstehen.

4       Sanitär-, Pausen- und Bereitschaftsräu-
me, Kantinen, Erste-Hilfe-Räume und
Unterkünfte

4.1    Sanitärräume

(1) Der Arbeitgeber hat Toilettenräume zur
Verfügung zu stellen. Toilettenräume sind für
Männer und Frauen getrennt einzurichten oder
es ist eine getrennte Nutzung zu ermöglichen.
Toilettenräume sind mit verschließbaren Zu-
gängen, einer ausreichenden Anzahl von Toilet-
tenbecken und Handwaschgelegenheiten zur
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Verfügung zu stellen. Sie müssen sich sowohl in
der Nähe der Arbeitsräume als auch in der Nähe
von Kantinen, Pausen- und Bereitschaftsräu-
men, Wasch- und Umkleideräumen befinden.
Bei Arbeiten im Freien und auf Baustellen mit
wenigen Beschäftigten sind mobile, anschluss -
freie Toilettenkabinen in der Nähe der Arbeits-
plätze ausreichend.

(2) Der Arbeitgeber hat – wenn es die Art der
Tätigkeit oder gesundheitliche Gründe erfor-
dern – Waschräume zur Verfügung zu stellen.
Diese sind für Männer und Frauen getrennt ein-
zurichten oder es ist eine getrennte Nutzung zu
ermöglichen. Bei Arbeiten im Freien und auf
Baustellen mit wenigen Beschäftigten sind
Waschgelegenheiten ausreichend. Waschräu-
me sind 

a)    in der Nähe von Arbeitsräumen und sichtge-
schützt einzurichten,

b)    so zu bemessen, dass die Beschäftigten
sich den hygienischen Erfordernissen ent-
sprechend und ungehindert reinigen kön-
nen; dazu müssen fließendes warmes und
kaltes Wasser, Mittel zum Reinigen und ge-
gebenenfalls zum Desinfizieren sowie zum
Abtrocknen der Hände vorhanden sein,

c)    mit einer ausreichenden Anzahl geeigneter
Duschen zur Verfügung zu stellen, wenn es
die Art der Tätigkeit oder gesundheitliche
Gründe erfordern.

Sind Waschräume nicht erforderlich, müssen in
der Nähe des Arbeitsplatzes und der Umklei-
deräume ausreichende und angemessene
Waschgelegenheiten mit fließendem Wasser
(erforderlichenfalls mit warmem Wasser), Mit-
teln zum Reinigen und zum Abtrocknen der
Hände zur Verfügung stehen.

(3) Der Arbeitgeber hat geeignete Umklei-
deräume zur Verfügung zu stellen, wenn die Be-
schäftigten bei ihrer Tätigkeit besondere Ar-
beitskleidung tragen müssen und es ihnen nicht
zuzumuten ist, sich in einem anderen Raum
umzukleiden. Umkleideräume sind für Männer
und Frauen getrennt einzurichten oder es ist ei-

ne getrennte Nutzung zu ermöglichen. Umklei-
deräume müssen 

a)    leicht zugänglich und von ausreichender
Größe und sichtgeschützt eingerichtet wer-
den; entsprechend der Anzahl gleichzeiti-
ger Benutzer muss genügend freie Boden-
fläche für ungehindertes Umkleiden vor-
handen sein,

b)    mit Sitzgelegenheiten sowie mit verschließ-
baren Einrichtungen ausgestattet sein, in
denen jeder Beschäftigte seine Kleidung
aufbewahren kann.

Kleiderschränke für Arbeitskleidung und
Schutzkleidung sind von Kleiderschränken für
persönliche Kleidung und Gegenstände zu tren-
nen, wenn die Umstände dies erfordern.

(4) Wasch- und Umkleideräume, die vonei-
nander räumlich getrennt sind, müssen unter-
einander leicht erreichbar sein.

4.2    Pausen- und Bereitschaftsräume

(1) Bei mehr als zehn Beschäftigten oder
wenn die Sicherheit und der Schutz der Ge -
sundheit es erfordern, ist den Beschäftigten ein
Pausenraum oder ein entsprechender Pausen-
bereich zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht,
wenn die Beschäftigten in Büroräumen oder
vergleichbaren Arbeitsräumen beschäftigt sind
und dort gleichwertige Voraussetzungen für ei-
ne Erholung während der Pause gegeben sind.
Fallen in die Arbeitszeit regelmäßig und häufig
Arbeitsbereitschaftszeiten oder Arbeitsunter-
brechungen und sind keine Pausenräume vor-
handen, so sind für die Beschäftigten Räume
für Bereitschaftszeiten einzurichten. Schwan-
gere Frauen und stillende Mütter müssen sich
während der Pausen und, soweit es erforderlich
ist, auch während der Arbeitszeit unter geeig -
neten Bedingungen hinlegen und ausruhen
können.

(2) Pausenräume oder entsprechende Pau-
senbereiche sind 
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a)    für die Beschäftigten leicht erreichbar an
ungefährdeter Stelle und in ausreichender
Größe bereitzustellen,

b)    entsprechend der Anzahl der gleichzeitigen
Benutzer mit leicht zu reinigenden Tischen
und Sitzgelegenheiten mit Rückenlehne
auszustatten,

c)    als separate Räume zu gestalten, wenn die
Beurteilung der Arbeitsbedingungen und
der Arbeitsstätte dies erfordern.

(3) Bereitschaftsräume und Pausenräume,
die als Bereitschaftsräume genutzt werden,
müssen dem Zweck entsprechend ausgestattet
sein.

4.3    Erste-Hilfe-Räume

(1) Erste-Hilfe-Räume oder vergleichbare Be-
reiche sind entsprechend der Art der Gefähr-
dungen in der Arbeitsstätte oder der Anzahl der
Beschäftigten, der Art der auszuübenden Tätig-
keiten sowie der räumlichen Größe der Betriebe
zur Verfügung zu stellen.

(2) Erste-Hilfe-Räume müssen an ihren Zu -
gängen als solche gekennzeichnet und für Per-
sonen mit Rettungstransportmitteln leicht zu-
gänglich sein.

(3) Sie sind mit den erforderlichen Mitteln und
Einrichtungen zur Ersten Hilfe auszustatten. An
einer deutlich gekennzeichneten Stelle müssen
Anschrift und Telefonnummer der örtlichen Ret-
tungsdienste angegeben sein.

(4) Darüber hinaus sind überall dort, wo es die
Arbeitsbedingungen erfordern, Mittel und Ein-
richtungen zur Ersten Hilfe aufzubewahren. Sie
müssen leicht zugänglich und einsatzbereit
sein. Die Aufbewahrungsstellen müssen als sol-
che gekennzeichnet und gut erreichbar sein.

4.4    Unterkünfte

(1) Der Arbeitgeber hat angemessene Unter-
künfte für Beschäftigte zur Verfügung zu stellen,
gegebenenfalls auch außerhalb des Geländes

eines Betriebes oder einer Baustelle, wenn es
aus Gründen der Sicherheit, zum Schutz der Ge-
sundheit oder aus Gründen der menschenge-
rechten Gestaltung der Arbeit erforderlich ist.
Die Bereitstellung angemessener Unterkünfte
kann insbesondere wegen der Abgelegenheit
der Arbeitsstätte, der Art der auszuübenden
Tätigkeiten oder der Anzahl der im Betrieb be-
schäftigten Personen erforderlich sein. Sie ist
stets erforderlich, wenn den Beschäftigten im
Zusammenhang mit der Anwerbung oder Ent-
sendung zur zeitlich befristeten Erbringung ei-
ner vertraglich geschuldeten Arbeitsleistung die
Bereitstellung oder Vermittlung einer Unterbrin-
gung in Gemeinschaftsunterkünften in Aussicht
gestellt wird und zu erwarten ist, dass der Be-
schäftigte die Verpflichtung zur Erbringung sei-
ner Arbeitsleistung anderenfalls nicht eingehen
würde. Kann der Arbeitgeber erforderliche Un-
terkünfte innerhalb des Geländes eines Betrie-
bes oder einer Baustelle nicht zur Verfügung
stellen, hat er für eine andere angemessene Un-
terbringung der Beschäftigten außerhalb des
Geländes eines Betriebes oder einer Baustelle
zu sorgen. Wird die Unterkunft als Gemein-
schaftsunterkunft außerhalb des Geländes ei-
nes Betriebes oder einer Baustelle durch den
Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung
durch Dritte zur Verfügung gestellt, so hat der
Arbeitgeber auch in diesem Fall für die Ange-
messenheit der Unterkunft zu sorgen. 

(2) Unterkünfte müssen entsprechend ihrer
Belegungszahl und der Dauer der Unterbrin-
gung ausgestattet sein mit: 

1.    Wohn- und Schlafbereich (Betten, Schrän-
ken, Tischen, Stühlen), 

2.    Essbereich, 

3.    Sanitäreinrichtungen.

(3) Wird die Unterkunft von Männern und
Frauen gemeinsam genutzt, ist dies bei der Zu-
teilung der Räume zu berücksichtigen.

(4) Der Arbeitgeber hat die Unterbringung von
Beschäftigten in Gemeinschaftsunterkünfte in-
nerhalb oder außerhalb des Geländes eines Be-
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triebes oder einer Baustelle nach den Sätzen 2
und 3 zu dokumentieren. In der Dokumentation
sind anzugeben:

1.    die Adressen der Gemeinschaftsunterkünf-
te,

2.    die Unterbringungskapazitäten der Ge-
meinschaftsunterkünfte,

3.    die Zuordnung der untergebrachten Be-
schäftigten zu den Gemeinschaftsunter-
künften sowie

4.    der zugehörige Zeitraum der Unterbringung
der jeweiligen Beschäftigten.

Die Dokumentation muss ab Beginn der Bereit-
stellung der Gemeinschaftsunterkünfte am Ort
der Leistungserbringung verfügbar sein. Die Do-
kumentation ist nach Beendigung der Unter-
bringung vier Wochen aufzubewahren.

5       Ergänzende Anforderungen und Maß-
nahmen für besondere Arbeitsstätten
und Arbeitsplätze

5.1    Arbeitsplätze in nicht allseits umschlos-
senen Arbeitsstätten und Arbeitsplätze
im Freien

Arbeitsplätze in nicht allseits umschlossenen
Arbeitsstätten und Arbeitsplätze im Freien sind
so einzurichten und zu betreiben, dass sie von
den Beschäftigten bei jeder Witterung sicher
und ohne Gesundheitsgefährdung erreicht, be-
nutzt und wieder verlassen werden können. Da-
zu gehört, dass diese Arbeitsplätze gegen Witte-
rungseinflüsse geschützt sind oder den Be-
schäftigten geeignete persönliche Schutzaus -
rüs tungen zur Verfügung gestellt werden.
Werden die Beschäftigten auf Arbeitsplätzen im
Freien beschäftigt, so sind die Arbeitsplätze
nach Möglichkeit so einzurichten, dass die Be-
schäftigten nicht gesundheitsgefährdenden
äußeren Einwirkungen ausgesetzt sind.

5.2    Baustellen

(1) Die Beschäftigten müssen 

a)   sich gegen Witterungseinflüsse geschützt
umkleiden, waschen und wärmen können,

b)    über Einrichtungen verfügen, um ihre Mahl-
zeiten einnehmen und gegebenenfalls
auch zubereiten zu können,

c)    in der Nähe der Arbeitsplätze über Trink-
wasser oder ein anderes alkoholfreies Ge-
tränk verfügen können.

Weiterhin sind auf Baustellen folgende Anfor -
derungen umzusetzen: 

d)    Sind Umkleideräume nach § 6 Abs. 2 Satz
3 nicht erforderlich, muss für jeden regel-
mäßig auf der Baustelle anwesenden Be-
schäftigten eine Kleiderablage und ein ab-
schließbares Fach vorhanden sein, damit
persönliche Gegenstände unter Verschluss
aufbewahrt werden können.

e)    Unter Berücksichtigung der Arbeitsverfah-
ren und der physische Belastung der Be-
schäftigten ist dafür zu sorgen, dass aus -
reichend gesundheitlich zuträgliche Atem-
luft vorhanden ist.

f)     Beschäftigte müssen die Möglichkeit ha-
ben, Arbeitskleidung und Schutzkleidung
außerhalb der Arbeitszeit zu lüften und zu
trocknen.

g)    In regelmäßigen Abständen sind geeignete
Versuche und Übungen an Feuerlöschein-
richtungen und Brandmelde- und Alarman-
lagen durchzuführen.

(2) Schutzvorrichtungen, die ein Abstürzen
von Beschäftigten an Arbeitsplätzen und Ver-
kehrswegen auf Baustellen verhindern, müssen
vorhanden sein:

1.    unabhängig von der Absturzhöhe bei

a)    Arbeitsplätzen am und über Wasser
oder an und über anderen festen oder
flüssigen Stoffen, in denen man versin-
ken kann,

b)    Verkehrswegen über Wasser oder an-
deren festen oder flüssigen Stoffen, in
denen man versinken kann,
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2.    bei mehr als 1 Meter Absturzhöhe an Wand-
öffnungen, an freiliegenden Treppenläufen
und -absätzen und

3.    bei mehr als 2 Meter Absturzhöhe an allen
übrigen Arbeitsplätzen.

Bei einer Absturzhöhe bis zu 3 Metern ist eine
Schutzvorrichtung entbehrlich an Arbeitsplät-
zen und Verkehrswegen auf Dächern und Ge-
schossdecken von baulichen Anlagen mit bis zu
22,5 Grad Neigung und nicht mehr als
50 Quadratmetern Grundfläche, sofern die Ar-
beiten von hierfür fachlich qualifizierten und
körperlich geeigneten Beschäftigten ausgeführt
werden und diese Beschäftigten besonders un-
terwiesen sind. Die Absturzkante muss für die
Beschäftigten deutlich erkennbar sein.

(3) Räumliche Begrenzungen der Arbeitsplät-
ze, Materialien, Ausrüstungen und ganz allge-
mein alle Elemente, die durch Ortsveränderung
die Sicherheit und die Gesundheit der Beschäf-
tigten beeinträchtigen können, müssen auf ge-
eignete Weise stabilisiert werden. Hierzu zählen
auch Maßnahmen, die verhindern, dass Fahr-
zeuge, Erdbaumaschinen und Förderzeuge ab-
stürzen, umstürzen, abrutschen oder einbre-
chen.

(4) Werden Beförderungsmittel auf Verkehrs-
wegen verwendet, so müssen für andere, den
Verkehrsweg nutzende Personen ein ausrei-
chender Sicherheitsabstand oder geeignete
Schutzvorrichtungen vorgesehen werden. Die
Wege müssen regelmäßig überprüft und gewar-
tet werden.

(5) Bei Arbeiten, aus denen sich im besonde-
ren Maße Gefährdungen für die Beschäftigten
ergeben können, müssen geeignete Sicher-
heitsvorkehrungen getroffen werden. Dies gilt
insbesondere für Abbrucharbeiten sowie Mon-
tage- oder Demontagearbeiten. Zur Erfüllung
der Schutzmaßnahmen des Satzes 1 sind 

a)    bei Arbeiten an erhöhten oder tiefer gele -
genen Standorten Standsicherheit und Sta-
bilität der Arbeitsplätze und ihrer Zugänge
auf geeignete Weise zu gewährleisten und

zu überprüfen, insbesondere nach einer
Veränderung der Höhe oder Tiefe des Ar-
beitsplatzes,

b)    bei Aushubarbeiten, Brunnenbauarbeiten,
unterirdischen oder Tunnelarbeiten die Erd-
oder Felswände so abzuböschen, zu ver-
bauen oder anderweitig so zu sichern, dass
sie während der einzelnen Bauzustände
standsicher sind; vor Beginn von Erdarbei-
ten sind geeignete Maßnahmen durchzu-
führen, um die Gefährdung durch unterir-
disch verlegte Kabel und andere Versor-
gungsleitungen festzustellen und auf ein
Mindestmaß zu verringern,

c)    bei Arbeiten, bei denen Sauerstoffmangel
auftreten kann, geeignete Maßnahmen zu
treffen, um einer Gefahr vorzubeugen und
eine wirksame und sofortige Hilfeleistung
zu ermöglichen; Einzelarbeitsplätze in Be-
reichen, in denen erhöhte Gefährdung
durch Sauerstoffmangel besteht, sind nur
zulässig, wenn diese ständig von außen
überwacht werden und alle geeigneten Vor-
kehrungen getroffen sind, um eine wirksa-
me und sofortige Hilfeleistung zu ermögli-
chen,

d)    beim Auf-, Um- sowie Abbau von Spund -
wänden und Senkkästen angemessene
Vorrichtungen vorzusehen, damit sich die
Beschäftigten beim Eindringen von Wasser
und Material retten können,

e)    bei Laderampen Absturzsicherungen vorzu-
sehen,

f)     bei Arbeiten, bei denen mit Gefährdungen
aus dem Verkehr von Land-, Wasser- oder
Luftfahrzeugen zu rechnen ist, geeignete
Vorkehrungen zu treffen.

Abbrucharbeiten, Montage- und Demontagear-
beiten, insbesondere der Auf- oder Abbau von
Stahl- oder Betonkonstruktionen, die Montage
oder Demontage von Verbau zur Sicherung von
Erd- oder Felswänden oder Senkkästen sind
fachkundig zu planen und nur unter fachkundi-
ger Aufsicht sowie nach schriftlicher Abbruch-,
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Montage- oder Demontageanweisung durchzu-
führen; die Abbruch-, Montage- oder Demonta-
geanweisung muss die erforderlichen sicher-
heitstechnischen Angaben enthalten; auf die
Schriftform kann verzichtet werden, wenn für
die jeweiligen Abbruch, Montage- oder Demon-
tagearbeiten besondere sicherheitstechnische
Angaben nicht erforderlich sind. 

(6) Vorhandene elektrische Freileitungen
müssen nach Möglichkeit außerhalb des Bau-
stellengeländes verlegt oder freigeschaltet wer-
den. Wenn dies nicht möglich ist, sind geeignete
Abschrankungen, Abschirmungen oder Hinwei-
se anzubringen, um Fahrzeuge und Einrichtun-
gen von diesen Leitungen fern zu halten.

6       Maßnahmen zur Gestaltung von Bild-
schirmarbeitsplätzen

6.1    Allgemeine Anforderungen an Bild-
schirmarbeitsplätze

(1) Bildschirmarbeitsplätze sind so einzurich-
ten und zu betreiben, dass die Sicherheit und
der Schutz der Gesundheit der Beschäftigten
gewährleistet sind. Die Grundsätze der Ergono-
mie sind auf die Bildschirmarbeitsplätze und
die erforderlichen Arbeitsmittel sowie die für die
Informationsverarbeitung durch die Beschäftig-
ten erforderlichen Bildschirmgeräte entspre-
chend anzuwenden. 

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass
die Tätigkeiten der Beschäftigten an Bild -
schirmgeräten insbesondere durch andere
Tätigkeiten oder regelmäßige Erholungszeiten
unterbrochen werden. 

(3) Für die Beschäftigten ist ausreichend
Raum für wechselnde Arbeitshaltungen und
-bewegungen vorzusehen. 

(4) Die Bildschirmgeräte sind so aufzustellen
und zu betreiben, dass die Oberflächen frei von
störenden Reflexionen und Blendungen sind. 

(5) Die Arbeitstische oder Arbeitsflächen müs-
sen eine reflexionsarme Oberfläche haben und
so aufgestellt werden, dass die Oberflächen bei

der Arbeit frei von störenden Reflexionen und
Blendungen sind. 

(6) Die Arbeitsflächen sind entsprechend der
Arbeitsaufgabe so zu bemessen, dass alle Ein-
gabemittel auf der Arbeitsfläche variabel ange-
ordnet werden können und eine flexible Anord-
nung des Bildschirms, des Schriftguts und der
sonstigen Arbeitsmittel möglich ist. Die Arbeits-
fläche vor der Tastatur muss ein Auflegen der
Handballen ermöglichen. 

(7) Auf Wunsch der Beschäftigten hat der Ar-
beitgeber eine Fußstütze und einen Manus-
kripthalter zur Verfügung zu stellen, wenn eine
ergonomisch günstige Arbeitshaltung auf ande-
re Art und Weise nicht erreicht werden kann. 

(8) Die Beleuchtung muss der Art der Arbeits-
aufgabe entsprechen und an das Sehvermögen
der Beschäftigten angepasst sein; ein ange-
messener Kontrast zwischen Bildschirm und Ar-
beitsumgebung ist zu gewährleisten. Durch die
Gestaltung des Bildschirmarbeitsplatzes sowie
der Auslegung und der Anordnung der Beleuch-
tung sind störende Blendungen, Reflexionen
oder Spiegelungen auf dem Bildschirm und den
sonstigen Arbeitsmitteln zu vermeiden. 

(9) Werden an einem Arbeitsplatz mehrere
Bildschirmgeräte oder Bildschirme betrieben,
müssen diese ergonomisch angeordnet sein.
Die Eingabegeräte müssen sich eindeutig dem
jeweiligen Bildschirmgerät zuordnen lassen. 

(10) Die Arbeitsmittel dürfen nicht zu einer er-
höhten, gesundheitlich unzuträglichen Wärme-
belastung am Arbeitsplatz führen. 

6.2    Allgemeine Anforderungen an Bildschir-
me und Bildschirmgeräte 

(1) Die Text- und Grafikdarstellungen auf dem
Bildschirm müssen entsprechend der Arbeits-
aufgabe und dem Sehabstand scharf und deut-
lich sowie ausreichend groß sein. Der Zeichen-
und der Zeilenabstand müssen angemessen
sein. Die Zeichengröße und der Zeilenabstand
müssen auf dem Bildschirm individuell einge-
stellt werden können. 
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(2) Das auf dem Bildschirm dargestellte Bild
muss flimmerfrei sein. Das Bild darf keine Ver-
zerrungen aufweisen. 

(3) Die Helligkeit der Bildschirmanzeige und
der Kontrast der Text- und Grafikdarstellungen
auf dem Bildschirm müssen von den Beschäf-
tigten einfach eingestellt werden können. Sie
müssen den Verhältnissen der Arbeitsumge-
bung individuell angepasst werden können. 

(4) Die Bildschirmgröße und -form müssen der
Arbeitsaufgabe angemessen sein. 

(5) Die von den Bildschirmgeräten ausgehen-
de elektromagnetische Strahlung muss so nied-
rig gehalten werden, dass die Sicherheit und die
Gesundheit der Beschäftigten nicht gefährdet
werden. 

6.3    Anforderungen an Bildschirmgeräte und
Arbeitsmittel für die ortsgebundene Ver-
wendung an Arbeitsplätzen 

(1) Bildschirme müssen frei und leicht dreh-
und neigbar sein sowie über reflexionsarme
Oberflächen verfügen. Bildschirme, die über re-
flektierende Oberflächen verfügen, dürfen nur
dann betrieben werden, wenn dies aus zwingen-
den aufgabenbezogenen Gründen erforderlich
ist. 

(2) Tastaturen müssen die folgenden Eigen-
schaften aufweisen: 

1.    sie müssen vom Bildschirm getrennte Ein-
heiten sein, 

2.    sie müssen neigbar sein, 

3.    die Oberflächen müssen reflexionsarm
sein, 

4.    die Form und der Anschlag der Tasten müs-
sen den Arbeitsaufgaben angemessen sein
und eine ergonomische Bedienung ermög-
lichen, 

5.    die Beschriftung der Tasten muss sich vom
Untergrund deutlich abheben und bei nor-
maler Arbeitshaltung gut lesbar sein. 

(3) Alternative Eingabemittel (zum Beispiel
Eingabe über den Bildschirm, Spracheingabe,
Scanner) dürfen nur eingesetzt werden, wenn
dadurch die Arbeitsaufgaben leichter ausge-
führt werden können und keine zusätzlichen
Belastungen für die Beschäftigten entstehen.

6.4    Anforderungen an tragbare Bildschirm-
geräte für die ortsveränderliche Verwen-
dung an Arbeitsplätzen

(1) Größe, Form und Gewicht tragbarer Bild-
schirmgeräte müssen der Arbeitsaufgabe ent-
sprechend angemessen sein.

(2) Tragbare Bildschirmgeräte müssen

1.    über Bildschirme mit reflexionsarmen Ober-
flächen verfügen und

2.    so betrieben werden, dass der Bildschirm
frei von störender Reflexionen und Blen-
dungen ist. 

(3) Tragbare Bildschirmgeräte ohne Trennung
zwischen Bildschirm und externem Eingabemit-
tel (insbesondere Geräte ohne Tastatur) dürfen
nur an Arbeitsplätzen betrieben werden, an de-
nen die Geräte nur kurzzeitig verwendet werden
oder an denen die Arbeitsaufgaben mit keinen
anderen Bildschirmgeräten ausgeführt werden
können.

(4) Tragbare Bildschirmgeräte mit alternati-
ven Eingabemitteln sind den Arbeitsaufgaben
angemessen und mit dem Ziel einer optimalen
Entlastung der Beschäftigten zu betreiben.

(5) Werden tragbare Bildschirmgeräte ortsge-
bunden an Arbeitsplätzen verwendet, gelten zu-
sätzlich die Anforderungen nach 6.1.

6.5    Anforderungen an die Benutzerfreund-
lichkeit von Bildschirmarbeitsplätzen

(1) Beim Betreiben der Bildschirmarbeitsplät-
ze hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass der
Arbeitsplatz den Arbeitsaufgaben angemessen
gestaltet ist. Er hat insbesondere geeignete
Softwaresysteme bereitzustellen.
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(2) Die Bildschirmgeräte und die Software
müssen entsprechend den Kenntnissen und
 Erfahrungen der Beschäftigten im Hinblick auf
die jeweilige Arbeitsaufgabe angepasst werden
können.

(3) Das Softwaresystem muss den Beschäftig-
ten Angaben über die jeweiligen Dialogabläufe
machen.

(4) Die Bildschirmgeräte und die Software
müssen es den Beschäftigten ermöglichen, die
Dialogabläufe zu beeinflussen. Sie müssen
eventuelle Fehler bei der Handhabung be-
schreiben und eine Fehlerbeseitigung mit be-
grenztem Arbeitsaufwand erlauben.

(5) Eine Kontrolle der Arbeit hinsichtlich der
qualitativen oder quantitativen Ergebnisse darf
ohne Wissen der Beschäftigten nicht durchge-
führt werden.
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Abschnitt 1
Anwendungsbereich und
Begriffsbestimmungen

§ 1 Anwendungsbereich und Zielsetzung

(1) Diese Verordnung gilt für die Verwendung
von Arbeitsmitteln. Ziel dieser Verordnung ist
es, die Sicherheit und den Schutz der Gesund-
heit von Beschäftigten bei der Verwendung von
Arbeitsmitteln zu gewährleisten. Dies soll ins -
besondere erreicht werden durch

1.    die Auswahl geeigneter Arbeitsmittel und
deren sichere Verwendung,

2.    die für den vorgesehenen Verwendungs-
zweck geeignete Gestaltung von Arbeits-
und Fertigungsverfahren sowie

3.    die Qualifikation und Unterweisung der Be-
schäftigten.

Diese Verordnung regelt hinsichtlich der in
§ 18 und in Anhang 2 genannten überwa-
chungsbedürftigen Anlagen zugleich Maßnah-
men zum Schutz anderer Personen im Gefah-
renbereich, soweit diese aufgrund der Verwen-
dung dieser Anlagen durch Arbeitgeber im Sin-
ne des § 2 Absatz 3 gefährdet werden können.

(2) Diese Verordnung gilt nicht in Betrieben,
die dem Bundesberggesetz unterliegen, soweit
dafür entsprechende Rechtsvorschriften beste-
hen. Abweichend von Satz 1 gilt sie jedoch für
überwachungsbedürftige Anlagen in Tagesanla-
gen, mit Ausnahme von Rohrleitungen nach An-
hang 2 Abschnitt 4 Nummer 2.1 Satz 1 Buch-
stabe d.

(3) Diese Verordnung gilt nicht auf Seeschif-
fen unter fremder Flagge und auf Seeschiffen,
für die das Bundesministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur nach § 10 des Flaggen-
rechtsgesetzes die Befugnis zur Führung der
Bundesflagge lediglich für die erste Über-
führungsreise in einen anderen Hafen verliehen
hat.

(4) Abschnitt 3 gilt nicht für Energieanlagen im
Sinne des § 3 Nummer 15 des Energiewirt-

schaftsgesetzes, soweit sie Druckanlagen im
Sinne des Anhangs 2 Abschnitt 4 Nummer 2.1
Buchstabe b, c oder d dieser Verordnung sind.
Satz 1 gilt nicht für Gasfüllanlagen, die Energie-
anlagen im Sinne des § 3 Nummer 15 des Ener-
giewirtschaftsgesetzes sind und auf dem Be-
triebsgelände von Unternehmen der öffentlichen
Gasversorgung von diesen errichtet und betrie-
ben werden.

(5) Das Bundesministerium der Verteidigung
kann Ausnahmen von den Vorschriften dieser
Verordnung zulassen, wenn zwingende Gründe
der Verteidigung oder die Erfüllung zwi-
schenstaatlicher Verpflichtungen der Bundes-
republik Deutschland dies erfordern und die Si-
cherheit auf andere Weise gewährleistet ist.

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Arbeitsmittel sind Werkzeuge, Geräte, Ma-
schinen oder Anlagen, die für die Arbeit verwen-
det werden, sowie überwachungsbedürftige An-
lagen.

(2) Die Verwendung von Arbeitsmitteln um -
fasst jegliche Tätigkeit mit diesen. Hierzu
gehören insbesondere das Montieren und In-
stallieren, Bedienen, An- oder Abschalten oder
Einstellen, Gebrauchen, Betreiben, Instandhal-
ten, Reinigen, Prüfen, Umbauen, Erproben, De-
montieren, Transportieren und Überwachen.

(3) Arbeitgeber ist, wer nach § 2 Absatz 3 des
Arbeitsschutzgesetzes als solcher bestimmt ist.
Dem Arbeitgeber steht gleich

1.    wer, ohne Arbeitgeber zu sein, zu gewerbli-
chen oder wirtschaftlichen Zwecken eine
überwachungsbedürftige Anlage verwen-
det, sowie

2.    der Auftraggeber und der Zwischenmeister
im Sinne des Heimarbeitsgesetzes.

(4) Beschäftigte sind Personen, die nach § 2
Absatz 2 des Arbeitsschutzgesetzes als solche
bestimmt sind. Den Beschäftigten stehen fol-
gende Personen gleich, sofern sie Arbeitsmittel
verwenden:
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1.    Schülerinnen und Schüler sowie Studieren-
de,

2.    in Heimarbeit Beschäftigte nach § 1 Ab-
satz 1 des Heimarbeitsgesetzes sowie

3.    sonstige Personen, insbesondere Perso-
nen, die in wissenschaftlichen Einrichtun-
gen tätig sind.

(5) Fachkundig ist, wer zur Ausübung einer in
dieser Verordnung bestimmten Aufgabe über
die erforderlichen Fachkenntnisse verfügt. Die
Anforderungen an die Fachkunde sind abhängig
von der jeweiligen Art der Aufgabe. Zu den An-
forderungen zählen eine entsprechende Be-
rufsausbildung, Berufserfahrung oder eine zeit-
nah ausgeübte entsprechende berufliche Tätig-
keit. Die Fachkenntnisse sind durch Teilnahme
an Schulungen auf aktuellem Stand zu halten.

(6) Zur Prüfung befähigte Person ist eine Per-
son, die durch ihre Berufsausbildung, ihre Be-
rufserfahrung und ihre zeitnahe berufliche
Tätigkeit über die erforderlichen Kenntnisse zur
Prüfung von Arbeitsmitteln verfügt; soweit hin-
sichtlich der Prüfung von Arbeitsmitteln in den
Anhängen 2 und 3 weitergehende Anforderun-
gen festgelegt sind, sind diese zu erfüllen.

(7) Instandhaltung ist die Gesamtheit aller
Maßnahmen zur Erhaltung des sicheren Zu-
standes oder der Rückführung in diesen. In-
standhaltung umfasst insbesondere Inspektion,
Wartung und Instandsetzung.

(8) Prüfung ist die Ermittlung des Istzustands,
der Vergleich des Istzustands mit dem Sollzu-
stand sowie die Bewertung der Abweichung des
Istzustands vom Sollzustand.

(9) Prüfpflichtige Änderung ist jede Maßnah-
me, durch welche die Sicherheit eines Arbeits-
mittels beeinflusst wird. Auch Instandsetzungs-
arbeiten können solche Maßnahmen sein.

(10) Stand der Technik ist der Entwicklungs-
stand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen
oder Betriebsweisen, der die praktische Eig-
nung einer Maßnahme oder Vorgehensweise

zum Schutz der Gesundheit und zur Sicherheit
der Beschäftigten oder anderer Personen gesi-
chert erscheinen lässt. Bei der Bestimmung des
Stands der Technik sind insbesondere ver-
gleichbare Verfahren, Einrichtungen oder Be-
triebsweisen heranzuziehen, die mit Erfolg in
der Praxis erprobt worden sind.

(11) Gefahrenbereich ist der Bereich inner-
halb oder im Umkreis eines Arbeitsmittels, in
dem die Sicherheit oder die Gesundheit von Be-
schäftigten und anderen Personen durch die
Verwendung des Arbeitsmittels gefährdet ist.

(12) Errichtung umfasst die Montage und In-
stallation am Verwendungsort.

(13) Überwachungsbedürftige Anlagen sind
die Anlagen, die in Anhang 2 genannt oder nach
§ 18 Absatz 1 erlaubnispflichtig sind. Zu den
überwachungsbedürftigen Anlagen gehören
auch Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen,
die dem sicheren Betrieb dieser überwa -
chungsbedürftigen Anlagen dienen.

(14) Zugelassene Überwachungsstellen sind
die in Anhang 2 Abschnitt 1 genannten Stellen.

(15) Andere Personen sind Personen, die
nicht Beschäftigte oder Gleichgestellte nach Ab-
satz 4 sind und sich im Gefahrenbereich einer
überwachungsbedürftigen Anlage innerhalb
oder außerhalb eines Betriebsgeländes befin-
den.

Abschnitt 2
Gefährdungsbeurteilung und

Schutzmaßnahmen

§ 3 Gefährdungsbeurteilung

(1) Der Arbeitgeber hat vor der Verwendung
von Arbeitsmitteln die auftretenden Gefährdun-
gen zu beurteilen (Gefährdungsbeurteilung) und
daraus notwendige und geeignete Schutzmaß-
nahmen abzuleiten. Das Vorhandensein einer
CE-Kennzeichnung am Arbeitsmittel entbindet
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nicht von der Pflicht zur Durchführung einer Ge-
fährdungsbeurteilung. Für Aufzugsanlagen gilt
Satz 1 nur, wenn sie von einem Arbeitgeber im
Sinne des § 2 Absatz 3 Satz 1 verwendet wer-
den.

(2) In die Beurteilung sind alle Gefährdungen
einzubeziehen, die bei der Verwendung von Ar-
beitsmitteln ausgehen, und zwar von

1.    den Arbeitsmitteln selbst,

2.    der Arbeitsumgebung und

3.    den Arbeitsgegenständen, an denen Tätig-
keiten mit Arbeitsmitteln durchgeführt wer-
den.

Bei der Gefährdungsbeurteilung ist insbesonde-
re Folgendes zu berücksichtigen:

1.    die Gebrauchstauglichkeit von Arbeitsmit-
teln einschließlich der ergonomischen, al-
ters- und alternsgerechten Gestaltung,

2.    die sicherheitsrelevanten einschließlich
der ergonomischen Zusammenhänge zwi-
schen Arbeitsplatz, Arbeitsmittel, Arbeits-
verfahren, Arbeitsorganisation, Arbeitsab-
lauf, Arbeitszeit und Arbeitsaufgabe,

3.    die physischen und psychischen Belastun-
gen der Beschäftigten, die bei der Verwen-
dung von Arbeitsmitteln auftreten,

4.    vorhersehbare Betriebsstörungen und die
Gefährdung bei Maßnahmen zu deren Be-
seitigung.

(3) Die Gefährdungsbeurteilung soll bereits
vor der Auswahl und der Beschaffung der Ar-
beitsmittel begonnen werden. Dabei sind ins -
besondere die Eignung des Arbeitsmittels für
die geplante Verwendung, die Arbeitsabläufe
und die Arbeitsorganisation zu berücksichtigen.
Die Gefährdungsbeurteilung darf nur von fach-
kundigen Personen durchgeführt werden. Ver-
fügt der Arbeitgeber nicht selbst über die ent-
sprechenden Kenntnisse, so hat er sich fach-
kundig beraten zu lassen.

(4) Der Arbeitgeber hat sich die Informationen
zu beschaffen, die für die Gefährdungsbeurtei-

lung notwendig sind. Dies sind insbesondere
die nach § 21 Absatz 6 Nummer 1 bekannt ge-
gebenen Regeln und Erkenntnisse, Gebrauchs-
und Betriebsanleitungen sowie die ihm zugäng-
lichen Erkenntnisse aus der arbeitsmedizini-
schen Vorsorge. Der Arbeitgeber darf diese In-
formationen übernehmen, sofern sie auf die Ar-
beitsmittel, Arbeitsbedingungen und Verfahren
in seinem Betrieb anwendbar sind. Bei der In-
formationsbeschaffung kann der Arbeitgeber
davon ausgehen, dass die vom Hersteller des
Arbeitsmittels mitgelieferten Informationen zu-
treffend sind, es sei denn, dass er über andere
Erkenntnisse verfügt.

(5) Der Arbeitgeber kann bei der Festlegung
der Schutzmaßnahmen bereits vorhandene Ge-
fährdungsbeurteilungen, hierzu gehören auch
gleichwertige Unterlagen, die ihm der Hersteller
oder Inverkehrbringer mitgeliefert hat, überneh-
men, sofern die Angaben und Festlegungen in
dieser Gefährdungsbeurteilung den Arbeitsmit-
teln einschließlich der Arbeitsbedingungen und
-verfahren, im eigenen Betrieb entsprechen.

(6) Der Arbeitgeber hat Art und Umfang erfor-
derlicher Prüfungen von Arbeitsmitteln sowie
die Fristen von wiederkehrenden Prüfungen
gemäß den §§ 14 und 16 zu ermitteln und fest-
zulegen, soweit diese Verordnung nicht bereits
entsprechende Vorgaben enthält. Satz 1 gilt
auch für Aufzugsanlagen. Die Fristen für die wie-
derkehrenden Prüfungen sind so festzulegen,
dass die Arbeitsmittel bis zur nächsten festge-
legten Prüfung sicher verwendet werden kön-
nen. Bei der Festlegung der Fristen für die wie-
derkehrenden Prüfungen nach § 14 Absatz 2
Satz 1 für die in Anhang 3 genannten Arbeits-
mittel dürfen die dort genannten Prüffristen
nicht überschritten werden. Bei der Festlegung
der Fristen für die wiederkehrenden Prüfungen
nach § 16 dürfen die in Anhang 2 Abschnitt 2
Nummer 4.1 und 4.3, Abschnitt 3 Nummer 5.1
bis 5.3 und Abschnitt 4 Nummer 5.8 in Verbin-
dung mit Tabelle 1 genannten Höchstfristen
nicht überschritten werden, es sei denn, dass in
den genannten Anhängen etwas anderes be-
stimmt ist. Ferner hat der Arbeitgeber zu ermit-
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teln und festzulegen, welche Voraussetzungen
die zur Prüfung befähigten Personen erfüllen
müssen, die von ihm mit den Prüfungen von Ar-
beitsmitteln nach den §§ 14, 15 und 16 zu be-
auftragen sind.

(7) Die Gefährdungsbeurteilung ist regel-
mäßig zu überprüfen. Dabei ist der Stand der
Technik zu berücksichtigen. Soweit erforderlich,
sind die Schutzmaßnahmen bei der Verwen-
dung von Arbeitsmitteln entsprechend anzu-
passen. Der Arbeitgeber hat die Gefährdungs-
beurteilung unverzüglich zu aktualisieren, wenn 

1.    sicherheitsrelevante Veränderungen der
Arbeitsbedingungen einschließlich der Än-
derung von Arbeitsmitteln dies erfordern, 

2.    neue Informationen, insbesondere Er-
kenntnisse aus dem Unfallgeschehen oder
aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge,
vorliegen oder

3.    die Überprüfung der Wirksamkeit der
Schutzmaßnahmen nach § 4 Absatz 5 er -
geben hat, dass die festgelegten Schutz-
maßnahmen nicht wirksam oder nicht aus-
reichend sind.

Ergibt die Überprüfung der Gefährdungsbeur tei -
lung, dass keine Aktualisierung erforderlich ist,
so hat der Arbeitgeber dies unter Angabe des
Datums der Überprüfung in der Dokumentation
nach Absatz 8 zu vermerken.

(8) Der Arbeitgeber hat das Ergebnis seiner
Gefährdungsbeurteilung vor der erstmaligen
Verwendung der Arbeitsmittel zu dokumentie-
ren. Dabei sind mindestens anzugeben

1.    die Gefährdungen, die bei der Verwendung
der Arbeitsmittel auftreten,

2.    die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen,

3.    wie die Anforderungen dieser Verordnung
eingehalten werden, wenn von den nach
§ 21 Absatz 6 Nummer 1 bekannt gegebe-
nen Regeln und Erkenntnissen abgewichen
wird, 

4.    Art und Umfang der erforderlichen Prüfun-
gen sowie die Fristen der wiederkehrenden
Prüfungen (Absatz 6 Satz 1) und

5.    das Ergebnis der Überprüfung der Wirk -
samkeit der Schutzmaßnahmen nach § 4
Absatz 5.

Die Dokumentation kann auch in elektronischer
Form vorgenommen werden.

(9) Sofern der Arbeitgeber von § 7 Absatz 1
Gebrauch macht und die Gefährdungsbeurtei-
lung ergibt, dass die Voraussetzungen nach
§ 7 Absatz 1 vorliegen, ist eine Dokumentation
dieser Voraussetzungen ausreichend.

§ 4 Grundpflichten des Arbeitgebers

(1) Arbeitsmittel dürfen erst verwendet wer-
den, nachdem der Arbeitgeber

1.    eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt
hat,

2.    die dabei ermittelten Schutzmaßnahmen
nach dem Stand der Technik getroffen hat
und

3.    festgestellt hat, dass die Verwendung der
Arbeitsmittel nach dem Stand der Technik
sicher ist.

(2) Ergibt sich aus der Gefährdungsbeurtei-
lung, dass Gefährdungen durch technische
Schutzmaßnahmen nach dem Stand der Tech-
nik nicht oder nur unzureichend vermieden wer-
den können, hat der Arbeitgeber geeignete
 organisatorische und personenbezogene
Schutzmaßnahmen zu treffen. Technische
Schutzmaßnahmen haben Vorrang vor organi-
satorischen, diese haben wiederum Vorrang vor
personenbezogenen Schutzmaßnahmen. Die
Verwendung persönlicher Schutzausrüstung ist
für jeden Beschäftigten auf das erforderliche
Minimum zu beschränken.

(3) Bei der Festlegung der Schutzmaßnahmen
hat der Arbeitgeber die Vorschriften dieser Ver-
ordnung einschließlich der Anhänge zu beach-
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ten und die nach § 21 Absatz 6 Nummer 1 be-
kannt gegebenen Regeln und Erkenntnisse zu
berücksichtigen. Bei Einhaltung dieser Regeln
und Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass
die in dieser Verordnung gestellten Anforderun-
gen erfüllt sind. Von den Regeln und Erkennt -
nissen kann abgewichen werden, wenn Sicher-
heit und Gesundheit durch andere Maßnahmen
zumindest in vergleichbarer Weise gewährleis -
tet werden.

(4) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass
Arbeitsmittel, für die in § 14 und im Abschnitt 3
dieser Verordnung Prüfungen vorgeschrieben
sind, nur verwendet werden, wenn diese Prü-
fungen durchgeführt und dokumentiert wurden. 

(5) Der Arbeitgeber hat die Wirksamkeit der
Schutzmaßnahmen vor der erstmaligen Ver-
wendung der Arbeitsmittel zu überprüfen. Satz 1
gilt nicht, soweit entsprechende Prüfungen
gemäß § 14 oder § 15 durchgeführt wurden.
Der Arbeitgeber hat weiterhin dafür zu sorgen,
dass Arbeitsmittel vor ihrer jeweiligen Verwen-
dung auf offensichtliche Mängel, die die sichere
Verwendung beeinträchtigen können, kontrol-
liert werden und dass Schutz- und Sicherheits -
einrichtungen einer regelmäßigen Kontrolle
 ihrer Funktionsfähigkeit unterzogen werden.
Satz 3 gilt auch bei Arbeitsmitteln, für die wie-
derkehrende Prüfungen nach § 14 oder § 16
vorgeschrieben sind.

(6) Der Arbeitgeber hat die Belange des Ar-
beitsschutzes in Bezug auf die Verwendung von
Arbeitsmitteln angemessen in seine betrieb-
liche Organisation einzubinden und hierfür die
erforderlichen personellen, finanziellen und or-
ganisatorischen Voraussetzungen zu schaffen.
Insbesondere hat er dafür zu sorgen, dass bei
der Gestaltung der Arbeitsorganisation, des Ar-
beitsverfahrens und des Arbeitsplatzes sowie
bei der Auswahl und beim Zur-Verfügung-Stellen
der Arbeitsmittel alle mit der Sicherheit und Ge-
sundheit der Beschäftigten zusammenhängen-
den Faktoren, einschließlich der psychischen,
ausreichend berücksichtigt werden.

§ 5 Anforderungen an die zur Verfügung
gestellten Arbeitsmittel

(1) Der Arbeitgeber darf nur solche Arbeits -
mittel zur Verfügung stellen und verwenden las-
sen, die unter Berücksichtigung der vorgesehe-
nen Einsatzbedingungen bei der Verwendung
 sicher sind. Die Arbeitsmittel müssen

1.    für die Art der auszuführenden Arbeiten ge-
eignet sein,

2.    den gegebenen Einsatzbedingungen und
den vorhersehbaren Beanspruchungen an-
gepasst sein und

3.    über die erforderlichen sicherheitsrelevan-
ten Ausrüstungen verfügen,

sodass eine Gefährdung durch ihre Verwen-
dung so gering wie möglich gehalten wird. Kann
durch Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2
die Sicherheit und Gesundheit nicht gewährleis -
tet werden, so hat der Arbeitgeber andere geeig-
nete Schutzmaßnahmen zu treffen, um die Ge-
fährdung so weit wie möglich zu reduzieren.

(2) Der Arbeitgeber darf Arbeitsmittel nicht zur
Verfügung stellen und verwenden lassen, wenn
sie Mängel aufweisen, welche die sichere Ver-
wendung beeinträchtigen.

(3) Der Arbeitgeber darf nur solche Arbeits -
mittel zur Verfügung stellen und verwenden las-
sen, die den für sie geltenden Rechtsvorschrif-
ten über Sicherheit und Gesundheitsschutz
 entsprechen. Zu diesen Rechtsvorschriften ge-
hö ren neben den Vorschriften dieser Verord-
nung insbesondere Rechtsvorschriften, mit de-
nen Gemeinschaftsrichtlinien in deutsches
Recht umgesetzt wurden und die für die Ar -
beitsmittel zum Zeitpunkt des Bereitstellens
auf dem Markt gelten. Arbeitsmittel, die der Ar-
beitgeber für eigene Zwecke selbst hergestellt
hat, müssen den grundlegenden Sicherheitsan-
forderungen der anzuwendenden Ge mein-
schaftsricht linien entsprechen. Den formalen
Anforderungen dieser Richtlinien brauchen sie
nicht zu entsprechen, es sei denn, es ist in der
jeweiligen Richtlinie ausdrücklich anders be-
stimmt.
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(4) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass
Beschäftigte nur die Arbeitsmittel verwenden,
die er ihnen zur Verfügung gestellt hat oder de-
ren Verwendung er ihnen ausdrücklich gestat-
tet hat.

§ 6 Grundlegende Schutzmaßnahmen bei
der Verwendung von Arbeitsmitteln

(1) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass
die Arbeitsmittel sicher verwendet und dabei
die Grundsätze der Ergonomie beachtet wer-
den. Dabei ist Anhang 1 zu beachten. Die Ver-
wendung der Arbeitsmittel ist so zu gestalten
und zu organisieren, dass Belastungen und
Fehlbeanspruchungen, die die Gesundheit und
die Sicherheit der Beschäftigten gefährden kön-
nen, vermieden oder, wenn dies nicht möglich
ist, auf ein Mindestmaß reduziert werden. Der
Arbeitgeber hat darauf zu achten, dass die Be-
schäftigten in der Lage sind, die Arbeitsmittel
zu verwenden, ohne sich oder andere Personen
zu gefährden. Insbesondere sind folgende
Grundsätze einer menschengerechten Gestal-
tung der Arbeit zu berücksichtigen:

1.    die Arbeitsmittel einschließlich ihrer
Schnittstelle zum Menschen müssen an
die körperlichen Eigenschaften und die
Kompetenz der Beschäftigten angepasst
sein sowie biomechanische Belastungen
bei der Verwendung vermieden sein. Zu
berücksichtigen sind hierbei die Arbeitsum-
gebung, die Lage der Zugriffstellen und des
Schwerpunktes des Arbeitsmittels, die er-
forderliche Körperhaltung, die Körperbewe-
gung, die Entfernung zum Körper, die
benötigte persönliche Schutzausrüstung
sowie die psychische Belastung der Be-
schäftigten,

2.    die Beschäftigten müssen über einen aus-
reichenden Bewegungsfreiraum verfügen,

3.    es sind ein Arbeitstempo und ein Arbeits-
rhythmus zu vermeiden, die zu Gefährdun-
gen der Beschäftigten führen können,

4.    es sind Bedien- und Überwachungstätig -
keiten zu vermeiden, die eine uneinge-
schränkte und dauernde Aufmerksamkeit
erfordern.

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass
vorhandene Schutzeinrichtungen und zur Verfü-
gung gestellte persönliche Schutzausrüstungen
verwendet werden, dass erforderliche Schutz-
oder Sicherheitseinrichtungen funktionsfähig
sind und nicht auf einfache Weise manipuliert
oder umgangen werden. Der Arbeitgeber hat
 ferner durch geeignete Maßnahmen dafür zu
sorgen, dass Beschäftigte bei der Verwendung
der Arbeitsmittel die nach § 12 erhaltenen In-
formationen sowie Kennzeichnungen und Ge-
fahrenhinweise beachten.

(3) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass

1.    die Errichtung von Arbeitsmitteln, der Auf-
und Abbau, die Erprobung sowie die In-
standhaltung und Prüfung von Arbeitsmit-
teln unter Berücksichtigung der sicher -
heitsrelevanten Aufstellungs- und Umge-
bungsbedingungen nach dem Stand der
Technik erfolgen und sicher durchgeführt
werden,

2.    erforderliche Sicherheits- und Schutzab-
stände eingehalten werden und

3.    alle verwendeten oder erzeugten Energie-
formen und Materialien sicher zu- und ab-
geführt werden können. 

Werden Arbeitsmittel im Freien verwendet, hat
der Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass die si -
chere Verwendung der Arbeitsmittel ungeachtet
der Witterungsverhältnisse stets gewährleistet
ist.

§ 7 Vereinfachte Vorgehensweise bei der
Verwendung von Arbeitsmitteln

(1) Der Arbeitgeber kann auf weitere Maß -
nahmen nach den §§ 8 und 9 verzichten, wenn
sich aus der Gefährdungsbeurteilung ergibt,
dass
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1.    die Arbeitsmittel mindestens den sicher-
heitstechnischen Anforderungen der für sie
zum Zeitpunkt der Verwendung geltenden
Rechtsvorschriften zum Bereitstellen von
Arbeitsmitteln auf dem Markt entsprechen,

2.    die Arbeitsmittel ausschließlich bestim-
mungsgemäß entsprechend den Vorgaben
des Herstellers verwendet werden,

3.    keine zusätzlichen Gefährdungen der Be-
schäftigten unter Berücksichtigung der Ar-
beitsumgebung, der Arbeitsgegenstände,
der Arbeitsabläufe sowie der Dauer und der
zeitlichen Lage der Arbeitszeit auftreten
und

4.    Instandhaltungsmaßnahmen nach § 10
 getroffen und Prüfungen nach § 14 durch-
geführt werden.

(2) Absatz 1 gilt nicht für überwachungsbe-
dürftige Anlagen und die in Anhang 3 genann-
ten Arbeitsmittel.

§ 8 Schutzmaßnahmen bei Gefährdungen 
durch Energien, Ingangsetzen und Stillsetzen

(1) Der Arbeitgeber darf nur solche Arbeits -
mittel verwenden lassen, die gegen Gefährdun-
gen ausgelegt sind durch

1.    die von ihnen ausgehenden oder verwen -
deten Energien,

2.    direktes oder indirektes Berühren von Tei-
len, die unter elektrischer Spannung ste-
hen, oder

3.    Störungen ihrer Energieversorgung.

Die Arbeitsmittel müssen ferner so gestaltet
sein, dass eine gefährliche elektrostatische
 Aufladung vermieden oder begrenzt wird. Ist
dies nicht möglich, müssen sie mit Einrichtun-
gen zum Ableiten solcher Aufladungen ausge-
stattet sein.

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass
Arbeitsmittel mit den sicherheitstechnisch er-
forderlichen Mess-, Steuer- und Regeleinrich-

tungen ausgestattet sind, damit sie sicher und
zuverlässig verwendet werden können.

(3) Befehlseinrichtungen, die Einfluss auf die
sichere Verwendung der Arbeitsmittel haben,
müssen insbesondere

1.    als solche deutlich erkennbar, außerhalb
des Gefahrenbereichs angeordnet und
leicht und ohne Gefährdung erreichbar
sein; ihre Betätigung darf zu keiner zusätz-
lichen Gefährdung führen,

2.    sicher beschaffen und auf vorhersehbare
Störungen, Beanspruchungen und Zwänge
ausgelegt sein,

3.    gegen unbeabsichtigtes oder unbefugtes
Betätigen gesichert sein.

(4) Arbeitsmittel dürfen nur absichtlich in
Gang gesetzt werden können. Soweit erforder-
lich, muss das Ingangsetzen sicher verhindert
werden können oder müssen sich die Beschäf-
tigten Gefährdungen durch das in Gang gesetz-
te Arbeitsmittel rechtzeitig entziehen können.
Hierbei und bei Änderungen des Betriebszu-
stands muss auch die Sicherheit im Gefahren-
bereich durch geeignete Maßnahmen gewähr-
leistet werden.

(5) Vom Standort der Bedienung des Arbeits-
mittels aus muss dieses als Ganzes oder in Tei-
len so stillgesetzt und von jeder einzelnen
 Energiequelle dauerhaft sicher getrennt werden
können, dass ein sicherer Zustand gewährleis -
tet ist. Die hierfür vorgesehenen Befehlsein -
richtungen müssen leicht und ungehindert er-
reichbar und deutlich erkennbar gekennzeich-
net sein. Der Befehl zum Stillsetzen eines Ar-
beitsmittels muss gegenüber dem Befehl zum
Ingangsetzen Vorrang haben. Können bei Ar-
beitsmitteln, die über Systeme mit Speicher -
wirkung verfügen, nach dem Trennen von jeder
Energiequelle nach Satz 1 noch Energien ge-
speichert sein, so müssen Einrichtungen vor-
handen sein, mit denen diese Systeme ener-
giefrei gemacht werden können. Diese Einrich-
tungen müssen gekennzeichnet sein. Ist ein
vollständiges Energiefreimachen nicht möglich,
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müssen an den Arbeitsmitteln entsprechende
Gefahrenhinweise vorhanden sein.

(6) Kraftbetriebene Arbeitsmittel müssen mit
einer schnell erreichbaren und auffällig gekenn-
zeichneten Notbefehlseinrichtung zum siche-
ren Stillsetzen des gesamten Arbeitsmittels
ausgerüstet sein, mit der Gefahr bringende Be-
wegungen oder Prozesse ohne zusätzliche Ge-
fährdungen unverzüglich stillgesetzt werden
können. Auf eine Notbefehlseinrichtung kann
verzichtet werden, wenn sie die Gefährdung
nicht mindern würde; in diesem Fall ist die Si-
cherheit auf andere Weise zu gewährleisten.
Vom jeweiligen Bedienungsort des Arbeitsmit-
tels aus muss feststellbar sein, ob sich Perso-
nen oder Hindernisse im Gefahrenbereich be-
finden, oder dem Ingangsetzen muss ein auto-
matisch ansprechendes Sicherheitssystem 
 vorgeschaltet sein, das das Ingangsetzen ver-
hindert, solange sich Beschäftigte im Gefah -
renbereich aufhalten. Ist dies nicht möglich,
müssen ausreichende Möglichkeiten zur Ver-
ständigung und Warnung vor dem Ingangsetzen
vorhanden sein. Soweit erforderlich, muss das
Ingangsetzen sicher verhindert werden können,
oder die Beschäftigten müssen sich Gefähr -
dungen durch das in Gang gesetzte Arbeitsmit-
tel rechtzeitig entziehen können. 

§ 9 Weitere Schutzmaßnahmen bei der
Verwendung von Arbeitsmitteln

(1) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass
Arbeitsmittel unter Berücksichtigung der zu er-
wartenden Betriebsbedingungen so verwendet
werden, dass Beschäftigte gegen vorhersehba-
re Gefährdungen ausreichend geschützt sind.
Insbesondere müssen

1.    Arbeitsmittel ausreichend standsicher sein
und, falls erforderlich, gegen unbeabsich-
tigte Positions- und Lageänderungen stabi-
lisiert werden,

2.    Arbeitsmittel mit den erforderlichen sicher-
heitstechnischen Ausrüstungen versehen
sein,

3.    Arbeitsmittel, ihre Teile und die Verbindun-
gen untereinander den Belastungen aus in-
neren und äußeren Kräften standhalten,

4.    Schutzeinrichtungen bei Splitter- oder
Bruchgefahr sowie gegen herabfallende
oder herausschleudernde Gegenstände
vorhanden sein,

5.    sichere Zugänge zu Arbeitsplätzen an und
in Arbeitsmitteln gewährleistet und ein ge-
fahrloser Aufenthalt dort möglich sein,

6.    Schutzmaßnahmen getroffen werden, die
sowohl einen Absturz von Beschäftigten als
auch von Arbeitsmitteln sicher verhindern,

7.    Maßnahmen getroffen werden, damit Per-
sonen nicht unbeabsichtigt in Arbeitsmit-
teln eingeschlossen werden; im Notfall
müssen eingeschlossene Personen aus Ar-
beitsmitteln in angemessener Zeit befreit
werden können,

8.    Schutzmaßnahmen gegen Gefährdungen
durch bewegliche Teile von Arbeitsmitteln
und gegen Blockaden solcher Teile getrof-
fen werden; hierzu gehören auch Maßnah-
men, die den unbeabsichtigten Zugang zum
Gefahrenbereich von beweglichen Teilen
von Arbeitsmitteln verhindern oder die be-
wegliche Teile vor dem Erreichen des Ge-
fahrenbereichs stillsetzen,

9.    Maßnahmen getroffen werden, die verhin-
dern, dass die sichere Verwendung der
 Arbeitsmittel durch äußere Einwirkungen
beeinträchtigt wird,

10. Leitungen so verlegt sein, dass Gefährdun-
gen vermieden werden, und

11. Maßnahmen getroffen werden, die verhin-
dern, dass außer Betrieb gesetzte Arbeits-
mittel zu Gefährdungen führen.

(2) Der Arbeitgeber hat Schutzmaßnahmen
gegen Gefährdungen durch heiße oder kalte
Teile, scharfe Ecken und Kanten und raue Ober-
flächen von Arbeitsmitteln zu treffen.
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(3) Der Arbeitgeber hat weiterhin dafür zu sor-
gen, dass Schutzeinrichtungen

1.    einen ausreichenden Schutz gegen Gefähr-
dungen bieten,

2.    stabil gebaut sind,

3.    sicher in Position gehalten werden,

4.    die Eingriffe, die für den Einbau oder den
Austausch von Teilen sowie für Instandhal-
tungsarbeiten erforderlich sind, möglichst
ohne Demontage der Schutzeinrichtungen
zulassen,

5.    keine zusätzlichen Gefährdungen verursa-
chen,

6.    nicht auf einfache Weise umgangen oder
unwirksam gemacht werden können und

7.    die Beobachtung und Durchführung des Ar-
beitszyklus nicht mehr als notwendig ein-
schränken.

(4) Werden Arbeitsmittel in Bereichen mit ge-
fährlicher explosionsfähiger Atmosphäre ver-
wendet oder kommt es durch deren Verwen-
dung zur Bildung gefährlicher explosionsfähiger
Atmosphäre, müssen unter Beachtung der Ge-
fahrstoffverordnung die erforderlichen Schutz-
maßnahmen getroffen werden, insbesondere
sind die für die jeweilige Zone geeigneten Gerä-
te und Schutzsysteme im Sinne der Richtlinie
2014/34/EU des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Har-
monisierung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten für Geräte und Schutzsysteme zur
bestimmungsgemäßen Verwendung in explosi-
onsgefährdeten Bereichen (ABl. L 96 vom
29.3.2014, S. 309) einzusetzen. Diese Schutz-
maßnahmen sind vor der erstmaligen Verwen-
dung der Arbeitsmittel im Explosionsschutzdo-
kument nach § 6 Absatz 9 der Gefahrstoffver-
ordnung zu dokumentieren.

(5) Soweit nach der Gefährdungsbeurteilung
erforderlich, müssen an Arbeitsmitteln oder in
deren Gefahrenbereich ausreichende, ver-
ständliche und gut wahrnehmbare Sicherheits-

kennzeichnungen und Gefahrenhinweise sowie
Einrichtungen zur angemessenen, unmissver-
ständlichen und leicht wahrnehmbaren War-
nung im Gefahrenfall vorhanden sein.

§ 10 Instandhaltung und Änderung
von  Arbeitsmitteln

(1) Der Arbeitgeber hat Instandhaltungsmaß-
nahmen zu treffen, damit die Arbeitsmittel
während der gesamten Verwendungsdauer den
für sie geltenden Sicherheits- und Gesund -
heitsschutzanforderungen entsprechen und in
einem sicheren Zustand erhalten werden. Da-
bei sind die Angaben des Herstellers zu berück-
sichtigen. Notwendige Instandhaltungsmaß-
nahmen nach Satz 1 sind unverzüglich durch -
zuführen und die dabei erforderlichen Schutz-
maßnahmen zu treffen.

(2) Der Arbeitgeber hat Instandhaltungsmaß-
nahmen auf der Grundlage einer Gefährdungs-
beurteilung sicher durchführen zu lassen und
dabei die Betriebsanleitung des Herstellers zu
berücksichtigen. Instandhaltungsmaßnahmen
dürfen nur von fachkundigen, beauftragten und
unterwiesenen Beschäftigten oder von sonsti-
gen für die Durchführung der Instandhaltungs-
arbeiten geeigneten Auftragnehmern mit ver-
gleichbarer Qualifikation durchgeführt werden.

(3) Der Arbeitgeber hat alle erforderlichen
Maßnahmen zu treffen, damit Instandhaltungs-
arbeiten sicher durchgeführt werden können.
Dabei hat er insbesondere

1.    die Verantwortlichkeiten für die Durch-
führung der erforderlichen Sicherungsmaß-
nahmen festzulegen,

2.    eine ausreichende Kommunikation zwi-
schen Bedien- und Instandhaltungsperso-
nal sicherzustellen,

3.    den Arbeitsbereich während der Instand-
haltungsarbeiten abzusichern,

4.    das Betreten des Arbeitsbereichs durch Un-
befugte zu verhindern, soweit das nach der
Gefährdungsbeurteilung erforderlich ist,
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5.      sichere Zugänge für das Instandhaltungs-
personal vorzusehen,

6.      Gefährdungen durch bewegte oder ange-
hobene Arbeitsmittel oder deren Teile so-
wie durch gefährliche Energien oder Stof-
fe zu vermeiden,

7.      dafür zu sorgen, dass Einrichtungen vor-
handen sind, mit denen Energien besei-
tigt werden können, die nach einer Tren-
nung des instand zu haltenden Arbeits-
mittels von Energiequellen noch gespei-
chert sind; diese Einrichtungen sind
entsprechend zu kennzeichnen,

8.      sichere Arbeitsverfahren für solche Ar-
beitsbedingungen festzulegen, die vom
Normalzustand abweichen, 

9.      erforderliche Warn- und Gefahrenhinwei-
se bezogen auf Instandhaltungsarbeiten
an den Arbeitsmitteln zur Verfügung zu
stellen,

10.    dafür zu sorgen, dass nur geeignete Gerä-
te und Werkzeuge und eine geeignete per-
sönliche Schutzausrüstung verwendet
werden,

11.    bei Auftreten oder Bildung gefährlicher ex-
plosionsfähiger Atmosphäre Schutzmaß-
nahmen entsprechend § 9 Absatz 4
Satz 1 zu treffen. 

12.    Systeme für die Freigabe bestimmter Ar-
beiten anzuwenden.

(4) Werden bei Instandhaltungsmaßnahmen
an Arbeitsmitteln die für den Normalbetrieb ge-
troffenen technischen Schutzmaßnahmen ganz
oder teilweise außer Betrieb gesetzt oder müs-
sen solche Arbeiten unter Gefährdung durch
 Energie durchgeführt werden, so ist die Sicher-
heit der Beschäftigten während der Dauer die-
ser Arbeiten durch andere geeignete Maßnah-
men zu gewährleisten.

(5) Werden Änderungen an Arbeitsmitteln
durchgeführt, gelten die Absätze 1 bis 3 ent-
sprechend. Der Arbeitgeber hat sicherzustellen,
dass die geänderten Arbeitsmittel die Sicher-

heits- und Gesundheitsschutzanforderungen
gemäß § 5 Absatz 1 und 2 erfüllen. Bei Ände-
rungen von Arbeitsmitteln hat der Arbeitgeber
zu beurteilen, ob es sich um prüfpflichtige Än-
derungen handelt. Er hat auch zu beurteilen, ob
er bei den Änderungen von Arbeitsmitteln Her-
stellerpflichten zu beachten hat, die sich aus
anderen Rechtsvorschriften, insbesondere
dem Produktsicherheitsgesetz oder einer Ver-
ordnung nach § 8 Absatz 1 des Produktsicher-
heitsgesetzes ergeben.

§ 11 Besondere Betriebszustände,
Betriebsstörungen und Unfälle

(1) Der Arbeitgeber hat Maßnahmen zu ergrei-
fen, durch die unzulässige oder instabile Be-
triebszustände von Arbeitsmitteln verhindert
werden. Können instabile Zustände nicht sicher
verhindert werden, hat der Arbeitgeber Maß-
nahmen zu ihrer Beherrschung zu treffen. Die
Sätze 1 und 2 gelten insbesondere für An- und
Abfahr- sowie Erprobungsvorgänge.

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass
Beschäftigte und andere Personen bei einem
Unfall oder bei einem Notfall unverzüglich geret-
tet und ärztlich versorgt werden können. Dies
schließt die Bereitstellung geeigneter Zugänge
zu den Arbeitsmitteln und in diese sowie die Be-
reitstellung erforderlicher Befestigungsmöglich-
keiten für Rettungseinrichtungen an und in den
Arbeitsmitteln ein. Im Notfall müssen Zugangs-
sperren gefahrlos selbsttätig in einem sicheren
Bereich öffnen. Ist dies nicht möglich, müssen
Zugangssperren über eine Notentriegelung
leicht zu öffnen sein, wobei an der Notentriege-
lung und an der Zugangssperre auf die noch be-
stehenden Gefahren besonders hingewiesen
werden muss. Besteht die Möglichkeit, in ein Ar-
beitsmittel eingezogen zu werden, muss die
Rettung eingezogener Personen möglich sein.

(3) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass
die notwendigen Informationen über Maßnah-
men bei Notfällen zur Verfügung stehen. Die In-
formationen müssen auch Rettungsdiensten
zur Verfügung stehen, soweit sie für Rettungs-
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einsätze benötigt werden. Zu den Informationen
zählen:

1.    eine Vorabmitteilung über einschlägige Ge-
fährdungen bei der Arbeit, über Maßnah-
men zur Feststellung von Gefährdungen so-
wie über Vorsichtsmaßregeln und Verfah-
ren, damit die Rettungsdienste ihre eige-
nen Abhilfe- und Sicherheitsmaßnahmen
vorbereiten können,

2.    Informationen über einschlägige und spezi-
fische Gefährdungen, die bei einem Unfall
oder Notfall auftreten können, einschließ-
lich der Informationen über die Maßnah-
men nach den Absätzen 1 und 2.

Treten durch besondere Betriebszustände oder
Betriebsstörungen Gefährdungen auf, hat der
Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass dies durch
Warneinrichtungen angezeigt wird.

(4) Werden bei Rüst-, Einrichtungs- und Erpro-
bungsarbeiten oder vergleichbaren Arbeiten an
Arbeitsmitteln die für den Normalbetrieb getrof-
fenen technischen Schutzmaßnahmen ganz
oder teilweise außer Betrieb gesetzt oder müs-
sen solche Arbeiten unter Gefährdung durch
 Energie durchgeführt werden, so ist die Sicher-
heit der Beschäftigten während der Dauer die-
ser Arbeiten durch andere geeignete Maßnah-
men zu gewährleisten. Die Arbeiten nach Satz 1
dürfen nur von fachkundigen Personen durch-
geführt werden.

(5) Insbesondere bei Rüst- und Einrichtungs-
arbeiten, der Erprobung und der Prüfung von Ar-
beitsmitteln sowie bei der Fehlersuche sind Ge-
fahrenbereiche festzulegen. Ist ein Aufenthalt
im Gefahrenbereich von Arbeitsmitteln erfor-
derlich, sind auf der Grundlage der Gefähr-
dungsbeurteilung weitere Maßnahmen zu tref-
fen, welche die Sicherheit der Beschäftigten ge-
währleisten.

§ 12 Unterweisung und besondere
Beauftragung von Beschäftigten

(1) Bevor Beschäftigte Arbeitsmittel erstmalig
verwenden, hat der Arbeitgeber ihnen ausrei-

chende und angemessene Informationen an-
hand der Gefährdungsbeurteilung in einer für
die Beschäftigten verständlichen Form und
Sprache zur Verfügung zu stellen über

1.    vorhandene Gefährdungen bei der Verwen-
dung von Arbeitsmitteln einschließlich da-
mit verbundener Gefährdungen durch die
Arbeitsumgebung,

2.    erforderliche Schutzmaßnahmen und Ver-
haltensregelungen und

3.    Maßnahmen bei Betriebsstörungen, Unfäl-
len und zur Ersten Hilfe bei Notfällen.

Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten vor Auf-
nahme der Verwendung von Arbeitsmitteln
tätigkeitsbezogen anhand der Informationen
nach Satz 1 zu unterweisen. Danach hat er in
regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch
einmal jährlich, weitere Unterweisungen durch-
zuführen. Das Datum einer jeden Unterweisung
und die Namen der Unterwiesenen hat er
schriftlich festzuhalten.

(2) Bevor Beschäftigte Arbeitsmittel erstmalig
verwenden, hat der Arbeitgeber ihnen eine
schriftliche Betriebsanweisung für die Verwen-
dung eines Arbeitsmittels in einer für die Be-
schäftigten verständlichen Form und Sprache
an geeigneter Stelle zur Verfügung zu stellen.
Satz 1 gilt nicht für Arbeitsmittel, für die keine
Gebrauchsanleitung nach § 3 Absatz 4 des Pro-
duktsicherheitsgesetzes mitgeliefert werden
muss. Anstelle einer Betriebsanweisung kann
der Arbeitgeber auch eine bei der Bereitstellung
des Arbeitsmittels auf dem Markt mitgelieferte
Gebrauchsanleitung oder Betriebsanleitung zur
Verfügung stellen, wenn diese Informationen
enthalten, die einer Betriebsanweisung ent-
sprechen. Die Betriebsanweisung ist bei sicher-
heitsrelevanten Änderungen der Arbeitsbedin-
gungen zu aktualisieren und bei der regelmäßig
wiederkehrenden Unterweisung nach § 12 des
Arbeitsschutzgesetzes in Bezug zu nehmen. 

(3) Ist die Verwendung von Arbeitsmitteln mit
besonderen Gefährdungen verbunden, hat der
Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass diese nur von
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hierzu beauftragten Beschäftigten verwendet
werden.

§ 13 Zusammenarbeit verschiedener
Arbeitgeber

(1) Beabsichtigt der Arbeitgeber, in seinem
Betrieb Arbeiten durch eine betriebsfremde Per-
son (Auftragnehmer) durchführen zu lassen, so
darf er dafür nur solche Auftragnehmer heran-
ziehen, die über die für die geplanten Arbeiten
erforderliche Fachkunde verfügen. Der Arbeit-
geber als Auftraggeber hat die Auftragnehmer,
die ihrerseits Arbeitgeber sind, über die von sei-
nen Arbeitsmitteln ausgehenden Gefährdungen
und über spezifische Verhaltensregeln zu infor-
mieren. Der Auftragnehmer hat den Auftragge-
ber und andere Arbeitgeber über Gefährdungen
durch seine Arbeiten für Beschäftigte des Auf-
traggebers und anderer Arbeitgeber zu infor-
mieren.

(2) Kann eine Gefährdung von Beschäftigten
anderer Arbeitgeber nicht ausgeschlossen wer-
den, so haben alle betroffenen Arbeitgeber bei
ihren Gefährdungsbeurteilungen zusammen -
zuwirken und die Schutzmaßnahmen so ab -
zustimmen und durchzuführen, dass diese
 wirksam sind. Jeder Arbeitgeber ist dafür ver-
antwortlich, dass seine Beschäftigten die ge-
meinsam festgelegten Schutzmaßnahmen an-
wenden.

(3) Besteht bei der Verwendung von Arbeits-
mitteln eine erhöhte Gefährdung von Beschäf-
tigten anderer Arbeitgeber, ist für die Abstim-
mung der jeweils erforderlichen Schutzmaß-
nahmen durch die beteiligten Arbeitgeber ein
Koordinator/eine Koordinatorin schriftlich zu
bestellen. Sofern aufgrund anderer Arbeits-
schutzvorschriften bereits ein Koordinator/eine
Koordinatorin bestellt ist, kann dieser/diese
auch die Koordinationsaufgaben nach dieser
Verordnung übernehmen. Dem Koordinator/der
Koordinatorin sind von den beteiligten Arbeit -
gebern alle erforderlichen sicherheitsrelevan-
ten Informationen sowie Informationen zu den
festgelegten Schutzmaßnahmen zur Verfügung

zu stellen. Die Bestellung eines Koordina -
tors/einer Koordinatorin entbindet die Arbeit -
geber nicht von ihrer Verantwortung nach dieser
Verordnung.

§ 14 Prüfung von Arbeitsmitteln

(1) Der Arbeitgeber hat Arbeitsmittel, deren
 Sicherheit von den Montagebedingungen ab-
hängt, vor der erstmaligen Verwendung von
 einer zur Prüfung befähigten Person prüfen zu
lassen. Die Prüfung umfasst Folgendes:

1.    die Kontrolle der vorschriftsmäßigen Mon-
tage oder Installation und der sicheren
Funktion dieser Arbeitsmittel,

2.    die rechtzeitige Feststellung von Schäden,

3.    die Feststellung, ob die getroffenen sicher-
heitstechnischen Maßnahmen geeignet
und funktionsfähig sind.

Prüfinhalte, die im Rahmen eines Konfor -
mitätsbewertungsverfahrens geprüft und doku-
mentiert wurden, müssen nicht erneut geprüft
werden. Die Prüfung muss vor jeder Inbetrieb-
nahme nach einer Montage stattfinden.

(2) Arbeitsmittel, die Schäden verursachen-
den Einflüssen ausgesetzt sind, die zu Gefähr-
dungen der Beschäftigten führen können, hat
der Arbeitgeber wiederkehrend von einer zur
Prüfung befähigten Person prüfen zu lassen.
Die Prüfung muss entsprechend den nach § 3
Absatz 6 ermittelten Fristen stattfinden. Ergibt
die Prüfung, dass ein Arbeitsmittel nicht bis zu
der nach § 3 Absatz 6 ermittelten nächsten wie-
derkehrenden Prüfung sicher betrieben werden
kann, ist die Prüffrist neu festzulegen.

(3) Arbeitsmittel sind nach prüfpflichtigen Än-
derungen vor ihrer nächsten Verwendung durch
eine zur Prüfung befähigte Person prüfen zu las-
sen. Arbeitsmittel, die von außergewöhnlichen
Ereignissen betroffen sind, die schädigende
Auswirkungen auf ihre Sicherheit haben kön-
nen, durch die Beschäftigte gefährdet werden
können, sind vor ihrer weiteren Verwendung ei-
ner außerordentlichen Prüfung durch eine zur
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Prüfung befähigte Person unterziehen zu las-
sen. Außergewöhnliche Ereignisse können ins-
besondere Unfälle, längere Zeiträume der
Nichtverwendung der Arbeitsmittel oder Natur-
ereignisse sein.

(4) Bei der Prüfung der in Anhang 3 genannten
Arbeitsmittel gelten die dort genannten Vorga-
ben zusätzlich zu den Vorgaben der Absätze 1
bis 3.

(5) Der Fälligkeitstermin von wiederkehrenden
Prüfungen wird jeweils mit dem Monat und dem
Jahr angegeben. Die Frist für die nächste wie-
derkehrende Prüfung beginnt mit dem Fällig-
keitstermin der letzten Prüfung. Wird eine Prü-
fung vor dem Fälligkeitstermin durchgeführt,
beginnt die Frist für die nächste Prüfung mit
dem Monat und Jahr der Durchführung. Für Ar-
beitsmittel mit einer Prüffrist von mehr als zwei
Jahren gilt Satz 3 nur, wenn die Prüfung mehr
als zwei Monate vor dem Fälligkeitstermin
durchgeführt wird. Ist ein Arbeitsmittel zum Fäl-
ligkeitstermin der wiederkehrenden Prüfung
außer Betrieb gesetzt, so darf es erst wieder in
Betrieb genommen werden, nachdem diese
Prüfung durchgeführt worden ist; in diesem Fall
beginnt die Frist für die nächste wiederkehren-
de Prüfung mit dem Termin der Prüfung. Eine
wiederkehrende Prüfung gilt als fristgerecht
durchgeführt, wenn sie spätestens zwei Monate
nach dem Fälligkeitstermin durchgeführt wur-
de. Dieser Absatz ist nur anzuwenden, soweit es
sich um Arbeitsmittel nach Anhang 2  Abschnitt
2 bis 4 und Anhang 3 handelt.

(6) Zur Prüfung befähigte Personen nach § 2
Absatz 6 unterliegen bei der Durchführung der
nach dieser Verordnung vorgeschriebenen Prü-
fungen keinen fachlichen Weisungen durch den
Arbeitgeber. Zur Prüfung befähigte Personen
dürfen vom Arbeitgeber wegen ihrer Prüftätig-
keit nicht benachteiligt werden.

(7) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass
das Ergebnis der Prüfung nach den Absätzen 1
bis 4 aufgezeichnet und mindestens bis zur
nächsten Prüfung aufbewahrt wird. Dabei hat er

dafür zu sorgen, dass die Aufzeichnungen nach
Satz 1 mindestens Auskunft geben über:

1.    Art der Prüfung,

2.    Prüfumfang,

3.    Ergebnis der Prüfung und

4.    Name und Unterschrift der zur Prüfung be-
fähigten Person; bei ausschließlich elektro-
nisch übermittelten Dokumenten elektroni-
sche Signatur.

Aufzeichnungen können auch in elektronischer
Form aufbewahrt werden. Werden Arbeitsmittel
nach den Absätzen 1 und 2 sowie Anhang 3 an
unterschiedlichen Betriebsorten verwendet, ist
am Einsatzort ein Nachweis über die Durch-
führung der letzten Prüfung vorzuhalten.

(8) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für über-
wachungsbedürftige Anlagen, soweit entspre-
chende Prüfungen in den §§ 15 und 16 vor -
geschrieben sind. Absatz 7 gilt nicht für überwa-
chungsbedürftige Anlagen, soweit entsprechen-
de Aufzeichnungen in § 17 vorgeschrieben
sind.

Abschnitt 3
Zusätzliche Vorschriften für überwachungs-

bedürftige Anlagen

§ 15 Prüfung vor Inbetriebnahme und vor
Wiederinbetriebnahme nach prüfpflichtigen

Änderungen

(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass
überwachungsbedürftige Anlagen vor erstmali-
ger Inbetriebnahme und vor Wiederinbetrieb-
nahme nach prüfpflichtigen Änderungen ge-
prüft werden. Bei der Prüfung ist festzustellen,

1.    ob die für die Prüfung benötigten techni-
schen Unterlagen, wie beispielsweise eine
EG-Konformitätserklärung, vorhanden sind
und ihr Inhalt plausibel ist und
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2.    ob die Anlage einschließlich der Anlagen -
teile entsprechend dieser Verordnung er-
richtet oder geändert worden ist und sich
auch unter Berücksichtigung der Aufstell-
bedingungen in einem  sicheren Zustand
befindet. 

Die Prüfung ist nach Maßgabe der in Anhang 2
genannten Vorgaben durchzuführen. Prüfinhal-
te, die im Rahmen von Konformitätsbewer-
tungsverfahren geprüft und dokumentiert wur-
den, müssen nicht erneut geprüft werden.

(2) Bei den Prüfungen nach Absatz 1 ist auch
festzustellen, ob die getroffenen sicherheits-
technischen Maßnahmen geeignet und funk-
tionsfähig sind und ob die Fristen für die nächs-
ten wiederkehrenden Prüfungen nach § 3 Ab-
satz 6 zutreffend festgelegt wurden. Abwei-
chend von Satz 1 ist die Feststellung der zutref-
fenden Prüffrist für die Druckanlagen, deren
Prüffrist nach Anhang 2 Abschnitt 4 Nummer
5.4 ermittelt wird, unmittelbar nach deren Er-
mittlung durchzuführen. Über die in den Sätzen
1 und 2 festgelegten Prüffristen entscheidet im
Streitfall die zuständige Behörde. Satz 1 gilt fer-
ner nicht für die Eignung der sicherheitstechni-
schen Maßnahmen, die Gegenstand einer Er-
laubnis nach § 18 oder einer Genehmigung
nach anderen Rechtsvorschriften sind.

(3) Die Prüfungen nach Absatz 1 sind von ei-
ner zugelassenen Überwachungsstelle nach An-
hang 2 Abschnitt 1 durchzuführen. Sofern dies
in Anhang 2 Abschnitt 2, 3 oder 4 vorgesehen
ist, können die Prüfungen nach Satz 1 auch von
einer zur Prüfung befähigten Person durchge-
führt werden. Darüber hinaus können alle Prü-
fungen nach prüfpflichtigen Änderungen, die
nicht die Bauart oder die Betriebsweise einer
überwachungsbedürftigen Anlage beeinflus-
sen, von einer zur Prüfung befähigten Person
durchgeführt werden. Bei überwachungsbe-
dürftigen Anlagen, die für einen ortsveränderli-
chen Einsatz vorgesehen sind und nach der ers-
ten Inbetriebnahme an einem neuen Standort
aufgestellt werden, können die Prüfungen nach
Absatz 1 durch eine zur Prüfung befähigte Per-
son durchgeführt werden. Satz 4 gilt nicht für

Dampfkesselanlagen nach § 18 Absatz 1 Satz
1 Nummer 1.

§ 16 Wiederkehrende Prüfung

(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass
überwachungsbedürftige Anlagen nach Maß -
gabe der in Anhang 2 genannten Vorgaben wie-
derkehrend auf ihren sicheren Zustand hin-
sichtlich des Betriebs geprüft werden.

(2) Bei der wiederkehrenden Prüfung ist auch
festzustellen, ob die Fristen für die nächsten
wiederkehrenden Prüfungen nach § 3 Absatz 6
zutreffend festgelegt wurden.

(3) § 14 Absatz 5 gilt entsprechend. Ist eine
behördlich angeordnete Prüfung durchgeführt
worden, so beginnt die Frist für eine wieder -
kehrende Prüfung mit Monat und Jahr der
Durchführung dieser Prüfung, wenn diese der
wiederkehrenden Prüfung entspricht.

(4) § 15 Absatz 3 gilt entsprechend.

§ 17 Prüfaufzeichnungen und
-bescheinigungen

(1) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass
das Ergebnis der Prüfung nach den §§ 15 und
16 aufgezeichnet wird. Sofern die Prüfung von
einer zugelassenen Überwachungsstelle durch-
zuführen ist, ist von dieser eine Prüfbescheini-
gung über das Ergebnis der Prüfung zu fordern.
Aufzeichnungen und Prüfbescheinigungen müs-
sen mindestens Auskunft geben über

1.    Anlagenidentifikation,

2.    Prüfdatum,

3.    Art der Prüfung,

4.    Prüfungsgrundlagen,

5.    Prüfumfang,

6.    Eignung und Funktionsfähigkeit der techni-
schen Maßnahmen sowie Eignung der or -
ganisatorischen Maßnahmen,

7.    Ergebnis der Prüfung,
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8.    die Fristen für die nächsten wiederkehren-
den Prüfungen nach § 15 Absatz 2 und
§ 16 Absatz 2 sowie 

9.    Name und Unterschrift des Prüfers, bei Prü-
fung durch zugelassene Überwachungsstel-
len zusätzlich Name der zugelassenen
Überwachungsstelle; bei ausschließlich
elektronisch übermittelten Dokumenten
die elektronische Signatur.

Aufzeichnungen und Prüfbescheinigungen sind
während der gesamten Verwendungsdauer am
Betriebsort der überwachungsbedürftigen Anla-
ge aufzubewahren und der zuständigen Behör-
de auf Verlangen vorzulegen. Sie können auch
in elektronischer Form aufbewahrt werden.

(2) Unbeschadet der Aufzeichnungen und
Prüfbescheinigungen nach Absatz 1 muss in
der Kabine von Aufzugsanlagen eine Kenn-
zeichnung, zum Beispiel in Form einer Prüfpla-
kette, deutlich sichtbar und dauerhaft ange-
bracht sein, aus der sich Monat und Jahr der
nächsten wiederkehrenden Prüfung sowie der
prüfenden Stelle ergibt.

§ 18 Erlaubnispflicht

(1) Die Errichtung und der Betrieb sowie die
Änderungen der Bauart oder Betriebsweise,
welche die Sicherheit der Anlage beeinflussen,
folgender Anlagen bedürfen der Erlaubnis der
zuständigen Behörde:

1.    Dampfkesselanlagen nach Anhang 2 Ab-
schnitt 4 Nummer 2.1 Satz 1 Buchstabe a,
die nach Artikel 13 in Verbindung mit
 Anhang II Diagramm 5 der Richtlinie
2014/68/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 15. Mai 2014
zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung
von Druckgeräten auf dem Markt (ABl. L
189 vom 27.6.2014, S. 164) in die Kate -
gorie IV einzustufen sind,

2.    Anlagen mit Druckgeräten nach Anhang 2
Abschnitt 4 Nummer 2.1 Satz 1 Buch-

stabe c, in denen mit einer Füllkapazität
von mehr als 10 Kilogramm je Stunde orts-
bewegliche Druckgeräte im Sinne von An-
hang 2 Abschnitt 4 Nummer 2.1 Satz 2
Buchstabe b mit Druckgasen zur Abgabe an
Andere befüllt werden,

3.    Anlagen einschließlich der Lager- und Vor-
ratsbehälter zum Befüllen von Land-, Was-
ser- und Luftfahrzeugen mit entzündbaren
Gasen im Sinne von Anhang 1  Nummer 2.2
der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des
Europäischen Parlaments und des Rates
vom 16. Dezember 2008 über die Einstu-
fung, Kennzeichnung und Verpackung von
Stoffen und Gemischen, zur Änderung und
Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG
und 1999/45/EG und zur Änderung der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (ABl. L
353 vom 31.12.2008, S. 1) zur Verwen-
dung als Treib- oder Brennstoff (Gasfüllan-
lagen),

4.    Räume oder Bereiche einschließlich der in
ihnen vorgesehenen ortsfesten Behälter
und sonstiger Lagereinrichtungen, die dazu
bestimmt sind, dass in ihnen entzündbare
Flüssigkeiten mit einem Gesamtrauminhalt
von mehr als 10 000 Litern gelagert werden
(Lageranlagen), soweit Räume oder Berei-
che nicht zu Anlagen nach den Nummern 5
bis 7 gehören,

5.    ortsfest errichtete oder dauerhaft am glei-
chen Ort verwendete Anlagen mit einer Um-
schlagkapazität von mehr als 1 000 Litern
je Stunde, die dazu bestimmt sind, dass in
ihnen Transportbehälter mit entzündbaren
Flüssigkeiten befüllt werden (Füllstellen),

6.    ortsfeste Anlagen für die Betankung von
Land-, Wasser- und Luftfahrzeugen mit ent-
zündbaren Flüssigkeiten (Tankstellen), 

7.    ortsfeste Anlagen oder Bereiche auf Flug -
feldern, in denen Kraftstoffbehälter von
Luftfahrzeugen aus Hydrantenanlagen mit
entzündbaren Flüssigkeiten befüllt werden
(Flugfeldbetankungsanlagen).
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Entzündbare Flüssigkeiten nach Satz 1 Num-
mer 4 bis 6 sind solche mit Stoffeigenschaften
nach Anhang 1 Nummer 2.6 der Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008, sofern sie einen Flamm-
punkt von weniger als 23 Grad Celsius haben.
Zu einer Anlage im Sinne des Satzes 1 gehören
auch Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen,
die dem sicheren Betrieb dieser Anlage dienen.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf

1.    Anlagen, in denen Wasserdampf oder Heiß-
wasser in einem Herstellungsverfahren
durch Wärmerückgewinnung entsteht, es
sei denn, Rauchgase werden gekühlt und
der entstehende Wasserdampf oder das
entstehende Heißwasser werden nicht
überwiegend der Verfahrensanlage zuge-
führt, und 

2.    Anlagen zum Entsorgen von Kältemitteln,
die einem Wärmetauscher entnommen und
in ein ortsbewegliches Druckgerät gefüllt
werden.

(3) Die Erlaubnis ist schriftlich oder elektro-
nisch zu beantragen. Ein Antrag auf eine Teiler-
laubnis ist möglich. Dem Antrag sind alle Unter-
lagen beizufügen, die für die Beurteilung des
Antrages notwendig sind. Erfolgt die Antragstel-
lung elektronisch, kann die zuständige Behörde
Mehrfertigungen sowie die Übermittlung der
dem Antrag beizufügenden Unterlagen auch in
schriftlicher Form verlangen. Aus den Unterla-
gen muss hervorgehen, dass Aufstellung, Bau-
art und Betriebsweise den Anforderungen die-
ser Verordnung und hinsichtlich des Brand- und
Explosionsschutzes auch der Gefahrstoffver-
ordnung entsprechen und dass die vorgesehe-
nen sicherheitstechnischen Maßnahmen geeig-
net sind. Aus den Unterlagen muss weiterhin
hervorgehen, dass

1.    auch die möglichen Gefährdungen, die sich
aus der Arbeitsumgebung und durch Wech-
selwirkungen mit anderen Arbeitsmitteln,
insbesondere anderen überwachungsbe-
dürftigen Anlagen, die in einem räumlichen
oder betriebstechnischen Zusammenhang

mit der beantragten Anlage verwendet wer-
den, betrachtet wurden und die Anforde -
rungen und die vorgesehenen Schutzmaß-
nahmen geeignet sind, und

2.    die sich aus der Zusammenarbeit verschie-
dener Arbeitgeber ergebenden Maßnah-
men nach § 13 berücksichtigt wurden.

Den Unterlagen ist ein Prüfbericht einer zuge-
lassenen Überwachungsstelle beizufügen, in
dem bestätigt wird, dass die Anlage bei Einhal-
tung der in den Unterlagen genannten Maß -
nahmen einschließlich der Prüfungen nach An-
hang 2 Abschnitt 3 und 4 sicher betrieben wer-
den kann.

(4) Die zuständige Behörde hat die Erlaubnis
zu erteilen, wenn die vorgesehene Aufstellung,
Bauart und Betriebsweise den sicherheitstech-
nischen Anforderungen dieser Verordnung und
hinsichtlich des Brand- und Explosionsschutzes
auch der Gefahrstoffverordnung entsprechen.
Die Erlaubnis kann beschränkt, befristet, unter
Bedingungen erteilt sowie mit Auflagen verbun-
den werden. Die nachträgliche Aufnahme, Än-
derung oder Ergänzung von Auflagen ist zuläs-
sig.

(5) Die zuständige Behörde hat über den An-
trag innerhalb von drei Monaten, nachdem er
bei ihr eingegangen ist, zu entscheiden. Die
Frist kann in begründeten Fällen verlängert wer-
den. Die verlängerte Frist ist zusammen mit den
Gründen für die Verlängerung dem Antragsteller
mitzuteilen.

(6) Die Erlaubnis erlischt, wenn

1.   der Inhaber innerhalb von zwei Jahren nach
ihrer Erteilung nicht mit der Errichtung der
Anlage begonnen hat,

2.   die Errichtung der Anlage zwei Jahre oder
länger unterbrochen wurde oder

3.   die Anlage während eines Zeitraumes von
drei Jahren nicht betrieben wurde.

Die Erlaubnisbehörde kann die Fristen aus
wichtigem Grund auf Antrag verlängern.
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Abschnitt 4
Vollzugsregelungen und Ausschuss für

Betriebssicherheit

§ 19 Mitteilungspflichten, behördliche
Ausnahmen

(1) Der Arbeitgeber hat bei Arbeitsmitteln
nach den Anhängen 2 und 3 der zuständigen
Behörde folgende Ereignisse unverzüglich an-
zuzeigen:

1.    jeden Unfall, bei dem ein Mensch getötet
oder erheblich verletzt worden ist, und

2.    jeden Schadensfall, bei dem Bauteile oder
sicherheitstechnische Einrichtungen ver-
sagt haben.

(2) Die zuständige Behörde kann bei überwa-
chungsbedürftigen Anlagen vom Arbeitgeber
verlangen, dass dieser das nach Absatz 1 anzu-
zeigende Ereignis auf seine Kosten durch eine
möglichst im gegenseitigen Einvernehmen be-
stimmte zugelassene Überwachungsstelle
 sicherheitstechnisch beurteilen lässt und ihr
die Beurteilung schriftlich vorlegt. Die sicher-
heitstechnische Beurteilung hat sich insbeson-
dere auf die Feststellung zu erstrecken,

1.    worauf das Ereignis zurückzuführen ist,

2.    ob sich die überwachungsbedürftige Anlage
in einem nicht sicheren Zustand befand
und ob nach Behebung des Mangels eine
Gefährdung nicht mehr besteht und 

3.    ob neue Erkenntnisse gewonnen worden
sind, die andere oder zusätzliche Schutz-
vorkehrungen erfordern.

(3) Unbeschadet des § 22 des Arbeitsschutz-
gesetzes hat der Arbeitgeber der zuständigen
Behörde auf Verlangen Folgendes zu übermit-
teln:

1.    die Dokumentation der Gefährdungsbeur-
teilung nach § 3 Absatz 8 und die ihr zu-
grunde liegenden Informationen,

2.    einen Nachweis, dass die Gefährdungsbe-
urteilung entsprechend den Anforderungen
nach § 3 Absatz 2 Satz 2 erstellt wurde,

3.    Angaben zu den nach § 13 des Arbeits-
schutzgesetzes verantwortlichen Perso-
nen,

4.    Angaben zu den getroffenen Schutzmaß-
nahmen, einschließlich der Betriebsanwei-
sung.

(4) Die zuständige Behörde kann auf schriftli-
chen Antrag des Arbeitgebers Ausnahmen von
den §§ 8 bis 11 und Anhang 1 zulassen, wenn
die Anwendung dieser Vorschriften für den Ar-
beitgeber im Einzelfall zu einer unverhältnis-
mäßigen Härte führen würde, die Ausnahme
 sicherheitstechnisch vertretbar und mit dem
Schutz der Beschäftigten und, soweit überwa-
chungsbedürftige Anlagen betroffen sind, auch
mit dem Schutz anderer Personen vereinbar ist.
Der Arbeitgeber hat der zuständigen Behörde
im Antrag Folgendes darzulegen:

1.    den Grund für die Beantragung der Ausnah-
me,

2.    die betroffenen Tätigkeiten und Verfahren,

3.    die Zahl der voraussichtlich betroffenen Be-
schäftigten,

4.    die technischen und organisatorischen
Maßnahmen, die zur Gewährleistung der
 Sicherheit und zur Vermeidung von Gefähr-
dungen getroffen werden sollen.

Für ihre Entscheidung kann die Behörde ein
Sachverständigengutachten verlangen, dessen
Kosten der Arbeitgeber zu tragen hat.

(5) Die zuständige Behörde kann bei überwa-
chungsbedürftigen Anlagen im Einzelfall eine
außerordentliche Prüfung anordnen, wenn hier-
für ein besonderer Anlass besteht. Ein solcher
Anlass besteht insbesondere dann, wenn ein
Schadensfall eingetreten ist. Der Arbeitgeber
hat eine angeordnete Prüfung unverzüglich zu
veranlassen.

(6) Die zuständige Behörde kann die in An-
hang 2 Abschnitt 2 bis 4 und Anhang 3 ge -
nannten Fristen im Einzelfall verkürzen, soweit
es zur Gewährleistung der Sicherheit der Anla-
gen erforderlich ist. Die zuständige Behörde
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kann die in Anhang 2 Abschnitt 2 bis 4 und An-
hang 3 genannten Fristen im Einzelfall verlän-
gern, soweit die Sicherheit auf andere Weise
 gewährleistet ist.

§ 20 Sonderbestimmungen für über -
wachungsbedürftige Anlagen des Bundes

(1) Aufsichtsbehörde für die in Anhang 2 Ab-
schnitt 2 bis 4 genannten überwachungsbe-
dürftigen Anlagen der Wasserstraßen- und
Schifffahrtsverwaltung des Bundes, der Bun-
deswehr und der Bundespolizei ist das zustän-
dige Bundesministerium oder die von ihm be-
stimmte Behörde. Dies gilt auch für alle in An-
hang 2 Abschnitt 2 bis 4 genannten überwa-
chungsbedürftigen Anlagen auf den von der
Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des
Bundes, der Bundeswehr und der Bundespoli-
zei genutzten Dienstliegenschaften. Für andere
der Aufsicht der Bundesverwaltung unterliegen-
de überwachungsbedürftige Anlagen nach An-
hang 2 Abschnitt 2 bis 4 bestimmt sich die zu-
ständige Aufsichtsbehörde nach § 26 Absatz 1
des Gesetzes über überwachungsbedürftige
Anlagen.

(2) § 18 findet keine Anwendung auf die in
 Anhang 2 Abschnitt 2 bis 4 genannten über-
wachungsbedürftigen Anlagen der Wasser-
straßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bun-
des, der Bundeswehr und der Bundespolizei.

§ 21 Ausschuss für Betriebssicherheit

(1) Beim Bundesministerium für Arbeit und
Soziales wird ein Ausschuss für Betriebssi-
cherheit gebildet. Dieser Ausschuss soll aus
fachkundigen Vertretern der Arbeitgeber, der
Gewerkschaften, der Länderbehörden, der ge-
setzlichen Unfallversicherung und der zugelas-
senen Überwachungsstellen bestehen sowie
aus weiteren fachkundigen Personen, insbe-
sondere aus der Wissenschaft. Die Gesamtzahl
der Mitglieder soll 21 Personen nicht über-
schreiten. Für jedes Mitglied ist ein stellvertre-
tendes Mitglied zu benennen. Die Mitglied-

schaft im Ausschuss für Betriebssicherheit ist
ehrenamtlich.

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales beruft die Mitglieder des Ausschusses
und die stellvertretenden Mitglieder. Der Aus-
schuss gibt sich eine Geschäftsordnung und
wählt die Vorsitzende oder den Vorsitzenden
aus seiner Mitte. Die Geschäftsordnung und die
Wahl des oder der Vorsitzenden bedürfen der
Zustimmung des Bundesministeriums für Ar-
beit und Soziales.

(3) Das Arbeitsprogramm des Ausschusses
für Betriebssicherheit wird mit dem Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales abgestimmt.
Der Ausschuss arbeitet eng mit den anderen
Ausschüssen beim Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales zusammen.

(4) Die Sitzungen des Ausschusses sind nicht
öffentlich. Beratungs- und Abstimmungsergeb-
nisse des Ausschusses sowie Niederschriften
der Untergremien sind vertraulich zu behan-
deln, soweit die Erfüllung der Aufgaben, die den
Untergremien oder den Mitgliedern des Aus-
schusses obliegen, dem nicht entgegenstehen.

(5)  Zu den Aufgaben des Ausschusses gehört
es,

1.    den Stand von Wissenschaft und Technik,
Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene sowie
sonstiger gesicherter arbeitswissenschaft -
licher Erkenntnisse bei der Verwendung
von Arbeitsmitteln zu ermitteln und dazu
Empfehlungen auszusprechen, 

2.    zu ermitteln, wie die in dieser Verordnung
gestellten Anforderungen erfüllt werden
können, und dazu die dem jeweiligen Stand
der Technik und der Arbeitsmedizin ent-
sprechenden Regeln und Erkenntnisse zu
erarbeiten,

3.    das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales in Fragen von Sicherheit und Gesund-
heitsschutz bei der Verwendung von Ar-
beitsmitteln zu beraten und 
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4.    die von den zugelassenen Überwachungs-
stellen nach § 13 Nummer 2 des Gesetzes
über überwachungsbedürftige Anlagen ge-
wonnenen Erkenntnisse auszuwerten und
bei den Aufgaben nach den Nummern 1 bis
3 zu berücksichtigen.

(6) Nach Prüfung kann das Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales

1.    die vom Ausschuss für Betriebssicherheit
ermittelten Regeln und Erkenntnisse nach
Absatz 5 Nummer 2 im Gemeinsamen Mi -
nisterialblatt bekannt geben und

2.    die Empfehlungen nach Absatz 5 Nummer 1
sowie die Beratungsergebnisse nach Ab-
satz 5 Nummer 3 in geeigneter Weise ver-
öffentlichen.

(7) Die Bundesministerien sowie die zustän-
digen obersten Landesbehörden können zu den
Sitzungen des Ausschusses Vertreter entsen-
den. Diesen ist auf Verlangen in der Sitzung das
Wort zu erteilen.

(8) Die Geschäfte des Ausschusses führt die
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin.

Abschnitt 5
Ordnungswidrigkeiten und Straftaten,

Schlussvorschriften

§ 22 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 25 Absatz 1
Nummer 1 des Arbeitsschutzgesetzes handelt,
wer vorsätzlich oder fahrlässig

1.    entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 eine Gefähr-
dung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzei-
tig beurteilt, 

2.    entgegen § 3 Absatz 3 Satz 3 eine Gefähr-
dungsbeurteilung durchführt,

3.    (aufgehoben)

4.    (aufgehoben)

5.    entgegen § 3 Absatz 7 Satz 4 eine Gefähr-
dungsbeurteilung nicht oder nicht rechtzei-
tig aktualisiert,

6.    entgegen § 3 Absatz 8 Satz 1 ein dort ge-
nanntes Ergebnis nicht oder nicht rechtzei-
tig dokumentiert,

7.    entgegen § 4 Absatz 1 ein Arbeitsmittel ver-
wendet,

8.    entgegen § 4 Absatz 4 nicht dafür sorgt,
dass Arbeitsmittel, für die in § 14 oder im
Abschnitt 3 dieser Verordnung Prüfungen
vorgeschrieben sind, nur verwendet wer-
den, wenn diese Prüfungen durchgeführt
und dokumentiert wurden. 

9.    entgegen § 5 Absatz 2 ein Arbeitsmittel ver-
wenden lässt,

10. entgegen § 5 Absatz 4 nicht dafür sorgt,
dass ein Beschäftigter nur ein dort genann-
tes Arbeitsmittel verwendet,

11. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung
mit Anhang 1 Nummer 1.3 Satz 1 nicht
dafür sorgt, dass ein Beschäftigter nur auf
einem dort genannten Platz mitfährt,

12. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung
mit Anhang 1 Nummer 1.4 Satz 1 nicht
dafür sorgt, dass eine dort genannte Ein-
richtung vorhanden ist,

13. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung
mit Anhang 1 Nummer 1.5 eine dort ge-
nannte Maßnahme nicht oder nicht recht-
zeitig trifft,

14. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung
mit Anhang 1 Nummer 1.7 Satz 1 nicht
dafür sorgt, dass die dort genannte Ge-
schwindigkeit angepasst werden kann,

15. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung
mit Anhang 1 Nummer 1.8 Satz 1 Buchsta-
be a nicht dafür sorgt, dass eine Verbin-
dungseinrichtung gesichert ist,

16. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung
mit Anhang 1 Nummer 2.1 Satz 1 nicht
dafür sorgt, dass die Standsicherheit oder
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die Festigkeit eines dort genannten Arbeits-
mittels sichergestellt ist,

17. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung
mit Anhang 1 Nummer 2.1 Satz 5 ein dort
genanntes Arbeitsmittel nicht richtig auf-
stellt oder nicht richtig verwendet,

18. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung
mit Anhang 1 Nummer 2.2 Satz 1 nicht
dafür sorgt, dass ein Arbeitsmittel mit ei-
nem dort genannten Hinweis versehen ist,

19. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung
mit Anhang 1 Nummer 2.3.2 nicht dafür
sorgt, dass ein dort genanntes Arbeitsmittel
abgebremst und eine ungewollte Bewe-
gung verhindert werden kann,

20. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung
mit Anhang 1 Nummer 2.4 Satz 2 nicht
dafür sorgt, dass das Heben eines Beschäf-
tigten nur mit einem dort genannten Ar-
beitsmittel erfolgt,

21. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung
mit Anhang 1 Nummer 2.5 Buchstabe b
oder Buchstabe c nicht dafür sorgt, dass
 Lasten sicher angeschlagen werden oder
Lasten oder Lastaufnahme- oder Anschlag-
mittel sich nicht unbeabsichtigt lösen oder
verschieben können,

22. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung
mit Anhang 1 Nummer 3.2.3 Satz 2 nicht
dafür sorgt, dass ein dort genanntes Gerüst
verankert wird,

23. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung
mit Anhang 1 Nummer 3.2.6 Satz 1 nicht
dafür sorgt, dass ein Gerüst nur in der dort
genannten Weise auf-, ab- oder umgebaut
wird,

24. entgegen § 6 Absatz 2 Satz 1 nicht dafür
sorgt, dass eine Schutzeinrichtung verwen-
det wird,

25. entgegen § 12 Absatz 1 Satz 1 eine Infor-
mation nicht, nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt,

26. entgegen § 12 Absatz 1 Satz 2 einen Be-
schäftigten nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig unterweist,

27. entgegen § 12 Absatz 2 Satz 1 eine Be -
triebs anweisung nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig zur Verfü-
gung stellt,

28. entgegen § 14 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz
4 Satz 1 ein Arbeitsmittel nicht oder nicht
rechtzeitig prüfen lässt,

29. entgegen § 14 Absatz 3 Satz 2 ein Arbeits-
mittel einer außerordentlichen Prüfung
nicht oder nicht rechtzeitig unterziehen
 lässt,

30. entgegen § 14 Absatz 7 Satz 1 nicht dafür
sorgt, dass ein Ergebnis aufgezeichnet und
aufbewahrt wird,

31. entgegen § 14 Absatz 7 Satz 2 nicht dafür
sorgt, dass eine Aufzeichnung eine dort ge-
nannte Auskunft gibt, 

32. entgegen § 19 Absatz 1 bei einem Arbeits-
mittel nach Anhang 3 Abschnitt 1 Nummer
1.1, Abschnitt 2 Nummer 1.1 Satz 1 oder
Abschnitt 3 Nummer 1.1 Satz 1 eine Anzei-
ge nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig erstattet oder

33. entgegen § 19 Absatz 3 eine Dokumentati-
on, eine Information, einen Nachweis oder
eine Angabe nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig übermittelt.

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 32 Absatz 1
Nummer 14 Buchstabe a des Gesetzes über
überwachungsbedürftige Anlagen handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig

1.    entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung
mit Anhang 1 Nummer 4.1 Satz 1 nicht
dafür sorgt, dass ein Kommunikations -
system wirksam ist,

2.    entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung
mit Anhang 1 Nummer 4.1 Satz 2 einen Not-
fallplan nicht oder nicht rechtzeitig zur Ver-
fügung stellt, 
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3.    entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung
mit Anhang 1 Nummer 4.1 Satz 5 eine dort
genannte Einrichtung nicht oder nicht
rechtzeitig bereitstellt,

4.    entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung
mit Anhang 1 Nummer 4.1 Satz 6 nicht dafür
sorgt, dass eine Person Hilfe herbeirufen
kann,

5.    entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung
mit Anhang 1 Nummer 4.4 Satz 1 nicht da -
für sorgt, dass ein Personenumlaufaufzug
nur von Beschäftigten benutzt wird,

5a.  entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung
mit Anhang 1 Nummer 4.4 Satz 2 einen
  Personenumlaufaufzug  durch eine andere
Person verwenden lässt,

6.    entgegen § 15 Absatz 1 Satz 1 nicht sicher-
stellt, dass eine überwachungsbedürftige
Anlage geprüft wird,

7.    entgegen § 16 Absatz 1 in Verbindung mit
Anhang 2 Abschnitt 2 Nummer 4.1 oder
4.3, Abschnitt 3 Nummer 5.1 Satz 1 bis 3
oder 4, Nummer 5.2 Satz 1 oder Nummer
5.3 Satz 1 oder Abschnitt 4 Nummer 5.1
Satz 1, 2 oder 3, Nummer 5.2 bis 5.4 oder
5.5, Nummer 5.7 Satz 3, Nummer 5.8 oder
Nummer 5.9 Satz 1 nicht sicherstellt, dass
eine überwachungsbedürftige Anlage ge-
prüft wird,

8.    ohne Erlaubnis nach § 18 Absatz 1 Satz 1
eine dort genannte Anlage errichtet, be-
treibt oder ändert,

9.    einer vollziehbaren Anordnung nach § 19
Absatz 5 Satz 1 zuwiderhandelt oder

10. eine in Absatz 1 Nummer 9 und Nummer 24
bezeichnete Handlung in Bezug auf eine
überwachungsbedürftige Anlage nach § 2
Nummer 30 des Produktsicherheitsgeset-
zes begeht.

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 32 Absatz
1 Nummer 14 Buchstabe b des Gesetzes über
überwachungsbedürftige Anlagen handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 19 Ab-

satz 1 bei einem Arbeitsmittel nach Anhang 2
Abschnitt 2 Nummer 2 Buchstabe a, Buchstabe
b Satz 1 oder Buchstabe c, Abschnitt 3 Nummer
2 oder Abschnitt 4 Nummer 2.1, 2.2 oder 2.3 ei-
ne Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig erstattet.

§ 23 Straftaten

(1) Wer durch eine in § 22 Absatz 1 bezeich-
nete vorsätzliche Handlung Leben oder Ge-
sundheit eines Beschäftigten gefährdet, ist
nach § 26 Nummer 2 des Arbeitsschutzgeset-
zes strafbar.

(2) Wer eine in § 22 Absatz 2 bezeichnete vor-
sätzliche Handlung beharrlich wiederholt oder
durch eine solche vorsätzliche Handlung Leben
oder Gesundheit eines anderen oder fremde
Sachen von bedeutendem Wert gefährdet, ist
nach § 33 des Gesetzes über überwachungsbe-
dürftige Anlagen strafbar.

§ 24 Übergangsvorschriften

(1) Der Weiterbetrieb einer erlaubnisbedürfti-
gen Anlage, die vor dem 1. Juni 2015 befugt er-
richtet und verwendet wurde, ist zulässig. Eine
Erlaubnis, die nach dem bis dahin geltenden
Recht erteilt wurde, gilt als Erlaubnis im Sinne
dieser Verordnung. § 18 Absatz 4 Satz 3 ist auf
Anlagen nach den Sätzen 1 und 2 anwendbar.

(2) Aufzugsanlagen nach Anhang 2 Abschnitt
2 Nummer 2 Buchstabe a, die vor dem 30. Juni
1999 erstmals zur Verfügung gestellt wurden,
sowie Aufzugsanlagen nach Anhang 2 Abschnitt
2 Nummer 2 Buchstabe b, die vor dem 31. De-
zember 1996 erstmals zur Verfügung gestellt
wurden, müssen den Anforderungen des An-
hangs 1 Nummer 4.1 spätestens am 31. De-
zember 2020 entsprechen. Satz 1 gilt nicht für
den Notfallplan gemäß Anhang 1 Nummer 4.1
Satz 2.

(3) Bei Aufzugsanlagen nach Anhang 2 Ab-
schnitt 2 Nummer 2 Buchstabe b, die vor dem
Inkrafttreten dieser Verordnung nach den Vor-
schriften der bis zum 31. Mai 2015 geltenden
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Betriebssicherheitsverordnung erstmalig oder
wiederkehrend geprüft worden sind, ist die wie-
derkehrende Prüfung nach Anhang 2 Abschnitt
2 Nummer 4.1 und Nummer 4.3 dieser Verord-
nung erstmalig nach Ablauf der nach der Prüf-
frist nach der bis zum 31. Mai 2015 geltenden
Betriebssicherheitsverordnung durchzuführen.

(4) Die Prüfung nach Anhang 2 Abschnitt 3
Nummer 5.1 Satz 1 ist erstmals 6 Jahre nach
der Prüfung vor der erstmaligen Inbetriebnah-
me durchzuführen. Bei Anlagen, die vor dem
1. Juni 2012 erstmals in Betrieb genommen
wurden, ist die Prüfung nach Satz 1 spätestens
bis zum 1. Juni 2018 durchzuführen. Die Prü-
fung nach Anhang 2 Abschnitt 3 Nummer 5.2
Satz 1 ist erstmals drei Jahre nach der Prüfung
vor der Inbetriebnahme oder nach der Prüfung
nach § 15 Absatz 15 der bis zum 31. Mai 2015
geltenden Betriebssicherheitsverordnung durch-
zuführen.

(5) Abweichend von Anhang 2 Abschnitt 3
Nummer 3.1 Buchstabe b und Abschnitt 4 Num-
mer 3 Buchstabe b dürfen zur Prüfung befähig-
te Personen auch ohne die dort vorgeschriebe-
ne Erfahrung Prüfungen durchführen, wenn sie
nach der bis zum 31. Mai 2015 geltenden
 Betriebssicherheitsverordnung entsprechende
Prüfungen befugt durchgeführt haben.

(6) Die Prüfung nach Anhang 2 Abschnitt 4
Nummer 5.3 ist spätestens zehn Jahre nach der
letzten Prüfung der Anlage durchzuführen. Bei
Anlagen nach Satz 1, die nur aus einem Anla-
genteil gemäß Anhang 2 Abschnitt 4 Nummer
2.2 und zugehörigen Sicherheitseinrichtungen
bestehen, kann für die Festlegung der Prüffrist
nach Satz 1 die letzte Prüfung des Anlagenteils
zu Grunde gelegt werden, sofern die Prüfinhalte
der Prüfung des Anlagenteils den Prüfinhalten
der Anlagenprüfung gleichwertig sind. Bei Anla-
gen, die zuletzt vor dem 1. Juni 2008 geprüft
wurden, ist die Prüfung nach Satz 1 spätestens
bis zum 1. Juni 2018 durchzuführen.

(7) Die Prüfung nach Anhang 2 Abschnitt 4
Nummer 7 Tabelle 12 Ziffer 7.2 ist erstmals fünf
Jahre nach der letzten Prüfung der Anlage

durchzuführen. Bei Anlagen, die zuletzt vor dem
1. Juni 2012 geprüft wurden, ist die Prüfung
nach Satz 1 spätestens bis zum 1. Juni 2017
durchzuführen.

(8) Die Prüfung der in Anhang 2 Abschnitt 4
Nummer 7 Tabelle 12 Ziffer 7.8 genannten Zwi-
schenbehälter ist spätestens durchzuführen 

1.    innerhalb von 15 Jahren nach der letzten
Prüfung, wenn diese vor dem 1. Januar
2009 durchgeführt wurde, oder 

2.   bis zum 31. Dezember 2023, wenn die letz-
te Prüfung vor dem 1. Januar 2014 durch-
geführt wurde. 

Hinweis: Auf den Abdruck des Anhangs
wurde verzichtet.
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Teil 1
Gemeinsame Bestimmungen

Kapitel 1
Anwendungsbereich und
 Begriffsbestimmungen

§ 1 Anwendungsbereich des Gesetzes

(1) Dieses Gesetz gilt für die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten durch

1.    öffentliche Stellen des Bundes,

2.    öffentliche Stellen der Länder, soweit der
Datenschutz nicht durch Landesgesetz ge-
regelt ist und soweit sie

a)    Bundesrecht ausführen oder
b)    als Organe der Rechtspflege tätig wer-

den und es sich nicht um Verwaltungs-
angelegenheiten handelt.

Für nichtöffentliche Stellen gilt dieses Gesetz
für die ganz oder teilweise automatisierte Verar-
beitung personenbezogener Daten sowie die
nicht automatisierte Verarbeitung personenbe-
zogener Daten, die in einem Dateisystem ge-
speichert sind oder gespeichert werden sollen,
es sei denn, die Verarbeitung durch natürliche
Personen erfolgt zur Ausübung ausschließlich
persönlicher oder familiärer Tätigkeiten.

(2) Andere Rechtsvorschriften des Bundes
über den Datenschutz gehen den Vorschriften
dieses Gesetzes vor. Regeln sie einen Sachver-
halt, für den dieses Gesetz gilt, nicht oder nicht
abschließend, finden die Vorschriften dieses
Gesetzes Anwendung. Die Verpflichtung zur
Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungspflichten
oder von Berufs- oder besonderen Amtsge -
heimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vor-
schriften beruhen, bleibt unberührt.

(3) Die Vorschriften dieses Gesetzes gehen
denen des Verwaltungsverfahrensgesetzes vor,
soweit bei der Ermittlung des Sachverhalts per-
sonenbezogene Daten verarbeitet werden. 

(4) Dieses Gesetz findet Anwendung auf öf-
fentliche Stellen. Auf nichtöffentliche Stellen
findet es Anwendung, sofern

1.    der Verantwortliche oder Auftragsverarbei-
ter personenbezogene Daten im Inland ver-
arbeitet,

2.    die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten im Rahmen der Tätigkeiten einer inlän-
dischen Niederlassung des Verantwortli-
chen oder Auftragsverarbeiters erfolgt oder

3.    der Verantwortliche oder Auftragsverarbei-
ter zwar keine Niederlassung in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder in
einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum hat, er aber in den Anwendungsbe-
reich der Verordnung (EU) 2016/679 des
Europäischen Parlaments und des Rates
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten, zum freien Datenverkehr
und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG
(Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L
119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom
22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018,
S. 2) in der jeweils geltenden Fassung fällt.

Sofern dieses Gesetz nicht gemäß Satz 2 An-
wendung findet, gelten für den Verantwortli-
chen oder Auftragsverarbeiter nur die §§ 8 bis
21, 39 bis 44.

(5) Die Vorschriften dieses Gesetzes finden
keine Anwendung, soweit das Recht der Eu-
ropäischen Union, im Besonderen die Verord-
nung (EU) 2016/679 in der jeweils geltenden
Fassung, unmittelbar gilt.

(6) Bei Verarbeitungen zu Zwecken gemäß
 Artikel 2 der Verordnung (EU) 2016/679 stehen
die Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum den Mitglied-
staaten der Europäischen Union gleich. Andere
Staaten gelten insoweit als Drittstaaten.

(7) Bei Verarbeitungen zu Zwecken gemäß
 Artikel 1 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680
des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Per-
sonen bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten durch die zuständigen Behörden zum
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Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung
oder Verfolgung von Straftaten oder der Straf-
vollstreckung sowie zum freien Datenverkehr
und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses
2008/977/JI des Rates (ABl. L 119 vom
4.5.2016, S. 89) stehen die bei der Umsetzung,
Anwendung und Entwicklung des Schengen-
Besitzstands assoziierten Staaten den Mitglied-
staaten der Europäischen Union gleich. Andere
Staaten gelten insoweit als Drittstaaten.

(8) Für Verarbeitungen personenbezogener
Daten durch öffentliche Stellen im Rahmen von
nicht in die Anwendungsbereiche der Verord-
nung (EU) 2016/679 und der Richtlinie (EU)
2016/680 fallenden Tätigkeiten finden die Ver-
ordnung (EU) 2016/679 und die Teile 1 und 2
dieses Gesetzes entsprechend Anwendung, so-
weit nicht in diesem Gesetz oder einem anderen
Gesetz Abweichendes geregelt ist.

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Öffentliche Stellen des Bundes sind die
Behörden, die Organe der Rechtspflege und an-
dere öffentlich-rechtlich organisierte Einrich-
tungen des Bundes, der bundesunmittelbaren
Körperschaften, der Anstalten und Stiftungen
des öffentlichen Rechts sowie deren Vereini-
gungen ungeachtet ihrer Rechtsform.

(2) Öffentliche Stellen der Länder sind die
Behörden, die Organe der Rechtspflege und an-
dere öffentlich-rechtlich organisierte Einrich-
tungen eines Landes, einer Gemeinde, eines
Gemeindeverbandes oder sonstiger der Auf-
sicht des Landes unterstehender juristischer
Personen des öffentlichen Rechts sowie deren
Vereinigungen ungeachtet ihrer Rechtsform.

(3) Vereinigungen des privaten Rechts von öf-
fentlichen Stellen des Bundes und der Länder,
die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahr-
nehmen, gelten ungeachtet der Beteiligung
nichtöffentlicher Stellen als öffentliche Stellen
des Bundes, wenn

1.    sie über den Bereich eines Landes hinaus
tätig werden oder

2.    dem Bund die absolute Mehrheit der Antei-
le gehört oder die absolute Mehrheit der
Stimmen zusteht.

Andernfalls gelten sie als öffentliche Stellen der
Länder.

(4) Nichtöffentliche Stellen sind natürliche
und juristische Personen, Gesellschaften und
andere Personenvereinigungen des privaten
Rechts, soweit sie nicht unter die Absätze 1 bis
3 fallen. Nimmt eine nichtöffentliche Stelle ho-
heitliche Aufgaben der öffentlichen Verwaltung
wahr, ist sie insoweit öffentliche Stelle im Sinne
dieses Gesetzes.

(5) Öffentliche Stellen des Bundes gelten als
nichtöffentliche Stellen im Sinne dieses Geset-
zes, soweit sie als öffentlich-rechtliche Unter-
nehmen am Wettbewerb teilnehmen. Als
nichtöffentliche Stellen im Sinne dieses Geset-
zes gelten auch öffentliche Stellen der Länder,
soweit sie als öffentlich-rechtliche Unterneh-
men am Wettbewerb teilnehmen, Bundesrecht
ausführen und der Datenschutz nicht durch
Landesgesetz geregelt ist.

Kapitel 2
Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

 personenbezogener Daten

§ 3 Verarbeitung personenbezogener Daten
durch öffentliche Stellen

Die Verarbeitung personenbezogener Daten
durch eine öffentliche Stelle ist zulässig, wenn
sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit des
Verantwortlichen liegenden Aufgabe oder in
Ausübung öffentlicher Gewalt, die dem Verant-
wortlichen übertragen wurde, erforderlich ist.

§ 4 Videoüberwachung öffentlich
 zugänglicher Räume

(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher
Räume mit optisch-elektronischen Einrichtun-
gen (Videoüberwachung) ist nur zulässig, soweit
sie
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1.    zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen,

2.    zur Wahrnehmung des Hausrechts oder

3.    zur Wahrnehmung berechtigter Interessen
für konkret festgelegte Zwecke

erforderlich ist und keine Anhaltspunkte beste-
hen, dass schutzwürdige Interessen der betrof-
fenen Personen überwiegen. Bei der Video-
überwachung von

1.    öffentlich zugänglichen großflächigen Anla-
gen, wie insbesondere Sport-, Versamm-
lungs- und Vergnügungsstätten, Einkaufs-
zentren oder Parkplätzen, oder

2.    Fahrzeugen und öffentlich zugänglichen
großflächigen Einrichtungen des öffentli-
chen Schienen-, Schiffs- und Busverkehrs

gilt der Schutz von Leben, Gesundheit oder Frei-
heit von dort aufhältigen Personen als ein be-
sonders wichtiges Interesse.

(2) Der Umstand der Beobachtung und der Na-
me und die Kontaktdaten des Verantwortlichen
sind durch geeignete Maßnahmen zum frühest-
möglichen Zeitpunkt erkennbar zu machen.

(3) Die Speicherung oder Verwendung von
nach Absatz  1 erhobenen Daten ist zulässig,
wenn sie zum Erreichen des verfolgten Zwecks
erforderlich ist und keine Anhaltspunkte beste-
hen, dass schutzwürdige Interessen der betrof-
fenen Personen überwiegen. Absatz  1 Satz  2
gilt entsprechend. Für einen anderen Zweck
dürfen sie nur weiterverarbeitet werden, soweit
dies zur Abwehr von Gefahren für die staatliche
und öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung
von Straftaten erforderlich ist.

(4) Werden durch Videoüberwachung erhobe-
ne Daten einer bestimmten Person zugeordnet,
so besteht die Pflicht zur Information der betrof-
fenen Person über die Verarbeitung gemäß den
Artikeln 13 und 14 der Verordnung (EU)
2016/679. § 32 gilt entsprechend.

(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen,
wenn sie zur Erreichung des Zwecks nicht mehr
erforderlich sind oder schutzwürdige Interessen

der betroffenen Personen einer weiteren Spei-
cherung entgegenstehen.

Kapitel 3
Datenschutzbeauftragte öffentlicher Stellen

§ 5 Benennung

(1) Öffentliche Stellen benennen eine Daten-
schutzbeauftragte oder einen Datenschutzbe-
auftragten. Dies gilt auch für öffentliche Stellen
nach § 2 Absatz 5, die am Wettbewerb teilneh-
men.

(2) Für mehrere öffentliche Stellen kann unter
Berücksichtigung ihrer Organisationsstruktur
und ihrer Größe eine gemeinsame Daten -
schutzbeauftragte oder ein gemeinsamer Da-
tenschutzbeauftragter benannt werden.

(3) Die oder der Datenschutzbeauftragte wird
auf der Grundlage ihrer oder seiner beruflichen
Qualifikation und insbesondere ihres oder sei-
nes Fachwissens benannt, das sie oder er auf
dem Gebiet des Datenschutzrechts und der Da-
tenschutzpraxis besitzt, sowie auf der Grundla-
ge ihrer oder seiner Fähigkeit zur Erfüllung der
in § 7 genannten Aufgaben.

(4) Die oder der Datenschutzbeauftragte kann
Beschäftigte oder Beschäftigter der öffentli-
chen Stelle sein oder ihre oder seine Aufgaben
auf der Grundlage eines Dienstleistungsver-
trags erfüllen.

(5) Die öffentliche Stelle veröffentlicht die
Kontaktdaten der oder des Datenschutzbeauf-
tragten und teilt diese Daten der oder dem Bun-
desbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit mit.

§ 6 Stellung

(1) Die öffentliche Stelle stellt sicher, dass die
oder der Datenschutzbeauftragte ordnungs-
gemäß und frühzeitig in alle mit dem Schutz per-
sonenbezogener Daten zusammenhängenden
Fragen eingebunden wird.
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(2) Die öffentliche Stelle unterstützt die Da-
tenschutzbeauftragte oder den Datenschutzbe-
auftragten bei der Erfüllung ihrer oder seiner
Aufgaben gemäß § 7, indem sie die für die Er-
füllung dieser Aufgaben erforderlichen Ressour-
cen und den Zugang zu personenbezogenen
Daten und Verarbeitungsvorgängen sowie die
zur Erhaltung ihres oder seines Fachwissens er-
forderlichen Ressourcen zur Verfügung stellt.

(3) Die öffentliche Stelle stellt sicher, dass die
oder der Datenschutzbeauftragte bei der Erfül-
lung ihrer oder seiner Aufgaben keine Anwei-
sungen bezüglich der Ausübung dieser Aufga-
ben erhält. Die oder der Datenschutzbeauftrag-
te berichtet unmittelbar der höchsten Leitungs-
ebene der öffentlichen Stelle. Die oder der
Datenschutzbeauftragte darf von der öffentli-
chen Stelle wegen der Erfüllung ihrer oder sei-
ner Aufgaben nicht abberufen oder benachtei-
ligt werden.

(4) Die Abberufung der oder des Datenschutz-
beauftragten ist nur in entsprechender Anwen-
dung des § 626 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
zulässig. Die Kündigung des Arbeitsverhältnis-
ses ist unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen
vorliegen, welche die öffentliche Stelle zur Kün-
digung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist berechtigen. Nach dem
Ende der Tätigkeit als Datenschutzbeauftragte
oder als Datenschutzbeauftragter ist die Kündi-
gung des Arbeitsverhältnisses innerhalb eines
Jahres unzulässig, es sei denn, dass die öffent-
liche Stelle zur Kündigung aus wichtigem Grund
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berech-
tigt ist.

(5) Betroffene Personen können die Daten-
schutzbeauftragte oder den Datenschutzbeauf-
tragten zu allen mit der Verarbeitung ihrer per-
sonenbezogenen Daten und mit der Wahrneh-
mung ihrer Rechte gemäß der Verordnung (EU)
2016/679, diesem Gesetz sowie anderen
Rechtsvorschriften über den Datenschutz im
Zusammenhang stehenden Fragen zu Rate zie-
hen. Die oder der Datenschutzbeauftragte ist
zur Verschwiegenheit über die Identität der be-

troffenen Person sowie über Umstände, die
Rückschlüsse auf die betroffene Person zulas-
sen, verpflichtet, soweit sie oder er nicht davon
durch die betroffene Person befreit wird. 

(6) Wenn die oder der Datenschutzbeauftrag-
te bei ihrer oder seiner Tätigkeit Kenntnis von
Daten erhält, für die der Leitung oder einer bei
der öffentlichen Stelle beschäftigten Person
aus beruflichen Gründen ein Zeugnisverweige-
rungsrecht zusteht, steht dieses Recht auch der
oder dem Datenschutzbeauftragten und den ihr
oder ihm unterstellten Beschäftigten zu. Über
die Ausübung dieses Rechts entscheidet die
Person, der das Zeugnisverweigerungsrecht
aus beruflichen Gründen zusteht, es sei denn,
dass diese Entscheidung in absehbarer Zeit
nicht herbeigeführt werden kann. Soweit das
Zeugnisverweigerungsrecht der oder des Da-
tenschutzbeauftragten reicht, unterliegen ihre
oder seine Akten und andere Dokumente einem
Beschlagnahmeverbot.

§ 7 Aufgaben

(1) Der oder dem Datenschutzbeauftragten
obliegen neben den in der Verordnung (EU)
2016/679 genannten Aufgaben zumindest fol-
gende Aufgaben:

1.    Unterrichtung und Beratung der öffentli-
chen Stelle und der Beschäftigten, die Ver-
arbeitungen durchführen, hinsichtlich ihrer
Pflichten nach diesem Gesetz und sonsti-
gen Vorschriften über den Datenschutz,
einschließlich der zur Umsetzung der Richt-
linie (EU) 2016/680 erlassenen Rechtsvor-
schriften; 

2.    Überwachung der Einhaltung dieses Geset-
zes und sonstiger Vorschriften über den Da-
tenschutz, einschließlich der zur Umset-
zung der Richtlinie (EU) 2016/680 erlasse-
nen Rechtsvorschriften, sowie der Strate-
gien der öffentlichen Stelle für den Schutz
personenbezogener Daten, einschließlich
der Zuweisung von Zuständigkeiten, der
Sensibilisierung und der Schulung der an
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den Verarbeitungsvorgängen beteiligten
Beschäftigten und der diesbezüglichen
Überprüfungen;

3.    Beratung im Zusammenhang mit der Daten-
schutz-Folgenabschätzung und Überwa-
chung ihrer Durchführung gemäß § 67 die-
ses Gesetzes;

4.    Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde; 

5.    Tätigkeit als Anlaufstelle für die Aufsichts-
behörde in mit der Verarbeitung zusam-
menhängenden Fragen, einschließlich der
vorherigen Konsultation gemäß §  69 die-
ses Gesetzes, und gegebenenfalls Bera-
tung zu allen sonstigen Fragen.

Im Fall einer oder eines bei einem Gericht be-
stellten Datenschutzbeauftragten beziehen
sich diese Aufgaben nicht auf das Handeln des
Gerichts im Rahmen seiner justiziellen Tätig-
keit.

(2) Die oder der Datenschutzbeauftragte kann
andere Aufgaben und Pflichten wahrnehmen.
Die öffentliche Stelle stellt sicher, dass derarti-
ge Aufgaben und Pflichten nicht zu einem Inter-
essenkonflikt führen.

(3) Die oder der Datenschutzbeauftragte trägt
bei der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben
dem mit den Verarbeitungsvorgängen verbun-
denen Risiko gebührend Rechnung, wobei sie
oder er die Art, den Umfang, die Umstände und
die Zwecke der Verarbeitung berücksichtigt. 

Kapitel 4
Die oder der Bundesbeauftragte für den

 Datenschutz und die Informationsfreiheit

§ 8 Errichtung

(1) Die oder der Bundesbeauftragte für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit (Bun-
desbeauftragte) ist eine oberste Bundesbehör-
de. Der Dienstsitz ist Bonn.

(2) Die Beamtinnen und Beamten der oder
des Bundesbeauftragten sind Beamtinnen und
Beamte des Bundes.

(3) Die oder der Bundesbeauftragte kann Auf-
gaben der Personalverwaltung und Personal-
wirtschaft auf andere Stellen des Bundes über-
tragen, soweit hierdurch die Unabhängigkeit
der oder des Bundesbeauftragten nicht beein-
trächtigt wird. Diesen Stellen dürfen personen-
bezogene Daten der Beschäftigten übermittelt
werden, soweit deren Kenntnis zur Erfüllung der
übertragenen Aufgaben erforderlich ist.

§ 9 Zuständigkeit

(1) Die oder der Bundesbeauftragte ist zu -
ständig für die Aufsicht über die öffentlichen
Stellen des Bundes, auch soweit sie als öffent-
lich-rechtliche Unternehmen am Wettbewerb
teilnehmen, sowie über Unternehmen, soweit
diese für die geschäftsmäßige Erbringung von
Telekommunikationsdienstleistungen Daten
von natürlichen oder juristischen Personen ver-
arbeiten und sich die Zuständigkeit nicht be-
reits aus § 29 des Telekommunikation-Teleme-
dien-Datenschutz-Gesetzes ergibt.

(2) Die oder der Bundesbeauftragte ist nicht
zuständig für die Aufsicht über die von den Bun-
desgerichten im Rahmen ihrer justiziellen Tätig-
keit vorgenommenen Verarbeitungen. 

§ 10 Unabhängigkeit

(1) Die oder der Bundesbeauftragte handelt
bei der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben und
bei der Ausübung ihrer oder seiner Befugnisse
völlig unabhängig. Sie oder er unterliegt weder
direkter noch indirekter Beeinflussung von
außen und ersucht weder um Weisung noch
nimmt sie oder er Weisungen entgegen.

(2) Die oder der Bundesbeauftragte unterliegt
der Rechnungsprüfung durch den Bundesrech-
nungshof, soweit hierdurch ihre oder seine Un-
abhängigkeit nicht beeinträchtigt wird.

§ 11 Ernennung und Amtszeit

(1) Der Deutsche Bundestag wählt ohne Aus-
sprache auf Vorschlag der Bundesregierung die
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Bundesbeauftragte oder den Bundesbeauftrag-
ten mit mehr als der Hälfte der gesetzlichen
Zahl seiner Mitglieder. Die oder der Gewählte ist
von der Bundespräsidentin oder dem Bundes-
präsidenten zu ernennen. Die oder der Bundes-
beauftragte muss bei ihrer oder seiner Wahl das
35.  Lebensjahr vollendet haben. Sie oder er
muss über die für die Erfüllung ihrer oder seiner
Aufgaben und Ausübung ihrer oder seiner Be-
fugnisse erforderliche Qualifikation, Erfahrung
und Sachkunde insbesondere im Bereich des
Schutzes personenbezogener Daten verfügen.
Insbesondere muss die oder der Bundesbeauf-
tragte über durch einschlägige Berufserfahrung
erworbene Kenntnisse des Datenschutzrechts
verfügen und die Befähigung zum Richteramt
oder höheren Verwaltungsdienst haben.

(2) Die oder der Bundesbeauftragte leistet vor
der Bundespräsidentin oder dem Bundespräsi-
denten folgenden Eid: „Ich schwöre, dass ich
meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes
widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von
ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze
des Bundes wahren und verteidigen, meine
Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtig-
keit gegen jedermann üben werde. So wahr mir
Gott helfe.“ Der Eid kann auch ohne religiöse
Beteuerung geleistet werden.

(3) Die Amtszeit der oder des Bundesbeauf-
tragten beträgt fünf Jahre. Einmalige Wieder-
wahl ist zulässig.

§ 12 Amtsverhältnis

(1) Die oder der Bundesbeauftragte steht
nach Maßgabe dieses Gesetzes zum Bund in
 einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis.

(2) Das Amtsverhältnis beginnt mit der Aus-
händigung der Ernennungsurkunde. Es endet
mit dem Ablauf der Amtszeit oder mit dem Rück-
tritt. Die Bundespräsidentin oder der Bundes-
präsident enthebt auf Vorschlag der Präsidentin
oder des Präsidenten des Bundestages die
 Bundesbeauftragte ihres oder den Bundesbe-
auftragten seines Amtes, wenn die oder der
Bundesbeauftragte eine schwere Verfehlung

begangen hat oder die Voraussetzungen für die
Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufgaben nicht
mehr erfüllt. Im Fall der Beendigung des Amts-
verhältnisses oder der Amtsenthebung erhält
die oder der Bundesbeauftragte eine von der
Bundespräsidentin oder dem Bundespräsiden-
ten vollzogene Urkunde. Eine Amtsenthebung
wird mit der Aushändigung der Urkunde wirk-
sam. Endet das Amtsverhältnis mit Ablauf der
Amtszeit, ist die oder der Bundesbeauftragte
verpflichtet, auf Ersuchen der Präsidentin oder
des Präsidenten des Bundestages die Geschäf-
te bis zur Ernennung einer Nachfolgerin oder
 eines Nachfolgers für die Dauer von höchstens
sechs Monaten weiterzuführen.

(3) Die Leitende Beamtin oder der Leitende
Beamte nimmt die Rechte der oder des Bundes-
beauftragten wahr, wenn die oder der Bundes-
beauftragte an der Ausübung ihres oder seines
Amtes verhindert ist oder wenn ihr oder sein
Amtsverhältnis endet und sie oder er nicht zur
Weiterführung der Geschäfte verpflichtet ist.
§ 10 Absatz 1 ist entsprechend anzuwenden.

(4) Die oder der Bundesbeauftragte erhält
vom Beginn des Kalendermonats an, in dem
das Amtsverhältnis beginnt, bis zum Schluss
des Kalendermonats, in dem das Amtsverhält-
nis endet, im Fall des Absatzes 2 Satz 6 bis zum
Ende des Monats, in dem die Geschäftsführung
endet, Amtsbezüge in Höhe der Besoldungs-
gruppe B 11 sowie den Familienzuschlag ent-
sprechend Anlage V des Bundesbesoldungsge-
setzes. Das Bundesreisekostengesetz und das
Bundesumzugskostengesetz sind entspre-
chend anzuwenden. Im Übrigen sind §  12
 Absatz  6 sowie die §§  13 bis 20 und 21a
 Absatz 5 des Bundesministergesetzes mit den
Maßgaben anzuwenden, dass an die Stelle der
vierjährigen Amtszeit in § 15 Absatz 1 des Bun-
desministergesetzes eine Amtszeit von fünf
Jahren tritt. Abweichend von Satz 3 in Verbin-
dung mit den §§ 15 bis 17 und 21a Absatz 5
des Bundesministergesetzes berechnet sich
das Ruhegehalt der oder des Bundesbeauftrag-
ten unter Hinzurechnung der Amtszeit als ruhe-
gehaltsfähige Dienstzeit in entsprechender An-
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wendung des Beamtenversorgungsgesetzes,
wenn dies günstiger ist und die oder der Bun-
desbeauftragte sich unmittelbar vor ihrer oder
seiner Wahl zur oder zum Bundesbeauftragten
als Beamtin oder Beamter oder als Richterin
oder Richter mindestens in dem letzten ge-
wöhnlich vor Erreichen der Besoldungsgruppe
B 11 zu durchlaufenden Amt befunden hat.

§ 13 Rechte und Pflichten

(1) Die oder der Bundesbeauftragte sieht von
allen mit den Aufgaben ihres oder seines Amtes
nicht zu vereinbarenden Handlungen ab und
übt während ihrer oder seiner Amtszeit keine
andere mit ihrem oder seinem Amt nicht zu ver-
einbarende entgeltliche oder unentgeltliche
Tätigkeit aus. Insbesondere darf die oder der
Bundesbeauftragte neben ihrem oder seinem
Amt kein anderes besoldetes Amt, kein Gewer-
be und keinen Beruf ausüben und weder der
Leitung oder dem Aufsichtsrat oder Verwal-
tungsrat eines auf Erwerb gerichteten Unter-
nehmens noch einer Regierung oder einer ge-
setzgebenden Körperschaft des Bundes oder
eines Landes angehören. Sie oder er darf nicht
gegen Entgelt außergerichtliche Gutachten ab-
geben.

(2) Die oder der Bundesbeauftragte hat der
Präsidentin oder dem Präsidenten des Bundes-
tages Mitteilung über Geschenke zu machen,
die sie oder er in Bezug auf das Amt erhält. Die
Präsidentin oder der Präsident des Bundesta-
ges entscheidet über die Verwendung der Ge-
schenke. Sie oder er kann Verfahrensvorschrif-
ten erlassen.

(3) Die oder der Bundesbeauftragte ist be-
rechtigt, über Personen, die ihr oder ihm in ihrer
oder seiner Eigenschaft als Bundesbeauftragte
oder Bundesbeauftragter Tatsachen anvertraut
haben, sowie über diese Tatsachen selbst das
Zeugnis zu verweigern. Dies gilt auch für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der oder des Bun-
desbeauftragten mit der Maßgabe, dass über
die Ausübung dieses Rechts die oder der Bun-
desbeauftragte entscheidet. Soweit das Zeug-

nisverweigerungsrecht der oder des Bundesbe-
auftragten reicht, darf die Vorlegung oder Aus-
lieferung von Akten oder anderen Dokumenten
von ihr oder ihm nicht gefordert werden.

(4) Die oder der Bundesbeauftragte ist, auch
nach Beendigung ihres oder seines Amtsver-
hältnisses, verpflichtet, über die ihr oder ihm
amtlich bekanntgewordenen Angelegenheiten
Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht
für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder
über Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer
Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedür-
fen. Die oder der Bundesbeauftragte entschei-
det nach pflichtgemäßem Ermessen, ob und in-
wieweit sie oder er über solche Angelegenhei-
ten vor Gericht oder außergerichtlich aussagt
oder Erklärungen abgibt; wenn sie oder er nicht
mehr im Amt ist, ist die Genehmigung der oder
des amtierenden Bundesbeauftragten erforder-
lich. Unberührt bleibt die gesetzlich begründete
Pflicht, Straftaten anzuzeigen und bei einer Ge-
fährdung der freiheitlichen demokratischen
Grundordnung für deren Erhaltung einzutreten.
Für die Bundesbeauftragte oder den Bundesbe-
auftragten und ihre oder seine Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter gelten die §§ 93, 97 und 105
Absatz  1, §  111 Absatz 5 in Verbindung mit
§ 105 Absatz 1 sowie § 116 Absatz 1 der Ab -
gabenordnung nicht. Satz  5 findet keine An -
wendung, soweit die Finanzbehörden die
Kenntnis für die Durchführung eines Verfahrens
wegen einer Steuerstraftat sowie eines damit
zusammenhängenden Steuerverfahrens benö-
tigen, an deren Verfolgung ein zwingendes öf-
fentliches Interesse besteht, oder soweit es sich
um vorsätzlich falsche Angaben der oder des
Auskunftspflichtigen oder der für sie oder ihn
tätigen Personen handelt. Stellt die oder der
Bundesbeauftragte einen Datenschutzverstoß
fest, ist sie oder er befugt, diesen anzuzeigen
und die betroffene Person hierüber zu informie-
ren.

(5) Die oder der Bundesbeauftragte darf als
Zeugin oder Zeuge aussagen, es sei denn, die
Aussage würde
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1.    dem Wohl des Bundes oder eines Landes
Nachteile bereiten, insbesondere Nachteile
für die Sicherheit der Bundesrepublik
Deutschland oder ihre Beziehungen zu an-
deren Staaten, oder

2.    Grundrechte verletzen.

Betrifft die Aussage laufende oder abgeschlos-
sene Vorgänge, die dem Kernbereich exekutiver
Eigenverantwortung der Bundesregierung zuzu-
rechnen sind oder sein könnten, darf die oder
der Bundesbeauftragte nur im Benehmen mit
der Bundesregierung aussagen. § 28 des Bun-
desverfassungsgerichtsgesetzes bleibt un-
berührt.

(6) Die Absätze 3 und 4 Satz 5 bis 7 gelten ent-
sprechend für die öffentlichen Stellen, die für
die Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften
über den Datenschutz in den Ländern zuständig
sind.

§ 14 Aufgaben

(1) Die oder der Bundesbeauftragte hat neben
den in der Verordnung (EU) 2016/679 genann-
ten Aufgaben die Aufgaben,

1.    die Anwendung dieses Gesetzes und sons-
tiger Vorschriften über den Datenschutz,
einschließlich der zur Umsetzung der Richt-
linie (EU) 2016/680 erlassenen Rechtsvor-
schriften, zu überwachen und durchzuset-
zen,

2.    die Öffentlichkeit für die Risiken, Vorschrif-
ten, Garantien und Rechte im Zusammen-
hang mit der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten zu sensibilisieren und sie dar-
über aufzuklären, wobei spezifische Maß-
nahmen für Kinder besondere Beachtung
finden,

3.    den Deutschen Bundestag und den Bun-
desrat, die Bundesregierung und andere
Einrichtungen und Gremien über legislative
und administrative Maßnahmen zum
Schutz der Rechte und Freiheiten natürli-

cher Personen in Bezug auf die Verarbei-
tung personenbezogener Daten zu beraten,

4.    die Verantwortlichen und die Auftragsverar-
beiter für die ihnen aus diesem Gesetz und
sonstigen Vorschriftenüber den Daten-
schutz, einschließlich den zur Umsetzung
der Richtlinie (EU) 2016/680 erlassenen
Rechtsvorschriften, entstehenden Pflich-
ten zu sensibilisieren,

5.    auf Anfrage jeder betroffenen Person Infor-
mationen über die Ausübung ihrer Rechte
aufgrund dieses Gesetzes und sonstiger
Vorschriften über den Datenschutz, ein-
schließlich der zur Umsetzung der Richtlinie
(EU) 2016/680 erlassenen Rechtsvor-
schriften, zur Verfügung zu stellen und ge-
gebenenfalls zu diesem Zweck mit den Auf-
sichtsbehörden in anderen Mitgliedstaaten
zusammenzuarbeiten,

6.    sich mit Beschwerden einer betroffenen
Person oder Beschwerden einer Stelle,
 einer Organisation oder eines Verbandes
gemäß Artikel  55 der Richtlinie (EU)
2016/680 zu befassen, den Gegenstand
der Beschwerde in angemessenem Umfang
zu untersuchen und den Beschwerdeführer
innerhalb einer angemessenen Frist über
den Fortgang und das Ergebnis der Unter-
suchung zu unterrichten, insbesondere,
wenn eine weitere Untersuchung oder Ko -
ordinierung mit einer anderen Aufsichts-
behörde notwendig ist,

7.    mit anderen Aufsichtsbehörden zusam-
menzuarbeiten, auch durch Informations-
austausch, und ihnen Amtshilfe zu leisten,
um die einheitliche Anwendung und Durch-
setzung dieses Gesetzes und sonstiger
 Vorschriften über den Datenschutz, ein-
schließlich der zur Umsetzung der Richtlinie
(EU) 2016/680 erlassenen Rechtsvor-
schriften, zu gewährleisten,

8.    Untersuchungen über die Anwendung die-
ses Gesetzes und sonstiger Vorschriften
über den Datenschutz, einschließlich der
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zur Umsetzung der Richtlinie (EU)
2016/680 erlassenen Rechtsvorschriften,
durchzuführen, auch auf der Grundlage von
Informationen einer anderen Aufsichts-
behörde oder einer anderen Behörde,

9.    maßgebliche Entwicklungen zu verfolgen,
soweit sie sich auf den Schutz personenbe-
zogener Daten auswirken, insbesondere
die Entwicklung der Informations- und
 Kommunikationstechnologie und der Ge-
schäftspraktiken,

10. Beratung in Bezug auf die in § 69 genann-
ten Verarbeitungsvorgänge zu leisten und

11. Beiträge zur Tätigkeit des Europäischen Da-
tenschutzausschusses zu leisten.

Im Anwendungsbereich der Richtlinie (EU)
2016/680 nimmt die oder der Bundesbeauf-
tragte zudem die Aufgabe nach § 60 wahr.

(2) Zur Erfüllung der in Absatz 1 Satz 1 Num-
mer  3 genannten Aufgabe kann die oder der
Bundesbeauftragte zu allen Fragen, die im Zu-
sammenhang mit dem Schutz personenbezo -
gener Daten stehen, von sich aus oder auf
 Anfrage Stellungnahmen an den Deutschen
Bundestag oder einen seiner Ausschüsse, den
Bundesrat, die Bundesregierung, sonstige Ein-
richtungen und Stellen sowie an die Öffentlich-
keit richten. Auf Ersuchen des Deutschen Bun-
destages, eines seiner Ausschüsse oder der
Bundesregierung geht die oder der Bundesbe-
auftragte ferner Hinweisen auf Angelegenhei-
ten und Vorgänge des Datenschutzes bei den
öffentlichen Stellen des Bundes nach.

(3) Die oder der Bundesbeauftragte erleich-
tert das Einreichen der in Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 6 genannten Beschwerden durch Maßnah-
men wie etwa die Bereitstellung eines Be-
schwerdeformulars, das auch elektronisch aus-
gefüllt werden kann, ohne dass andere
Kommunikationsmittel ausgeschlossen wer-
den.

(4) Die Erfüllung der Aufgaben der oder des
Bundesbeauftragten ist für die betroffene Per-
son unentgeltlich. Bei offenkundig unbegründe-

ten oder, insbesondere im Fall von häufiger Wie-
derholung, exzessiven Anfragen kann die oder
der Bundesbeauftragte eine angemessene Ge-
bühr auf der Grundlage der Verwaltungskosten
verlangen oder sich weigern, aufgrund der An-
frage tätig zu werden. In diesem Fall trägt die
oder der Bundesbeauftragte die Beweislast für
den offenkundig unbegründeten oder exzessi-
ven Charakter der Anfrage.

§ 15 Tätigkeitsbericht

Die oder der Bundesbeauftragte erstellt einen
Jahresbericht über ihre oder seine Tätigkeit, der
eine Liste der Arten der gemeldeten Verstöße
und der Arten der getroffenen Maßnahmen,
einschließlich der verhängten Sanktionen und
der Maßnahmen nach Artikel 58 Absatz 2 der
Verordnung (EU) 2016/679, enthalten kann.
Die oder der Bundesbeauftragte übermittelt
den Bericht dem Deutschen Bundestag, dem
Bundesrat und der Bundesregierung und macht
ihn der Öffentlichkeit, der Europäischen Kom-
mission und dem Europäischen Daten-
schutzausschuss zugänglich.

§ 16 Befugnisse

(1) Die oder der Bundesbeauftragte nimmt im
Anwendungsbereich der Verordnung (EU)
2016/679 die Befugnisse gemäß Artikel 58 der
Verordnung (EU) 2016/679 wahr. Kommt die
oder der Bundesbeauftragte zu dem Ergebnis,
dass Verstöße gegen die Vorschriften über den
Datenschutz oder sonstige Mängel bei der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten vorliegen,
teilt sie oder er dies der zuständigen Rechts-
oder Fachaufsichtsbehörde mit und gibt dieser
vor der Ausübung der Befugnisse des Arti-
kels 58 Absatz 2 Buchstabe b bis g, i und j der
Verordnung (EU) 2016/679 gegenüber dem
Verantwortlichen Gelegenheit zur Stellungnah-
me innerhalb einer angemessenen Frist. Von
der Einräumung der Gelegenheit zur Stellung-
nahme kann abgesehen werden, wenn eine so-
fortige Entscheidung wegen Gefahr im Verzug
oder im öffentlichen Interesse notwendig er-
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scheint oder ihr ein zwingendes öffentliches In-
teresse entgegensteht. Die Stellungnahme soll
auch eine Darstellung der Maßnahmen enthal-
ten, die aufgrund der Mitteilung der oder des
Bundesbeauftragten getroffen worden sind.

(2) Stellt die oder der Bundesbeauftragte bei
Datenverarbeitungen durch öffentliche Stellen
des Bundes zu Zwecken außerhalb des Anwen-
dungsbereichs der Verordnung (EU) 2016/679
Verstöße gegen die Vorschriften dieses Geset-
zes oder gegen andere Vorschriften über den
Datenschutz oder sonstige Mängel bei der Ver-
arbeitung oder Nutzung personenbezogener
Daten fest, so beanstandet sie oder er dies ge-
genüber der zuständigen obersten Bundes-
behörde und fordert diese zur Stellungnahme
innerhalb einer von ihr oder ihm zu bestimmen-
den Frist auf. Die oder der Bundesbeauftragte
kann von einer Beanstandung absehen oder
auf eine Stellungnahme verzichten, insbeson-
dere wenn es sich um unerhebliche oder inzwi-
schen beseitigte Mängel handelt. Die Stellung-
nahme soll auch eine Darstellung der Maßnah-
men enthalten, die aufgrund der Beanstandung
der oder des Bundesbeauftragten getroffen
worden sind. Die oder der Bundesbeauftragte
kann den Verantwortlichen auch davor warnen,
dass beabsichtigte Verarbeitungsvorgänge vor-
aussichtlich gegen in diesem Gesetz enthaltene
und andere auf die jeweilige Datenverarbeitung
anzuwendende Vorschriften über den Daten-
schutz verstoßen. 

(3) Die Befugnisse der oder des Bundesbeauf-
tragten erstrecken sich auch auf 

1.    von ihrer oder seiner Aufsicht unterliegen-
den Stellen erlangte personenbezogene
Daten über den Inhalt und die näheren Um-
stände des Brief-, Post- und Fernmeldever-
kehrs und

2.    personenbezogene Daten, die einem be-
sonderen Amtsgeheimnis, insbesondere
dem Steuergeheimnis nach § 30 der Abga-
benordnung, unterliegen.

Das Grundrecht des Brief-, Post- und Fernmel-
degeheimnisses des Artikels 10 des Grundge-
setzes wird insoweit eingeschränkt. 

(4) Die öffentlichen Stellen des Bundes sind
verpflichtet, der oder dem Bundesbeauftragten
und ihren oder seinen Beauftragten

1.    jederzeit Zugang zu den Grundstücken und
Diensträumen, einschließlich aller Daten-
verarbeitungsanlagen und -geräte, sowie zu
allen personenbezogenen Daten und Infor-
mationen, die zur Erfüllung ihrer oder seiner
Aufgaben notwendig sind, zu gewähren und

2.    alle Informationen, die für die Erfüllung
 ihrer oder seiner Aufgaben erforderlich
sind, bereitzustellen.

Für nichtöffentliche Stellen besteht die Ver-
pflichtung des Satzes 1 Nummer 1 nur während
der üblichen Betriebs- und Geschäftszeiten.

(5) Die oder der Bundesbeauftragte wirkt auf
die Zusammenarbeit mit den öffentlichen Stel-
len, die für die Kontrolle der Einhaltung der Vor-
schriften über den Datenschutz in den Ländern
zuständig sind, sowie mit den Aufsichtsbehör-
den nach § 40 hin. § 40 Absatz 3 Satz 1 zweiter
Halbsatz gilt entsprechend.

Kapitel 5
Vertretung im Europäischen Datenschutz-

ausschuss, zentrale Anlaufstelle, Zusammen -
arbeit der Aufsichtsbehörden des Bundes

und der Länder in Angelegenheiten der
 Europäischen Union

§ 17 Vertretung im Europäischen Daten-
schutzausschuss, zentrale Anlaufstelle

(1) Gemeinsamer Vertreter im Europäischen
Datenschutzausschuss und zentrale Anlaufstel-
le ist die oder der Bundesbeauftragte (gemein-
samer Vertreter). Als Stellvertreterin oder Stell-
vertreter des gemeinsamen Vertreters wählt der
Bundesrat eine Leiterin oder einen Leiter der
Aufsichtsbehörde eines Landes (Stellvertreter).
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Die Wahl erfolgt für fünf Jahre. Mit dem Aus-
scheiden aus dem Amt als Leiterin oder Leiter
der Aufsichtsbehörde eines Landes endet zu-
gleich die Funktion als Stellvertreter. Wieder-
wahl ist zulässig.

(2) Der gemeinsame Vertreter überträgt in An-
gelegenheiten, die die Wahrnehmung einer Auf-
gabe betreffen, für welche die Länder allein das
Recht zur Gesetzgebung haben, oder welche
die Einrichtung oder das Verfahren von Landes-
behörden betreffen, dem Stellvertreter auf des-
sen Verlangen die Verhandlungsführung und
das Stimmrecht im Europäischen Daten-
schutzausschuss.

§ 18 Verfahren der Zusammenarbeit der Auf-
sichtsbehörden des Bundes und der Länder

(1) Die oder der Bundesbeauftragte und die
Aufsichtsbehörden der Länder (Aufsichtsbehör-
den des Bundes und der Länder) arbeiten in An-
gelegenheiten der Europäischen Union mit dem
Ziel einer einheitlichen Anwendung der Verord-
nung (EU) 2016/679 und der Richtlinie (EU)
2016/680 zusammen. Vor der Übermittlung
 eines gemeinsamen Standpunktes an die Auf-
sichtsbehörden der anderen Mitgliedstaaten,
die Europäische Kommission oder den Europäi-
schen Datenschutzausschuss geben sich die
Aufsichtsbehörden des Bundes und der Länder
frühzeitig Gelegenheit zur Stellungnahme. Zu
diesem Zweck tauschen sie untereinander alle
zweckdienlichen Informationen aus. Die Auf-
sichtsbehörden des Bundes und der Länder be-
teiligen die nach den Artikeln 85 und 91 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 eingerichteten spezifi-
schen Aufsichtsbehörden, sofern diese von der
Angelegenheit betroffen sind.

(2) Soweit die Aufsichtsbehörden des Bundes
und der Länder kein Einvernehmen über den
gemeinsamen Standpunkt erzielen, legen die
federführende Behörde oder in Ermangelung
 einer solchen der gemeinsame Vertreter und
sein Stellvertreter einen Vorschlag für einen ge-
meinsamen Standpunkt vor. Einigen sich der
gemeinsame Vertreter und sein Stellvertreter

nicht auf einen Vorschlag für einen gemeinsa-
men Standpunkt, legt in Angelegenheiten, die
die Wahrnehmung von Aufgaben betreffen, für
welche die Länder allein das Recht der Gesetz-
gebung haben, oder welche die Einrichtung
oder das Verfahren von Landesbehörden be-
treffen, der Stellvertreter den Vorschlag für
 einen gemeinsamen Standpunkt fest. In den
übrigen Fällen fehlenden Einvernehmens nach
Satz  2 legt der gemeinsame Vertreter den
Standpunkt fest. Der nach den Sätzen 1 bis 3
vorgeschlagene Standpunkt ist den Verhand-
lungen zu Grunde zu legen, wenn nicht die Auf-
sichtsbehörden von Bund und Ländern einen
anderen Standpunkt mit einfacher Mehrheit be-
schließen. Der Bund und jedes Land haben je-
weils eine Stimme. Enthaltungen werden nicht
gezählt.

(3) Der gemeinsame Vertreter und dessen
Stellvertreter sind an den gemeinsamen Stand-
punkt nach den Absätzen  1 und 2 gebunden
und legen unter Beachtung dieses Standpunk-
tes einvernehmlich die jeweilige Verhandlungs-
führung fest. Sollte ein Einvernehmen nicht er-
reicht werden, entscheidet in den in § 18 Absatz
2 Satz 2 genannten Angelegenheiten der Stell-
vertreter über die weitere Verhandlungs-
führung. In den übrigen Fällen gibt die Stimme
des gemeinsamen Vertreters den Ausschlag.

§ 19 Zuständigkeiten

(1) Federführende Aufsichtsbehörde eines
Landes im Verfahren der Zusammenarbeit und
Kohärenz nach Kapitel VII der Verordnung (EU)
2016/679 ist die Aufsichtsbehörde des Lan-
des, in dem der Verantwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter seine Hauptniederlassung im
Sinne des Artikels  4 Nummer  16 der Verord-
nung (EU) 2016/679 oder seine einzige Nieder-
lassung in der Europäischen Union im Sinne des
Artikels  56 Absatz  1 der Verordnung (EU)
2016/679 hat. Im Zuständigkeitsbereich der
oder des Bundesbeauftragten gilt Artikel  56
 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 4 Nummer 16
der Verordnung (EU) 2016/679 entsprechend.
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Besteht über die Federführung kein Einverneh-
men, findet für die Festlegung der federführen-
den Aufsichtsbehörde das Verfahren des § 18
Absatz 2 entsprechende Anwendung.

(2) Die Aufsichtsbehörde, bei der eine betrof-
fene Person Beschwerde eingereicht hat, gibt
die Beschwerde an die federführende Auf-
sichtsbehörde nach Absatz 1, in Ermangelung
einer solchen an die Aufsichtsbehörde eines
Landes ab, in dem der Verantwortliche oder der
Auftragsverarbeiter eine Niederlassung hat.
Wird eine Beschwerde bei einer sachlich unzu-
ständigen Aufsichtsbehörde eingereicht, gibt
diese, sofern eine Abgabe nach Satz 1 nicht in
Betracht kommt, die Beschwerde an die Auf-
sichtsbehörde am Wohnsitz des Beschwerde-
führers ab. Die empfangende Aufsichtsbehörde
gilt als die Aufsichtsbehörde nach Maßgabe des
Kapitels VII der Verordnung (EU) 2016/679, bei
der die Beschwerde eingereicht worden ist, und
kommt den Verpflichtungen aus Artikel  60
 Absatz 7 bis 9 und Artikel 65 Absatz 6 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 nach. Im Zuständig-
keitsbereich der oder des Bundesbeauftragten
gibt die Aufsichtsbehörde, bei der eine Be-
schwerde eingereicht wurde, diese, sofern eine
Abgabe nach Absatz 1 nicht in Betracht kommt,
an den Bundesbeauftragten oder die Bundes-
beauftragte ab.

Kapitel 6
Rechtsbehelfe

§ 20 Gerichtlicher Rechtsschutz

(1) Für Streitigkeiten zwischen einer natürli-
chen oder einer juristischen Person und einer
Aufsichtsbehörde des Bundes oder eines Lan-
des über Rechte gemäß Artikel 78 Absatz 1 und
2 der Verordnung (EU) 2016/679 sowie § 61 ist
der Verwaltungsrechtsweg gegeben. Satz 1 gilt
nicht für Bußgeldverfahren.

(2) Die Verwaltungsgerichtsordnung ist nach
Maßgabe der Absätze 3 bis 7 anzuwenden.

(3) Für Verfahren nach Absatz 1 Satz 1 ist das
Verwaltungsgericht örtlich zuständig, in dessen
Bezirk die Aufsichtsbehörde ihren Sitz hat. 

(4) In Verfahren nach Absatz 1 Satz 1 ist die
Aufsichtsbehörde beteiligungsfähig.

(5) Beteiligte eines Verfahrens nach Absatz 1
Satz 1 sind

1.    die natürliche oder juristische Person als
Klägerin oder Antragstellerin und

2.    die Aufsichtsbehörde als Beklagte oder An-
tragsgegnerin.

§ 63 Nummer 3 und 4 der Verwaltungsgerichts-
ordnung bleibt unberührt.

(6) Ein Vorverfahren findet nicht statt.

(7) Die Aufsichtsbehörde darf gegenüber ei-
ner Behörde oder deren Rechtsträger nicht die
sofortige Vollziehung gemäß §  80 Absatz  2
Satz 1 Nummer 4 der Verwaltungsgerichtsord-
nung anordnen.

§ 21 Antrag der Aufsichtsbehörde auf ge-
richtliche Entscheidung bei angenommener

Rechtswidrigkeit eines Beschlusses der
 Europäischen Kommission

(1) Hält eine Aufsichtsbehörde einen Ange-
messenheitsbeschluss der Europäischen Kom-
mission, einen Beschluss über die Anerken-
nung von Standardschutzklauseln oder über die
Allgemeingültigkeit von genehmigten Verhal-
tensregeln, auf dessen Gültigkeit es für eine
Entscheidung der Aufsichtsbehörde ankommt,
für rechtswidrig, so hat die Aufsichtsbehörde ihr
Verfahren auszusetzen und einen Antrag auf ge-
richtliche Entscheidung zu stellen.

(2) Für Verfahren nach Absatz 1 ist der Verwal-
tungsrechtsweg gegeben. Die Verwaltungsge-
richtsordnung ist nach Maßgabe der Absätze 3
bis 6 anzuwenden. 

(3) Über einen Antrag der Aufsichtsbehörde
nach Absatz 1 entscheidet im ersten und letz-
ten Rechtszug das Bundesverwaltungsgericht. 
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(4) In Verfahren nach Absatz  1 ist die Auf-
sichtsbehörde beteiligungsfähig. An einem Ver-
fahren nach Absatz 1 ist die Aufsichtsbehörde
als Antragstellerin beteiligt; § 63 Nummer 3 und
4 der Verwaltungsgerichtsordnung bleibt un-
berührt. Das Bundesverwaltungsgericht kann
der Europäischen Kommission Gelegenheit zur
Äußerung binnen einer zu bestimmenden Frist
geben.

(5) Ist ein Verfahren zur Überprüfung der Gül-
tigkeit eines Beschlusses der Europäischen
Kommission nach Absatz 1 bei dem Gerichtshof
der Europäischen Union anhängig, so kann das
Bundesverwaltungsgericht anordnen, dass die
Verhandlung bis zur Erledigung des Verfahrens
vor dem Gerichtshof der Europäischen Union
auszusetzen sei. 

(6) In Verfahren nach Absatz  1 ist §  47
Absatz 5 Satz 1 und Absatz 6 der Verwaltungs-
gerichtsordnung entsprechend anzuwenden.
Kommt das Bundesverwaltungsgericht zu der
Überzeugung, dass der Beschluss der Europäi-
schen Kommission nach Absatz 1 gültig ist, so
stellt es dies in seiner Entscheidung fest.
 Andernfalls legt es die Frage nach der Gültigkeit
des Beschlusses gemäß Artikel  267 des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union dem Gerichtshof der Europäischen Union
zur Entscheidung vor.

Teil 2
Durchführungsbestimmungen für

 Verarbeitungen zu Zwecken gemäß Artikel 2
der Verordnung (EU) 2016/679

Kapitel 1
Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

 personenbezogener Daten

Abschnitt 1
Verarbeitung besonderer Kategorien

 personenbezogener Daten und Verarbeitung
zu anderen Zwecken

§ 22 Verarbeitung besonderer Kategorien
personenbezogener Daten

(1) Abweichend von Artikel 9 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 ist die Verarbeitung
besonderer Kategorien personenbezogener
 Daten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 zulässig

1.    durch öffentliche und nichtöffentliche Stel-
len, wenn sie

a)    erforderlich ist, um die aus dem Recht
der sozialen Sicherheit und des Sozial-
schutzes erwachsenden Rechte aus-
zuüben und den diesbezüglichen
Pflichten nachzukommen,

b)    zum Zweck der Gesundheitsvorsorge,
für die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit
des Beschäftigten, für die medizinische
Diagnostik, die Versorgung oder Be-
handlung im Gesundheits- oder Sozial-
bereich oder für die Verwaltung von
Sys temen und Diensten im Gesund-
heits- und Sozialbereich oder aufgrund
eines Vertrags der betroffenen Person
mit einem Angehörigen eines Gesund-
heitsberufs erforderlich ist und diese
Daten von ärztlichem Personal oder
durch sonstige Personen, die einer ent-
sprechenden Geheimhaltungspflicht
unterliegen, oder unter deren Verant-
wortung verarbeitet werden, 

c)    aus Gründen des öffentlichen Interes-
ses im Bereich der öffentlichen Ge-
sundheit, wie des Schutzes vor schwer-
wiegenden grenzüberschreitenden  Ge-
sundheitsgefahren oder zur Gewähr-
leistung hoher Qualitäts- und Sicher-
heitsstandards bei der Gesundheits-
versorgung und bei Arzneimitteln und
Medizinprodukten erforderlich ist; er-
gänzend zu den in Absatz 2 genannten
Maßnahmen sind insbesondere die be-
rufsrechtlichen und strafrechtlichen
Vorgaben zur Wahrung des Berufsge-
heimnisses einzuhalten, oder
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d)    aus Gründen eines erheblichen öffent-
lichen Interesses zwingend erforderlich
ist,

2.    durch öffentliche Stellen, wenn sie

a)    zur Abwehr einer erheblichen Gefahr
für die öffentliche Sicherheit erforder-
lich ist,

b)    zur Abwehr erheblicher Nachteile für
das Gemeinwohl oder zur Wahrung er-
heblicher Belange des Gemeinwohls
zwingend erforderlich ist oder

c)    aus zwingenden Gründen der Verteidi-
gung oder der Erfüllung über- oder zwi-
schenstaatlicher Verpflichtungen einer
öffentlichen Stelle des Bundes auf dem
Gebiet der Krisenbewältigung oder
Konfliktverhinderung oder für huma-
nitäre Maßnahmen erforderlich ist 

      und soweit die Interessen des Verantwortli-
chen an der Datenverarbeitung in den Fäl-
len der Nummer 1 Buchstabe d und der
Nummer 2 die Interessen der betroffenen
Person überwiegen.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 sind ange-
messene und spezifische Maßnahmen zur
Wahrung der Interessen der betroffenen Person
vorzusehen. Unter Berücksichtigung des
Stands der Technik, der Implementierungskos-
ten und der Art, des Umfangs, der Umstände
und der Zwecke der Verarbeitung sowie der un-
terschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und
Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen
Risiken für die Rechte und Freiheiten natürli-
cher Personen können dazu insbesondere
gehören:

1.    technisch organisatorische Maßnahmen,
um sicherzustellen, dass die Verarbeitung
gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 er-
folgt,

2.    Maßnahmen, die gewährleisten, dass
nachträglich überprüft und festgestellt wer-
den kann, ob und von wem personenbezo-
gene Daten eingegeben, verändert oder
entfernt worden sind,

3.    Sensibilisierung der an Verarbeitungsvor-
gängen Beteiligten,

4.    Benennung einer oder eines Datenschutz-
beauftragten,

5.    Beschränkung des Zugangs zu den perso-
nenbezogenen Daten innerhalb der verant-
wortlichen Stelle und von Auftragsverarbei-
tern,

6.    Pseudonymisierung personenbezogener
Daten,

7.    Verschlüsselung personenbezogener Da-
ten,

8.    Sicherstellung der Fähigkeit, Vertraulich-
keit, Integrität, Verfügbarkeit und Belast-
barkeit der Systeme und Dienste im Zu -
sammenhang mit der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten, einschließlich der
Fähigkeit, die Verfügbarkeit und den Zu-
gang bei einem physischen oder techni-
schen Zwischenfall rasch wiederherzustel-
len,

9.    zur Gewährleistung der Sicherheit der Ver-
arbeitung die Einrichtung eines Verfahrens
zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung
und Evaluierung der Wirksamkeit der tech-
nischen und organisatorischen Maßnah-
men oder

10. spezifische Verfahrensregelungen, die im
Fall einer Übermittlung oder Verarbeitung
für andere Zwecke die Einhaltung der Vor-
gaben dieses Gesetzes sowie der Verord-
nung (EU) 2016/679 sicherstellen.

§ 23 Verarbeitung zu anderen Zwecken
durch öffentliche Stellen

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten zu einem anderen Zweck als zu demjenigen,
zu dem die Daten erhoben wurden, durch öf-
fentliche Stellen im Rahmen ihrer Aufgabener-
füllung ist zulässig, wenn

1.    offensichtlich ist, dass sie im Interesse der
betroffenen Person liegt und kein Grund zu
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der Annahme besteht, dass sie in Kenntnis
des anderen Zwecks ihre Einwilligung ver-
weigern würde,

2.    Angaben der betroffenen Person überprüft
werden müssen, weil tatsächliche Anhalts-
punkte für deren Unrichtigkeit bestehen,

3.    sie zur Abwehr erheblicher Nachteile für
das Gemeinwohl oder einer Gefahr für die
öffentliche Sicherheit, die Verteidigung
oder die nationale Sicherheit, zur Wahrung
erheblicher Belange des Gemeinwohls oder
zur Sicherung des Steuer- und Zollaufkom-
mens erforderlich ist,

4.    sie zur Verfolgung von Straftaten oder Ord-
nungswidrigkeiten, zur Vollstreckung oder
zum Vollzug von Strafen oder Maßnahmen
im Sinne des § 11 Absatz 1 Nummer 8 des
Strafgesetzbuchs oder von Erziehungs-
maßregeln oder Zuchtmitteln im Sinne des
Jugendgerichtsgesetzes oder zur Voll-
streckung von Geldbußen erforderlich ist,

5.    sie zur Abwehr einer schwerwiegenden Be-
einträchtigung der Rechte einer anderen
Person erforderlich ist oder

6.    sie der Wahrnehmung von Aufsichts- und
Kontrollbefugnissen, der Rechnungsprü-
fung oder der Durchführung von Organisati-
onsuntersuchungen des Verantwortlichen
dient; dies gilt auch für die Verarbeitung zu
Ausbildungs- und Prüfungszwecken durch
den Verantwortlichen, soweit schutzwürdi-
ge Interessen der betroffenen Person dem
nicht entgegenstehen.

(2) Die Verarbeitung besonderer Kategorien
personenbezogener Daten im Sinne des Arti-
kels 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679
zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu
dem die Daten erhoben wurden, ist zulässig,
wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 und
ein Ausnahmetatbestand nach Artikel  9 Ab-
satz  2 der Verordnung (EU) 2016/679 oder
nach § 22 vorliegen.

§ 24 Verarbeitung zu anderen Zwecken
durch nichtöffentliche Stellen

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten zu einem anderen Zweck als zu demjenigen,
zu dem die Daten erhoben wurden, durch
nichtöffentliche Stellen ist zulässig, wenn

1.    sie zur Abwehr von Gefahren für die staatli-
che oder öffentliche Sicherheit oder zur Ver-
folgung von Straftaten erforderlich ist oder

2.    sie zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung zivilrechtlicher Ansprüche er-
forderlich ist,

sofern nicht die Interessen der betroffenen Per-
son an dem Ausschluss der Verarbeitung über-
wiegen.

(2) Die Verarbeitung besonderer Kategorien
personenbezogener Daten im Sinne des Arti-
kels 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679
zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu
dem die Daten erhoben wurden, ist zulässig,
wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 und
ein Ausnahmetatbestand nach Artikel  9
Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/679 oder
nach § 22 vorliegen.

§ 25 Datenübermittlungen durch öffentliche
Stellen

(1) Die Übermittlung personenbezogener Da-
ten durch öffentliche Stellen an öffentliche Stel-
len ist zulässig, wenn sie zur Erfüllung der in der
Zuständigkeit der übermittelnden Stelle oder
des Dritten, an den die Daten übermittelt wer-
den, liegenden Aufgaben erforderlich ist und die
Voraussetzungen vorliegen, die eine Verarbei-
tung nach § 23 zulassen würden. Der Dritte, an
den die Daten übermittelt werden, darf diese
nur für den Zweck verarbeiten, zu dessen Erfül-
lung sie ihm übermittelt werden. Eine Verarbei-
tung für andere Zwecke ist unter den Voraus -
setzungen des § 23 zulässig.

(2) Die Übermittlung personenbezogener Da-
ten durch öffentliche Stellen an nichtöffentliche
Stellen ist zulässig, wenn
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1.    sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit
der übermittelnden Stelle liegenden Aufga-
ben erforderlich ist und die Voraussetzun-
gen vorliegen, die eine Verarbeitung nach
§ 23 zulassen würden,

2.    der Dritte, an den die Daten übermittelt wer-
den, ein berechtigtes Interesse an der
Kenntnis der zu übermittelnden Daten
glaubhaft darlegt und die betroffene Person
kein schutzwürdiges Interesse an dem Aus-
schluss der Übermittlung hat oder

3.    es zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung rechtlicher Ansprüche erfor-
derlich ist

und der Dritte sich gegenüber der übermitteln-
den öffentlichen Stelle verpflichtet hat, die Da-
ten nur für den Zweck zu verarbeiten, zu dessen
Erfüllung sie ihm übermittelt werden. Eine Ver-
arbeitung für andere Zwecke ist zulässig, wenn
eine Übermittlung nach Satz  1 zulässig wäre
und die übermittelnde Stelle zugestimmt hat.

(3) Die Übermittlung besonderer Kategorien
personenbezogener Daten im Sinne des Arti-
kels 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679
ist zulässig, wenn die Voraussetzungen des
 Absatzes  1 oder 2 und ein Ausnahmetatbe-
stand nach Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung
(EU) 2016/679 oder nach § 22 vorliegen.

Abschnitt 2
Besondere Verarbeitungssituationen

§ 26 Datenverarbeitung für Zwecke des
 Beschäftigungsverhältnisses

(1) Personenbezogene Daten von Beschäftig-
ten dürfen für Zwecke des Beschäftigungsver-
hältnisses verarbeitet werden, wenn dies für die
Entscheidung über die Begründung eines Be-
schäftigungsverhältnisses oder nach Begrün-
dung des Beschäftigungsverhältnisses für des-
sen Durchführung oder Beendigung oder zur
Ausübung oder Erfüllung der sich aus einem Ge-
setz oder einem Tarifvertrag, einer Betriebs-
oder Dienstvereinbarung (Kollektivvereinba-

rung) ergebenden Rechte und Pflichten der In-
teressenvertretung der Beschäftigten erforder-
lich ist. Zur Aufdeckung von Straftaten dürfen
personenbezogene Daten von Beschäftigten
nur dann verarbeitet werden, wenn zu doku-
mentierende tatsächliche Anhaltspunkte den
Verdacht begründen, dass die betroffene Per-
son im Beschäftigungsverhältnis eine Straftat
begangen hat, die Verarbeitung zur Aufdeckung
erforderlich ist und das schutzwürdige Interes-
se der oder des Beschäftigten an dem Aus-
schluss der Verarbeitung nicht überwiegt, ins-
besondere Art und Ausmaß im Hinblick auf den
Anlass nicht unverhältnismäßig sind.

(2) Erfolgt die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten von Beschäftigten auf der Grundlage
einer Einwilligung, so sind für die Beurteilung
der Freiwilligkeit der Einwilligung insbesondere
die im Beschäftigungsverhältnis bestehende
Abhängigkeit der beschäftigten Person sowie
die Umstände, unter denen die Einwilligung er-
teilt worden ist, zu berücksichtigen. Freiwillig-
keit kann insbesondere vorliegen, wenn für die
beschäftigte Person ein rechtlicher oder wirt-
schaftlicher Vorteil erreicht wird oder Arbeitge-
ber und beschäftigte Person gleichgelagerte In-
teressen verfolgen. Die Einwilligung hat schrift-
lich oder elektronisch zu erfolgen, soweit nicht
wegen besonderer Umstände eine andere Form
angemessen ist. Der Arbeitgeber hat die be-
schäftigte Person über den Zweck der Daten -
verarbeitung und über ihr Widerrufsrecht nach
Artikel  7 Absatz  3 der Verordnung (EU)
2016/679 in Textform aufzuklären.

(3) Abweichend von Artikel 9 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 ist die Verarbeitung
besonderer Kategorien personenbezogener
 Daten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 für Zwecke des Be-
schäftigungsverhältnisses zulässig, wenn sie
zur Ausübung von Rechten oder zur Erfüllung
rechtlicher Pflichten aus dem Arbeitsrecht, dem
Recht der sozialen Sicherheit und des Sozial-
schutzes erforderlich ist und kein Grund zu der
Annahme besteht, dass das schutzwürdige In-
teresse der betroffenen Person an dem Aus-

191



Bundesdatenschutzgesetz                                                                                                §§ 26, 27 BDSG

schluss der Verarbeitung überwiegt. Absatz  2
gilt auch für die Einwilligung in die Verarbeitung
besonderer Kategorien personenbezogener Da-
ten; die Einwilligung muss sich dabei ausdrück-
lich auf diese Daten beziehen. § 22 Absatz 2 gilt
entsprechend.

(4) Die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten, einschließlich besonderer Kategorien per-
sonenbezogener Daten von Beschäftigten für
Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses, ist
auf der Grundlage von Kollektivvereinbarungen
zulässig. Dabei haben die Verhandlungspartner
Artikel  88 Absatz  2 der Verordnung (EU)
2016/679 zu beachten.

(5) Der Verantwortliche muss geeignete Maß-
nahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass ins-
besondere die in Artikel 5 der Verordnung (EU)
2016/679 dargelegten Grundsätze für die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten eingehal-
ten werden. 

(6) Die Beteiligungsrechte der Interessenver-
tretungen der Beschäftigten bleiben unberührt. 

(7) Die Absätze 1 bis 6 sind auch anzuwenden,
wenn personenbezogene Daten, einschließlich
besonderer Kategorien personenbezogener Da-
ten, von Beschäftigten verarbeitet werden, oh-
ne dass sie in einem Dateisystem gespeichert
sind oder gespeichert werden sollen.

(8) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes
sind:

1.    Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
einschließlich der Leiharbeitnehmerinnen
und Leiharbeitnehmer im Verhältnis zum
Entleiher, 

2.    zu ihrer Berufsbildung Beschäftigte,

3.    Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie
an Abklärungen der beruflichen Eignung
oder Arbeitserprobung (Rehabilitandinnen
und Rehabilitanden),

4.    in anerkannten Werkstätten für behinderte
Menschen Beschäftigte,

5.    Freiwillige, die einen Dienst nach dem Ju-
gendfreiwilligendienstegesetz oder dem
Bundesfreiwilligendienstgesetz leisten,

6.    Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen
Unselbständigkeit als arbeitnehmerähnli-
che Personen anzusehen sind; zu diesen
gehören auch die in Heimarbeit Beschäftig-
ten und die ihnen Gleichgestellten,

7.    Beamtinnen und Beamte des Bundes, Rich-
terinnen und Richter des Bundes, Soldatin-
nen und Soldaten sowie Zivildienstleisten-
de. 

Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäfti-
gungsverhältnis sowie Personen, deren Be-
schäftigungsverhältnis beendet ist, gelten als
Beschäftigte.

§ 27 Datenverarbeitung zu wissenschaftli-
chen oder historischen Forschungszwecken

und zu statistischen Zwecken

(1) Abweichend von Artikel 9 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 ist die Verarbeitung
besonderer Kategorien personenbezogener
 Daten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 auch ohne Einwilli-
gung für wissenschaftliche oder historische For-
schungszwecke oder für statistische Zwecke
zulässig, wenn die Verarbeitung zu diesen
Zwecken erforderlich ist und die Interessen des
Verantwortlichen an der Verarbeitung die Inter-
essen der betroffenen Person an einem Aus-
schluss der Verarbeitung erheblich überwiegen.
Der Verantwortliche sieht angemessene und
spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Inter-
essen der betroffenen Person gemäß § 22 Ab-
satz 2 Satz 2 vor.

(2) Die in den Artikeln 15, 16, 18 und 21 der
Verordnung (EU) 2016/679 vorgesehenen
Rechte der betroffenen Person sind insoweit be-
schränkt, als diese Rechte voraussichtlich die
Verwirklichung der Forschungs- oder Statis-
tikzwecke unmöglich machen oder ernsthaft
beinträchtigen und die Beschränkung für die Er-
füllung der Forschungs- oder Statistikzwecke
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notwendig ist. Das Recht auf Auskunft gemäß
Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679 be-
steht darüber hinaus nicht, wenn die Daten für
Zwecke der wissenschaftlichen Forschung er-
forderlich sind und die Auskunftserteilung
 einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern
würde.

(3) Ergänzend zu den in §  22 Absatz  2 ge -
nannten Maßnahmen sind zu wissenschaftli-
chen oder historischen Forschungszwecken
oder zu statistischen Zwecken verarbeitete be-
sondere Kategorien personenbezogener Daten
im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Verordnung
(EU) 2016/679 zu anonymisieren, sobald dies
nach dem Forschungs- oder Statistikzweck
möglich ist, es sei denn, berechtigte Interessen
der betroffenen Person stehen dem entgegen.
Bis dahin sind die Merkmale gesondert zu spei-
chern, mit denen Einzelangaben über persönli-
che oder sachliche Verhältnisse einer bestimm-
ten oder bestimmbaren Person zugeordnet wer-
den können. Sie dürfen mit den Einzelangaben
nur zusammengeführt werden, soweit der For-
schungs- oder Statistikzweck dies erfordert.

(4) Der Verantwortliche darf personenbezoge-
ne Daten nur veröffentlichen, wenn die betrof-
fene Person eingewilligt hat oder dies für die
Darstellung von Forschungsergebnissen über
Ereignisse der Zeitgeschichte unerlässlich ist.

§ 28 Datenverarbeitung zu im öffentlichen
Interesse liegenden Archivzwecken

(1) Abweichend von Artikel 9 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 ist die Verarbeitung
besonderer Kategorien personenbezogener Da-
ten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Verord-
nung (EU) 2016/679 zulässig, wenn sie für im
öffentlichen Interesse liegende Archiv-
zwecke erforderlich ist. Der Verantwortliche
sieht angemessene und spezifische Maßnah-
men zur Wahrung der Interessen der betrof-
fenen Person gemäß § 22 Absatz 2 Satz 2 vor.

(2) Das Recht auf Auskunft der betroffenen
Person gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU)
2016/679 besteht nicht, wenn das Archivgut

nicht durch den Namen der Person erschlossen
ist oder keine Angaben gemacht werden, die
das Auffinden des betreffenden Archivguts mit
vertretbarem Verwaltungsaufwand ermögli-
chen.

(3) Das Recht auf Berichtigung der betrof-
fenen Person gemäß Artikel 16 der Verordnung
(EU) 2016/679 besteht nicht, wenn die perso-
nenbezogenen Daten zu Archivzwecken im öf-
fentlichen Interesse verarbeitet werden. Be-
streitet die betroffene Person die Richtigkeit der
personenbezogenen Daten, ist ihr die Möglich-
keit einer Gegendarstellung einzuräumen. Das
zuständige Archiv ist verpflichtet, die Gegendar-
stellung den Unterlagen hinzuzufügen.

(4) Die in Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a, b
und d, den Artikeln 20 und 21 der Verordnung
(EU) 2016/679 vorgesehenen Rechte beste-
hen nicht, soweit diese Rechte voraussichtlich
die Verwirklichung der im öffentlichen Interesse
liegenden Archivzwecke unmöglich machen
oder ernsthaft beeinträchtigen und die Ausnah-
men für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich
sind.

§ 29 Rechte der betroffenen Person und
 aufsichtsbehördliche Befugnisse im Fall von

 Geheimhaltungspflichten 

(1) Die Pflicht zur Information der betroffenen
Person gemäß Artikel 14 Absatz 1 bis 4 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 besteht ergänzend zu
den in Artikel 14 Absatz 5 der Verordnung (EU)
2016/679 genannten Ausnahmen nicht, so-
weit durch ihre Erfüllung Informationen offen-
bart würden, die ihrem Wesen nach, insbeson-
dere wegen der überwiegenden berechtigten In-
teressen eines Dritten, geheim gehalten wer-
den müssen. Das Recht auf Auskunft der
betroffenen Person gemäß Artikel 15 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 besteht nicht, soweit
durch die Auskunft Informationen offenbart
würden, die nach einer Rechtsvorschrift oder
ihrem Wesen nach, insbesondere wegen der
überwiegenden berechtigten Interessen eines
Dritten, geheim gehalten werden müssen. Die
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Pflicht zur Benachrichtigung gemäß Artikel 34
der Verordnung (EU) 2016/679 besteht ergän-
zend zu der in Artikel 34 Absatz 3 der Verord-
nung (EU) 2016/679 genannten Ausnahme
nicht, soweit durch die Benachrichtigung Infor-
mationen offenbart würden, die nach einer
Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, insbe-
sondere wegen der überwiegenden berechtig-
ten Interessen eines Dritten, geheim gehalten
werden müssen. Abweichend von der Ausnah-
me nach Satz 3 ist die betroffene Person nach
Artikel  34 der Verordnung (EU) 2016/679 zu
benachrichtigen, wenn die Interessen der be-
troffenen Person, insbesondere unter Berück-
sichtigung drohender Schäden, gegenüber dem
Geheimhaltungsinteresse überwiegen.

(2) Werden Daten Dritter im Zuge der Aufnah-
me oder im Rahmen eines Mandatsverhältnis-
ses an einen Berufsgeheimnisträger übermit-
telt, so besteht die Pflicht der übermittelnden
Stelle zur Information der betroffenen Person
gemäß Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EU)
2016/679 nicht, sofern nicht das Interesse der
betroffenen Person an der Informationsertei-
lung überwiegt.

(3) Gegenüber den in § 203 Absatz 1, 2a und
3 des Strafgesetzbuchs genannten Personen
oder deren Auftragsverarbeitern bestehen die
Untersuchungsbefugnisse der Aufsichtsbehör-
den gemäß Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe e und
f der Verordnung (EU) 2016/679 nicht, soweit
die Inanspruchnahme der Befugnisse zu einem
Verstoß gegen die Geheimhaltungspflichten
dieser Personen führen würde. Erlangt eine Auf-
sichtsbehörde im Rahmen einer Untersuchung
Kenntnis von Daten, die einer Geheimhaltungs-
pflicht im Sinne des Satzes 1 unterliegen, gilt
die Geheimhaltungspflicht auch für die Auf-
sichtsbehörde.

§ 30 Verbraucherkredite

(1) Eine Stelle, die geschäftsmäßig personen-
bezogene Daten, die zur Bewertung der Kredit-
würdigkeit von Verbrauchern genutzt werden
dürfen, zum Zweck der Übermittlung erhebt,

speichert oder verändert, hat Auskunftsverlan-
gen von Darlehensgebern aus anderen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union genauso
zu behandeln wie Auskunftsverlangen inländi-
scher Darlehensgeber.

(2) Wer den Abschluss eines Verbraucher-
darlehensvertrags oder eines Vertrags über
 eine entgeltliche Finanzierungshilfe mit einem
Verbraucher infolge einer Auskunft einer Stelle
im Sinne des Absatzes 1 ablehnt, hat den Ver-
braucher unverzüglich hierüber sowie über die
erhaltene Auskunft zu unterrichten. Die Unter-
richtung unterbleibt, soweit hierdurch die öf-
fentliche Sicherheit oder Ordnung gefährdet
würde. § 37 bleibt unberührt.

§ 31 Schutz des Wirtschaftsverkehrs bei
Scoring und Bonitätsauskünften

(1) Die Verwendung eines Wahrscheinlich-
keitswerts über ein bestimmtes zukünftiges
Verhalten einer natürlichen Person zum Zweck
der Entscheidung über die Begründung, Durch-
führung oder Beendigung eines Vertragsver-
hältnisses mit dieser Person (Scoring) ist nur
zulässig, wenn

1.    die Vorschriften des Datenschutzrechts
 eingehalten wurden,

2.    die zur Berechnung des Wahrscheinlich-
keitswerts genutzten Daten unter Zugrun-
delegung eines wissenschaftlich anerkann-
ten mathematisch-statistischen Verfahrens
nachweisbar für die Berechnung der Wahr-
scheinlichkeit des bestimmten Verhaltens
erheblich sind,

3.    für die Berechnung des Wahrscheinlich-
keitswerts nicht ausschließlich Anschriften-
daten genutzt wurden und 

4.    im Fall der Nutzung von Anschriftendaten
die betroffene Person vor Berechnung des
Wahrscheinlichkeitswerts über die vorgese-
hene Nutzung dieser Daten unterrichtet
worden ist; die Unterrichtung ist zu doku-
mentieren.
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(2) Die Verwendung eines von Auskunfteien
ermittelten Wahrscheinlichkeitswerts über die
Zahlungsfähig- und Zahlungswilligkeit einer
natürlichen Person ist im Fall der Einbeziehung
von Informationen über Forderungen nur zuläs-
sig, soweit die Voraussetzungen nach Absatz 1
vorliegen und nur solche Forderungen über
eine geschuldete Leistung, die trotz Fälligkeit
nicht erbracht worden ist, berücksichtigt wer-
den,

1.    die durch ein rechtskräftiges oder für vor-
läufig vollstreckbar erklärtes Urteil festge-
stellt worden sind oder für die ein Schuldti-
tel nach § 794 der Zivilprozessordnung vor-
liegt,

2.    die nach § 178 der Insolvenzordnung fest-
gestellt und nicht vom Schuldner im Prü-
fungstermin bestritten worden sind,

3.    die der Schuldner ausdrücklich anerkannt
hat,

4.    bei denen

a)    der Schuldner nach Eintritt der Fällig-
keit der Forderung mindestens zweimal
schriftlich gemahnt worden ist,

b)    die erste Mahnung mindestens vier
 Wochen zurückliegt,

c)    der Schuldner zuvor, jedoch frühestens
bei der ersten Mahnung, über eine
mögliche Berücksichtigung durch eine
Auskunftei unterrichtet worden ist und

d)    der Schuldner die Forderung nicht be-
stritten hat oder

5.    deren zugrunde liegendes Vertragsverhält-
nis aufgrund von Zahlungsrückständen
fristlos gekündigt werden kann und bei de-
nen der Schuldner zuvor über eine mögli-
che Berücksichtigung durch eine Auskunf-
tei unterrichtet worden ist.

Die Zulässigkeit der Verarbeitung, einschließ-
lich der Ermittlung von Wahrscheinlichkeitswer-
ten, von anderen bonitätsrelevanten Daten
nach allgemeinem Datenschutzrecht bleibt un-
berührt.

Kapitel 2
Rechte der betroffenen Person

§ 32 Informationspflicht bei Erhebung von
personenbezogenen Daten bei der betroffe-

nen Person

(1) Die Pflicht zur Information der betroffenen
Person gemäß Artikel 13 Absatz 3 der Verord-
nung (EU) 2016/679 besteht ergänzend zu der
in Artikel  13 Absatz  4 der Verordnung (EU)
2016/679 genannten Ausnahme dann nicht,
wenn die Erteilung der Information über die be-
absichtigte Weiterverarbeitung

1.    eine Weiterverarbeitung analog gespei-
cherter Daten betrifft, bei der sich der Ver-
antwortliche durch die Weiterverarbeitung
unmittelbar an die betroffene Person wen-
det, der Zweck mit dem ursprünglichen Er-
hebungszweck gemäß der Verordnung (EU)
2016/679 vereinbar ist, die Kommunikati-
on mit der betroffenen Person nicht in digi-
taler Form erfolgt und das Interesse der be-
troffenen Person an der Informationsertei-
lung nach den Umständen des Einzelfalls,
insbesondere mit Blick auf den Zusam -
menhang, in dem die Daten erhoben wur-
den, als gering anzusehen ist,

2.    im Fall einer öffentlichen Stelle die ord-
nungsgemäße Erfüllung der in der Zustän-
digkeit des Verantwortlichen liegenden Auf-
gaben im Sinne des Artikels  23 Absatz  1
Buchstabe  a bis e der Verordnung (EU)
2016/679 gefährden würde und die Inter-
essen des Verantwortlichen an der Nichter-
teilung der Information die Interessen der
betroffenen Person überwiegen,

3.    die öffentliche Sicherheit oder Ordnung ge-
fährden oder sonst dem Wohl des Bundes
oder eines Landes Nachteile bereiten wür-
de und die Interessen des Verantwortlichen
an der Nichterteilung der Information die
 Interessen der betroffenen Person über -
wiegen,
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4.    die Geltendmachung, Ausübung oder Ver-
teidigung rechtlicher Ansprüche beein-
trächtigen würde und die Interessen des
Verantwortlichen an der Nichterteilung der
Information die Interessen der betroffenen
Person überwiegen oder

5.    eine vertrauliche Übermittlung von Daten
an öffentliche Stellen gefährden würde.

(2) Unterbleibt eine Information der betroffe-
nen Person nach Maßgabe des Absatzes 1, er-
greift der Verantwortliche geeignete Maßnah-
men zum Schutz der berechtigten Interessen
der betroffenen Person, einschließlich der Be-
reitstellung der in Artikel 13 Absatz 1 und 2 der
Verordnung (EU) 2016/679 genannten Infor-
mationen für die Öffentlichkeit in präziser,
transparenter, verständlicher und leicht zu-
gänglicher Form in einer klaren und einfachen
Sprache. Der Verantwortliche hält schriftlich
fest, aus welchen Gründen er von einer Infor -
mation abgesehen hat. Die Sätze 1 und 2 finden
in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 4 und 5
keine Anwendung.

(3) Unterbleibt die Benachrichtigung in den
Fällen des Absatzes  1 wegen eines vorüber -
gehenden Hinderungsgrundes, kommt der Ver-
antwortliche der Informationspflicht unter
Berücksichtigung der spezifischen Umstände
der Verarbeitung innerhalb einer angemesse-
nen Frist nach Fortfall des Hinderungsgrundes,
spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen,
nach.

§ 33 Informationspflicht, wenn die personen-
bezogenen Daten nicht bei der betroffenen

Person erhoben wurden

(1) Die Pflicht zur Information der betroffenen
Person gemäß Artikel 14 Absatz 1, 2 und 4 der
Verordnung (EU) 2016/679 besteht ergänzend
zu den in Artikel 14 Absatz 5 der Verordnung
(EU) 2016/679 und der in § 29 Absatz 1 Satz 1
genannten Ausnahme nicht, wenn die Erteilung
der Information

1.    im Fall einer öffentlichen Stelle

a)    die ordnungsgemäße Erfüllung der in
der Zuständigkeit des Verantwortlichen
liegenden Aufgaben im Sinne des Arti-
kels 23 Absatz 1 Buchstabe a bis e der
Verordnung (EU) 2016/679 gefährden
würde oder

b)    die öffentliche Sicherheit oder Ordnung
gefährden oder sonst dem Wohl des
Bundes oder eines Landes Nachteile
bereiten würde

c)    und deswegen das Interesse der be -
troffenen Person an der Informations-
erteilung zurücktreten muss,

2.    im Fall einer nichtöffentlichen Stelle

a)    die Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung zivilrechtlicher Ansprüche
beeinträchtigen würde oder die Verar-
beitung Daten aus zivilrechtlichen Ver-
trägen beinhaltet und der Verhütung
von Schäden durch Straftaten dient, so-
fern nicht das berechtigte Interesse der
betroffenen Person an der Informati-
onserteilung überwiegt, oder

b)    die zuständige öffentliche Stelle ge-
genüber dem Verantwortlichen festge-
stellt hat, dass das Bekanntwerden der
Daten die öffentliche Sicherheit oder
Ordnung gefährden oder sonst dem
Wohl des Bundes oder eines Landes
Nachteile bereiten würde; im Fall der
Datenverarbeitung für Zwecke der
Strafverfolgung bedarf es keiner Fest-
stellung nach dem ersten Halbsatz.

(2) Unterbleibt eine Information der betroffe-
nen Person nach Maßgabe des Absatzes 1, er-
greift der Verantwortliche geeignete Maßnah-
men zum Schutz der berechtigten Interessen
der betroffenen Person, einschließlich der Be-
reitstellung der in Artikel 14 Absatz 1 und 2 der
Verordnung (EU) 2016/679 genannten Infor-
mationen für die Öffentlichkeit in präziser,
transparenter, verständlicher und leicht zu-
gänglicher Form in einer klaren und einfachen
Sprache. Der Verantwortliche hält schriftlich
fest, aus welchen Gründen er von einer Infor -
mation abgesehen hat.
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(3) Bezieht sich die Informationserteilung auf
die Übermittlung personenbezogener Daten
durch öffentliche Stellen an Verfassungsschutz-
behörden, den Bundesnachrichtendienst, den
Militärischen Abschirmdienst und, soweit die
 Sicherheit des Bundes berührt wird, andere
Behörden des Bundesministeriums der Ver -
teidigung, ist sie nur mit Zustimmung dieser
Stellen zulässig.

§ 34 Auskunftsrecht der betroffenen Person

(1) Das Recht auf Auskunft der betroffenen
Person gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU)
2016/679 besteht ergänzend zu den in § 27
Absatz  2, §  28 Absatz  2 und §  29 Absatz  1
Satz 2 genannten Ausnahmen nicht, wenn

1.    die betroffene Person nach § 33 Absatz 1
Nummer 1, 2 Buchstabe b oder Absatz 3
nicht zu informieren ist, oder

2.    die Daten

a)    nur deshalb gespeichert sind, weil sie
aufgrund gesetzlicher oder satzungs-
mäßiger Aufbewahrungsvorschriften
nicht gelöscht werden dürfen, oder

b)    ausschließlich Zwecken der Datensi-
cherung oder der Datenschutzkontrolle
dienen

3.    und die Auskunftserteilung einen unver-
hältnismäßigen Aufwand erfordern würde
sowie eine Verarbeitung zu anderen
Zwecken durch geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen ausge-
schlossen ist.

(2) Die Gründe der Auskunftsverweigerung
sind zu dokumentieren. Die Ablehnung der Aus-
kunftserteilung ist gegenüber der betroffenen
Person zu begründen, soweit nicht durch die
Mitteilung der tatsächlichen und rechtlichen
Gründe, auf die die Entscheidung gestützt wird,
der mit der Auskunftsverweigerung verfolgte
Zweck gefährdet würde. Die zum Zweck der
Auskunftserteilung an die betroffene Person
und zu deren Vorbereitung gespeicherten Da-
ten dürfen nur für diesen Zweck sowie für

Zwecke der Datenschutzkontrolle verarbeitet
werden; für andere Zwecke ist die Verarbeitung
nach Maßgabe des Artikels 18 der Verordnung
(EU) 2016/679 einzuschränken.

(3) Wird der betroffenen Person durch eine öf-
fentliche Stelle des Bundes keine Auskunft er-
teilt, so ist sie auf ihr Verlangen der oder dem
Bundesbeauftragten zu erteilen, soweit nicht
die jeweils zuständige oberste Bundesbehörde
im Einzelfall feststellt, dass dadurch die Sicher-
heit des Bundes oder eines Landes gefährdet
würde. Die Mitteilung der oder des Bundesbe-
auftragten an die betroffene Person über das
Ergebnis der datenschutzrechtlichen Prüfung
darf keine Rückschlüsse auf den Erkenntnis-
stand des Verantwortlichen zulassen, sofern
dieser nicht einer weitergehenden Auskunft zu-
stimmt.

(4) Das Recht der betroffenen Person auf Aus-
kunft über personenbezogene Daten, die durch
eine öffentliche Stelle weder automatisiert ver-
arbeitet noch nicht automatisiert verarbeitet
und in einem Dateisystem gespeichert werden,
besteht nur, soweit die betroffene Person An -
gaben macht, die das Auffinden der Daten er-
möglichen, und der für die Erteilung der Aus-
kunft erforderliche Aufwand nicht außer Ver-
hältnis zu dem von der betroffenen Person gel-
tend gemachten Informationsinteresse steht.

§ 35 Recht auf Löschung

(1) Ist eine Löschung im Fall nicht automati-
sierter Datenverarbeitung wegen der besonde-
ren Art der Speicherung nicht oder nur mit un-
verhältnismäßig hohem Aufwand möglich und
ist das Interesse der betroffenen Person an der
Löschung als gering anzusehen, besteht das
Recht der betroffenen Person auf und die Pflicht
des Verantwortlichen zur Löschung personen-
bezogener Daten gemäß Artikel 17 Absatz 1 der
Verordnung (EU) 2016/679 ergänzend zu den
in Artikel  17 Absatz  3 der Verordnung (EU)
2016/679 genannten Ausnahmen nicht. In die-
sem Fall tritt an die Stelle einer Löschung die
Einschränkung der Verarbeitung gemäß Arti-
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kel 18 der Verordnung (EU) 2016/679. Die Sät-
ze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn die
personenbezogenen Daten unrechtmäßig ver-
arbeitet wurden.

(2) Ergänzend zu Artikel 18 Absatz 1 Buchsta-
be b und c der Verordnung (EU) 2016/679 gilt
Absatz 1 Satz 1 und 2 entsprechend im Fall des
Artikels 17 Absatz 1 Buchstabe a und d der Ver-
ordnung (EU) 2016/679, solange und soweit
der Verantwortliche Grund zu der Annahme hat,
dass durch eine Löschung schutzwürdige Inter-
essen der betroffenen Person beeinträchtigt
würden. Der Verantwortliche unterrichtet die
betroffene Person über die Einschränkung der
Verarbeitung, sofern sich die Unterrichtung
nicht als unmöglich erweist oder einen unver-
hältnismäßigen Aufwand erfordern würde.

(3) Ergänzend zu Artikel 17 Absatz 3 Buchsta-
be  b der Verordnung (EU) 2016/679 gilt
Absatz 1 entsprechend im Fall des Artikels 17
Absatz  1 Buchstabe  a der Verordnung (EU)
2016/679, wenn einer Löschung satzungs-
gemäße oder vertragliche Aufbewahrungsfris-
ten entgegenstehen.

§ 36 Widerspruchsrecht

Das Recht auf Widerspruch gemäß Artikel 21
Absatz  1 der Verordnung (EU) 2016/679 ge-
genüber einer öffentlichen Stelle besteht nicht,
soweit an der Verarbeitung ein zwingendes öf-
fentliches Interesse besteht, das die Interessen
der betroffenen Person überwiegt, oder eine
Rechtsvorschrift zur Verarbeitung verpflichtet.

§ 37 Automatisierte Entscheidungen im
 Einzelfall einschließlich Profiling

(1) Das Recht gemäß Artikel 22 Absatz 1 der
Verordnung (EU) 2016/679, keiner ausschließ-
lich auf einer automatisierten Verarbeitung be-
ruhenden Entscheidung unterworfen zu wer-
den, besteht über die in Artikel  22 Absatz  2
Buchstabe  a und c der Verordnung (EU)
2016/679 genannten Ausnahmen hinaus
nicht, wenn die Entscheidung im Rahmen der

Leistungserbringung nach einem Versiche-
rungsvertrag ergeht und

1.    dem Begehren der betroffenen Person
stattgegeben wurde oder

2.    die Entscheidung auf der Anwendung ver-
bindlicher Entgeltregelungen für Heilbe-
handlungen beruht und der Verantwortliche
für den Fall, dass dem Antrag nicht vollum-
fänglich stattgegeben wird, angemessene
Maßnahmen zur Wahrung der berechtigten
Interessen der betroffenen Person trifft, wo-
zu mindestens das Recht auf Erwirkung des
Eingreifens einer Person seitens des Ver-
antwortlichen, auf Darlegung des eigenen
Standpunktes und auf Anfechtung der Ent-
scheidung zählt; der Verantwortliche infor-
miert die betroffene Person über diese
Rechte spätestens zum Zeitpunkt der Mit-
teilung, aus der sich ergibt, dass dem An-
trag der betroffenen Person nicht vollum-
fänglich stattgegeben wird.

(2) Entscheidungen nach Absatz 1 dürfen auf
der Verarbeitung von Gesundheitsdaten im Sin-
ne des Artikels 4 Nummer 15 der Verordnung
(EU) 2016/679 beruhen. Der Verantwortliche
sieht angemessene und spezifische Maßnah-
men zur Wahrung der Interessen der betroffe-
nen Person gemäß § 22 Absatz 2 Satz 2 vor.

Kapitel 3
Pflichten der Verantwortlichen und Auftrags-

verarbeiter

§ 38 Datenschutzbeauftragte
 nichtöffentlicher Stellen

(1) Ergänzend zu Artikel 37 Absatz 1 Buchsta-
be b und c der Verordnung (EU) 2016/679 be-
nennen der Verantwortliche und der Auftrags-
verarbeiter eine Datenschutzbeauftragte oder
einen Datenschutzbeauftragten, soweit sie in
der Regel mindestens 20 Personen ständig mit
der automatisierten Verarbeitung personenbe-
zogener Daten beschäftigen. Nehmen der Ver-
antwortliche oder der Auftragsverarbeiter Ver -
arbeitungen vor, die einer Datenschutz-Folgen-
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abschätzung nach Artikel  35 der Verordnung
(EU) 2016/679 unterliegen, oder verarbeiten
sie personenbezogene Daten geschäftsmäßig
zum Zweck der Übermittlung, der anonymisier-
ten Übermittlung oder für Zwecke der Markt-
oder Meinungsforschung, haben sie unabhän-
gig von der Anzahl der mit der Verarbeitung be-
schäftigten Personen eine Datenschutzbeauf-
tragte oder einen Datenschutzbeauftragten zu
benennen.

(2) § 6 Absatz 4, 5 Satz 2 und Absatz 6 finden
Anwendung, § 6 Absatz 4 jedoch nur, wenn die
Benennung einer oder eines Datenschutzbe-
auftragten verpflichtend ist.

§ 39 Akkreditierung

Die Erteilung der Befugnis, als Zertifizierungs-
stelle gemäß Artikel 43 Absatz 1 Satz 1 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 tätig zu werden, erfolgt
durch die für die datenschutzrechtliche Aufsicht
über die Zertifizierungsstelle zuständige Auf-
sichtsbehörde des Bundes oder der Länder auf
der Grundlage einer Akkreditierung durch die
Deutsche Akkreditierungsstelle. §  2 Absatz  3
Satz 2, § 4 Absatz 3 und § 10 Absatz 1 Satz 1
Nummer 3 des Akkreditierungsstellengesetzes
finden mit der Maßgabe Anwendung, dass der
Datenschutz als ein dem Anwendungsbereich
des § 1 Absatz 2 Satz 2 unterfallender Bereich
gilt.

Kapitel 4
Aufsichtsbehörde für die Datenverarbeitung

durch nichtöffentliche Stellen

§ 40 Aufsichtsbehörden der Länder

(1) Die nach Landesrecht zuständigen Behör-
den überwachen im Anwendungsbereich der
Verordnung (EU) 2016/679 bei den nichtöf -
fentlichen Stellen die Anwendung der Vorschrif-
ten über den Datenschutz.

(2) Hat der Verantwortliche oder Auftragsver-
arbeiter mehrere inländische Niederlassungen,
findet für die Bestimmung der zuständigen Auf-

sichtsbehörde Artikel 4 Nummer 16 der Verord-
nung (EU) 2016/679 entsprechende Anwen-
dung. Wenn sich mehrere Behörden für zustän-
dig oder für unzuständig halten oder wenn die
Zuständigkeit aus anderen Gründen zweifelhaft
ist, treffen die Aufsichtsbehörden die Entschei-
dung gemeinsam nach Maßgabe des §  18
 Absatz 2. § 3 Absatz 3 und 4 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes findet entsprechende An-
wendung.

(3) Die Aufsichtsbehörde darf die von ihr ge-
speicherten Daten nur für Zwecke der Aufsicht
verarbeiten; hierbei darf sie Daten an andere
Aufsichtsbehörden übermitteln. Eine Verarbei-
tung zu einem anderen Zweck ist über Artikel 6
Absatz 4 der Verordnung (EU) 2016/679 hin-
aus zulässig, wenn

1.    offensichtlich ist, dass sie im Interesse der
betroffenen Person liegt und kein Grund zu
der Annahme besteht, dass sie in Kenntnis
des anderen Zwecks ihre Einwilligung ver-
weigern würde,

2.    sie zur Abwehr erheblicher Nachteile für
das Gemeinwohl oder einer Gefahr für die
öffentliche Sicherheit oder zur Wahrung er-
heblicher Belange des Gemeinwohls erfor-
derlich ist oder

3.    sie zur Verfolgung von Straftaten oder Ord-
nungswidrigkeiten, zur Vollstreckung oder
zum Vollzug von Strafen oder Maßnahmen
im Sinne des § 11 Absatz 1 Nummer 8 des
Strafgesetzbuchs oder von Erziehungs-
maßregeln oder Zuchtmitteln im Sinne des
Jugendgerichtsgesetzes oder zur Voll-
streckung von Geldbußen erforderlich ist.

Stellt die Aufsichtsbehörde einen Verstoß ge-
gen die Vorschriften über den Datenschutz fest,
so ist sie befugt, die betroffenen Personen
hierüber zu unterrichten, den Verstoß anderen
für die Verfolgung oder Ahndung zuständigen
Stellen anzuzeigen sowie bei schwerwiegenden
Verstößen die Gewerbeaufsichtsbehörde zur
Durchführung gewerberechtlicher Maßnahmen
zu unterrichten. § 13 Absatz 4 Satz 4 bis 7 gilt
entsprechend.
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(4) Die der Aufsicht unterliegenden Stellen so-
wie die mit deren Leitung beauftragten Perso-
nen haben einer Aufsichtsbehörde auf Verlan-
gen die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erfor-
derlichen Auskünfte zu erteilen. Der Auskunfts-
pflichtige kann die Auskunft auf solche Fragen
verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder
einen der in § 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der
Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen
der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder
 eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ord-
nungswidrigkeiten aussetzen würde. Der Aus-
kunftspflichtige ist darauf hinzuweisen.

(5) Die von einer Aufsichtsbehörde mit der
Überwachung der Einhaltung der Vorschriften
über den Datenschutz beauftragten Personen
sind befugt, zur Erfüllung ihrer Aufgaben Grund-
stücke und Geschäftsräume der Stelle zu be -
treten und Zugang zu allen Datenverarbeitungs-
anlagen und -geräten zu erhalten. Die Stelle ist
insoweit zur Duldung verpflichtet. § 16 Absatz 4
gilt entsprechend.

(6) Die Aufsichtsbehörden beraten und unter-
stützen die Datenschutzbeauftragten mit Rück-
sicht auf deren typische Bedürfnisse. Sie kön-
nen die Abberufung der oder des Datenschutz-
beauftragten verlangen, wenn sie oder er die
zur Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben erfor-
derliche Fachkunde nicht besitzt oder im Fall
des Artikels 38 Absatz 6 der Verordnung (EU)
2016/679 ein schwerwiegender Interessen-
konflikt vorliegt.

(7) Die Anwendung der Gewerbeordnung
bleibt unberührt.

Kapitel 5
Sanktionen

§ 41 Anwendung der Vorschriften über das
Bußgeld- und Strafverfahren

(1) Für Verstöße nach Artikel 83 Absatz 4 bis
6 der Verordnung (EU) 2016/679 gelten, soweit
dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, die Vor-
schriften des Gesetzes über Ordnungswidrig -
keiten sinngemäß. Die §§ 17, 35 und 36 des

Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten finden
keine Anwendung. § 68 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten findet mit der Maßgabe An-
wendung, dass das Landgericht entscheidet,
wenn die festgesetzte Geldbuße den Betrag von
einhunderttausend Euro übersteigt.

(2) Für Verfahren wegen eines Verstoßes nach
Artikel 83 Absatz 4 bis 6 der Verordnung (EU)
2016/679 gelten, soweit dieses Gesetz nichts
anderes bestimmt, die Vorschriften des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten und der allge-
meinen Gesetze über das Strafverfahren, na-
mentlich der Strafprozessordnung und des Ge-
richtsverfassungsgesetzes, entsprechend. Die
§§ 56 bis 58, 87, 88, 99 und 100 des Gesetzes
über Ordnungswidrigkeiten finden keine An-
wendung. § 69 Absatz 4 Satz 2 des Gesetzes
über Ordnungswidrigkeiten findet mit der Maß-
gabe Anwendung, dass die Staatsanwaltschaft
das Verfahren nur mit Zustimmung der Auf-
sichtsbehörde, die den Bußgeldbescheid erlas-
sen hat, einstellen kann.

§ 42 Strafvorschriften

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder
mit Geldstrafe wird bestraft, wer wissentlich
nicht allgemein zugängliche personenbezogene
Daten einer großen Zahl von Personen, ohne
hierzu berechtigt zu sein,

1.    einem Dritten übermittelt oder

2.    auf andere Art und Weise zugänglich macht
und hierbei gewerbsmäßig handelt.

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder
mit Geldstrafe wird bestraft, wer personenbezo-
gene Daten, die nicht allgemein zugänglich
sind,

1.    ohne hierzu berechtigt zu sein, verarbeitet
oder

2.    durch unrichtige Angaben erschleicht

und hierbei gegen Entgelt oder in der Absicht
handelt, sich oder einen anderen zu bereichern
oder einen anderen zu schädigen.
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(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. An-
tragsberechtigt sind die betroffene Person, der
Verantwortliche, die oder der Bundesbeauftrag-
te und die Aufsichtsbehörde.

(4) Eine Meldung nach Artikel 33 der Verord-
nung (EU) 2016/679 oder eine Benachrichti-
gung nach Artikel 34 Absatz 1 der Verordnung
(EU) 2016/679 darf in einem Strafverfahren ge-
gen den Meldepflichtigen oder Benachrichti-
genden oder seine in § 52 Absatz 1 der Straf-
prozessordnung bezeichneten Angehörigen nur
mit Zustimmung des Meldepflichtigen oder Be-
nachrichtigenden verwendet werden.

§ 43 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig

1.    entgegen § 30 Absatz 1 ein Auskunftsver-
langen nicht richtig behandelt oder

2.    entgegen § 30 Absatz 2 Satz 1 einen Ver-
braucher nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig unterrichtet.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer
Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet
werden.

(3) Gegen Behörden und sonstige öffentliche
Stellen im Sinne des § 2 Absatz 1 werden keine
Geldbußen verhängt.

(4) Eine Meldung nach Artikel 33 der Verord-
nung (EU) 2016/679 oder eine Benachrichti-
gung nach Artikel 34 Absatz 1 der Verordnung
(EU) 2016/679 darf in einem Verfahren nach
dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten gegen
den Meldepflichtigen oder Benachrichtigenden
oder seine in § 52 Absatz 1 der Strafprozess-
ordnung bezeichneten Angehörigen nur mit Zu-
stimmung des Meldepflichtigen oder Benach-
richtigenden verwendet werden.

Kapitel 6
Rechtsbehelfe

§ 44 Klagen gegen den Verantwortlichen
oder Auftragsverarbeiter

(1) Klagen der betroffenen Person gegen
 einen Verantwortlichen oder einen Auftragsver-
arbeiter wegen eines Verstoßes gegen daten-
schutzrechtliche Bestimmungen im Anwen-
dungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679
oder der darin enthaltenen Rechte der betroffe-
nen Person können bei dem Gericht des Ortes
erhoben werden, an dem sich eine Niederlas-
sung des Verantwortlichen oder Auftragsverar-
beiters befindet. Klagen nach Satz  1 können
auch bei dem Gericht des Ortes erhoben wer-
den, an dem die betroffene Person ihren ge-
wöhnlichen Aufenthaltsort hat.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Klagen gegen Behör-
den, die in Ausübung ihrer hoheitlichen Befug-
nisse tätig geworden sind.

(3) Hat der Verantwortliche oder Auftragsver-
arbeiter einen Vertreter nach Artikel  27
Absatz  1 der Verordnung (EU) 2016/679 be-
nannt, gilt dieser auch als bevollmächtigt, Zu-
stellungen in zivilgerichtlichen Verfahren nach
Absatz 1 entgegenzunehmen. § 184 der Zivil-
prozessordnung bleibt unberührt.

Teil 3
Bestimmungen für Verarbeitungen zu

Zwecken gemäß Artikel 1 Absatz 1 der
Richtlinie (EU) 2016/680

Kapitel 1
Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen
und allgemeine Grundsätze für die Verarbei-

tung personenbezogener Daten

§ 45 Anwendungsbereich

Die Vorschriften dieses Teils gelten für die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten durch die
für die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung, Ver-
folgung oder Ahndung von Straftaten oder Ord-
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nungswidrigkeiten zuständigen öffentlichen
Stellen, soweit sie Daten zum Zweck der Erfül-
lung dieser Aufgaben verarbeiten. Die öffentli-
chen Stellen gelten dabei als Verantwortliche.
Die Verhütung von Straftaten im Sinne des Sat-
zes 1 umfasst den Schutz vor und die Abwehr
von Gefahren für die öffentliche Sicherheit. Die
Sätze  1 und 2 finden zudem Anwendung auf
diejenigen öffentlichen Stellen, die für die Voll-
streckung von Strafen, von Maßnahmen im
 Sinne des § 11 Absatz 1 Nummer 8 des Straf-
gesetzbuchs, von Erziehungsmaßregeln oder
Zuchtmitteln im Sinne des Jugendgerichtsge-
setzes und von Geldbußen zuständig sind.
 Soweit dieser Teil Vorschriften für Auftragsver-
arbeiter enthält, gilt er auch für diese.

§ 46 Begriffsbestimmungen

Es bezeichnen die Begriffe:

1.    „personenbezogene Daten“ alle Informatio-
nen, die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person (betroffe-
ne Person) beziehen; als identifizierbar wird
eine natürliche Person angesehen, die di-
rekt oder indirekt, insbesondere mittels
 Zuordnung zu einer Kennung wie einem
 Namen, zu einer Kennnummer, zu Stand -
ort daten, zu einer Online-Kennung oder zu
 einem oder mehreren besonderen Merk-
malen, die Ausdruck der physischen, phy-
siologischen, genetischen, psychischen,
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen
Identität dieser Person sind, identifiziert
werden kann;

2.    „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe
automatisierter Verfahren ausgeführten
Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im
Zusammenhang mit personenbezogenen
Daten wie das Erheben, das Erfassen, die
Organisation, das Ordnen, die Speicherung,
die Anpassung, die Veränderung, das Aus-
lesen, das Abfragen, die Verwendung, die
Offenlegung durch Übermittlung, Verbrei-
tung oder eine andere Form der Bereitstel-
lung, den Abgleich, die Verknüpfung, die

Einschränkung, das Löschen oder die Ver-
nichtung;

3.    „Einschränkung der Verarbeitung“ die Mar-
kierung gespeicherter personenbezogener
Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbei-
tung einzuschränken;

4.    „Profiling“ jede Art der automatisierten Ver-
arbeitung personenbezogener Daten, bei
der diese Daten verwendet werden, um be-
stimmte persönliche Aspekte, die sich auf
eine natürliche Person beziehen, zu bewer-
ten, insbesondere um Aspekte der Arbeits-
leistung, der wirtschaftlichen Lage, der Ge-
sundheit, der persönlichen Vorlieben, der
Interessen, der Zuverlässigkeit, des Verhal-
tens, der Aufenthaltsorte oder der Orts-
wechsel dieser natürlichen Person zu ana-
lysieren oder vorherzusagen;

5.    „Pseudonymisierung“ die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten in einer Weise, in
der die Daten ohne Hinzuziehung zusätzli-
cher Informationen nicht mehr einer spezi-
fischen betroffenen Person zugeordnet
werden können, sofern diese zusätzlichen
Informationen gesondert aufbewahrt wer-
den und technischen und organisatori-
schen Maßnahmenunterliegen, die ge-
währleisten, dass die Daten keiner betrof -
fenen Person zugewiesen werden können;

6.    „Dateisystem“ jede strukturierte Samm-
lung personenbezogener Daten, die nach
bestimmten Kriterien zugänglich sind, un-
abhängig davon, ob diese Sammlung zen-
tral, dezentral oder nach funktionalen oder
geografischen Gesichtspunkten geordnet
geführt wird;

7.    „Verantwortlicher“ die natürliche oder juris-
tische Person, Behörde, Einrichtung oder
andere Stelle, die allein oder gemeinsam
mit anderen über die Zwecke und Mittel der
Verarbeitung von personenbezogenen Da-
ten entscheidet;

8.    „Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder
juristische Person, Behörde, Einrichtung
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oder andere Stelle, die personenbezogene
Daten im Auftrag des Verantwortlichen ver-
arbeitet;

9.    „Empfänger“ eine natürliche oder juris-
tische Person, Behörde, Einrichtung oder
andere Stelle, der personenbezogene Da-
ten offengelegt werden, unabhängig davon,
ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt
oder nicht; Behörden, die im Rahmen eines
bestimmten Untersuchungsauftrags nach
dem Unionsrecht oder anderen Rechtsvor-
schriften personenbezogene Daten erhal-
ten, gelten jedoch nicht als Empfänger; die
Verarbeitung dieser Daten durch die ge-
nannten Behörden erfolgt im Einklang mit
den geltenden Datenschutzvorschriften
gemäß den Zwecken der Verarbeitung;

10. „Verletzung des Schutzes personenbezoge-
ner Daten“ eine Verletzung der Sicherheit,
die zur unbeabsichtigten oder unrecht-
mäßigen Vernichtung, zum Verlust, zur Ver-
änderung oder zur unbefugten Offenlegung
von oder zum unbefugten Zugang zu perso-
nenbezogenen Daten geführt hat, die ver -
arbeitet wurden;

11. „genetische Daten“ personenbezogene Da-
ten zu den ererbten oder erworbenen gene-
tischen Eigenschaften einer natürlichen
Person, die eindeutige Informationen über
die Physiologie oder die Gesundheit dieser
Person liefern, insbesondere solche, die
aus der Analyse einer biologischen Probe
der Person gewonnen wurden;

12. „biometrische Daten“ mit speziellen techni-
schen Verfahren gewonnene personenbe-
zogene Daten zu den physischen, physiolo-
gischen oder verhaltenstypischen Merkma-
len einer natürlichen Person, die die ein-
deutige Identifizierung dieser natürlichen
Person ermöglichen oder bestätigen, insbe-
sondere Gesichtsbilder oder daktyloskopi-
sche Daten;

13. „Gesundheitsdaten“ personenbezogene
Daten, die sich auf die körperliche oder
geis tige Gesundheit einer natürlichen Per-
son, einschließlich der Erbringung von Ge-
sundheitsdienstleistungen, beziehen und
aus denen Informationen über deren Ge-
sundheitszustand hervorgehen;

14. „besondere Kategorien personenbezoge-
ner Daten“

a)    Daten, aus denen die rassische oder
ethnische Herkunft, politische Meinun-
gen, religiöse oder weltanschauliche
Überzeugungen oder die Gewerk-
schaftszugehörigkeit hervorgehen,

b)    genetische Daten,
c)    biometrische Daten zur eindeutigen

Identifizierung einer natürlichen Per-
son,

d)    Gesundheitsdaten und
e)    Daten zum Sexualleben oder zur sexu-

ellen Orientierung;

15. „Aufsichtsbehörde“ eine von einem Mit-
gliedstaat gemäß Artikel 41 der Richtlinie
(EU) 2016/680 eingerichtete unabhängige
staatliche Stelle;

16. „internationale Organisation“ eine völker-
rechtliche Organisation und ihre nachge-
ordneten Stellen sowie jede sonstige Ein-
richtung, die durch eine von zwei oder mehr
Staaten geschlossene Übereinkunft oder
auf der Grundlage einer solchen Überein-
kunft geschaffen wurde;

17. „Einwilligung“ jede freiwillig für den be-
stimmten Fall, in informierter Weise und un-
missverständlich abgegebene Willensbe-
kundung in Form einer Erklärung oder einer
sonstigen eindeutigen bestätigenden
Handlung, mit der die betroffene Person zu
verstehen gibt, dass sie mit der Verarbei-
tung der sie betreffenden personenbezoge-
nen Daten einverstanden ist.
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§ 47 Allgemeine Grundsätze für die Verarbei-
tung personenbezogener Daten

Personenbezogene Daten müssen

1.    auf rechtmäßige Weise und nach Treu und
Glauben verarbeitet werden,

2.    für festgelegte, eindeutige und rechtmäßi-
ge Zwecke erhoben und nicht in einer mit
diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden
Weise verarbeitet werden,

3.    dem Verarbeitungszweck entsprechen, für
das Erreichen des Verarbeitungszwecks er-
forderlich sein und ihre Verarbeitung nicht
außer Verhältnis zu diesem Zweck stehen,

4.    sachlich richtig und erforderlichenfalls auf
dem neuesten Stand sein; dabei sind alle
angemessenen Maßnahmen zu treffen, da-
mit personenbezogene Daten, die im Hin-
blick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung un-
richtig sind, unverzüglich gelöscht oder be-
richtigt werden,

5.    nicht länger als es für die Zwecke, für die sie
verarbeitet werden, erforderlich ist, in einer
Form gespeichert werden, die die Identifi-
zierung der betroffenen Personen ermög-
licht, und

6.    in einer Weise verarbeitet werden, die eine
angemessene Sicherheit der personenbe-
zogenen Daten gewährleistet; hierzu gehört
auch ein durch geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen zu gewähr-
leistender Schutz vor unbefugter oder un-
rechtmäßiger Verarbeitung, unbeabsichtig-
tem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung
oder unbeabsichtigter Schädigung.

Kapitel 2
Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

 personenbezogener Daten

§ 48 Verarbeitung besonderer Kategorien
personenbezogener Daten

(1) Die Verarbeitung besonderer Kategorien
personenbezogener Daten ist nur zulässig,
wenn sie zur Aufgabenerfüllung unbedingt er-
forderlich ist.

(2) Werden besondere Kategorien personen-
bezogener Daten verarbeitet, sind geeignete
Garantien für die Rechtsgüter der betroffenen
Personen vorzusehen. Geeignete Garantien
können insbesondere sein

1.    spezifische Anforderungen an die Datensi-
cherheit oder die Datenschutzkontrolle,

2.    die Festlegung von besonderen Aussonde-
rungsprüffristen,

3.    die Sensibilisierung der an Verarbeitungs-
vorgängen Beteiligten,

4.    die Beschränkung des Zugangs zu den per-
sonenbezogenen Daten innerhalb der ver-
antwortlichen Stelle,

5.    die von anderen Daten getrennte Verarbei-
tung,

6.    die Pseudonymisierung personenbezoge-
ner Daten,

7.    die Verschlüsselung personenbezogener
Daten oder

8.    spezifische Verfahrensregelungen, die im
Fall einer Übermittlung oder Verarbeitung
für andere Zwecke die Rechtmäßigkeit der
Verarbeitung sicherstellen.

§ 49 Verarbeitung zu anderen Zwecken

Eine Verarbeitung personenbezogener Daten
zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu
dem sie erhoben wurden, ist zulässig, wenn es
sich bei dem anderen Zweck um einen der in
§  45 genannten Zwecke handelt, der Verant-
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wortliche befugt ist, Daten zu diesem Zweck zu
verarbeiten, und die Verarbeitung zu diesem
Zweck erforderlich und verhältnismäßig ist. Die
Verarbeitung personenbezogener Daten zu
 einem anderen, in § 45 nicht genannten Zweck
ist zulässig, wenn sie in einer Rechtsvorschrift
vorgesehen ist.

§ 50 Verarbeitung zu archivarischen, wissen-
schaftlichen und statistischen Zwecken

Personenbezogene Daten dürfen im Rahmen
der in § 45 genannten Zwecke in archivarischer,
wissenschaftlicher oder statistischer Form ver-
arbeitet werden, wenn hieran ein öffentliches
Interesse besteht und geeignete Garantien für
die Rechtsgüter der betroffenen Personen vor-
gesehen werden. Solche Garantien können in
einer so zeitnah wie möglich erfolgenden Ano-
nymisierung der personenbezogenen Daten, in
Vorkehrungen gegen ihre unbefugte Kenntnis-
nahme durch Dritte oder in ihrer räumlich und
organisatorisch von den sonstigen Fachauf-
gaben getrennten Verarbeitung bestehen.

§ 51 Einwilligung

(1) Soweit die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten nach einer Rechtsvorschrift auf der
Grundlage einer Einwilligung erfolgen kann,
muss der Verantwortliche die Einwilligung der
betroffenen Person nachweisen können.

(2) Erfolgt die Einwilligung der betroffenen
Person durch eine schriftliche Erklärung, die
noch andere Sachverhalte betrifft, muss das Er-
suchen um Einwilligung in verständlicher und
leicht zugänglicher Form in einer klaren und ein-
fachen Sprache so erfolgen, dass es von den
anderen Sachverhalten klar zu unterscheiden
ist.

(3) Die betroffene Person hat das Recht, ihre
Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den
Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßig-
keit der aufgrund der Einwilligung bis zum Wi-
derruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Die

betroffene Person ist vor Abgabe der Einwilli-
gung hiervon in Kenntnis zu setzen.

(4) Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie
auf der freien Entscheidung der betroffenen
Person beruht. Bei der Beurteilung, ob die Ein-
willigung freiwillig erteilt wurde, müssen die Um-
stände der Erteilung berücksichtigt werden. Die
betroffene Person ist auf den vorgesehenen
Zweck der Verarbeitung hinzuweisen. Ist dies
nach den Umständen des Einzelfalles erforder-
lich oder verlangt die betroffene Person dies, ist
sie auch über die Folgen der Verweigerung der
Einwilligung zu belehren. 

(5) Soweit besondere Kategorien personen -
bezogener Daten verarbeitet werden, muss sich
die Einwilligung ausdrücklich auf diese Daten
beziehen.

§ 52 Verarbeitung auf Weisung des
 Verantwortlichen

Jede einem Verantwortlichen oder einem Auf-
tragsverarbeiter unterstellte Person, die Zu-
gang zu personenbezogenen Daten hat, darf
diese Daten ausschließlich auf Weisung des
Verantwortlichen verarbeiten, es sei denn, dass
sie nach einer Rechtsvorschrift zur Verarbei-
tung verpflichtet ist.

§ 53 Datengeheimnis

Mit Datenverarbeitung befasste Personen
dürfen personenbezogene Daten nicht unbe-
fugt verarbeiten (Datengeheimnis). Sie sind bei
der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datenge-
heimnis zu verpflichten. Das Datengeheimnis
besteht auch nach der Beendigung ihrer Tätig-
keit fort.

§ 54 Automatisierte Einzelentscheidung

(1) Eine ausschließlich auf einer automati-
schen Verarbeitung beruhende Entscheidung,
die mit einer nachteiligen Rechtsfolge für die
betroffene Person verbunden ist oder sie er -
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heblich beeinträchtigt, ist nur zulässig, wenn sie
in einer Rechtsvorschrift vorgesehen ist.

(2) Entscheidungen nach Absatz  1 dürfen
nicht auf besonderen Kategorien personenbe-
zogener Daten beruhen, sofern nicht geeignete
Maßnahmen zum Schutz der Rechtsgüter sowie
der berechtigten Interessen der betroffenen
Personen getroffen wurden.

(3) Profiling, das zur Folge hat, dass betrof-
fene Personen auf der Grundlage von besonde-
ren Kategorien personenbezogener Daten dis-
kriminiert werden, ist verboten.

Kapitel 3
Rechte der betroffenen Person

§ 55 Allgemeine Informationen zu
 Datenverarbeitungen

Der Verantwortliche hat in allgemeiner Form
und für jedermann zugänglich Informationen
zur Verfügung zu stellen über

1.    die Zwecke der von ihm vorgenommenen
Verarbeitungen,

2.    die im Hinblick auf die Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten bestehenden
Rechte der betroffenen Personen auf Aus-
kunft, Berichtigung, Löschung und Ein-
schränkung der Verarbeitung,

3.    den Namen und die Kontaktdaten des Ver-
antwortlichen und der oder des Daten-
schutzbeauftragten,

4.    das Recht, die Bundesbeauftragte oder den
Bundesbeauftragten anzurufen, und

5.    die Erreichbarkeit der oder des Bundesbe-
auftragten.

§ 56 Benachrichtigung betroffener Personen

(1) Ist die Benachrichtigung betroffener Perso-
nen über die Verarbeitung sie betreffender per-
sonenbezogener Daten in speziellen Rechtsvor-
schriften, insbesondere bei verdeckten Maß-
nahmen, vorgesehen oder angeordnet, so hat

diese Benachrichtigung zumindest die folgen-
den Angaben zu enthalten:

1.    die in § 55 genannten Angaben,

2.    die Rechtsgrundlage der Verarbeitung,

3.    die für die Daten geltende Speicherdauer
oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriteri-
en für die Festlegung dieser Dauer,

4.    gegebenenfalls die Kategorien von Emp -
fängern der personenbezogenen Daten so-
wie

5.    erforderlichenfalls weitere Informationen,
insbesondere, wenn die personenbezoge-
nen Daten ohne Wissen der betroffenen
Person erhoben wurden.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 kann der Ver-
antwortliche die Benachrichtigung insoweit und
solange aufschieben, einschränken oder unter-
lassen, wie andernfalls

1.    die Erfüllung der in § 45 genannten Aufga-
ben,

2.    die öffentliche Sicherheit oder

3.    Rechtsgüter Dritter

gefährdet würden, wenn das Interesse an der
Vermeidung dieser Gefahren das Informations-
interesse der betroffenen Person überwiegt.

(3) Bezieht sich die Benachrichtigung auf die
Übermittlung personenbezogener Daten an Ver-
fassungsschutzbehörden, den Bundesnach-
richtendienst, den Militärischen Abschirm-
dienst und, soweit die Sicherheit des Bundes
berührt wird, andere Behörden des Bundesmi-
nisteriums der Verteidigung, ist sie nur mit Zu-
stimmung dieser Stellen zulässig.

(4) Im Fall der Einschränkung nach Absatz 2
gilt § 57 Absatz 7 entsprechend.

§ 57 Auskunftsrecht

(1) Der Verantwortliche hat betroffenen Per -
sonen auf Antrag Auskunft darüber zu erteilen,
ob er sie betreffende Daten verarbeitet. Betrof-
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fene Personen haben darüber hinaus das
Recht, Informationen zu erhalten über

1.    die personenbezogenen Daten, die Gegen-
stand der Verarbeitung sind, und die Kate-
gorie, zu der sie gehören,

2.    die verfügbaren Informationen über die
Herkunft der Daten,

3.    die Zwecke der Verarbeitung und deren
Rechtsgrundlage,

4.    die Empfänger oder die Kategorien von
Empfängern, gegenüber denen die Daten
offengelegt worden sind, insbesondere bei
Empfängern in Drittstaaten oder bei inter-
nationalen Organisationen,

5.    die für die Daten geltende Speicherdauer
oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriteri-
en für die Festlegung dieser Dauer,

6.    das Bestehen eines Rechts auf Berichti-
gung, Löschung oder Einschränkung der
Verarbeitung der Daten durch den Verant-
wortlichen,

7.    das Recht nach § 60, die Bundesbeauftrag-
te oder den Bundesbeauftragten anzu -
rufen, sowie

8.    Angaben zur Erreichbarkeit der oder des
Bundesbeauftragten.

(2) Absatz 1 gilt nicht für personenbezogene
Daten, die nur deshalb verarbeitet werden, weil
sie aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungsvor-
schriften nicht gelöscht werden dürfen oder die
ausschließlich Zwecken der Datensicherung
oder der Datenschutzkontrolle dienen, wenn
die Auskunftserteilung einen unverhältnismäßi-
gen Aufwand erfordern würde und eine Verar-
beitung zu anderen Zwecken durch geeignete
technische und organisatorische Maßnahmen
ausgeschlossen ist.

(3) Von der Auskunftserteilung ist abzusehen,
wenn die betroffene Person keine Angaben
macht, die das Auffinden der Daten ermögli-
chen, und deshalb der für die Erteilung der Aus-
kunft erforderliche Aufwand außer Verhältnis zu

dem von der betroffenen Person geltend ge-
machten Informationsinteresse steht.

(4) Der Verantwortliche kann unter den Vor-
aussetzungen des § 56 Absatz 2 von der Aus-
kunft nach Absatz 1 Satz 1 absehen oder die
Auskunftserteilung nach Absatz  1 Satz  2 teil -
weise oder vollständig einschränken.

(5) Bezieht sich die Auskunftserteilung auf die
Übermittlung personenbezogener Daten an Ver-
fassungsschutzbehörden, den Bundesnach-
richtendienst, den Militärischen Abschirm-
dienst und, soweit die Sicherheit des Bundes
berührt wird, andere Behörden des Bundesmi-
nisteriums der Verteidigung, ist sie nur mit Zu-
stimmung dieser Stellen zulässig.

(6) Der Verantwortliche hat die betroffene Per-
son über das Absehen von oder die Einschrän-
kung einer Auskunft unverzüglich schriftlich zu
unterrichten. Dies gilt nicht, wenn bereits die Er-
teilung dieser Informationen eine Gefährdung
im Sinne des §  56 Absatz  2 mit sich bringen
würde. Die Unterrichtung nach Satz 1 ist zu be-
gründen, es sei denn, dass die Mitteilung der
Gründe den mit dem Absehen von oder der Ein-
schränkung der Auskunft verfolgten Zweck ge-
fährden würde.

(7) Wird die betroffene Person nach Absatz 6
über das Absehen von oder die Einschränkung
der Auskunft unterrichtet, kann sie ihr Aus-
kunftsrecht auch über die Bundesbeauftragte
oder den Bundesbeauftragten ausüben. Der
Verantwortliche hat die betroffene Person über
diese Möglichkeit sowie darüber zu unterrich-
ten, dass sie gemäß § 60 die Bundesbeauftrag-
te oder den Bundesbeauftragten anrufen oder
gerichtlichen Rechtsschutz suchen kann.
Macht die betroffene Person von ihrem Recht
nach Satz 1 Gebrauch, ist die Auskunft auf ihr
Verlangen der oder dem Bundesbeauftragten
zu erteilen, soweit nicht die zuständige oberste
Bundesbehörde im Einzelfall feststellt, dass da-
durch die Sicherheit des Bundes oder eines
Landes gefährdet würde. Die oder der Bundes-
beauftragte hat die betroffene Person zumin-
dest darüber zu unterrichten, dass alle erforder-
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lichen Prüfungen erfolgt sind oder eine Über -
prüfung durch sie stattgefunden hat. Diese Mit-
teilung kann die Information enthalten, ob da-
tenschutzrechtliche Verstöße festgestellt wur-
den. Die Mitteilung der oder des Bundesbeauf-
tragten an die betroffene Person darf keine
Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand des Ver-
antwortlichen zulassen, sofern dieser keiner
weitergehenden Auskunft zustimmt. Der Ver-
antwortliche darf die Zustimmung nur insoweit
und solange verweigern, wie er nach Absatz 4
von einer Auskunft absehen oder sie ein -
schränken könnte. Die oder der Bundesbeauf-
tragte hat zudem die betroffene Person über ihr
Recht auf gerichtlichen Rechtsschutz zu unter-
richten.

(8) Der Verantwortliche hat die sachlichen
oder rechtlichen Gründe für die Entscheidung
zu dokumentieren.

§ 58 Rechte auf Berichtigung und Löschung
sowie Einschränkung der Verarbeitung

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von
dem Verantwortlichen unverzüglich die Berich-
tigung sie betreffender unrichtiger Daten zu ver-
langen. Insbesondere im Fall von Aussagen
oder Beurteilungen betrifft die Frage der Rich-
tigkeit nicht den Inhalt der Aussage oder Beur-
teilung. Wenn die Richtigkeit oder Unrichtigkeit
der Daten nicht festgestellt werden kann, tritt
an die Stelle der Berichtigung eine Einschrän-
kung der Verarbeitung. In diesem Fall hat der
Verantwortliche die betroffene Person zu unter-
richten, bevor er die Einschränkung wieder auf-
hebt. Die betroffene Person kann zudem die
Vervollständigung unvollständiger personenbe-
zogener Daten verlangen, wenn dies unter
Berücksichtigung der Verarbeitungszwecke an-
gemessen ist. 

(2) Die betroffene Person hat das Recht, von
dem Verantwortlichen unverzüglich die Lö-
schung sie betreffender Daten zu verlangen,
wenn deren Verarbeitung unzulässig ist, deren
Kenntnis für die Aufgabenerfüllung nicht mehr
erforderlich ist oder diese zur Erfüllung einer

rechtlichen Verpflichtung gelöscht werden müs-
sen.

(3) Anstatt die personenbezogenen Daten zu
löschen, kann der Verantwortliche deren Verar-
beitung einschränken, wenn

1.    Grund zu der Annahme besteht, dass eine
Löschung schutzwürdige Interessen einer
betroffenen Person beeinträchtigen würde,

2.    die Daten zu Beweiszwecken in Verfahren,
die Zwecken des § 45 dienen, weiter aufbe-
wahrt werden müssen oder

3.    eine Löschung wegen der besonderen Art
der Speicherung nicht oder nur mit unver-
hältnismäßigem Aufwand möglich ist.

In ihrer Verarbeitung nach Satz  1 einge -
schränkte Daten dürfen nur zu dem Zweck ver-
arbeitet werden, der ihrer Löschung entgegen-
stand.

(4) Bei automatisierten Dateisystemen ist
technisch sicherzustellen, dass eine Einschrän-
kung der Verarbeitung eindeutig erkennbar ist
und eine Verarbeitung für andere Zwecke nicht
ohne weitere Prüfung möglich ist.

(5) Hat der Verantwortliche eine Berichtigung
vorgenommen, hat er einer Stelle, die ihm die
personenbezogenen Daten zuvor übermittelt
hat, die Berichtigung mitzuteilen. In Fällen der
Berichtigung, Löschung oder Einschränkung
der Verarbeitung nach den Absätzen 1 bis 3 hat
der Verantwortliche Empfängern, denen die Da-
ten übermittelt wurden, diese Maßnahmen mit-
zuteilen. Der Empfänger hat die Daten zu be-
richtigen, zu löschen oder ihre Verarbeitung ein-
zuschränken.

(6) Der Verantwortliche hat die betroffene Per-
son über ein Absehen von der Berichtigung oder
Löschung personenbezogener Daten oder über
die an deren Stelle tretende Einschränkung der
Verarbeitung schriftlich zu unterrichten. Dies
gilt nicht, wenn bereits die Erteilung dieser In-
formationen eine Gefährdung im Sinne des
§ 56 Absatz 2 mit sich bringen würde. Die Un-
terrichtung nach Satz 1 ist zu begründen, es sei
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denn, dass die Mitteilung der Gründe den mit
dem Absehen von der Unterrichtung verfolgten
Zweck gefährden würde.

(7) § 57 Absatz 7 und 8 findet entsprechende
Anwendung.

§ 59 Verfahren für die Ausübung der Rechte
der betroffenen Person

(1) Der Verantwortliche hat mit betroffenen
Personen unter Verwendung einer klaren und
einfachen Sprache in präziser, verständlicher
und leicht zugänglicher Form zu kommunizie-
ren. Unbeschadet besonderer Formvorschriften
soll er bei der Beantwortung von Anträgen
grundsätzlich die für den Antrag gewählte Form
verwenden.

(2) Bei Anträgen hat der Verantwortliche die
betroffene Person unbeschadet des §  57
 Absatz 6 und des § 58 Absatz 6 unverzüglich
schriftlich darüber in Kenntnis zu setzen, wie
verfahren wurde.

(3) Die Erteilung von Informationen nach § 55,
die Benachrichtigungen nach den §§ 56 und 66
und die Bearbeitung von Anträgen nach den
§§ 57 und 58 erfolgen unentgeltlich. Bei offen-
kundig unbegründeten oder exzessiven Anträ-
gen nach den §§ 57 und 58 kann der Verant-
wortliche entweder eine angemessene Gebühr
auf der Grundlage der Verwaltungskosten ver-
langen oder sich weigern, aufgrund des Antrags
tätig zu werden. In diesem Fall muss der Ver -
antwortliche den offenkundig unbegründeten
oder exzessiven Charakter des Antrags belegen
können.

(4) Hat der Verantwortliche begründete Zwei-
fel an der Identität einer betroffenen Person, die
einen Antrag nach den §§ 57 oder 58 gestellt
hat, kann er von ihr zusätzliche Informationen
anfordern, die zur Bestätigung ihrer Identität er-
forderlich sind.

§ 60 Anrufung der oder des Bundes-
beauftragten

(1) Jede betroffene Person kann sich unbe-
schadet anderweitiger Rechtsbehelfe mit einer
Beschwerde an die Bundesbeauftragte oder
den Bundesbeauftragten wenden, wenn sie der
Auffassung ist, bei der Verarbeitung ihrer per -
sonenbezogenen Daten durch öffentliche Stel-
len zu den in § 45 genannten Zwecken in ihren
Rechten verletzt worden zu sein. Dies gilt nicht
für die Verarbeitung von personenbezogenen
Daten durch Gerichte, soweit diese die Daten
im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit verarbei-
tet haben. Die oder der Bundesbeauftragte hat
die betroffene Person über den Stand und das
 Ergebnis der Beschwerde zu unterrichten und
sie hierbei auf die Möglichkeit gerichtlichen
Rechtsschutzes nach § 61 hinzuweisen.

(2) Die oder der Bundesbeauftragte hat eine
bei ihr oder ihm eingelegte Beschwerde über
 eine Verarbeitung, die in die Zuständigkeit einer
Aufsichtsbehörde in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union fällt, unverzüglich
an die zuständige Aufsichtsbehörde des ande-
ren Staates weiterzuleiten. Sie oder er hat in
diesem Fall die betroffene Person über die Wei-
terleitung zu unterrichten und ihr auf deren Er-
suchen weitere Unterstützung zu leisten.

§ 61 Rechtsschutz gegen Entscheidungen
der oder des Bundesbeauftragten oder bei

deren oder dessen Untätigkeit

(1) Jede natürliche oder juristische Person
kann unbeschadet anderer Rechtsbehelfe ge-
richtlich gegen eine verbindliche Entscheidung
der oder des Bundesbeauftragten vorgehen.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend zugunsten be-
troffener Personen, wenn sich die oder der Bun-
desbeauftragte mit einer Beschwerde nach
§ 60 nicht befasst oder die betroffene Person
nicht innerhalb von drei Monaten nach Einle-
gung der Beschwerde über den Stand oder das
Ergebnis der Beschwerde in Kenntnis gesetzt
hat.
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Kapitel 4
Pflichten der Verantwortlichen und Auftrags-

verarbeiter

§ 62 Auftragsverarbeitung

(1) Werden personenbezogene Daten im Auf-
trag eines Verantwortlichen durch andere Per-
sonen oder Stellen verarbeitet, hat der Verant-
wortliche für die Einhaltung der Vorschriften die-
ses Gesetzes und anderer Vorschriften über
den Datenschutz zu sorgen. Die Rechte der be-
troffenen Personen auf Auskunft, Berichtigung,
Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und
Schadensersatz sind in diesem Fall gegenüber
dem Verantwortlichen geltend zu machen.

(2) Ein Verantwortlicher darf nur solche Auf-
tragsverarbeiter mit der Verarbeitung perso -
nenbezogener Daten beauftragen, die mit ge-
eigneten technischen und organisatorischen
Maßnahmen sicherstellen, dass die Verarbei-
tung im Einklang mit den gesetzlichen Anforde-
rungen erfolgt und der Schutz der Rechte der
betroffenen Personen gewährleistet wird.

(3) Auftragsverarbeiter dürfen ohne vorherige
schriftliche Genehmigung des Verantwortlichen
keine weiteren Auftragsverarbeiter hinzuzie-
hen. Hat der Verantwortliche dem Auftragsver-
arbeiter eine allgemeine Genehmigung zur Hin-
zuziehung weiterer Auftragsverarbeiter erteilt,
hat der Auftragsverarbeiter den Verantwortli-
chen über jede beabsichtigte Hinzuziehung
oder Ersetzung zu informieren. Der Verantwort-
liche kann in diesem Fall die Hinzuziehung oder
Ersetzung untersagen.

(4) Zieht ein Auftragsverarbeiter einen weite-
ren Auftragsverarbeiter hinzu, so hat er diesem
dieselben Verpflichtungen aus seinem Vertrag
mit dem Verantwortlichen nach Absatz 5 aufzu-
erlegen, die auch für ihn gelten, soweit diese
Pflichten für den weiteren Auftragsverarbeiter
nicht schon aufgrund anderer Vorschriften ver-
bindlich sind. Erfüllt ein weiterer Auftragsverar-
beiter diese Verpflichtungen nicht, so haftet der
ihn beauftragende Auftragsverarbeiter gegen-

über dem Verantwortlichen für die Einhaltung
der Pflichten des weiteren Auftragsverarbeiters.

(5) Die Verarbeitung durch einen Auftragsver-
arbeiter hat auf der Grundlage eines Vertrags
oder eines anderen Rechtsinstruments zu erfol-
gen, der oder das den Auftragsverarbeiter an
den Verantwortlichen bindet und der oder das
den Gegenstand, die Dauer, die Art und den
Zweck der Verarbeitung, die Art der personen-
bezogenen Daten, die Kategorien betroffener
Personen und die Rechte und Pflichten des Ver-
antwortlichen festlegt. Der Vertrag oder das an-
dere Rechtsinstrument haben insbesondere
vorzusehen, dass der Auftragsverarbeiter

1.    nur auf dokumentierte Weisung des Ver -
antwortlichen handelt; ist der Auftragsver-
arbeiter der Auffassung, dass eine Weisung
rechtswidrig ist, hat er den Verantwortli-
chen unverzüglich zu informieren;

2.    gewährleistet, dass die zur Verarbeitung
der personenbezogenen Daten befugten
Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet
werden, soweit sie keiner angemessenen
gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht un-
terliegen;

3.    den Verantwortlichen mit geeigneten Mit-
teln dabei unterstützt, die Einhaltung der
Bestimmungen über die Rechte der betrof-
fenen Person zu gewährleisten;

5.    alle personenbezogenen Daten nach Ab-
schluss der Erbringung der Verarbeitungs-
leistungen nach Wahl des Verantwortlichen
zurückgibt oder löscht und bestehende Ko-
pien vernichtet, wenn nicht nach einer
Rechtsvorschrift eine Verpflichtung zur
Speicherung der Daten besteht;

5.    dem Verantwortlichen alle erforderlichen
Informationen, insbesondere die gemäß
§  76 erstellten Protokolle, zum Nachweis
der Einhaltung seiner Pflichten zur Verfü-
gung stellt;

6.    Überprüfungen, die von dem Verantwortli-
chen oder einem von diesem beauftragten
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Prüfer durchgeführt werden, ermöglicht
und dazu beiträgt;

7.    die in den Absätzen 3 und 4 aufgeführten
Bedingungen für die Inanspruchnahme der
Dienste eines weiteren Auftragsverarbei-
ters einhält;

8.    alle gemäß §  64 erforderlichen Maßnah-
men ergreift und

9.    unter Berücksichtigung der Art der Verar-
beitung und der ihm zur Verfügung stehen-
den Informationen den Verantwortlichen
bei der Einhaltung der in den §§ 64 bis 67
und § 69 genannten Pflichten unterstützt.

(6) Der Vertrag im Sinne des Absatzes  5 ist
schriftlich oder elektronisch abzufassen.

(7) Ein Auftragsverarbeiter, der die Zwecke
und Mittel der Verarbeitung unter Verstoß ge-
gen diese Vorschrift bestimmt, gilt in Bezug auf
diese Verarbeitung als Verantwortlicher.

§ 63 Gemeinsam Verantwortliche

Legen zwei oder mehr Verantwortliche ge-
meinsam die Zwecke und die Mittel der Verar-
beitung fest, gelten sie als gemeinsam Verant-
wortliche. Gemeinsam Verantwortliche haben
ihre jeweiligen Aufgaben und datenschutz -
rechtlichen Verantwortlichkeiten in transparen-
ter Form in einer Vereinbarung festzulegen, so-
weit diese nicht bereits in Rechtsvorschriften
festgelegt sind. Aus der Vereinbarung muss ins-
besondere hervorgehen, wer welchen Informa-
tionspflichten nachzukommen hat und wie und
gegenüber wem betroffene Personen ihre Rech-
te wahrnehmen können. Eine entsprechende
Vereinbarung hindert die betroffene Person
nicht, ihre Rechte gegenüber jedem der ge-
meinsam Verantwortlichen geltend zu machen.

§ 64 Anforderungen an die Sicherheit der
Datenverarbeitung

(1) Der Verantwortliche und der Auftragsver -
arbeiter haben unter Berücksichtigung des
Stands der Technik, der Implementierungskos-

ten, der Art, des Umfangs, der Umstände und
der Zwecke der Verarbeitung sowie der Ein -
trittswahrscheinlichkeit und der Schwere der
mit der Verarbeitung verbundenen Gefahren für
die Rechtsgüter der betroffenen Personen die
erforderlichen technischen und organisatori-
schen Maßnahmen zu treffen, um bei der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten ein dem
Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewähr-
leisten, insbesondere im Hinblick auf die Verar-
beitung besonderer Kategorien personenbezo-
gener Daten. Der Verantwortliche hat hierbei
die einschlägigen Technischen Richtlinien und
Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit
in der Informationstechnik zu berücksichtigen.

(2) Die in Absatz  1 genannten Maßnahmen
können unter anderem die Pseudonymisierung
und Verschlüsselung personenbezogener Da-
ten umfassen, soweit solche Mittel in Anbe-
tracht der Verarbeitungszwecke möglich sind.
Die Maßnahmen nach Absatz  1 sollen dazu
führen, dass

1.    die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit
und Belastbarkeit der Systeme und Dienste
im Zusammenhang mit der Verarbeitung
auf Dauer sichergestellt werden und

2.    die Verfügbarkeit der personenbezogenen
Daten und der Zugang zu ihnen bei einem
physischen oder technischen Zwischenfall
rasch wiederhergestellt werden können.

(3) Im Fall einer automatisierten Verarbeitung
haben der Verantwortliche und der Auftragsver-
arbeiter nach einer Risikobewertung Maßnah-
men zu ergreifen, die Folgendes bezwecken:

1.    Verwehrung des Zugangs zu Verarbeitungs-
anlagen, mit denen die Verarbeitung durch-
geführt wird, für Unbefugte (Zugangskon-
trolle),

2.    Verhinderung des unbefugten Lesens, Ko-
pierens, Veränderns oder Löschens von Da-
tenträgern (Datenträgerkontrolle),

3.    Verhinderung der unbefugten Eingabe von
personenbezogenen Daten sowie der un -
befugten Kenntnisnahme, Veränderung
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und Löschung von gespeicherten perso -
nenbezogenen Daten (Speicherkontrolle),

4.    Verhinderung der Nutzung automatisierter
Verarbeitungssysteme mit Hilfe von Ein -
richtungen zur Datenübertragung durch Un-
befugte (Benutzerkontrolle),

5.    Gewährleistung, dass die zur Benutzung
 eines automatisierten Verarbeitungssys-
tems Berechtigten ausschließlich zu den
von ihrer Zugangsberechtigung umfassten
personenbezogenen Daten Zugang haben
(Zugriffskontrolle),

6.    Gewährleistung, dass überprüft und festge-
stellt werden kann, an welche Stellen per-
sonenbezogene Daten mit Hilfe von Einrich-
tungen zur Datenübertragung übermittelt
oder zur Verfügung gestellt wurden oder
werden können (Übertragungskontrolle),

7.    Gewährleistung, dass nachträglich über-
prüft und festgestellt werden kann, welche
personenbezogenen Daten zu welcher Zeit
und von wem in automatisierte Verarbei-
tungssysteme eingegeben oder verändert
worden sind (Eingabekontrolle),

8.    Gewährleistung, dass bei der Übermittlung
personenbezogener Daten sowie beim
Transport von Datenträgern die Vertraulich-
keit und Integrität der Daten geschützt wer-
den (Transportkontrolle),

9.    Gewährleistung, dass eingesetzte Systeme
im Störungsfall wiederhergestellt werden
können (Wiederherstellbarkeit),

10. Gewährleistung, dass alle Funktionen des
Systems zur Verfügung stehen und auftre-
tende Fehlfunktionen gemeldet werden
(Zuverlässigkeit),

11. Gewährleistung, dass gespeicherte perso-
nenbezogene Daten nicht durch Fehlfunk-
tionen des Systems beschädigt werden
können (Datenintegrität),

12. Gewährleistung, dass personenbezogene
Daten, die im Auftrag verarbeitet werden,
nur entsprechend den Weisungen des Auf-

traggebers verarbeitet werden können (Auf-
tragskontrolle),

13. Gewährleistung, dass personenbezogene
Daten gegen Zerstörung oder Verlust ge-
schützt sind (Verfügbarkeitskontrolle),

14. Gewährleistung, dass zu unterschiedlichen
Zwecken erhobene personenbezogene Da-
ten getrennt verarbeitet werden können
(Trennbarkeit).

Ein Zweck nach Satz 1 Nummer 2 bis 5 kann
insbesondere durch die Verwendung von dem
Stand der Technik entsprechenden Verschlüs-
selungsverfahren erreicht werden.

§ 65 Meldung von Verletzungen des
Schutzes personenbezogener Daten an die

oder den Bundesbeauftragten

(1) Der Verantwortliche hat eine Verletzung
des Schutzes personenbezogener Daten unver-
züglich und möglichst innerhalb von 72  Stun-
den, nachdem sie ihm bekannt geworden ist,
der oder dem Bundesbeauftragten zu melden,
es sei denn, dass die Verletzung voraussichtlich
keine Gefahr für die Rechtsgüter natürlicher
Personen mit sich gebracht hat. Erfolgt die Mel-
dung an die Bundesbeauftragte oder den Bun-
desbeauftragten nicht innerhalb von 72 Stun-
den, so ist die Verzögerung zu begründen.

(2) Ein Auftragsverarbeiter hat eine Verletzung
des Schutzes personenbezogener Daten unver-
züglich dem Verantwortlichen zu melden.

(3) Die Meldung nach Absatz 1 hat zumindest
folgende Informationen zu enthalten:

1.    eine Beschreibung der Art der Verletzung
des Schutzes personenbezogener Daten,
die, soweit möglich, Angaben zu den Kate-
gorien und der ungefähren Anzahl der be-
troffenen Personen, zu den betroffenen Ka-
tegorien personenbezogener Daten und zu
der ungefähren Anzahl der betroffenen per-
sonenbezogenen Datensätze zu enthalten
hat,
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2.    den Namen und die Kontaktdaten der oder
des Datenschutzbeauftragten oder einer
sonstigen Person oder Stelle, die weitere In-
formationen erteilen kann,

3.    eine Beschreibung der wahrscheinlichen
Folgen der Verletzung und

4.    eine Beschreibung der von dem Verant -
wortlichen ergriffenen oder vorgeschla-
genen Maßnahmen zur Behandlung der
Verletzung und der getroffenen Maßnah-
men zur Abmilderung ihrer möglichen nach-
teiligen Auswirkungen.

(4) Wenn die Informationen nach Absatz  3
nicht zusammen mit der Meldung übermittelt
werden können, hat der Verantwortliche sie un-
verzüglich nachzureichen, sobald sie ihm vor -
liegen.

(5) Der Verantwortliche hat Verletzungen des
Schutzes personenbezogener Daten zu doku-
mentieren. Die Dokumentation hat alle mit den
Vorfällen zusammenhängenden Tatsachen, de-
ren Auswirkungen und die ergriffenen Abhilfe-
maßnahmen zu umfassen.

(6) Soweit von einer Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten personenbezogene
Daten betroffen sind, die von einem oder an
 einen Verantwortlichen in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union übermittelt
wurden, sind die in Absatz 3 genannten Infor-
mationen dem dortigen Verantwortlichen un -
verzüglich zu übermitteln.

(7) § 42 Absatz 4 findet entsprechende An-
wendung.

(8) Weitere Pflichten des Verantwortlichen zu
Benachrichtigungen über Verletzungen des
Schutzes personenbezogener Daten bleiben
unberührt.

§ 66 Benachrichtigung betroffener Personen
bei Verletzungen des Schutzes personenbe-

zogener Daten

(1) Hat eine Verletzung des Schutzes perso-
nenbezogener Daten voraussichtlich eine er-

hebliche Gefahr für Rechtsgüter betroffener
Personen zur Folge, so hat der Verantwortliche
die betroffenen Personen unverzüglich über
den Vorfall zu benachrichtigen.

(2) Die Benachrichtigung nach Absatz 1 hat in
klarer und einfacher Sprache die Art der Verlet-
zung des Schutzes personenbezogener Daten
zu beschreiben und zumindest die in §  65
 Absatz 3 Nummer 2 bis 4 genannten Informa-
tionen und Maßnahmen zu enthalten.

(3) Von der Benachrichtigung nach Absatz 1
kann abgesehen werden, wenn

1.    der Verantwortliche geeignete technische
und organisatorische Sicherheitsvorkeh-
rungen getroffen hat und diese Vorkehrun-
gen auf die von der Verletzung des
Schutzes personenbezogener Daten betrof-
fenen Daten angewandt wurden; dies gilt
insbesondere für Vorkehrungen wie Ver-
schlüsselungen, durch die die Daten für un-
befugte Personen unzugänglich gemacht
wurden;

2.    der Verantwortliche durch im Anschluss an
die Verletzung getroffene Maßnahmen
 sichergestellt hat, dass aller Wahrschein-
lichkeit nach keine erhebliche Gefahr im
Sinne des Absatzes 1 mehr besteht, oder

3.    dies mit einem unverhältnismäßigen Auf-
wand verbunden wäre; in diesem Fall hat
stattdessen eine öffentliche Bekanntma-
chung oder eine ähnliche Maßnahme zu er-
folgen, durch die die betroffenen Personen
vergleichbar wirksam informiert werden.

(4) Wenn der Verantwortliche die betroffenen
Personenüber eine Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten nicht benachrichtigt
hat, kann die oder der Bundesbeauftragte förm-
lich feststellen, dass ihrer oder seiner Auffas-
sung nach die in Absatz 3 genannten Voraus -
setzungen nicht erfüllt sind. Hierbei hat sie oder
er die Wahrscheinlichkeit zu berücksichtigen,
dass die Verletzung eine erhebliche Gefahr im
Sinne des Absatzes 1 zur Folge hat.
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(5) Die Benachrichtigung der betroffenen Per-
sonen nach Absatz 1 kann unter den in § 56
 Absatz  2 genannten Voraussetzungen aufge-
schoben, eingeschränkt oder unterlassen wer-
den, soweit nicht die Interessen der betroffenen
Person aufgrund der von der Verletzung ausge-
henden erheblichen Gefahr im Sinne des Absat-
zes 1 überwiegen.

(6) § 42 Absatz 4 findet entsprechende An-
wendung.

§ 67 Durchführung einer Datenschutz-
Folgenabschätzung

(1) Hat eine Form der Verarbeitung, insbeson-
dere bei Verwendung neuer Technologien, auf-
grund der Art, des Umfangs, der Umstände und
der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich
 eine erhebliche Gefahr für die Rechtsgüter be-
troffener Personen zur Folge, so hat der Verant-
wortliche vorab eine Abschätzung der Folgen
der vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für
die betroffenen Personen durchzuführen.

(2) Für die Untersuchung mehrerer ähnlicher
Verarbeitungsvorgänge mit ähnlich hohem Ge-
fahrenpotential kann eine gemeinsame Daten-
schutz-Folgenabschätzung vorgenommen wer-
den.

(3) Der Verantwortliche hat die Datenschutz-
beauftragte oder den Datenschutzbeauftragten
an der Durchführung der Folgenabschätzung zu
beteiligen.

(4) Die Folgenabschätzung hat den Rechten
der von der Verarbeitung betroffenen Personen
Rechnung zu tragen und zumindest Folgendes
zu enthalten:

1.    eine systematische Beschreibung der ge-
planten Verarbeitungsvorgänge und der
Zwecke der Verarbeitung,

2.    eine Bewertung der Notwendigkeit und Ver-
hältnismäßigkeit der Verarbeitungsvorgän-
ge in Bezug auf deren Zweck,

3.    eine Bewertung der Gefahren für die
Rechtsgüter der betroffenen Personen und

4.    die Maßnahmen, mit denen bestehenden
Gefahren abgeholfen werden soll, ein-
schließlich der Garantien, der Sicherheits-
vorkehrungen und der Verfahren, durch die
der Schutz personenbezogener Daten si-
chergestellt und die Einhaltung der gesetz-
lichen Vorgaben nachgewiesen werden sol-
len.

(5) Soweit erforderlich, hat der Verantwortli-
che eine Überprüfung durchzuführen, ob die
Verarbeitung den Maßgaben folgt, die sich aus
der Folgenabschätzung ergeben haben.

§ 68 Zusammenarbeit mit der oder dem
 Bundesbeauftragten

Der Verantwortliche hat mit der oder dem Bun-
desbeauftragten bei der Erfüllung ihrer oder sei-
ner Aufgaben zusammenzuarbeiten.

§ 69 Anhörung der oder des Bundesbeauf-
tragten

(1) Der Verantwortliche hat vor der Inbetrieb-
nahme von neu anzulegenden Dateisystemen
die Bundesbeauftragte oder den Bundesbeauf-
tragten anzuhören, wenn

1.    aus einer Datenschutz-Folgenabschätzung
nach §  67 hervorgeht, dass die Verarbei-
tung eine erhebliche Gefahr für die Rechts-
güter der betroffenen Personen zur Folge
hätte, wenn der Verantwortliche keine Ab-
hilfemaßnahmen treffen würde, oder

2.    die Form der Verarbeitung, insbesondere
bei der Verwendung neuer Technologien,
Mechanismen oder Verfahren, eine erhebli-
che Gefahr für die Rechtsgüter der betroffe-
nen Personen zur Folge hat.

Die oder der Bundesbeauftragte kann eine Liste
der Verarbeitungsvorgänge erstellen, die der
Pflicht zur Anhörung nach Satz  1 unterliegen.

(2) Der oder dem Bundesbeauftragten sind im
Fall des Absatzes 1 vorzulegen:

1.    die nach § 67 durchgeführte Datenschutz-
Folgenabschätzung,
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2.    gegebenenfalls Angaben zu den jeweiligen
Zuständigkeiten des Verantwortlichen, der
gemeinsam Verantwortlichen und der an
der Verarbeitung beteiligten Auftragsverar-
beiter,

3.    Angaben zu den Zwecken und Mitteln der
beabsichtigten Verarbeitung,

4.    Angaben zu den zum Schutz der Rechtsgü-
ter der betroffenen Personen vorgesehe-
nen Maßnahmen und Garantien und

5.    Name und Kontaktdaten der oder des Da-
tenschutzbeauftragten.

Auf Anforderung sind ihr oder ihm zudem alle
sonstigen Informationen zu übermitteln, die sie
oder er benötigt, um die Rechtmäßigkeit der
Verarbeitung sowie insbesondere die in Bezug
auf den Schutz der personenbezogenen Daten
der betroffenen Personen bestehenden Gefah-
ren und die diesbezüglichen Garantien bewer-
ten zu können.

(3) Falls die oder der Bundesbeauftragte der
Auffassung ist, dass die geplante Verarbeitung
gegen gesetzliche Vorgaben verstoßen würde,
insbesondere weil der Verantwortliche das Risi-
ko nicht ausreichend ermittelt oder keine aus-
reichenden Abhilfemaßnahmen getroffen hat,
kann sie oder er dem Verantwortlichen und ge-
gebenenfalls dem Auftragsverarbeiter inner-
halb eines Zeitraums von sechs Wochen nach
Einleitung der Anhörung schriftliche Empfeh -
lungen unterbreiten, welche Maßnahmen noch
ergriffen werden sollten. Die oder der Bundes-
beauftragte kann diese Frist um einen Monat
verlängern, wenn die geplante Verarbeitung be-
sonders komplex ist. Sie oder er hat in diesem
Fall innerhalb eines Monats nach Einleitung der
Anhörung den Verantwortlichen und gegebe-
nenfalls den Auftragsverarbeiter über die Frist-
verlängerung zu informieren.

(4) Hat die beabsichtigte Verarbeitung erheb-
liche Bedeutung für die Aufgabenerfüllung des
Verantwortlichen und ist sie daher besonders
dringlich, kann er mit der Verarbeitung nach Be-
ginn der Anhörung, aber vor Ablauf der in Absatz

3 Satz 1 genannten Frist beginnen. In diesem
Fall sind die Empfehlungen der oder des Bun-
desbeauftragten im Nachhinein zu berücksich-
tigen und sind die Art und Weise der Verarbei-
tung daraufhin gegebenenfalls anzupassen.

§ 70 Verzeichnis von Verarbeitungs-
tätigkeiten

(1) Der Verantwortliche hat ein Verzeichnis
 aller Kategorien von Verarbeitungstätigkeiten
zu führen, die in seine Zuständigkeit fallen. Die-
ses Verzeichnis hat die folgenden Angaben zu
enthalten:

1.    den Namen und die Kontaktdaten des Ver-
antwortlichen und gegebenenfalls des ge-
meinsam mit ihm Verantwortlichen sowie
den Namen und die Kontaktdaten der oder
des Datenschutzbeauftragten,

2.    die Zwecke der Verarbeitung,

3.    die Kategorien von Empfängern, gegenüber
denen die personenbezogenen Daten of-
fengelegt worden sind oder noch offenge-
legt werden sollen,

4.    eine Beschreibung der Kategorien betroffe-
ner Personen und der Kategorien perso-
nenbezogener Daten,

5.    gegebenenfalls die Verwendung von Pro-
filing,

6.    gegebenenfalls die Kategorien von Über-
mittlungen personenbezogener Daten an
Stellen in einem Drittstaat oder an eine
 internationale Organisation,

7.    Angaben über die Rechtsgrundlage der Ver-
arbeitung,

8.    die vorgesehenen Fristen für die Löschung
oder die Überprüfung der Erforderlichkeit
der Speicherung der verschiedenen Kate-
gorien personenbezogener Daten und

9.    eine allgemeine Beschreibung der techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen
gemäß § 64.
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(2) Der Auftragsverarbeiter hat ein Verzeichnis
aller Kategorien von Verarbeitungen zu führen,
die er im Auftrag eines Verantwortlichen durch-
führt, das Folgendes zu enthalten hat:

1.    den Namen und die Kontaktdaten des Auf-
tragsverarbeiters, jedes Verantwortlichen,
in dessen Auftrag der Auftragsverarbeiter
tätig ist, sowie gegebenenfalls der oder des
Datenschutzbeauftragten,

2.    gegebenenfalls Übermittlungen von perso-
nenbezogenen Daten an Stellen in einem
Drittstaat oder an eine internationale Orga-
nisation unter Angabe des Staates oder der
Organisation und

3.    eine allgemeine Beschreibung der techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen
gemäß § 64.

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten
Verzeichnisse sind schriftlich oder elektronisch
zu führen.

(4) Verantwortliche und Auftragsverarbeiter
haben auf Anforderung ihre Verzeichnisse der
oder dem Bundesbeauftragten zur Verfügung
zu stellen.

§ 71 Datenschutz durch Technikgestaltung
und datenschutzfreundliche Voreinstellun-

gen

(1) Der Verantwortliche hat sowohl zum Zeit-
punkt der Festlegung der Mittel für die Verar -
beitung als auch zum Zeitpunkt der Verarbei-
tung selbst angemessene Vorkehrungen zu tref-
fen, die geeignet sind, die Datenschutz-
grundsätze wie etwa die Datensparsamkeit
wirksam umzusetzen, und die sicherstellen,
dass die gesetzlichen Anforderungen eingehal-
ten und die Rechte der betroffenen Personen
geschützt werden. Er hat hierbei den Stand der
Technik, die Implementierungskosten und die
Art, den Umfang, die Umstände und die Zwecke
der Verarbeitung sowie die unterschiedliche
Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der mit
der Verarbeitung verbundenen Gefahren für die

Rechtsgüter der betroffenen Personen zu
berücksichtigen. Insbesondere sind die Verar-
beitung personenbezogener Daten und die Aus-
wahl und Gestaltung von Datenverarbeitungs-
systemen an dem Ziel auszurichten, so wenig
personenbezogene Daten wie möglich zu verar-
beiten. Personenbezogene Daten sind zum
frühestmöglichen Zeitpunkt zu anonymisieren
oder zu pseudonymisieren, soweit dies nach
dem Verarbeitungszweck möglich ist.

(2) Der Verantwortliche hat geeignete techni-
sche und organisatorische Maßnahmen zu tref-
fen, die sicherstellen, dass durch Voreinstellun-
gen grundsätzlich nur solche personenbezoge-
nen Daten verarbeitet werden können, deren
Verarbeitung für den jeweiligen bestimmten
Verarbeitungszweck erforderlich ist. Dies be-
trifft die Menge der erhobenen Daten, den Um-
fang ihrer Verarbeitung, ihre Speicherfrist und
ihre Zugänglichkeit. Die Maßnahmen müssen
insbesondere gewährleisten, dass die Daten
durch Voreinstellungen nicht automatisiert
 einer unbestimmten Anzahl von Personen zu-
gänglich gemacht werden können.

§ 72 Unterscheidung zwischen verschiede-
nen Kategorien betroffener Personen

Der Verantwortliche hat bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten so weit wie möglich
zwischen den verschiedenen Kategorien betrof-
fener Personen zu unterscheiden. Dies betrifft
insbesondere folgende Kategorien:

1.    Personen, gegen die ein begründeter Ver-
dacht besteht, dass sie eine Straftat began-
gen haben,

2.    Personen, gegen die ein begründeter Ver-
dacht besteht, dass sie in naher Zukunft
 eine Straftat begehen werden,

3.    verurteilte Straftäter,

4.    Opfer einer Straftat oder Personen, bei de-
nen bestimmte Tatsachen darauf hindeu-
ten, dass sie Opfer einer Straftat sein könn-
ten, und
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5.    andere Personen wie insbesondere Zeu-
gen, Hinweisgeber oder Personen, die mit
den in den Nummern  1 bis 4 genannten
Personen in Kontakt oder Verbindung ste-
hen.

§ 73 Unterscheidung zwischen Tatsachen
und persönlichen Einschätzungen

Der Verantwortliche hat bei der Verarbeitung
so weit wie möglich danach zu unterscheiden,
ob personenbezogene Daten auf Tatsachen
oder auf persönlichen Einschätzungen beru-
hen. Zu diesem Zweck soll er, soweit dies im
Rahmen der jeweiligen Verarbeitung möglich
und angemessen ist, Beurteilungen, die auf per-
sönlichen Einschätzungen beruhen, als solche
kenntlich machen. Es muss außerdem fest -
stellbar sein, welche Stelle die Unterlagen führt,
die der auf einer persönlichen Einschätzung be-
ruhenden Beurteilung zugrunde liegen.

§ 74 Verfahren bei Übermittlungen

(1) Der Verantwortliche hat angemessene
Maßnahmen zu ergreifen, um zu gewährleisten,
dass personenbezogene Daten, die unrichtig
oder nicht mehr aktuell sind, nicht übermittelt
oder sonst zur Verfügung gestellt werden. Zu
diesem Zweck hat er, soweit dies mit angemes-
senem Aufwand möglich ist, die Qualität der Da-
ten vor ihrer Übermittlung oder Bereitstellung zu
überprüfen. Bei jeder Übermittlung personen-
bezogener Daten hat er zudem, soweit dies
möglich und angemessen ist, Informationen
beizufügen, die es dem Empfänger gestatten,
die Richtigkeit, die Vollständigkeit und die Zu-
verlässigkeit der Daten sowie deren Aktualität
zu beurteilen.

(2) Gelten für die Verarbeitung von personen-
bezogenen Daten besondere Bedingungen, so
hat bei Datenübermittlungen die übermittelnde
Stelle den Empfänger auf diese Bedingungen
und die Pflicht zu ihrer Beachtung hinzuweisen.
Die Hinweispflicht kann dadurch erfüllt werden,
dass die Daten entsprechend markiert werden.

(3) Die übermittelnde Stelle darf auf Empfän-
ger in anderen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union und auf Einrichtungen und sonsti-
ge Stellen, die nach den Kapiteln 4 und 5 des
Titels V des Dritten Teils des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union errichtet
wurden, keine Bedingungen anwenden, die
nicht auch für entsprechende innerstaatliche
Datenübermittlungen gelten.

§ 75 Berichtigung und Löschung personen-
bezogener Daten sowie Einschränkung der

Verarbeitung

(1) Der Verantwortliche hat personenbezoge-
ne Daten zu berichtigen, wenn sie unrichtig
sind.

(2) Der Verantwortliche hat personenbezoge-
ne Daten unverzüglich zu löschen, wenn ihre
Verarbeitung unzulässig ist, sie zur Erfüllung
 einer rechtlichen Verpflichtung gelöscht werden
müssen oder ihre Kenntnis für seine Aufgaben-
erfüllung nicht mehr erforderlich ist.

(3) § 58 Absatz 3 bis 5 ist entsprechend anzu-
wenden. Sind unrichtige personenbezogene
Daten oder personenbezogene Daten unrecht-
mäßig übermittelt worden, ist auch dies dem
Empfänger mitzuteilen.

(4) Unbeschadet in Rechtsvorschriften festge-
setzter Höchstspeicher- oder Löschfristen hat
der Verantwortliche für die Löschung von perso-
nenbezogenen Daten oder eine regelmäßige
Überprüfung der Notwendigkeit ihrer Speiche-
rung angemessene Fristen vorzusehen und
durch verfahrensrechtliche Vorkehrungen si-
cherzustellen, dass diese Fristen eingehalten
werden.

§ 76 Protokollierung

(1) In automatisierten Verarbeitungssystemen
haben Verantwortliche und Auftragsverarbeiter
mindestens die folgenden Verarbeitungsvor-
gänge zu protokollieren:
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1.    Erhebung,

2.    Veränderung,

3.    Abfrage,

4.    Offenlegung einschließlich Übermittlung,

5.    Kombination und

6.    Löschung.

(2) Die Protokolle über Abfragen und Offenle-
gungen müssen es ermöglichen, die Begrün-
dung, das Datum und die Uhrzeit dieser Vor -
gänge und so weit wie möglich die Identität der
Person, die die personenbezogenen Daten ab-
gefragt oder offengelegt hat, und die Identität
des Empfängers der Daten festzustellen.

(3) Die Protokolle dürfen ausschließlich für die
Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Datenver-
arbeitung durch die Datenschutzbeauftragte
oder den Datenschutzbeauftragten, die Bun-
desbeauftragte oder den Bundesbeauftragten
und die betroffene Person sowie für die Eigen-
überwachung, für die Gewährleistung der Inte-
grität und Sicherheit der personenbezogenen
Daten und für Strafverfahren verwendet wer-
den.

(4) Die Protokolldaten sind am Ende des auf
deren Generierung folgenden Jahres zu lö-
schen.

(5) Der Verantwortliche und der Auftragsverar-
beiter haben die Protokolle der oder dem Bun-
desbeauftragten auf Anforderung zur Verfü-
gung zu stellen.

§ 77 Vertrauliche Meldung von Verstößen

Der Verantwortliche hat zu ermöglichen, dass
ihm vertrauliche Meldungen über in seinem Ver-
antwortungsbereich erfolgende Verstöße gegen
Datenschutzvorschriften zugeleitet werden
können.

Kapitel 5
Datenübermittlungen an Drittstaaten und an

internationale Organisationen

§ 78 Allgemeine Voraussetzungen

(1) Die Übermittlung personenbezogener Da-
ten an Stellen in Drittstaaten oder an internatio-
nale Organisationen ist bei Vorliegen der übri-
gen für Datenübermittlungengeltenden Voraus-
setzungen zulässig, wenn

1.    die Stelle oder internationale Organisation
für die in § 45 genannten Zwecke zuständig
ist und

2.    die Europäische Kommission gemäß Arti-
kel  36 Absatz  3 der Richtlinie (EU)
2016/680 einen Angemessenheitsbe-
schluss gefasst hat.

(2) Die Übermittlung personenbezogener Da-
ten hat trotz des Vorliegens eines Angemessen-
heitsbeschlusses im Sinne des Absatzes  1
Nummer 2 und des zu berücksichtigenden öf-
fentlichen Interesses an der Datenübermittlung
zu unterbleiben, wenn im Einzelfall ein daten-
schutzrechtlich angemessener und die elemen-
taren Menschenrechte wahrender Umgang mit
den Daten beim Empfänger nicht hinreichend
gesichert ist oder sonst überwiegende
schutzwürdige Interessen einer betroffenen
Person entgegenstehen. Bei seiner Beurteilung
hat der Verantwortliche maßgeblich zu berück-
sichtigen, ob der Empfänger im Einzelfall einen
angemessenen Schutz der übermittelten Daten
garantiert.

(3) Wenn personenbezogene Daten, die aus
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen
Union übermittelt oder zur Verfügung gestellt
wurden, nach Absatz 1 übermittelt werden sol-
len, muss diese Übermittlung zuvor von der zu-
ständigen Stelle des anderen Mitgliedstaats ge-
nehmigt werden. Übermittlungen ohne vorheri-
ge Genehmigung sind nur dann zulässig, wenn
die Übermittlung erforderlich ist, um eine un -
mittelbare und ernsthafte Gefahr für die öffent-
liche Sicherheit eines Staates oder für die we-
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sentlichen Interessen eines Mitgliedstaats ab-
zuwehren, und die vorherige Genehmigung
nicht rechtzeitig eingeholt werden kann. Im Fall
des Satzes  2 ist die Stelle des anderen Mit -
gliedstaats, die für die Erteilung der Genehmi-
gung zuständig gewesen wäre, unverzüglich
über die Übermittlung zu unterrichten.

(4) Der Verantwortliche, der Daten nach
 Absatz 1 übermittelt, hat durch geeignete Maß-
nahmen sicherzustellen, dass der Empfänger
die übermittelten Daten nur dann an andere
Drittstaaten oder andere internationale Organi-
sationen weiterübermittelt, wenn der Verant-
wortliche diese Übermittlung zuvor genehmigt
hat. Bei der Entscheidung über die Erteilung der
Genehmigung hat der Verantwortliche alle maß-
geblichen Faktoren zu berücksichtigen, insbe-
sondere die Schwere der Straftat, den Zweck
der ursprünglichen Übermittlung und das in
dem Drittstaat oder der internationalen Organi-
sation, an das oder an die die Daten weiter-
übermittelt werden sollen, bestehende Schutz-
niveau für personenbezogene Daten. Eine Ge-
nehmigung darf nur dann erfolgen, wenn auch
eine direkte Übermittlung an den anderen Dritt-
staat oder die andere internationale Organisa-
tion zulässig wäre. Die Zuständigkeit für die Er-
teilung der Genehmigung kann auch abwei-
chend geregelt werden.

§ 79 Datenübermittlung bei geeigneten
 Garantien

(1) Liegt entgegen § 78 Absatz 1 Nummer 2
kein Beschluss nach Artikel  36 Absatz  3 der
Richtlinie (EU) 2016/680 vor, ist eine Übermitt-
lung bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen
des § 78 auch dann zulässig, wenn

1.    in einem rechtsverbindlichen Instrument
geeignete Garantien für den Schutz perso-
nenbezogener Daten vorgesehen sind oder

2.    der Verantwortliche nach Beurteilung aller
Umstände, die bei der Übermittlung eine
Rolle spielen, zu der Auffassung gelangt ist,
dass geeignete Garantien für den Schutz
personenbezogener Daten bestehen.

(2) Der Verantwortliche hat Übermittlungen
nach Absatz  1 Nummer  2 zu dokumentieren.
Die Dokumentation hat den Zeitpunkt der Über-
mittlung, die Identität des Empfängers, den
Grund der Übermittlung und die übermittelten
personenbezogenen Daten zu enthalten. Sie ist
der oder dem Bundesbeauftragten auf Anforde-
rung zur Verfügung zu stellen.

(3) Der Verantwortliche hat die Bundesbeauf-
tragte oder den Bundesbeauftragten zumindest
jährlich über Übermittlungen zu unterrichten,
die aufgrund einer Beurteilung nach Absatz 1
Nummer  2 erfolgt sind. In der Unterrichtung
kann er die Empfänger und die Übermittlungs-
zwecke angemessen kategorisieren.

§ 80 Datenübermittlung ohne geeignete
 Garantien

(1) Liegt entgegen § 78 Absatz 1 Nummer 2
kein Beschluss nach Artikel  36 Absatz  3 der
Richtlinie (EU) 2016/680 vor und liegen auch
keine geeigneten Garantien im Sinne des § 79
Absatz 1 vor, ist eine Übermittlung bei Vorliegen
der übrigen Voraussetzungen des §  78 auch
dann zulässig, wenn die Übermittlung erforder-
lich ist

1.    zum Schutz lebenswichtiger Interessen
 einer natürlichen Person,

2.    zur Wahrung berechtigter Interessen der
betroffenen Person,

3.    zur Abwehr einer gegenwärtigen und er -
heblichen Gefahr für die öffentliche Sicher-
heit eines Staates,

4.    im Einzelfall für die in §  45 genannten
Zwecke oder

5.    im Einzelfall zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsan-
sprüchen im Zusammenhang mit den in
§ 45 genannten Zwecken.

(2) Der Verantwortliche hat von einer Über-
mittlung nach Absatz  1 abzusehen, wenn die
Grundrechte der betroffenen Person das öf -
fentliche Interesse an der Übermittlung über-
wiegen.
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(3) Für Übermittlungen nach Absatz 1 gilt § 79
Absatz 2 entsprechend.

§ 81 Sonstige Datenübermittlung an
 Empfänger in Drittstaaten

(1) Verantwortliche können bei Vorliegen der
übrigen für die Datenübermittlung in Drittstaa-
ten geltenden Voraussetzungen im besonderen
Einzelfall personenbezogene Daten unmittelbar
an nicht in § 78 Absatz 1 Nummer 1 genannte
Stellen in Drittstaaten übermitteln, wenn die
Übermittlung für die Erfüllung ihrer Aufgaben
unbedingt erforderlich ist und

1.    im konkreten Fall keine Grundrechte der
betroffenen Person das öffentliche Interes-
se an einer Übermittlung überwiegen,

2.    die Übermittlung an die in §  78 Absatz 1
Nummer 1 genannten Stellen wirkungslos
oder ungeeignet wäre, insbesondere weil
sie nicht rechtzeitig durchgeführt werden
kann, und

3.    der Verantwortliche dem Empfänger die
Zwecke der Verarbeitung mitteilt und ihn
darauf hinweist, dass die übermittelten Da-
ten nur in dem Umfang verarbeitet werden
dürfen, in dem ihre Verarbeitung für diese
Zwecke erforderlich ist.

(2) Im Fall des Absatzes 1 hat der Verantwort-
liche die in § 78 Absatz 1 Nummer 1 genannten
Stellen unverzüglich über die Übermittlung zu
unterrichten, sofern dies nicht wirkungslos oder
ungeeignet ist.

(3) Für Übermittlungen nach Absatz 1 gilt § 79
Absatz 2 und 3 entsprechend.

(4) Bei Übermittlungen nach Absatz 1 hat der
Verantwortliche den Empfänger zu verpflichten,
die übermittelten personenbezogenen Daten
ohne seine Zustimmung nur für den Zweck zu
verarbeiten, für den sie übermittelt worden
sind.

(5) Abkommen im Bereich der justiziellen Zu-
sammenarbeit in Strafsachen und der polizeili-
chen Zusammenarbeit bleiben unberührt.

Kapitel 6
Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden

§ 82 Gegenseitige Amtshilfe

(1) Die oder der Bundesbeauftragte hat den
Datenschutzaufsichtsbehörden in anderen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union Informa-
tionen zu übermitteln und Amtshilfe zu leisten,
soweit dies für eine einheitliche Umsetzung und
Anwendung der Richtlinie (EU) 2016/680 erfor-
derlich ist. Die Amtshilfe betrifft insbesondere
Auskunftsersuchen und aufsichtsbezogene
Maßnahmen, beispielsweise Ersuchen um Kon-
sultation oder um Vornahme von Nachprüfun-
gen und Untersuchungen.

(2) Die oder der Bundesbeauftragte hat alle
geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um Amts-
hilfeersuchen unverzüglich und spätestens in-
nerhalb eines Monats nach deren Eingang
nachzukommen.

(3) Die oder der Bundesbeauftragte darf Amts-
hilfeersuchen nur ablehnen, wenn

1.    sie oder er für den Gegenstand des Ersu-
chens oder für die Maßnahmen, die sie
oder er durchführen soll, nicht zuständig ist
oder

2.    ein Eingehen auf das Ersuchen gegen
Rechtsvorschriften verstoßen würde.

(4) Die oder der Bundesbeauftragte hat die er-
suchende Aufsichtsbehörde des anderen Staa-
tes über die Ergebnisse oder gegebenenfalls
über den Fortgang der Maßnahmen zu infor -
mieren, die getroffen wurden, um dem Amtshil-
feersuchen nachzukommen. Sie oder er hat im
Fall des Absatzes 3 die Gründe für die Ableh-
nung des Ersuchens zu erläutern.

(5) Die oder der Bundesbeauftragte hat die In-
formationen, um die sie oder er von der Auf-
sichtsbehörde des anderen Staates ersucht
wurde, in der Regel elektronisch und in einem
standardisierten Format zu übermitteln.

(6) Die oder der Bundesbeauftragte hat Amts-
hilfeersuchen kostenfrei zu erledigen, soweit
sie oder er nicht im Einzelfall mit der Aufsichts-
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behörde des anderen Staates die Erstattung
entstandener Ausgaben vereinbart hat.

(7) Ein Amtshilfeersuchen der oder des Bun-
desbeauftragten hat alle erforderlichen Infor-
mationen zu enthalten; hierzu gehören insbe-
sondere der Zweck und die Begründung des Er-
suchens. Die auf das Ersuchen übermittelten
Informationen dürfen ausschließlich zudem
Zweck verwendet werden, zu dem sie angefor-
dert wurden.

Kapitel 7
Haftung und Sanktionen

§ 83 Schadensersatz und Entschädigung

(1) Hat ein Verantwortlicher einer betroffenen
Person durch eine Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, die nach diesem Gesetz oder nach
anderen auf ihre Verarbeitung anwendbaren
Vorschriften rechtswidrig war, einen Schaden
zugefügt, ist er oder sein Rechtsträger der be-
troffenen Person zum Schadensersatz ver-
pflichtet. Die Ersatzpflicht entfällt, soweit bei
 einer nicht automatisierten Verarbeitung der
Schaden nicht auf ein Verschulden des Verant-
wortlichen zurückzuführen ist.

(2) Wegen eines Schadens, der nicht Vermö-
gensschaden ist, kann die betroffene Person
 eine angemessene Entschädigung in Geld ver-
langen.

(3) Lässt sich bei einer automatisierten Verar-
beitung personenbezogener Daten nicht ermit-
teln, welche von mehreren beteiligten Verant-
wortlichen den Schaden verursacht hat, so haf-
tet jeder Verantwortliche beziehungsweise sein
Rechtsträger.

(4) Hat bei der Entstehung des Schadens ein
Verschulden der betroffenen Person mitge-
wirkt, ist § 254 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
entsprechend anzuwenden.

(5) Auf die Verjährung finden die für unerlaub-
te Handlungen geltenden Verjährungsvorschrif-
ten des Bürgerlichen Gesetzbuchs entspre-
chende Anwendung.

§ 84 Strafvorschriften

Für Verarbeitungen personenbezogener Da-
ten durch öffentliche Stellen im Rahmen von
Tätigkeiten nach § 45 Satz 1, 3 oder 4 findet
§ 42 entsprechende Anwendung.

Teil 4
Besondere Bestimmungen für Verarbei-

tungen im Rahmen von nicht in die Anwen-
dungsbereiche der Verordnung (EU)

2016/679 und der Richtlinie (EU) 2016/680
fallenden Tätigkeiten

§ 85 Verarbeitung personenbezogener Daten
im Rahmen von nicht in die Anwendungsbe-
reiche der Verordnung (EU) 2016/679 und

der Richtlinie (EU) 2016/680 fallenden
Tätigkeiten

(1) Die Übermittlung personenbezogener Da-
ten an einen Drittstaat oder an über- oder zwi-
schenstaatliche Stellen oder internationale Or-
ganisationen im Rahmen von nicht in die An-
wendungsbereiche der Verordnung (EU)
2016/679 und der Richtlinie (EU) 2016/680
fallenden Tätigkeiten ist über die bereits gemäß
der Verordnung (EU) 2016/679 zulässigen Fäl-
le hinaus auch dann zulässig, wenn sie zur Er-
füllung eigener Aufgaben aus zwingenden Grün-
den der Verteidigung oder zur Erfüllung über-
oder zwischenstaatlicher Verpflichtungen einer
öffentlichen Stelle des Bundes auf dem Gebiet
der Krisenbewältigung oder Konfliktverhinde-
rung oder für humanitäre Maßnahmen erforder-
lich ist. Der Empfänger ist darauf hinzuweisen,
dass die übermittelten Daten nur zu dem Zweck
verwendet werden dürfen, zu dem sie übermit-
telt wurden.

(2) Für Verarbeitungen im Rahmen von nicht
in die Anwendungsbereiche der Verordnung
(EU) 2016/679 und der Richtlinie (EU)
2016/680 fallenden Tätigkeiten durch Dienst-
stellen im Geschäftsbereich des Bundesminis-
teriums der Verteidigung gilt §  16 Absatz  4
nicht, soweit das Bundesministerium der Vertei-
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digung im Einzelfall feststellt, dass die Erfüllung
der dort genannten Pflichten die Sicherheit des
Bundes gefährden würde.

(3) Für Verarbeitungen im Rahmen von nicht
in die Anwendungsbereiche der Verordnung
(EU) 2016/679 und der Richtlinie (EU)
2016/680 fallenden Tätigkeiten durch öffentli-
che Stellen des Bundes besteht keine Informa-
tionspflicht gemäß Artikel 13 Absatz 1 und 2 der
Verordnung (EU) 2016/679, wenn

1.    es sich um Fälle des § 32 Absatz 1 Nummer
1 bis 3 handelt oder

2.    durch ihre Erfüllung Informationen offen-
bart würden, die nach einer Rechtsvor-
schrift oder ihrem Wesen nach, insbeson-
dere wegen der überwiegenden berechtig-
ten Interessen eines Dritten, geheim gehal-
ten werden müssen, und deswegen das
Interesse der betroffenen Person an der Er-
teilung der Information zurücktreten muss.

Ist die betroffene Person in den Fällen des Sat-
zes 1 nicht zu informieren, besteht auch kein
Recht auf Auskunft. §  32 Absatz  2 und §  33
 Absatz 2 finden keine Anwendung.

§ 86 Verarbeitung personenbezogener Daten
für Zwecke staatlicher Auszeichnungen und

Ehrungen

(1) Zur Vorbereitung und Durchführung staat-
licher Verfahren bei Auszeichnungen und Eh-
rungen dürfen sowohl die zuständigen als auch
andere öffentliche und nichtöffentliche Stellen
die dazu erforderlichen personenbezogenen
Daten, einschließlich besonderer Kategorien
personenbezogener Daten im Sinne des Arti-
kels 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679,
auch ohne Kenntnis der betroffenen Person ver-
arbeiten. Für nichtöffentliche Stellen gilt inso-
weit § 1 Absatz 8 entsprechend. Eine Verarbei-
tung der personenbezogenen Daten nach Satz
1 für andere Zwecke ist nur mit Einwilligung der
betroffenen Person zulässig.

(2) Soweit eine Verarbeitung ausschließlich
für die in Absatz 1 Satz 1 genannten Zwecke er-
folgt, sind die Artikel 13 bis 16, 19 und 21 der
Verordnung (EU) 2016/679 nicht anzuwenden.

(3) Bei der Verarbeitung besonderer Kategori-
en personenbezogener Daten im Sinne des Ar-
tikels 9 Absatz 1 der Verordnung (EU)
2016/679 sieht der Verantwortliche angemes-
sene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung
der Rechte der betroffenen Person gemäß § 22
Absatz 2 vor.
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Abschnitt 1 
Elterngeld

§ 1 Berechtigte

(1) Anspruch auf Elterngeld hat, wer

1.    einen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen
Aufenthalt in Deutschland hat,

2.   mit seinem Kind in einem Haushalt lebt,

3.   dieses Kind selbst betreut und erzieht und

4.    keine oder keine volle Erwerbstätigkeit aus-
übt.

Bei Mehrlingsgeburten besteht nur ein An-
spruch auf Elterngeld.

(2) Anspruch auf Elterngeld hat auch, wer, oh-
ne eine der Voraussetzungen des Absatzes 1
Satz 1 Nummer 1 zu erfüllen,

1.    nach § 4 des Vierten Buches Sozialgesetz-
buch dem deutschen Sozialversicherungs-
recht unterliegt oder im Rahmen seines in
Deutschland bestehenden öffentlich-recht-
lichen Dienst- oder Amtsverhältnisses vorü-
bergehend ins Ausland abgeordnet, ver-
setzt oder kommandiert ist,

2.    Entwicklungshelfer oder Entwicklungshel-
ferin im Sinne des § 1 des Entwicklungshel-
fer-Gesetzes ist oder als Missionar oder
Missionarin der Missionswerke und -gesell-
schaften, die Mitglieder oder Vereinba-
rungspartner des Evangelischen Missions-
werkes Hamburg, der Arbeitsgemeinschaft
Evangelikaler Missionen e. V. oder der Ar-
beitsgemeinschaft pfingstlich-charismati-
scher Missionen sind, tätig ist oder

3.    die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt
und nur vorübergehend bei einer zwischen-
oder überstaatlichen Einrichtung tätig ist,
insbesondere nach den Entsenderichtlinien
des Bundes beurlaubte Beamte und Beam-
tinnen, oder wer vorübergehend eine nach
§ 123a des Beamtenrechtsrahmengeset-
zes oder § 29 des Bundesbeamtengeset-

zes zugewiesene Tätigkeit im Ausland wahr-
nimmt.

Dies gilt auch für mit der nach Satz 1 berech -
tigten Person in einem Haushalt lebende Ehe-
gatten oder Ehegattinnen.

(3) Anspruch auf Elterngeld hat abweichend
von Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 auch, wer

1.    mit einem Kind in einem Haushalt lebt, das
er mit dem Ziel der Annahme als Kind auf-
genommen hat,

2.    ein Kind des Ehegatten oder der Ehegattin
in seinen Haushalt aufgenommen hat oder

3.    mit einem Kind in einem Haushalt lebt und
die von ihm erklärte Anerkennung der Va-
terschaft nach § 1594 Absatz 2 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs noch nicht wirksam
oder über die von ihm beantragte Vater-
schaftsfeststellung nach § 1600d des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs noch nicht entschie-
den ist.

Für angenommene Kinder und Kinder im Sinne
des Satzes 1 Nummer 1 sind die Vorschriften
dieses Gesetzes mit der Maßgabe anzuwenden,
dass statt des Zeitpunktes der Geburt der Zeit-
punkt der Aufnahme des Kindes bei der berech-
tigten Person maßgeblich ist.

(4) Können die Eltern wegen einer schweren
Krankheit, Schwerbehinderung oder Todes der
Eltern ihr Kind nicht betreuen, haben Verwand-
te bis zum dritten Grad und ihre Ehegatten oder
Ehegattinnen Anspruch auf Elterngeld, wenn sie
die übrigen Voraussetzungen nach Absatz 1 er-
füllen und wenn von anderen Berechtigten El-
terngeld nicht in Anspruch genommen wird.

(5) Der Anspruch auf Elterngeld bleibt un-
berührt, wenn die Betreuung und Erziehung des
Kindes aus einem wichtigen Grund nicht sofort
aufgenommen werden kann oder wenn sie un-
terbrochen werden muss.

(6) Eine Person ist nicht voll erwerbstätig,
wenn ihre Arbeitszeit 32 Wochenstunden im
Durchschnitt des Lebensmonats nicht über-
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steigt, sie eine Beschäftigung zur Berufsbildung
ausübt oder sie eine geeignete Tagespflegeper-
son im Sinne des § 23 des Achten Buches Sozi-
algesetzbuch ist und nicht mehr als fünf Kinder
in Tagespflege betreut.

(7) Ein nicht freizügigkeitsberechtigter Auslän-
der oder eine nicht freizügigkeitsberechtigte
Ausländerin ist nur anspruchsberechtigt, wenn
diese Person 

1.    eine Niederlassungserlaubnis oder eine Er-
laubnis zum Daueraufenthalt-EU besitzt,

2.    eine Blaue Karte EU, eine ICT-Karte, eine
Mobiler-ICT-Karte oder eine Aufenthaltser-
laubnis besitzt, die für einen Zeitraum von
mindestens sechs Monaten zur Ausübung
einer Erwerbstätigkeit berechtigen oder be-
rechtigt haben oder diese erlauben, es sei
denn, die Aufenthaltserlaubnis wurde 

a)    nach § 16e des Aufenthaltsgesetzes zu
Ausbildungszwecken, nach § 19c Ab-
satz 1 des Aufenthaltsgesetzes zum
Zweck der Beschäftigung als Au-Pair
oder zum Zweck der Saisonbeschäfti-
gung, nach § 19e des Aufenthaltsge-
setzes zum Zweck der Teilnahme an ei-
nem Europäischen Freiwilligendienst
oder nach § 20 Absatz 1 und 2 des Auf-
enthaltsgesetzes zur Arbeitsplatzsuche
erteilt,

b)    nach § 16b des Aufenthaltsgesetzes
zum Zweck eines Studiums, nach
§ 16d des Aufenthaltsgesetzes für
Maßnahmen zur Anerkennung auslän-
discher Berufsqualifikationen oder
nach § 20 Absatz 3 des Aufenthaltsge-
setzes zur Arbeitsplatzsuche erteilt und
er ist weder erwerbstätig noch nimmt er
Elternzeit nach § 15 des Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetzes oder lau-
fende Geldleistungen nach dem Dritten
Buch Sozialgesetzbuch in Anspruch,

c)    nach § 23 Absatz 1 des Aufenthaltsge-
setzes wegen eines Krieges in seinem
Heimatland oder nach den § 23a oder

§ 25 Absatz 3 bis 5 des Aufenthaltsge-
setzes erteilt,

3.    eine in Nummer 2 Buchstabe c genannte
Aufenthaltserlaubnis besitzt und im Bun-
desgebiet berechtigt erwerbstätig ist oder
Elternzeit nach § 15 des Bundeselterngeld-
und Elternzeitgesetzes oder laufende Geld-
leistungen nach dem Dritten Buch Sozialge-
setzbuch in Anspruch nimmt,

4.    eine in Nummer 2 Buchstabe c genannte
Aufenthaltserlaubnis besitzt und sich seit
mindestens 15 Monaten erlaubt, gestattet
oder geduldet im Bundesgebiet aufhält
oder

5.    eine Beschäftigungsduldung gemäß § 60d
in Verbindung mit § 60a Absatz 2 Satz 3
des Aufenthaltsgesetzes besitzt.

Abweichend von Satz 1 Nummer 3 erste Alter-
native ist ein minderjähriger nicht freizügig-
keitsberechtigter Ausländer oder eine minder-
jährige nicht freizügigkeitsberechtigte Auslän-
derin unabhängig von einer Erwerbstätigkeit
 anspruchsberechtigt.

(8) Ein Anspruch entfällt, wenn die berechtigte
Person im letzten abgeschlossenen Veranla-
gungszeitraum vor der Geburt des Kindes ein zu
versteuerndes Einkommen nach § 2 Absatz 5
des Einkommensteuergesetzes in Höhe von
mehr als 250 000 Euro erzielt hat. Erfüllt auch
eine andere Person die Voraussetzungen des
Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 oder der Absätze
3 oder 4, entfällt abweichend von Satz 1 der
 Anspruch, wenn die Summe des zu versteuern-
den Einkommens beider Personen mehr als
300 000 Euro beträgt.

§ 2 Höhe des Elterngeldes

(1) Elterngeld wird in Höhe von 67 Prozent des
Einkommens aus Erwerbstätigkeit vor der Ge-
burt des Kindes gewährt. Es wird bis zu einem
Höchstbetrag von 1 800 Euro monatlich für
volle Lebensmonate gezahlt, in denen die be-
rechtigte Person kein Einkommen aus Erwerbs -
tätigkeit hat. Das Einkommen aus Erwerbs -

225



Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz                                                                            §§ 2, 2a BEEG

tätigkeit errechnet sich nach Maßgabe der
§§ 2c bis 2f aus der um die Abzüge für Steuern
und Sozialabgaben verminderten Summe der
positiven Einkünfte aus

1.    nichtselbständiger Arbeit nach § 2 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 4 des Einkommen-
steuergesetzes sowie

2.    Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb
und selbständiger Arbeit nach § 2 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Einkommen-
steuergesetzes,

die im Inland zu versteuern sind und die die be-
rechtigte Person durchschnittlich monatlich im
Bemessungszeitraum nach § 2b oder in Le-
bensmonaten der Bezugszeit nach § 2 Absatz 3
hat.

(2) In den Fällen, in denen das Einkommen
aus Erwerbstätigkeit vor der Geburt geringer als
1 000 Euro war, erhöht sich der Prozentsatz von
67 Prozent um 0,1 Prozentpunkte für je 2 Euro,
um die dieses Einkommen den Betrag von
1 000 Euro unterschreitet, auf bis zu 100 Pro-
zent. In den Fällen, in denen das Einkommen
aus Erwerbstätigkeit vor der Geburt höher als
1 200 Euro war, sinkt der Prozentsatz von 67
Prozent um 0,1 Prozentpunkte für je 2 Euro, um
die dieses Einkommen den Betrag von 1 200
Euro überschreitet, auf bis zu 65 Prozent.

(3) Für Lebensmonate nach der Geburt des
Kindes, in denen die berechtigte Person ein Ein-
kommen aus Erwerbstätigkeit hat, das durch-
schnittlich geringer ist als das Einkommen aus
Erwerbs tätigkeit vor der Geburt, wird Elterngeld
in Höhe des nach Absatz 1 oder 2 maßgebli-
chen Prozentsatzes des Unterschiedsbetrages
dieser Einkommen aus Erwerbstätigkeit ge-
zahlt. Als Einkommen aus Erwerbstätigkeit vor
der Geburt ist dabei höchstens der Betrag von
2 770 Euro anzusetzen. Der Unterschiedsbe-
trag nach Satz 1 ist für das Einkommen aus Er-
werbstätigkeit  in Lebensmonaten, in denen die
berechtigte Person  Basiselterngeld in Anspruch
nimmt, und in Lebensmonaten, in denen sie El-

terngeld Plus im Sinne des § 4 Absatz 2 in An-
spruch nimmt, getrennt zu berechnen.

(4) Elterngeld wird mindestens in Höhe von
300 Euro gezahlt. Dies gilt auch, wenn die be-
rechtigte Person vor der Geburt des Kindes kein
Einkommen aus Erwerbstätigkeit hat.

§ 2a Geschwisterbonus und Mehrlings-
zuschlag

(1) Lebt die berechtigte Person in einem Haus-
halt mit

1.    zwei Kindern, die noch nicht drei Jahre alt
sind, oder

2.    drei oder mehr Kindern, die noch nicht
sechs Jahre alt sind,

wird das Elterngeld um 10 Prozent, mindestens
jedoch um 75 Euro erhöht (Geschwisterbonus).
Zu berücksichtigen sind alle Kinder, für die die
berechtigte Person die Voraussetzungen des
§ 1 Absatz 1 und 3 erfüllt und für die sich das
Elterngeld nicht nach Absatz 4 erhöht.

(2) Für angenommene Kinder, die noch nicht
14 Jahre alt sind, gilt als Alter des Kindes der
Zeitraum seit der Aufnahme des Kindes in den
Haushalt der berechtigten Person. Dies gilt
auch für Kinder, die die berechtigte Person ent-
sprechend § 1 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 mit
dem Ziel der Annahme als Kind in ihren Haus-
halt aufgenommen hat. Für Kinder mit Behinde-
rung im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 des
 Neunten Buches Sozialgesetzbuch liegt die Al-
tersgrenze nach Absatz 1 Satz 1 bei 14 Jahren.

(3) Der Anspruch auf den Geschwisterbonus
endet mit Ablauf des Monats, in dem eine der in
Absatz 1 genannten Anspruchsvoraussetzun-
gen entfällt. 

(4) Bei Mehrlingsgeburten erhöht sich das
 Elterngeld um je 300 Euro für das zweite und
 jedes weitere Kind (Mehrlingszuschlag). Dies
gilt auch, wenn ein Geschwisterbonus nach
Absatz 1 gezahlt wird.
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§ 2b Bemessungszeitraum

(1) Für die Ermittlung des Einkommens aus
nichtselbstständiger Erwerbstätigkeit im Sinne
von § 2c vor der Geburt sind die zwölf Kalen -
dermonate vor dem Kalendermonat der Geburt
des Kindes maßgeblich. Bei der Bestimmung
des Bemessungszeitraums nach Satz 1 bleiben
Kalendermonate unberücksichtigt, in denen die
berechtigte Person

1.    im Zeitraum nach § 4 Absatz 1 Satz 2 und
3 und Absatz 5 Satz 3 Nummer 2 Elterngeld
für ein älteres Kind bezogen hat,

2.    während der Schutzfristen nach § 3 des
Mutterschutzgesetzes nicht beschäftigt
werden durfte oder Mutterschaftsgeld nach
dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch oder
nach dem Zweiten Gesetz über die Kran-
kenversicherung der Landwirte bezogen
hat,

3.    eine Krankheit hatte, die maßgeblich durch
eine Schwangerschaft bedingt war, oder

4.    Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz in
der bis zum 31. Mai 2011 geltenden Fas-
sung oder nach dem Vierten Abschnitt des
Soldatengesetzes oder Zivildienst nach
dem Zivildienstgesetz geleistet hat

und in den Fällen der Nummern 3 und 4 da-
durch ein geringeres Einkommen aus Erwerbs -
tätigkeit hatte. Abweichend von Satz 2 sind Ka-
lendermonate im Sinne des Satzes 2 Nummer
1 bis 4 auf Antrag der berechtigten Person zu
berücksichtigen. Abweichend von Satz 2 blei-
ben auf Antrag bei der Ermittlung des Einkom-
mens für die Zeit vom 1. März 2020 bis zum Ab-
lauf des 23. September 2022 auch solche Ka-
lendermonate unberücksichtigt, in denen die
berechtigte Person aufgrund der COVID-19-Pan-
demie ein geringeres Einkommen aus Erwerbs -
tätigkeit hatte und dies glaubhaft machen kann.
Satz 2 Nummer 1 gilt in den Fällen des § 27 Ab-
satz 1 Satz 1 mit der Maßgabe, dass auf Antrag
auch Kalendermonate mit Elterngeldbezug für
ein älteres Kind nach Vollendung von dessen
14. Lebensmonat unberücksichtigt bleiben, so-

weit der Elterngeldbezug von der Zeit vor Vollen-
dung des 14. Lebensmonats auf danach ver-
schoben wurde.

(2) Für die Ermittlung des Einkommens aus
selbstständiger Erwerbstätigkeit im Sinne von 
§ 2d vor der Geburt sind die jeweiligen steuerli-
chen Gewinnermittlungszeiträume maßgeblich,
die dem letzten abgeschlossenen steuerlichen
Veranlagungszeitraum vor der Geburt des Kin-
des zugrunde liegen. Haben in einem Gewinn -
ermittlungszeitraum die Voraussetzungen des
Absatzes 1 Satz 2 oder Satz 3 vorgelegen, sind
auf Antrag die Gewinnermittlungszeiträume
maßgeblich, die dem diesen Ereignissen voran-
gegangenen abgeschlossenen steuerlichen
Veranlagungszeitraum zugrunde liegen.

(3) Abweichend von Absatz 1 ist für die Er -
mittlung des Einkommens aus nichtselbst -
ständiger Erwerbstätigkeit vor der Geburt der
letzte abgeschlossene steuerliche Veranla-
gungszeitraum vor der Geburt maßgeblich,
wenn die berechtigte Person in den Zeiträumen
nach Absatz 1 oder Absatz 2 Einkommen aus
selbstständiger Erwerbstätigkeit hatte. Haben
im Bemessungszeitraum nach Satz 1 die Vor-
aussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 oder Satz
3 vorgelegen, ist Absatz 2 Satz 2 mit der zusätz-
lichen Maßgabe anzuwenden, dass für die Er-
mittlung des Einkommens aus nichtselbststän-
diger Erwerbstätigkeit vor der Geburt der voran-
gegangene steuerliche Veranlagungszeitraum
maßgeblich ist.

(4) Abweichend von Absatz 3 ist auf Antrag der
berechtigten Person für die Ermittlung des Ein-
kommens aus nichtselbstständiger Erwerbs -
tätigkeit allein der Bemessungszeitraum nach
Absatz 1 maßgeblich, wenn die zu berücksichti-
gende Summe der Einkünfte aus Land- und
Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbst-
ständiger Arbeit nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 bis 3 des Einkommensteuergesetzes 

1.    in den jeweiligen steuerlichen Gewinner-
mittlungszeiträumen, die dem letzten abge-
schlossenen steuerlichen Veranlagungs-
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zeitraum vor der Geburt des Kindes zugrun-
de liegen, durchschnittlich weniger als 35
Euro im Kalendermonat betrug und 

2.    in den jeweiligen steuerlichen Gewinner-
mittlungszeiträumen, die dem steuerlichen
Veranlagungszeitraum der Geburt des Kin-
des zugrunde liegen, bis einschließlich zum
Kalendermonat vor der Geburt des Kindes
durchschnittlich weniger als 35 Euro im Ka-
lendermonat betrug.

Abweichend von § 2 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2
ist für die Berechnung des Elterngeldes im Fall
des Satzes 1 allein das Einkommen aus nicht-
selbstständiger Erwerbstätigkeit maßgeblich.
Die für die Entscheidung über den Antrag not-
wendige Ermittlung der Höhe der Einkünfte aus
Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und
selbstständiger Arbeit erfolgt für die Zeiträume
nach Satz 1 Nummer 1 entsprechend § 2d Ab-
satz 2; in Fällen, in denen zum Zeitpunkt der
Entscheidung kein Einkommensteuerbescheid
vorliegt, und für den Zeitraum nach Satz 1 Num-
mer 2 erfolgt die Ermittlung der Höhe der
 Einkünfte entsprechend § 2d Absatz 3. Die
 Entscheidung über den Antrag erfolgt ab -
schließend auf der Grundlage der Höhe der
 Einkünfte, wie sie sich aus den gemäß Satz 3
vorgelegten Nachweisen ergibt.

§ 2c Einkommen aus nichtselbstständiger
Erwerbstätigkeit

(1) Der monatlich durchschnittlich zu berück-
sichtigende Überschuss der Einnahmen aus
nichtselbstständiger Arbeit in Geld oder Geldes-
wert über ein Zwölftel des Arbeitnehmer-
Pauschbetrags, vermindert um die Abzüge für
Steuern und Sozialabgaben nach den §§ 2e
und 2f, ergibt das Einkommen aus nichtselbst-
ständiger Erwerbstätigkeit. Nicht berücksichtigt
werden Einnahmen, die im Lohnsteuerabzugs-
verfahren nach den lohnsteuerlichen Vorgaben
als sonstige Bezüge zu behandeln sind. Die zeit-
liche Zuordnung von Einnahmen erfolgt nach
den lohnsteuerlichen Vorgaben für das Lohn-

steuerabzugsverfahren.  Maßgeblich ist der Ar-
beitnehmer-Pauschbetrag nach § 9a Satz 1
Nummer 1 Buchstabe a des Einkommensteuer-
gesetzes in der am 1. Januar des Kalenderjah-
res vor der Geburt des Kindes für dieses Jahr
geltenden Fassung. 

(2) Grundlage der Ermittlung der Einnahmen
sind die Angaben in den für die maßgeblichen
Kalendermonate erstellten Lohn- und Gehalts-
bescheinigungen des Arbeitgebers. Die Richtig-
keit und Vollständigkeit der Angaben in den
maßgeblichen Lohn- und Gehaltsbescheinigun-
gen wird vermutet.

(3) Grundlage der Ermittlung der nach den
§§ 2e und 2f erforderlichen Abzugsmerkmale
für Steuern und Sozialabgaben sind die Anga-
ben in der Lohn- und Gehaltsbescheinigung, die
für den letzten Kalendermonat im Bemessungs-
zeitraum mit Einnahmen nach Absatz 1 erstellt
Gehaltsbescheinigungen des Bemessungszeit-
raums eine Angabe zu einem Abzugsmerkmal
geändert hat, ist die von der Angabe nach Satz
1 abweichende Angabe maßgeblich, wenn sie
in der überwiegenden Zahl der Kalendermonate
des Bemessungszeitraums gegolten hat. § 2c
Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 2d Einkommen aus selbstständiger
Erwerbstätigkeit

(1) Die monatlich durchschnittlich zu berück-
sichtigende Summe der positiven Einkünfte aus
Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und
selbstständiger Arbeit (Gewinneinkünfte), ver-
mindert um die Abzüge für Steuern und Sozial-
abgaben nach den §§ 2e und 2f, ergibt das Ein-
kommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit.

(2) Bei der Ermittlung der im Bemessungs -
zeitraum zu berücksichtigenden Gewinnein-
künfte sind die entsprechenden im Einkom-
mensteuerbescheid ausgewiesenen Gewinne
anzusetzen. Ist kein Einkommensteuerbe-
scheid zu erstellen, werden die Gewinnein -
künfte in entsprechender Anwendung des Ab-
satzes 3 ermittelt.
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(3) Grundlage der Ermittlung der in den Be-
zugsmonaten zu berücksichtigenden Gewinn -
einkünfte ist eine Gewinnermittlung, die min -
des tens den Anforderungen des § 4 Absatz 3
des Einkommensteuergesetzes entspricht. Als
Betriebsausgaben sind 25 Prozent der zugrun-
de gelegten Einnahmen oder auf Antrag die da-
mit zusammenhängenden tatsächlichen Be-
triebsausgaben anzusetzen.

(4) Soweit nicht in § 2c Absatz 3 etwas ande-
res bestimmt ist, sind bei der Ermittlung der
nach § 2e erforderlichen Abzugsmerkmale für
Steuern die Angaben im Einkommensteuerbe-
scheid maßgeblich. § 2c Absatz 3 Satz 2 gilt ent-
sprechend.

(5) Die zeitliche Zuordnung von Einnahmen
und Ausgaben erfolgt nach den einkommen-
steuerrechtlichen Grundsätzen.

§ 2e Abzüge für Steuern

(1) Als Abzüge für Steuern sind Beträge für die
Einkommensteuer, den Solidaritätszuschlag
und, wenn die berechtigte Person kirchensteu-
erpflichtig ist, die Kirchensteuer zu berücksich-
tigen. Die Abzüge für Steuern werden einheitlich
für Einkommen aus nichtselbstständiger und
selbstständiger Erwerbstätigkeit auf Grundlage
einer Berechnung anhand des am 1. Januar des
Kalenderjahres vor der Geburt des Kindes für
dieses Jahr geltenden Programmablaufplans
für die maschinelle Berechnung der vom Ar-
beitslohn einzubehaltenden Lohnsteuer, des
Solidaritätszuschlags und der Maßstabsteuer
für die Kirchenlohnsteuer im Sinne von § 39b
Absatz 6 des Einkommensteuergesetzes nach
den Maßgaben der Absätze 2 bis 5 ermittelt.

(2) Bemessungsgrundlage für die Ermittlung
der Abzüge für Steuern ist die monatlich durch-
schnittlich zu berücksichtigende Summe der
Einnahmen nach § 2c, soweit sie von der be-
rechtigten Person zu versteuern sind, und der
Gewinneinkünfte nach § 2d. Bei der Ermittlung
der Abzüge für Steuern nach Absatz 1 werden
folgende Pauschalen berücksichtigt:

1.    der Arbeitnehmer-Pauschbetrag nach § 9a
Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a des Ein -
kommensteuergesetzes, wenn die berech-
tigte Person von ihr zu versteuernde Ein-
nahmen hat, die unter § 2c fallen, und

2.    eine Vorsorgepauschale

a)    mit den Teilbeträgen nach § 39b Ab-
satz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe b
und c des Einkommensteuergesetzes,
falls die berechtigte Person von ihr zu
versteuernde Einnahmen nach § 2c
hat, ohne in der gesetzlichen Renten-
versicherung oder einer vergleichbaren
Einrichtung versicherungspflichtig ge-
wesen zu sein, oder

b)    mit den Teilbeträgen nach § 39b Ab-
satz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe a
bis c des Einkommensteuergesetzes in
allen übrigen Fällen,

      wobei die Höhe der Teilbeträge ohne
Berücksichtigung der besonderen Regelun-
gen zur Berechnung der Beiträge nach § 55
Absatz 3 und § 58 Absatz 3 des Elften Bu-
ches Sozialgesetzbuch bestimmt wird.

(3) Als Abzug für die Einkommensteuer ist der
Betrag anzusetzen, der sich unter Berücksichti-
gung der Steuerklasse und des Faktors nach
§ 39f des Einkommensteuergesetzes nach
§ 2c Absatz 3 ergibt; die Steuerklasse VI bleibt
unberücksichtigt. War die berechtigte Person
im Bemessungszeitraum nach § 2b in keine
Steuerklasse eingereiht oder ist ihr nach § 2d
zu berücksichtigender Gewinn höher als ihr
nach § 2c zu berücksichtigender Überschuss
der Einnahmen über ein Zwölftel des Arbeitneh-
mer-Pauschbetrags, ist als Abzug für die Ein-
kommensteuer der Betrag anzusetzen, der sich
unter Berücksichtigung der Steuerklasse IV oh-
ne Berücksichtigung eines Faktors nach
§ 39f des Einkommensteuergesetzes ergibt.

(4) Als Abzug für den Solidaritätszuschlag ist
der Betrag anzusetzen, der sich nach den Maß-
gaben des Solidaritätszuschlagsgesetzes 1995
für die Einkommensteuer nach Absatz 3 ergibt.
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Freibeträge für Kinder werden nach den Maßga-
ben des § 3 Absatz 2a des Solidaritätszu-
schlagsgesetzes 1995 berücksichtigt.

(5) Als Abzug für die Kirchensteuer ist der Be-
trag anzusetzen, der sich unter Anwendung ei-
nes Kirchensteuersatzes von 8 Prozent für die
Einkommensteuer nach Absatz 3 ergibt. Freibe-
träge für Kinder werden nach den Maßgaben
des § 51a Absatz 2a des Einkommensteuerge-
setzes berücksichtigt.

(6) Vorbehaltlich der Absätze 2 bis 5 werden
Freibeträge und Pauschalen nur berücksichtigt,
wenn sie ohne weitere Voraussetzung jeder be-
rechtigten Person zustehen.

§ 2f Abzüge für Sozialabgaben

(1) Als Abzüge für Sozialabgaben sind Beträge
für die gesetzliche Sozialversicherung oder für
eine vergleichbare Einrichtung sowie für die Ar-
beitsförderung zu berücksichtigen. Die Abzüge
für Sozialabgaben werden einheitlich für Ein-
kommen aus nichtselbstständiger und selbst-
ständiger Erwerbstätigkeit anhand folgender
Beitragssatzpauschalen ermittelt:

1.    9 Prozent für die Kranken- und Pflegeversi-
cherung, falls die berechtigte Person in der
gesetzlichen Krankenversicherung nach
§ 5 Absatz 1 Nummer 1 bis 12 des Fünften
Buches Sozialgesetzbuch versicherungs-
pflichtig gewesen ist,

2.    10 Prozent für die Rentenversicherung,
falls die berechtigte Person in der gesetzli-
chen Rentenversicherung oder einer ver-
gleichbaren Einrichtung versicherungs-
pflichtig gewesen ist, und

3.    2 Prozent für die Arbeitsförderung, falls die
berechtigte Person nach dem Dritten Buch
Sozialgesetzbuch versicherungspflichtig ge-
 we sen ist.

(2) Bemessungsgrundlage für die Ermittlung
der Abzüge für Sozialabgaben ist die monatlich
durchschnittlich zu berücksichtigende Summe
der Einnahmen nach § 2c und der Gewinnein-

künfte nach § 2d. Einnahmen aus Beschäfti-
gungen im Sinne des § 8, des § 8a oder des
§ 20 Absatz 3 Satz 1 des Vierten Buches So -
zialgesetzbuch werden nicht berücksichtigt. Für
Einnahmen aus Beschäftigungsverhältnissen
im Sinne des § 20 Absatz 2 des Vierten Buches
Sozialgesetzbuch ist der Betrag anzusetzen, der
sich nach § 344 Absatz 4 des Dritten Buches
Sozialgesetzbuch für diese Einnahmen ergibt,
wobei der Faktor im Sinne des § 163 Absatz 10
Satz 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
unter Zugrundelegung der Beitragssatzpau-
schalen nach Absatz 1 bestimmt wird.

(3) Andere Maßgaben zur Bestimmung der
 sozialversicherungsrechtlichen Beitragsbemes-
sungsgrundlagen werden nicht berücksichtigt.

§ 3 Anrechnung von anderen Einnahmen

(1) Auf das der berechtigten Person nach § 2
oder nach § 2 in Verbindung mit § 2a zustehen-
de Elterngeld werden folgende Einnahmen an-
gerechnet:

1.    Mutterschaftsleistungen

a)    in Form des Mutterschaftsgeldes nach
dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch
oder nach dem Zweiten Gesetz über die
Krankenversicherung der Landwirte mit
Ausnahme des Mutterschaftsgeldes
nach § 19 Absatz 2 des Mutterschutz-
gesetzes oder

b)    in Form des Zuschusses zum Mutter-
schaftsgeld nach § 20 des Mutter-
schutzgesetzes, die der berechtigten
Person für die Zeit ab dem Tag der Ge-
burt des Kindes zustehen,

2.    Dienst- und Anwärterbezüge sowie Zu-
schüsse, die der berechtigten Person nach
beamten- oder soldatenrechtlichen Vor-
schriften für die Zeit eines Beschäftigungs-
verbots ab dem Tag der Geburt des Kindes
zustehen,

3.   dem Elterngeld vergleichbare Leistungen,
auf die eine nach § 1 berechtigte Person
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außerhalb Deutschlands oder gegenüber
einer über- oder zwischenstaatlichen Ein-
richtung Anspruch hat,

4.    Elterngeld, das der berechtigten Person für
ein älteres Kind zusteht, sowie

5.    Einnahmen, die der berechtigten Person als
Ersatz für Erwerbseinkommen zustehen
und

a)    die nicht bereits für die Berechnung
des Elterngeldes nach § 2 berücksich-
tigt werden oder

b)    bei deren Berechnung das Elterngeld
nicht berücksichtigt wird.

Stehen der berechtigten Person die Einnahmen
nur für einen Teil des Lebensmonats des Kindes
zu, sind sie nur auf den entsprechenden Teil des
Elterngeldes anzurechnen. Für jeden Kalender-
monat, in dem Einnahmen nach Satz 1 Num-
mer 4 oder Nummer 5 im Bemessungszeitraum
bezogen worden sind, wird der Anrechnungsbe-
trag um ein Zwölftel gemindert. Beginnt der Be-
zug von Einnahmen nach Satz 1 Nummer 5
nach der Geburt des Kindes und berechnen
sich die anzurechnenden Einnahmen auf der
Grundlage eines Einkommens, das geringer ist
als das Einkommen aus Erwerbstätigkeit im Be-
messungszeitraum, so ist der Teil des Elterngel-
des in Höhe des nach § 2 Absatz 1 oder 2 maß-
geblichen Prozentsatzes des Unterschiedsbe-
trages zwischen dem durchschnittlichen mo-
natlichen Einkommen aus Erwerbstätigkeit im
Bemessungszeitraum und dem durchschnittli-
chen monatlichen Bemessungseinkommen der
anzurechnenden Einnahmen von der Anrech-
nung freigestellt.

(2) Bis zu einem Betrag von 300 Euro ist das
Elterngeld von der Anrechnung nach Absatz 1
frei, soweit nicht Einnahmen nach Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 bis 3 auf das Elterngeld anzu-
rechnen sind. Dieser Betrag erhöht sich bei
Mehrlingsgeburten um je 300 Euro für das zwei-
te und jedes weitere Kind.

(3) Solange kein Antrag auf die in Absatz 1
Satz 1 Nummer 3 genannten vergleichbaren

Leistungen gestellt wird, ruht der Anspruch auf
Elterngeld bis zur möglichen Höhe der ver -
gleichbaren Leistung.

 § 4 Bezugsdauer, Anspruchsumfang

(1) Elterngeld wird als Basiselterngeld oder als
Elterngeld Plus gewährt. Es kann ab dem Tag
der Geburt bezogen werden. Basiselterngeld
kann bis zur Vollendung des 14. Lebensmonats
des Kindes bezogen werden. Elterngeld Plus
kann bis zur Vollendung des 32. Lebensmonats
bezogen werden, solange es ab dem 15. Le-
bensmonat in aufeinander folgenden Lebens-
monaten von zumindest einem Elternteil in An-
spruch genommen wird. Für angenommene
Kinder und Kinder im Sinne des § 1 Absatz 3
Satz 1 Nummer 1 kann Elterngeld ab Aufnahme
bei der berechtigten Person längstens bis zur
Vollendung des achten Lebensjahres des Kin-
des bezogen werden. 

(2) Elterngeld wird in Monatsbeträgen für Le-
bensmonate des Kindes gezahlt. Der Anspruch
endet mit dem Ablauf des Lebensmonats, in
dem eine Anspruchsvoraussetzung entfallen
ist. Die Eltern können die jeweiligen Monatsbe-
träge abwechselnd oder gleichzeitig beziehen.

(3) Die Eltern haben gemeinsam Anspruch auf
zwölf Monatsbeträge Basiselterngeld. Ist das
Einkommen aus Erwerbstätigkeit eines Eltern-
teils in zwei Lebensmonaten gemindert, haben
die Eltern gemeinsam Anspruch auf zwei weite-
re Monate Basiselterngeld (Partnermonate).
Statt für einen Lebensmonat Basiselterngeld zu
beanspruchen, kann die berechtigte Person je-
weils zwei Lebensmonate Elterngeld Plus bezie-
hen.

(4) Ein Elternteil hat Anspruch auf höchstens
zwölf Monatsbeträge Basiselterngeld zuzüglich
der höchstens vier zustehenden Monatsbeträ-
ge Partnerschaftsbonus nach § 4b. Ein Eltern-
teil hat nur Anspruch auf Elterngeld, wenn er es
mindestens für zwei Lebensmonate bezieht. Le-
bensmonate des Kindes, in denen einem Eltern-
teil nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3
anzurechnende Leistungen oder nach § 192
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Absatz 5 Satz 2 des Versicherungsvertragsge-
setzes Versicherungsleistungen zustehen, gel-
ten als Monate, für die dieser Elternteil Basisel-
terngeld nach § 4a Absatz 1 bezieht.

(5) Abweichend von Absatz 3 Satz 1 beträgt
der gemeinsame Anspruch der Eltern auf Basis-
elterngeld für ein Kind, das

1.    mindestens sechs Wochen vor dem voraus-
sichtlichen Tag der Entbindung geboren
wurde: 13 Monatsbeträge Basiselterngeld;

2.    mindestens acht Wochen vor dem voraus-
sichtlichen Tag der Entbindung geboren
wurde: 14 Monatsbeträge Basiselterngeld;

3.    mindestens zwölf Wochen vor dem voraus-
sichtlichen Tag der Entbindung geboren
wurde: 15 Monatsbeträge Basiselterngeld;

4.    mindestens 16 Wochen vor dem voraus-
sichtlichen Tag der Entbindung geboren
wurde: 16 Monatsbeträge Basiselterngeld.

Für die Berechnung des Zeitraums zwischen
dem voraussichtlichen Tag der Entbindung und
dem tatsächlichen Tag der Geburt ist der vor-
aussichtliche Tag der Entbindung maßgeblich,
wie er sich aus dem ärztlichen Zeugnis oder
dem Zeugnis einer Hebamme oder eines Ent-
bindungspflegers ergibt.

Im Fall von 

1.    Satz 1 Nummer 1

a)    hat ein Elternteil abweichend von Ab-
satz 4 Satz 1 Anspruch auf höchstens
13 Monatsbeträge Basiselterngeld zu-
züglich der höchstens vier zustehenden
Monatsbeträge Partnerschaftsbonus
nach § 4b,

b)    kann Basiselterngeld abweichend von
Absatz 1 Satz 3 bis zur Vollendung des
15. Lebensmonats des Kindes bezogen
werden und

c)    kann Elterngeld Plus abweichend von
Absatz 1 Satz 4 bis zur Vollendung des
32. Lebensmonats des Kindes bezogen
werden, solange es ab dem 16. Lebens-

monat in aufeinander folgenden Le-
bensmonaten von zumindest einem El-
ternteil in Anspruch genommen wird;

2.    Satz 1 Nummer 2

a)    hat ein Elternteil abweichend von Ab-
satz 4 Satz 1 Anspruch auf höchstens
14 Monatsbeträge Basiselterngeld zu-
züglich der höchstens vier zustehenden
Monatsbeträge Partnerschaftsbonus
nach § 4b,

b)    kann Basiselterngeld abweichend von
Absatz 1 Satz 3 bis zur Vollendung des
16. Lebensmonats des Kindes bezogen
werden und

c)    kann Elterngeld Plus abweichend von
Absatz 1 Satz 4 bis zur Vollendung des
32. Lebensmonats des Kindes bezogen
werden, solange es ab dem 17. Lebens-
monat in aufeinander folgenden Le-
bensmonaten von zumindest einem El-
ternteil in Anspruch genommen wird;

3.    Satz 1 Nummer 3

a)    hat ein Elternteil abweichend von Ab-
satz 4 Satz 1 Anspruch auf höchstens
15 Monatsbeträge Basiselterngeld zu-
züglich der höchstens vier zustehenden
Monatsbeträge Partnerschaftsbonus
nach § 4b,

b)    kann Basiselterngeld abweichend von
Absatz 1 Satz 3 bis zur Vollendung des
17. Lebensmonats des Kindes bezogen
werden und

c)    kann Elterngeld Plus abweichend von
Absatz 1 Satz 4 bis zur Vollendung des
32. Lebensmonats des Kindes bezogen
werden, solange es ab dem 18. Lebens-
monat in aufeinander folgenden Le-
bensmonaten von zumindest einem El-
ternteil in Anspruch genommen wird;

4.    Satz 1 Nummer 4

a)    hat ein Elternteil abweichend von Ab-
satz 4 Satz 1 Anspruch auf höchstens
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16 Monatsbeträge Basiselterngeld zu-
züglich der höchstens vier zustehenden
Monatsbeträge Partnerschaftsbonus
nach § 4b,

b)    kann Basiselterngeld abweichend von
Absatz 1 Satz 3 bis zur Vollendung des
18. Lebensmonats des Kindes bezogen
werden und

c)    kann Elterngeld Plus abweichend von
Absatz 1 Satz 4 bis zur Vollendung des
32. Lebensmonats des Kindes bezogen
werden, solange es ab dem 19. Lebens-
monat in aufeinander folgenden Le-
bensmonaten von zumindest einem El-
ternteil in Anspruch genommen wird.

§ 4a Berechnung von Basiselterngeld und
 Elterngeld Plus

(1) Basiselterngeld wird allein nach den Vorga-
ben der §§ 2 bis 3 ermittelt.

(2) Elterngeld Plus wird nach den Vorgaben
der §§ 2 bis 3 und den zusätzlichen Vorgaben
der Sätze 2 und 3 ermittelt. Das Elterngeld Plus
beträgt monatlich höchstens die Hälfte des Ba-
siselterngeldes, das der berechtigten Person
zustünde, wenn sie während des Elterngeldbe-
zugs keine Einnahmen im Sinne des § 2 oder
des § 3 hätte oder hat. Für die Berechnung des
Elterngeldes Plus halbieren sich:

1.    der Mindestbetrag für das Elterngeld nach
§ 2 Absatz 4 Satz 1,

2.    der Mindestbetrag des Geschwisterbonus
nach § 2a Absatz 1 Satz 1,

3.    der Mehrlingszuschlag nach § 2a Absatz 4
sowie

4.    die von der Anrechnung freigestellten El-
terngeldbeträge nach § 3 Absatz 2.

§ 4b Partnerschaftsbonus

(1) Wenn beide Elternteile

1.    nicht weniger als 24 und nicht mehr als 32
Wochenstunden im Durchschnitt des Le-
bensmonats erwerbstätig sind und

2.    die Voraussetzungen des § 1 erfüllen, hat
jeder Elternteil für diesen Lebensmonat An-
spruch auf einen zusätzlichen Monatsbe-
trag Elterngeld Plus (Partnerschaftsbonus).

(2) Die Eltern haben je Elternteil Anspruch auf
höchstens vier Monatsbeträge Partnerschafts-
bonus. Sie können den Partnerschaftsbonus
nur beziehen, wenn sie ihn jeweils für mindes -
tens zwei Lebensmonate in Anspruch nehmen.

(3) Die Eltern können den Partnerschaftsbo-
nus nur gleichzeitig und in aufeinander folgen-
den Lebensmonaten beziehen.

(4) Treten während des Bezugs des Partner-
schaftsbonus die Voraussetzungen für einen al-
leinigen Bezug nach § 4c Absatz 1 Nummer 1
bis 3 ein, so kann der Bezug durch einen Eltern-
teil nach § 4c Absatz 2 fortgeführt werden.

(5) Das Erfordernis des Bezugs in aufeinander
folgenden Lebensmonaten nach Absatz 3 und
§ 4 Absatz 1 Satz 4 gilt auch dann als erfüllt,
wenn sich während des Bezugs oder nach dem
Ende des Bezugs herausstellt, dass die Voraus-
setzungen für den Partnerschaftsbonus nicht in
allen Lebensmonaten, für die der Partner-
schaftsbonus beantragt wurde, vorliegen oder
vorlagen.

§ 4c Alleiniger Bezug durch einen Elternteil

(1) Ein Elternteil kann abweichend von § 4 Ab-
satz 4 Satz 1 zusätzlich auch das Elterngeld für
die Partnermonate nach § 4 Absatz 3 Satz 3 be-
ziehen, wenn das Einkommen aus Erwerbstätig-
keit für zwei Lebensmonate gemindert ist und 

1.    bei diesem Elternteil die Voraussetzungen
für den Entlastungsbetrag für Alleinerzie-
hende nach § 24b Absatz 1 und 3 des Ein-
kommensteuergesetzes vorliegen und der
andere Elternteil weder mit ihm noch mit
dem Kind in einer Wohnung lebt,
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2.    mit der Betreuung durch den anderen El-
ternteil eine Gefährdung des Kindeswohls
im Sinne von § 1666 Absatz 1 und 2 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs verbunden wäre
oder

3.    die Betreuung durch den anderen Elternteil
unmöglich ist, insbesondere, weil er wegen
einer schweren Krankheit oder einer
Schwerbehinderung sein Kind nicht betreu-
en kann; für die Feststellung der Unmög-
lichkeit der Betreuung bleiben wirtschaftli-
che Gründe und Gründe einer Verhinderung
wegen anderweitiger Tätigkeiten außer Be-
tracht.

(2) Liegt eine der Voraussetzungen des Absat-
zes 1 Nummer 1 bis 3 vor, so hat ein Elternteil,
der in mindestens zwei bis höchstens vier auf-
einander folgenden Lebensmonaten nicht
 weniger als 24 und nicht mehr als 32 Wochen-
stunden im Durchschnitt des Lebensmonats
 er werbs tätig ist, für diese Lebensmonate An-
spruch auf zusätzliche Monatsbeträge Eltern -
geld Plus.

§ 4d Weitere Berechtigte

Die §§ 4 bis 4c gelten in den Fällen des § 1
Absatz 3 und 4 entsprechend. Der Bezug von El-
terngeld durch nicht sorgeberechtigte Elterntei-
le und durch Personen, die nach § 1 Absatz 3
Satz 1 Nummer 2 und 3 Anspruch auf Eltern-
geld haben, bedarf der Zustimmung des sorge-
berechtigten Elternteils.

Abschnitt 2
Verfahren und Organisation

§ 5 Zusammentreffen von Ansprüchen

(1) Erfüllen beide Elternteile die Anspruchs-
voraussetzungen, bestimmen sie, wer von ih-
nen die Monatsbeträge für welche Lebensmo-
nate des Kindes in Anspruch nimmt.

(2) Beanspruchen beide Elternteile zusam-
men mehr als die ihnen nach § 4 Absatz 3 und

§ 4b oder nach § 4 Absatz 3 und § 4b in Verbin-
dung mit § 4d zustehenden Monatsbeträge, so
besteht der Anspruch eines Elternteils, der nicht
über die Hälfte der zustehenden Monatsbeträ-
ge hinausgeht, ungekürzt; der Anspruch des an-
deren Elternteils wird gekürzt auf die vom Ge-
samtanspruch verbleibenden Monatsbeträge.
Beansprucht jeder der beiden Elternteile mehr
als die Hälfte der ihm zustehenden Monatsbe-
träge, steht jedem Elternteil die Hälfte des Ge-
samtanspruchs der Monatsbeträge zu.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten in den Fällen
des § 1 Absatz 3 und 4 entsprechend. Wird eine
Einigung mit einem nicht sorgeberechtigten El-
ternteil oder einer Person, die nach § 1 Absatz
3 Satz 1 Nummer 2 und 3 Anspruch auf Eltern-
geld hat, nicht erzielt, so kommt es abweichend
von Absatz 2 allein auf die Entscheidung des
sorgeberechtigten Elternteils an.

§ 6 Auszahlung

Elterngeld wird im Laufe des Lebensmonats
gezahlt, für den es bestimmt ist.

§ 7 Antragstellung

(1) Elterngeld ist schriftlich zu beantragen. Es
wird rückwirkend nur für die letzten drei Lebens-
monate vor Beginn des Lebensmonats geleis -
tet, in dem der Antrag auf Elterngeld eingegan-
gen ist. Im Antrag ist anzugeben, für welche Le-
bensmonate Basiselterngeld, für welche Le-
bensmonate Elterngeld Plus oder für welche
Lebensmonate Partnerschaftsbonus beantragt
wird.

(2) Die im Antrag getroffenen Entscheidungen
können bis zum Ende des Bezugszeitraums
geändert werden. Eine Änderung kann rückwir-
kend nur für die letzten drei Lebensmonate vor
Beginn des Lebensmonats verlangt werden, in
dem der Änderungsantrag eingegangen ist. Sie
ist außer in den Fällen besonderer Härte un-
zulässig, soweit Monatsbeträge bereits ausge-
zahlt sind. Abweichend von den Sätzen 2 und 3
kann für einen Lebensmonat, in dem bereits El-
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terngeld Plus bezogen wurde, nachträglich Ba-
siselterngeld beantragt werden. Im Übrigen fin-
den die für die Antragstellung geltenden Vor-
schriften auch auf den Änderungsantrag An-
wendung.

(3) Der Antrag ist, außer im Fall des § 4c und
der Antragstellung durch eine allein sorgebe-
rechtigte Person, zu unterschreiben von der
Person, die ihn stellt, und zur Bestätigung der
Kenntnisnahme auch von der anderen berech-
tigten Person. Die andere berechtigte Person
kann gleichzeitig

1.    einen Antrag auf Elterngeld stellen oder

2.    der Behörde anzeigen, wie viele Monatsbe-
träge sie beansprucht, wenn mit ihrem An-
spruch die Höchstgrenzen nach § 4 Absatz
3 in Verbindung mit § 4b überschritten wür-
den.

Liegt der Behörde von der anderen berechtigten
Person weder ein Antrag auf Elterngeld noch ei-
ne Anzeige nach Satz 2 vor, so werden sämtli-
che Monatsbeträge der berechtigten Person
ausgezahlt, die den Antrag gestellt hat; die an-
dere berechtigte Person kann bei einem späte-
ren Antrag abweichend von § 5 Absatz 2 nur die
unter Berücksichtigung von § 4 Absatz 3 in Ver-
bindung mit § 4b vom Gesamtanspruch verblei-
benden Monatsbeträge erhalten.

§ 8 Auskunftspflicht, Nebenbestimmungen

(1) Soweit im Antrag auf Elterngeld Angaben
zum voraussichtlichen Einkommen aus Er -
werbs tätigkeit gemacht wurden, ist nach Ablauf
des Bezugszeitraums für diese Zeit das tatsäch-
liche Einkommen aus Erwerbstätigkeit nachzu-
weisen.

(1a) Die Mitwirkungspflichten nach § 60 des
Ersten Buches Sozialgesetzbuch gelten 

1.    im Falle des § 1 Absatz 8 Satz 2 auch für die
andere Person im Sinne des § 1 Absatz 8
Satz 2 und

2.    im Falle des § 4b oder des § 4b in Verbin-
dung mit § 4d Satz 1 für beide Personen,

die den Partnerschaftsbonus beantragt ha-
ben.

§ 65 Absatz 1 und 3 des Ersten Buches Sozial-
gesetzbuch gilt entsprechend.

(2) Elterngeld wird in den Fällen, in denen die
berechtigte Person nach ihren Angaben im An-
trag im Bezugszeitraum voraussichtlich kein
Einkommen aus Ewerbstätigkeit haben wird,
unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall
gezahlt, dass sie entgegen ihren Angaben im
Antrag Einkommen aus Erwerbstätigkeit hat. In
den Fällen, in denen zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung der Steuerbescheid für den letzten ab-
geschlossenen Veranlagungszeitraum vor der
Geburt des Kindes nicht vorliegt und nach den
Angaben im Antrag die Beträge nach § 1 Absatz
8 voraussichtlich nicht überschritten werden,
wird das Elterngeld unter dem Vorbehalt des Wi-
derrufs für den Fall gezahlt, dass entgegen den
Angaben im Antrag die Beträge nach § 1 Absatz
8 überschritten werden.

(3) Das Elterngeld wird bis zum Nachweis der
jeweils erforderlichen Angaben vorläufig unter
Berücksichtigung der glaubhaft gemachten An-
gaben gezahlt, wenn

1.    zum Zeitpunkt der Antragstellung der Steu-
erbescheid für den letzten abgeschlosse-
nen Veranlagungszeitraum vor der Geburt
des Kindes nicht vorliegt und noch nicht an-
gegeben werden kann, ob die Beträge nach
§ 1 Absatz 8 überschritten werden,

2.    das Einkommen aus Erwerbstätigkeit vor
der Geburt nicht ermittelt werden kann oder 

3.    die berechtigte Person nach den Angaben
im Antrag auf Elterngeld im Bezugszeitraum
voraussichtlich Einkommen aus Erwerbs -
tätigkeit hat.

§ 9 Einkommens- und Arbeitszeitnachweis,
Auskunftspflicht des Arbeitgebers

(1) Soweit es zum Nachweis des Einkommens
aus Erwerbstätigkeit oder der wöchentlichen Ar-
beitszeit erforderlich ist, hat der Arbeitgeber der
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nach § 12 zuständigen Behörde für bei ihm Be-
schäftigte das Arbeitsentgelt, die für die Ermitt-
lung der nach den §§ 2e und 2f erforderlichen
Abzugsmerkmale für Steuern und Sozialabga-
ben sowie die Arbeitszeit auf Verlangen zu be-
scheinigen; das Gleiche gilt für ehemalige Ar-
beitgeber. Für die in Heimarbeit Beschäftigten
und die ihnen Gleichgestellten (§ 1 Absatz 1
und 2 des Heimarbeitsgesetzes) tritt an die
 Stelle des Arbeitgebers der Auftraggeber oder
Zwischenmeister.

(2) Für den Nachweis des Einkommens aus Er-
werbstätigkeit kann die nach § 12 Absatz 1 zu-
ständige Behörde auch das in § 108a Absatz 1
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch vorgese-
hene Verfahren zur elektronischen Abfrage und
Übermittlung von Entgeltbescheinigungsdaten
nutzen. Sie darf dieses Verfahren nur nutzen,
wenn die betroffene Arbeitnehmerin oder der
betroffene Arbeitnehmer zuvor in dessen Nut-
zung eingewilligt hat. Wenn der betroffene Ar-
beitgeber ein systemgeprüftes Entgeltabrech-
nungsprogramm nutzt, ist er verpflichtet, die je-
weiligen Entgeltbescheinigungsdaten mit dem
in §  108a Absatz 1 des Vierten Buches Sozial-
gesetzbuch vorgesehenen Verfahren zu über-
mitteln.

§ 10 Verhältnis zu anderen Sozialleistungen

(1) Das Elterngeld und vergleichbare Leistun-
gen der Länder sowie die nach § 3 auf die Leis -
tung angerechneten Einnahmen oder Leistun-
gen bleiben bei Sozialleistungen, deren Zahlung
von anderen Einkommen abhängig ist, bis zu ei-
ner Höhe von insgesamt 300 Euro im Monat als
Einkommen unberücksichtigt.

(2) Das Elterngeld und vergleichbare Leistun-
gen der Länder sowie die nach § 3 auf die Leis -
tung angerechneten Einnahmen oder Leistun-
gen dürfen bis zu einer Höhe von insgesamt
300 Euro nicht dafür herangezogen werden, um
auf Rechtsvorschriften beruhende Leistungen
anderer, auf die kein Anspruch besteht, zu ver-
sagen.

(3) Soweit die berechtigte Person Elterngeld
Plus bezieht, bleibt das Elterngeld nur bis zur
Hälfte des Anrechnungsfreibetrags, der nach
Abzug der anderen nach Absatz 1 nicht zu
berücksichtigenden Einnahmen für das Eltern-
geld verbleibt, als Einkommen unberücksichtigt
und darf nur bis zu dieser Höhe nicht dafür her-
angezogen werden, um auf Rechtsvorschriften
beruhende Leistungen anderer, auf die kein An-
spruch besteht, zu versagen.

(4) Die nach den Absätzen 1 bis 3 nicht zu
berücksichtigenden oder nicht heranzuziehen-
den Beträge vervielfachen sich bei Mehrlingsge-
burten mit der Zahl der geborenen Kinder.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht bei Leis -
tungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-
buch, dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch,
§ 6a des Bundeskindergeldgesetzes und dem
Asylbewerberleistungsgesetz. Bei den in Satz 1
bezeichneten Leistungen bleiben das Eltern-
geld und vergleichbare Leistungen der Länder
sowie die nach § 3 auf das Elterngeld an -
gerechneten Einnahmen in Höhe des nach § 2
Absatz 1 berücksichtigten Einkommens aus
 Erwerbstätigkeit vor der Geburt bis zu 300 Euro
im Monat als Einkommen unberücksichtigt. So-
weit die berechtigte Person Elterngeld Plus be-
zieht, verringern sich die Beträge nach Satz 2
um die Hälfte. Abweichend von Satz 2 bleibt
Mutterschaftsgeld gemäß § 19 des Mutter-
schutzgesetzes in voller Höhe unberücksichtigt.

(6) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend,
soweit für eine Sozialleistung ein Kostenbeitrag
erhoben werden kann, der einkommensabhän-
gig ist.

§ 11 Unterhaltspflichten

Unterhaltsverpflichtungen werden durch die
Zahlung des Elterngeldes und vergleichbarer
Leistungen der Länder nur insoweit berührt, als
die Zahlung 300 Euro monatlich übersteigt. So-
weit die berechtigte Person Elterngeld Plus be-
zieht, werden die Unterhaltspflichten insoweit
berührt, als die Zahlung 150 Euro übersteigt.
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Die in den Sätzen 1 und 2 genannten Beträge
vervielfachen sich bei Mehrlingsgeburten mit
der Zahl der geborenen Kinder. Die Sätze 1 bis
3 gelten nicht in den Fällen des § 1361 Absatz
3, der §§ 1579, 1603 Absatz 2 und des § 1611
Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

§ 12 Zuständigkeit; Bewirtungschaftung
der Mittel

(1) Die Landesregierungen oder die von ihnen
beauftragten Stellen bestimmen die für die Aus-
führung dieses Gesetzes zuständigen Behör-
den. Zuständig ist die von den Ländern für die
Durchführung dieses Gesetzes bestimmte
Behörde des Bezirks, in dem das Kind, für das
Elterngeld beansprucht wird, zum Zeitpunkt der
ersten Antragstellung seinen inländischen
Wohnsitz hat. Hat das Kind, für das Elterngeld
beansprucht wird, in den Fällen des § 1 Absatz
2 zum Zeitpunkt der ersten Antragstellung kei-
nen inländischen Wohnsitz, so ist die von den
Ländern für die Durchführung dieses Gesetzes
bestimmte Behörde des Bezirks zuständig, in
dem die berechtigte Person ihren letzten inlän-
dischen Wohnsitz hatte; hilfsweise ist die
Behörde des Bezirks zuständig, in dem der ent-
sendende Dienstherr oder Arbeitgeber der be-
rechtigten Person oder der Arbeitgeber des Ehe-
gatten oder der Ehegattin der berechtigten Per-
son den inländischen Sitz hat.

(2) Den nach Absatz 1 zuständigen Behörden
obliegt auch die Beratung zur Elternzeit.

(3) Der Bund trägt die Ausgaben für das Eltern-
geld. Die damit zusammenhängenden Einnah-
men sind an den Bund abzuführen. Für die Aus-
gaben und die mit ihnen zusammenhängenden
Einnahmen sind die Vorschriften über das
Haushaltsrecht des Bundes einschließlich der
Verwaltungsvorschriften anzuwenden.

§ 13 Rechtsweg

(1) Über öffentlich-rechtliche Streitigkeiten in
Angelegenheiten der §§ 1 bis 12 entscheiden
die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit. § 85 Ab-

satz 2 Nummer 2 des Sozialgerichtsgesetzes
gilt mit der Maßgabe, dass die zuständige Stelle
nach § 12 bestimmt wird.

(2) Widerspruch und Anfechtungsklage haben
keine aufschiebende Wirkung.

§ 14 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig
1.    entgegen § 8 Absatz 1 einen Nachweis

nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig erbringt,

2.    entgegen § 9 Absatz 1 eine dort genannte
Angabe nicht, nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig bescheinigt,

3.    entgegen § 60 Absatz 1 Nummer 1 des Ers -
ten Buches Sozialgesetzbuch, auch in Ver-
bindung mit § 8 Absatz 1a Satz 1, eine An-
gabe nicht, nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig macht,

4.    entgegen § 60 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2
des Ersten Buches Sozialgesetzbuch, auch
in Verbindung mit § 8 Absatz 1a Satz 1, eine
Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig macht oder

5.    entgegen § 60 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3
des Ersten Buches Sozialgesetzbuch, auch
in Verbindung mit § 8 Absatz 1a Satz 1, eine
Beweisurkunde nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer
Geldbuße von bis zu zweitausend Euro geahn-
det werden.

(3) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36
Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten sind die in § 12 Absatz 1 ge-
nannten Behörden.
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Abschnitt 3
Elternzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer

§ 15 Anspruch auf Elternzeit

(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ha-
ben Anspruch auf Elternzeit, wenn sie

1.    a)    mit ihrem Kind,

b)    mit einem Kind, für das sie die An-
spruchsvoraussetzungen nach § 1
Absatz 3 oder 4 erfüllen, oder

c)    mit einem Kind, das sie in Vollzeitpflege
nach § 33 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch aufgenommen haben,

      in einem Haushalt leben und

2.    dieses Kind selbst betreuen und erziehen.

Nicht sorgeberechtigte Elternteile und Perso-
nen, die nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b
und c Elternzeit nehmen können, bedürfen der
Zustimmung des sorgeberechtigten Elternteils.

(1a) Anspruch auf Elternzeit haben Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer auch, wenn sie mit
ihrem Enkelkind in einem Haushalt leben und
dieses Kind selbst betreuen und erziehen und

1.    ein Elternteil des Kindes minderjährig ist
oder

2.    ein Elternteil des Kindes sich in einer Aus-
bildung befindet, die vor Vollendung des
18. Lebensjahres begonnen wurde und die
Arbeitskraft des Elternteils im Allgemeinen
voll in Anspruch nimmt.

Der Anspruch besteht nur für Zeiten, in denen
keiner der Elternteile des Kindes selbst Eltern-
zeit beansprucht.

(2) Der Anspruch auf Elternzeit besteht bis zur
Vollendung des dritten Lebensjahres eines
 Kindes. Ein Anteil von bis zu 24 Monaten kann
zwischen dem dritten Geburtstag und dem voll-
endeten achten Lebensjahr des Kindes in An-
spruch genommen werden. Die Zeit der Mutter-
schutzfrist nach § 3 Absatz 2 und 3 des Mutter-

schutzgesetzes wird für die Elternzeit der Mutter
auf die Begrenzung nach den Sätzen 1 und 2 an -
gerechnet. Bei mehreren Kindern besteht der
Anspruch auf Elternzeit für jedes Kind, auch
wenn sich die Zeiträume im Sinne der Sätze 1
und 2 überschneiden. Bei einem angenomme-
nen Kind und bei einem Kind in Vollzeit- oder
 Adoptionspflege kann Elternzeit von insgesamt
bis zu drei Jahren ab der Aufnahme bei der be-
rechtigten Person, längstens bis zur Vollendung
des achten Lebensjahres des Kindes genommen
werden; die Sätze 2 und 4 sind entsprechend an-
wendbar, soweit sie die zeitliche Aufteilung re-
geln. Der Anspruch kann nicht durch Vertrag aus-
geschlossen oder beschränkt werden.

(3) Die Elternzeit kann, auch anteilig, von je-
dem Elternteil allein oder von beiden Elterntei-
len gemeinsam genommen werden. Satz 1 gilt
in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1
Buchstabe b und c entsprechend. 

(4) Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin
darf während der Elternzeit nicht mehr als 32
Wochenstunden im Durchschnitt des Monats er-
werbstätig sein. Eine im Sinne des § 23 des Ach-
ten Buches Sozialgesetzbuch geeignete Ta-
gespflegeperson darf bis zu fünf Kinder in Ta-
gespflege betreuen, auch wenn die wöchentli-
che Betreuungszeit 32 Stunden übersteigt.
Teilzeitarbeit bei einem anderen Arbeitgeber
oder selbstständige Tätigkeit nach Satz 1 be -
dürfen der Zustimmung des Arbeitgebers. Die-
ser kann sie nur innerhalb von vier Wochen aus
dringenden betrieblichen Gründen schriftlich
ablehnen.

(5) Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin
kann eine Verringerung der Arbeitszeit und ihre
Verteilung beantragen. Der Antrag kann mit der
schriftlichen Mitteilung nach Absatz 7 Satz 1
Nummer 5 verbunden werden. Über den Antrag
sollen sich der Arbeitgeber und der Arbeitneh-
mer oder die Arbeitnehmerin innerhalb von vier
Wochen einigen. Lehnt der Arbeitgeber den An-
trag ab, so hat er dies dem Arbeitnehmer oder
der Arbeitnehmerin innerhalb der Frist nach
Satz 3 mit einer Begründung mitzuteilen. Un-
berührt bleibt das Recht, sowohl die vor der El-
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ternzeit bestehende Teilzeitarbeit unverändert
während der Elternzeit fortzusetzen, soweit Ab-
satz 4 beachtet ist, als auch nach der Elternzeit
zu der Arbeitszeit zurückzukehren, die vor Be-
ginn der Elternzeit vereinbart war.

(6) Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin
kann gegenüber dem Arbeitgeber, soweit eine
Einigung nach Absatz 5 nicht möglich ist, unter
den Voraussetzungen des Absatzes 7 während
der Gesamtdauer der Elternzeit zweimal eine
Verringerung seiner oder ihrer Arbeitszeit bean-
spruchen.

(7) Für den Anspruch auf Verringerung der Ar-
beitszeit gelten folgende Voraussetzungen:

1.    Der Arbeitgeber beschäftigt, unabhängig
von der Anzahl der Personen in Berufsbil-
dung, in der Regel mehr als 15 Arbeitneh-
mer und Arbeitnehmerinnen,

2.    das Arbeitsverhältnis in demselben Betrieb
oder Unternehmen besteht ohne Unterbre-
chung länger als sechs Monate,

3.    die vertraglich vereinbarte regelmäßige Ar-
beitszeit soll für mindestens zwei Monate
auf einen Umfang von nicht weniger als 15
und nicht mehr als 32 Wochenstunden im
Durchschnitt des Monats verringert werden,

4.    dem Anspruch stehen keine dringenden be-
trieblichen Gründe entgegen und

5.    der Anspruch auf Teilzeit wurde dem Ar -
beitgeber

a)    für den Zeitraum bis zum vollendeten
dritten Lebensjahr des Kindes sieben
Wochen und

b)    für den Zeitraum zwischen dem dritten
Geburtstag und dem vollendeten ach-
ten Lebensjahr des Kindes 13 Wochen

      vor Beginn der Teilzeittätigkeit schriftlich
mitgeteilt.

Der Antrag muss den Beginn und den Umfang
der verringerten Arbeitszeit enthalten. Die ge-
wünschte Verteilung der verringerten Arbeits-
zeit soll im Antrag angegeben werden. Falls der

Arbeitgeber die beanspruchte Verringerung
oder Verteilung der Arbeitszeit ablehnt, muss
die Ablehnung innerhalb der in Satz 5 genann-
ten Frist und mit schriftlicher Begründung erfol-
gen. Hat ein Arbeitgeber die Verringerung der
Arbeitszeit

1.    in einer Elternzeit zwischen der Geburt und
dem vollendeten dritten Lebensjahr des
Kindes nicht spätestens vier Wochen nach
Zugang des Antrags oder

2.    in einer Elternzeit zwischen dem dritten Ge-
burtstag und dem vollendeten achten Le-
bensjahr des Kindes nicht spätestens acht
Wochen nach Zugang des Antrags

schriftlich abgelehnt, gilt die Zustimmung als er-
teilt und die Verringerung der Arbeitszeit ent-
sprechend den Wünschen der Arbeitnehmerin
oder des Arbeitnehmers als festgelegt. Haben
Arbeitgeber und Arbeitnehmerin oder Arbeit-
nehmer über die Verteilung der Arbeitszeit kein
Einvernehmen nach Absatz 5 Satz 2 erzielt und
hat der Arbeitgeber nicht innerhalb der in Satz
5 genannten Fristen die gewünschte Verteilung
schriftlich abgelehnt, gilt die Verteilung der Ar-
beitszeit entsprechend den Wünschen der Ar-
beitnehmerin oder des Arbeitnehmers als fest-
gelegt. Soweit der Arbeitgeber den Antrag auf
Verringerung oder Verteilung der Arbeitszeit
rechtzeitig ablehnt, kann die Arbeitnehmerin
oder der Arbeitnehmer Klage vor dem Gericht
für Arbeitssachen erheben.

§ 16 Inanspruchnahme der Elternzeit

(1) Wer Elternzeit beanspruchen will, muss sie

1.    für den Zeitraum bis zum vollendeten drit-
ten Lebensjahr des Kindes spätestens sie-
ben Wochen und

2.    für den Zeitraum zwischen dem dritten Ge-
burtstag und dem vollendeten achten Le-
bensjahr des Kindes spätestens 13 Wochen

vor Beginn der Elternzeit schriftlich vom Arbeit-
geber verlangen. Verlangt die Arbeitnehmerin
oder der Arbeitnehmer Elternzeit nach Satz 1
Nummer 1, muss sie oder er gleichzeitig er-
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klären, für welche Zeiten innerhalb von zwei Jah-
ren Elternzeit genommen werden soll. Bei drin-
genden Gründen ist ausnahmsweise eine an -
gemessene kürzere Frist möglich. Nimmt die
 Mutter die Elternzeit im Anschluss an die Mut-
terschutzfrist, wird die Zeit der Mutterschutz-
frist nach § 3 Absatz 2 und 3 des Mutterschutz-
gesetzes auf den Zeitraum nach Satz 2 ange-
rechnet. Nimmt die Mutter die Elternzeit im An-
schluss an einen auf die Mutterschutzfrist
folgenden Erholungsurlaub, werden die Zeit der
Mutterschutzfrist nach § 3 Absatz 2 und 3 des
Mutterschutzgesetzes und die Zeit des Erho-
lungsurlaubs auf den Zweijahreszeitraum nach
Satz 2 angerechnet. Jeder Elternteil kann seine
Elternzeit auf drei Zeitabschnitte verteilen; eine
Verteilung auf weitere Zeitabschnitte ist nur mit
der Zustimmung des Arbeitgebers möglich. Der
Arbeitgeber kann die Inanspruchnahme eines
dritten  Abschnitts einer Elternzeit innerhalb von
acht Wochen nach Zugang des Antrags aus drin-
genden betrieblichen Gründen ablehnen, wenn
dieser Abschnitt im Zeitraum zwischen dem drit-
ten Geburtstag und dem vollendeten achten Le-
bensjahr des Kindes liegen soll. Der Arbeitgeber
hat dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin
die Elternzeit zu bescheinigen. Bei einem Arbeit-
geberwechsel ist bei der Anmeldung der Eltern-
zeit auf Verlangen des neuen Arbeitgebers eine
Bescheinigung des früheren Arbeitgebers über
bereits genommene Elternzeit durch die Arbeit-
nehmerin oder den Arbeitnehmer vorzulegen.

(2) Können Arbeitnehmerinnen aus einem von
ihnen nicht zu vertretenden Grund eine sich un-
mittelbar an die Mutterschutzfrist des § 3 Ab-
satz 2 und 3 des Mutterschutzgesetzes an-
schließende Elternzeit nicht rechtzeitig verlan-
gen, können sie dies innerhalb einer Woche
nach Wegfall des Grundes nachholen.

(3) Die Elternzeit kann vorzeitig beendet oder
im Rahmen des § 15 Absatz 2 verlängert wer-
den, wenn der Arbeitgeber zustimmt. Die vor -
zeitige Beendigung wegen der Geburt eines wei-
teren Kindes oder in Fällen besonderer Härte,
insbesondere bei Eintritt einer schweren Krank-
heit, Schwerbehinderung oder Tod eines Eltern-

teils oder eines Kindes der berechtigten Person
oder bei erheblich gefährdeter wirtschaftlicher
Existenz der Eltern nach Inanspruchnahme der
Elternzeit, kann der Arbeitgeber unbeschadet
von Satz 3 nur innerhalb von vier Wochen aus
dringenden betrieblichen Gründen schriftlich
ablehnen. Die Elternzeit kann zur Inanspruch-
nahme der Schutzfristen des § 3 des Mutter-
schutzgesetzes auch ohne Zustimmung des Ar-
beitgebers vorzeitig beendet werden; in diesen
Fällen soll die Arbeitnehmerin dem Arbeitgeber
die Beendigung der Elternzeit rechtzeitig mittei-
len. Eine Verlängerung der Elternzeit kann ver-
langt werden, wenn ein vorgesehener Wechsel
der  Anspruchsberechtigten aus einem wichti-
gen Grund nicht erfolgen kann.

(4) Stirbt das Kind während der Elternzeit, en-
det diese spätestens drei Wochen nach dem
Tod des Kindes.

(5) Eine Änderung in der Anspruchsberechti-
gung hat der Arbeitnehmer oder die Arbeitneh-
merin dem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen.

§ 17 Urlaub

(1) Der Arbeitgeber kann den Erholungsur-
laub, der dem Arbeitnehmer oder der Arbeit -
nehmerin für das Urlaubsjahr zusteht, für jeden
vollen Kalendermonat der Elternzeit um ein
Zwölftel kürzen. Dies gilt nicht, wenn der Arbeit-
nehmer oder die Arbeitnehmerin während der
Elternzeit bei seinem oder ihrem Arbeitgeber
Teilzeitarbeit leistet.

(2) Hat der Arbeitnehmer oder die Arbeitneh-
merin den ihm oder ihr zustehenden Urlaub vor
dem Beginn der Elternzeit nicht oder nicht voll-
ständig erhalten, hat der Arbeitgeber den Rest-
urlaub nach der Elternzeit im laufenden oder im
nächsten Urlaubsjahr zu gewähren.

(3) Endet das Arbeitsverhältnis während der
Elternzeit oder wird es im Anschluss an die El-
ternzeit nicht fortgesetzt, so hat der Arbeitgeber
den noch nicht gewährten Urlaub abzugelten.

(4) Hat der Arbeitnehmer oder die Arbeitneh-
merin vor Beginn der Elternzeit mehr Urlaub er-
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halten, als ihm oder ihr nach Absatz 1 zusteht,
kann der Arbeitgeber den Urlaub, der dem Ar-
beitnehmer oder der Arbeitnehmerin nach dem
Ende der Elternzeit zusteht, um die zu viel ge-
währten Urlaubstage kürzen.

§ 18 Kündigungsschutz

(1) Der Arbeitgeber darf das Arbeitsverhältnis
ab dem Zeitpunkt, von dem an Elternzeit ver-
langt worden ist, nicht kündigen. Der Kündi-
gungsschutz nach Satz 1 beginnt

1.    frühestens acht Wochen vor Beginn einer
Elternzeit bis zum vollendeten dritten Le-
bensjahr des Kindes und

2.    frühestens 14 Wochen vor Beginn einer El-
ternzeit zwischen dem dritten Geburtstag
und dem vollendeten achten Lebensjahr
des Kindes.

Während der Elternzeit darf der Arbeitgeber das
Arbeitsverhältnis nicht kündigen. In besonde-
ren Fällen kann ausnahmsweise eine Kündi-
gung für zulässig erklärt werden. Die Zulässig-
keitserklärung erfolgt durch die für den Arbeits-
schutz zuständige oberste Landesbehörde oder
die von ihr bestimmte Stelle. Die Bundesregie-
rung kann mit Zustimmung des Bundesrates all-
gemeine Verwaltungsvorschriften zur Durch-
führung des Satzes 4 erlassen.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn Arbeit-
nehmer oder Arbeitnehmerinnen

1.    während der Elternzeit bei demselben Ar-
beitgeber Teilzeitarbeit leisten oder

2.    ohne Elternzeit in Anspruch zu nehmen,
Teilzeitarbeit leisten und Anspruch auf El-
terngeld nach § 1 während des Zeitraums
nach § 4 Absatz 1 Satz 2, 3 und 5 haben.

§ 19 Kündigung zum Ende der Elternzeit

Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin
kann das Arbeitsverhältnis zum Ende der El -
ternzeit nur unter Einhaltung einer Kündigungs-
frist von drei Monaten kündigen.

§ 20 Zur Berufsbildung Beschäftigte, in
Heimarbeit Beschäftigte

(1) Die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten
gelten als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin-
nen im Sinne dieses Gesetzes. Die Elternzeit
wird auf die Dauer einer Berufsausbildung nicht
angerechnet, es sei denn, dass während der El-
ternzeit die Berufsausbildung nach § 7a des Be-
rufsbildungsgesetzes oder § 27b der Hand-
werksordnung in Teilzeit durchgeführt wird.
§ 15 Absatz 4 Satz 1 bleibt unberührt.

(2) Anspruch auf Elternzeit haben auch die in
Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleich-
gestellten (§ 1 Absatz 1 und 2 des Heimarbeits-
gesetzes), soweit sie am Stück mitarbeiten. Für
sie tritt an die Stelle des Arbeitgebers der Auf-
traggeber oder Zwischenmeister und an die
Stelle des Arbeitsverhältnisses das Beschäfti-
gungsverhältnis.

§ 21 Befristete Arbeitsverträge

(1) Ein sachlicher Grund, der die Befristung ei-
nes Arbeitsverhältnisses rechtfertigt, liegt vor,
wenn ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehme-
rin zur Vertretung eines anderen Arbeitnehmers
oder einer anderen Arbeitnehmerin für die Dau-
er eines Beschäftigungsverbotes nach dem
Mutterschutzgesetz, einer Elternzeit, einer auf
Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung oder einzel-
vertraglicher Vereinbarung beruhenden Arbeits-
freistellung zur Betreuung eines Kindes oder für
diese Zeiten zusammen oder für Teile davon
eingestellt wird.

(2) Über die Dauer der Vertretung nach Ab-
satz 1 hinaus ist die Befristung für notwendige
Zeiten einer Einarbeitung zulässig.

(3) Die Dauer der Befristung des Arbeitsver-
trags muss kalendermäßig bestimmt oder be-
stimmbar oder den in den Absätzen 1 und 2 ge-
nannten Zwecken zu entnehmen sein.

(4) Der Arbeitgeber kann den befristeten Ar-
beitsvertrag unter Einhaltung einer Frist von
mindestens drei Wochen, jedoch frühestens

241



Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz                                                                         §§ 21, 22 BEEG

zum Ende der Elternzeit, kündigen, wenn die El-
ternzeit ohne Zustimmung des Arbeitgebers
vorzeitig endet und der Arbeitnehmer oder die
 Arbeitnehmerin die vorzeitige Beendigung der
Elternzeit mitgeteilt hat. Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn der Arbeitgeber die vorzeitige Be-
endigung der Elternzeit in den Fällen des § 16
Absatz 3 Satz 2 nicht ablehnen darf.

(5) Das Kündigungsschutzgesetz ist im Falle
des Absatzes 4 nicht anzuwenden.

(6) Absatz 4 gilt nicht, soweit seine Anwen-
dung vertraglich ausgeschlossen ist.

(7) Wird im Rahmen arbeitsrechtlicher Geset-
ze oder Verordnungen auf die Zahl der be -
schäftigten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin-
nen abgestellt, so sind bei der Ermittlung dieser
Zahl Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen,
die sich in der Elternzeit befinden oder zur Be-
treuung eines Kindes freigestellt sind, nicht mit-
zuzählen, solange für sie aufgrund von Ab-
satz 1 ein Vertreter oder eine Vertreterin einge-
stellt ist. Dies gilt nicht, wenn der Vertreter oder
die Vertreterin nicht mitzuzählen ist. Die Sätze
1 und 2 gelten entsprechend, wenn im Rahmen
arbeitsrechtlicher Gesetze oder Verordnungen
auf die Zahl der Arbeitsplätze abgestellt wird.

Abschnitt 4
Statistik und Schlussvorschriften

§ 22 Bundesstatistik

(1) Zur Beurteilung der Auswirkungen dieses
Gesetzes sowie zu seiner Fortentwicklung sind
laufende Erhebungen zum Bezug von Eltern-
geld als Bundesstatistiken durchzuführen. Die
Erhebungen erfolgen zentral beim Statistischen
Bundesamt.

(2) Die Statistik zum Bezug von Elterngeld er-
fasst vierteljährlich zum jeweils letzten Tag des
aktuellen und der vorangegangenen zwei Ka-
lendermonate für Personen, die in einem dieser
Kalendermonate Elterngeld bezogen haben, für
jedes den Anspruch auslösende Kind folgende
Erhebungsmerkmale:

1.    Art der Berechtigung nach § 1,

2.    Grundlagen der Berechnung des zustehen-
den Monatsbetrags nach Art und Höhe (§ 2
Absatz 1, 2, 3 oder 4, § 2a Absatz 1 oder 4,
§ 2c, die §§ 2d, 2e oder § 2f),

3.    Höhe und Art des zustehenden Monatsbe-
trags (§ 4a Absatz 1 und 2 Satz 1) ohne die
Berücksichtigung der Einnahmen nach § 3,

4.    Art und Höhe der Einnahmen nach § 3,

5.    Inanspruchnahme der als Partnerschafts-
bonus gewährten Monatsbeträge nach
§ 4b Absatz 1 und der weiteren Monatsbe-
träge Elterngeld Plus nach § 4c Absatz 2,

6.    Höhe des monatlichen Auszahlungsbe-
trags,

7.    Geburtstag des Kindes,

8.    für die Elterngeld beziehende Person:

a)   Geschlecht, Geburtsjahr und -monat,

b)   Staatsangehörigkeit,

c)   Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufent-
halt,

d)   Familienstand und unverheiratetes Zu-
sammenleben mit dem anderen Eltern-
teil,

e)    Vorliegen der Voraussetzungen nach
§ 4c Absatz 1 Nummer 1 und

f)    Anzahl der im Haushalt lebenden
 Kinder.

Die Angaben nach den Nummern 2, 3, 5 und 6
sind für jeden Lebensmonat des Kindes bezo-
gen auf den nach § 4 Absatz 1 möglichen
 Zeitraum des Leistungsbezugs zu melden.

(3) Hilfsmerkmale sind:

1.    Name und Anschrift der zuständigen Be -
hörde,

2.    Name und Telefonnummer sowie Adresse
für elektronische Post der für eventuelle
Rückfragen zur Verfügung stehenden Per-
son und
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Regierungsbezirksebene, im Falle der Stadt-
staaten auf Bezirksebene, aufbereitet sind.

§ 24a Übermittlung von Einzelangaben
durch das Statistische Bundesamt

(1) Zur Abschätzung von Auswirkungen der
Änderungen dieses Gesetzes im Rahmen der
Zwecke nach § 24 übermittelt das Statistische
Bundesamt auf Anforderung des fachlich zu-
ständigen Bundesministeriums diesem oder
von ihm beauftragten Forschungseinrichtungen
Einzelangaben ab dem Jahr 2007 ohne Hilfs-
merkmale mit Ausnahme des Merkmals nach
§ 22 Absatz 4 Nummer 3 für die Entwicklung
und den Betrieb von Mikrosimulationsmodel-
len. Die Einzelangaben dürfen nur im hierfür er-
forderlichen Umfang und mittels eines sicheren
Datentransfers übermittelt werden.

(2) Bei der Verarbeitung der Daten nach Ab-
satz 1 ist das Statistikgeheimnis nach § 16 des
Bundesstatistikgesetzes zu wahren. Dafür ist
die Trennung von statistischen und nichtstatis-
tischen Aufgaben durch Organisation und Ver-
fahren zu gewährleisten. Die nach Absatz 1
übermittelten Daten dürfen nur für die Zwecke
verwendet werden, für die sie übermittelt wur-
den. Die übermittelten Einzeldaten sind nach
dem Erreichen des Zweckes zu löschen, zu dem
sie übermittelt wurden.

(3) Personen, die Empfängerinnen und Emp-
fänger von Einzelangaben nach Absatz 1 Satz 1
sind, unterliegen der Pflicht zur Geheimhaltung
nach § 16 Absatz 1 und 10 des Bundesstatis -
tikgesetzes. Personen, die Einzelangaben nach
Absatz 1 Satz 1 erhalten sollen, müssen Amts -
träger oder für den öffentlichen Dienst beson-
ders Verpflichtete sein. Personen, die Einzelan-
gaben erhalten sollen und die nicht Amtsträger
oder für den öffentlichen Dienst besonders Ver-
pflichtete sind, sind vor der Übermittlung zur Ge-
heimhaltung zu verpflichten. § 1 Absatz 2, 3
und 4 Nummer 2 des Verpflichtungsgesetzes
vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469, 547), das
durch § 1 Nummer 4 des Gesetzes vom 15. Au-
gust 1974 (BGBl. I S. 1942) geändert worden
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3.    Kennnummer des Antragstellers oder der
Antragstellerin.

§ 23 Auskunftspflicht; Datenübermittlung an
das Statistische Bundesamt

(1) Für die Erhebung nach § 22 besteht Aus-
kunftspflicht. Die Angaben nach § 22 Absatz 4
Nummer 2 sind freiwillig. Auskunftspflichtig sind
die nach § 12 Absatz 1 zuständigen Stellen.

(2) Der Antragsteller oder die Antragstellerin
ist gegenüber den nach § 12 Absatz 1 zustän-
digen Stellen zu den Erhebungsmerkmalen
nach § 22 Absatz 2 und 3 auskunftspflichtig.
Die zuständigen Stellen nach § 12 Absatz 1 dür-
fen die Angaben nach § 22 Absatz 2 Satz 1
Nummer 8 und Absatz 3 Satz 1 Nummer 4, so-
weit sie für den Vollzug dieses Gesetzes nicht
erforderlich sind, nur durch technische und or-
ganisatorische Maßnahmen getrennt von den
übrigen Daten nach § 22 Absatz 2 und 3 und
nur für die Übermittlung an das Statistische
Bundesamt verwenden und haben diese unver-
züglich nach Übermittlung an das Statistische
Bundesamt zu löschen.

(3) Die in sich schlüssigen Angaben sind als
Einzeldatensätze elektronisch bis zum Ablauf
von 30 Arbeitstagen nach Ablauf des Berichts-
zeitraums an das Statistische Bundesamt zu
übermitteln.

§ 24 Übermittlung von Tabellen mit statisti-
schen Ergebnissen durch das Statistische

Bundesamt

Zur Verwendung gegenüber den gesetzgeben-
den Körperschaften und zu Zwecken der Pla-
nung, jedoch nicht zur Regelung von Einzelfäl-
len, übermittelt das Statistische Bundesamt
 Tabellen mit statistischen Ergebnissen, auch
soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall
ausweisen, an die fachlich zuständigen obers -
ten Bundes- oder Landesbehörden. Tabellen,
deren Tabellenfelder nur einen einzigen Fall
ausweisen, dürfen nur dann übermittelt
 wer  den, wenn sie nicht differenzierter als auf
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ist, gilt in der jeweils geltenden Fassung ent-
sprechend. Die Empfängerinnen und Empfän-
ger von Einzelangaben dürfen aus ihrer Tätig-
keit gewonnene Erkenntnisse nur für die in Ab-
satz 1 genannten Zwecke verwenden.

§ 24b Elektronische Unterstützung bei der
Antragstellung

(1) Zur elektronischen Unterstützung bei der
Antragstellung kann der Bund ein Internetportal
einrichten und betreiben. Das Internetportal er-
möglicht das elektronische Ausfüllen der An-
tragsformulare der Länder sowie die Übermitt-
lung der Daten aus dem Antragsformular an die
nach § 12 zuständige Behörde. Zuständig für
Einrichtung und Betrieb des Internetportals ist
das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend. Die Ausführung dieses Ge-
setzes durch die nach § 12 zuständigen Behör-
den bleibt davon unberührt.

(2) Das Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend ist für das Internet -
portal datenschutzrechtlich verantwortlich. Für
die elektronische Unterstützung bei der Antrag-
stellung darf das Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend die zur Bean-
tragung von Elterngeld erforderlichen perso-
nenbezogenen Daten sowie die in § 22 ge -
nannten statistischen Erhebungsmerkmale
verarbeiten, sofern der Nutzer in die Verarbei-
tung eingewilligt hat. Die statistischen Erhe-
bungsmerkmale einschließlich der zur Beantra-
gung von Elterngeld erforderlichen personen -
bezogenen Daten sind nach Beendigung der
Nutzung des Internetportals unverzüglich zu lö-
schen.

§ 25 Datenübermittlung durch Standesämter

Beantragt eine Person Elterngeld, so darf das
für die Entgegennahme der Anzeige der Geburt
zuständige Standesamt der nach § 12 Absatz 2
zuständigen Behörde die erforderlichen Daten
über die Beurkundung der Geburt eines Kindes
elektronisch übermitteln, wenn die antragstel-

lende Person zuvor in die elektronische Daten -
übermittlung eingewilligt hat.

§ 26 Anwendung der Bücher des Sozial -
gesetzbuches

(1) Soweit dieses Gesetz zum Elterngeld keine
ausdrückliche Regelung trifft, ist bei der Aus-
führung des Ersten, Zweiten und Dritten Ab-
schnitts das Erste Kapitel des Zehnten Buches
Sozialgesetzbuch anzuwenden.

(2) § 328 Absatz 3 und § 331 des Dritten Bu-
ches Sozialgesetzbuch gelten entsprechend.

§ 27 Sonderregelung aus Anlass der
COVID-19-Pandemie

(1) Übt ein Elternteil eine systemrelevante
Tätigkeit aus, so kann sein Bezug von Elterngeld
auf Antrag für die Zeit vom 1. März 2020 bis
23. September 2022 aufgeschoben werden.
Der Bezug der verschobenen Lebensmonate ist
spätestens bis zum 30. Juni 2021 anzutreten.
Wird von der Möglichkeit des Aufschubs Ge-
brauch gemacht, so kann das Basiselterngeld
abweichend von § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3 auch
noch nach Vollendung des 14. Lebensmonats
bezogen werden. In der Zeit vom 1. März 2020
bis 30. Juni 2021 entstehende Lücken im El-
terngeldbezug sind abweichend von § 4 Absatz
1 Satz 4 unschädlich.

(2) Für ein Verschieben des Partnerschaftsbo-
nus genügt es, wenn nur ein Elternteil einen
 systemrelevanten Beruf ausübt. Hat der Bezug
des Partnerschaftsbonus bereits begonnen, so
gelten allein die Bestimmungen des Absatzes 3.

(3) Liegt der Bezug des Partnerschaftsbonus
ganz oder teilweise vor dem Ablauf des 31. De-
zember 2021 und kann die berechtigte Person
die Voraussetzungen des Bezugs aufgrund der
COVID-19-Pandemie nicht einhalten, gelten die
Angaben zur Höhe des Einkommens und zum
Umfang der Arbeitszeit, die bei der Beantragung
des Partnerschaftsbonus glaubhaft gemacht
worden sind.
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§ 28 Übergangsvorschrift

(1) Für die vor dem 1. September 2021 gebo-
renen oder mit dem Ziel der Adoption aufge-
nommenen Kinder ist dieses Gesetz in der bis
zum zum 31. August 2021 geltenden Fassung
weiter anzuwenden. 

(1a) Soweit dieses Gesetz Mutterschaftsgeld
nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch oder
nach dem Zweiten Gesetz über die Krankenver-
sicherung der Landwirte in Bezug nimmt, gelten
die betreffenden Regelungen für Mutter schafts -
geld nach der Reichsversicherungsordnung
oder nach dem Gesetz über die Krankenversi-
cherung der Landwirte entsprechend.

(2) Für die dem Erziehungsgeld vergleichba-
ren Leistungen der Länder sind § 8 Absatz 1
und § 9 des Bundeserziehungsgeldgesetzes in
der bis zum 31. Dezember 2006 geltenden Fas-
sung weiter anzuwenden.

(3) § 1 Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 bis 4 in der
Fassung des Artikels 36 des Gesetzes vom
12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) ist für Ent-
scheidungen anzuwenden, die Zeiträume be-

treffen, die nach dem 29. Februar 2020 begin-
nen. § 1 Absatz 7 Satz 1 Nummer 5 in der
 Fassung des Artikels 36 des Gesetzes vom
12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) ist für Ent-
scheidungen anzuwenden, die Zeiträume be-
treffen, die nach dem 31. Dezember 2019 be-
ginnen. § 1 Absatz 7 Satz 1 Nummer 2 Buchsta-
be c in der Fassung des Artikels 12 Nummer 1
des Gesetzes vom 23. Mai 2022 (BGBl. I S. 760)
ist für Entscheidungen anzuwenden, die Zeit -
räume betreffen, die nach dem 31. Mai 2022
beginnen.

(4) § 9 Absatz 2 und § 25 sind auf Kinder an-
wendbar, die nach dem 31. Dezember 2021 ge-
boren oder nach dem 31. Dezember 2021 mit
dem Ziel der Adoption aufgenommen worden
sind. Zur Erprobung des Verfahrens können die-
se Regelungen in Pilotprojekten mit Zustim-
mung des Bundesministeriums für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend, des Bundesministe-
riums für Arbeit und Soziales und des Bundes-
ministeriums des Innern, für Bau und Heimat
auf Kinder, die vor dem 1. Januar 2022 geboren
oder vor dem 1. Januar 2022 zur Adoption auf-
genommen worden sind, angewendet werden.
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Anmerkung des Verlags:

Im Jahressteuergesetz 2020 (JStG 2020) hat der Bundesrat folgende Änderungen in § 2e
Abs. 2 beschlossen, die laut Artikel 50 Abs. 10 dieses Gesetzes erst „am 1. Januar 2024 in Kraft“
treten:

„Artikel 23
Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes

§ 2e Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 27. Januar 2015 (BGBl. I S. 33), das zuletzt durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 3. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2691) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In Buchstabe a werden die Wörter „mit den Teilbeträgen nach § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer
3 Buchstabe b und c des Einkommensteuergesetzes“ durch die Wörter „mit den Teilbeträgen
nach § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe b, c und e des Einkommensteuergesetzes“
ersetzt.

2. In Buchstabe b werden die Wörter „mit den Teilbeträgen nach § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer
3 Buchstabe a bis c des Einkommensteuergesetzes“ durch die Wörter „mit den Teilbeträgen
nach § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe a bis c und e des Einkommensteuerge-
setzes“ ersetzt.“
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Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer

(Bundesurlaubsgesetz – BUrlG)

Vom 8. Januar 1963

Zuletzt geändert durch Artikel 3 Abs. 3 des Gesetzes
vom 20. April 2013

(BGBl. I S. 868)
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§ 1 Urlaubsanspruch

Jeder Arbeitnehmer hat in jedem Kalenderjahr
Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub.

§ 2 Geltungsbereich

Arbeitnehmer im Sinne des Gesetzes sind Ar-
beiter und Angestellte sowie die zu ihrer Berufs-
ausbildung Beschäftigten. Als Arbeitnehmer
gelten auch Personen, die wegen ihrer wirt-
schaftlichen Unselbständigkeit als arbeitneh-
merähnliche Personen anzusehen sind; für den
Bereich der Heimarbeit gilt § 12.

§ 3 Dauer des Urlaubs

(1) Der Urlaub beträgt jährlich mindestens 24
Werktage.

(2) Als Werktage gelten alle Kalendertage, die
nicht Sonn- oder gesetzliche Feiertage sind.

§ 4 Wartezeit

Der volle Urlaubsanspruch wird erstmalig
nach sechsmonatigem Bestehen des Arbeits-
verhältnisses erworben.

§ 5 Teilurlaub

(1) Anspruch auf ein Zwölftel des Jahresur-
laubs für jeden vollen Monat des Bestehens des
Arbeitsverhältnisses hat der Arbeitnehmer

a)    für Zeiten eines Kalenderjahrs, für die er
wegen Nichterfüllung der Wartezeit in die-
sem Kalenderjahr keinen vollen Urlaubsan-
spruch erwirbt;

b)    wenn er vor erfüllter Wartezeit aus dem Ar-
beitsverhältnis ausscheidet;

c)    wenn er nach erfüllter Wartezeit in der ers -
ten Hälfte eines Kalenderjahrs aus dem Ar-
beitsverhältnis ausscheidet.

(2) Bruchteile von Urlaubstagen, die mindes -
tens einen halben Tag ergeben, sind auf volle
Urlaubstage aufzurunden.

(3) Hat der Arbeitnehmer im Falle des Absat-
zes 1 Buchstabe c bereits Urlaub über den ihm
zustehenden Umfang hinaus erhalten, so kann
das dafür gezahlte Urlaubsentgelt nicht zurück-
gefordert werden.

§ 6 Ausschluß von Doppelansprüchen

(1) Der Anspruch auf Urlaub besteht nicht, so-
weit dem Arbeitnehmer für das laufende Kalen-
derjahr bereits von einem früheren Arbeitgeber
Urlaub gewährt worden ist.

(2) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, bei Been-
digung des Arbeitsverhältnisses dem Arbeit -
nehmer eine Bescheinigung über den im laufen-
den Kalenderjahr gewährten oder abgegolte-
nen Urlaub auszuhändigen.

§ 7 Zeitpunkt, Übertragbarkeit und
Abgeltung des Urlaubs

(1) Bei der zeitlichen Festlegung des Urlaubs
sind die Urlaubswünsche des Arbeitnehmers zu
berücksichtigen, es sei denn, daß ihrer Berück-
sichtigung dringende betriebliche Belange oder
Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer, die un-
ter sozialen Gesichtspunkten den Vorrang ver-
dienen, entgegenstehen. Der Urlaub ist zu ge-
währen, wenn der Arbeitnehmer dies im An-
schluß an eine Maßnahme der medizinischen
Vorsorge oder Rehabilitation verlangt.

(2) Der Urlaub ist zusammenhängend zu ge-
währen, es sei denn, daß dringende betriebli-
che oder in der Person des Arbeitnehmers lie-
gende Gründe eine Teilung des Urlaubs erfor-
derlich machen. Kann der Urlaub aus diesen
Gründen nicht zusammenhängend gewährt
werden, und hat der Arbeitnehmer Anspruch
auf Urlaub von mehr als zwölf Werktagen, so
muß einer der Urlaubsteile mindestens zwölf
aufeinanderfolgende Werktage umfassen.

(3) Der Urlaub muß im laufenden Kalenderjahr
gewährt und genommen werden. Eine Übertra-
gung des Urlaubs auf das nächste Kalenderjahr
ist nur statthaft, wenn dringende betriebliche
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oder in der Person des Arbeitnehmers liegende
Gründe dies rechtfertigen. Im Fall der Übertra-
gung muß der Urlaub in den ersten drei Mona-
ten des folgenden Kalenderjahrs gewährt und
genommen werden. Auf Verlangen des Arbeit-
nehmers ist ein nach § 5 Abs. 1 Buchstabe a
entstehender Teilurlaub jedoch auf das nächste
Kalenderjahr zu übertragen.

(4) Kann der Urlaub wegen Beendigung des
Arbeitsverhältnisses ganz oder teilweise nicht
mehr gewährt werden, so ist er abzugelten.

§ 8 Erwerbstätigkeit während des Urlaubs

Während des Urlaubs darf der Arbeitnehmer
keine dem Urlaubszweck widersprechende Er-
werbstätigkeit leisten.

§ 9 Erkrankung während des Urlaubs

Erkrankt ein Arbeitnehmer während des Ur-
laubs, so werden die durch ärztliches Zeugnis
nachgewiesenen Tage der Arbeitsunfähigkeit
auf den Jahresurlaub nicht angerechnet.

§ 10 Maßnahmen der medizinischen Vorsor-
ge oder Rehabilitation

Maßnahmen der medizinischen Vorsorge oder
Rehabilitation dürfen nicht auf den Urlaub an-
gerechnet werden, soweit ein Anspruch auf
Fortzahlung des Arbeitsentgelts nach den ge-
setzlichen Vorschriften über die Entgeltfortzah-
lung im Krankheitsfall besteht.

§ 11 Urlaubsentgelt

(1) Das Urlaubsentgelt bemißt sich nach dem
durchschnittlichen Arbeitsverdienst, das der Ar-
beitnehmer in den letzten dreizehn Wochen vor
dem Beginn des Urlaubs erhalten hat, mit Aus-
nahme des zusätzlich für Überstunden gezahl-
ten Arbeitsverdienstes. Bei Verdiensterhöhun-
gen nicht nur vorübergehender Natur, die
während des Berechnungszeitraums oder des
Urlaubs eintreten, ist von dem erhöhten Ver-
dienst auszugehen. Verdienstkürzungen, die im

Berechnungszeitraum infolge von Kurzarbeit,
Arbeitsausfällen oder unverschuldeter Arbeits-
versäumnis eintreten, bleiben für die Berech-
nung des Urlaubsentgelts außer Betracht. Zum
Arbeitsentgelt gehörende Sachbezüge, die
während des Urlaubs nicht weitergewährt wer-
den, sind für die Dauer des Urlaubs angemes-
sen in bar abzugelten.

(2) Das Urlaubsentgelt ist vor Antritt des Ur-
laubs auszuzahlen.

§ 12 Urlaub im Bereich der Heimarbeit

Für die in Heimarbeit Beschäftigten und die ih-
nen nach § 1 Abs. 2 Buchstaben a bis c des
Heimarbeitsgesetzes Gleichgestellten, für die
die Urlaubsregelung nicht ausdrücklich von der
Gleichstellung ausgenommen ist, gelten die
vorstehenden Bestimmungen mit Ausnahme
der §§ 4 bis 6, 7 Abs. 3 und 4 und § 11 nach
Maßgabe der folgenden Bestimmungen:

1.    Heimarbeiter (§ 1 Abs. 1 Buchstabe a des
Heimarbeitsgesetzes) und nach § 1 Abs. 2
Buchstabe a des Heimarbeitsgesetzes
Gleichgestellte erhalten von ihrem Auftrag-
geber oder, falls sie von einem Zwi-
schenmeister beschäftigt werden, von die-
sem bei einem Anspruch auf 24 Werktage
ein Urlaubsentgelt von 9,1 vom Hundert
des in der Zeit vom 1. Mai bis zum 30. April
des folgenden Jahres oder bis zur Beendi-
gung des Beschäftigungsverhältnisses ver-
dienten Arbeitsentgelts vor Abzug der Steu-
ern und Sozialversicherungsbeiträge ohne
Unkostenzuschlag und ohne die für den
Lohnausfall an Feiertagen, den Arbeitsaus-
fall infolge Krankheit und den Urlaub zu leis -
tenden Zahlungen.

2.    War der Anspruchsberechtigte im Berech-
nungszeitraum nicht ständig beschäftigt, so
brauchen unbeschadet des Anspruches auf
Urlaubsentgelt nach Nummer 1 nur so  viele
Urlaubstage gegeben zu werden, wie durch-
schnittliche Tagesverdienste, die er in der
Regel erzielt hat, in dem Urlaubsentgelt
nach Nummer 1 enthalten sind.
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3.    Das Urlaubsentgelt für die in Nummer 1 be-
zeichneten Personen soll erst bei der letz-
ten Entgeltzahlung vor Antritt des Urlaubs
ausgezahlt werden.

4.    Hausgewerbetreibende (§ 1 Abs. 1 Buch-
stabe b des Heimarbeitsgesetzes) und
nach § 1 Abs. 2 Buchstaben b und c des
Heimarbeitsgesetzes Gleichgestellte erhal-
ten von ihrem Auftraggeber oder, falls sie
von einem Zwischenmeister beschäftigt
werden, von diesem als eigenes Urlaubs -
entgelt und zur Sicherung der Urlaubsan-
sprüche der von ihnen Beschäftigten einen
Betrag von 9,1 vom Hundert des an sie aus-
gezahlten Arbeitsentgelts vor Abzug der
Steuern und Sozialversicherungsbeiträge
ohne Unkostenzuschlag und ohne die für
den Lohnausfall an Feiertagen, den Arbeits-
ausfall infolge Krankheit und den Urlaub zu
leistenden Zahlungen.

5.    Zwischenmeister, die den in Heimarbeit Be-
schäftigten nach § 1 Abs. 2 Buchstabe d
des Heimarbeitsgesetzes gleichgestellt
sind, haben gegen ihren Auftraggeber An-
spruch auf die von ihnen nach den Num-
mern 1 und 4 nachweislich zu zahlenden
Beträge.

6.    Die Beträge nach den Nummern 1, 4 und 5
sind gesondert im Entgeltbeleg auszuwei-
sen.

7.    Durch Tarifvertrag kann bestimmt werden,
daß Heimarbeiter (§ 1 Abs. 1 Buchstabe a
des Heimarbeitsgesetzes), die nur für einen
Auftraggeber tätig sind und tariflich allge-
mein wie Betriebsarbeiter behandelt wer-
den, Urlaub nach den allgemeinen Urlaubs-
bestimmungen erhalten.

8.    Auf die in den Nummern 1, 4 und 5 vorge-
sehenen Beträge finden die §§ 23 bis 25,
27 und 28 und auf die in den Nummern 1
und 4 vorgesehenen Beträge außerdem
§ 21 Abs. 2 des Heimarbeitsgesetzes ent-
sprechende Anwendung. Für die Urlaubs -
ansprüche der fremden Hilfskräfte der in

Nummer 4 genannten Personen gilt § 26
des Heimarbeitsgesetzes entsprechend.

§ 13 Unabdingbarkeit

(1) Von den vorstehenden Vorschriften mit
Ausnahme der §§ 1, 2 und 3 Abs. 1 kann in Ta-
rifverträgen abgewichen werden. Die abwei-
chenden Bestimmungen haben zwischen nicht-
tarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern Geltung, wenn zwischen diesen die
 Anwendung der einschlägigen tariflichen
 Urlaubsregelung vereinbart ist. Im übrigen
kann, abgesehen von § 7 Abs. 2 Satz 2, von
den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht zu-
ungunsten des Arbeitnehmers abgewichen wer-
den.

(2) Für das Baugewerbe oder sonstige Wirt-
schaftszweige, in denen als Folge häufigen
 Ortswechsels der von den Betrieben zu leisten-
den Arbeit Arbeitsverhältnisse von kürzerer
Dauer als einem Jahr in erheblichem Umfange
üblich sind, kann durch Tarifvertrag von den vor-
stehenden Vorschriften über die in Absatz 1
Satz 1 vorgesehene Grenze hinaus abgewichen
werden, soweit dies zur Sicherung eines zu -
sammenhängenden Jahresurlaubs für alle Ar-
beitnehmer erforderlich ist. Absatz 1 Satz 2 fin-
det entsprechende Anwendung.

(3) Für den Bereich der Deutsche Bahn Akti-
engesellschaft sowie einer gemäß § 2 Abs. 1
und § 3 Abs. 3 des Deutsche Bahn Grün -
dungsgesetzes vom 27. Dezember 1993
(BGBl. I S. 2378, 2386) ausgegliederten Gesell-
schaft und für den Bereich der Nachfolgeunter-
nehmen der Deutschen Bundespost kann von
der Vorschrift über das Kalenderjahr als
 Urlaubsjahr (§ 1) in Tarifverträgen abgewichen
werden.

§ 14 Berlin-Klausel

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13
Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes vom
4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im
Land Berlin.
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§ 15 Änderung und Aufhebung von Gesetzen

(1) Unberührt bleiben die urlaubsrechtlichen
Bestimmungen des Arbeitsplatzschutzgesetzes
vom 30. März 1957 (Bundesgesetzbl. I S. 293),
geändert durch Gesetz vom 22. März 1962
(Bundesgesetzbl. I S. 169), des Neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch des Jugendarbeits-
schutzgesetzes vom 9. August 1960 (Bundes-
gesetzbl. I S. 665), geändert durch Gesetz vom
20. Juli 1962 (Bundesgesetzbl. I S. 449), und
des Seearbeitsgesetzes vom 20. April 2013
(BGBl. I S. 868), jedoch wird a) und b) ...

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes tre-
ten die landesrechtlichen Vorschriften über den
Erholungsurlaub außer Kraft. In Kraft bleiben je-
doch die landesrechtlichen Bestimmungen über
den Urlaub für Opfer des Nationalsozialismus
und für solche Arbeitnehmer, die geistig oder
körperlich in ihrer Erwerbsfähigkeit behindert
sind.

§ 15a Übergangsvorschrift

Befindet sich der Arbeitnehmer von einem Tag
nach dem 9. Dezember 1998 bis zum 1. Janu-
ar 1999 oder darüber hinaus in einer Maßnah-
me der medizinischen Vorsorge oder Rehabilita-
tion, sind für diesen Zeitraum die seit dem
1. Januar 1999 geltenden Vorschriften maßge-
bend, es sei denn, daß diese für den Arbeitneh-
mer ungünstiger sind.

§ 16 Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1.  Januar
1963 in Kraft.
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Gesetz über die Zahlung des Arbeitsentgelts an
Feiertagen und im Krankheitsfall 

(Entgeltfortzahlungsgesetz – EntgFG)

Vom 26. Mai 1994
(BGBl. I S. 1014, 1065)

Zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes
vom 22. November 2019

(BGBl. I S. 1746) 
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§ 1 Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt die Zahlung des Ar-
beitsentgelts an gesetzlichen Feiertagen und
die Fortzahlung des Arbeitsentgelts im Krank-
heitsfall an Arbeitnehmer sowie die wirtschaft -
liche Sicherung im Bereich der Heimarbeit für
gesetzliche Feiertage und im Krankheitsfall.

(2) Arbeitnehmer in Sinne dieses Gesetzes
sind Arbeiter und Angestellte sowie die zu ihrer
Berufsbildung Beschäftigten.

§ 2 Entgeltzahlung an Feiertagen

(1) Für Arbeitszeit, die infolge eines gesetzli-
chen Feiertages ausfällt, hat der Arbeitgeber
dem Arbeitnehmer das Arbeitsentgelt zu zah-
len, das er ohne den Arbeitsausfall erhalten
 hätte.

(2) Die Arbeitszeit, die an einem gesetzlichen
Feiertag gleichzeitig infolge von Kurzarbeit aus-
fällt und für die an anderen Tagen als an ge -
setzlichen Feiertagen Kurzarbeitergeld geleis -
tet wird, gilt als infolge eines gesetzlichen Feier -
tages nach Absatz 1 ausgefallen.

(3) Arbeitnehmer, die am letzten Arbeitstag
vor oder am ersten Arbeitstag nach Feiertagen
unentschuldigt der Arbeit fernbleiben, haben
keinen Anspruch auf Bezahlung für diese Feier-
tage.

§ 3 Anspruch auf Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfall

(1) Wird ein Arbeitnehmer durch Arbeitsun-
fähigkeit infolge Krankheit an seiner Arbeitsleis -
tung verhindert, ohne daß ihn ein Verschulden
trifft, so hat er Anspruch auf Entgeltfortzahlung
im Krankheitsfall durch den Arbeitgeber für die
Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis zur Dauer von
sechs Wochen. Wird der Arbeitnehmer infolge
derselben Krankheit erneut arbeitsunfähig, so
verliert er wegen der erneuten Arbeitsunfähig-
keit den Anspruch nach Satz 1 für einen weite-
ren Zeitraum von höchstens sechs Wochen
nicht, wenn

1.    er vor der erneuten Arbeitsunfähigkeit min-
destens sechs Monate nicht infolge dersel-
ben Krankheit arbeitsunfähig war oder

2.    seit Beginn der ersten Arbeitsunfähigkeit in-
folge derselben Krankheit eine Frist von
zwölf Monaten abgelaufen ist.

(2) Als unverschuldete Arbeitsunfähigkeit im
Sinne des Absatzes 1 gilt auch eine Arbeitsver-
hinderung, die infolge einer nicht rechtswidri-
gen Sterilisation oder eines nicht rechtswidri-
gen Abbruchs der Schwangerschaft eintritt.
Dasselbe gilt für einen Abbruch der Schwanger-
schaft, wenn die Schwangerschaft innerhalb
von zwölf Wochen nach der Empfängnis durch
einen Arzt abgebrochen wird, die schwangere
Frau den Abbruch verlangt und dem Arzt durch
eine Bescheinigung nachgewiesen hat, daß sie
sich mindestens drei Tage vor dem Eingriff von
einer anerkannten Beratungsstelle hat beraten
lassen.

(3) Der Anspruch nach Absatz 1 entsteht nach
vierwöchiger ununterbrochener Dauer des Ar-
beitsverhältnisses.

§ 3a Anspruch auf Entgeltfortzahlung bei
Spende von Organen, Geweben oder Blut zur
Separation von Blutstammzellen oder ande-

ren Blutbestandteilen

(1) Ist ein Arbeitnehmer durch Arbeitsunfähig-
keit infolge der Spende von Organen oder Ge-
weben, die nach den §§ 8 und 8a des Trans-
plantationsgesetzes erfolgt, oder einer Blut -
spende zur Separation von Blutstammzellen
oder anderen Blutbestandteilen im Sinne von
§ 9 des Transfusionsgesetzes an seiner Ar -
beitsleistung verhindert, hat er Anspruch auf
Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber für
die Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis zur Dauer von
sechs Wochen. § 3 Absatz 1 Satz 2 gilt ent -
sprechend.

(2) Dem Arbeitgeber sind von der gesetzlichen
Krankenkasse des Empfängers von Organen,
Geweben oder Blut zur Separation von Blut -
stammzellen oder anderen Blutbestandteilen
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das an den Arbeitnehmer nach Absatz 1 fortge-
zahlte Arbeitsentgelt sowie die hierauf entfal-
lenden vom Arbeitgeber zu tragenden Beiträge
zur Sozialversicherung und zur betrieblichen Al-
ters- und Hinterbliebenenversorgung auf Antrag
zu erstatten. Ist der Empfänger von Organen,
Geweben oder Blut zur Separation von Blut -
stammzellen oder anderen Blutbestandteilen
gemäß § 193 Absatz 3 des Versicherungsver-
tragsgesetzes bei einem privaten Krankenversi-
cherungsunternehmen versichert, erstattet die-
ses dem Arbeitgeber auf Antrag die Kosten
nach Satz 1 in Höhe des tariflichen Erstat -
tungssatzes. Ist der Empfänger von Organen,
Geweben oder Blut zur Separation von Blut -
stammzellen oder anderen Blutbestandteilen
bei einem Beihilfeträger des Bundes beihilfebe-
rechtigt oder berücksichtigungsfähiger An-
gehöriger, erstattet der zuständige Beihilfeträ-
ger dem Arbeitgeber auf Antrag die Kosten nach
Satz 1 zum jeweiligen Bemessungssatz des
Empfängers von Organen, Geweben oder Blut
zur Separation von Blutstammzellen oder ande-
ren Blutbestandteilen; dies gilt entsprechend
für sonstige öffentlich-rechtliche Träger von
 Kosten in Krankheitsfällen auf Bundesebene.
Unterliegt der Empfänger von Organen oder Ge-
weben der Heilfürsorge im Bereich des Bundes
oder der truppenärztlichen Versorgung, erstat-
ten die zuständigen Träger auf Antrag die Kos -
ten nach Satz 1. Mehrere Erstattungspflichtige
haben die Kosten nach Satz 1 anteilig zu tragen.
Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber unver-
züglich die zur Geltendmachung des Erstat-
tungsanspruches erforderlichen Angaben zu
machen.

§ 4 Höhe des fortzuzahlenden Arbeits -
entgelts

(1) Für den in § 3 Abs. 1 oder in § 3a
Absatz 1 bezeichneten Zeitraum ist dem Arbeit-
nehmer das ihm bei der für ihn maßgebenden
regelmäßigen Arbeitszeit zustehende Arbeits-
entgelt fortzuzahlen.

(1a) Zum Arbeitsentgelt nach Absatz 1
gehören nicht das zusätzlich für Überstunden

gezahlte Arbeitsentgelt und Leistungen für Auf-
wendungen des Arbeitnehmers, soweit der An-
spruch auf sie im Falle der Arbeitsfähigkeit da-
von abhängig ist, daß dem Arbeitnehmer ent-
sprechende Aufwendungen tatsächlich ent-
standen sind, und dem Arbeitnehmer solche
Aufwendungen während der Arbeitsunfähigkeit
nicht entstehen. Erhält der Arbeitnehmer eine
auf das Ergebnis der Arbeit abgestellte Vergü-
tung, so ist der von dem Arbeitnehmer in der für
ihn maßgebenden regelmäßigen Arbeitszeit er-
zielbare Durchschnittsverdienst der Berech-
nung zugrunde zu legen.

(2) Ist der Arbeitgeber für Arbeitszeit, die
gleichzeitig infolge eines gesetzlichen Feierta-
ges ausgefallen ist, zur Fortzahlung des Arbeits -
entgelts nach § 3 oder nach § 3a verpflichtet,
bemißt sich die Höhe des fortzuzahlenden
 Arbeitsentgelts für diesen Feiertag nach § 2.

(3) Wird in dem Betrieb verkürzt gearbeitet
und würde deshalb das Arbeitsentgelt des
 Arbeitnehmers im Falle seiner Arbeitsfähigkeit
gemindert, so ist die verkürzte Arbeitszeit für ih-
re Dauer als die für den Arbeitnehmer maßge-
bende regelmäßige Arbeitszeit im Sinne des Ab-
satzes 1 anzusehen. Dies gilt nicht im Falle des
§ 2 Abs. 2.

(4) Durch Tarifvertrag kann eine von den Ab-
sätzen 1, 1a und 3 abweichende Bemessungs-
grundlage des fortzuzahlenden Arbeitsentgelts
festgelegt werden. Im Geltungsbereich eines
solchen Tarifvertrages kann zwischen nichtta -
rifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern die Anwendung der tarifvertraglichen Re-
gelung über die Fortzahlung des Arbeitsentgelts
im Krankheitsfalle vereinbart werden.

§ 4a Kürzung von Sondervergütungen

Eine Vereinbarung über die Kürzung von Leis -
tungen, die der Arbeitgeber zusätzlich zum lau-
fenden Arbeitsentgelt erbringt (Sondervergü-
tungen), ist auch für Zeiten der Arbeitsunfähig-
keit infolge Krankheit zulässig. Die Kürzung darf
für jeden Tag der Arbeitsunfähigkeit infolge
Krankheit ein Viertel des Arbeitsentgelts, das
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im Jahresdurchschnitt auf einen Arbeitstag ent-
fällt, nicht überschreiten.

§ 5 Anzeige- und Nachweispflichten

(1) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Ar-
beitgeber die Arbeitsunfähigkeit und deren vor-
aussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen.
Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Ka-
lendertage, hat der Arbeitnehmer eine ärztliche
Bescheinigung über das Bestehen der Arbeits-
unfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer
spätestens an dem darauffolgenden Arbeitstag
vorzulegen. Der Arbeitgeber ist berechtigt, die
Vorlage der ärztlichen Bescheinigung früher zu
verlangen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger
als in der Bescheinigung angegeben, ist der
 Arbeitnehmer verpflichtet, eine neue ärztliche
Bescheinigung vorzulegen. Ist der Arbeitnehmer
Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse, muß
die ärztliche Bescheinigung einen Vermerk des
behandelnden Arztes darüber enthalten, daß
der Krankenkasse unverzüglich eine Bescheini-
gung über die Arbeitsunfähigkeit mit Angaben
über den Befund und die voraussichtliche Dau-
er der Arbeitsunfähigkeit übersandt wird.

(1a) Absatz 1 Satz 2 bis 5 gilt nicht für Arbeit-
nehmer, die Versicherte einer gesetzlichen
Krankenkasse sind. Diese sind verpflichtet, zu
den in Absatz 1 Satz 2 bis 4 genannten Zeit-
punkten das Bestehen einer Arbeitsunfähigkeit
sowie deren voraussichtliche Dauer feststellen
und sich eine ärztliche Bescheinigung nach Ab-
satz 1 Satz 2 oder 4 aushändigen zu lassen. Die
Sätze 1 und 2 gelten nicht

1.   für Personen, die eine geringfügige Be-
schäftigung in Privathaushalten ausüben
(§ 8a des Vierten Buches Sozialgesetz-
buch), und

2.   in Fällen der Feststellung der Arbeitsun-
fähigkeit durch einen Arzt, der nicht an der
vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt.

(2) Hält sich der Arbeitnehmer bei Beginn der
Arbeitsunfähigkeit im Ausland auf, so ist er ver-
pflichtet, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähig-

keit, deren voraussichtliche Dauer und die
Adresse am Aufenthaltsort in der schnellst -
möglichen Art der Übermittlung mitzuteilen. Die
durch die Mitteilung entstehenden Kosten hat
der Arbeitgeber zu tragen. Darüber hinaus ist
der Arbeitnehmer, wenn er Mitglied einer ge-
setzlichen Krankenkasse ist, verpflichtet, auch
dieser die Arbeitsunfähigkeit und deren voraus-
sichtliche Dauer unverzüglich anzuzeigen. Dau-
ert die Arbeitsunfähigkeit länger als angezeigt,
so ist der Arbeitnehmer verpflichtet, der ge -
setzlichen Krankenkasse die voraussichtliche
Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit mitzuteilen.
Die gesetzlichen Krankenkassen können fest -
legen, daß der Arbeitnehmer Anzeige- und Mit-
teilungspflichten nach den Sätzen 3 und 4 auch
gegenüber einem ausländischen Sozialversi-
cherungsträger erfüllen kann. Absatz 1 Satz 5
gilt nicht. Kehrt ein arbeitsunfähig erkrankter
Arbeitnehmer in das Inland zurück, so ist er ver-
pflichtet, dem Arbeitgeber und der Kranken -
kasse seine Rückkehr unverzüglich anzuzeigen.

§ 6 Forderungsübergang bei Dritthaftung

(1) Kann der Arbeitnehmer auf Grund gesetz-
licher Vorschriften von einem Dritten Scha -
densersatz wegen des Verdienstausfalls bean-
spruchen, der ihm durch die Arbeitsunfähigkeit
entstanden ist, so geht dieser Anspruch inso-
weit auf den Arbeitgeber über, als dieser dem
Arbeitnehmer nach diesem Gesetz Arbeitsent-
gelt fortgezahlt und darauf entfallende vom
 Arbeitgeber zu tragende Beiträge zur Bundes-
agentur für Arbeit, Arbeitgeberanteile an Beiträ-
gen zur Sozialversicherung und zur Pflegeversi-
cherung sowie zu Einrichtungen der zusätzli-
chen Alters- und Hinterbliebenenversorgung ab-
geführt hat.

(2) Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber un-
verzüglich die zur Geltendmachung des Scha-
densersatzanspruchs erforderlichen Angaben
zu machen.

(3) Der Forderungsübergang nach Absatz 1
kann nicht zum Nachteil des Arbeitnehmers gel-
tend gemacht werden.
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§ 7 Leistungsverweigerungsrecht des Arbeit-
gebers

(1) Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Fort -
zahlung des Arbeitsentgelts zu verweigern,

1.    solange der Arbeitnehmer die von ihm nach
§ 5 Abs. 1 vorzulegende ärztliche Beschei-
nigung nicht vorlegt oder den ihm nach § 5
Abs. 2 obliegenden Verpflichtungen nicht
nachkommt;

2.    wenn der Arbeitnehmer den Übergang eines
Schadensersatzanspruchs gegen einen
Dritten auf den Arbeitgeber (§ 6) verhindert.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn der Arbeitnehmer
die Verletzung dieser ihm obliegenden Ver-
pflichtungen nicht zu vertreten hat.

§ 8 Beendigung des Arbeitsverhältnisses

(1) Der Anspruch auf Fortzahlung des Arbeits -
entgelts wird nicht dadurch berührt, daß der
 Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis aus Anlaß der
Arbeitsunfähigkeit kündigt. Das gleiche gilt,
wenn der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis
aus einem vom Arbeitgeber zu vertretenden
Grunde kündigt, der den Arbeitnehmer zur
 Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhal-
tung einer Kündigungsfrist berechtigt.

(2) Endet das Arbeitsverhältnis vor Ablauf der
in § 3 Abs. 1 oder in § 3a Absatz 1 bezeichneten
Zeit nach dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit,
ohne daß es einer Kündigung bedarf, oder infol-
ge einer Kündigung aus anderen als den in
 Absatz 1 bezeichneten Gründen, so endet der
Anspruch mit dem Ende des Arbeitsverhältnis-
ses.

§ 9 Maßnahmen der medizinischen Vorsorge
und Rehabilitation

(1) Die Vorschriften der §§ 3 bis 4a und 6 bis
8 gelten entsprechend für die Arbeitsverhinde-
rung infolge einer Maßnahme der medizini-
schen Vorsorge oder Rehabilitation, die ein Trä-
ger der gesetzlichen Renten-, Kranken- oder Un-
fallversicherung, eine Verwaltungsbehörde der

Kriegsopferversorgung oder ein sonstiger Sozi-
alleistungsträger bewilligt hat und die in einer
Einrichtung der medizinischen Vorsorge oder
Rehabilitation durchgeführt wird. Ist der Arbeit-
nehmer nicht Mitglied einer gesetzlichen Kran-
kenkasse oder nicht in der gesetzlichen Renten-
versicherung versichert, gelten die §§ 3 bis 4a
und 6 bis 8 entsprechend, wenn eine Maß -
nahme der medizinischen Vorsorge oder Reha-
bilitation ärztlich verordnet worden ist und in ei-
ner Einrichtung der medizinischen Vorsorge
oder Rehabilitation oder einer vergleichbaren
Einrichtung durchgeführt wird.

(2) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem
 Arbeitgeber den Zeitpunkt des Antritts der Maß-
nahme, die voraussichtliche Dauer und die Ver-
längerung der Maßnahme im Sinne des Absat-
zes 1 unverzüglich mitzuteilen und ihm

a)    eine Bescheinigung über die Bewilligung
der Maßnahme durch einen Sozialleis -
tungs träger nach Absatz 1 Satz 1 oder

b)    eine ärztliche Bescheinigung über die Er -
forderlichkeit der Maßnahme im Sinne des
Absatzes 1 Satz 2 

unverzüglich vorzulegen.

§ 10 Wirtschaftliche Sicherung für den
Krankheitsfall im Bereich der Heimarbeit

(1) In Heimarbeit Beschäftigte (§ 1 Abs. 1 des
Heimarbeitsgesetzes) und ihnen nach § 1
Abs. 2 Buchstabe a bis c des Heimarbeitsge -
setzes Gleichgestellte haben gegen ihren Auf-
traggeber oder, falls sie von einem Zwi-
schenmeister beschäftigt werden, gegen die-
sen Anspruch auf Zahlung eines Zuschlags zum
Arbeitsentgelt. Der Zuschlag beträgt

1.    für Heimarbeiter, für Hausgewerbetreiben-
de ohne fremde Hilfskräfte und die nach
§ 1 Abs. 2 Buchstabe a des Heimarbeits -
gesetzes Gleichgestellten 3,4 vom Hun-
dert,

2.    für Hausgewerbetreibende mit nicht mehr
als zwei fremden Hilfskräften und die nach
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§ 1 Abs. 2 Buchstabe b und c des Heim -
arbeitsgesetzes Gleichgestellten 6,4 vom
Hundert 

des Arbeitsentgelts vor Abzug der Steuern, des
Beitrags zur Bundesagentur für Arbeit und der
Sozialversicherungsbeiträge ohne Unkostenzu-
schlag und ohne die für den Lohnausfall an
 gesetzlichen Feiertagen, den Urlaub und den
 Arbeitsausfall infolge Krankheit zu leistenden
Zahlungen. Der Zuschlag für die unter
Nummer 2 aufgeführten Personen dient zu-
gleich zur Sicherung der Ansprüche der von
 ihnen Beschäftigten.

(2) Zwischenmeister, die den in Heimarbeit
Beschäftigten nach § 1 Abs. 2 Buchstabe d des
Heimarbeitsgesetzes gleichgestellt sind, haben
gegen ihren Auftraggeber Anspruch auf Vergü-
tung der von ihnen nach Absatz 1 nachweislich
zu zahlenden Zuschläge.

(3) Die nach den Absätzen 1 und 2 in Betracht
kommenden Zuschläge sind gesondert in den
Entgeltbeleg einzutragen.

(4) Für Heimarbeiter (§ 1 Abs. 1 Buchstabe a
des Heimarbeitsgesetzes) kann durch Tarifver-
trag bestimmt werden, daß sie statt der in Ab-
satz 1 Satz 2 Nr. 1 bezeichneten Leistungen die
den Arbeitnehmern im Falle ihrer Arbeitsun-
fähigkeit nach diesem Gesetz zustehenden
Leis tungen erhalten. Bei der Bemessung des
Anspruchs auf Arbeitsentgelt bleibt der Unkos -
tenzuschlag außer Betracht.

(5) Auf die in den Absätzen 1 und 2 vorgese-
henen Zuschläge sind die §§ 23 bis 25, 27 und
28 des Heimarbeitsgesetzes, auf die in
Absatz 1 dem Zwischenmeister gegenüber vor-
gesehenen Zuschläge außerdem § 21 Abs. 2
des Heimarbeitsgesetzes entsprechend anzu-
wenden. Auf die Ansprüche der fremden Hilfs-
kräfte der in Absatz 1 unter Nummer 2 genann-
ten Personen auf Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall ist § 26 des Heimarbeitsgesetzes ent-
sprechend anzuwenden.

§ 11 Feiertagsbezahlung der in Heimarbeit
Beschäftigten

(1) Die in Heimarbeit Beschäftigen (§ 1
Abs. 1 des Heimarbeitsgesetzes) haben gegen
den Auftraggeber oder Zwischenmeister An-
spruch auf Feiertagsbezahlung nach Maßgabe
der Absätze 2 bis 5. Den gleichen Anspruch ha-
ben die in § 1 Abs. 2 Buchstabe a bis d des
Heimarbeitsgesetzes bezeichneten Personen,
wenn sie hinsichtlich der Feiertagsbezahlung
gleichgestellt werden; die Vorschriften des § 1
Abs. 3 Satz 3 und Abs. 4 und 5 des Heimar -
beitsgesetzes finden Anwendung. Eine Gleich-
stellung, die sich auf die Entgeltregelung er-
streckt, gilt auch für die Feiertagsbezahlung,
wenn diese nicht ausdrücklich von der Gleich-
stellung ausgenommen ist.

(2) Das Feiertagsgeld beträgt für jeden Feier-
tag im Sinne des § 2 Abs. 1 0,72 vom Hundert
des in einem Zeitraum von sechs Monaten aus-
gezahlten reinen Arbeitsentgelts ohne Unkos -
tenzuschläge. Bei der Berechnung des Feier-
tagsgeldes ist für die Feiertage, die in den Zeit-
raum vom 1. Mai bis 31. Oktober fallen, der vor-
hergehende Zeitraum vom 1. November bis
30. April und für die Feiertage, die in den Zeit-
raum vom 1. November bis 30. April fallen,
der vorhergehende Zeitraum vom 1. Mai bis
31. Oktober zugrunde zu legen. Der Anspruch
auf Feiertagsgeld ist unabhängig davon, ob im
laufenden Halbjahreszeitraum noch eine Be-
schäftigung in Heimarbeit für den Auftraggeber
stattfindet.

(3) Das Feiertagsgeld ist jeweils bei der Ent-
geltzahlung vor dem Feiertag zu zahlen. Ist die
Beschäftigung vor dem Feiertag unterbrochen
worden, so ist das Feiertagsgeld spätestens
drei Tage vor dem Feiertag auszuzahlen. Be-
steht bei der Einstellung der Ausgabe von Heim-
arbeit zwischen den Beteiligten Einvernehmen,
das Heimarbeitsverhältnis nicht wieder fortzu-
setzen, so ist dem Berechtigten bei der letzten
Entgeltzahlung das Feiertagsgeld für die noch
übrigen Feiertage des laufenden sowie für die
Feiertage des folgenden Halbjahreszeitraumes
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zu zahlen. Das Feiertagsgeld ist jeweils bei der
Auszahlung in die Entgeltbelege (§ 9 des Heim-
arbeitsgesetzes) einzutragen.

(4) Übersteigt das Feiertagsgeld, das der nach
Absatz 1 anspruchsberechtigte Hausgewerbe-
treibende oder im Lohnauftrag arbeitende Ge-
werbetreibende (Anspruchsberechtigte) für ei-
nen Feiertag auf Grund des § 2 seinen fremden
Hilfskräften (§ 2 Abs. 6 des Heimarbeitsgeset-
zes) gezahlt hat, den Betrag, den er auf Grund
der Absätze 2 und 3 für diesen Feiertag erhal-
ten hat, so haben ihm auf Verlangen seine Auf-
traggeber oder Zwischenmeister den Mehrbe-
trag anteilig zu erstatten. Ist der Anspruchs -
berechtigte gleichzeitig Zwischenmeister, so
bleibt hierbei das für die Heimarbeiter oder
Hausgewerbetreibenden empfangene und wei-
ter gezahlte Feiertagsgeld außer Ansatz. Nimmt
ein Anspruchsberechtigter eine Erstattung nach
Satz 1 in Anspruch, so können ihm bei Einstel-
lung der Ausgabe von Heimarbeit die erstatte-
ten Beträge auf das Feiertagsgeld angerechnet
werden, das ihm auf Grund des Absatzes 2 und
des Absatzes 3 Satz 3 für die dann noch übrigen
Feiertage des laufenden sowie für die Feiertage
des folgenden Halbjahreszeitraumes zu zahlen
ist.

(5) Das Feiertagsgeld gilt als Entgelt im Sinne
der Vorschriften des Heimarbeitsgesetzes über
Mithaftung des Auftraggebers (§ 21 Abs. 2),
über Entgeltschutz (§§ 23 bis 27) und über Aus-
kunftspflicht über Entgelte (§ 28); hierbei fin-
den die §§ 24 bis 26 des Heimarbeitsgesetzes
Anwendung, wenn ein Feiertagsgeld gezahlt ist,
das niedriger ist als das in diesem Gesetz fest-
gesetzte.

§ 12 Unabdingbarkeit

Abgesehen von § 4 Abs. 4 kann von den Vor-
schriften dieses Gesetzes nicht zuungunsten
des Arbeitnehmers oder der nach § 10 berech-
tigten Personen abgewichen werden.

§ 13 Übergangsvorschrift

Ist der Arbeitnehmer von einem Tag nach dem
9. Dezember 1998 bis zum 1. Januar 1999
oder darüber hinaus durch Arbeitsunfähigkeit
infolge Krankheit oder infolge einer Maßnahme
der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation
an seiner Arbeitsleistung verhindert, sind für
diesen Zeitraum die seit dem 1. Januar 1999
geltenden Vorschriften maßgebend, es sei
denn, daß diese für den Arbeitnehmer ungüns -
tiger sind.
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§ 1 Ziel des Gesetzes

Durch die Einführung der Familienpflegezeit
werden die Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von
Beruf und familiärer Pflege verbessert.

§ 2 Familienpflegezeit

(1) Beschäftigte sind von der Arbeitsleistung
für längstens 24 Monate (Höchstdauer) teilwei-
se freizustellen, wenn sie einen pflegebedürfti-
gen nahen Angehörigen in häuslicher Umge-
bung pflegen (Familienpflegezeit). Während der
Familienpflegezeit muss die verringerte Ar -
beitszeit wöchentlich mindestens 15 Stunden
betragen. Bei unterschiedlichen wöchentlichen
Arbeitszeiten oder einer unterschiedlichen Ver-
teilung der wöchentlichen Arbeitszeit darf die
wöchentliche Arbeitszeit im Durchschnitt eines
Zeitraums von bis zu einem Jahr 15 Stunden
nicht unterschreiten (Mindestarbeitszeit). Der
Anspruch nach Satz 1 besteht nicht gegenüber
Arbeitgebern mit in der Regel 25 oder weniger
Beschäftigten ausschließlich der zu ihrer Be-
rufsbildung Beschäftigten.

(2) Pflegezeit und Familienpflegezeit dürfen
gemeinsam 24 Monate je pflegebedürftigem
nahen Angehörigen nicht überschreiten (Ge-
samtdauer).

(3) Die §§ 5 bis 8 des Pflegezeitgesetzes gel-
ten entsprechend.

(4) Die Familienpflegezeit wird auf Berufsbil-
dungszeiten nicht angerechnet.

(5) Beschäftigte sind von der Arbeitsleistung
für längstens 24 Monate (Höchstdauer) teilwei-
se freizustellen, wenn sie einen minderjährigen
pflegebedürftigen nahen Angehörigen in häusli-
cher oder außerhäuslicher Umgebung betreu-
en. Die Inanspruchnahme dieser Freistellung
ist jederzeit im Wechsel mit der Freistellung
nach Absatz 1 im Rahmen der Gesamtdauer
nach Absatz 2 möglich. Absatz 1 Satz 2 bis 4
und die Absätze 2 bis 4 gelten entsprechend.
Beschäftigte können diesen Anspruch wahlwei-
se statt des Anspruchs auf Familienpflegezeit
nach Absatz 1 geltend machen.

§ 2a Inanspruchnahme der Familienpflegezeit

(1) Wer Familienpflegezeit nach § 2 beanspru-
chen will, muss dies dem Arbeitgeber spätes-
 tens acht Wochen vor dem gewünschten Beginn
schriftlich ankündigen und gleichzeitig erklären,
für welchen Zeitraum und in welchem Umfang in-
nerhalb der Gesamtdauer nach § 2 Absatz 2 die
Freistellung von der Arbeitsleistung in Anspruch
genommen werden soll. Dabei ist auch die ge-
wünschte Verteilung der Arbeitszeit anzugeben.
Enthält die Ankündigung keine eindeutige Fest-
legung, ob die oder der Beschäftigte Pflegezeit
nach § 3 des Pflegezeitgesetzes oder Familien-
pflegezeit in Anspruch nehmen will, und liegen
die Voraussetzungen beider Freistellungsan-
sprüche vor, gilt die Erklärung als Ankündigung
von Pflegezeit. Wird die Familienpflegezeit nach
einer Freistellung nach § 3 Absatz 1 oder Absatz
5 des Pflegezeitgesetzes zur Pflege oder Be -
treuung desselben pflegebedürftigen Angehöri-
gen in Anspruch genommen, muss sich die Fami-
lienpflegezeit unmittelbar an die Freistellung
nach § 3 Absatz 1 oder Absatz 5 des Pflegezeit-
gesetzes anschließen. In diesem Fall soll die
oder der Beschäftigte möglichst frühzeitig er-
klären, ob sie oder er Familienpflegezeit in An-
spruch nehmen wird; abweichend von Satz 1
muss die Ankündigung spätestens drei Monate
vor Beginn der Familienpflegezeit erfolgen. Wird
eine Freistellung nach § 3 Absatz 1 oder Absatz
5 des Pflegezeitgesetzes nach einer Familien-
pflegezeit in Anspruch genommen, ist diese in
unmittelbarem Anschluss an die Familienpflege-
zeit zu beanspruchen; sie ist dem Arbeitgeber
spätestens acht Wochen vor Beginn der Freistel-
lung nach § 3 Absatz 1 oder Absatz 5 des Pflege-
zeitgesetzes schriftlich anzukündigen.

(2) Arbeitgeber und Beschäftigte haben über
die Verringerung und Verteilung der Arbeitszeit
eine schriftliche Vereinbarung zu treffen. Hier-
bei hat der Arbeitgeber den Wünschen der Be-
schäftigten zu entsprechen, es sei denn, dass
dringende betriebliche Gründe entgegenste-
hen. 

(3) Für einen kürzeren Zeitraum in Anspruch
genommene Familienpflegezeit kann bis zur
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Gesamtdauer nach § 2 Absatz 2 verlängert wer-
den, wenn der Arbeitgeber zustimmt. Eine Ver-
längerung bis zur Gesamtdauer kann verlangt
werden, wenn ein vorgesehener Wechsel in der
Person der oder des Pflegenden aus einem
wichtigen Grund nicht erfolgen kann.

(4) Die Beschäftigten haben die Pflegebedürf-
tigkeit der oder des nahen Angehörigen durch
Vorlage einer Bescheinigung der Pflegekasse
oder des Medizinischen Dienstes der Kranken-
versicherung nachzuweisen. Bei in der privaten
Pflege-Pflichtversicherung versicherten Pflege-
bedürftigen ist ein entsprechender Nachweis zu
erbringen. 

(5) Ist die oder der nahe Angehörige nicht
mehr pflegebedürftig oder die häusliche Pflege
der oder des nahen Angehörigen unmöglich
oder unzumutbar, endet die Familienpflegezeit
vier Wochen nach Eintritt der veränderten Um-
stände. Der Arbeitgeber ist hierüber unverzüg-
lich zu unterrichten. Im Übrigen kann die Fami-
lienpflegezeit nur vorzeitig beendet werden,
wenn der Arbeitgeber zustimmt.

(5a) Beschäftigte von Arbeitgebern mit in der
Regel 25 oder weniger Beschäftigten aus -
schließlich der zu ihrer Berufsbildung Beschäf-
tigten können bei ihrem Arbeitgeber den Ab-
schluss einer Vereinbarung über eine Familien-
pflegezeit nach § 2 Absatz 1 Satz 1 bis 3 oder
eine Freistellung nach § 2 Absatz 5 Satz 1 be-
antragen. Der Arbeitgeber hat den Antrag nach
Satz 1 innerhalb von vier Wochen nach Zugang
zu beantworten. Eine Ablehnung des Antrags ist
zu begründen. Wird eine Freistellung nach Satz
1 vereinbart, gelten § 2 Absatz 2 bis 4 sowie
§ 2a Absatz 1 Satz 4 und 6 erster Halbsatz, Ab-
satz 2 Satz 1, Absatz 3 Satz 1, Absatz (5a) Be-
schäftigte von Arbeitgebern mit in der Regel 25
oder weniger Beschäftigten ausschließlich der
zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten können
bei ihrem Arbeitgeber den Abschluss einer Ver-
einbarung über eine Familienpflegezeit nach
§ 2 Absatz 1 Satz 1 bis 3 oder eine Freistellung
nach § 2 Absatz 5 Satz 1 beantragen. Der Ar-
beitgeber hat den Antrag nach Satz 1 innerhalb
von vier Wochen nach Zugang zu beantworten.

Eine Ablehnung des Antrags ist zu begründen.
Wird eine Freistellung nach Satz 1 vereinbart,
gelten § 2 Absatz 2 bis 4 sowie § 2a Absatz 1
Satz 4 und 6 erster Halbsatz, Absatz 2 Satz 1,
Absatz 3 Satz 1, Absatz 4 und 5 entsprechend.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend
für die Freistellung von der Arbeitsleistung nach
§ 2 Absatz 5.

§ 2b Erneute Familienpflegezeit nach
 Inanspruchnahme einer Freistellung auf

Grundlage der Sonderregelungen aus Anlass
der COVID-19-Pandemie 

(1) Abweichend von § 2a Absatz 3 können Be-
schäftigte einmalig nach einer beendeten Fami-
lienpflegezeit zur Pflege und Betreuung dessel-
ben pflegebedürftigen Angehörigen Familien-
pflegezeit erneut, jedoch insgesamt nur bis zur
Höchstdauer nach § 2 Absatz 1 in Anspruch
nehmen, wenn die Gesamtdauer von 24 Mona-
ten nach § 2 Absatz 2 nicht überschritten wird
und die Inanspruchnahme der beendeten Fami-
lienpflegezeit auf der Grundlage der Sonderre-
gelungen aus Anlass der COVID-19-Pandemie
erfolgte. 

(2) Abweichend von § 2a Absatz 1 Satz 4 muss
sich die Familienpflegezeit nicht unmittelbar an
die Freistellung nach § 3 Absatz 1 oder Absatz
5 des Pflegezeitgesetzes anschließen, wenn die
Freistellung aufgrund der Sonderregelungen
aus Anlass der COVID-19-Pandemie in An-
spruch genommen wurde und die Gesamtdauer
nach § 2 Absatz 2 von 24 Monaten nicht über-
schritten wird. 

(3) Abweichend von § 2a Absatz 1 Satz 6 muss
sich die Freistellung nach § 3 Absatz 1 oder Ab-
satz 5 des Pflegezeitgesetzes nicht unmittelbar
an die Familienpflegezeit anschließen, wenn
die Inanspruchnahme der Familienpflegezeit
aufgrund der Sonderregelungen aus Anlass der
COVID-19-Pandemie erfolgte und die Gesamt-
dauer nach § 2 Absatz 2 von 24 Monaten ab Be-
ginn der ersten Freistellung nicht überschritten
wird.
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§ 3 Förderung der pflegebedingten Freistel-
lung von der Arbeitsleistung

(1) Für die Dauer der Freistellungen nach § 2
dieses Gesetzes oder nach § 3 des Pflegezeit-
gesetzes gewährt das Bundesamt für Familie
und zivilgesellschaftliche Aufgaben Beschäftig-
ten auf Antrag ein in monatlichen Raten zu zah-
lendes zinsloses Darlehen nach Maßgabe der
Absätze 2 bis 5. Der Anspruch gilt auch für auch
für Vereinbarungen über Freistellungen von der
Arbeitsleistung nach § 2a Absatz 5a dieses Ge-
setzes.

(2) Die monatlichen Darlehensraten werden in
Höhe der Hälfte der Differenz zwischen den pau -
schalierten monatlichen Nettoentgelten vor und
während der Freistellung nach Absatz 1 ge-
währt. 

(3) Das pauschalierte monatliche Nettoent-
gelt vor der Freistellung nach Absatz 1 wird be-
rechnet auf der Grundlage des regelmäßigen
durchschnittlichen monatlichen Bruttoarbeits -
entgelts ausschließlich der Sachbezüge der
letzten zwölf Kalendermonate vor Beginn der
Freistellung. Das pauschalierte monatliche Net-
toentgelt während der Freistellung wird berech-
net auf der Grundlage des Bruttoarbeitsent-
gelts, das sich aus dem Produkt aus der verein-
barten durchschnittlichen monatlichen Stun-
denzahl während der Freistellung und dem
durchschnittlichen Entgelt je Arbeitsstunde er-
gibt. Durchschnittliches Entgelt je Arbeitsstun-
de ist das Verhältnis des regelmäßigen gesam-
ten Bruttoarbeitsentgelts ausschließlich der
Sachbezüge der letzten zwölf Kalendermonate
vor Beginn der Freistellung zur arbeitsvertragli-
chen Gesamtstundenzahl der letzten zwölf Ka-
lendermonate vor Beginn der Freistellung. Die
Berechnung der pauschalierten Nettoentgelte
erfolgt entsprechend der Berechnung der pau-
schalierten Nettoentgelte gemäß § 106 Absatz
1 Satz 5 bis 7 des Dritten Buches Sozialgesetz-
buch. Bei einem weniger als zwölf Monate vor
Beginn der Freistellung bestehenden Beschäfti-
gungsverhältnis verkürzt sich der der Berech-
nung zugrunde zu legende Zeitraum entspre-
chend. Für die Berechnung des durchschnittli-

chen Entgelts je Arbeitsstunde bleiben
Mutterschutz fristen, Freistellungen nach § 2,
kurzzeitige  Arbeitsverhinderungen nach § 2 des
Pflegezeitgesetzes, Freistellungen nach § 3 des
Pflegezeitgesetzes sowie die Einbringung von
Arbeitsentgelt in und die Entnahme von Arbeits -
entgelt aus Wertguthaben nach § 7b des Vier-
ten Buches Sozialgesetzbuch außer Betracht.
Abweichend von Satz 6 bleiben auf Antrag für
die Berechnung des durchschnittlichen Arbeits -
entgelts je Arbeitsstunde in der Zeit vom 1. März
2020 bis zum Ablauf des 30. April 2023 auch
Kalendermonate mit einem aufgrund der
 COVID-19-Pandemie  geringeren Entgelt unbe -
rücksichtigt. 

(4) In den Fällen der Freistellung nach § 3 des
Pflegezeitgesetzes ist die monatliche Darle-
hensrate auf den Betrag begrenzt, der bei einer
durchschnittlichen Arbeitszeit während der Fa-
milienpflegezeit von 15 Wochenstunden zu ge-
währen ist. 

(5) Abweichend von Absatz 2 können Be -
schäftigte auch einen geringeren Darlehensbe-
trag in Anspruch nehmen, wobei die monatliche
Darlehensrate mindestens 50 Euro betragen
muss. 

(6) Das Darlehen ist in der in Absatz 2 ge -
nannten Höhe, in den Fällen der Pflegezeit in
der in Absatz 4 genannten Höhe, vorrangig vor
dem Bezug von bedürftigkeitsabhängigen Sozi-
alleistungen in Anspruch zu nehmen und von
den Beschäftigten zu beantragen; Absatz 5 ist
insoweit nicht anzuwenden. Bei der Berech-
nung von Sozialleistungen nach Satz 1 sind die
Zuflüsse aus dem Darlehen als Einkommen zu
berücksichtigen.

§ 4 Mitwirkungspflicht des Arbeitgebers

Der Arbeitgeber hat dem Bundesamt für Fami-
lie und zivilgesellschaftliche Aufgaben für bei
ihm Beschäftigte den Arbeitsumfang sowie das
Arbeitsentgelt vor der Freistellung nach § 3 Ab-
satz 1 zu bescheinigen, soweit dies zum Nach-
weis des Einkommens aus Erwerbstätigkeit
oder der wöchentlichen Arbeitszeit der die För-
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derung beantragenden Beschäftigten erforder-
lich ist. Für die in Heimarbeit Beschäftigten und
die ihnen Gleichgestellten tritt an die Stelle des
Arbeitgebers der Auftraggeber oder Zwischen -
meister. 

§ 5 Ende der Förderfähigkeit

(1) Die Förderfähigkeit endet mit dem Ende
der Freistellung nach § 3 Absatz 1. Die Förder-
fähigkeit endet auch dann, wenn die oder der
Beschäftigte während der Freistellung nach § 2
den Mindestumfang der wöchentlichen Arbeits-
zeit aufgrund gesetzlicher oder kollektivvertrag-
licher Bestimmungen oder aufgrund von Be-
stimmungen, die in Arbeitsrechtsregelungen
der Kirchen enthalten sind, unterschreitet. Die
Unterschreitung der Mindestarbeitszeit auf-
grund von Kurzarbeit oder eines Beschäfti-
gungsverbotes lässt die Förderfähigkeit un-
berührt.

(2) Die Darlehensnehmerin oder der Darle-
hensnehmer hat dem Bundesamt für Familie
und zivilgesellschaftliche Aufgaben unverzüg-
lich jede Änderung in den Verhältnissen, die für
den Anspruch nach § 3 Absatz 1 erheblich sind,
mitzuteilen, insbesondere die Beendigung der
häuslichen Pflege der oder des nahen An -
gehörigen, die Beendigung der Betreuung nach
§ 2 Absatz 5 dieses Gesetzes oder § 3 Absatz 5
des Pflegezeitgesetzes, die Beendigung der
Freistellung nach § 3 Absatz 6 des Pflegezeit -
gesetzes, die vorzeitige Beendigung der Frei-
stellung nach § 3 Absatz 1 sowie die Unter-
schreitung des Mindestumfangs der wöchent -
lichen Arbeitszeit während der Freistellung nach
§ 2 aus anderen als den in Absatz 1 Satz 2 ge-
nannten Gründen.

§ 6 Rückzahlung des Darlehens 

(1) Im Anschluss an die Freistellung nach § 3
Absatz 1 ist die Darlehensnehmerin oder der
Darlehensnehmer verpflichtet, das Darlehen in-
nerhalb von 48 Monaten nach Beginn der Frei-
stellung nach § 3 Absatz 1 zurückzuzahlen. Die
Rückzahlung erfolgt in möglichst gleichbleiben-

den monatlichen Raten in Höhe des im Be-
scheid nach § 9 festgesetzten monatlichen
 Betrags jeweils spätestens zum letzten Bank -
arbeitstag des laufenden Monats. Für die Rück-
zahlung gelten alle nach § 3 an die Darlehens-
nehmerin oder den Darlehensnehmer geleiste-
ten Darlehensbeträge als ein Darlehen. 

(2) Die Rückzahlung beginnt in dem Monat,
der auf das Ende der Förderung der Freistellung
nach § 3 Absatz 1 folgt. Das Bundesamt für Fa-
milie und zivilgesellschaftliche Aufgaben kann
auf Antrag der Darlehensnehmerin oder des
Darlehensnehmers den Beginn der Rückzah-
lung auf einen späteren Zeitpunkt, spätestens
jedoch auf den 25. Monat nach Beginn der För-
derung festsetzen, wenn die übrigen Vorausset-
zungen für den Anspruch nach den §§ 2 und 3
weiterhin vorliegen. Befindet sich die Darle-
hensnehmerin oder der Darlehensnehmer
während des Rückzahlungszeitraums in einer
Freistellung nach § 3 Absatz 1, setzt das Bun-
desamt für Familie und zivilgesellschaftliche
Aufgaben auf Antrag der oder des Beschäftigten
die monatlichen Rückzahlungsraten bis zur Be-
endigung der Freistellung von der Arbeitsleis -
tung aus. Der Rückzahlungszeitraum verlängert
sich um den Zeitraum der Aussetzung. 

§ 7 Härtefallregelung

(1) Zur Vermeidung einer besonderen Härte
stundet das Bundesamt für Familie und zivilge-
sellschaftliche Aufgaben der Darlehensnehme-
rin oder dem Darlehensnehmer auf Antrag die
Rückzahlung des Darlehens, ohne dass hierfür
Zinsen anfallen. Als besondere Härte gelten ins-
besondere der Bezug von Entgeltersatzleis -
tungen nach dem Dritten und dem Fünften Buch
Sozialgesetzbuch, Leistungen zur Sicherung
des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch
Sozialgesetzbuch und Leistungen nach dem
Dritten und Vierten Kapitel des Zwölften Buches
Sozialgesetzbuch oder eine mehr als 180 Tage
ununterbrochene Arbeitsunfähigkeit. Eine be-
sondere Härte liegt auch vor, wenn sich die
Darlehensnehmerin oder der Darlehensnehmer
wegen unverschuldeter finanzieller Belastun-
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gen vorübergehend in ernsthaften Zahlungs-
schwierigkeiten befindet oder zu erwarten ist,
dass sie oder er durch die Rückzahlung des
Darlehens in der vorgesehenen Form in solche
Schwierigkeiten gerät.

(2) Für den über die Gesamtdauer der Fre i -
stellungen nach § 2 dieses Gesetzes oder nach
§ 3 Absatz 1 oder 5 des Pflegezeitgesetzes hin -
ausgehenden Zeitraum, in dem die Pflegebe-
dürftigkeit desselben nahen Angehörigen fort-
besteht, die Pflege durch die oder den Be -
schäftigten in häuslicher Umgebung andauert
und die Freistellung von der Arbeitsleistung fort-
geführt wird, sind auf Antrag die fälligen Rück-
zahlungsraten zu einem Viertel zu erlassen
(Teildarlehenserlass) und die restliche Darle-
hensschuld für diesen Zeitraum bis zur Beendi-
gung der häuslichen Pflege auf Antrag zu stun-
den, ohne dass hierfür Zinsen anfallen, sofern
eine besondere Härte im Sinne von Absatz 1
Satz 3 vorliegt.

(3) Die Darlehensschuld erlischt, soweit sie
noch nicht fällig ist, wenn die Darlehensnehme-
rin oder der Darlehensnehmer

1.    Leistungen nach dem Dritten und Vierten
Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch oder Leistungen zur Sicherung des
 Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch
Sozialgesetzbuch ununterbrochen seit min-
destens zwei Jahren nach dem Ende der
Freistellung bezieht oder

2.    verstirbt.

(4) Der Abschluss von Vergleichen sowie die
Stundung, Niederschlagung und der Erlass von
Ansprüchen richten sich, sofern in diesem Ge-
setz nicht abweichende Regelungen getroffen
werden, nach den §§ 58 und 59 der Bundes-
haushaltsordnung. 

§ 8 Antrag auf Förderung

(1) Das Bundesamt für Familie und zivil -
gesellschaftliche Aufgaben entscheidet auf
schriftlichen Antrag über das Darlehen nach
§ 3 und dessen Rückzahlung nach § 6. 

(2) Der Antrag wirkt vom Zeitpunkt des Vorlie-
gens der Anspruchsvoraussetzungen, wenn er
innerhalb von drei Monaten nach deren Vorlie-
gen gestellt wird, andernfalls wirkt er vom Be-
ginn des Monats der Antragstellung.

(3) Der Antrag muss enthalten: 

1.    Name und Anschrift der oder des das Darle-
hen beantragenden Beschäftigten,

2.    Name, Anschrift und Angehörigenstatus
der gepflegten Person,

3.    Bescheinigung über die Pflegebedürftigkeit
oder im Fall des § 3 Absatz 6 des Pflegezeit-
gesetzes das dort genannte ärztliche Zeug-
nis über die Erkrankung des oder der nahen
Angehörigen,

4.    Dauer der Freistellung nach § 3 Absatz 1
sowie Mitteilung, ob zuvor eine Freistellung
nach § 3 Absatz 1 in Anspruch genommen
wurde, sowie 

5.    Höhe, Dauer und Angabe der Zeitabschnit-
te des beantragten Darlehens.

(4) Dem Antrag sind beizufügen:

1.    Entgeltbescheinigungen mit Angabe der ar-
beitsvertraglichen Wochenstunden der letz-
ten zwölf Monate vor Beginn der Freistel-
lung nach § 3 Absatz 1,

2.    in den Fällen der vollständigen Freistellung
nach § 3 des Pflegezeitgesetzes eine Be-
scheinigung des Arbeitgebers über die Frei-
stellung und in den Fällen der teilweisen
Freistellung die hierüber getroffene schrift-
liche Vereinbarung zwischen dem Arbeitge-
ber und der oder dem Beschäftigten.

§ 9 Darlehensbescheid und Zahlweise

(1) In dem Bescheid nach § 8 Absatz 1 sind
anzugeben:

1.    Höhe des Darlehens,

2.    Höhe der monatlichen Darlehensraten so-
wie Dauer der Leistung der Darlehensraten,
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3.    Höhe und Dauer der Rückzahlungsraten
und

4.    Fälligkeit der ersten Rückzahlungsrate.

Wurde dem Antragsteller für eine vor dem An-
trag liegende Freistellung nach § 3 Absatz 1 ein
Darlehen gewährt, sind für die Ermittlung der
Beträge nach Satz 1 Nummer 3 und 4 das
zurückliegende und das aktuell gewährte Darle-
hen wie ein Darlehen zu behandeln. Der das ers -
te Darlehen betreffende Bescheid nach Satz 1
wird hinsichtlich Höhe, Dauer und Fälligkeit der
Rückzahlungsraten geändert.

(2) Die Höhe der Darlehensraten wird zu Be-
ginn der Leistungsgewährung in monatlichen
Festbeträgen für die gesamte Förderdauer fest-
gelegt.

(3) Die Darlehensraten werden unbar zu Be-
ginn jeweils für den Kalendermonat ausgezahlt,
in dem die Anspruchsvoraussetzungen vorlie-
gen. Monatliche Förderungsbeträge, die nicht
volle Euro ergeben, sind bei Restbeträgen bis zu
0,49 Euro abzurunden und von 0,50 Euro an
aufzurunden.

§ 10 Antrag und Nachweis in weiteren Fällen

(1) Das Bundesamt für Familie und zivilge -
sellschaftliche Aufgaben entscheidet auch in
den Fällen des § 7 auf schriftlichen Antrag, der
Name und Anschrift der Darlehensnehmerin
oder des Darlehensnehmers enthalten muss.

(2) Die Voraussetzungen des § 7 sind nach -
zuweisen 

1.    in den Fällen des Absatzes 1 durch Glaub-
haftmachung der dort genannten Voraus-
setzungen, insbesondere durch Darlegung
der persönlichen wirtschaftlichen Verhält-
nisse oder bei Arbeitsunfähigkeit durch Vor-
lage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung der Darlehensnehmerin oder des
Darlehensnehmers,

2.    in den Fällen des Absatzes 2 durch Vorlage
einer Bescheinigung über die fortbestehen-
de Pflegebedürftigkeit der oder des nahen

Angehörigen und die Fortdauer der Freistel -
lung von der Arbeitsleistung sowie Glaub-
haftmachung der dort genannten Voraus-
setzungen, insbesondere durch Darlegung
der persönlichen wirtschaftlichen Verhält-
nisse,

3.    in den Fällen des Absatzes 3 durch Vorlage
der entsprechenden Leistungsbescheide
der Darlehensnehmerin oder des Darle-
hensnehmers oder durch Vorlage einer
Sterbeurkunde durch die Rechtsnachfolger.

(3) Anträge auf Teildarlehenserlass nach § 7
Absatz 2 sind bis spätestens 48 Monate nach
Beginn der Freistellungen nach § 2 dieses Ge-
setzes oder nach § 3 Absatz 1 oder 5 des Pfle-
gezeitgesetzes zu stellen.

§ 11 Allgemeine Verwaltungsvorschriften

Zur Durchführung des Verfahrens nach §§ 8
und 10 kann das Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend allgemeine
Verwaltungsvorschriften erlassen.

§ 12 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig

1.    entgegen § 4 Satz 1 eine dort genannte Be-
scheinigung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig erstellt,

2.    entgegen § 5 Absatz 2 eine Mitteilung nicht,
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig macht oder

3.    entgegen § 8 Absatz 3 Nummer 4 eine Mit-
teilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig macht.

(2) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Ab-
satz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten ist das Bundesamt für Familie und
zivilgesellschaftliche Aufgaben.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen
des Absatzes 1 Nummer 1 mit einer Geldbuße
bis zu fünftausend Euro und in den Fällen des
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Absatzes 1 Nummer 2 mit einer Geldbuße bis
zu tausend Euro geahndet werden.

(4) Die Geldbußen fließen in die Kasse des
Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaft-
liche Aufgaben. Diese trägt abweichend von
§ 105 Absatz 2 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten die notwendigen Auslagen. Sie ist
auch ersatzpflichtig im Sinne des § 110 Ab-
satz 4 des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten.

§ 13 Aufbringung der Mittel

Die für die Ausführung dieses Gesetzes erfor-
derlichen Mittel trägt der Bund.

§ 14 Beirat

(1) Das Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend setzt einen unabhän-
gigen Beirat für die Vereinbarkeit von Pflege
und Beruf ein. 

(2) Der Beirat befasst sich mit Fragen zur Ver-
einbarkeit von Pflege und Beruf, er begleitet die
Umsetzung der einschlägigen gesetzlichen Re-
gelungen und berät über deren Auswirkungen.
Das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend kann dem Beirat Themen-
stellungen zur Beratung vorgeben.

(3) Der Beirat legt dem Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend alle vier
Jahre, erstmals zum 1. Juni 2019, einen Bericht
vor und kann hierin Handlungsempfehlungen
aussprechen.

(4) Der Beirat besteht aus einundzwanzig Mit-
gliedern, die vom Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium für Arbeit und
Soziales und dem Bundesministerium für Ge-
sundheit berufen werden. Stellvertretung ist
zulässig. Die oder der Vorsitzende und die oder
der stellvertretende Vorsitzende werden vom
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend ernannt. Der Beirat setzt sich zu-
sammen aus sechs Vertreterinnen oder Vertre-

tern von fachlich betroffenen Interessenver -
bänden, je zwei Vertreterinnen oder Vertretern
der Gewerkschaften, der Arbeitgeber, der Wohl-
fahrtsverbände und der Seniorenorganisatio-
nen sowie aus je einer Vertreterin oder einem
Vertreter der sozialen und der privaten Pflege-
Pflichtversicherung. Des Weiteren gehören dem
Beirat zwei Wissenschaftlerinnen oder Wissen-
schaftler mit Schwerpunkt in der Forschung der
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf sowie je ei-
ne Vertreterin oder ein Vertreter der Konferenz
der Ministerinnen und Minister, Senatorinnen
und Senatoren für Jugend und Familie, der Kon-
ferenz der Ministerinnen und Minister, Senato-
rinnen und Senatoren für Arbeit und Soziales
sowie der kommunalen Spitzenverbände an.
Die Besetzung des Beirats muss geschlechter-
paritätisch erfolgen. 

(5) Die Amtszeit der Mitglieder des Beirats
und ihrer Stellvertreterinnen oder Stellvertreter
beträgt fünf Jahre und kann einmalig um fünf
Jahre verlängert werden. Scheidet ein Mitglied
oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter
vorzeitig aus, wird für den Rest der Amtszeit ei-
ne Nachfolgerin oder ein Nachfolger berufen.

(6) Die Mitglieder des Beirats sind ehrenamt-
lich tätig. Sie haben Anspruch auf Erstattung
 ihrer notwendigen Auslagen.

(7) Der Beirat arbeitet auf der Grundlage einer
durch das Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend zu erlassenden Ge-
schäftsordnung. 

§ 15 Übergangsvorschrift

Die Vorschriften des Familienpflegezeitgeset-
zes in der Fassung vom 6. Dezember 2011 gel-
ten in den Fällen fort, in denen die Vorausset-
zungen für die Gewährung eines Darlehens
nach § 3 Absatz 1 in Verbindung mit § 12
Absatz 1 Satz 1 bis einschließlich 31. Dezem-
ber 2014 vorlagen.

§ 16 (aufgehoben)
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Verordnung
zum Schutz vor Gefahrstoffen

(Gefahrstoffverordnung – GefStoffV)

Vom 26. November 2010
(BGBl. I S. 1643, 1644)

Zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung
vom 21. Juli 2021
(BGBl. I S. 3115)
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Abschnitt 1
Zielsetzung, Anwendungsbereich und

 Begriffsbestimmungen

§ 1 Zielsetzung und Anwendungsbereich

(1) Ziel dieser Verordnung ist es, den Men-
schen und die Umwelt vor stoffbedingten Schä-
digungen zu schützen durch 

1.    Regelungen zur Einstufung, Kennzeich-
nung und Verpackung gefährlicher Stoffe
und Gemische,

2.    Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten
und anderer Personen bei Tätigkeiten mit
Gefahrstoffen und

3.    Beschränkungen für das Herstellen und
Verwenden bestimmter gefährlicher Stoffe,
Gemische und Erzeugnisse.

(2) Abschnitt 2 gilt für das Inverkehrbringen
von 

1.    gefährlichen Stoffen und Gemischen,

2.    bestimmten Stoffen, Gemischen und Er-
zeugnissen, die mit zusätzlichen Kenn-
zeichnungen zu versehen sind, nach Maß-
gabe der Richtlinie 96/59/EG des Rates
vom 16. September 1996 über die Beseiti-
gung polychlorierter Biphenyle und poly-
chlorierter Terphenyle (PCB/PCT) (ABl. L
243 vom 24.9.1996, S. 31), die durch die
Verordnung (EG) Nr. 596/2009 (ABl. L 188
vom 18.7.2009, S. 14) geändert worden
ist,

3.    Biozid-Produkten im Sinne des § 3 Nummer
11 des Chemikaliengesetzes, die keine ge-
fährlichen Stoffe oder Gemische sind, so-
wie

4.    Biozid-Wirkstoffen im Sinne des § 3 Num-
mer 12 des Chemikaliengesetzes, die biolo-
gische Arbeitsstoffe im Sinne der Biostoff-
verordnung sind, und Biozid-Produkten im
Sinne des § 3 Nummer 11 des Chemikali-
engesetzes, die als Wirkstoffe solche biolo-
gischen Arbeitsstoffe enthalten.

Abschnitt 2 gilt nicht für Lebensmittel oder Fut-
termittel in Form von Fertigerzeugnissen, die für
den Endverbrauch bestimmt sind.

(3) Die Abschnitte 3 bis 6 gelten für Tätigkei-
ten, bei denen Beschäftigte Gefährdungen ihrer
Gesundheit und Sicherheit durch Stoffe, Gemi-
sche oder Erzeugnisse ausgesetzt sein können.
Sie gelten auch, wenn die Sicherheit und Ge-
sundheit anderer Personen aufgrund von Tätig-
keiten im Sinne von § 2 Absatz 5 gefährdet sein
können, die durch Beschäftigte oder Unterneh-
mer ohne Beschäftigte ausgeübt werden. Die
Sätze 1 und 2 finden auch Anwendung auf
Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Be-
förderung von Stoffen, Gemischen und Erzeug-
nissen ausgeübt werden. Die Vorschriften des
Gefahrgutbeförderungsgesetzes und der darauf
gestützten Rechtsverordnungen bleiben unbe-
rührt.

(4) Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes
bestimmt ist, gilt diese Verordnung nicht für 

1.    biologische Arbeitsstoffe im Sinne der Bio-
stoffverordnung und

2.    private Haushalte.

Diese Verordnung gilt ferner nicht für Betriebe,
die dem Bundesberggesetz unterliegen, soweit
dort oder in Rechtsverordnungen, die auf Grund
dieses Gesetzes erlassen worden sind, ent -
sprechende Rechtsvorschriften bestehen.

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Gefahrstoffe im Sinne dieser Verordnung
sind 

1.    gefährliche Stoffe und Gemische nach § 3,

2.    Stoffe, Gemische und Erzeugnisse, die ex-
plosionsfähig sind,

3.    Stoffe, Gemische und Erzeugnisse, aus de-
nen bei der Herstellung oder Verwendung
Stoffe nach Nummer 1 oder Nummer 2 ent-
stehen oder freigesetzt werden,

4.    Stoffe und Gemische, die die Kriterien nach
den Nummern 1 bis 3 nicht erfüllen, aber
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auf Grund ihrer physikalisch-chemischen,
chemischen oder toxischen Eigenschaften
und der Art und Weise, wie sie am Arbeits-
platz vorhanden sind oder verwendet wer-
den, die Gesundheit und die Sicherheit der
Beschäftigten gefährden können,

5.    alle Stoffe, denen ein Arbeitsplatzgrenzwert
zugewiesen worden ist.

(2) Für die Begriffe Stoff, Gemisch, Erzeugnis,
Lieferant, nachgeschalteter Anwender und Her-
steller gelten die Begriffsbestimmungen nach
Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung,
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen
und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung
der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG
und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 (ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1),
die zuletzt durch die Verordnung (EU) Nr.
2015/1221 (ABl. L 197 vom 25.7.2015, S. 10)
geändert worden ist.

(2a) Umweltgefährlich sind, über die Gefah-
renklasse gewässergefährdend nach der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1272/2008 hinaus, Stoffe
oder Gemische, wenn sie selbst oder ihre Um-
wandlungsprodukte geeignet sind, die Beschaf-
fenheit von Naturhaushalt, Boden oder Luft, Kli-
ma, Tieren, Pflanzen oder Mikroorganismen
derart zu verändern, dass dadurch sofort oder
später Gefahren für die Umwelt herbeigeführt
werden können.

(3) Krebserzeugend, keimzellmutagen oder
reproduktionstoxisch sind

1.    Stoffe, die in Anhang VI der Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 in der jeweils geltenden
Fassung als karzinogen, keimzellmutagen
oder reproduktionstoxisch eingestuft sind,

2.    Stoffe, welche die Kriterien für die Einstu-
fung als karzinogen, keimzellmutagen oder
reproduktionstoxisch nach Anhang I der
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der je-
weils geltenden Fassung erfüllen,

3.    Gemische, die einen oder mehrere der in
§ 2 Absatz 3 Nummer 1 oder 2 genannten
Stoffe enthalten, wenn die Konzentration
dieses Stoffs oder dieser Stoffe die stoff -
spezifischen oder die allgemeinen Konzen-
trationsgrenzen nach der Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 in der jeweils geltenden
Fassung erreicht oder übersteigt, die für die
Einstufung eines Gemischs als karzinogen,
keimzellmutagen oder reproduktionsto-
xisch festgelegt sind,

4.    Stoffe, Gemische oder Verfahren, die in den
nach § 20 Absatz 4 bekannt gegebenen Re-
geln und Erkenntnissen als krebserzeu-
gend, keimzellmutagen oder reprodukti-
onstoxisch bezeichnet werden.

(4) Organische Peroxide im Sinne des § 11 Ab-
satz 4 und des Anhangs III sind Stoffe, die sich
vom Wasserstoffperoxid dadurch ableiten, dass
ein oder beide Wasserstoffatome durch organi-
sche Gruppen ersetzt sind, sowie Gemische, die
diese Stoffe enthalten.

(5) Eine Tätigkeit ist jede Arbeit mit Stoffen,
Gemischen oder Erzeugnissen, einschließlich
Herstellung, Mischung, Ge- und Verbrauch, La-
gerung, Aufbewahrung, Be- und Verarbeitung,
Ab- und Umfüllung, Entfernung, Entsorgung und
Vernichtung. Zu den Tätigkeiten zählen auch
das innerbetriebliche Befördern sowie Bedien-
und Überwachungsarbeiten.

(5a) Begasung bezeichnet eine Verwendung
von Biozid-Produkten oder Pflanzenschutzmit-
teln

1.    bei der bestimmungsgemäß Stoffe gasför-
mig freigesetzt werden,

a)    die als akut toxisch Kategorie 1, 2 oder
3 eingestuft sind oder

b)    für die in der Zulassung festgelegt wur-
de, dass eine Messung oder Überwa-
chung der Wirkstoff- oder Sauerstoff-
konzentration zu erfolgen hat,

2.    für die in der Zulassung die Bereitstellung
und Verwendung eines unabhängig von der
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Umgebungsatmosphäre wirkenden Atem-
schutzgeräts festgelegt wurde oder

3.    die zur Raumdesinfektion sämtlicher
Flächen eines umschlossenen Raums ein-
gesetzt werden, wobei Formaldehyd aus ei-
ner wässrigen Formaldehydlösung in Form
schwebfähiger Flüssigkeitstropfen ausge-
bracht wird.

(6) Lagern ist das Aufbewahren zur späteren
Verwendung sowie zur Abgabe an andere. Es
schließt die Bereitstellung zur Beförderung ein,
wenn die Beförderung nicht innerhalb von 24
Stunden nach der Bereitstellung oder am da-
rauffolgenden Werktag erfolgt. Ist dieser Werk-
tag ein Samstag, so endet die Frist mit Ablauf
des nächsten Werktags.

(7) Es stehen gleich 

1.    den Beschäftigten die in Heimarbeit be-
schäftigten Personen sowie Schülerinnen
und Schüler, Studierende und sonstige, ins-
besondere an wissenschaftlichen Einrich-
tungen tätige Personen, die Tätigkeiten mit
Gefahrstoffen ausüben; für Schülerinnen
und Schüler und Studierende gelten jedoch
nicht die Regelungen dieser Verordnung
über die Beteiligung der Personalvertretun-
gen,

2.    dem Arbeitgeber der Unternehmer ohne Be-
schäftigte sowie der Auftraggeber und der
Zwischenmeister im Sinne des Heimar-
beitsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt
Teil III, Gliederungsnummer 804-1, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt
durch Artikel 225 der Verordnung vom
31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geän-
dert worden ist.

(8) Der Arbeitsplatzgrenzwert ist der Grenz-
wert für die zeitlich gewichtete durchschnittli-
che Konzentration eines Stoffs in der Luft am
Arbeitsplatz in Bezug auf einen gegebenen Re-
ferenzzeitraum. Er gibt an, bis zu welcher Kon-
zentration eines Stoffs akute oder chronische
schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit

von Beschäftigten im Allgemeinen nicht zu er-
warten sind.

(9) Der biologische Grenzwert ist der Grenz-
wert für die toxikologisch-arbeitsmedizinisch
abgeleitete Konzentration eines Stoffs, seines
Metaboliten oder eines Beanspruchungsindika-
tors im entsprechenden biologischen Material.
Er gibt an, bis zu welcher Konzentration die Ge-
sundheit von Beschäftigten im Allgemeinen
nicht beeinträchtigt wird.

(9a) Physikalisch-chemische Einwirkungen
umfassen Gefährdungen, die hervorgerufen
werden können durch Tätigkeiten mit

1.    Stoffen, Gemischen oder Erzeugnissen mit
einer physikalischen Gefahr nach der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1272/2008 oder

2.    weiteren Gefahrstoffen, die nach der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht mit ei-
ner physikalischen Gefahr eingestuft sind,
die aber miteinander oder aufgrund ande-
rer Wechselwirkungen so reagieren kön-
nen, dass Brände oder Explosionen entste-
hen können.

(10) Ein explosionsfähiges Gemisch ist ein Ge-
misch aus brennbaren Gasen, Dämpfen, Ne-
beln oder aufgewirbelten Stäuben und Luft oder
einem anderen Oxidationsmittel, das nach
Wirksamwerden einer Zündquelle in einer sich
selbsttätig fortpflanzenden Flammenausbrei-
tung reagiert, sodass im Allgemeinen ein
sprunghafter Temperatur- und Druckanstieg
hervorgerufen wird.

(11) Chemisch instabile Gase, die auch ohne
ein Oxidationsmittel nach Wirksamwerden ei-
ner Zündquelle in einer sich selbsttätig fort-
pflanzenden Flammenausbreitung reagieren
können, so dass ein sprunghafter Temperatur-
und Druckanstieg hervorgerufen wird, stehen
explosionsfähigen Gemischen nach Absatz 10
gleich. 

(12) Ein gefährliches explosionsfähiges Ge-
misch ist ein explosionsfähiges Gemisch, das in
solcher Menge auftritt, dass besondere Schutz-
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maßnahmen für die Aufrechterhaltung der Ge-
sundheit und Sicherheit der Beschäftigten oder
anderer Personen erforderlich werden. 

(13) Gefährliche explosionsfähige Atmosphä-
re ist ein gefährliches explosionsfähiges Ge-
misch mit Luft als Oxidationsmittel unter at -
mosphärischen Bedingungen (Umgebungstem-
peratur von –20 °C bis +60 °C und Druck von
0,8 Bar bis 1,1 Bar). 

(14) Explosionsgefährdeter Bereich ist der Ge-
fahrenbereich, in dem gefährliche explosions-
fähige Atmosphäre auftreten kann. 

(15) Der Stand der Technik ist der Entwick-
lungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrich-
tungen oder Betriebsweisen, der die praktische
Eignung einer Maßnahme zum Schutz der Ge-
sundheit und zur Sicherheit der Beschäftigten
gesichert erscheinen lässt. Bei der Bestimmung
des Stands der Technik sind insbesondere ver-
gleichbare Verfahren, Einrichtungen oder Be-
triebsweisen heranzuziehen, die mit Erfolg in
der Praxis erprobt worden sind. Gleiches gilt für
die Anforderungen an die Arbeitsmedizin und
die Arbeitsplatzhygiene.

(16) Fachkundig ist, wer zur Ausübung einer in
dieser Verordnung bestimmten Aufgabe über
die erforderlichen Fachkenntnisse verfügt. Die
Anforderungen an die Fachkunde sind abhän-
gig von der jeweiligen Art der Aufgabe. Zu den
Anforderungen zählen eine entsprechende Be-
rufsausbildung, Berufserfahrung oder eine zeit-
nah ausgeübte entsprechende berufliche Tätig-
keit sowie die Teilnahme an spezifischen Fort-
bildungsmaßnahmen. 

(17) Sachkundig ist, wer seine bestehende
Fachkunde durch Teilnahme an einem behörd-
lich anerkannten Sachkundelehrgang erweitert
hat. In Abhängigkeit vom Aufgabengebiet kann
es zum Erwerb der Sachkunde auch erforderlich
sein, den Lehrgang mit einer erfolgreichen Prü-
fung abzuschließen. Sachkundig ist ferner, wer
über eine von der zuständigen Behörde als
gleichwertig anerkannte oder in dieser Verord-
nung als gleichwertig bestimmte Qualifikation
verfügt.

(18) Eine Verwenderkategorie bezeichnet ei-
ne Personengruppe, die berechtigt ist, ein be-
stimmtes Biozid-Produkt zu verwenden. Sie be-
schreibt den Grad der Qualifikation, die für die-
se Verwendung erforderlich ist. Die zugehörige
Verwenderkategorie eines Biozid-Produkts wird
nach der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom
22. Mai 2012 über die Bereitstellung auf dem
Markt und die Verwendung von Biozid-Produk-
ten (ABl. L 167 vom 27.6.2012, S. 1), die zuletzt
durch die Delegierte Verordnung (EU)
2019/1825 (ABl. L 279 vom 31.10.2019, S.
19) geändert worden ist, in der jeweils gelten-
den Fassung, im Zulassungsverfahren festge-
legt. Verwenderkategorien sind:

1.   die breite Öffentlichkeit,

2.   der berufsmäßige Verwender,

3.   der geschulte berufsmäßige Verwender.

Abschnitt 2
Gefahrstoffinformation

§ 3 Gefahrenklassen

(1) Gefährlich im Sinne dieser Verordnung
sind Stoffe, Gemische und bestimmte Erzeug-
nisse, die den in Anhang I der Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 dargelegten Kriterien entspre-
chen.

(2) Die folgenden Gefahrenklassen geben die
Art der Gefährdung wieder und werden unter
Angabe der Nummerierung des Anhangs I der
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufgelistet:

Nummerierung nach Anhang I 
der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

1.    Physikalische Gefahren 2

a)    Explosive Stoffe/Gemische und 
Erzeugnisse mit Explosivstoff 2.1

b)    Entzündbare Gase 2.2

c)    Aerosole 2.3
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d)    Oxidierende Gase 2.4

e)    Gase unter Druck 2.5

f)     Entzündbare Flüssigkeiten 2.6

g)    Entzündbare Feststoffe 2.7

h)    Selbstzersetzliche Stoffe und
 Gemische 2.8

i)     Pyrophore Flüssigkeiten 2.9

j)     Pyrophore Feststoffe 2.10

k)    Selbsterhitzungsfähige Stoffe 
und Gemische 2.11

l)     Stoffe und Gemische, die in
Berührung mit Wasser entzünd-
bare Gase entwickeln 2.12

m)   Oxidierende Flüssigkeiten 2.13

n)    Oxidierende Feststoffe 2.14

o)    Organische Peroxide 2.15

p)    Korrosiv gegenüber Metallen 2.16

2.    Gesundheitsgefahren 3

a)    Akute Toxizität (oral, dermal 
und inhalativ) 3.1

b)    Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 3.2

c)    Schwere Augenschädigung/
Augenreizung 3.3

d)    Sensibilisierung der Atemwege 
oder der Haut 3.4

e)    Keimzellmutagenität 3.5

f)     Karzinogenität 3.6

g)    Reproduktionstoxizität 3.7

h)    Spezifische Zielorgan-Toxizität, 
einmalige Exposition (STOT SE) 3.8

i)     Spezifische Zielorgan-Toxizität, 
wiederholte Exposition (STOT RE) 3.9

j)     Aspirationsgefahr 3.10

3.    Umweltgefahren 4

a)   Gewässergefährdend 
(akut und langfristig) 4.1

4.    Weitere Gefahren 5

a)   Die Ozonschicht schädigend 5.1

§ 4 Einstufung, Kennzeichnung und
 Verpackung

(1) Die Einstufung, Kennzeichnung und Ver-
packung von Stoffen und Gemischen sowie von
Erzeugnissen mit Explosivstoff richten sich
nach den Bestimmungen der Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008. Gemische, die bereits vor dem
1. Juni 2015 in Verkehr gebracht worden sind
und die nach den Bestimmungen der Richtlinie
1999/45/EG gekennzeichnet und verpackt
sind, müssen bis 31. Mai 2017 nicht nach der
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft, ge-
kennzeichnet und verpackt werden.

(2) Bei der Einstufung von Stoffen und Gemi-
schen sind die nach § 20 Absatz 4 bekannt ge-
gebenen Regeln und Erkenntnisse zu beachten.

(3) Die Kennzeichnung von Stoffen und Gemi-
schen, die in Deutschland in Verkehr gebracht
werden, muss in deutscher Sprache erfolgen.

(4) Werden gefährliche Stoffe oder gefährliche
Gemische unverpackt in Verkehr gebracht, sind
jeder Liefereinheit geeignete Sicherheitsinfor-
mationen oder ein Sicherheitsdatenblatt in
deutscher Sprache beizufügen.

(5) Lieferanten eines Biozid-Produkts, für das
ein Dritter der Zulassungsinhaber ist, haben
über die in Absatz 1 erwähnten Kennzeich-
nungspflichten hinaus sicherzustellen, dass die
vom Zulassungsinhaber nach Artikel 69 Absatz
2 Satz 2 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 an-
zubringende Zusatzkennzeichnung bei der Ab-
gabe an Dritte erhalten oder neu angebracht ist.
Biozid-Produkte, die aufgrund des § 28 Absatz
8 des Chemikaliengesetzes ohne Zulassung auf
dem Markt bereitgestellt werden, sind zusätz-
lich zu der in Absatz 1 erwähnten Kennzeich-
nung entsprechend Artikel 69 Absatz 2 Satz 2
und 3 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 zu
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kennzeichnen, wobei die dort in Satz 2 Buch -
stabe c und d aufgeführten Angaben entfallen
und die Angaben nach Satz 2 Buchstaben f und
g auf die vorgesehenen Anwendungen zu be -
ziehen sind.

(6) Biozid-Wirkstoffe, die biologische Arbeits-
stoffe nach § 2 Absatz 1 der Biostoffverordnung
sind, sind zusätzlich nach § 3 Biostoffverord-
nung einzustufen. Biozid-Wirkstoffe nach Satz 1
sowie Biozid-Produkte, bei denen der Wirkstoff
ein biologischer Arbeitsstoff ist, sind zusätzlich
mit den folgenden Elementen zu kennzeichnen:

1.    Identität des Organismus nach Anhang II Ti-
tel 2 Nummer 2.1 und 2.2 der Verordnung
(EU) Nr. 528/2012,

2.    Einstufung der Mikroorganismen in Risiko-
gruppen nach § 3 der Biostoffverordnung
und

3.    im Falle einer Einstufung in die Risikogrup-
pe 2 und höher nach § 3 der Biostoffver -
ordnung Hinzufügung des Symbols für Bio-
gefährdung nach Anhang I der Biostoffver-
ordnung.

(7) Dekontaminierte PCB-haltige Geräte im
Sinne der Richtlinie 96/59/EG müssen nach
dem Anhang dieser Richtlinie gekennzeichnet
werden.

(8) Die Kennzeichnung bestimmter, be-
schränkter Stoffe, Gemische und Erzeugnisse
richtet sich zusätzlich nach Artikel 67 in Verbin-
dung mit Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 in ihrer jeweils geltenden Fassung.

(9) Der Lieferant eines Gemischs oder eines
Stoffs hat einem nachgeschalteten Anwender
auf Anfrage unverzüglich alle Informationen zur
Verfügung zu stellen, die dieser für eine ord-
nungsgemäße Einstufung neuer Gemische
benötigt, wenn

1.    der Informationsgehalt der Kennzeichnung
oder des Sicherheitsdatenblatts des Ge-
mischs oder

2.    die Information über eine Verunreinigung
oder Beimengung auf dem Kennzeich-

nungsetikett oder im Sicherheitsdatenblatt
des Stoffs

dafür nicht ausreicht.

§ 5 Sicherheitsdatenblatt und sonstige
 Informationspflichten

(1) Die vom Lieferanten hinsichtlich des Si-
cherheitsdatenblatts beim Inverkehrbringen
von Stoffen und Gemischen zu beachtenden
Anforderungen ergeben sich aus Artikel 31 in
Verbindung mit Anhang II der Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006. Ist nach diesen Vorschriften
die Übermittlung eines Sicherheitsdatenblatts
nicht erforderlich, richten sich die Informations-
pflichten nach Artikel 32 der Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006.

(2) Bei den Angaben, die nach den Nummern
15 und 16 des Anhangs II der Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006 zu machen sind, sind insbe -
sondere die nach § 20 Absatz 4 bekannt gege-
benen Regeln und Erkenntnisse zu berücksich-
tigen, nach denen Stoffe oder Tätigkeiten als
krebserzeugend, keimzellmutagen und repro-
duktionstoxisch bezeichnet werden.

Abschnitt 3
Gefährdungsbeurteilung und Grundpflichten

§ 6 Informationsermittlung und
 Gefährdungsbeurteilung

(1) Im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung
als Bestandteil der Beurteilung der Arbeitsbe-
dingungen nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes
hat der Arbeitgeber festzustellen, ob die Be-
schäftigten Tätigkeiten mit Gefahrstoffen aus-
üben oder ob bei Tätigkeiten Gefahrstoffe ent-
stehen oder freigesetzt werden können. Ist dies
der Fall, so hat er alle hiervon ausgehenden Ge-
fährdungen der Gesundheit und Sicherheit der
Beschäftigten unter folgenden Gesichtspunk-
ten zu beurteilen: 
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1.    gefährliche Eigenschaften der Stoffe oder
Gemische, einschließlich ihrer physika-
lisch-chemischen Wirkungen,

2.    Informationen des Lieferanten zum Ge-
sundheitsschutz und zur Sicherheit insbe-
sondere im Sicherheitsdatenblatt,

3.    Art und Ausmaß der Exposition unter
Berücksichtigung aller Expositionswege;
dabei sind die Ergebnisse der Messungen
und Ermittlungen nach § 7 Absatz 8 zu
berücksichtigen,

4.    Möglichkeiten einer Substitution,

5.    Arbeitsbedingungen und Verfahren, ein-
schließlich der Arbeitsmittel und der Ge-
fahrstoffmenge,

6.    Arbeitsplatzgrenzwerte und biologische
Grenzwerte,

7.    Wirksamkeit der ergriffenen oder zu ergrei-
fenden Schutzmaßnahmen,

8.    Erkenntnisse aus arbeitsmedizinischen
Vorsorgeuntersuchungen nach der Verord-
nung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge.

(2) Der Arbeitgeber hat sich die für die Ge -
fährdungsbeurteilung notwendigen Informatio-
nen beim Lieferanten oder aus anderen, ihm
mit zumutbarem Aufwand zugänglichen Quel-
len zu beschaffen. Insbesondere hat der Arbeit-
geber die Informationen zu beachten, die ihm
nach Titel IV der Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 zur Verfügung gestellt werden; da-
zu gehören Sicherheitsdatenblätter und die In-
formationen zu Stoffen oder Gemischen, für die
kein Sicherheitsdatenblatt zu erstellen ist. So-
fern die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 keine
Informationspflicht vorsieht, hat der Lieferant
dem Arbeitgeber auf Anfrage die für die Gefähr-
dungsbeurteilung notwendigen Informationen
über die Gefahrstoffe zur Verfügung zu stellen.

(3) Stoffe und Gemische, die nicht von einem
Lieferanten nach § 4 Absatz 1 eingestuft und
gekennzeichnet worden sind, beispielsweise
innerbetrieblich hergestellte Stoffe oder Gemi-
sche, hat der Arbeitgeber selbst einzustufen.

Zumindest aber hat er die von den Stoffen oder
Gemischen ausgehenden Gefährdungen der
Beschäftigten zu ermitteln; dies gilt auch für Ge-
fahrstoffe nach § 2 Absatz 1 Nummer 4.

(4) Der Arbeitgeber hat festzustellen, ob die
verwendeten Stoffe, Gemische und Erzeugnis-
se bei Tätigkeiten, auch unter Berücksichtigung
verwendeter Arbeitsmittel, Verfahren und der
Arbeitsumgebung sowie ihrer möglichen Wech-
selwirkungen, zu Brand- oder Explosionsgefähr-
dungen führen können. Dabei hat er zu beurtei-
len, 

1.    ob gefährliche Mengen oder Konzentratio-
nen von Gefahrstoffen, die zu Brand- und
Explosionsgefährdungen führen können,
auftreten; dabei sind sowohl Stoffe und Ge-
mische mit physikalischen Gefährdungen
nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
wie auch andere Gefahrstoffe, die zu Brand-
und Explosionsgefährdungen führen kön-
nen, sowie Stoffe, die in gefährlicher Weise
miteinander reagieren können, zu berück-
sichtigen, 

2.    ob Zündquellen oder Bedingungen, die
Brände oder Explosionen auslösen können,
vorhanden sind und 

3.    ob schädliche Auswirkungen von Bränden
oder Explosionen auf die Gesundheit und
Sicherheit der Beschäftigten möglich sind. 

Insbesondere hat er zu ermitteln, ob die Stoffe,
Gemische und Erzeugnisse auf Grund ihrer Ei-
genschaften und der Art und Weise, wie sie am
Arbeitsplatz vorhanden sind oder verwendet
werden, explosionsfähige Gemische bilden kön-
nen. Im Fall von nicht atmosphärischen Bedin-
gungen sind auch die möglichen Veränderun-
gen der für den Explosionsschutz relevanten si-
cherheitstechnischen Kenngrößen zu ermitteln
und zu berücksichtigen. 

(5) Bei der Gefährdungsbeurteilung sind fer-
ner Tätigkeiten zu berücksichtigen, bei denen
auch nach Ausschöpfung sämtlicher techni-
scher Schutzmaßnahmen die Möglichkeit einer
Gefährdung besteht. Dies gilt insbesondere für
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Instandhaltungsarbeiten, einschließlich War-
tungsarbeiten. Darüber hinaus sind auch ande-
re Tätigkeiten wie Bedien- und Überwachungs-
arbeiten zu berücksichtigen, wenn diese zu ei-
ner Gefährdung von Beschäftigten durch Ge-
fahrstoffe führen können.

(6) Die mit den Tätigkeiten verbundenen inha-
lativen, dermalen und physikalisch-chemischen
Gefährdungen sind unabhängig voneinander zu
beurteilen und in der Gefährdungsbeurteilung
zusammenzuführen. Treten bei einer Tätigkeit
mehrere Gefahrstoffe gleichzeitig auf, sind
Wechsel- oder Kombinationswirkungen der Ge-
fahrstoffe, die Einfluss auf die Gesundheit und
Sicherheit der Beschäftigten haben, bei der
 Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigen,
soweit solche Wirkungen bekannt sind.

(7) Der Arbeitgeber kann bei der Festlegung
der Schutzmaßnahmen eine Gefährdungsbeur-
teilung übernehmen, die ihm der Lieferant mit-
geliefert hat, sofern die Angaben und Festle -
gungen in dieser Gefährdungsbeurteilung den
Arbeitsbedingungen und Verfahren, einschließ-
lich der Arbeitsmittel und der Gefahrstoffmen-
ge, im eigenen Betrieb entsprechen.

(8) Der Arbeitgeber hat die Gefährdungsbeur-
teilung unabhängig von der Zahl der Beschäftig-
ten erstmals vor Aufnahme der Tätigkeit zu
 dokumentieren. Dabei ist Folgendes anzuge-
ben: 

1.    die Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Ge-
fahrstoffen, 

2.    das Ergebnis der Prüfung auf Möglichkeiten
einer Substitution nach Absatz 1 Satz 2
Nummer 4, 

3.    eine Begründung für einen Verzicht auf eine
technisch mögliche Substitution, sofern
Schutzmaßnahmen nach § 9 oder § 10 zu
ergreifen sind, 

4.    die durchzuführenden Schutzmaßnahmen
einschließlich derer, 

a)    die wegen der Überschreitung eines Ar-
beitsplatzgrenzwerts zusätzlich ergrif-

fen wurden sowie der geplanten
Schutzmaßnahmen, die zukünftig er-
griffen werden sollen, um den Arbeits-
platzgrenzwert einzuhalten, oder 

b)    die unter Berücksichtigung eines Beur-
teilungsmaßstabs für krebserzeugen-
de Gefahrstoffe, der nach § 20 Absatz
4 bekannt gegeben worden ist, zusätz-
lich getroffen worden sind oder zukünf-
tig getroffen werden sollen (Maßnah-
menplan), 

5.    eine Begründung, wenn von den nach § 20
Absatz 4 bekannt gegebenen Regeln und
Erkenntnissen abgewichen wird, und 

6.    die Ermittlungsergebnisse, die belegen,
dass der Arbeitsplatzgrenzwert eingehalten
wird oder, bei Stoffen ohne Arbeitsplatz-
grenzwert, die ergriffenen technischen
Schutzmaßnahmen wirksam sind. 

Im Rahmen der Dokumentation der Gefähr-
dungsbeurteilung können auch vorhandene Ge-
fährdungsbeurteilungen, Dokumente oder an-
dere gleichwertige Berichte verwendet werden,
die auf Grund von Verpflichtungen nach ande-
ren Rechtsvorschriften erstellt worden sind. 

(9) Bei der Dokumentation nach Absatz 8 hat
der Arbeitgeber in Abhängigkeit der Feststellun-
gen nach Absatz 4 die Gefährdungen durch ge-
fährliche explosionsfähige Gemische beson-
ders auszuweisen (Explosionsschutzdoku-
ment). Daraus muss insbesondere hervorge-
hen, 

1.    dass die Explosionsgefährdungen ermittelt
und einer Bewertung unterzogen worden
sind, 

2.    dass angemessene Vorkehrungen getrof-
fen werden, um die Ziele des Explosions-
schutzes zu erreichen (Darlegung eines Ex-
plosionsschutzkonzeptes), 

3.    ob und welche Bereiche entsprechend An-
hang I Nummer 1.7 in Zonen eingeteilt wur-
den, 
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4.    für welche Bereiche Explosionsschutzmaß-
nahmen nach § 11 und Anhang I Nummer
1 getroffen wurden, 

5.    wie die Vorgaben nach § 15 umgesetzt wer-
den und 

6.    welche Überprüfungen nach § 7 Absatz 7
und welche Prüfungen zum Explosions-
schutz nach Anhang 2 Abschnitt 3 der Be-
triebssicherheitsverordnung durchzufüh -
ren sind. 

(10) Bei Tätigkeiten mit geringer Gefährdung
nach Absatz 13 kann auf eine detaillierte Do -
kumentation verzichtet werden. Falls in ande-
ren Fällen auf eine detaillierte Dokumentation
verzichtet wird, ist dies nachvollziehbar zu be-
gründen. Die Gefährdungsbeurteilung ist regel-
mäßig zu überprüfen und bei Bedarf zu aktuali-
sieren. Sie ist umgehend zu aktualisieren, wenn
maßgebliche Veränderungen oder neue Infor-
mationen dies erfordern oder wenn sich eine
Aktualisierung auf Grund der Ergebnisse der ar-
beitsmedizinischen Vorsorge nach der Verord-
nung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge als not-
wendig erweist.

(11) Die Gefährdungsbeurteilung darf nur von
fachkundigen Personen durchgeführt werden.
Verfügt der Arbeitgeber nicht selbst über die
entsprechenden Kenntnisse, so hat er sich
fachkundig beraten zu lassen. Fachkundig kön-
nen insbesondere die Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit und die Betriebsärztin oder der Be-
triebsarzt sein.

(12) Der Arbeitgeber hat nach Satz 2 ein Ver-
zeichnis der im Betrieb verwendeten Gefahr-
stoffe zu führen, in dem auf die entsprechenden
Sicherheitsdatenblätter verwiesen wird. Das
Verzeichnis muss mindestens folgende Anga-
ben enthalten: 

1.    Bezeichnung des Gefahrstoffs,

2.    Einstufung des Gefahrstoffs oder Angaben
zu den gefährlichen Eigenschaften,

3.    Angaben zu den im Betrieb verwendeten
Mengenbereichen,

4.    Bezeichnung der Arbeitsbereiche, in denen
Beschäftigte dem Gefahrstoff ausgesetzt
sein können.

Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn nur Tätig-
keiten mit geringer Gefährdung nach Absatz 13
ausgeübt werden. Die Angaben nach Satz 2
Nummer 1, 2 und 4 müssen allen betroffenen
Beschäftigten und ihrer Vertretung zugänglich
sein.

(13) Ergibt sich aus der Gefährdungsbeurtei-
lung für bestimmte Tätigkeiten auf Grund 

1.    der gefährlichen Eigenschaften des Gefahr-
stoffs,

2.    einer geringen verwendeten Stoffmenge,

3.    einer nach Höhe und Dauer niedrigen Ex -
position und

4.    der Arbeitsbedingungen

insgesamt eine nur geringe Gefährdung der Be-
schäftigten und reichen die nach § 8 zu ergrei-
fenden Maßnahmen zum Schutz der Beschäf-
tigten aus, so müssen keine weiteren Maßnah-
men des Abschnitts 4 ergriffen werden.

(14) Liegen für Stoffe oder Gemische keine
Prüfdaten oder entsprechende aussagekräftige
Informationen zur akut toxischen, reizenden,
hautsensibilisierenden oder keimzellmuta-
genen Wirkung oder zur spezifischen Zielorgan-
Toxizität bei wiederholter Exposition vor, sind
die Stoffe oder Gemische bei der Gefährdungs-
beurteilung wie Stoffe der Gefahrenklasse Aku-
te Toxizität (oral, dermal und inhalativ) Katego-
rie 3, Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Kategorie 2,
Sensibilisierung der Haut Kategorie 1, Keim -
zellmutagenität Kategorie 2 oder Spezifische
Zielorgan-Toxizität, wiederholte Exposition
(STOT RE) Kategorie 2 zu behandeln. Hinsicht-
lich der Spezifizierung der anzuwendenden Ein-
stufungskategorien sind die entsprechenden
nach § 20 Absatz 4 Nummer 1 bekannt gege-
benen Regeln und Erkenntnisse zu berücksich-
tigen.
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§ 7 Grundpflichten

(1) Der Arbeitgeber darf eine Tätigkeit mit Ge-
fahrstoffen erst aufnehmen lassen, nachdem
eine Gefährdungsbeurteilung nach § 6 durch-
geführt und die erforderlichen Schutzmaßnah-
men nach Abschnitt 4 ergriffen worden sind.

(2) Um die Gesundheit und die Sicherheit der
Beschäftigten bei allen Tätigkeiten mit Gefahr-
stoffen zu gewährleisten, hat der Arbeitgeber
die erforderlichen Maßnahmen nach dem Ar-
beitsschutzgesetz und zusätzlich die nach die-
ser Verordnung erforderlichen Maßnahmen zu
ergreifen. Dabei hat er die nach § 20 Absatz 4
bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnisse
zu berücksichtigen. Bei Einhaltung dieser Re-
geln und Erkenntnisse ist in der Regel davon
auszugehen, dass die Anforderungen dieser
Verordnung erfüllt sind. Von diesen Regeln und
Erkenntnissen kann abgewichen werden, wenn
durch andere Maßnahmen zumindest in ver-
gleichbarer Weise der Schutz der Gesundheit
und die Sicherheit der Beschäftigten gewähr -
leis tet werden.

(3) Der Arbeitgeber hat auf der Grundlage des
Ergebnisses der Substitutionsprüfung nach § 6
Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 vorrangig eine Sub-
stitution durchzuführen. Er hat Gefahrstoffe
oder Verfahren durch Stoffe, Gemische oder Er-
zeugnisse oder Verfahren zu ersetzen, die unter
den jeweiligen Verwendungsbedingungen für
die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftig-
ten nicht oder weniger gefährlich sind.

(4) Der Arbeitgeber hat Gefährdungen der Ge-
sundheit und der Sicherheit der Beschäftigten
bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen auszuschlie-
ßen. Ist dies nicht möglich, hat er sie auf ein Mi-
nimum zu reduzieren. Diesen Geboten hat der
Arbeitgeber durch die Festlegung und Anwen-
dung geeigneter Schutzmaßnahmen Rechnung
zu tragen. Dabei hat er folgende Rangfolge zu
beachten: 

1.    Gestaltung geeigneter Verfahren und tech-
nischer Steuerungseinrichtungen von Ver-
fahren, den Einsatz emissionsfreier oder
emissionsarmer Verwendungsformen so-

wie Verwendung geeigneter Arbeitsmittel
und Materialien nach dem Stand der Tech-
nik,

2.    Anwendung kollektiver Schutzmaßnahmen
technischer Art an der Gefahrenquelle, wie
angemessene Be- und Entlüftung, und An-
wendung geeigneter organisatorischer
Maßnahmen,

3.    sofern eine Gefährdung nicht durch Maß-
nahmen nach den Nummern 1 und 2 ver -
hütet werden kann, Anwendung von indivi-
duellen Schutzmaßnahmen, die auch die
Bereitstellung und Verwendung von per -
sönlicher Schutzausrüstung umfassen.

(5) Beschäftigte müssen die bereitgestellte
persönliche Schutzausrüstung verwenden, so-
lange eine Gefährdung besteht. Die Verwen-
dung von belastender persönlicher Schutzaus-
rüstung darf keine Dauermaßnahme sein. Sie
ist für jeden Beschäftigten auf das unbedingt er-
forderliche Minimum zu beschränken.

(6) Der Arbeitgeber stellt sicher, dass 

1.    die persönliche Schutzausrüstung an ei-
nem dafür vorgesehenen Ort sachgerecht
aufbewahrt wird,

2.    die persönliche Schutzausrüstung vor Ge-
brauch geprüft und nach Gebrauch gerei-
nigt wird und

3.    schadhafte persönliche Schutzausrüstung
vor erneutem Gebrauch ausgebessert oder
ausgetauscht wird.

(7) Der Arbeitgeber hat die Funktion und die
Wirksamkeit der technischen Schutzmaßnah-
men regelmäßig, mindestens jedoch jedes drit-
te Jahr, zu überprüfen. Das Ergebnis der Prü -
fungen ist aufzuzeichnen und vorzugsweise zu-
sammen mit der Dokumentation nach § 6 Ab-
satz 8 aufzubewahren.

(8) Der Arbeitgeber stellt sicher, dass die Ar-
beitsplatzgrenzwerte eingehalten werden. Er
hat die Einhaltung durch Arbeitsplatzmessun-
gen oder durch andere geeignete Methoden zur
Ermittlung der Exposition zu überprüfen. Ermitt-
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lungen sind auch durchzuführen, wenn sich die
Bedingungen ändern, welche die Exposition der
Beschäftigten beeinflussen können. Die Ermitt-
lungsergebnisse sind aufzuzeichnen, aufzube-
wahren und den Beschäftigten und ihrer Ver -
tretung zugänglich zu machen. Werden Tätig-
keiten entsprechend einem verfahrens- und
stoffspezifischen Kriterium ausgeübt, das nach
§ 20 Absatz 4 bekannt gegebenen worden ist,
kann der Arbeitgeber in der Regel davon aus -
gehen, dass die Arbeitsplatzgrenzwerte einge-
halten werden; in diesem Fall findet Satz 2 kei-
ne Anwendung.

(9) Sofern Tätigkeiten mit Gefahrstoffen aus-
geübt werden, für die kein Arbeitsplatzgrenz-
wert vorliegt, hat der Arbeitgeber regelmäßig
die Wirksamkeit der ergriffenen technischen
Schutzmaßnahmen durch geeignete Ermitt-
lungsmethoden zu überprüfen, zu denen auch
Arbeitsplatzmessungen gehören können.

(10) Wer Arbeitsplatzmessungen von Gefahr-
stoffen durchführt, muss fachkundig sein und
über die erforderlichen Einrichtungen verfügen.
Wenn ein Arbeitgeber eine für Messungen von
Gefahrstoffen an Arbeitsplätzen akkreditierte
Messstelle beauftragt, kann der Arbeitgeber in
der Regel davon ausgehen, dass die von dieser
Messstelle gewonnenen Erkenntnisse zutref-
fend sind.

(11) Der Arbeitgeber hat bei allen Ermittlun-
gen und Messungen die nach § 20 Absatz 4 be-
kannt gegebenen Verfahren, Messregeln und
Grenzwerte zu berücksichtigen, bei denen die
entsprechenden Bestimmungen der folgenden
Richtlinien berücksichtigt worden sind: 

1.    der Richtlinie 98/24/EG des Rates vom
7. April 1998 zum Schutz von Gesundheit
und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der
Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe
bei der Arbeit (vierzehnte Einzelrichtlinie im
Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtli-
nie 89/391/EWG) (ABl. L 131 vom
5.5.1998, S. 11), die zuletzt durch die
Richtlinie 2014/27/EG (ABl. 65 vom
5.3.2014, S. 1) geändert worden ist,

einschließlich der Richtlinien über Arbeits-
platzgrenzwerte, die nach Artikel 3 Absatz 2
der Richtlinie 98/24/EG erlassen wurden,

2.    der Richtlinie 2004/37/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom
29. April 2004 über den Schutz der Arbeit-
nehmer gegen Gefährdung durch Karzino-
gene oder Mutagene bei der Arbeit (Sechs-
te Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16
Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG des
Rates) (kodifizierte Fassung) (ABl. L 158
vom 30.4.2004, S. 50, L 229 vom
29.6.2004, S. 23, L 204 vom 4.8.2007,
S. 28), die zuletzt durch die Richtlinie
2014/27/EG geändert worden ist, sowie

3.    der Richtlinie 2009/148/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom
30. November 2009 über den Schutz der
Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch As-
best am Arbeitsplatz (ABl. L 330 vom
16.12.2009, S. 28).

Abschnitt 4
Schutzmaßnahmen

§ 8 Allgemeine Schutzmaßnahmen

(1) Der Arbeitgeber hat bei Tätigkeiten mit Ge-
fahrstoffen die folgenden Schutzmaßnahmen
zu ergreifen: 

1.    geeignete Gestaltung des Arbeitsplatzes
und geeignete Arbeitsorganisation,

2.    Bereitstellung geeigneter Arbeitsmittel für
Tätigkeiten mit Gefahrstoffen und geeigne-
te Wartungsverfahren zur Gewährleistung
der Gesundheit und Sicherheit der Be -
schäftigten bei der Arbeit,

3.    Begrenzung der Anzahl der Beschäftigten,
die Gefahrstoffen ausgesetzt sind oder aus-
gesetzt sein können,

4.    Begrenzung der Dauer und der Höhe der
 Exposition,
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5.    angemessene Hygienemaßnahmen, insbe-
sondere zur Vermeidung von Kontaminatio-
nen, und die regelmäßige Reinigung des Ar-
beitsplatzes,

6.    Begrenzung der am Arbeitsplatz vorhande-
nen Gefahrstoffe auf die Menge, die für den
Fortgang der Tätigkeiten erforderlich ist,

7.    geeignete Arbeitsmethoden und Verfahren,
welche die Gesundheit und Sicherheit der
Beschäftigten nicht beeinträchtigen oder
die Gefährdung so gering wie möglich hal-
ten, einschließlich Vorkehrungen für die si-
chere Handhabung, Lagerung und Beförde-
rung von Gefahrstoffen und von Abfällen,
die Gefahrstoffe enthalten, am Arbeits-
platz.

(2) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass 

1.    alle verwendeten Stoffe und Gemische
identifizierbar sind,

2.    gefährliche Stoffe und Gemische innerbe-
trieblich mit einer Kennzeichnung versehen
sind, die ausreichende Informationen über
die Einstufung, über die Gefahren bei der
Handhabung und über die zu beachtenden
Sicherheitsmaßnahmen enthält; vorzugs-
weise ist eine Kennzeichnung zu wählen,
die der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
entspricht,

3.    Apparaturen und Rohrleitungen so gekenn-
zeichnet sind, dass mindestens die enthal-
tenen Gefahrstoffe sowie die davon ausge-
henden Gefahren eindeutig identifizierbar
sind.

Kennzeichnungspflichten nach anderen
Rechtsvorschriften bleiben unberührt. Solange
der Arbeitgeber den Verpflichtungen nach Satz
1 nicht nachgekommen ist, darf er Tätigkeiten
mit den dort genannten Stoffen und Gemischen
nicht ausüben lassen. Satz 1 Nummer 2 gilt
nicht für Stoffe, die für Forschungs- und Ent-
wicklungszwecke oder für wissenschaftliche
Lehrzwecke neu hergestellt worden sind und
noch nicht geprüft werden konnten. Eine Expo-

sition der Beschäftigten bei Tätigkeiten mit die-
sen Stoffen ist zu vermeiden.

(3) Der Arbeitgeber hat gemäß den Ergebnis-
sen der Gefährdungsbeurteilung nach § 6 si-
cherzustellen, dass die Beschäftigten in Ar-
beitsbereichen, in denen sie Gefahrstoffen aus-
gesetzt sein können, keine Nahrungs- oder Ge-
nussmittel zu sich nehmen. Der Arbeitgeber hat
hierfür vor Aufnahme der Tätigkeiten geeignete
Bereiche einzurichten.

(4) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass
durch Verwendung verschließbarer Behälter ei-
ne sichere Lagerung, Handhabung und Beför-
derung von Gefahrstoffen auch bei der Abfall -
entsorgung gewährleistet ist.

(5) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass
Gefahrstoffe so aufbewahrt oder gelagert wer-
den, dass sie weder die menschliche Gesund-
heit noch die Umwelt gefährden. Er hat dabei
wirksame Vorkehrungen zu treffen, um Miss-
brauch oder Fehlgebrauch zu verhindern. Ins -
besondere dürfen Gefahrstoffe nicht in solchen
Behältern aufbewahrt oder gelagert werden,
durch deren Form oder Bezeichnung der Inhalt
mit Lebensmitteln verwechselt werden kann.
Sie dürfen nur übersichtlich geordnet und nicht
in unmittelbarer Nähe von Arznei-, Lebens- oder
Futtermitteln, einschließlich deren Zusatzstof-
fe, aufbewahrt oder gelagert werden. Bei der
Aufbewahrung zur Abgabe oder zur sofortigen
Verwendung muss eine Kennzeichnung nach
Absatz 2 deutlich sichtbar und lesbar ange-
bracht sein.

(6) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass
Gefahrstoffe, die nicht mehr benötigt werden,
und entleerte Behälter, die noch Reste von Ge-
fahrstoffen enthalten können, sicher gehand-
habt, vom Arbeitsplatz entfernt und sachge-
recht gelagert oder entsorgt werden.

(7) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass
Stoffe und Gemische, die als akut toxisch Kate-
gorie 1, 2 oder 3, spezifisch zielorgantoxisch Ka-
tegorie 1, krebserzeugend Kategorie 1A oder
1B oder keimzellmutagen Kategorie 1A oder 1B

281



Gefahrstoffverordnung                                                                                                     §§ 8, 9 GefStoffV

eingestuft sind, unter Verschluss oder so auf -
bewahrt oder gelagert werden, dass nur fach-
kundige und zuverlässige Personen Zugang ha-
ben. Tätigkeiten mit diesen Stoffen und Gemi-
schen dürfen nur von fachkundigen oder beson-
ders unterwiesenen Personen ausgeführt
werden. Satz 2 gilt auch für Tätigkeiten mit Stof-
fen und Gemischen, die als reproduktionsto-
xisch Kategorie 1A oder 1B oder als atemwegs -
sensibilisierend eingestuft sind. Die Sätze 1
und 2 gelten nicht für Kraftstoffe an Tankstellen
oder sonstigen Betankungseinrichtungen sowie
für Stoffe und Gemische, die als akut toxisch
Kategorie 3 eingestuft sind, sofern diese vor-
mals nach der Richtlinie 67/548/EWG oder der
Richtlinie 1999/45/EG als gesundheitsschäd-
lich bewertet wurden. Hinsichtlich der Bewer-
tung als gesundheitsschädlich sind die entspre-
chenden nach § 20 Absatz 4 Nummer 1 be-
kannt gegebenen Regeln und Erkenntnisse zu
berücksichtigen.

(8) Der Arbeitgeber hat bei Tätigkeiten mit Ge-
fahrstoffen nach Anhang I Nummer 2 bis 5 so-
wohl die §§ 6 bis 18 als auch die betreffenden
Vorschriften des Anhangs I Nummer 2 bis 5 zu
beachten.

§ 9 Zusätzliche Schutzmaßnahmen

(1) Sind die allgemeinen Schutzmaßnahmen
nach § 8 nicht ausreichend, um Gefährdungen
durch Einatmen, Aufnahme über die Haut oder
Verschlucken entgegenzuwirken, hat der Arbeit-
geber zusätzlich diejenigen Maßnahmen nach
den Absätzen 2 bis 7 zu ergreifen, die auf Grund
der Gefährdungsbeurteilung nach § 6 erforder-
lich sind. Dies gilt insbesondere, wenn 

1.    Arbeitsplatzgrenzwerte oder biologische
Grenzwerte überschritten werden,

2.    bei hautresorptiven oder haut- oder augen-
schädigenden Gefahrstoffen eine Gefähr-
dung durch Haut- oder Augenkontakt be-
steht oder

3.    bei Gefahrstoffen ohne Arbeitsplatzgrenz-
wert und ohne biologischen Grenzwert eine
Gefährdung auf Grund der ihnen zugeord-

neten Gefahrenklasse nach § 3 und der in-
halativen Exposition angenommen werden
kann.

(2) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass
Gefahrstoffe in einem geschlossenen System
hergestellt und verwendet werden, wenn 

1.    die Substitution der Gefahrstoffe nach § 7
Absatz 3 durch solche Stoffe, Gemische, Er-
zeugnisse oder Verfahren, die bei ihrer Ver-
wendung nicht oder weniger gefährlich für
die Gesundheit und Sicherheit sind, tech-
nisch nicht möglich ist und

2.    eine erhöhte Gefährdung der Beschäftigten
durch inhalative Exposition gegenüber die-
sen Gefahrstoffen besteht.

Ist die Anwendung eines geschlossenen Sys -
tems technisch nicht möglich, so hat der Arbeit-
geber dafür zu sorgen, dass die Exposition der
Beschäftigten nach dem Stand der Technik und
unter Beachtung von § 7 Absatz 4 so weit wie
möglich verringert wird.

(3) Bei Überschreitung eines Arbeitsplatz-
grenzwerts muss der Arbeitgeber unverzüglich
die Gefährdungsbeurteilung nach § 6 erneut
durchführen und geeignete zusätzliche Schutz-
maßnahmen ergreifen, um den Arbeitsplatz-
grenzwert einzuhalten. Wird trotz Ausschöpfung
aller technischen und organisatorischen
Schutzmaßnahmen der Arbeitsplatzgrenzwert
nicht eingehalten, hat der Arbeitgeber unver-
züglich persönliche Schutzausrüstung bereitzu-
stellen. Dies gilt insbesondere für Abbruch-, Sa-
nierungs- und Instandhaltungsarbeiten.

(4) Besteht trotz Ausschöpfung aller techni-
schen und organisatorischen Schutzmaßnah-
men bei hautresorptiven, haut- oder augen-
schädigenden Gefahrstoffen eine Gefährdung
durch Haut- oder Augenkontakt, hat der Arbeit-
geber unverzüglich persönliche Schutzausrüs -
tung bereitzustellen.

(5) Der Arbeitgeber hat getrennte Aufbewah-
rungsmöglichkeiten für die Arbeits- oder Schutz-
kleidung einerseits und die Straßenkleidung an-
dererseits zur Verfügung zu stellen. Der Arbeit-
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geber hat die durch Gefahrstoffe verunreinigte
Arbeitskleidung zu reinigen.

(6) Der Arbeitgeber hat geeignete Maßnah-
men zu ergreifen, die gewährleisten, dass Ar-
beitsbereiche, in denen eine erhöhte Gefähr-
dung der Beschäftigten besteht, nur den Be-
schäftigten zugänglich sind, die sie zur Aus-
übung ihrer Arbeit oder zur Durchführung
 bestimmter Aufgaben betreten müssen.

(7) Wenn Tätigkeiten mit Gefahrstoffen von ei-
ner oder einem Beschäftigten allein ausgeübt
werden, hat der Arbeitgeber zusätzliche Schutz-
maßnahmen zu ergreifen oder eine angemes-
sene Aufsicht zu gewährleisten. Dies kann auch
durch den Einsatz technischer Mittel sicherge-
stellt werden.

§ 10 Besondere Schutzmaßnahmen bei
Tätigkeiten mit krebserzeugenden, keimzell-

mutagenen und reproduktionstoxischen
 Gefahrstoffen der Kategorie 1A und 1B

(1) Bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden Ge-
fahrstoffen der Kategorie 1A oder 1B, für die
kein Arbeitsplatzgrenzwert nach § 20 Absatz 4
bekannt gegeben worden ist, hat der Arbeitge-
ber ein geeignetes, risikobezogenes Maßnah-
menkonzept anzuwenden, um das Minimie-
rungsgebot nach § 7 Absatz 4 umzusetzen.
Hierbei sind die nach § 20 Absatz 4 bekannt ge-
gebenen Regeln, Erkenntnisse und Beurtei-
lungsmaßstäbe zu berücksichtigen. Bei Tätig-
keiten mit krebserzeugenden, keimzellmuta-
genen oder reproduktonstoxischen Gefahrstof-
fen der Kategorie 1A oder 1B hat der
Arbeitgeber, unbeschadet des Absatzes 2, zu-
sätzlich die Bestimmungen nach den Absätzen
3 bis 5 zu erfüllen. Die besonderen Bestim -
mungen des Anhangs II Nummer 6 sind zu be-
achten.

(2) Die Absätze 3 bis 5 gelten nicht, wenn 

1.    ein Arbeitsplatzgrenzwert nach § 20 Absatz
4 bekannt gegeben worden ist, dieser ein-
gehalten und dies durch Arbeitsplatzmes-
sung oder durch andere geeignete Metho-

den zur Ermittlung der Exposition belegt
wird oder

2.    Tätigkeiten entsprechend einem nach § 20
Absatz 4 bekannt gegebenen verfahrens-
und stoffspezifischen Kriterium ausgeübt
werden.

(3) Wenn Tätigkeiten mit krebserzeugenden,
keimzellmutagenen oder reproduktionstoxi-
schen Gefahrstoffen der Kategorie 1A oder 1B
ausgeübt werden, hat der Arbeitgeber 

1.    die Exposition der Beschäftigten durch Ar-
beitsplatzmessungen oder durch andere
geeignete Ermittlungsmethoden zu bestim-
men, auch um erhöhte Expositionen infolge
eines unvorhersehbaren Ereignisses oder
eines Unfalls schnell erkennen zu können,

2.    Gefahrenbereiche abzugrenzen, in denen
Beschäftigte diesen Gefahrstoffen ausge-
setzt sind oder ausgesetzt sein können, und
Warn- und Sicherheitszeichen anzubringen,
einschließlich der Verbotszeichen „Zutritt
für Unbefugte verboten“ und „Rauchen ver-
boten“ nach Anhang II Nummer 3.1 der
Richtlinie 92/58/EWG des Rates vom
24. Juni 1992 über Mindestvorschriften für
die Sicherheits- und/oder Gesundheits-
schutzkennzeichnung am Arbeitsplatz (ABl.
L 245 vom 26.8.1992, S. 23), die zuletzt
durch die Richtlinie 2014/27/EU (ABl. 65
vom 5.3.2014, S. 1) geändert worden ist.

(4) Bei Tätigkeiten, bei denen eine beträchtli-
che Erhöhung der Exposition der Beschäftigten
durch krebserzeugende, keimzellmutagene
oder reproduktionstoxische Gefahrstoffe der
Kategorie 1A oder 1B zu erwarten ist und bei de-
nen jede Möglichkeit weiterer technischer
Schutzmaßnahmen zur Begrenzung dieser Ex-
position bereits ausgeschöpft wurde, hat der Ar-
beitgeber nach Beratung mit den Beschäftigten
oder mit ihrer Vertretung Maßnahmen zu er -
greifen, um die Dauer der Exposition der Be-
schäftigten so weit wie möglich zu verkürzen
und den Schutz der Beschäftigten während die-
ser Tätigkeiten zu gewährleisten. Er hat den be-
treffenden Beschäftigten persönliche Schutz-
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ausrüstung zur Verfügung zu stellen, die sie
während der gesamten Dauer der erhöhten Ex-
position tragen müssen.

(5) Werden in einem Arbeitsbereich Tätigkei-
ten mit krebserzeugenden, keimzellmutagenen
oder reproduktionstoxischen Gefahrstoffen der
Kategorie 1A oder 1B ausgeübt, darf die dort
abgesaugte Luft nicht in den Arbeitsbereich
zurückgeführt werden. Dies gilt nicht, wenn die
Luft unter Anwendung von behördlich oder von
den Trägern der gesetzlichen Unfallversiche-
rung anerkannten Verfahren oder Geräte aus-
reichend von solchen Stoffen gereinigt ist. Die
Luft muss dann so geführt oder gereinigt wer-
den, dass krebserzeugende, keimzellmutagene
oder reproduktionstoxische Stoffe nicht in die
Atemluft anderer Beschäftigter gelangen.

§ 11 Besondere Schutzmaßnahmen gegen
physikalisch-chemische Einwirkungen,

 insbesondere gegen Brand- und Explosions-
gefährdungen 

(1) Der Arbeitgeber hat auf der Grundlage der
Gefährdungsbeurteilung Maßnahmen zum
Schutz der Beschäftigten und anderer Perso-
nen vor physikalisch-chemischen Einwirkungen
bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen zu ergreifen.
Er hat die Maßnahmen so festzulegen, dass die
Gefährdungen vermieden oder so weit wie mög-
lich verringert werden. Dies gilt insbesondere
bei Tätigkeiten einschließlich Lagerung, bei de-
nen es zu Brand- und Explosionsgefährdungen
kommen kann. Dabei hat der Arbeitgeber An-
hang I Nummer 1 und 5 zu beachten. Die Vor-
schriften des Sprengstoffgesetzes und der da-
rauf gestützten Rechtsvorschriften bleiben un-
berührt. 

(2) Zur Vermeidung von Brand- und Explosi-
onsgefährdungen hat der Arbeitgeber Maßnah-
men nach folgender Rangfolge zu ergreifen: 

1.    gefährliche Mengen oder Konzentrationen
von Gefahrstoffen, die zu Brand- oder Ex -
plosionsgefährdungen führen können, sind
zu vermeiden, 

2.    Zündquellen oder Bedingungen, die Brände
oder Explosionen auslösen können, sind zu
vermeiden, 

3.    schädliche Auswirkungen von Bränden
oder Explosionen auf die Gesundheit und
Sicherheit der Beschäftigten und anderer
Personen sind so weit wie möglich zu verrin-
gern. 

(3) Arbeitsbereiche, Arbeitsplätze, Arbeitsmit-
tel und deren Verbindungen untereinander
müssen so konstruiert, errichtet, zusammenge-
baut, installiert, verwendet und instand gehal-
ten werden, dass keine Brand- und Explosions-
gefährdungen auftreten. 

(4) Bei Tätigkeiten mit organischen Peroxiden
hat der Arbeitgeber über die Bestimmungen der
Absätze 1 und 2 sowie des Anhangs I Nummer
1 hinaus insbesondere Maßnahmen zu treffen,
die die 

1.    Gefahr einer unbeabsichtigten Explosion
minimieren und 

2.    Auswirkungen von Bränden und Explosio-
nen beschränken. 

Dabei hat der Arbeitgeber Anhang III zu beach-
ten.

§ 12
(weggefallen)

§ 13 Betriebsstörungen, Unfälle und Notfälle

(1) Um die Gesundheit und die Sicherheit der
Beschäftigten bei Betriebsstörungen, Unfällen
oder Notfällen zu schützen, hat der Arbeitgeber
rechtzeitig die Notfallmaßnahmen festzulegen,
die beim Eintreten eines derartigen Ereignisses
zu ergreifen sind. Dies schließt die Bereitstel-
lung angemessener Erste-Hilfe-Einrichtungen
und die Durchführung von Sicherheitsübungen
in regelmäßigen Abständen ein.

(2) Tritt eines der in Absatz 1 Satz 1 genann-
ten Ereignisse ein, so hat der Arbeitgeber un -
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verzüglich die gemäß Absatz 1 festgelegten
Maßnahmen zu ergreifen, um 

1.    betroffene Beschäftigte über die durch das
Ereignis hervorgerufene Gefahrensituation
im Betrieb zu informieren,

2.    die Auswirkungen des Ereignisses zu min-
dern und

3.    wieder einen normalen Betriebsablauf her-
beizuführen.

Neben den Rettungskräften dürfen nur die Be-
schäftigten im Gefahrenbereich verbleiben, die
Tätigkeiten zur Erreichung der Ziele nach Satz 1
Nummer 2 und 3 ausüben.

(3) Der Arbeitgeber hat Beschäftigten, die im
Gefahrenbereich tätig werden, vor Aufnahme
ihrer Tätigkeit geeignete Schutzkleidung und
persönliche Schutzausrüstung sowie gegebe-
nenfalls erforderliche spezielle Sicherheitsein-
richtungen und besondere Arbeitsmittel zur Ver-
fügung zu stellen. Im Gefahrenbereich müssen
die Beschäftigten die Schutzkleidung und die
persönliche Schutzausrüstung für die Dauer
des nicht bestimmungsgemäßen Betriebsab-
laufs verwenden. Die Verwendung belastender
persönlicher Schutzausrüstung muss für die
einzelnen Beschäftigten zeitlich begrenzt sein.
Ungeschützte und unbefugte Personen dürfen
sich nicht im festzulegenden Gefahrenbereich
aufhalten.

(4) Der Arbeitgeber hat Warn- und sonstige
Kommunikationssysteme, die eine erhöhte Ge-
fährdung der Gesundheit und Sicherheit anzei-
gen, zur Verfügung zu stellen, so dass eine an-
gemessene Reaktion möglich ist und unverzüg-
lich Abhilfemaßnahmen sowie Hilfs-, Evaku-
ierungs- und Rettungsmaßnahmen eingeleitet
werden können.

(5) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass
Informationen über Maßnahmen bei Notfällen
mit Gefahrstoffen zur Verfügung stehen. Die zu-
ständigen innerbetrieblichen und betriebsfrem-
den Unfall- und Notfalldienste müssen Zugang
zu diesen Informationen erhalten. Zu diesen In-
formationen zählen: 

1.    eine Vorabmitteilung über einschlägige Ge-
fahren bei der Arbeit, über Maßnahmen zur
Feststellung von Gefahren sowie über Vor-
sichtsmaßregeln und Verfahren, damit die
Notfalldienste ihre eigenen Abhilfe- und Si-
cherheitsmaßnahmen vorbereiten können,

2.    alle verfügbaren Informationen über spezi-
fische Gefahren, die bei einem Unfall oder
Notfall auftreten oder auftreten können,
einschließlich der Informationen über die
Verfahren nach den Absätzen 1 bis 4.

§ 14 Unterrichtung und Unterweisung der
Beschäftigten

(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass
den Beschäftigten eine schriftliche Betriebsan-
weisung, die der Gefährdungsbeurteilung nach
§ 6 Rechnung trägt, in einer für die Beschäftig-
ten verständlichen Form und Sprache zugäng-
lich gemacht wird. Die Betriebsanweisung muss
mindestens Folgendes enthalten: 

1.    Informationen über die am Arbeitsplatz vor-
handenen oder entstehenden Gefahrstof-
fe, wie beispielsweise die Bezeichnung der
Gefahrstoffe, ihre Kennzeichnung sowie
mögliche Gefährdungen der Gesundheit
und der Sicherheit,

2.    Informationen über angemessene Vor-
sichtsmaßregeln und Maßnahmen, die die
Beschäftigten zu ihrem eigenen Schutz und
zum Schutz der anderen Beschäftigten am
Arbeitsplatz durchzuführen haben; dazu
gehören insbesondere 

a)    Hygienevorschriften,

b)    Informationen über Maßnahmen, die
zur Verhütung einer Exposition zu er-
greifen sind,

c)    Informationen zum Tragen und Verwen-
den von persönlicher Schutzaus-
rüstung und Schutzkleidung,

3.    Informationen über Maßnahmen, die bei
Betriebsstörungen, Unfällen und Notfällen
und zur Verhütung dieser von den Beschäf-
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tigten, insbesondere von Rettungsmann-
schaften, durchzuführen sind.

Die Betriebsanweisung muss bei jeder maß -
geblichen Veränderung der Arbeitsbedingun-
gen aktualisiert werden. Der Arbeitgeber hat fer-
ner sicherzustellen, dass die Beschäftigten 

1.    Zugang haben zu allen Informationen nach
Artikel 35 der Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 über die Stoffe und Gemische,
mit denen sie Tätigkeiten ausüben, insbe-
sondere zu Sicherheitsdatenblättern, und

2.    über Methoden und Verfahren unterrichtet
werden, die bei der Verwendung von Ge-
fahrstoffen zum Schutz der Beschäftigten
angewendet werden müssen.

(2) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass
die Beschäftigten anhand der Betriebsanwei-
sung nach Absatz 1 über alle auftretenden Ge-
fährdungen und entsprechende Schutzmaß-
nahmen mündlich unterwiesen werden. Teil die-
ser Unterweisung ist ferner eine allgemeine
 arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung.
Diese dient auch zur Information der Beschäf-
tigten über die Voraussetzungen, unter denen
sie Anspruch auf arbeitsmedizinische Vorsorge-
untersuchungen nach der Verordnung zur ar-
beitsmedizinischen Vorsorge haben, und über
den Zweck dieser Vorsorgeuntersuchungen.
Die Beratung ist unter Beteiligung der Ärztin
oder des Arztes nach § 7 Absatz 1 der Verord-
nung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge durch-
zuführen, falls dies erforderlich sein sollte. Die
Unterweisung muss vor Aufnahme der Beschäf-
tigung und danach mindestens jährlich arbeits-
platzbezogen durchgeführt werden. Sie muss in
für die Beschäftigten verständlicher Form und
Sprache erfolgen. Inhalt und Zeitpunkt der Un-
terweisung sind schriftlich festzuhalten und von
den Unterwiesenen durch Unterschrift zu be-
stätigen.

(3) Der Arbeitgeber hat bei Tätigkeiten mit
krebserzeugenden, keimzellmutagenen oder
reproduktionstoxischen Gefahrstoffen der Ka-
tegorie 1A oder 1B sicherzustellen, dass 

1.    die Beschäftigten und ihre Vertretung nach-
prüfen können, ob die Bestimmungen die-
ser Verordnung eingehalten werden, und
zwar insbesondere in Bezug auf 

a)    die Auswahl und Verwendung der per-
sönlichen Schutzausrüstung und die
damit verbundenen Belastungen der
Beschäftigten,

b)    durchzuführende Maßnahmen im Sin-
ne des § 10 Absatz 4 Satz 1,

2.    die Beschäftigten und ihre Vertretung bei ei-
ner erhöhten Exposition, einschließlich der
in § 10 Absatz 4 Satz 1 genannten Fälle, un-
verzüglich unterrichtet und über die Ursa-
chen sowie über die bereits ergriffenen
oder noch zu ergreifenden Gegenmaßnah-
men informiert werden,

3.    ein aktualisiertes Verzeichnis über die Be-
schäftigten geführt wird, die Tätigkeiten mit
krebserzeugenden oder keimzellmuta-
genen Gefahrstoffen der Kategorie 1A oder
1B ausüben, bei denen die Gefährdungs -
beurteilung nach § 6 eine Gefährdung der
Gesundheit oder der Sicherheit der Be-
schäftigten ergibt; in dem Verzeichnis ist
auch die Höhe und die Dauer der Exposition
anzugeben, der die Beschäftigten ausge-
setzt waren,

4.    das Verzeichnis nach Nummer 3 mit allen
Aktualisierungen 40 Jahre nach Ende der
Exposition aufbewahrt wird; bei Beendi-
gung von Beschäftigungsverhältnissen hat
der Arbeitgeber den Beschäftigten einen
Auszug über die sie betreffenden Angaben
des Verzeichnisses auszuhändigen und ei-
nen Nachweis hierüber wie Personalunter-
lagen aufzubewahren,

5.    die Ärztin oder der Arzt nach § 7 Absatz 1
der Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge, die zuständige Behörde sowie je-
de für die Gesundheit und die Sicherheit am
Arbeitsplatz verantwortliche Person Zugang
zu dem Verzeichnis nach Nummer 3 haben,
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6.    alle Beschäftigten Zugang zu den sie per-
sönlich betreffenden Angaben in dem Ver-
zeichnis haben,

7.    die Beschäftigten und ihre Vertretung Zu-
gang zu den nicht personenbezogenen In-
formationen allgemeiner Art in dem Ver-
zeichnis haben.

(4) Der Arbeitgeber kann mit Einwilligung des
betroffenen Beschäftigten die Aufbewahrungs-
einschließlich der Aushändigungspflicht nach
Absatz 3 Nummer 4 auf den zuständigen
 gesetzlichen Unfallversicherungsträger übertra-
gen. Dafür übergibt der Arbeitgeber dem Unfall-
versicherungsträger die erforderlichen Unterla-
gen in einer für die elektronische Datenverar-
beitung geeigneten Form. Der Unfallversiche-
rungsträger händigt der betroffenen Person auf
Anforderung einen Auszug des Verzeichnisses
mit den sie betreffenden Angaben aus.

§ 15 Zusammenarbeit verschiedener Firmen

(1) Sollen in einem Betrieb Fremdfirmen Tätig-
keiten mit Gefahrstoffen ausüben, hat der Ar-
beitgeber als Auftraggeber sicherzustellen,
dass nur solche Fremdfirmen herangezogen
werden, die über die Fachkenntnisse und Er -
fahrungen verfügen, die für diese Tätigkeiten er-
forderlich sind. Der Arbeitgeber als Auftragge-
ber hat die Fremdfirmen über Gefahrenquellen
und spezifische Verhaltensregeln zu informie-
ren.

(2) Kann bei Tätigkeiten von Beschäftigten ei-
nes Arbeitgebers eine Gefährdung von Be -
schäftigten anderer Arbeitgeber durch Gefahr-
stoffe nicht ausgeschlossen werden, so haben
alle betroffenen Arbeitgeber bei der Durch-
führung ihrer Gefährdungsbeurteilungen nach
§ 6 zusammenzuwirken und die Schutzmaß-
nahmen abzustimmen. Dies ist zu dokumentie-
ren. Die Arbeitgeber haben dabei sicherzustel-
len, dass Gefährdungen der Beschäftigten aller
beteiligten Unternehmen durch Gefahrstoffe
wirksam begegnet wird.

(3) Jeder Arbeitgeber ist dafür verantwortlich,
dass seine Beschäftigten die gemeinsam fest-
gelegten Schutzmaßnahmen anwenden.

(4) Besteht bei Tätigkeiten von Beschäftigten
eines Arbeitgebers eine erhöhte Gefährdung
von Beschäftigten anderer Arbeitgeber durch
Gefahrstoffe, ist durch die beteiligten Arbeitge-
ber ein Koordinator zu bestellen. Wurde ein Ko-
ordinator nach den Bestimmungen der Baustel-
lenverordnung vom 10. Juni 1998 (BGBl. I
S. 1283), die durch Artikel 15 der Verordnung
vom 23. Dezember 2004 (BGBl. I S.  3758)
geändert worden ist, bestellt, gilt die Pflicht
nach Satz 1 als erfüllt. Dem Koordinator sind
von den beteiligten Arbeitgebern alle erforderli-
chen sicherheitsrelevanten Informationen so-
wie Informationen zu den festgelegten Schutz-
maßnahmen zur Verfügung zu stellen. Die Be-
stellung eines Koordinators entbindet die Ar-
beitgeber nicht von ihrer Verantwortung nach
dieser Verordnung.

(5) Vor dem Beginn von Abbruch-, Sanierungs-
und Instandhaltungsarbeiten oder Bauarbeiten
muss der Arbeitgeber für die Gefährdungsbeur-
teilung nach § 6 Informationen, insbesondere
vom Auftraggeber oder Bauherrn, darüber ein-
holen, ob entsprechend der Nutzungs- oder
Baugeschichte des Objekts Gefahrstoffe, insbe-
sondere Asbest, vorhanden oder zu erwarten
sind. Weiter reichende Informations-, Schutz-
und Überwachungspflichten, die sich für den
Auftraggeber oder Bauherrn nach anderen
Rechtsvorschriften ergeben, bleiben unberührt.

Abschnitt 4a
Anforderungen an die Verwendung von

 Biozid-Produkten einschließlich der
 Begasung sowie an Begasungen mit

 Pflanzenschutzmitteln

§ 15a Verwendungsbeschränkungen

(1) Biozid-Produkte dürfen nicht verwendet
werden, soweit damit zu rechnen ist, dass ihre
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Verwendung im einzelnen Anwendungsfall
schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit
von Menschen, Nicht-Zielorganismen oder auf
die Umwelt hat.

(2) Wer Biozid-Produkte verwendet, hat dies
ordnungsgemäß zu tun. Zur ordnungsgemäßen
Verwendung gehört insbesondere, dass

1.    die Verwendung von Biozid-Produkten auf
das notwendige Mindestmaß begrenzt wird
durch:

a)    das Abwägen von Nutzen und Risiken
des Einsatzes des Biozid-Produkts und

b)    eine sachgerechte Berücksichtigung
physikalischer, biologischer, chemi-
scher und sonstiger Alternativen,

2.    das Biozid-Produkt nur für die in der Kenn-
zeichnung oder der Zulassung ausgewiese-
nen Verwendungszwecke eingesetzt wird,

3.    die sich aus der Kennzeichnung oder der
Zulassung ergebenden Verwendungsbedin-
gungen eingehalten werden und

4.    die Qualifikation des Verwenders die Anfor-
derungen erfüllt, die für die in der Zulas-
sung festgelegte Verwenderkategorie erfor-
derlich ist.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für private
Haushalte.

§ 15b Allgemeine Anforderungen an die
 Verwendung von Biozid-Produkten

(1) Der Arbeitgeber hat vor Verwendung eines
Biozid-Produkts sicherzustellen, dass die Anfor-
derungen nach § 15a erfüllt werden. Dies er-
folgt hinsichtlich der Anforderungen nach

1.   § 15a Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 im Rah-
men der Substitutionsprüfung nach § 6 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 4,

2.   § 15a Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 im Rah-
men der Gefährdungsbeurteilung nach § 6
Absatz 1; dabei hat der Arbeitgeber insbe-
sondere Folgendes zu berücksichtigen:

a)    die in der Zulassung festgelegten Maß-
nahmen zum Schutz der Sicherheit und
Gesundheit sowie der Umwelt,

b)    die Kennzeichnung nach § 4 Absatz 5
und 6 einschließlich des gegebenen-
falls beigefügten Merkblatts.

(2) Der Arbeitgeber hat die erforderlichen
Maßnahmen unter Beachtung der Rangfolge
nach § 7 Absatz 4 Satz 4 und unter dem Ge-
sichtspunkt einer nachhaltigen Verwendung so
festzulegen und durchzuführen, dass eine Ge-
fährdung der Beschäftigten, anderer Personen
oder der Umwelt verhindert oder minimiert wird.

(3) Eine Fachkunde im Sinne von Anhang I
Nummer 4.3 ist erforderlich für die Verwendung
von Biozid-Produkten,

1.    die zu der Hauptgruppe 3 „Schädlings-
bekämpfungsmittel“ im Sinne des Anhangs
V der Verordnung (EU) Nr. 528/2012
gehören oder

2.    deren Wirkstoffe endokrinschädigende Ei-
genschaften nach Artikel 5 Absatz 1 Buch-
stabe d der Verordnung (EU) Nr. 528/2012
haben.

Satz 1 gilt nicht, wenn das Biozid-Produkt für ei-
ne Verwendung durch die breite Öffentlichkeit
zugelassen oder wenn für die Verwendung eine
Sachkunde nach § 15c Absatz 3 erforderlich ist.

§ 15c Besondere Anforderungen an die
 Verwendung bestimmter Biozid-Produkte

(1) Der Arbeitgeber hat die Pflichten nach den
Absätzen 2 und 3 zu erfüllen, wenn Biozid-Pro-
dukte verwendet werden sollen,

1.   die eingestuft sind als

a)   akut toxisch Kategorie 1, 2 oder 3,

b)   krebserzeugend, keimzellmutagen
oder reproduktionstoxisch Kategorie
1A oder 1B oder

c)   spezifisch zielorgantoxisch Kategorie 1
SE oder RE oder
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2.    für die über die nach Nummer 1 erfassten
Fälle hinaus für die vorgesehene Anwen-
dung in der Zulassung die Verwenderkate-
gorie „geschulter berufsmäßiger Verwen-
der“ festgelegt wurde.

(2) Der Arbeitgeber hat bei der zuständigen
Behörde schriftlich oder elektronisch anzuzei-
gen:

1.    die erstmalige Verwendung von Biozid-Pro-
dukten nach Absatz 1 und 

2.    den Beginn einer erneuten Verwendung von
Biozid-Produkten nach Absatz 1 nach einer
Unterbrechung von mehr als einem Jahr.

Die Anzeige hat spätestens sechs Wochen vor
Beginn der Verwendung zu erfolgen. Anhang I
Nummer 4.2.1 ist zu beachten.

(3) Die Verwendung von Biozid-Produkten
nach Absatz 1 darf nur durch Personen erfol-
gen, die über eine für das jeweilige Biozid-Pro-
dukt geltende Sachkunde im Sinne von Anhang
I Nummer 4.4 verfügen. Die Anforderungen an
die Sachkunde sind von der Produktart, den An-
wendungen, für die das Biozid-Produkt zugelas-
sen ist, und dem Gefährdungspotential für
Mensch und Umwelt abhängig.

(4) Abweichend von Absatz 3 ist eine Sach-
kunde für die Verwendung der in Absatz 1 ge-
nannten Biozid-Produkte nicht erforderlich,
wenn diese Tätigkeiten unter unmittelbarer und
ständiger Aufsicht einer sachkundigen Person
durchgeführt werden.

§ 15d Besondere Anforderungen bei
 Begasungen

(1) Der Arbeitgeber bedarf einer Erlaubnis
durch die zuständige Behörde, wenn Begasun-
gen durchgeführt werden sollen. Die Erlaubnis
ist nach Maßgabe des Anhangs I Nummer 4.1
vor der erstmaligen Durchführung von Begasun-
gen schriftlich oder elektronisch zu beantragen.
Sie kann befristet, mit Auflagen oder unter dem
Vorbehalt des Widerrufs erteilt werden. Aufla-
gen können nachträglich angeordnet werden.

(2) Eine Erlaubnis ist nicht erforderlich, wenn
wegen der geringen Menge des freiwerdenden
Wirkstoffs eine Gefährdung für Mensch und
Umwelt nicht besteht. Hierbei sind die nach
§ 20 Absatz 4 bekanntgegebenen Regeln und
Erkenntnisse zu berücksichtigen.

(3) Der Arbeitgeber hat eine Begasung spä -
testens eine Woche vor deren Durchführung bei
der zuständigen Behörde nach Maßgabe des
Anhangs I Nummer 4.2.2 schriftlich oder elek-
tronisch anzuzeigen. Die zuständige Behörde
kann

1.    in begründeten Fällen auf die Einhaltung
dieser Frist verzichten oder

2.    einer Sammelanzeige zustimmen, wenn
Begasungen regelmäßig wiederholt werden
und dabei die in der Anzeige beschriebenen
Bedingungen unverändert bleiben.

Bei Schiffs- und Containerbegasungen in Häfen
verkürzt sich die Frist nach Satz 1 auf 24 Stun-
den.

(4) Der Arbeitgeber hat für jede Begasung eine
verantwortliche Person zu bestellen, die Inha-
ber eines Befähigungsscheins (Befähigungs-
scheininhaber) nach Anhang I Nummer 4.5 ist.
Die verantwortliche Person hat

1.    bei Begasungen innerhalb von Räumen die
Nutzer angrenzender Räume und Gebäude
spätestens 24 Stunden vor Beginn der
Tätigkeit schriftlich unter Hinweis auf die
Gefahren der eingesetzten Biozid-Produkte
oder Pflanzenschutzmittel zu warnen und

2.   sicherzustellen, dass

a)    die Begasung von einem Befähigungs-
scheininhaber durchgeführt wird,

b)    Zugänge zu den Gefahrenbereichen
gemäß Anhang I Nummer 4.6 gekenn-
zeichnet sind und

c)    neben einem Befähigungsscheininha-
ber mindestens eine weitere sachkun-
dige Person anwesend ist, wenn Bega-
sungen mit Biozid-Produkten durchge-
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führt werden sollen, für die in der Zulas-
sung festgelegt wurde, dass

aa)  eine Messung oder Überwachung
der Wirkstoff- oder Sauerstoffkon-
zentration zu erfolgen hat oder

bb)  ein unabhängig von der Umgebung-
satmosphäre wirkendes Atem-
schutzgerät bereitzustellen und zu
verwenden ist.

(5) Bei einer Betriebsstörung, einem Unfall
oder Notfall hat

1.   der anwesende Befähigungsscheininhaber
den Gefahrenbereich zu sichern und darf
ihn erst freigeben, wenn die Gefahr nicht
mehr besteht und gefährliche Rückstände
beseitigt sind,

2.   die sachkundige Person den Befähigungs-
scheininhaber zu unterstützen; dies gilt ins-
besondere bei Absperr- und Rettungsmaß-
nahmen.

(6) Für Begasungen mit Pflanzenschutzmit-
teln gelten die Sachkundeanforderungen nach
Anhang I Nummer 4.4 als erfüllt, wenn die Sach-
kunde nach dem Pflanzenschutzrecht erworben
wurde.

(7) Bei Begasungen von Transporteinheiten

1.    im Freien muss ein allseitiger Sicherheits-
abstand von mindestens 10 Metern zu den
benachbarten Gebäuden eingehalten wer-
den,

2.    sind diese von der verantwortlichen Person
abzudichten, auf ihre Gasdichtheit zu prü-
fen sowie für die Dauer der Verwendung ab-
zuschließen, zu verplomben und allseitig
sichtbar mit einem Warnzeichen nach An-
hang I Nummer 4.6 zu kennzeichnen.

§ 15e Ergänzende Dokumentationspflichten

(1) Der Arbeitgeber hat dafür Sorge zu tragen,
dass über die Begasungen eine Niederschrift
angefertigt wird. In der Niederschrift ist zu doku-
mentieren:

1.   Name der verantwortlichen Person,

2.   Art und Menge der verwendeten Biozid-Pro-
dukte oder Pflanzenschutzmittel,

3.   Ort, Beginn und Ende der Begasung,

4.   Zeitpunkt der Freigabe,

5.   andere im Sinne von § 15 beteiligte Arbeit-
geber und

6.   die getroffenen Maßnahmen.

(2) Der Arbeitgeber hat der zuständigen
Behörde die Niederschrift auf Verlangen vorzu-
legen.

(3) Werden für die Begasungen Pflanzen-
schutzmittel verwendet, kann die Niederschrift
zusammen mit den Aufzeichnungen nach Arti-
kel 67 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1107/2009 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 21. Oktober 2009 über das In-
verkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und
zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG
und 91/414/EWG des Rates (ABl. L 309 vom
24.11.2009, S. 1; L 111 vom 2.5.2018, S. 10;
L 45 vom 18.2.2020, S. 81), die zuletzt durch
die Verordnung (EU) 2019/1381 vom 20. Juni
2019 (ABl. L 231 vom 6.9.2019, S. 1) geändert
worden ist, erstellt werden.

§ 15f Anforderungen an den Umgang mit
Transporteinheiten

(1) Kann nicht ausgeschlossen werden, dass
Transporteinheiten wie Fahrzeuge, Waggons,
Schiffe, Tanks, Container oder andere Trans-
portbehälter begast wurden, so hat der Arbeit-
geber dies vor dem Öffnen der Transporteinhei-
ten zu ermitteln.

(2) Ergibt die Ermittlung, dass die Trans-
porteinheit begast wurde, hat der Arbeitgeber
die erforderlichen Schutzmaßnahmen zu tref-
fen. Dabei ist insbesondere sicherzustellen,
dass Beschäftigte gegenüber den Biozid-Pro-
dukten oder Pflanzenschutzmitteln nicht expo-
niert werden. Kann eine Exposition nicht ausge-
schlossen werden, hat das Öffnen, Lüften und
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die Freigabe der Transporteinheit durch eine
Person zu erfolgen, die über eine Fachkunde im
Sinne von Anhang I Nummer 4.3 verfügt.

§ 15g Besondere Anforderungen an
 Begasungen auf Schiffen

(1) Begasungen auf Schiffen sind nur zulässig,
wenn

1.   das Begasungsmittel für diese Verwendung
zugelassen ist und

2.   die erforderlichen Maßnahmen getroffen
wurden, um die Sicherheit der Besatzung
und anderer Personen jederzeit hinrei-
chend zu gewährleisten.

(2) Bei Begasungen auf Schiffen hat die ver-
antwortliche Person

1.    sicherzustellen, dass eine Kennzeichnung
entsprechend Anhang I Nummer 4.6 er-
folgt,

2.    vor Beginn der Begasung der Schiffsführe-
rin beziehungsweise dem Schiffsführer
schriftlich mitzuteilen:

a)   den Zeitpunkt und die betroffenen Räu-
me,

b)   Art, Umfang und Dauer der Begasung
einschließlich der Angaben zu dem ver-
wendeten Begasungsmittel,

c)   die getroffenen Schutz- und Sicher-
heitsmaßnahmen einschließlich der er-
forderlichen technischen Änderungen,
die am Schiff vorgenommen wurden,

3.    vor Verlassen des Hafens oder der Belade-
stelle der Schiffsführerin beziehungsweise
dem Schiffsführer schriftlich zu bestätigen,
dass 

a)    die begasten Räume hinreichend gas-
dicht sind und

b)    die angrenzenden Räume von Bega-
sungsmitteln frei sind.

(3) Die Gasdichtheit der begasten Räume
muss mindestens alle acht Stunden geprüft
werden. Die Ergebnisse der Prüfungen sind zu
dokumentieren. Die Schiffsführerin bezie-
hungsweise der Schiffsführer hat der Hafen-
behörde beziehungsweise der zuständigen Per-
son der Entladestelle spätestens 24 Stunden
vor Ankunft des Schiffs die Art und den Zeit-
punkt der Begasung anzuzeigen und dabei mit-
zuteilen, welche Räume begast worden sind.

(4) Die Beförderung begaster Transporteinhei-
ten auf Schiffen darf nur erfolgen, wenn sicher-
gestellt ist, dass sich außerhalb der Trans-
porteinheiten keine gefährlichen Gaskonzen-
trationen entwickeln. Die Anzeigepflicht nach
Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 15h Ausnahmen von Abschnitt 4a

(1) Es finden keine Anwendung

1.    Abschnitt 4a sowie Anhang I Nummer 4 auf
Begasungen, wenn diese ausschließlich
der Forschung und Entwicklung oder der in-
stitutionellen Eignungsprüfung der Biozid-
Produkte, Pflanzenschutzmittel oder deren
Anwendungsverfahren dienen,

2.    § 15c Absatz 3 auf die Verwendung von Bio-
zid-Produkten der Hauptgruppe 3 Schäd-
lingsbekämpfungsmittel, die als akut to-
xisch Kategorie 1, 2 oder 3 eingestuft sind,
wenn sich entsprechende Anforderungen
bereits aus anderen Rechtsvorschriften er-
geben,

3.    §§ 15d und 15e auf Begasungen in vollau-
tomatisch programmgesteuerten Sterilisa-
toren im medizinischen Bereich, die einem
verfahrens- und stoffspezifischen Kriterium
entsprechen, das nach § 20 Absatz 4 be-
kanntgegeben wurde,

4.    § 15d Absatz 3 auf Begasungen, wenn die-
se durchgeführt werden

a)    im medizinischen Bereich oder

b)    innerhalb ortsfester Sterilisationskam-
mern.
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(2) Die Ausnahmen nach Absatz 1 gelten nicht
für Biozid-Produkte soweit in der Zulassung des
jeweiligen Biozid-Produkts etwas Anderes be-
stimmt ist.

Abschnitt 5
Verbote und Beschränkungen

§ 16 Herstellungs- und Verwendungs-
beschränkungen

(1) Herstellungs- und Verwendungsbeschrän-
kungen für bestimmte Stoffe, Gemische und Er-
zeugnisse ergeben sich aus Artikel 67 in Ver -
bindung mit Anhang XVII der Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006.

(2) Nach Maßgabe des Anhangs II bestehen
weitere Herstellungs- und Verwendungsbe-
schränkungen für dort genannte Stoffe, Gemi-
sche und Erzeugnisse.

(3) Der Arbeitgeber darf in Heimarbeit be-
schäftigte Personen nur Tätigkeiten mit gerin-
ger Gefährdung im Sinne des § 6 Absatz 13 aus-
üben lassen.

§ 17 Nationale Ausnahmen von
 Beschränkungsregelungen nach der

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

(1) Für am 1. Dezember 2010 bestehende An-
lagen gelten die Beschränkungen nach Artikel
67 in Verbindung mit Anhang XVII Nummer 6
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 bis zum
1. Juli 2025 nicht für das Verwenden chrysotil-
haltiger Diaphragmen für die Chloralkalielektro-
lyse oder für das Verwenden von Chrysotil, das
ausschließlich zur Wartung dieser Diaphrag-
men eingesetzt wird, wenn 

1.    keine asbestfreien Ersatzstoffe, Gemische
oder Erzeugnisse auf dem Markt angeboten
werden oder

2.    die Verwendung der asbestfreien Ersatz-
stoffe, Gemische oder Erzeugnisse zu einer
unzumutbaren Härte führen würde

und die Konzentration der Asbestfasern in der
Luft am Arbeitsplatz unterhalb von 1 000 Fa-
sern pro Kubikmeter liegt. Betreiber von Anla-
gen, die von der Regelung nach Satz 1 Ge-
brauch machen, übermitteln der Bundesstelle
für Chemikalien bis zum 31. Januar eines jeden
Kalenderjahres einen Bericht, aus dem die
Menge an Chrysotil hervorgeht, die in Diaphrag-
men, die unter diese Ausnahmeregelung fallen,
im Vorjahr verwendet wurde. Die Ergebnisse der
Arbeitsplatzmessungen sind in den Bericht auf-
zunehmen. Die Bundesstelle für Chemikalien
übermittelt der Europäischen Kommission eine
Kopie des Berichts.

(2) Das Verwendungsverbot nach Artikel 67 in
Verbindung mit Anhang XVII Nummer 16 und 17
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 gilt nicht
für die Verwendung der dort genannten Bleiver-
bindungen in Farben, die zur Erhaltung oder ori-
ginalgetreuen Wiederherstellung von Kunstwer-
ken und historischen Bestandteilen oder von
Einrichtungen denkmalgeschützter Gebäude
bestimmt sind, wenn die Verwendung von Er-
satzstoffen nicht möglich ist.

Abschnitt 6
Vollzugsregelungen und Ausschuss für

 Gefahrstoffe

§ 18 Unterrichtung der Behörde

(1) Der Arbeitgeber hat der zuständigen
Behörde unverzüglich anzuzeigen 

1.    jeden Unfall und jede Betriebsstörung, die
bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen zu einer
ernsten Gesundheitsschädigung von Be-
schäftigten geführt haben,

2.    Krankheits- und Todesfälle, bei denen kon-
krete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass
sie durch die Tätigkeit mit Gefahrstoffen
verursacht worden sind, mit der genauen
Angabe der Tätigkeit und der Gefährdungs-
beurteilung nach § 6.
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Lassen sich die für die Anzeige nach Satz 1 er-
forderlichen Angaben gleichwertig aus Anzei-
gen nach anderen Rechtsvorschriften entneh-
men, kann die Anzeigepflicht auch durch Über-
mittlung von Kopien dieser Anzeigen an die
 zuständige Behörde erfüllt werden. Der Arbeit-
geber hat den betroffenen Beschäftigten oder
ihrer Vertretung Kopien der Anzeigen nach Satz
1 oder Satz 2 zur Kenntnis zu geben.

(2) Unbeschadet des § 22 des Arbeitsschutz-
gesetzes hat der Arbeitgeber der zuständigen
Behörde auf Verlangen Folgendes mitzuteilen: 

1.    das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung
nach § 6 und die ihr zugrunde liegenden In-
formationen, einschließlich der Dokumen-
tation der Gefährdungsbeurteilung,

2.    die Tätigkeiten, bei denen Beschäftigte
tatsächlich oder möglicherweise gegenüber
Gefahrstoffen exponiert worden sind, und
die Anzahl dieser Beschäftigten,

3.    die nach § 13 des Arbeitsschutzgesetzes
verantwortlichen Personen,

4.    die durchgeführten Schutz- und Vorsorge-
maßnahmen, einschließlich der Betriebs-
anweisungen.

(3) Der Arbeitgeber hat der zuständigen
Behörde bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden,
keimzellmutagenen oder reproduktionstoxi-
schen Gefahrstoffen der Kategorie 1A oder 1B
zusätzlich auf Verlangen Folgendes mitzuteilen: 

1.    das Ergebnis der Substitutionsprüfung,

2.    Informationen über 

a)    ausgeübte Tätigkeiten und angewand-
te industrielle Verfahren und die Grün-
de für die Verwendung dieser Gefahr-
stoffe,

b)    die Menge der hergestellten oder ver-
wendeten Gefahrstoffe,

c)    die Art der zu verwendenden Schutz -
ausrüstung,

d)    Art und Ausmaß der Exposition,

e)    durchgeführte Substitutionen.

(4) Auf Verlangen der zuständigen Behörde ist
die nach Anhang II der Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 geforderte Fachkunde für die Er-
stellung von Sicherheitsdatenblättern nachzu-
weisen.

§ 19 Behördliche Ausnahmen, Anordnungen
und Befugnisse

(1) Die zuständige Behörde kann auf schriftli-
chen oder elektronischen Antrag des Arbeitge-
bers Ausnahmen von den §§ 6 bis 15 zulassen,
wenn die Anwendung dieser Vorschriften im Ein-
zelfall zu einer unverhältnismäßigen Härte
führen würde und die Abweichung mit dem
Schutz der Beschäftigten vereinbar ist. Der Ar-
beitgeber hat der zuständigen Behörde im An-
trag darzulegen: 

1.    den Grund für die Beantragung der Ausnah-
me,

2.    die jährlich zu verwendende Menge des Ge-
fahrstoffs,

3.    die betroffenen Tätigkeiten und Verfahren,

4.    die Zahl der voraussichtlich betroffenen Be-
schäftigten,

5.    die geplanten Maßnahmen zur Gewährleis-
tung des Gesundheitsschutzes und der Si-
cherheit der betroffenen Beschäftigten,

6.    die technischen und organisatorischen
Maßnahmen, die zur Verringerung oder Ver-
meidung einer Exposition der Beschäftigten
ergriffen werden sollen.

(2) Eine Ausnahme nach Absatz 1 kann auch
im Zusammenhang mit Verwaltungsverfahren
nach anderen Rechtsvorschriften beantragt
werden.

(3) Die zuständige Behörde kann unbescha-
det des § 23 des Chemikaliengesetzes im Ein-
zelfall Maßnahmen anordnen, die der Herstel-
ler, Lieferant oder Arbeitgeber zu ergreifen hat,
um die Pflichten nach den Abschnitten 2 bis 5
dieser Verordnung zu erfüllen; dabei kann sie
insbesondere anordnen, dass der Arbeitgeber 

293



Gefahrstoffverordnung                                                                                                §§ 19, 20 GefStoffV

1.    die zur Bekämpfung besonderer Gefahren
notwendigen Maßnahmen ergreifen muss,

2.    festzustellen hat, ob und in welchem Um-
fang eine vermutete Gefahr tatsächlich be-
steht und welche Maßnahmen zur Bekämp-
fung der Gefahr ergriffen werden müssen,

3.    die Arbeit, bei der die Beschäftigten gefähr-
det sind, einstellen zu lassen hat, wenn der
Arbeitgeber die zur Bekämpfung der Gefahr
angeordneten notwendigen Maßnahmen
nicht unverzüglich oder nicht innerhalb der
gesetzten Frist ergreift.

Bei Gefahr im Verzug können die Anordnungen
auch gegenüber weisungsberechtigten Perso-
nen im Betrieb erlassen werden.

(4) Der zuständigen Behörde ist auf Verlangen
ein Nachweis vorzulegen, dass die Gefähr-
dungsbeurteilung fachkundig nach § 6 Absatz 9
erstellt wurde.

(5) Die zuständige Behörde kann dem Arbeit-
geber untersagen, Tätigkeiten mit Gefahrstof-
fen auszuüben oder ausüben zu lassen, und
insbesondere eine Stilllegung der betroffenen
Arbeitsbereiche anordnen, wenn der Arbeitge-
ber der Mitteilungspflicht nach § 18 Absatz 2
Nummer 1 nicht nachkommt.

§ 19a Anerkennung ausländischer
 Qualifikationen

(1) Die zuständige Behörde erkennt auf An-
trag an, dass eine ausländische Aus- oder Wei-
terbildung dem Erwerb einer Sachkunde im Sin-
ne von § 2 Absatz 17 gleichwertig ist, wenn
durch sie Kenntnisse erlangt wurden, die den
Sachkundeanforderungen der nach § 20 Ab-
satz 4 bekanntgegebenen Regeln und Erkennt-
nissen entsprechen.

(2) Die Behörde entscheidet über die Gleich-
wertigkeit einer ausländischen Qualifikation auf
Grundlage der ihr vorliegenden oder zusätzlich
vom Antragsteller vorgelegten Nachweise. Die
Nachweise sind in deutscher Sprache beizu-
bringen. Die Gleichwertigkeit wird durch eine
Bescheinigung bestätigt.

§ 20 Ausschuss für Gefahrstoffe

(1) Beim Bundesministerium für Arbeit und
Soziales wird ein Ausschuss für Gefahrstoffe
(AGS) gebildet, in dem geeignete Personen von-
seiten der Arbeitgeber, der Gewerkschaften,
der Landesbehörden, der gesetzlichen Unfall-
versicherung und weitere geeignete Personen,
insbesondere aus der Wissenschaft, vertreten
sein sollen. Die Gesamtzahl der Mitglieder soll
21 Personen nicht überschreiten. Für jedes Mit-
glied ist ein stellvertretendes Mitglied zu be -
nennen. Die Mitgliedschaft im Ausschuss für
Gefahrstoffe ist ehrenamtlich.

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales beruft die Mitglieder des Ausschusses
und die stellvertretenden Mitglieder. Der Aus-
schuss gibt sich eine Geschäftsordnung und
wählt die Vorsitzende oder den Vorsitzenden
aus seiner Mitte. Die Geschäftsordnung und die
Wahl der oder des Vorsitzenden bedürfen der
Zustimmung des Bundesministeriums für Ar-
beit und Soziales.

(3) Zu den Aufgaben des Ausschusses gehört
es: 

1.    den Stand der Wissenschaft, Technik, Ar-
beitsmedizin und Arbeitshygiene sowie
sons tige gesicherte Erkenntnisse für Tätig-
keiten mit Gefahrstoffen einschließlich de-
ren Einstufung und Kennzeichnung zu er-
mitteln und entsprechende Empfehlungen
auszusprechen,

2.    zu ermitteln, wie die in dieser Verordnung
gestellten Anforderungen erfüllt werden
können und dazu die dem jeweiligen Stand
von Technik und Medizin entsprechenden
Regeln und Erkenntnisse zu erarbeiten,

3.    das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales in allen Fragen zu Gefahrstoffen und
zur Chemikaliensicherheit zu beraten und

4.    Arbeitsplatzgrenzwerte, biologische Grenz-
werte und andere Beurteilungsmaßstäbe
für Gefahrstoffe vorzuschlagen und regel-
mäßig zu überprüfen, wobei Folgendes zu
berücksichtigen ist: 
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a)    bei der Festlegung der Grenzwerte und
Beurteilungsmaßstäbe ist sicherzustel-
len, dass der Schutz der Gesundheit
der Beschäftigten gewahrt ist,

b)    für jeden Stoff, für den ein Arbeitsplatz-
grenzwert oder ein biologischer Grenz-
wert in Rechtsakten der Europäischen
Union festgelegt worden ist, ist unter
Berücksichtigung dieses Grenzwerts
ein nationaler Grenzwert vorzuschla-
gen.

Das Arbeitsprogramm des Ausschusses für Ge-
fahrstoffe wird mit dem Bundesministerium für
Arbeit und Soziales abgestimmt, wobei die
Letzt entscheidungsbefugnis beim Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales liegt. Der Aus-
schuss arbeitet eng mit den anderen Aus -
schüssen beim Bundesministerium für Arbeit
und Soziales zusammen.

(4) Nach Prüfung kann das Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales 

1.    die vom Ausschuss für Gefahrstoffe ermit-
telten Regeln und Erkenntnisse nach Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 2 sowie die Arbeits-
platzgrenzwerte und Beurteilungsmaßstä-
be nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 im Ge-
meinsamen Ministerialblatt bekannt geben
und

2.    die Empfehlungen nach Absatz 3 Satz 1
Nummer 1 sowie die Beratungsergebnisse
nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 in geeig -
neter Weise veröffentlichen.

(5) Die Bundesministerien sowie die obersten
Landesbehörden können zu den Sitzungen des
Ausschusses Vertreterinnen oder Vertreter ent-
senden. Auf Verlangen ist diesen in der Sitzung
das Wort zu erteilen.

(6) Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin führt die Geschäfte des Aus-
schusses.

Abschnitt 7
Ordnungswidrigkeiten, Straftaten und

 Übergangsvorschriften

§ 21 Chemikaliengesetz – Anzeigen

Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 1
Nummer 8 Buchstabe b des Chemikaliengeset-
zes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1.    entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit
Anhang I Nummer 2.4.2 Absatz 1 Satz 1
oder Absatz 2 eine Anzeige nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
erstattet,

2.    entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit
Anhang I Nummer 5.4.2.3 Absatz 1 oder Ab-
satz 2 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet,

3.    entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit
Anhang I Nummer 5.4.2.3 Absatz 3 eine Än-
derung nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt,

4.    entgegen § 15d Absatz 3 Satz 1, § 15g Ab-
satz 3 Satz 3 oder § 18 Absatz 1 eine Anzei-
ge nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig erstattet oder

5.    entgegen § 18 Absatz 2 eine Mitteilung
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig macht.

§ 22 Chemikaliengesetz – Tätigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz
1 Nummer 8 Buchstabe b des Chemikalienge-
setzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1.    entgegen § 6 Absatz 8 Satz 1 eine Gefähr-
dungsbeurteilung nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig dokumen-
tiert,

2.    entgegen § 6 Absatz 12 Satz 1 ein Gefahr-
stoffverzeichnis nicht, nicht richtig oder
nicht vollständig führt,

3.    entgegen § 7 Absatz 1 eine Tätigkeit auf-
nehmen lässt,
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4.    entgegen § 7 Absatz 5 Satz 2 das Verwen-
den von belastender persönlicher Schutz -
ausrüstung als Dauermaßnahme anwen-
det,

5.    entgegen § 7 Absatz 7 Satz 1 die Funktion
und die Wirksamkeit der technischen
Schutzmaßnahmen nicht oder nicht recht-
zeitig überprüft,

6.    entgegen § 8 Absatz 2 Satz 3 eine Tätigkeit
ausüben lässt,

7.    entgegen § 8 Absatz 3 Satz 2 einen Bereich
nicht oder nicht rechtzeitig einrichtet,

8.    entgegen § 8 Absatz 5 Satz 3 Gefahrstoffe
aufbewahrt oder lagert,

9.    entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit
Anhang I Nummer 2.4.2 Absatz 3 Satz 2
nicht dafür sorgt, dass eine weisungsbefug-
te sachkundige Person vor Ort tätig ist,

10. entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit
Anhang I Nummer 2.4.4 Satz 1 einen Ar-
beitsplan nicht oder nicht rechtzeitig auf-
stellt,

11. entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit
Anhang I Nummer 5.4.2.1 Absatz 2 Stoffe
oder Gemische der Gruppe A lagert oder be-
fördert,

12. entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit
Anhang I Nummer 5.4.2.1 Absatz 3 brenn-
bare Materialien lagert,

13. entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit
Anhang I Nummer 5.4.2.2 Absatz 3 Stoffe
oder Gemische nicht oder nicht rechtzeitig
in Teilmengen unterteilt,

14. entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit
Anhang I Nummer 5.4.2.3 Absatz 5 Stoffe
oder Gemische lagert,

15. entgegen § 9 Absatz 3 Satz 2 oder § 9 Ab-
satz 4 eine persönliche Schutzausrüstung
nicht oder nicht rechtzeitig bereitstellt,

15a.entgegen § 9 Absatz 5 nicht gewährleistet,
dass getrennte Aufbewahrungsmöglich-
keiten zur Verfügung stehen,

16. entgegen § 10 Absatz 4 Satz 2 Schutzklei-
dung oder ein Atemschutzgerät nicht zur
Verfügung stellt,

17. entgegen § 10 Absatz 5 Satz 1 abgesaugte
Luft in einen Arbeitsbereich zurückführt,

18. entgegen § 11 Absatz 1 Satz 3 in Verbin-
dung mit Anhang I Nummer 1.3 Absatz 2
Satz 1 das Rauchen oder die Verwendung
von offenem Feuer oder offenem Licht
nicht verbietet, 

19. entgegen § 11 Absatz 1 Satz 3 in Verbin-
dung mit Anhang I Nummer 1.5 Absatz 4
oder Nummer 1.6 Absatz 5 einen dort ge-
nannten Bereich nicht oder nicht richtig
kennzeichnet.

19a.entgegen § 11 Absatz 4 Satz 2 in Verbin-
dung mit Anhang III Nummer 2.3 Absatz 1
Satz 1 eine Tätigkeit mit einem organi-
schen Peroxid ausüben lässt,

19b.entgegen § 11 Absatz 4 Satz 2 in Verbin-
dung mit Anhang III Nummer 2.6 Satz 2
Buchstabe a nicht sicherstellt, dass ein
dort genanntes Gebäude oder ein dort ge-
nannter Raum in Sicherheitsbauweise er-
richtet wird,

19c. entgegen § 11 Absatz 4 Satz 2 in Verbin-
dung mit Anhang III Nummer 2.7 einen dort
genannten Bereich nicht oder nicht recht-
zeitig festlegt,

20. entgegen § 13 Absatz 2 Satz 1 eine dort
genannte Maßnahme nicht oder nicht
rechtzeitig ergreift,

21. entgegen § 13 Absatz 3 Satz 1 einen Be-
schäftigten nicht oder nicht rechtzeitig
ausstattet,

22. entgegen § 13 Absatz 4 Warn- und sonsti-
ge Kommunikationseinrichtungen nicht
zur Verfügung stellt,
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23. entgegen § 13 Absatz 5 Satz 1 nicht si -
cherstellt, dass Informationen über Not-
fallmaßnahmen zur Verfügung stehen,

24. entgegen § 14 Absatz 1 Satz 1 nicht si -
cherstellt, dass den Beschäftigten eine
schriftliche Betriebsanweisung in der vor-
geschriebenen Weise zugänglich gemacht
wird,

25. entgegen § 14 Absatz 2 Satz 1 nicht si -
cherstellt, dass die Beschäftigten über auf-
tretende Gefährdungen und entsprechen-
de Schutzmaßnahmen mündlich unterwie-
sen werden,

26. entgegen § 14 Absatz 3 Nummer 2 nicht
oder nicht rechtzeitig sicherstellt, dass die
Beschäftigten und ihre Vertretung unter-
richtet und informiert werden,

27. entgegen § 14 Absatz 3 Nummer 3 nicht
sicherstellt, dass ein aktualisiertes Ver-
zeichnis geführt wird, 

28. entgegen § 14 Absatz 3 Nummer 4 nicht
sicherstellt, dass ein aktualisiertes Ver-
zeichnis 40 Jahre nach Ende der Expositi-
on aufbewahrt wird,

29. entgegen § 15c Absatz 3 Satz 1 ein Biozid-
Produkt verwendet,

30. entgegen § 15d Absatz 4 Satz 2 Nummer
2 Buchstabe a nicht sicherstellt, dass die
Begasung von einer dort genannten Per-
son durchgeführt wird,

31. entgegen § 15d Absatz 4 Satz 2 Nummer
2 Buchstabe c nicht sicherstellt, dass ne-
ben dem Befähigungsscheininhaber eine
weitere sachkundige Person anwesend ist,
oder

32. entgegen § 15d Absatz 5 Nummer 1 einen
Gefahrenbereich nicht oder nicht rechtzei-
tig sichert oder einen Gefahrenbereich frei-
gibt.

(2) Wer durch eine in Absatz 1 bezeichnete
Handlung das Leben oder die Gesundheit eines
anderen oder fremde Sachen von bedeuten-

dem Wert gefährdet, ist nach § 27 Absatz 2 bis
4 des Chemikaliengesetzes strafbar.

§ 23
(weggefallen)

§ 24 Chemikaliengesetz – Herstellungs-
und Verwendungsbeschränkungen

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz
1 Nummer 7 Buchstabe a des Chemikalienge-
setzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1.   entgegen § 15a Absatz 2 Satz 1 ein Biozid-
Produkt in den Fällen des § 15a Absatz 2
Satz 2 Nummer 2 oder 3 nicht richtig ver-
wendet oder

2.    entgegen § 16 Absatz 2 in Verbindung mit
Anhang II Nummer 6 Absatz 1 einen dort
aufgeführten Stoff verwendet.

(2) Nach § 27 Absatz 1 Nummer 1, Absatz 2
bis 4 des Chemikaliengesetzes wird bestraft,
wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1.    entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit
Anhang I Nummer 2.4.2 Absatz 3 Satz 1
oder Absatz 4 Satz 1 Abbruch-, Sanierungs-
oder Instandhaltungsarbeiten durchführt,

2.    entgegen § 16 Absatz 2 in Verbindung mit
Anhang II Nummer 1 Absatz 1 Satz 1 auch
in Verbindung mit Satz 3 Arbeiten durch-
führt,

3.    entgegen § 16 Absatz 2 in Verbindung mit
Anhang II Nummer 1 Absatz 1 Satz 4 Über-
deckungs-, Überbauungs-, Aufständerungs-,
Reinigungs- oder Beschichtungsarbeiten
durchführt,

4.    entgegen § 16 Absatz 2 in Verbindung mit
Anhang II Nummer 1 Absatz 1 Satz 5 as-
besthaltige Gegenstände oder Materialien
zu anderen Zwecken weiterverwendet,

5.    entgegen § 16 Absatz 2 in Verbindung mit
Anhang II Nummer 2 Absatz 1 die dort auf-
geführten Stoffe oder Gemische herstellt,
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6.    entgegen § 16 Absatz 2 in Verbindung mit
Anhang II Nummer 3 Absatz 1 die dort auf-
geführten Erzeugnisse verwendet,

7.    entgegen § 16 Absatz 2 in Verbindung mit
Anhang II Nummer 4 Absatz 1, Absatz 3
Satz 1 oder Absatz 4 die dort aufgeführten
Kühlschmierstoffe oder Korrosionsschutz-
mittel verwendet oder

8.    entgegen § 16 Absatz 2 in Verbindung mit
Anhang II Nummer 5 Absatz 1 die dort auf-
geführten Stoffe, Gemische oder Erzeug -
nisse herstellt oder verwendet.

§ 25 Übergangsvorschrift

(1) Auf die Verwendung von Biozid-Produkten,
die unter die Übergangsregelung des § 28 Ab-
satz 8 des Chemikaliengesetzes fallen, finden
folgende Vorschriften keine Anwendung soweit
deren Erfüllung einer solchen Zulassung nach
der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 bedarf:

1.   § 15a Absatz 2 Satz 2 Nummer 4,

2.   § 15b Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a und
Absatz 3,

3.   § 15c Absatz 1 Nummer 2.

Für diese Biozid-Produkte sind bis zur Erteilung
einer Zulassung die entsprechenden nach § 20
Absatz 4 bekanntgegebenen Regeln und Er-
kenntnisse zu berücksichtigen.

(2) Für eine Verwendung von Biozid-Produkten
nach § 15c Absatz 1, die bis zum 30. Septem-
ber 2021 ohne Sachkunde ausgeübt werden
konnte, ist die Sachkunde spätestens bis zum
28. Juli 2025 nachzuweisen.

Hinweis: Auf den Abdruck des Anhangs
wurde verzichtet.
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Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen

(Geschäftsgeheimnisschutzgesetz – GeschGehG)

Vom 18. April 2019
(BGBl. I S. 466)
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Abschnitt 1
Allgemeines

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz dient dem Schutz von Ge-
schäftsgeheimnissen vor unerlaubter Erlan-
gung, Nutzung und Offenlegung.

(2) Öffentlich-rechtliche Vorschriften zur Ge-
heimhaltung, Erlangung, Nutzung oder Offenle-
gung von Geschäftsgeheimnissen gehen vor.

(3) Es bleiben unberührt:

1.    der berufs- und strafrechtliche Schutz von
Geschäftsgeheimnissen, deren unbefugte
Offenbarung von § 203 des Strafgesetzbu-
ches erfasst wird,

2.    die Ausübung des Rechts der freien Mei-
nungsäußerung und der Informationsfrei-
heit nach der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union (ABl. C 202 vom
7.6.2016, S. 389), einschließlich der Ach-
tung der Freiheit und der Pluralität der Me-
dien,

3.    die Autonomie der Sozialpartner und ihr
Recht, Kollektivverträge nach den beste-
henden europäischen und nationalen Vor-
schriften abzuschließen,

4.    die Rechte und Pflichten aus dem Arbeits-
verhältnis und die Rechte der Arbeitneh-
mervertretungen.

§ 2 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes ist

1.    Geschäftsgeheimnis

      eine Information

a)    die weder insgesamt noch in der ge -
nauen Anordnung und Zusammenset-
zung ihrer Bestandteile den Personen
in den Kreisen, die üblicherweise mit
dieser Art von Informationen umgehen,
allgemein bekannt oder ohne Weiteres

zugänglich ist und daher von wirt -
schaftlichem Wert ist und 

b)    die Gegenstand von den Umständen
nach angemessenen Geheimhaltungs-
maßnahmen durch ihren rechtmäßigen
Inhaber ist und

c)    bei der ein berechtigtes Interesse an
der Geheimhaltung besteht;

2.    Inhaber eines Geschäftsgeheimnisses

      jede natürliche oder juristische Person, die
die rechtmäßige Kontrolle über ein Ge-
schäftsgeheimnis hat;

3.    Rechtsverletzer

      jede natürliche oder juristische Person, die
entgegen § 4 ein Geschäftsgeheimnis
rechtswidrig erlangt, nutzt oder offenlegt;
Rechtsverletzer ist nicht, wer sich auf eine
Ausnahme nach § 5 berufen kann;

4.    rechtsverletzendes Produkt

      ein Produkt, dessen Konzeption, Merkma-
le, Funktionsweise, Herstellungsprozess
oder Marketing in erheblichem Umfang auf
einem rechtswidrig erlangten, genutzten
oder offengelegten Geschäftsgeheimnis
beruht.

§ 3 Erlaubte Handlungen

(1) Ein Geschäftsgeheimnis darf insbesonde-
re erlangt werden durch

1.    eine eigenständige Entdeckung oder
Schöpfung;

2.    ein Beobachten, Untersuchen, Rückbauen
oder Testen eines Produkts oder Gegen-
stands, das oder der

a)    öffentlich verfügbar gemacht wurde
oder

b)    sich im rechtmäßigen Besitz des Beob-
achtenden, Untersuchenden, Rückbau-
enden oder Testenden befindet und
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dieser keiner Pflicht zur Beschränkung
der Erlangung des Geschäftsgeheim-
nisses unterliegt;

3.    ein Ausüben von Informations- und An-
hörungsrechten der Arbeitnehmer oder Mit-
wirkungs- und Mitbestimmungsrechte der
Arbeitnehmervertretung.

(2) Ein Geschäftsgeheimnis darf erlangt, ge-
nutzt oder offengelegt werden, wenn dies durch
Gesetz, aufgrund eines Gesetzes oder durch
Rechtsgeschäft gestattet ist.

§ 4 Handlungsverbote

(1) Ein Geschäftsgeheimnis darf nicht erlangt
werden durch

1.    unbefugten Zugang zu, unbefugte Aneig-
nung oder unbefugtes Kopieren von Doku-
menten, Gegenständen, Materialien, Stof-
fen oder elektronischen Dateien, die der
rechtmäßigen Kontrolle des Inhabers des
Geschäftsgeheimnisses unterliegen und
die das Geschäftsgeheimnis enthalten oder
aus denen sich das Geschäftsgeheimnis
ableiten lässt, oder

2.    jedes sonstige Verhalten, das unter den je-
weiligen Umständen nicht dem Grundsatz
von Treu und Glauben unter Berücksichti-
gung der anständigen Marktgepflogenheit
entspricht.

(2) Ein Geschäftsgeheimnis darf nicht nutzen
oder offenlegen, wer

1.    das Geschäftsgeheimnis durch eine eigene
Handlung nach Absatz 1

a)    Nummer 1 oder

b)    Nummer 2

      erlangt hat,

2.    gegen eine Verpflichtung zur Beschränkung
der Nutzung des Geschäftsgeheimnisses
verstößt oder

3.    gegen eine Verpflichtung verstößt, das Ge-
schäftsgeheimnis nicht offenzulegen.

(3) Ein Geschäftsgeheimnis darf nicht erlan-
gen, nutzen oder offenlegen, wer das Ge-
schäftsgeheimnis über eine andere Person er-
langt hat und zum Zeitpunkt der Erlangung, Nut-
zung oder Offenlegung weiß oder wissen müss-
te, dass diese das Geschäftsgeheimnis entge-
gen Absatz 2 genutzt oder offengelegt hat. Das
gilt insbesondere, wenn die Nutzung in der Her-
stellung, dem Anbieten, dem Inverkehrbringen
oder der Einfuhr, der Ausfuhr oder der Lagerung
für diese Zwecke von rechtsverletzenden Pro-
dukten besteht.

§ 5 Ausnahmen

Die Erlangung, die Nutzung oder die Offenle-
gung eines Geschäftsgeheimnisses fällt nicht
unter die Verbote des § 4, wenn dies zum
Schutz eines berechtigten Interesses erfolgt,
insbesondere

1.    zur Ausübung des Rechts der freien Mei-
nungsäußerung und der Informationsfrei-
heit, einschließlich der Achtung der Freiheit
und der Pluralität der Medien;

2.    zur Aufdeckung einer rechtswidrigen Hand-
lung oder eines beruflichen oder sonstigen
Fehlverhaltens, wenn die Erlangung, Nut-
zung oder Offenlegung geeignet ist, das all-
gemeine öffentliche Interesse zu schützen;

3.    im Rahmen der Offenlegung durch Arbeit-
nehmer gegenüber der Arbeitnehmerver-
tretung, wenn dies erforderlich ist, damit
die Arbeitnehmervertretung ihre Aufgaben
erfüllen kann.

Abschnitt 2
Ansprüche bei Rechtsverletzungen

§ 6 Beseitigung und Unterlassung

Der Inhaber des Geschäftsgeheimnisses kann
den Rechtsverletzer auf Beseitigung der Beein-
trächtigung und bei Wiederholungsgefahr auch
auf Unterlassung in Anspruch nehmen. Der An-
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spruch auf Unterlassung besteht auch dann,
wenn eine Rechtsverletzung erstmalig droht.

§ 7 Vernichtung; Herausgabe; Rückruf; Ent-
fernung und Rücknahme vom Markt 

Der Inhaber des Geschäftsgeheimnisses kann
den Rechtsverletzer auch in Anspruch nehmen
auf 

1.    Vernichtung oder Herausgabe der im Besitz
oder Eigentum des Rechtsverletzers ste-
henden Dokumente, Gegenstände, Mate-
rialien, Stoffe oder elektronischen Dateien,
die das Geschäftsgeheimnis enthalten oder
verkörpern,

2.    Rückruf des rechtsverletzenden Produkts,

3.    dauerhafte Entfernung der rechtsverletzen-
den Produkte aus den Vertriebswegen,

4.    Vernichtung der rechtsverletzenden Pro-
dukte oder

5.    Rücknahme der rechtsverletzenden Pro-
dukte vom Markt, wenn der Schutz des Ge-
schäftsgeheimnisses hierdurch nicht be-
einträchtigt wird.

§ 8 Auskunft über rechtsverletzende Produk-
te; Schadensersatz bei Verletzung der Aus-

kunftspflicht

(1) Der Inhaber des Geschäftsgeheimnisses
kann vom Rechtsverletzer Auskunft über Fol-
gendes verlangen:

1.    Name und Anschrift der Hersteller, Liefe-
ranten und anderer Vorbesitzer der rechts-
verletzenden Produkte sowie der gewerbli-
chen Abnehmer und Verkaufsstellen, für
die sie bestimmt waren,

2.    die Menge der hergestellten, bestellten,
ausgelieferten oder erhaltenen rechtsver-
letzenden Produkte sowie über die Kauf-
preise,

3.    diejenigen im Besitz oder Eigentum des
Rechtsverletzers stehenden Dokumente,
Gegenstände, Materialien, Stoffe oder elek-

tronischen Dateien, die das Geschäftsge-
heimnis enthalten oder verkörpern, und

4.    die Person, von der sie das Geschäftsge-
heimnis erlangt haben und der gegenüber
sie es offenbart haben.

(2) Erteilt der Rechtsverletzer vorsätzlich oder
grob fahrlässig die Auskunft nicht, verspätet,
falsch oder unvollständig, ist er dem Inhaber
des Geschäftsgeheimnisses zum Ersatz des
daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

§ 9 Anspruchsausschluss bei Unverhältnis-
mäßigkeit

Die Ansprüche nach den §§ 6 bis 8 Absatz 1
sind ausgeschlossen, wenn die Erfüllung im Ein-
zelfall unverhältnismäßig wäre, unter Berück-
sichtigung insbesondere

1.    des Wertes oder eines anderen spezifi-
schen Merkmals des Geschäftsgeheimnis-
ses,

2.    der getroffenen Geheimhaltungsmaßnah-
men,

3.    des Verhaltens des Rechtsverletzers bei
 Erlangung, Nutzung oder Offenlegung des
Geschäftsgeheimnisses,

4.    der Folgen der rechtswidrigen Nutzung oder
Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses,

5.    der berechtigten Interessen des Inhabers
des Geschäftsgeheimnisses und des
Rechtsverletzers sowie der Auswirkungen,
die die Erfüllung der Ansprüche für beide
haben könnte,

6.    der berechtigten Interessen Dritter oder

7.    des öffentlichen Interesses.

§ 10 Haftung des Rechtsverletzers

(1) Ein Rechtsverletzer, der vorsätzlich oder
fahrlässig handelt, ist dem Inhaber des Ge-
schäftsgeheimnisses zum Ersatz des daraus
entstehenden Schadens verpflichtet. § 619a
des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt unberührt.

302



§§ 10, 11, 12, 13, 14, 15 GeschGehG                                              Geschäftsgeheimnisschutzgesetz

(2) Bei der Bemessung des Schadensersatzes
kann auch der Gewinn, den der Rechtsverletzer
durch die Verletzung des Rechts erzielt hat,
berücksichtigt werden. Der Schadensersatzan-
spruch kann auch auf der Grundlage des Betra-
ges bestimmt werden, den der Rechtsverletzer
als angemessene Vergütung hätte entrichten
müssen, wenn er die Zustimmung zur Erlan-
gung, Nutzung oder Offenlegung des Ge -
schäftsgeheimnisses eingeholt hätte.

(3) Der Inhaber des Geschäftsgeheimnisses
kann auch wegen des Schadens, der nicht Ver-
mögensschaden ist, von dem Rechtsverletzer
eine Entschädigung in Geld verlangen, soweit
dies der Billigkeit entspricht.

§ 11 Abfindung in Geld

(1) Ein Rechtsverletzer, der weder vorsätzlich
noch fahrlässig gehandelt hat, kann zur Abwen-
dung der Ansprüche nach den §§ 6 oder 7 den
Inhaber des Geschäftsgeheimnisses in Geld ab-
finden, wenn dem Rechtsverletzer durch die Er-
füllung der Ansprüche ein unverhältnismäßig
großer Nachteil entstehen würde und wenn die
Abfindung in Geld als angemessen erscheint.

(2) Die Höhe der Abfindung in Geld bemisst
sich nach der Vergütung, die im Falle einer ver-
traglichen Einräumung des Nutzungsrechts an-
gemessen wäre. Sie darf den Betrag nicht über-
steigen, der einer Vergütung im Sinne von Satz
1 für die Länge des Zeitraums entspricht, in
dem dem Inhaber des Geschäftsgeheimnisses
ein Unterlassungsanspruch zusteht.

§ 12 Haftung des Inhabers eines
 Unternehmens

Ist der Rechtsverletzer Beschäftigter oder Be-
auftragter eines Unternehmens, so hat der In-
haber des Geschäftsgeheimnisses die An-
sprüche nach den §§ 6 bis 8 auch gegen den In-
haber des Unternehmens. Für den Anspruch
nach § 8 Absatz 2 gilt dies nur, wenn der Inha-
ber des Unternehmens vorsätzlich oder grob

fahrlässig die Auskunft nicht, verspätet, falsch
oder unvollständig erteilt hat.

§ 13 Herausgabeanspruch nach Eintritt der
Verjährung

Hat der Rechtsverletzer ein Geschäftsgeheim-
nis vorsätzlich oder fahrlässig erlangt, offenge-
legt oder genutzt und durch diese Verletzung ei-
nes Geschäftsgeheimnisses auf Kosten des In-
habers des Geschäftsgeheimnisses etwas er-
langt, so ist er auch nach Eintritt der Verjährung
des Schadensersatzanspruchs nach § 10 zur
Herausgabe nach den Vorschriften des Bürger-
lichen Gesetzbuchs über die Herausgabe einer
ungerechtfertigten Bereicherung verpflichtet.
Dieser Anspruch verjährt sechs Jahre nach sei-
ner Entstehung.

§ 14 Missbrauchsverbot

Die Geltendmachung der Ansprüche nach die-
sem Gesetz ist unzulässig, wenn sie unter
Berücksichtigung der gesamten Umstände
miss bräuchlich ist. Bei missbräuchlicher Gel-
tendmachung kann der Anspruchsgegner Er-
satz der für seine Rechtsverteidigung erforder-
lichen Aufwendungen verlangen. Weitergehen-
de Ersatzansprüche bleiben unberührt.

Abschnitt 3
Verfahren in Geschäftsgeheimnis-

streitsachen

§ 15 Sachliche und örtliche Zuständigkeit;
Verordnungsermächtigung

(1) Für Klagen vor den ordentlichen Gerichten,
durch die Ansprüche nach diesem Gesetz gel-
tend gemacht werden, sind die Landgerichte
ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließ-
lich zuständig.

(2) Für Klagen nach Absatz 1 ist das Gericht
ausschließlich zuständig, in dessen Bezirk der
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Beklagte seinen allgemeinen Gerichtsstand
hat. Hat der Beklagte im Inland keinen allge -
meinen Gerichtsstand, ist nur das Gericht zu-
ständig, in dessen Bezirk die Handlung began-
gen worden ist.

(3) Die Landesregierungen werden ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung einem Landge-
richt die Klagen nach Absatz 1 der Bezirke meh-
rerer Landgerichte zuzuweisen. Die Landesre-
gierungen können diese Ermächtigung durch
Rechtsverordnung auf die Landesjustizverwal-
tungen übertragen. Die Länder können außer-
dem durch Vereinbarung die den Gerichten ei-
nes Landes obliegenden Klagen nach Absatz 1
insgesamt oder teilweise dem zuständigen Ge-
richt eines anderen Landes übertragen.

§ 16 Geheimhaltung

(1) Bei Klagen, durch die Ansprüche nach die-
sem Gesetz geltend gemacht werden (Ge-
schäftsgeheimnisstreitsachen) kann das Ge-
richt der Hauptsache auf Antrag einer Partei
streitgegenständliche Informationen ganz oder
teilweise als geheimhaltungsbedürftig einstu-
fen, wenn diese ein Geschäftsgeheimnis sein
können.

(2) Die Parteien, ihre Prozessvertreter, Zeu-
gen, Sachverständige, sonstige Vertreter und al-
le sonstigen Personen, die an Geschäftsge-
heimnisstreitsachen beteiligt sind oder die Zu-
gang zu Dokumenten eines solchen Verfahrens
haben, müssen als geheimhaltungsbedürftig
eingestufte Informationen vertraulich behan-
deln und dürfen diese außerhalb eines gericht-
lichen Verfahrens nicht nutzen oder offenlegen,
es sei denn, dass sie von diesen außerhalb des
Verfahrens Kenntnis erlangt haben.

(3) Wenn das Gericht eine Entscheidung nach
Absatz 1 trifft, darf Dritten, die ein Recht auf Ak-
teneinsicht haben, nur ein Akteninhalt zur Ver-
fügung gestellt werden, in dem die Geschäfts-
geheimnisse enthaltenden Ausführungen un-
kenntlich gemacht wurden.

§ 17 Ordnungsmittel

Das Gericht der Hauptsache kann auf Antrag
einer Partei bei Zuwiderhandlungen gegen die
Verpflichtungen nach § 16 Absatz 2 ein Ord-
nungsgeld bis zu 100 000 Euro oder Ordnungs-
haft bis zu sechs Monaten festsetzen und sofort
vollstrecken. Bei der Festsetzung von Ord-
nungsgeld ist zugleich für den Fall, dass dieses
nicht beigetrieben werden kann, zu bestimmen,
in welchem Maße Ordnungshaft an seine Stelle
tritt. Die Beschwerde gegen ein nach Satz 1 ver-
hängtes Ordnungsmittel entfaltet aufschieben-
de Wirkung.

§ 18 Geheimhaltung nach Abschluss des
Verfahrens

Die Verpflichtungen nach § 16 Absatz 2 be -
stehen auch nach Abschluss des gerichtlichen
Verfahrens fort. Dies gilt nicht, wenn das Gericht
der Hauptsache das Vorliegen des streitgegen-
ständlichen Geschäftsgeheimnisses durch
rechtskräftiges Urteil verneint hat oder sobald
die streitgegenständlichen Informationen für
Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit
solchen Informationen umgehen, bekannt oder
ohne Weiteres zugänglich werden.

§ 19 Weitere gerichtliche Beschränkungen

(1) Zusätzlich zu § 16 Absatz 1 beschränkt
das Gericht der Hauptsache zur Wahrung von
Geschäftsgeheimnissen auf Antrag einer Partei
den Zugang ganz oder teilweise auf eine be-
stimmte Anzahl von zuverlässigen Personen

1.    zu von den Parteien oder Dritten eingereich-
ten oder vorgelegten Dokumenten, die Ge-
schäftsgeheimnisse enthalten können,
oder

2.    zur mündlichen Verhandlung, bei der Ge-
schäftsgeheimnisse offengelegt werden
könnten, und zu der Aufzeichnung oder
dem Protokoll der mündlichen Verhand-
lung.
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Dies gilt nur, soweit nach Abwägung aller Um-
stände das Geheimhaltungsinteresse das
Recht der Beteiligten auf rechtliches Gehör
auch unter Beachtung ihres Rechts auf effekti-
ven Rechtsschutz und ein faires Verfahren über-
steigt. Es ist jeweils mindestens einer natürli-
chen Person jeder Partei und ihren Prozessver-
tretern oder sonstigen Vertretern Zugang zu ge-
währen. Im Übrigen bestimmt das Gericht nach
freiem Ermessen, welche Anordnungen zur Er-
reichung des Zwecks erforderlich sind.

(2) Wenn das Gericht Beschränkungen nach
Absatz 1 Satz 1 trifft,

1.    kann die Öffentlichkeit auf Antrag von der
mündlichen Verhandlung ausgeschlossen
werden und

2.    gilt § 16 Absatz 3 für nicht zugelassene Per-
sonen.

(3) Die §§ 16 bis 19 Absatz 1 und 2 gelten ent-
sprechend im Verfahren der Zwangsvoll-
streckung, wenn das Gericht der Hauptsache
 Informationen nach § 16 Absatz 1 als geheim-
haltungsbedürftig eingestuft oder zusätzliche
Beschränkungen nach Absatz 1 Satz 1 getrof-
fen hat.

§ 20 Verfahren bei Maßnahmen nach den
§§ 16 bis 19

(1) Das Gericht der Hauptsache kann eine Be-
schränkung nach § 16 Absatz 1 und § 19 Ab-
satz 1 ab Anhängigkeit des Rechtsstreits an -
ordnen.

(2) Die andere Partei ist spätestens nach An-
ordnung der Maßnahme vom Gericht zu hören.
Das Gericht kann die Maßnahmen nach An-
hörung der Parteien aufheben oder abändern.

(3) Die den Antrag nach § 16 Absatz 1 oder
§ 19 Absatz 1 stellende Partei muss glaubhaft
machen, dass es sich bei der streitgegenständ-
lichen Information um ein Geschäftsgeheimnis
handelt.

(4) Werden mit dem Antrag oder nach einer
Anordnung nach § 16 Absatz 1 oder einer An-

ordnung nach § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
Schriftstücke und sonstige Unterlagen einge-
reicht oder vorgelegt, muss die den Antrag stel-
lende Partei diejenigen Ausführungen kenn-
zeichnen, die nach ihrem Vorbringen Ge -
schäftsgeheimnisse enthalten. Im Fall des § 19
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 muss sie zusätzlich
eine Fassung ohne Preisgabe von Geschäftsge-
heimnissen vorlegen, die eingesehen werden
kann. Wird keine solche um die Geschäftsge-
heimnisse reduzierte Fassung vorgelegt, kann
das Gericht von der Zustimmung zur Einsicht-
nahme ausgehen, es sei denn, ihm sind beson-
dere Umstände bekannt, die eine solche Ver-
mutung nicht rechtfertigen.

(5) Das Gericht entscheidet über den Antrag
durch Beschluss. Gibt es dem Antrag statt, hat
es die Beteiligten auf die Wirkung der Anord-
nung nach § 16 Absatz 2 und § 18 und Folgen
der Zuwiderhandlung nach § 17 hinzuweisen.
Beabsichtigt das Gericht die Zurückweisung
des Antrags, hat es die den Antrag stellende
Partei darauf und auf die Gründe hierfür hinzu-
weisen und ihr binnen einer zu bestimmenden
Frist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
Die Einstufung als geheimhaltungsbedürftig
nach § 16 Absatz 1 und die Anordnung der Be-
schränkung nach § 19 Absatz 1 können nur ge-
meinsam mit dem Rechtsmittel in der Hauptsa-
che angefochten werden. Im Übrigen findet die
sofortige Beschwerde statt.

(6) Gericht der Hauptsache im Sinne dieses
Abschnitts ist

1.    das Gericht des ersten Rechtszuges oder

2.    das Berufungsgericht, wenn die Hauptsa-
che in der Berufungsinstanz anhängig ist.

§ 21 Bekanntmachung des Urteils

(1) Der obsiegenden Partei einer Geschäftsge-
heimnisstreitsache kann auf Antrag in der Ur-
teilsformel die Befugnis zugesprochen werden,
das Urteil oder Informationen über das Urteil
auf Kosten der unterliegenden Partei öffentlich
bekannt zu machen, wenn die obsiegende Par-
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tei hierfür ein berechtigtes Interesse darlegt.
Form und Umfang der öffentlichen Bekanntma-
chung werden unter Berücksichtigung der be-
rechtigten Interessen der im Urteil genannten
Personen in der Urteilsformel bestimmt.

(2) Bei den Entscheidungen über die öffentli-
che Bekanntmachung nach Absatz 1 Satz 1 ist
insbesondere zu berücksichtigen:

1.    der Wert des Geschäftsgeheimnisses,

2.    das Verhalten des Rechtsverletzers bei Er-
langung, Nutzung oder Offenlegung des Ge-
schäftsgeheimnisses,

3.    die Folgen der rechtswidrigen Nutzung oder
Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses
und

4.    die Wahrscheinlichkeit einer weiteren
rechtswidrigen Nutzung oder Offenlegung
des Geschäftsgeheimnisses durch den
Rechtsverletzer.

(3) Das Urteil darf erst nach Rechtskraft be-
kannt gemacht werden, es sei denn, das Gericht
bestimmt etwas anderes.

§ 22 Streitwertbegünstigung

(1) Macht bei Geschäftsgeheimnisstreitsa-
chen eine Partei glaubhaft, dass die Belastung
mit den Prozesskosten nach dem vollen Streit-
wert ihre wirtschaftliche Lage erheblich gefähr-
den würde, so kann das Gericht auf ihren Antrag
anordnen, dass die Verpflichtung dieser Partei
zur Zahlung von Gerichtskosten sich nach dem
ihrer Wirtschaftslage angepassten Teil des
Streitwerts bemisst.

(2) Die Anordnung nach Absatz 1 bewirkt
auch, dass

1.    die begünstigte Partei die Gebühren ihres
Rechtsanwalts ebenfalls nur nach diesem
Teil des Streitwerts zu entrichten hat,

2.    die begünstigte Partei, soweit ihr Kosten
des Rechtsstreits auferlegt werden oder so-
weit sie diese übernimmt, die von dem Geg-

ner entrichteten Gerichtsgebühren und die
Gebühren seines Rechtsanwalts nur nach
diesem Teil des Streitwerts zu erstatten hat
und

3.    der Rechtsanwalt der begünstigten Partei
seine Gebühren von dem Gegner nach dem
für diesen geltenden Streitwert beitreiben
kann, soweit die außergerichtlichen Kosten
dem Gegner auferlegt oder von ihm über-
nommen werden.

(3) Der Antrag nach Absatz 1 ist vor der Ver-
handlung zur Hauptsache zu stellen. Danach ist
er nur zulässig, wenn der angenommene oder
festgesetzte Streitwert durch das Gericht her-
aufgesetzt wird. Der Antrag kann vor der Ge-
schäftsstelle des Gerichts zur Niederschrift er-
klärt werden. Vor der Entscheidung über den
Antrag ist der Gegner zu hören.

Abschnitt 4
Strafvorschriften

§ 23 Verletzung von Geschäftsgeheimnissen

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder
mit Geldstrafe wird bestraft, wer zur Förderung
des eigenen oder fremden Wettbewerbs, aus
 Eigennutz, zugunsten eines Dritten oder in der
Absicht, dem Inhaber eines Unternehmens
Schaden zuzufügen,

1.    entgegen § 4 Absatz 1 Nummer 1 ein Ge-
schäftsgeheimnis erlangt,

2.    entgegen § 4 Absatz 2 Nummer 1 Buchsta-
be a ein Geschäftsgeheimnis nutzt oder of-
fenlegt oder

3.    entgegen § 4 Absatz 2 Nummer 3 als eine
bei einem Unternehmen beschäftigte Per-
son ein Geschäftsgeheimnis, das ihr im
Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses
anvertraut worden oder zugänglich gewor-
den ist, während der Geltungsdauer des Be-
schäftigungsverhältnisses offenlegt.
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(2) Ebenso wird bestraft, wer zur Förderung
des eigenen oder fremden Wettbewerbs, aus
 Eigennutz, zugunsten eines Dritten oder in der
Absicht, dem Inhaber eines Unternehmens
Schaden zuzufügen, ein Geschäftsgeheimnis
nutzt oder offenlegt, das er durch eine fremde
Handlung nach Absatz 1 Nummer 2 oder Num-
mer 3 erlangt hat.

(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder
mit Geldstrafe wird bestraft, wer zur Förderung
des eigenen oder fremden Wettbewerbs oder
aus Eigennutz entgegen § 4 Absatz 2 Nummer
2 oder Nummer 3 ein Geschäftsgeheimnis, das
eine ihm im geschäftlichen Verkehr anvertraute
geheime Vorlage oder Vorschrift technischer Art
ist, nutzt oder offenlegt.

(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder
mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1.    in den Fällen des Absatzes 1 oder des Ab-
satzes 2 gewerbsmäßig handelt,

2.    in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2
oder Nummer 3 oder des Absatzes 2 bei der
Offenlegung weiß, dass das Geschäftsge-
heimnis im Ausland genutzt werden soll,
oder

3.    in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2
oder des Absatzes 2 das Geschäftsgeheim-
nis im Ausland nutzt.

(5) Der Versuch ist strafbar.

(6) Beihilfehandlungen einer in § 53 Absatz 1
Satz 1 Nummer 5 der Strafprozessordnung ge-
nannten Person sind nicht rechtswidrig, wenn
sie sich auf die Entgegennahme, Auswertung
oder Veröffentlichung des Geschäftsgeheimnis-
ses beschränken.

(7) § 5 Nummer 7 des Strafgesetzbuches gilt
entsprechend. Die §§ 30 und 31 des Strafge-
setzbuches gelten entsprechend, wenn der Tä-
ter zur Förderung des eigenen oder fremden
Wettbewerbs oder aus Eigennutz handelt.

(8) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei
denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen

des besonderen öffentlichen Interesses an der
Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts we-
gen für geboten hält.
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Abschnitt 1
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Zielsetzung und persönlicher
 Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt den Schutz von natür-
lichen Personen, die im Zusammenhang mit ih-
rer beruflichen Tätigkeit oder im Vorfeld einer
beruflichen Tätigkeit Informationen über Ver-
stöße erlangt haben und diese an die nach die-
sem Gesetz vorgesehenen Meldestellen mel-
den oder offenlegen (hinweisgebende Perso-
nen).

(2) Darüber hinaus werden Personen ge-
schützt, die Gegenstand einer Meldung oder Of-
fenlegung sind, sowie sonstige Personen, die
von einer Meldung oder Offenlegung betroffen
sind. 

§ 2 Sachlicher Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für die Meldung (§ 3 Ab-
satz 4) und die Offenlegung (§ 3 Absatz 5) von
Informationen über 

1.    Verstöße, die strafbewehrt sind, 

2.    Verstöße, die bußgeldbewehrt sind, soweit
die verletzte Vorschrift dem Schutz von Le-
ben, Leib oder Gesundheit oder dem Schutz
der Rechte von Beschäftigten oder ihrer
Vertretungsorgane dient, 

3.    sonstige Verstöße gegen Rechtsvorschrif-
ten des Bundes und der Länder sowie un-
mittelbar geltende Rechtsakte der Europäi-
schen Union und der Europäischen Atomge-
meinschaft 

a)    zur Bekämpfung von Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung, unter Ein-
schluss insbesondere des Geldwäsche-
gesetzes und der Verordnung (EU)
2015/847 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 20. Mai
2015 über die Übermittlung von Anga-
ben bei Geldtransfers und zur Aufhe-

bung der Verordnung (EU) Nr.
1781/2006 (ABl. L 141 vom 5.6.2015,
S. 1), die durch die Verordnung (EU)
2019/2175 (ABl. L 334 vom
27.12.2019, S. 1) geändert worden ist,
in der jeweils geltenden Fassung,

b)    mit Vorgaben zur Produktsicherheit
und -konformität, 

c)    mit Vorgaben zur Sicherheit im
Straßenverkehr, die das Straßeninfra-
struktursicherheitsmanagement, die
Sicherheitsanforderungen in Straßen-
tunneln sowie die Zulassung zum Beruf
des Güterkraftverkehrsunternehmers
oder des Personenkraftverkehrsunter-
nehmers (Kraftomnibusunternehmen)
betreffen, 

d)    mit Vorgaben zur Gewährleistung der
Eisenbahnbetriebssicherheit, 

e)    mit Vorgaben zur Sicherheit im Seever-
kehr betreffend Vorschriften der Eu-
ropäischen Union für die Anerkennung
von Schiffsüberprüfungs- und -besichti-
gungsorganisationen, die Haftung und
Versicherung des Beförderers bei der
Beförderung von Reisenden auf See,
die Zulassung von Schiffsausrüstung,
die Seesicherheitsuntersuchung, die
Seeleute-Ausbildung, die Registrierung
von Personen auf Fahrgastschiffen in
der Seeschifffahrt sowie Vorschriften
und Verfahrensregeln der Europäi-
schen Union für das sichere Be- und
Entladen von Massengutschiffen, 

f)     mit Vorgaben zur zivilen Luftverkehrssi-
cherheit im Sinne der Abwehr von Ge-
fahren für die betriebliche und techni-
sche Sicherheit und im Sinne der Flug -
sicherung, 

g)    mit Vorgaben zur sicheren Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße, per
Eisenbahn und per Binnenschiff, 

h)    mit Vorgaben zum Umweltschutz, 
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i)     mit Vorgaben zum Strahlenschutz und
zur kerntechnischen Sicherheit, 

j)     zur Förderung der Nutzung von Energie
aus erneuerbaren Quellen und der
 Ener gieeffizienz, 

k)    zur Lebensmittel- und Futtermittelsi-
cherheit, zur ökologischen Produktion
und zur Kennzeichnung von ökologi-
schen Erzeugnissen, zum Schutz geo-
grafischer Angaben für Agrarerzeugnis-
se und Lebensmittel einschließlich
Wein, aromatisierter Weinerzeugnisse
und Spirituosen sowie garantiert tradi-
tioneller Spezialitäten, zum Inverkehr-
bringen und Verwenden von Pflanzen-
schutzmitteln sowie zur Tiergesundheit
und zum Tierschutz, soweit sie den
Schutz von landwirtschaftlichen Nutz-
tieren, den Schutz von Tieren zum Zeit-
punkt der Tötung, die Haltung von Wild-
tieren in Zoos, den Schutz der für wis-
senschaftliche Zwecke verwendeten
Tiere sowie den Transport von Tieren
und die damit zusammenhängenden
Vorgänge betreffen, 

l)    zu Qualitäts- und Sicherheitsstandards
für Organe und Substanzen menschli-
chen Ursprungs, Human- und Tierarz-
neimittel, Medizinprodukte sowie die
grenzüberschreitende Patientenversor-
gung, 

m)   zur Herstellung, zur Aufmachung und
zum Verkauf von Tabakerzeugnissen
und verwandten Erzeugnissen, 

n)    zur Regelung der Verbraucherrechte
und des Verbraucherschutzes im Zu-
sammenhang mit Verträgen zwischen
Unternehmern und Verbrauchern so-
wie zum Schutz von Verbrauchern im
Bereich der Zahlungskonten und Fi-
nanzdienstleistungen, bei Preisanga-
ben sowie vor unlauteren geschäftli-
chen Handlungen, 

o)    zum Schutz der Privatsphäre in der
elektronischen Kommunikation, zum
Schutz der Vertraulichkeit der Kommu-
nikation, zum Schutz personenbezoge-
ner Daten im Bereich der elektroni-
schen Kommunikation, zum Schutz der
Privatsphäre der Endeinrichtungen von
Nutzern und von in diesen Endeinrich-
tungen gespeicherten Informationen,
zum Schutz vor unzumutbaren Belästi-
gungen durch Werbung mittels Telefon-
anrufen, automatischen Anrufmaschi-
nen, Faxgeräten oder elektronischer
Post sowie über die Rufnummernanzei-
ge und -unterdrückung und zur Aufnah-
me in Teilnehmerverzeichnisse, 

p)    zum Schutz personenbezogener Daten
im Anwendungsbereich der Verord-
nung (EU) 2016/679 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom
27. April 2016 zum Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten, zum freien Da-
tenverkehr und zur Aufhebung der
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom
4.5.2016, S. 1; L 314 vom
22.11.2016, S. 72; L 127 vom
23.5.2018, S. 2; L 74 vom 4.3.2021,
S. 35) gemäß deren Artikel 2, 

q)    zur Sicherheit in der Informationstech-
nik im Sinne des § 2 Absatz 2 des
BSI-Gesetzes von Anbietern digitaler
 Dienste im Sinne des § 2 Absatz 12 des
BSI-Gesetzes, 

r)     zur Regelung der Rechte von Ak-
tionären von Aktiengesellschaften, 

s)    zur Abschlussprüfung bei Unterneh-
men von öffentlichem Interesse nach
§ 316a Satz 2 des Handelsgesetz-
buchs,

t)     zur Rechnungslegung einschließlich
der Buchführung von Unternehmen, die
kapitalmarktorientiert im Sinne des
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§ 264d des Handelsgesetzbuchs sind,
von Kreditinstituten im Sinne des
§ 340 Absatz 1 des Handelsgesetz-
buchs, Finanzdienstleistungsinstituten
im Sinne des § 340 Absatz 4 Satz 1 des
Handelsgesetzbuchs, Wertpapierinsti-
tuten im Sinne des § 340 Absatz 4a
Satz 1 des Handelsgesetzbuchs, Insti-
tuten im Sinne des § 340 Absatz 5 Satz
1 des Handelsgesetzbuchs, Versiche-
rungsunternehmen im Sinne des § 341
Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs und
Pensionsfonds im Sinne des § 341 Ab-
satz 4 Satz 1 des Handelsgesetzbuchs, 

4.    Verstöße gegen bundesrechtlich und ein-
heitlich geltende Regelungen für Auftragge-
ber zum Verfahren der Vergabe von öffent-
lichen Aufträgen und Konzessionen und
zum Rechtsschutz in diesen Verfahren ab
Erreichen der jeweils maßgeblichen EU-
Schwellenwerte, 

5.    Verstöße, die von § 4d Absatz 1 Satz 1 des
Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes er-
fasst sind, soweit sich nicht aus § 4 Absatz
1 Satz 1 etwas anderes ergibt, 

6.    Verstöße gegen für Körperschaften und
Personenhandelsgesellschaften geltende
steuerliche Rechtsnormen, 

7.    Verstöße in Form von Vereinbarungen, die
darauf abzielen, sich in missbräuchlicher
Weise einen steuerlichen Vorteil zu ver-
schaffen, der dem Ziel oder dem Zweck des
für Körperschaften und Personenhandels-
gesellschaften geltenden Steuerrechts zu-
widerläuft, 

8.    Verstöße gegen die Artikel 101 und 102
des Vertrags über die Arbeitsweise der Eu-
ropäischen Union sowie Verstöße gegen die
in § 81 Absatz 2 Nummer 1, 2 Buchstabe a
und Nummer 5 sowie Absatz 3 des Geset-
zes gegen Wettbewerbsbeschränkungen
genannten Rechtsvorschriften.

9.    Verstöße gegen Vorschriften der Verord-
nung (EU) 2022/1925 des Europäischen

Parlaments und des Rates vom 14. Sep-
tember 2022 über bestreitbare und faire
Märkte im digitalen Sektor und zur Ände-
rung der Richtlinien (EU) 2019/1937 und
(EU) 2020/1828 (Gesetz über digitale
Märkte) (ABl. L 265 vom 12.10.2022, S. 1),

10. Äußerungen von Beamtinnen und Beam-
ten, die einen Verstoß gegen die Pflicht zur
Verfassungstreue darstellen.

(2) Dieses Gesetz gilt außerdem für die Mel-
dung und Offenlegung von Informationen über 

1.    Verstöße gegen den Schutz der finanziellen
Interessen der Europäischen Union im Sin-
ne des Artikels 325 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union und 

2.    Verstöße gegen Binnenmarktvorschriften
im Sinne des Artikels 26 Absatz 2 des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union, einschließlich über Absatz 1
Nummer 8 hinausgehender Vorschriften
der Europäischen Union über Wettbewerb
und staatliche Beihilfen. 

§ 3 Begriffsbestimmungen

(1) Für dieses Gesetz gelten die Begriffsbe-
stimmungen der folgenden Absätze.

(2) Verstöße sind Handlungen oder Unterlas-
sungen im Rahmen einer beruflichen, unterneh-
merischen oder dienstlichen Tätigkeit, die
rechtswidrig sind und Vorschriften oder Rechts-
gebiete betreffen, die in den sachlichen Anwen-
dungsbereich nach § 2 fallen. Hierzu können
auch missbräuchliche Handlungen oder Unter-
lassungen gehören, die dem Ziel oder dem
Zweck der Regelungen in den Vorschriften oder
Rechtsgebieten zuwiderlaufen, die in den sach-
lichen Anwendungsbereich nach § 2 fallen.

(3) Informationen über Verstöße sind begrün-
dete Verdachtsmomente oder Wissen über
tatsächliche oder mögliche Verstöße, die bei
dem Beschäftigungsgeber, bei dem die hinweis-
gebende Person tätig ist oder war, oder bei ei-
ner anderen Stelle, mit der die hinweisgebende
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Person aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit im
Kontakt steht oder stand, bereits begangen
wurden oder sehr wahrscheinlich erfolgen wer-
den, sowie über Versuche der Verschleierung
solcher Verstöße. 

(4) Meldungen sind Mitteilungen von Informa-
tionen über Verstöße an interne Meldestellen
(§ 12) oder externe Meldestellen (§§ 19 bis 24). 

(5) Offenlegung bezeichnet das Zugänglich-
machen von Informationen über Verstöße ge-
genüber der Öffentlichkeit. 

(6) Repressalien sind Handlungen oder Unter-
lassungen im Zusammenhang mit der berufli-
chen Tätigkeit, die eine Reaktion auf eine Mel-
dung oder eine Offenlegung sind und durch die
der hinweisgebenden Person ein ungerechtfer-
tigter Nachteil entsteht oder entstehen kann. 

(7) Folgemaßnahmen sind die von einer inter-
nen Meldestelle nach § 18 oder von einer exter-
nen Meldestelle nach § 29 ergriffenen Maßnah-
men zur Prüfung der Stichhaltigkeit einer Mel-
dung, zum weiteren Vorgehen gegen den gemel-
deten Verstoß oder zum Abschluss des
Verfahrens. 

(8) Beschäftigte sind 

1.    Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 

2.    die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten, 

3.    Beamtinnen und Beamte, 

4.    Richterinnen und Richter mit Ausnahme
der ehrenamtlichen Richterinnen und Rich-
ter, 

5.    Soldatinnen und Soldaten, 

6.    Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen
Unselbständigkeit als arbeitnehmerähnli-
che Personen anzusehen sind; zu diesen
gehören auch die in Heimarbeit Beschäftig-
ten und die ihnen Gleichgestellten, 

7.    Menschen mit Behinderung, die in einer
Werkstatt für behinderte Menschen oder
bei einem anderen Leistungsanbieter nach

§ 60 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch beschäftigt sind.

(9) Beschäftigungsgeber sind, sofern mindes -
tens eine Person bei ihnen beschäftigt ist, 

1.    natürliche Personen sowie juristische Per-
sonen des öffentlichen und des privaten
Rechts, 

2.    rechtsfähige Personengesellschaften und 

3.    sonstige, nicht in den Nummern 1 und 2 ge-
nannte rechtsfähige Personenvereinigun-
gen. 

(10) Private Beschäftigungsgeber sind Be-
schäftigungsgeber mit Ausnahme juristischer
Personen des öffentlichen Rechts und solcher
Beschäftigungsgeber, die im Eigentum oder un-
ter der Kontrolle einer juristischen Person des
öffentlichen Rechts stehen. 

§ 4 Verhältnis zu sonstigen Bestimmungen

(1) Diesem Gesetz gehen spezifische Rege-
lungen über die Mitteilung von Informationen
über Verstöße in den folgenden Vorschriften
vor: 

1.    § 6 Absatz 5 und § 53 des Geldwäschege-
setzes, 

2.    § 25a Absatz 1 Satz 6 Nummer 3 des Kre-
ditwesengesetzes und § 13 Absatz 1 des
Wertpapierinstitutsgesetzes, 

3.    § 58 des Wertpapierhandelsgesetzes, 

4.    § 23 Absatz 6 des Versicherungsaufsichts-
gesetzes, 

5.    § 28 Absatz 1 Satz 2 Nummer 9 und § 68
Absatz 4 Satz 3 des Kapitalanlagegesetz-
buchs,

6.    §§ 3b und 5 Absatz 8 des Börsengesetzes, 

7.    § 55b Absatz 2 Nummer 7 der Wirt-
schaftsprüferordnung,

8.    Artikel 32 der Verordnung (EU) Nr.
596/2014 des Europäischen Parlaments
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und des Rates vom 16. April 2014 über
Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsver-
ordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie
2003/6/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates und der Richtlinien
2003/124/EG, 2003/125/EG und
2004/72/EG der Kommission (ABl. L 173
vom 12.6.2014, S. 1; L 287 vom
21.10.2016, S. 320; L 348 vom
21.12.2016, S. 83), die zuletzt durch die
Delegierte Verordnung (EU) 2021/1783
(ABl. L 359 vom 11.10.2021, S. 1) geändert
worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung, 

9.    Artikel 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr.
376/2014 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 3. April 2014 über die
Meldung, Analyse und Weiterverfolgung
von Ereignissen in der Zivilluftfahrt, zur Än-
derung der Verordnung (EU) Nr. 996/2010
des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes und zur Aufhebung der Richtlinie
2003/42/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates und der Verordnun-
gen (EG) Nr. 1321/2007 und (EG) Nr.
1330/2007 der Kommission (ABl. L 122
vom 24.4.2014, S. 18), die zuletzt durch
die Delegierte Verordnung (EU) 2020/2034
(ABl. L 416 vom 11.12.2020, S. 1) geändert
worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung, und der aufgrund des § 32 Absatz 1
Nummer 1 des Luftverkehrsgesetzes erlas-
senen Rechtsverordnungen, 

10. §§ 127 und 128 des Seearbeitsgesetzes, 

11. § 14 Absatz 1 des Schiffssicherheitsgeset-
zes in Verbindung mit Abschnitt D Nummer
8 der Anlage zum Schiffssicherheitsgesetz
und den aufgrund der §§ 9, 9a und 9c des
Seeaufgabengesetzes erlassenen Rechts-
verordnungen für Beschwerden, die die Si-
cherheit eines Schiffes unter ausländischer
Flagge einschließlich der Sicherheit und Ge-
sundheit seiner Besatzung, der Lebens-
und Arbeitsbedingungen an Bord und der
Verhütung von Verschmutzung durch Schif-

fe unter ausländischer Flagge betreffen,
und 

12. aufgrund des § 57c Satz 1 Nummer 1 und
des § 68 Absatz 2 in Verbindung mit Absatz
3 und mit den §§ 65, 66 und 67 Nummer
1 und 8 und den §§ 126, 128 und 129 des
Bundesberggesetzes erlassenen Rechts-
verordnungen. 

Soweit die spezifischen Regelungen in Satz 1
keine Vorgaben machen, gelten die Bestim-
mungen dieses Gesetzes. 

(2) Das Verbraucherinformationsgesetz, das
Informationsfreiheitsgesetz sowie Regelungen
der Länder über den Zugang zu amtlichen Infor-
mationen finden keine Anwendung auf die Vor-
gänge nach diesem Gesetz. Satz 1 gilt nicht für
die Regelungen des Bundes und der Länder
über den Zugang zu Umweltinformationen. 

(3) Die §§ 81h bis 81n des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen bleiben un-
berührt. 

(4) Die Regelungen des Strafprozessrechts
werden von den Vorgaben dieses Gesetzes
nicht berührt.

§ 5 Vorrang von Sicherheitsinteressen sowie
Verschwiegenheits- und Geheimhaltungs-

pflichten

(1) Eine Meldung oder Offenlegung fällt nicht
in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes,
wenn sie folgende Informationen beinhaltet: 

1.    Informationen, die die nationale Sicherheit
oder wesentliche Sicherheitsinteressen
des Staates, insbesondere militärische
oder sonstige sicherheitsempfindliche Be-
lange des Geschäftsbereiches des Bundes-
ministeriums der Verteidigung oder Kriti-
sche Infrastrukturen im Sinne der BSI-Kri-
tisverordnung, betreffen,

2.    Informationen von Nachrichtendiensten
des Bundes oder der Länder oder von
Behörden oder sonstigen öffentlichen Stel-
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len des Bundes oder der Länder, soweit sie
Aufgaben im Sinne des § 10 Nummer 3 des
Sicherheitsüberprüfungsgesetzes oder im
Sinne entsprechender Rechtsvorschriften
der Länder wahrnehmen, oder

3.    Informationen, die die Vergabe öffentlicher
Aufträge und Konzessionen, die in den An-
wendungsbereich des Artikels 346 des Ver-
trags über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union fallen, betreffen.

(2) Eine Meldung oder Offenlegung fällt auch
nicht in den Anwendungsbereich dieses Geset-
zes, wenn ihr entgegenstehen:

1.    eine Geheimhaltungs- oder Vertraulich-
keitspflicht zum materiellen oder organisa-
torischen Schutz von Verschlusssachen, es
sei denn, es handelt sich um die Meldung
eines Verstoßes nach § 2 Absatz 1 Nummer
1 an eine interne Meldestelle (§ 12), mit
den Aufgaben der internen Meldestelle wur-
de kein Dritter nach § 14 Absatz 1 betraut
und die betreffende Geheimhaltungs- oder
Vertraulichkeitspflicht bezieht sich auf eine
Verschlusssache des Bundes nach § 4 Ab-
satz 2 Nummer 4 des Sicherheitsüberprü-
fungsgesetzes oder auf eine entsprechen-
de Verschlusssache nach den Rechtsvor-
schriften der Länder,

2.    das richterliche Beratungsgeheimnis, 

3.    die Pflichten zur Wahrung der Verschwie-
genheit durch Rechtsanwälte, Verteidiger in
einem gesetzlich geordneten Verfahren,
Kammerrechtsbeistände, Patentanwälte
und Notare, 

4.    die Pflichten zur Wahrung der Verschwie-
genheit durch Ärzte, Zahnärzte, Apotheker
und Angehörige eines anderen Heilberufs,
der für die Berufsausübung oder die
Führung der Berufsbezeichnung eine staat-
lich geregelte Ausbildung erfordert, mit Aus-
nahme von Tierärzten, soweit es um Ver-
stöße gegen von § 2 Absatz 1 Nummer 3
Buchstabe k erfasste Rechtsvorschriften

zum Schutz von gewerblich gehaltenen
landwirtschaftlichen Nutztieren geht, oder 

5.    die Pflichten zur Wahrung der Verschwie-
genheit durch Personen, die aufgrund eines
Vertragsverhältnisses einschließlich der ge-
meinschaftlichen Berufsausübung, einer
berufsvorbereitenden Tätigkeit oder einer
sonstigen Hilfstätigkeit an der beruflichen
Tätigkeit der in den Nummern 2, 3 und 4 ge-
nannten Berufsgeheimnisträger mitwirken. 

§ 6 Verhältnis zu sonstigen Verschwiegen-
heits- und Geheimhaltungspflichten

(1) Beinhaltet eine interne oder eine externe
Meldung oder eine Offenlegung ein Geschäfts-
geheimnis im Sinne des § 2 Nummer 1 des Ge-
setzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnis-
sen, so ist die Weitergabe des Geschäftsge-
heimnisses an eine zuständige Meldestelle
oder dessen Offenlegung erlaubt, sofern 

1.    die hinweisgebende Person hinreichenden
Grund zu der Annahme hatte, dass die Wei-
tergabe oder die Offenlegung des Inhalts
dieser Informationen notwendig ist, um ei-
nen Verstoß aufzudecken, und 

2.    die Voraussetzungen des § 33 Absatz 1
Nummer 2 und 3 erfüllt sind. 

(2) Vorbehaltlich der Vorgaben des § 5 dürfen
Informationen, die einer vertraglichen Ver-
schwiegenheitspflicht, einer Rechtsvorschrift
des Bundes, eines Landes oder einem unmittel-
bar geltenden Rechtsakt der Europäischen Uni-
on über die Geheimhaltung oder über Ver-
schwiegenheitspflichten, dem Steuergeheimnis
nach § 30 der Abgabenordnung oder dem Sozi-
algeheimnis nach § 35 des Ersten Buches Sozi-
algesetzbuch unterliegen, an eine zuständige
Meldestelle weitergegeben oder unter den Vor-
aussetzungen des § 32 offengelegt werden, so-
fern 

1.    die hinweisgebende Person hinreichenden
Grund zu der Annahme hatte, dass die Wei-
tergabe oder die Offenlegung des Inhalts
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dieser Informationen notwendig ist, um ei-
nen Verstoß aufzudecken, und 

2.    die Voraussetzungen des § 33 Absatz 1
Nummer 2 und 3 erfüllt sind. 

(3) Personen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit
für eine Meldestelle Informationen erlangen,
die einer vertraglichen Verschwiegenheits-
pflicht, einer Rechtsvorschrift des Bundes über
die Geheimhaltung oder über Verschwiegen-
heitspflichten, dem Steuergeheimnis nach § 30
der Abgabenordnung oder dem Sozialgeheim-
nis nach § 35 des Ersten Buches Sozialgesetz-
buch unterliegen, haben ab dem Zeitpunkt des
Eingangs der Informationen 

1.    diese Verschwiegenheits- oder Geheimhal-
tungsvorschriften vorbehaltlich des Absat-
zes 4 anzuwenden und 

2.    die schutzwürdigen Belange Betroffener in
gleicher Weise zu beachten wie sie die hin-
weisgebende Person zu beachten hat, die
die Informationen der Meldestelle mitge-
teilt hat. 

(4) Meldestellen dürfen Geheimnisse im Sin-
ne der Absätze 1 und 2 nur insoweit verwenden
oder weitergeben, wie dies für das Ergreifen von
Folgemaßnahmen erforderlich ist. 

(5) In Bezug auf Informationen, die einer ver-
traglichen Verschwiegenheitspflicht unterlie-
gen, gelten die Absätze 3 und 4 ab dem Zeit-
punkt, zu dem Kenntnis von der Verschwiegen-
heitspflicht besteht.

Abschnitt 2
Meldungen

Unterabschnitt 1
Grundsätze

§ 7 Wahlrecht zwischen interner und
 externer Meldung 

(1) Personen, die beabsichtigen, Informatio-
nen über einen Verstoß zu melden, können

wählen, ob sie sich an eine interne Meldestelle
(§ 12) oder eine externe Meldestelle (§§ 19 bis
24) wenden. Diese Personen sollten in den Fäl-
len, in denen intern wirksam gegen den Verstoß
vorgegangen werden kann und sie keine Re-
pressalien befürchten, die Meldung an eine in-
terne Meldestelle bevorzugen. Wenn einem in-
tern gemeldeten Verstoß nicht abgeholfen wur-
de, bleibt es der hinweisgebenden Person unbe-
nommen, sich an eine externe Meldestelle zu
wenden. 

(2) Es ist verboten, Meldungen oder die auf ei-
ne Meldung folgende Kommunikation zwischen
hinweisgebender Person und Meldestelle zu be-
hindern oder dies zu versuchen. 

(3) Beschäftigungsgeber, die nach § 12 Ab-
satz 1 und 3 zur Einrichtung interner Meldestel-
len verpflichtet sind, sollen Anreize dafür schaf-
fen, dass sich hinweisgebende Personen vor ei-
ner Meldung an eine externe Meldestelle
zunächst an die jeweilige interne Meldestelle
wenden. Diese Beschäftigungsgeber stellen für
Beschäftigte klare und leicht zugängliche Infor-
mationen über die Nutzung des internen Melde-
verfahrens bereit. Die Möglichkeit einer exter-
nen Meldung darf hierdurch nicht beschränkt
oder erschwert werden.

§ 8 Vertraulichkeitsgebot 

(1) Die Meldestellen haben die Vertraulichkeit
der Identität der folgenden Personen zu wah-
ren: 

1.    der hinweisgebenden Person, sofern die ge-
meldeten Informationen Verstöße betref-
fen, die in den Anwendungsbereich dieses
Gesetzes fallen, oder die hinweisgebende
Person zum Zeitpunkt der Meldung hinrei-
chenden Grund zu der Annahme hatte,
dass dies der Fall sei, 

2.    der Personen, die Gegenstand einer Mel-
dung sind, und 

3.    der sonstigen in der Meldung genannten
Personen. 
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Die Identität der in Satz 1 genannten Personen
darf ausschließlich den Personen, die für die
Entgegennahme von Meldungen oder für das
Ergreifen von Folgemaßnahmen zuständig sind,
sowie den sie bei der Erfüllung dieser Aufgaben
unterstützenden Personen bekannt werden. 

(2) Das Gebot der Vertraulichkeit der Identität
gilt unabhängig davon, ob die Meldestelle für
die eingehende Meldung zuständig ist. 

§ 9 Ausnahmen vom Vertraulichkeitsgebot

(1) Die Identität einer hinweisgebenden Per-
son, die vorsätzlich oder grob fahrlässig unrich-
tige Informationen über Verstöße meldet, wird
nicht nach diesem Gesetz geschützt.

(2) Informationen über die Identität einer hin-
weisgebenden Person oder über sonstige Um-
stände, die Rückschlüsse auf die Identität die-
ser Person erlauben, dürfen abweichend von
§ 8 Absatz 1 an die zuständige Stelle weiterge-
geben werden 

1.    in Strafverfahren auf Verlangen der Straf-
verfolgungsbehörden,

2.    aufgrund einer Anordnung in einem einer
Meldung nachfolgenden Verwaltungsver-
fahren, einschließlich verwaltungsbehördli-
cher Bußgeldverfahren,

3.    aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung, 

4.    von der Bundesanstalt für Finanzdienst -
leistungsaufsicht als externe Meldestelle
nach § 21 an die zuständigen Fachabteilun-
gen innerhalb der Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht sowie bei in
§ 109a des Wertpapierhandelsgesetzes
 genannten Vorgängen an die in § 109a des
Wertpapierhandelsgesetzes genannten
Stellen oder 

5.    von dem Bundeskartellamt als externe Mel-
destelle nach § 22 an die zuständigen
Fachabteilungen innerhalb des Bundeskar-
tellamtes sowie in den Fällen des § 49 Ab-
satz 2 Satz 2 und Absatz 4 und § 50d des

Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen an die jeweils zuständige Wettbe-
werbsbehörde. 

Die Meldestelle hat die hinweisgebende Person
vorab über die Weitergabe zu informieren. Hier-
von ist abzusehen, wenn die Strafverfolgungs-
behörde, die zuständige Behörde oder das Ge-
richt der Meldestelle mitgeteilt hat, dass durch
die Information die entsprechenden Ermittlun-
gen, Untersuchungen oder Gerichtsverfahren
gefährdet würden. Der hinweisgebenden Per-
son sind mit der Information zugleich die Grün-
de für die Weitergabe schriftlich oder elektro-
nisch darzulegen. 

(3) Über die Fälle des Absatzes 2 hinaus dür-
fen Informationen über die Identität der hin-
weisgebenden Person oder über sonstige Um-
stände, die Rückschlüsse auf die Identität die-
ser Person erlauben, weitergegeben werden,
wenn 

1.    die Weitergabe für Folgemaßnahmen erfor-
derlich ist und 

2.    die hinweisgebende Person zuvor in die
Weitergabe eingewilligt hat. 

Die Einwilligung nach Satz 1 Nummer 2 muss
für jede einzelne Weitergabe von Informationen
über die Identität gesondert und in Textform vor-
liegen. Die Regelung des § 26 Absatz 2 des Bun-
desdatenschutzgesetzes bleibt unberührt. 

(4) Informationen über die Identität von Perso-
nen, die Gegenstand einer Meldung sind, und
von sonstigen in der Meldung genannten Perso-
nen dürfen abweichend von § 8 Absatz 1 an die
jeweils zuständige Stelle weitergegeben wer-
den 

1.    bei Vorliegen einer diesbezüglichen Einwil-
ligung, 

2.    von internen Meldestellen, sofern dies im
Rahmen interner Untersuchungen bei dem
jeweiligen Beschäftigungsgeber oder in der
jeweiligen Organisationseinheit erforder-
lich ist, 
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3.    sofern dies für das Ergreifen von Folgemaß-
nahmen erforderlich ist, 

4.    in Strafverfahren auf Verlangen der Straf-
verfolgungsbehörde, 

5.    aufgrund einer Anordnung in einem einer
Meldung nachfolgenden Verwaltungsver-
fahren, einschließlich verwaltungsbehördli-
cher Bußgeldverfahren, 

6.    aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung, 

7.    von der Bundesanstalt für Finanzdienst -
leistungsaufsicht als externe Meldestelle
nach § 21 an die zuständigen Fachabteilun-
gen innerhalb der Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht sowie bei in
§ 109a des Wertpapierhandelsgesetzes ge-
nannten Vorgängen an die in § 109a des
Wertpapierhandelsgesetzes genannten
Stellen oder 

8.    von dem Bundeskartellamt als externe Mel-
destelle nach § 22 an die zuständigen
Fachabteilungen innerhalb des Bundeskar-
tellamtes sowie in den Fällen des § 49 Ab-
satz 2 Satz 2 und Absatz 4 und § 50d des
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen an die jeweils zuständige Wettbe-
werbsbehörde.

§ 10 Verarbeitung personenbezogener Daten

Die Meldestellen sind befugt, personenbezo-
gene Daten zu verarbeiten, soweit dies zur Er-
füllung ihrer in den §§ 13 und 24 bezeichneten
Aufgaben erforderlich ist. Abweichend von Arti-
kel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679
ist die Verarbeitung besonderer Kategorien per-
sonenbezogener Daten durch eine Meldestelle
zulässig, wenn dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben
erforderlich ist. In diesem Fall hat die Meldestel-
le spezifische und angemessene Maßnahmen
zur Wahrung der Interessen der betroffenen
Person vorzusehen; § 22 Absatz 2 Satz 2 des
Bundesdatenschutzgesetzes ist entsprechend
anzuwenden.

§ 11 Dokumentation der Meldungen 

(1) Die Personen, die in einer Meldestelle für
die Entgegennahme von Meldungen zuständig
sind, dokumentieren alle eingehenden Meldun-
gen in dauerhaft abrufbarer Weise unter Beach-
tung des Vertraulichkeitsgebots (§ 8). 

(2) Bei telefonischen Meldungen oder Mel-
dungen mittels einer anderen Art der Sprach -
übermittlung darf eine dauerhaft abrufbare
Tonaufzeichnung des Gesprächs oder dessen
vollständige und genaue Niederschrift (Wort-
protokoll) nur mit Einwilligung der hinweisge-
benden Person erfolgen. Liegt eine solche Ein-
willigung nicht vor, ist die Meldung durch eine
von der für die Bearbeitung der Meldung verant-
wortlichen Person zu erstellende Zusammen-
fassung ihres Inhalts (Inhaltsprotokoll) zu doku-
mentieren. 

(3) Erfolgt die Meldung im Rahmen einer Zu-
sammenkunft gemäß § 16 Absatz 3 oder § 27
Absatz 3, darf mit Zustimmung der hinweisge-
benden Person eine vollständige und genaue
Aufzeichnung der Zusammenkunft erstellt und
aufbewahrt werden. Die Aufzeichnung kann
durch Erstellung einer Tonaufzeichnung des Ge-
sprächs in dauerhaft abrufbarer Form oder
durch ein von der für die Bearbeitung der Mel-
dung verantwortlichen Person erstelltes Wort-
protokoll der Zusammenkunft erfolgen. 

(4) Der hinweisgebenden Person ist Gelegen-
heit zu geben, das Protokoll zu überprüfen, ge-
gebenenfalls zu korrigieren und es durch ihre
Unterschrift oder in elektronischer Form zu be-
stätigen. Wird eine Tonaufzeichnung zur Anfer-
tigung eines Protokolls verwendet, so ist sie zu
löschen, sobald das Protokoll fertiggestellt ist.

(5) Die Dokumentation wird drei Jahre nach
Abschluss des Verfahrens gelöscht. Die Doku-
mentation kann länger aufbewahrt werden, um
die Anforderungen nach diesem Gesetz oder
nach anderen Rechtsvorschriften zu erfüllen,
solange dies erforderlich und verhältnismäßig
ist.
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Unterabschnitt 2
Interne Meldungen

§ 12 Pflicht zur Einrichtung interner
 Meldestellen 

(1) Beschäftigungsgeber haben dafür zu sor-
gen, dass bei ihnen mindestens eine Stelle für
interne Meldungen eingerichtet ist und betrie-
ben wird, an die sich Beschäftigte wenden kön-
nen (interne Meldestelle). Ist der Bund oder ein
Land Beschäftigungsgeber, bestimmen die
obersten Bundes- oder Landesbehörden Orga-
nisationseinheiten in Form von einzelnen oder
mehreren Behörden, Verwaltungsstellen, Be-
trieben oder Gerichten. Die Pflicht nach Satz 1
gilt sodann für die Einrichtung und den Betrieb
der internen Meldestelle bei den jeweiligen Or-
ganisationseinheiten. Für Gemeinden und Ge-
meindeverbände und solche Beschäftigungsge-
ber, die im Eigentum oder unter der Kontrolle
von Gemeinden und Gemeindeverbänden ste-
hen, gilt die Pflicht zur Einrichtung und zum Be-
trieb interner Meldestellen nach Maßgabe des
jeweiligen Landesrechts.

(2) Die Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 gilt nur für
Beschäftigungsgeber mit jeweils in der Regel
mindestens 50 Beschäftigten. 

(3) Abweichend von Absatz 2 gilt die Pflicht
nach Absatz 1 Satz 1 unabhängig von der Zahl
der Beschäftigten für

1.    Wertpapierdienstleistungsunternehmen im
Sinne des § 2 Absatz 10 des Wertpapier-
handelsgesetzes,

2.    Datenbereitstellungsdienste im Sinne des
§ 2 Absatz 40 des Wertpapierhandelsge-
setzes,

3.    Börsenträger im Sinne des Börsengeset-
zes,

4.    Institute im Sinne des § 1 Absatz 1b des
Kreditwesengesetzes und Institute im Sin-
ne des § 2 Absatz 1 des Wertpapierinsti-
tutsgesetzes,

5.   Gegenparteien im Sinne des Artikels 3
Nummer 2 der Verordnung (EU)
2015/2365 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 25. November 2015
über die Transparenz von Wertpapierfinan-
zierungsgeschäften und der Weiterverwen-
dung sowie zur Änderung der Verordnung
(EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 337 vom
23.12.2015, S. 1), die zuletzt durch die Ver-
ordnung (EU) 2021/23 (ABl. L 22 vom
22.1.2021, S. 1) geändert worden ist, in der
jeweils geltenden Fassung,

6.    Kapitalverwaltungsgesellschaften gemäß
§ 17 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetz-
buchs sowie

7.    Unternehmen gemäß § 1 Absatz 1 des Ver-
sicherungsaufsichtsgesetzes mit Ausnah-
me der nach den §§ 61 bis 66a des Versi-
cherungsaufsichtsgesetzes tätigen Unter-
nehmen mit Sitz in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union oder einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum.

(4) Die nach Absatz 1 Satz 1 verpflichteten Be-
schäftigungsgeber erteilen der internen Melde-
stelle die notwendigen Befugnisse, um ihre Auf-
gaben wahrzunehmen, insbesondere, um Mel-
dungen zu prüfen und Folgemaßnahmen zu er-
greifen. Ist der Beschäftigungsgeber der Bund
oder ein Land, gilt Satz 1 für die jeweiligen Or-
ganisationseinheiten entsprechend.

§ 13 Aufgaben der internen Meldestellen

(1) Die internen Meldestellen betreiben Mel-
dekanäle nach § 16, führen das Verfahren nach
§ 17 und ergreifen Folgemaßnahmen nach
§ 18.

(2) Die internen Meldestellen halten für Be-
schäftigte klare und leicht zugängliche Informa-
tionen über externe Meldeverfahren gemäß Un-
terabschnitt 3 und einschlägige Meldeverfah-
ren von Organen, Einrichtungen oder sonstigen
Stellen der Europäischen Union bereit.
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§ 14 Organisationsformen interner
 Meldestellen

(1) Eine interne Meldestelle kann eingerichtet
werden, indem eine bei dem jeweiligen Be-
schäftigungsgeber oder bei der jeweiligen Orga-
nisationseinheit beschäftigte Person, eine aus
mehreren beschäftigten Personen bestehende
Arbeitseinheit oder ein Dritter mit den Aufgaben
einer internen Meldestelle betraut wird. Die Be-
trauung eines Dritten mit den Aufgaben einer in-
ternen Meldestelle entbindet den betrauenden
Beschäftigungsgeber nicht von der Pflicht,
selbst geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um
einen etwaigen Verstoß abzustellen. Ist der Be-
schäftigungsgeber der Bund oder ein Land, gilt
Satz 2 für die jeweiligen Organisationseinheiten
entsprechend.

(2) Mehrere private Beschäftigungsgeber mit
in der Regel 50 bis 249 Beschäftigten können
für die Entgegennahme von Meldungen und für
die weiteren nach diesem Gesetz vorgesehenen
Maßnahmen eine gemeinsame Stelle einrich-
ten und betreiben. Die Pflicht, Maßnahmen zu
ergreifen, um den Verstoß abzustellen, und die
Pflicht zur Rückmeldung an die hinweisgebende
Person verbleiben bei dem einzelnen Beschäf-
tigungsgeber.

§ 15 Unabhängige Tätigkeit; notwendige
Fachkunde

(1) Die mit den Aufgaben einer internen Mel-
destelle beauftragten Personen sind bei der
Ausübung ihrer Tätigkeit unabhängig. Sie dür-
fen neben ihrer Tätigkeit für die interne Melde-
stelle andere Aufgaben und Pflichten wahrneh-
men. Es ist dabei sicherzustellen, dass derarti-
ge Aufgaben und Pflichten nicht zu Interessen-
konflikten führen.

(2) Beschäftigungsgeber tragen dafür Sorge,
dass die mit den Aufgaben einer internen Mel-
destelle beauftragten Personen über die not-
wendige Fachkunde verfügen. Ist der Beschäfti-
gungsgeber der Bund oder ein Land, gilt Satz 1
für die jeweiligen Organisationseinheiten ent-
sprechend.

§ 16 Meldekanäle für interne Meldestellen

(1) Nach § 12 zur Einrichtung interner Melde-
stellen verpflichtete Beschäftigungsgeber rich-
ten für diese Meldekanäle ein, über die sich Be-
schäftigte und dem Beschäftigungsgeber über-
lassene Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeit-
nehmer an die internen Meldestellen wenden
können, um Informationen über Verstöße zu
melden. Ist der Beschäftigungsgeber der Bund
oder ein Land, gilt Satz 1 für die jeweiligen Or-
ganisationseinheiten entsprechend. Der inter-
ne Meldekanal kann so gestaltet werden, dass
er darüber hinaus auch natürlichen Personen
offensteht, die im Rahmen ihrer beruflichen
Tätigkeiten mit dem jeweiligen zur Einrichtung
der internen Meldestelle verpflichteten Be-
schäftigungsgeber oder mit der jeweiligen Orga-
nisationseinheit in Kontakt stehen. Die interne
Meldestelle sollte auch anonym eingehende
Meldungen bearbeiten. Es besteht allerdings
keine Verpflichtung, die Meldekanäle so zu ge-
stalten, dass sie die Abgabe anonymer Meldun-
gen ermöglichen.

(2) Die Meldekanäle sind so zu gestalten, dass
nur die für die Entgegennahme und Bearbei-
tung der Meldungen zuständigen sowie die sie
bei der Erfüllung dieser Aufgaben unterstützen-
den Personen Zugriff auf die eingehenden Mel-
dungen haben.

(3) Interne Meldekanäle müssen Meldungen
in mündlicher oder in Textform ermöglichen.
Mündliche Meldungen müssen per Telefon oder
mittels einer anderen Art der Sprachübermitt-
lung möglich sein. Auf Ersuchen der hinweisge-
benden Person ist für eine Meldung innerhalb
einer angemessenen Zeit eine persönliche Zu-
sammenkunft mit einer für die Entgegennahme
einer Meldung zuständigen Person der internen
Meldestelle zu ermöglichen. Mit Einwilligung
der hinweisgebenden Person kann die Zusam-
menkunft auch im Wege der Bild- und Tonüber-
tragung erfolgen.
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§ 17 Verfahren bei internen Meldungen

(1) Die interne Meldestelle

1.    bestätigt der hinweisgebenden Person den
Eingang einer Meldung spätestens nach
sieben Tagen,

2.    prüft, ob der gemeldete Verstoß in den
sachlichen Anwendungsbereich nach § 2
fällt,

3.    hält mit der hinweisgebenden Person Kon-
takt,

4.    prüft die Stichhaltigkeit der eingegangenen
Meldung,

5.    ersucht die hinweisgebende Person erfor-
derlichenfalls um weitere Informationen
und

6.    ergreift angemessene Folgemaßnahmen
nach § 18.

(2) Die interne Meldestelle gibt der hinweisge-
benden Person innerhalb von drei Monaten
nach der Bestätigung des Eingangs der Mel-
dung oder, wenn der Eingang nicht bestätigt
wurde, spätestens drei Monate und sieben Ta-
ge nach Eingang der Meldung eine Rückmel-
dung. Die Rückmeldung umfasst die Mitteilung
geplanter sowie bereits ergriffener Folgemaß-
nahmen sowie die Gründe für diese. Eine Rück-
meldung an die hinweisgebende Person darf
nur insoweit erfolgen, als dadurch interne Nach-
forschungen oder Ermittlungen nicht berührt
und die Rechte der Personen, die Gegenstand
einer Meldung sind oder die in der Meldung ge-
nannt werden, nicht beeinträchtigt werden.

§ 18 Folgemaßnahmen der internen
 Meldestelle

Als Folgemaßnahmen kann die interne Mel-
destelle insbesondere

1.    interne Untersuchungen bei dem Beschäf-
tigungsgeber oder bei der jeweiligen Orga-
nisationseinheit durchführen und betroffe-
ne Personen und Arbeitseinheiten kontak-
tieren,

2.    die hinweisgebende Person an andere zu-
ständige Stellen verweisen,

3.    das Verfahren aus Mangel an Beweisen
oder aus anderen Gründen abschließen
oder

4.    das Verfahren zwecks weiterer Untersu-
chungen abgeben an

a)    eine bei dem Beschäftigungsgeber
oder bei der jeweiligen Organisations-
einheit für interne Ermittlungen zustän-
dige Arbeitseinheit oder 

b)    eine zuständige Behörde.

Unterabschnitt 3
Externe Meldestellen

§ 19 Errichtung und Zuständigkeit einer
 externen Meldestelle des Bundes

(1) Der Bund errichtet beim Bundesamt für
 Justiz eine Stelle für externe Meldungen (exter-
ne Meldestelle des Bundes). Die externe Melde-
stelle des Bundes ist organisatorisch vom übri-
gen Zuständigkeitsbereich des Bundesamts für
Justiz getrennt.

(2) Die Aufgaben der externen Meldestelle des
Bundes werden unabhängig von den sonstigen
Aufgaben des Bundesamts für Justiz wahrge-
nommen. Die Dienstaufsicht über die externe
Meldestelle des Bundes führt die Präsidentin
oder der Präsident des Bundesamts für Justiz.
Die externe Meldestelle des Bundes untersteht
einer Dienstaufsicht nur, soweit nicht ihre Unab-
hängigkeit beeinträchtigt wird.

(3) Der externen Meldestelle des Bundes ist
die für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendige
Personal- und Sachausstattung zur Verfügung
zu stellen.

(4) Die externe Meldestelle des Bundes ist zu-
ständig, soweit nicht eine externe Meldestelle
nach den §§ 20 bis 23 zuständig ist.
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§ 20 Errichtung und Zuständigkeit externer
Meldestellen der Länder

Jedes Land kann eine eigene externe Melde-
stelle einrichten für Meldungen, die die jeweili-
ge Landesverwaltung und die jeweiligen Kom-
munalverwaltungen betreffen.

§ 21 Bundesanstalt für Finanzdienst -
leistungsaufsicht als externe Meldestelle

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht ist zuständige externe Meldestelle für

1.    Meldungen, die von § 4d des Finanzdienst-
leistungsaufsichtsgesetzes erfasst werden,
einschließlich Meldungen, die Vorschriften
des Wertpapiererwerbs- und Übernahme-
gesetzes betreffen,

2.    Meldungen von Informationen über Ver-
stöße

a)    nach § 2 Absatz 1 Nummer 3 Buchsta-
be a, soweit die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht zuständi-
ge Behörde im Sinne des § 50 Absatz 1
Nummer 1 oder Nummer 2 des Geldwä-
schegesetzes ist, sowie

b)    nach § 2 Absatz 1 Nummer 3 Buchsta-
be r bis t.

Für die über dieses Gesetz hinausgehende
nähere Ausgestaltung der Organisation und des
Verfahrens der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht als externe Meldestelle gilt
§ 4d des Finanzdienstleistungsaufsichtsgeset-
zes.

§ 22 Bundeskartellamt als externe
 Meldestelle

(1) Das Bundeskartellamt ist zuständige ex-
terne Meldestelle für Meldungen von Informa-
tionen über Verstöße nach § 2 Absatz 1 Num-
mer 8 und 9. § 7 Absatz 1 Satz 3 findet mit der
Maßgabe Anwendung, dass sich die hinweisge-
bende Person jederzeit und unabhängig vom

Ausgang des Verfahrens über die interne Mel-
dung an das Bundeskartellamt wenden kann.

(2) Die Befugnisse des Bundeskartellamts
nach anderen Vorschriften bleiben unberührt.

§ 23 Weitere externe Meldestellen

(1) Der Bund richtet eine weitere externe Mel-
destelle ein für externe Meldungen, die die ex-
terne Meldestelle des Bundes nach § 19 betref-
fen.

(2) Für Meldungen, die eine externe Melde-
stelle nach den §§ 20 bis 22 betreffen, ist wei-
tere externe Meldestelle die externe Meldestel-
le des Bundes nach § 19.

§ 24 Aufgaben der externen Meldestellen

(1) Die externen Meldestellen errichten und
betreiben Meldekanäle nach § 27, prüfen die
Stichhaltigkeit einer Meldung und führen das
Verfahren nach § 28.

(2) Die externen Meldestellen bieten natürli-
chen Personen, die in Erwägung ziehen, eine
Meldung zu erstatten, umfassende und unab-
hängige Informationen und Beratung über be-
stehende Abhilfemöglichkeiten und Verfahren
für den Schutz vor Repressalien Dabei informie-
ren die externen Meldestellen insbesondere
auch über die Möglichkeit einer internen Mel-
dung.

(3) Die externen Meldestellen veröffentlichen
in einem gesonderten, leicht erkennbaren und
leicht zugänglichen Abschnitt ihres Internetauf-
tritts

1.    die Voraussetzungen für den Schutz nach
Maßgabe dieses Gesetzes,

2.    Erläuterungen zum Meldeverfahren sowie
die Art der möglichen Folgemaßnahmen
nach § 29,

3.    die geltende Vertraulichkeitsregelung für
Meldungen und Informationen über die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten,
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4.    Informationen über die verfügbaren Abhil-
femöglichkeiten und Verfahren zum Schutz
vor Repressalien sowie die Verfügbarkeit ei-
ner vertraulichen Beratung von Personen,
die in Erwägung ziehen, eine Meldung zu er-
statten,

5.    eine leicht verständliche Erläuterung dazu,
unter welchen Voraussetzungen Personen,
die eine Meldung an die externe Meldestel-
le richten, nicht wegen Verletzung der Ver-
schwiegenheits- und Geheimhaltungs-
pflichten haftbar gemacht werden können,

6.    ihre Erreichbarkeiten, insbesondere E-Mail-
Adresse, Postanschrift und Telefonnum-
mer, sowie die Angabe, ob Telefonge-
spräche aufgezeichnet werden.

(4) Die externen Meldestellen halten klare
und leicht zugängliche Informationen über ihre
jeweiligen Meldeverfahren bereit, auf die inter-
ne Meldestellen zugreifen oder verweisen kön-
nen, um ihrer Pflicht nach § 13 Absatz 2 nach-
zukommen. Die externe Meldestelle des Bun-
des hält zudem klare und leicht zugängliche
 Informationen über die in § 13 Absatz 2 ge-
nannten Meldeverfahren bereit, auf die interne
Meldestellen zugreifen oder verweisen können,
um ihrer Pflicht nach § 13 Absatz 2 nachzukom-
men.

§ 25 Unabhängige Tätigkeit; Schulung

(1) Die externen Meldestellen arbeiten im
Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse fach-
lich unabhängig und von den internen Melde-
stellen getrennt. Die Aufsicht über sie erstreckt
sich auf die Beachtung von Gesetz und sonsti-
gem Recht.

(2) Die für die Bearbeitung von Meldungen zu-
ständigen Personen werden regelmäßig für die-
se Aufgabe geschult. Sie dürfen neben ihrer
Tätigkeit für eine externe Meldestelle andere
Aufgaben und Pflichten wahrnehmen. Es ist da-
bei sicherzustellen, dass derartige Aufgaben
und Pflichten nicht zu einem Interessenkonflikt
führen.

§ 26 Berichtspflichten der externen
 Meldestellen

(1) Die externen Meldestellen berichten jähr-
lich in zusammengefasster Form über die einge-
gangenen Meldungen. Der Bericht darf keine
Rückschlüsse auf die beteiligten Personen oder
Unternehmen zulassen. Er ist der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen.

(2) Für den Bericht erfassen die externen Mel-
destellen die folgenden Daten und weisen sie
im Bericht aus:

1.    die Anzahl der eingegangenen Meldungen,

2.    die Anzahl der Fälle, in denen interne Unter-
suchungen bei den betroffenen Unterneh-
men oder Behörden eingeleitet wurden,

3.    die Anzahl der Fälle, die Ermittlungen einer
Staatsanwaltschaft oder ein gerichtliches
Verfahren zur Folge hatten, und

4.    die Anzahl der Fälle, die eine Abgabe an ei-
ne sonstige zuständige Stelle zur Folge hat-
ten.

(3) Die externe Meldestelle des Bundes nach
§ 19 übermittelt ihren Jahresbericht darüber
hinaus dem Deutschen Bundestag, dem Bun-
desrat und der Bundesregierung und übermit-
telt eine Zusammenstellung der Berichte nach
den Absätzen 1 und 2 der Europäischen Kom-
mission.

Unterabschnitt 4
Externe Meldungen

§ 27 Meldekanäle für externe Meldestellen

(1) Für externe Meldestellen werden Melde-
kanäle eingerichtet, über die sich hinweisge-
bende Personen an die externen Meldestellen
wenden können, um Informationen über Ver-
stöße zu melden. § 16 Absatz 2 gilt entspre-
chend. Die externe Meldestelle sollte auch ano-
nym eingehende Meldungen bearbeiten. Vorbe-
haltlich spezialgesetzlicher Regelungen besteht
allerdings keine Verpflichtung, die Meldekanäle
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so zu gestalten, dass sie die Abgabe anonymer
Meldungen ermöglichen.

(2) Wird eine Meldung bei einer externen Mel-
destelle von anderen als den für die Bearbei-
tung zuständigen Personen entgegengenom-
men, so ist sie unverzüglich, unverändert und
unmittelbar an die für die Bearbeitung zustän-
digen Personen weiterzuleiten.

(3) Externe Meldekanäle müssen Meldungen
in mündlicher und in Textform ermöglichen.
Mündliche Meldungen müssen per Telefon oder
mittels einer anderen Art der Sprachübermitt-
lung möglich sein. Auf Ersuchen der hinweisge-
benden Person ist für eine Meldung innerhalb
einer angemessenen Zeit eine persönliche Zu-
sammenkunft mit den für die Entgegennahme
einer Meldung zuständigen Personen der exter-
nen Meldestelle zu ermöglichen. Mit Einwilli-
gung der hinweisgebenden Person kann die Zu-
sammenkunft auch im Wege der Bild- und Ton -
übertragung erfolgen.

§ 28 Verfahren bei externen Meldungen

(1) Die externen Meldestellen bestätigen den
Eingang einer Meldung umgehend, spätestens
jedoch sieben Tage nach Eingang der Meldung.
Eine Eingangsbestätigung erfolgt nicht, wenn
die hinweisgebende Person darauf ausdrück-
lich verzichtet oder wenn hinreichender Grund
zu der Annahme besteht, dass die Eingangsbe-
stätigung den Schutz der Identität der hinweis-
gebenden Person beeinträchtigen würde. In für
ein internes Meldeverfahren geeigneten Fällen
weisen die externen Meldestellen zusammen
mit der Eingangsbestätigung die hinweisgeben-
de Person auf die Möglichkeit einer internen
Meldung hin.

(2) Die externen Meldestellen prüfen, ob der
gemeldete Verstoß in den sachlichen Anwen-
dungsbereich nach § 2 fällt und keine Ausnah-
men vom Anwendungsbereich dieses Gesetzes
nach § 5 greifen. Ist dies der Fall, prüfen sie die
Stichhaltigkeit der Meldung und ergreifen ange-
messene Folgemaßnahmen nach § 29.

(3) Für die Akteneinsicht durch Beteiligte im
Sinne dieses Gesetzes gilt § 29 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes. Bestehende Ver-
schwiegenheits- und Geheimhaltungspflichten
im Sinne des § 6 Absatz 3 sind zu beachten. Für
die hinweisgebende Person gelten die Sätze 1
und 2 entsprechend; hierbei ist sicherzustellen,
dass die Rechte der Personen, die Gegenstand
einer Meldung sind oder die in der Meldung ge-
nannt werden, nicht beeinträchtigt werden.

(4) Die hinweisgebende Person erhält auf ihre
Meldung hin innerhalb einer angemessenen
Zeit eine Rückmeldung. Diese erfolgt spätes -
tens nach drei Monaten. In Fällen, in denen die
Bearbeitung umfangreich ist, beträgt diese Frist
sechs Monate. Die Gründe für die Verlängerung
der Frist sind der hinweisgebenden Person mit-
zuteilen. § 17 Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entspre-
chend.

(5) Meldungen über Verstöße von besonderer
Schwere können vorrangig behandelt werden.
Die Fristen des Absatzes 4 für eine Rückmel-
dung bleiben davon unberührt.

§ 29 Folgemaßnahmen der externen
 Meldestellen

(1) Die externen Meldestellen können nach
pflichtgemäßem Ermessen Auskünfte von den
betroffenen natürlichen Personen, von dem be-
troffenen Beschäftigungsgeber, von Dritten so-
wie von Behörden verlangen, soweit dies zur
Überprüfung der Stichhaltigkeit der Meldung er-
forderlich ist. Für die Beantwortung des Aus-
kunftsverlangens ist eine angemessene Frist zu
gewähren. Für Auskunftsverlangen nach Satz 1
gelten das Zeugnisverweigerungsrecht nach
den §§ 53 und 53a und das Auskunftsverwei-
gerungsrecht nach § 55 der Strafprozessord-
nung entsprechend. Für die Beantwortung von
Auskunftsverlangen wird auf Antrag eine Ent-
schädigung entsprechend den Vorschriften des
Justizvergütungs- und -entschädigungsgeset-
zes über die Entschädigung von Zeugen ge-
währt. § 23 Absatz 2 Satz 2 des Justizvergü-
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tungs- und -entschädigungsgesetzes gilt ent-
sprechend.

(2) Als weitere Folgemaßnahmen können die
externen Meldestellen nach pflichtgemäßem
Ermessen

1.    betroffene Beschäftigungsgeber kontaktie-
ren,

2.    die hinweisgebende Person an andere zu-
ständige Stellen verweisen,

3.    das Verfahren aus Mangel an Beweisen
oder aus anderen Gründen abschließen
oder

4.    das Verfahren an eine zuständige Behörde
zwecks weiterer Untersuchungen abgeben.

§ 30 Zusammenarbeit mit anderen
 öffentlichen Stellen

Die externen Meldestellen sowie die sonsti-
gen öffentlichen Stellen, die für die Aufklärung,
Verhütung und Verfolgung von Verstößen im An-
wendungsbereich dieses Gesetzes zuständig
sind, arbeiten zur Durchführung dieses Geset-
zes zusammen und unterstützen sich gegensei-
tig. Spezielle gesetzliche Regelungen zur Zu-
sammenarbeit öffentlicher Stellen bleiben hier-
von unberührt.

§ 31 Abschluss des Verfahrens

(1) Hat eine externe Meldestelle die Stichhal-
tigkeit einer Meldung geprüft und das Verfahren
nach § 28 geführt, schließt sie das Verfahren
ab.

(2) Ist eine externe Meldestelle nicht zustän-
dig für eine Meldung oder ist es ihr nicht mög-
lich, dem gemeldeten Verstoß innerhalb einer
angemessenen Zeit weiter nachzugehen, so lei-
tet sie die Meldung unverzüglich unter Wahrung
der Vertraulichkeit der Identität der hinweisge-
benden Person an die jeweilige für die Auf-
klärung, Verhütung und Verfolgung des Ver-
stoßes zuständige Stelle weiter. Dies gilt auch
für Meldungen, für deren Weiterverfolgung

nach § 4 Absatz 1 die externe Meldestelle nicht
zuständig ist. Über die Weiterleitung setzt die
externe Meldestelle die hinweisgebende Per-
son unverzüglich in Kenntnis. Ist die Weiterlei-
tung unter Wahrung der Vertraulichkeit der
Identität nicht möglich, ist § 9 Absatz 3 zu be-
achten.

(3) Kommt eine externe Meldestelle zu dem
Ergebnis, dass ein gemeldeter Verstoß als ge-
ringfügig anzusehen ist, so kann sie nach
pflichtgemäßem Ermessen das Verfahren ab-
schließen.

(4) Betrifft eine Meldung einen Sachverhalt,
zu dem bereits ein Verfahren nach diesem Ge-
setz abgeschlossen wurde, so kann eine exter-
ne Meldestelle nach pflichtgemäßem Ermessen
das Verfahren abschließen, wenn die Meldung
keine neuen Tatsachen enthält. Dies gilt nicht,
wenn neue rechtliche oder sachliche Umstände
ein anderes Vorgehen rechtfertigen.

(5) Schließt eine externe Meldestelle das Ver-
fahren nach Absatz 3 oder Absatz 4 ab, teilt sie
der hinweisgebenden Person die Entscheidung
und die Gründe für die Entscheidung unverzüg-
lich mit. Die externe Meldestelle soll die Ent-
scheidung nach Satz 1 unter Wahrung der Ver-
traulichkeit der Identität der in § 8 Absatz 1 ge-
nannten Personen dem betroffenen Beschäfti-
gungsgeber mitteilen, wenn dieser zuvor gemäß
§ 29 Absatz 2 Nummer 1 von der externen Mel-
destelle kontaktiert wurde.

(6) Eine externe Meldestelle teilt der hinweis-
gebenden Person das Ergebnis der durch die
Meldung ausgelösten Untersuchungen nach
deren Abschluss mit, soweit dies mit gesetzli-
chen Verschwiegenheitspflichten vereinbar ist.
Absatz 5 Satz 2 ist anzuwenden.

(7) Für Streitigkeiten wegen der Entscheidun-
gen einer externen Meldestelle nach den Absät-
zen 1 bis 6 ist der Verwaltungsrechtsweg gege-
ben. Vor Erhebung einer Klage bedarf es keiner
Nachprüfung in einem Vorverfahren.
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Abschnitt 3
Offenlegung

§ 32 Offenlegen von Informationen

(1) Personen, die Informationen über Ver-
stöße offenlegen, fallen unter die Schutzmaß-
nahmen dieses Gesetzes, wenn sie

1.    zunächst gemäß Abschnitt 2 Unterab-
schnitt 4 eine externe Meldung erstattet ha-
ben und

a)    hierauf innerhalb der Fristen für eine
Rückmeldung nach § 28 Absatz 4 kei-
ne geeigneten Folgemaßnahmen nach
§ 29 ergriffen wurden oder

b)    sie keine Rückmeldung über das Ergrei-
fen solcher Folgemaßnahmen erhalten
haben oder

2.    hinreichenden Grund zu der Annahme hat-
ten, dass

a)    der Verstoß wegen eines Notfalls, der
Gefahr irreversibler Schäden oder ver-
gleichbarer Umstände eine unmittelba-
re oder offenkundige Gefährdung des
öffentlichen Interesses darstellen
kann,

b)    im Fall einer externen Meldung Repres-
salien zu befürchten sind oder

c)    Beweismittel unterdrückt oder vernich-
tet werden könnten, Absprachen zwi-
schen der zuständigen externen Melde-
stelle und dem Urheber des Verstoßes
bestehen könnten oder aufgrund sons -
tiger besonderer Umstände die Aus-
sichten gering sind, dass die externe
Meldestelle wirksame Folgemaßnah-
men nach § 29 einleiten wird.

(2) Das Offenlegen unrichtiger Informationen
über Verstöße ist verboten.

Abschnitt 4
Schutzmaßnahmen

§ 33 Voraussetzungen für den Schutz
 hinweisgebender Personen

(1) Die §§ 35 bis 37 sind auf hinweisgebende
Personen anwendbar, sofern

1.    diese intern gemäß § 17 oder extern gemäß
§ 28 Meldung erstattet haben oder eine Of-
fenlegung gemäß § 32 vorgenommen ha-
ben,

2.    die hinweisgebende Person zum Zeitpunkt
der Meldung oder Offenlegung hinreichen-
den Grund zu der Annahme hatte, dass die
von ihr gemeldeten oder offengelegten In-
formationen der Wahrheit entsprechen,
und

3.    die Informationen Verstöße betreffen, die in
den Anwendungsbereich dieses Gesetzes
fallen, oder die hinweisgebende Person
zum Zeitpunkt der Meldung oder Offenle-
gung hinreichenden Grund zu der Annahme
hatte, dass dies der Fall sei.

(2) Die §§ 35 bis 37 sind unter den Vorausset-
zungen des Absatzes 1 auch anwendbar auf
Personen, die zuständigen Organen, Einrichtun-
gen oder sonstigen Stellen der Europäischen
Union in den Anwendungsbereich dieses Geset-
zes fallende Verstöße gegen das Unionsrecht
melden.

§ 34 Weitere geschützte Personen

(1) Die §§ 35 bis 37 gelten entsprechend für
natürliche Personen, die die hinweisgebende
Person bei einer internen oder externen Mel-
dung oder einer Offenlegung im beruflichen Zu-
sammenhang vertraulich unterstützen, sofern
die gemeldeten oder offengelegten Informatio-
nen

1.    zutreffend sind oder die unterstützende
Person zum Zeitpunkt der Unterstützung
hinreichenden Grund zu der Annahme hat-
te, dass die von der hinweisgebenden Per-
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son gemeldeten oder offengelegten Infor-
mationen der Wahrheit entsprachen, und

2.    Verstöße betreffen, die in den Anwendungs-
bereich dieses Gesetzes fallen, oder die un-
terstützende Person zum Zeitpunkt der Un-
terstützung hinreichenden Grund zu der An-
nahme hatte, dass dies der Fall sei.

(2) Sofern die Voraussetzungen des § 33 er-
füllt sind, gelten die §§ 35 bis 37 entsprechend
für

1.    Dritte, die mit der hinweisgebenden Person
in Verbindung stehen und in einem berufli-
chen Zusammenhang Repressalien erlitten
haben, es sei denn, diese beruhen nicht auf
der Meldung oder Offenlegung durch die
hinweisgebende Person, und

2.    juristische Personen, rechtsfähige Perso-
nengesellschaften und sonstige rechtsfähi-
ge Personenvereinigungen, die mit der hin-
weisgebenden Person infolge einer Beteili-
gung rechtlich verbunden sind oder für die
die hinweisgebende Person tätig ist oder
mit denen sie in einem beruflichen Kontext
anderweitig in Verbindung steht.

§ 35 Ausschluss der Verantwortlichkeit

(1) Eine hinweisgebende Person kann nicht
für die Beschaffung von oder den Zugriff auf In-
formationen, die sie gemeldet oder offengelegt
hat, rechtlich verantwortlich gemacht werden,
sofern die Beschaffung nicht als solche oder der
Zugriff nicht als solcher eine eigenständige
Straftat darstellt.

(2) Eine hinweisgebende Person verletzt keine
Offenlegungsbeschränkungen und kann nicht
für die bei einer Meldung oder Offenlegung er-
folgte Weitergabe von Informationen rechtlich
verantwortlich gemacht werden, sofern sie hin-
reichenden Grund zu der Annahme hatte, dass
die Weitergabe der Informationen erforderlich
war, um einen Verstoß aufzudecken.

§ 36 Verbot von Repressalien;
 Beweislastumkehr

(1) Gegen hinweisgebende Personen gerichte-
te Repressalien sind verboten. Das gilt auch für
die Androhung und den Versuch, Repressalien
auszuüben.

(2) Erleidet eine hinweisgebende Person eine
Benachteiligung im Zusammenhang mit ihrer
beruflichen Tätigkeit und macht sie geltend, die-
se Benachteiligung infolge einer Meldung oder
Offenlegung nach diesem Gesetz erlitten zu ha-
ben, so wird vermutet, dass diese Benachteili-
gung eine Repressalie für diese Meldung oder
Offenlegung ist. In diesem Fall hat die Person,
die die hinweisgebende Person benachteiligt
hat, zu beweisen, dass die Benachteiligung auf
hinreichend gerechtfertigten Gründen basierte
oder dass sie nicht auf der Meldung oder Offen-
legung beruhte.

§ 37 Schadensersatz nach Repressalien

(1) Bei einem Verstoß gegen das Verbot von
Repressalien ist der Verursacher verpflichtet,
der hinweisgebenden Person den daraus ent-
stehenden Schaden zu ersetzen.

(2) Ein Verstoß gegen das Verbot von Repres-
salien begründet keinen Anspruch auf Begrün-
dung eines Beschäftigungsverhältnisses, eines
Berufsausbildungsverhältnisses oder eines an-
deren Vertragsverhältnisses oder auf einen be-
ruflichen Aufstieg.

§ 38 Schadensersatz nach einer
 Falschmeldung

Die hinweisgebende Person ist zum Ersatz des
Schadens verpflichtet, der aus einer vorsätzli-
chen oder grob fahrlässigen Meldung oder Of-
fenlegung unrichtiger Informationen entstan-
den ist.
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§ 39 Verbot abweichender Vereinbarungen

Vereinbarungen, die die nach diesem Gesetz
bestehenden Rechte hinweisgebender Perso-
nen oder sonst nach diesem Gesetz geschützter
Personen einschränken, sind unwirksam.

Abschnitt 5
Sanktionen

§ 40 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer wissentlich
entgegen § 32 Absatz 2 eine unrichtige Infor-
mation offenlegt.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer

1.    entgegen § 7 Absatz 2 eine Meldung oder
dort genannte Kommunikation behindert,

2.    entgegen § 12 Absatz 1 Satz 1 nicht dafür
sorgt, dass eine interne Meldestelle einge-
richtet ist und betrieben wird, oder

3.    entgegen § 36 Absatz 1 Satz 1, auch in Ver-
bindung mit § 34, eine Repressalie ergreift.

(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich
oder leichtfertig entgegen § 8 Absatz 1 Satz 1
die Vertraulichkeit nicht wahrt.

(4) Ordnungswidrig handelt, wer eine in Ab-
satz 3 bezeichnete Handlung fahrlässig begeht.

(5) Der Versuch einer Ordnungswidrigkeit
kann in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 1
und 3 geahndet werden.

(6) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen
des Absatzes 2 Nummer 1 und 3, der Absätze 3
und 5 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend
Euro, in den Fällen der Absätze 1 und 2 Num-
mer 2 mit einer Geldbuße bis zu zwanzigtau-
send Euro und in den übrigen Fällen mit einer
Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet
werden. § 30 Absatz 2 Satz 3 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten ist in den Fällen des Ab-
satzes 2 Nummer 1 und 3 und der Absätze 3
und 4 anzuwenden.

Abschnitt 6
Schlussvorschriften

§ 41 Verordnungsermächtigung

Das Bundesministerium der Justiz wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht
der Zustimmung des Bundesrates bedarf, im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für
Wirtschaft und Klimaschutz, dem Bundesminis -
terium der Finanzen, dem Bundesministerium
des Innern und für Heimat, dem Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales, dem Bundes -
ministerium der Verteidigung, dem Bundes -
ministerium für Gesundheit und dem Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare
Sicherheit und Verbraucherschutz

1.    die nähere Ausgestaltung der Organisation
und des Verfahrens der externen Melde-
stelle des Bundes zu regeln und

2.    eine weitere externe Meldestelle nach § 23
Absatz 1 zu bestimmen.

§ 42 Übergangsregelung

Abweichend von § 12 Absatz 1 müssen priva-
te Beschäftigungsgeber mit in der Regel 50 bis
249 Beschäftigten ihre internen Meldestellen
erst ab dem 17. Dezember 2023 einrichten.
Satz 1 gilt nicht für die in § 12 Absatz 3 genann-
ten Beschäftigungsgeber.

(2) § 40 Absatz 2 Nummer 2 ist erst ab dem
1. Dezember 2023 anzuwenden.
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Verordnung über den Kinderarbeitsschutz

(Kinderarbeitsschutzverordnung – KindArbSchV)

Vom 23. Juni 1998
(BGBl. I S. 1508)
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§ 1 Beschäftigungsverbot 

Kinder über 13 Jahre und vollzeitschulpflichti-
ge Jugendliche dürfen nicht beschäftigt werden,
soweit nicht das Jugendarbeitsschutzgesetz
und § 2 dieser Verordnung Ausnahmen vorse-
hen. 

§ 2 Zulässige Beschäftigungen 

(1) Kinder über 13 Jahre und vollzeitschul-
pflichtige Jugendliche dürfen nur beschäftigt
werden 

1.    mit dem Austragen von Zeitungen, Zeit-
schriften, Anzeigenblättern und Werbepro-
spekten, 

2.    in privaten und landwirtschaftlichen Haus-
halten mit 

a)    Tätigkeiten in Haushalt und Garten, 

b)    Botengängen, 

c)    der Betreuung von Kindern und ande-
ren zum Haushalt gehörenden Perso-
nen, 

d)    Nachhilfeunterricht, 

e)    der Betreuung von Haustieren, 

f)     Einkaufstätigkeiten mit Ausnahme des
Einkaufs von alkoholischen Getränken
und Tabakwaren, 

3.    in landwirtschaftlichen Betrieben mit Tätig-
keiten bei 

a)    der Ernte und der Feldbestellung, 

b)    der Selbstvermarktung landwirtschaft-
licher Erzeugnisse, 

c)    der Versorgung von Tieren, 

4.    mit Handreichungen beim Sport, 

5.    mit Tätigkeiten bei nichtgewerblichen Ak -
tionen und Veranstaltungen der Kirchen,
Religionsgemeinschaften, Verbände, Verei-
ne und Parteien, 

wenn die Beschäftigung nach § 5 Abs. 3 des Ju-
gendarbeitsschutzgesetzes leicht und für sie
geeignet ist. 

(2) Eine Beschäftigung mit Arbeiten nach Ab-
satz 1 ist nicht leicht und für Kinder über 13 Jah-
re und vollzeitschulpflichtige Jugendliche nicht
geeignet, wenn sie insbesondere 

1.    mit einer manuellen Handhabung von Las -
ten verbunden ist, die regelmäßig das ma-
ximale Lastgewicht von 7,5 kg oder gele-
gentlich das maximale Lastgewicht von
10 kg überschreiten; manuelle Handha-
bung in diesem Sinne ist jedes Befördern
oder Abstützen einer Last durch menschli-
che Kraft, unter anderem das Heben, Ab-
setzen, Schieben, Ziehen, Tragen und Be-
wegen einer Last, 

2.    infolge einer ungünstigen Körperhaltung
physisch belastend ist oder 

3.    mit Unfallgefahren, insbesondere bei Arbei-
ten an Maschinen und bei der Betreuung
von Tieren, verbunden ist, von denen anzu-
nehmen ist, daß Kinder über 13 Jahre und
vollzeitschulpflichtige Jugendliche sie we-
gen mangelnden Sicherheitsbewußtseins
oder mangelnder Erfahrung nicht erkennen
oder nicht abwenden können. 

Satz 1 Nr. 1 gilt nicht für vollzeitschulpflichtige
Jugendliche. 

(3) Die zulässigen Beschäftigungen müssen
im übrigen den Schutzvorschriften des Jugend-
arbeitsschutzgesetzes entsprechen. 

§ 3 Behördliche Befugnisse 

Die Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall fest-
stellen, ob die Beschäftigung nach § 2 zulässig
ist. 

§ 4 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am ersten Tage des auf
die Verkündung folgenden Kalendermonats in
Kraft. 
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Erster Abschnitt
Allgemeiner Kündigungsschutz

§ 1 Sozial ungerechtfertigte Kündigungen

(1) Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses
gegenüber einem Arbeitnehmer, dessen Ar-
beitsverhältnis in demselben Betrieb oder Un-
ternehmen ohne Unterbrechung länger als
sechs Monate bestanden hat, ist rechtsunwirk-
sam, wenn sie sozial ungerechtfertigt ist.

(2) Sozial ungerechtfertigt ist die Kündigung,
wenn sie nicht durch Gründe, die in der Person
oder in dem Verhalten des Arbeitnehmers lie-
gen, oder durch dringende betriebliche Erfor-
dernisse, die einer Weiterbeschäftigung des Ar-
beitnehmers in diesem Betrieb entgegenste-
hen, bedingt ist. Die Kündigung ist auch sozial
ungerechtfertigt, wenn 

1.    in Betrieben des privaten Rechts 

a)    die Kündigung gegen eine Richtlinie
nach § 95 des Betriebsverfassungsge-
setzes verstößt,

b)    der Arbeitnehmer an einem anderen Ar-
beitsplatz in demselben Betrieb oder in
einem anderen Betrieb des Unterneh-
mens weiterbeschäftigt werden kann 

      und der Betriebsrat oder eine andere nach
dem Betriebsverfassungsgesetz insoweit
zuständige Vertretung der Arbeitnehmer
aus einem dieser Gründe der Kündigung in-
nerhalb der Frist des § 102 Abs. 2 Satz 1
des Betriebsverfassungsgesetzes schrift-
lich widersprochen hat,

2.    in Betrieben und Verwaltungen des öffentli-
chen Rechts 

a)    die Kündigung gegen eine Richtlinie
über die personelle Auswahl bei Kündi-
gungen verstößt,

b)    der Arbeitnehmer an einem anderen Ar-
beitsplatz in derselben Dienststelle
oder in einer anderen Dienststelle des-
selben Verwaltungszweigs an demsel-
ben Dienstort einschließlich seines Ein-

zugsgebiets weiterbeschäftigt werden
kann 

      und die zuständige Personalvertretung aus
einem dieser Gründe fristgerecht gegen die
Kündigung Einwendungen erhoben hat, es
sei denn, daß die Stufenvertretung in der
Verhandlung mit der übergeordneten Dienst -
stelle die Einwendungen nicht aufrecht -
erhalten hat.

Satz 2 gilt entsprechend, wenn die Weiterbe-
schäftigung des Arbeitnehmers nach zumutba-
ren Umschulungs- oder Fortbildungsmaßnah-
men oder eine Weiterbeschäftigung des Arbeit-
nehmers unter geänderten Arbeitsbedingungen
möglich ist und der Arbeitnehmer sein Einver-
ständnis hiermit erklärt hat. Der Arbeitgeber hat
die Tatsachen zu beweisen, die die Kündigung
bedingen.

(3) Ist einem Arbeitnehmer aus dringenden
betrieblichen Erfordernissen im Sinne des Ab-
satzes 2 gekündigt worden, so ist die Kündi-
gung trotzdem sozial ungerechtfertigt, wenn der
Arbeitgeber bei der Auswahl des Arbeitnehmers
die Dauer der Betriebszugehörigkeit, das Le-
bensalter, die Unterhaltspflichten und die
Schwerbehinderung des Arbeitnehmers nicht
oder nicht ausreichend berücksichtigt hat; auf
Verlangen des Arbeitnehmers hat der Arbeitge-
ber dem Arbeitnehmer die Gründe anzugeben,
die zu der getroffenen sozialen Auswahl geführt
haben. In die soziale Auswahl nach Satz 1 sind
Arbeitnehmer nicht einzubeziehen, deren Wei-
terbeschäftigung, insbesondere wegen ihrer
Kenntnisse, Fähigkeiten und Leistungen oder
zur Sicherung einer ausgewogenen Personal-
struktur des Betriebes, im berechtigten betrieb-
lichen Interesse liegt. Der Arbeitnehmer hat die
Tatsachen zu beweisen, die die Kündigung als
sozial ungerechtfertigt im Sinne des Satzes 1 er-
scheinen lassen.

(4) Ist in einem Tarifvertrag, in einer Betriebs-
vereinbarung nach § 95 des Betriebsverfas-
sungsgesetzes oder in einer entsprechenden
Richtlinie nach den Personalvertretungsgeset-
zen festgelegt, wie die sozialen Gesichtspunkte
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nach Absatz 3 Satz 1 im Verhältnis zueinander
zu bewerten sind, so kann die Bewertung nur
auf grobe Fehlerhaftigkeit überprüft werden.

(5) Sind bei einer Kündigung auf Grund einer
Betriebsänderung nach § 111 des Betriebsver-
fassungsgesetzes die Arbeitnehmer, denen
gekündigt werden soll, in einem Interessenaus-
gleich zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat na-
mentlich bezeichnet, so wird vermutet, dass die
Kündigung durch dringende betriebliche Erfor-
dernisse im Sinne des Absatzes 2 bedingt ist.
Die soziale Auswahl der Arbeitnehmer kann nur
auf grobe Fehlerhaftigkeit überprüft werden.
Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, soweit sich die
Sachlage nach Zustandekommen des Interes-
senausgleichs wesentlich geändert hat. Der In-
teressenausgleich nach Satz 1 ersetzt die Stel-
lungnahme des Betriebsrates nach § 17 Abs. 3
Satz 2.

§ 1a Abfindungsanspruch bei betriebs -
bedingter Kündigung

(1) Kündigt der Arbeitgeber wegen dringender
betrieblicher Erfordernisse nach § 1 Abs. 2
Satz 1 und erhebt der Arbeitnehmer bis zum Ab-
lauf der Frist des § 4 Satz 1 keine Klage auf
Feststellung, dass das Arbeitsverhältnis durch
die Kündigung nicht aufgelöst ist, hat der Ar -
beitnehmer mit dem Ablauf der Kündigungsfrist
Anspruch auf eine Abfindung. Der Anspruch
setzt den Hinweis des Arbeitgebers in der Kün-
digungserklärung voraus, dass die Kündigung
auf dringende betriebliche Erfordernisse ge-
stützt ist und der Arbeitnehmer bei Verstrei-
chenlassen der Klagefrist die Abfindung bean-
spruchen kann.

(2) Die Höhe der Abfindung beträgt 0,5 Mo-
natsverdienste für jedes Jahr des Bestehens
des Arbeitsverhältnisses. § 10 Abs. 3 gilt ent-
sprechend. Bei der Ermittlung der Dauer des
 Arbeitsverhältnisses ist ein Zeitraum von mehr
als sechs Monaten auf ein volles Jahr aufzu -
runden.

§ 2 Änderungskündigung

Kündigt der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis
und bietet er dem Arbeitnehmer im Zusam -
menhang mit der Kündigung die Fortsetzung
des Arbeitsverhältnisses zu geänderten Ar -
beitsbedingungen an, so kann der Arbeitneh-
mer dieses Angebot unter dem Vorbehalt an-
nehmen, daß die Änderung der Arbeitsbedin-
gungen nicht sozial ungerechtfertigt ist (§ 1
Abs. 2 Satz 1 bis 3, Abs. 3 Satz 1 und 2). Diesen
Vorbehalt muß der Arbeitnehmer dem Arbeitge-
ber innerhalb der Kündigungsfrist, spä tes tens
jedoch innerhalb von drei Wochen nach Zugang
der Kündigung erklären.

§ 3 Kündigungseinspruch

Hält der Arbeitnehmer eine Kündigung für so-
zial ungerechtfertigt, so kann er binnen einer
Woche nach der Kündigung Einspruch beim Be-
triebsrat einlegen. Erachtet der Betriebsrat den
Einspruch für begründet, so hat er zu versu-
chen, eine Verständigung mit dem Arbeitgeber
herbeizuführen. Er hat seine Stellungnahme zu
dem Einspruch dem Arbeitnehmer und dem Ar-
beitgeber auf Verlangen schriftlich mitzuteilen.

§ 4 Anrufung des Arbeitsgerichts

Will ein Arbeitnehmer geltend machen, dass
eine Kündigung sozial ungerechtfertigt oder aus
anderen Gründen rechtsunwirksam ist, so
muss er innerhalb von drei Wochen nach Zu-
gang der schriftlichen Kündigung Klage beim Ar-
beitsgericht auf Feststellung erheben, dass das
Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht
aufgelöst ist. Im Falle des § 2 ist die Klage auf
Feststellung zu erheben, daß die Änderung der
Arbeitsbedingungen sozial ungerechtfertigt
oder aus anderen Gründen rechtsunwirksam
ist. Hat der Arbeitnehmer Einspruch beim Be-
triebsrat eingelegt (§ 3), so soll er der Klage die
Stellungnahme des Betriebsrats beifügen. So-
weit die Kündigung der Zustimmung einer
Behörde bedarf, läuft die Frist zur Anrufung des
Arbeitsgerichts erst von der Bekanntgabe der
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Entscheidung der Behörde an den Arbeitneh-
mer ab.

§ 5 Zulassung verspäteter Klagen

(1) War ein Arbeitnehmer nach erfolgter Kün-
digung trotz Anwendung aller ihm nach Lage der
Umstände zuzumutenden Sorgfalt verhindert,
die Klage innerhalb von drei Wochen nach Zu-
gang der schriftlichen Kündigung zu erheben,
so ist auf seinen Antrag die Klage nachträglich
zuzulassen. Gleiches gilt, wenn eine Frau von
 ihrer Schwangerschaft aus einem von ihr nicht
zu vertretenden Grund erst nach Ablauf der Frist
des § 4 Satz 1 Kenntnis erlangt hat.

(2) Mit dem Antrag ist die Klageerhebung zu
verbinden; ist die Klage bereits eingereicht, so
ist auf sie im Antrag Bezug zu nehmen. Der An-
trag muß ferner die Angabe der die nachträgli-
che Zulassung begründenden Tatsachen und
der Mittel für deren Glaubhaftmachung enthal-
ten.

(3) Der Antrag ist nur innerhalb von zwei Wo-
chen nach Behebung des Hindernisses zuläs-
sig. Nach Ablauf von sechs Monaten, vom Ende
der versäumten Frist an gerechnet, kann der
Antrag nicht mehr gestellt werden.

(4) Das Verfahren über den Antrag auf
nachträgliche Zulassung ist mit dem Verfahren
über die Klage zu verbinden. Das Arbeitsgericht
kann das Verfahren zunächst auf die Verhand-
lung und Entscheidung über den Antrag be-
schränken. In diesem Fall ergeht die Entschei-
dung durch Zwischenurteil, das wie ein Endur-
teil angefochten werden kann.

(5) Hat das Arbeitsgericht über einen Antrag
auf nachträgliche Klagezulassung nicht ent-
schieden oder wird ein solcher Antrag erstmals
vor dem Landesarbeitsgericht gestellt, ent-
scheidet hierüber die Kammer des Landesar-
beitsgerichts. Absatz 4 gilt entsprechend.

§ 6 Verlängerte Anrufungsfrist

Hat ein Arbeitnehmer innerhalb von drei Wo-
chen nach Zugang der schriftlichen Kündigung
im Klagewege geltend gemacht, dass eine
rechtswirksame Kündigung nicht vorliege, so
kann er sich in diesem Verfahren bis zum
Schluss der mündlichen Verhandlung erster In-
stanz zur Begründung der Unwirksamkeit der
Kündigung auch auf innerhalb der Klagefrist
nicht geltend gemachte Gründe berufen. Das
Arbeitsgericht soll ihn hierauf hinweisen.

§ 7 Wirksamwerden der Kündigung

Wird die Rechtsunwirksamkeit einer Kündi-
gung nicht rechtzeitig geltend gemacht (§ 4
Satz 1, §§ 5 und 6), so gilt die Kündigung als
von Anfang an rechtswirksam; ein vom Arbeit-
nehmer nach § 2 erklärter Vorbehalt erlischt.

§ 8 Wiederherstellung der früheren Arbeits-
bedingungen

Stellt das Gericht im Falle des § 2 fest, daß die
Änderung der Arbeitsbedingungen sozial unge-
rechtfertigt ist, so gilt die Änderungskündigung
als von Anfang an rechtsunwirksam.

§ 9 Auflösung des Arbeitsverhältnisses
durch Urteil des Gerichts, Abfindung des Ar-

beit nehmers

(1) Stellt das Gericht fest, daß das Arbeits -
verhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst
ist, ist jedoch dem Arbeitnehmer die Fortset-
zung des Arbeitsverhältnisses nicht zuzumuten,
so hat das Gericht auf Antrag des Arbeitneh-
mers das Arbeitsverhältnis aufzulösen und den
Arbeitgeber zur Zahlung einer angemessenen
Abfindung zu verurteilen. Die gleiche Entschei-
dung hat das Gericht auf Antrag des Arbeitge-
bers zu treffen, wenn Gründe vorliegen, die  eine
den Betriebszwecken dienliche weitere Zusam-
menarbeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer nicht erwarten lassen. Arbeitnehmer und
Arbeitgeber können den Antrag auf Auflösung
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des Arbeitsverhältnisses bis zum Schluß der
letzten mündlichen Verhandlung in der Beru-
fungsinstanz stellen.

(2) Das Gericht hat für die Auflösung des Ar-
beitsverhältnisses den Zeitpunkt festzusetzen,
an dem es bei sozial gerechtfertigter Kündigung
geendet hätte.

§ 10 Höhe der Abfindung

(1) Als Abfindung ist ein Betrag bis zu zwölf
Monatsverdiensten festzusetzen.

(2) Hat der Arbeitnehmer das fünfzigste Le-
bensjahr vollendet und hat das Arbeitsverhält-
nis mindestens fünfzehn Jahre bestanden, so
ist ein Betrag bis zu fünfzehn Monatsverdiens -
ten, hat der Arbeitnehmer das fünfundfünfzigs -
te Lebensjahr vollendet und hat das Arbeitsver-
hältnis mindestens zwanzig Jahre bestanden,
so ist ein Betrag bis zu achtzehn Monatsver-
diensten festzusetzen. Dies gilt nicht, wenn der
Arbeitnehmer in dem Zeitpunkt, den das Gericht
nach § 9 Abs. 2 für die Auflösung des Arbeits-
verhältnisses festsetzt, das in der Vorschrift des
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch über die
Regelaltersrente bezeichnete Lebensalter er-
reicht hat.

(3) Als Monatsverdienst gilt, was dem Arbeit-
nehmer bei der für ihn maßgebenden regel-
mäßigen Arbeitszeit in dem Monat, in dem das
Arbeitsverhältnis endet (§ 9 Abs. 2), an Geld
und Sachbezügen zusteht.

§ 11 Anrechnung auf entgangenen
Zwischenverdienst

Besteht nach der Entscheidung des Gerichts
das Arbeitsverhältnis fort, so muß sich der Ar-
beitnehmer auf das Arbeitsentgelt, das ihm der
Arbeitgeber für die Zeit nach der Entlassung
schuldet, anrechnen lassen, 

1.    was er durch anderweitige Arbeit verdient
hat,

2.    was er hätte verdienen können, wenn er es
nicht böswillig unterlassen hätte, eine ihm
zumutbare Arbeit anzunehmen,

3.   was ihm an öffentlich-rechtlichen Leistun-
gen infolge Arbeitslosigkeit aus der Sozial-
versicherung, der Arbeitslosenversiche-
rung, der Sicherung des Lebensunterhalts
nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
oder der Sozialhilfe für die Zwischenzeit
 gezahlt worden ist. Diese Beträge hat der
Arbeitgeber der Stelle zu erstatten, die sie
geleistet hat.

§ 12 Neues Arbeitsverhältnis des
Arbeitnehmers, Auflösung des alten Arbeits-

verhältnisses

Besteht nach der Entscheidung des Gerichts
das Arbeitsverhältnis fort, ist jedoch der Arbeit-
nehmer inzwischen ein neues Arbeitsverhältnis
eingegangen, so kann er binnen einer Woche
nach der Rechtskraft des Urteils durch Er-
klärung gegenüber dem alten Arbeitgeber die
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses bei die-
sem verweigern. Die Frist wird auch durch eine
vor ihrem Ablauf zur Post gegebene schriftliche
Erklärung gewahrt. Mit dem Zugang der Er-
klärung erlischt das Arbeitsverhältnis. Macht
der Arbeitnehmer von seinem Verweigerungs-
recht Gebrauch, so ist ihm entgangener Ver-
dienst nur für die Zeit zwischen der Entlassung
und dem Tag des Eintritts in das neue Arbeits-
verhältnis zu gewähren. § 11 findet entspre-
chende Anwendung.

§ 13 Außerordentliche, sittenwidrige und
sonstige Kündigungen

(1) Die Vorschriften über das Recht zur außer-
ordentlichen Kündigung eines Arbeitsverhält-
nisses werden durch das vorliegende Gesetz
nicht berührt. Die Rechtsunwirksamkeit einer
außerordentlichen Kündigung kann jedoch nur
nach Maßgabe des § 4 Satz 1 und der §§ 5 bis
7 geltend gemacht werden. Stellt das Gericht
fest, dass die außerordentliche Kündigung un-
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begründet ist, ist jedoch dem Arbeitnehmer die
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht zu-
zumuten, so hat auf seinen Antrag das Gericht
das Arbeitsverhältnis aufzulösen und den Ar-
beitgeber zur Zahlung einer angemessenen Ab-
findung zu verurteilen. Das Gericht hat für die
Auflösung des Arbeitsverhältnisses den Zeit-
punkt festzulegen, zu dem die außerordentliche
Kündigung ausgesprochen wurde. Die Vor-
schriften der §§ 10 bis 12 gelten entsprechend.

(2) Verstößt eine Kündigung gegen die guten
Sitten, so finden die Vorschriften des § 9
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 und der §§ 10 bis 12
entsprechende Anwendung.

(3) Im Übrigen finden die Vorschriften dieses
Abschnitts mit Ausnahme der §§ 4 bis 7 auf ei-
ne Kündigung, die bereits aus anderen als den
in § 1 Abs. 2 und 3 bezeichneten Gründen
rechts unwirksam ist, keine Anwendung.

§ 14 Angestellte in leitender Stellung

(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten
nicht 

1.    in Betrieben einer juristischen Person für
die Mitglieder des Organs, das zur gesetzli-
chen Vertretung der juristischen Person be-
rufen ist,

2.    in Betrieben einer Personengesamtheit für
die durch Gesetz, Satzung oder Gesell-
schaftsvertrag zur Vertretung der Personen-
gesamtheit berufenen Personen.

(2) Auf Geschäftsführer, Betriebsleiter und
ähnliche leitende Angestellte, soweit diese zur
selbständigen Einstellung oder Entlassung von
Arbeitnehmern berechtigt sind, finden die Vor-
schriften dieses Abschnitts mit Ausnahme des
§ 3 Anwendung. § 9 Abs. 1 Satz 2 findet mit der
Maßgabe Anwendung, daß der Antrag des Ar-
beitgebers auf Auflösung des Arbeitsverhältnis-
ses keiner Begründung bedarf.

Zweiter Abschnitt
Kündigungsschutz im Rahmen der Betriebs-

verfassung und Personalvertretung

§ 15 Unzulässigkeit der Kündigung

(1) Die Kündigung eines Mitglieds eines Be-
triebsrats, einer Jugend- und Auszubildenden-
vertretung, einer Bordvertretung oder eines
Seebetriebsrats ist unzulässig, es sei denn,
daß Tatsachen vorliegen, die den Arbeitgeber
zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Ein-
haltung einer Kündigungsfrist berechtigen, und
daß die nach § 103 des Betriebsverfassungs -
gesetzes erforderliche Zustimmung vorliegt
oder durch gerichtliche Entscheidung ersetzt
ist. Nach Beendigung der Amtszeit ist die Kün-
digung eines Mitglieds eines Betriebsrats, einer
Jugend- und Auszubildendenvertretung oder ei-
nes Seebetriebsrats innerhalb eines Jahres, die
Kündigung eines Mitglieds einer Bordvertretung
innerhalb von sechs Monaten, jeweils vom Zeit-
punkt der Beendigung der Amtszeit an gerech-
net, unzulässig, es sei denn, daß Tatsachen vor-
liegen, die den Arbeitgeber zur Kündigung aus
wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist berechtigen; dies gilt nicht, wenn die
Beendigung der Mitgliedschaft auf einer ge-
richtlichen Entscheidung beruht.

(2) Die Kündigung eines Mitglieds einer Per -
sonalvertretung, einer Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung oder einer Jugendvertretung
ist unzulässig, es sei denn, daß Tatsachen vor-
liegen, die den Arbeitgeber zur Kündigung aus
wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist berechtigen, und daß die nach dem
Personalvertretungsrecht erforderliche Zustim-
mung vorliegt oder durch gerichtliche Entschei-
dung ersetzt ist. Nach Beendigung der Amtszeit
der in Satz 1 genannten Personen ist ihre Kün-
digung innerhalb eines Jahres, vom Zeitpunkt
der Beendigung der Amtszeit an gerechnet, un-
zulässig, es sei denn, daß Tatsachen vorliegen,
die den Arbeitgeber zur Kündigung aus wichti-
gem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungs-
frist berechtigen; dies gilt nicht, wenn die Be -
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endigung der Mitgliedschaft auf einer gerichtli-
chen Entscheidung beruht.

(3) Die Kündigung eines Mitglieds eines Wahl-
vorstands ist vom Zeitpunkt seiner Bestellung
an, die Kündigung eines Wahlbewerbers vom
Zeitpunkt der Aufstellung des Wahlvorschlags
an, jeweils bis zur Bekanntgabe des Wahler -
gebnisses unzulässig, es sei denn, daß Tatsa-
chen vorliegen, die den Arbeitgeber zur Kündi-
gung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung ei-
ner Kündigungsfrist berechtigen, und daß die
nach § 103 des Betriebsverfassungsgesetzes
oder nach dem Personalvertretungsrecht erfor-
derliche Zustimmung vorliegt oder durch eine
gerichtliche Entscheidung ersetzt ist. Innerhalb
von sechs Monaten nach Bekanntgabe des
Wahlergebnisses ist die Kündigung unzulässig,
es sei denn, daß Tatsachen vorliegen, die den
Arbeitgeber zur Kündigung aus wichtigem
Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
berechtigen; dies gilt nicht für Mitglieder des
Wahlvorstands, wenn dieser durch gerichtliche
Entscheidung durch einen anderen Wahlvor-
stand ersetzt worden ist.

(3a) Die Kündigung eines Arbeitnehmers, der
zu einer Betriebs-, Wahl- oder Bordversamm-
lung nach § 17 Abs. 3, § 17a Nr. 3 Satz 2,
§ 115 Abs. 2 Nr. 8 Satz 1 des Betriebsverfas-
sungsgesetzes einlädt oder die Bestellung ei-
nes Wahlvorstands nach § 16 Abs. 2 Satz 1,
§ 17 Abs. 4, § 17a Nr. 4, § 63 Abs. 3, § 115
Abs. 2 Nr. 8 Satz 2 oder § 116 Abs. 2 Nr. 7
Satz 5 des Betriebsverfassungsgesetzes bean-
tragt, ist vom Zeitpunkt der Einladung oder An-
tragstellung an bis zur Bekanntgabe des Wahl-
ergebnisses unzulässig, es sei denn, dass Tat-
sachen vorliegen, die den Arbeitgeber zur Kün-
digung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist berechtigen; der Kündi-
gungsschutz gilt für die ersten sechs in der Ein-
ladung oder die ersten drei in der Antragstellung
aufgeführten Arbeitnehmer. Wird ein Betriebs-
rat, eine Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung, eine Bordvertretung oder ein Seebetriebs-
rat nicht gewählt, besteht der Kündigungs-

schutz nach Satz 1 vom Zeitpunkt der Einladung
oder Antragstellung an drei Monate.

(3b) Die Kündigung eines Arbeitnehmers, der
Vorbereitungshandlungen zur Errichtung eines
Betriebsrats oder einer Bordvertretung unter-
nimmt und eine öffentlich beglaubigte Er-
klärung mit dem Inhalt abgegeben hat, dass er
die Absicht hat, einen Betriebsrat oder eine
Bordvertretung zu errichten, ist unzulässig, so-
weit sie aus Gründen erfolgt, die in der Person
oder in dem Verhalten des Arbeitnehmers lie-
gen, es sei denn, dass Tatsachen vorliegen, die
den Arbeitgeber zur Kündigung aus wichtigem
Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
berechtigen. Der Kündigungsschutz gilt von der
Abgabe der Erklärung nach Satz 1 bis zum Zeit-
punkt der Einladung zu einer Betriebs-, Wahl-
oder Bordversammlung nach § 17 Absatz 3,
§ 17a Nummer 3 Satz 2, § 115 Absatz 2 Num-
mer 8 Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes,
längstens jedoch für drei Monate.

(4) Wird der Betrieb stillgelegt, so ist die Kün-
digung der in den Absätzen 1 bis 3a genannten
Personen frühestens zum Zeitpunkt der Stille-
gung zulässig, es sei denn, daß ihre Kündigung
zu einem früheren Zeitpunkt durch zwingende
betriebliche Erfordernisse bedingt ist.

(5) Wird eine der in den Absätzen 1 bis 3a ge-
nannten Personen in einer Betriebsabteilung
beschäftigt, die stillgelegt wird, so ist sie in eine
andere Betriebsabteilung zu übernehmen. Ist
dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich,
so findet auf ihre Kündigung die Vorschrift des
Absatzes 4 über die Kündigung bei Stillegung
des Betriebs sinngemäß Anwendung.

§ 16 Neues Arbeitsverhältnis, Auflösung des
alten Arbeitsverhältnisses

Stellt das Gericht die Unwirksamkeit der Kün-
digung einer der in § 15 Absatz 1 bis 3b genann-
ten Personen fest, so kann diese Person, falls
sie inzwischen ein neues Arbeitsverhältnis ein-
gegangen ist, binnen einer Woche nach Rechts-
kraft des Urteils durch Erklärung gegenüber

337



Kündigungsschutzgesetz                                                                                                §§ 16,  17 KSchG

dem alten Arbeitgeber die Weiterbeschäftigung
bei diesem verweigern. Im übrigen finden die
Vorschriften des § 11 und des § 12 Satz 2 bis
4 entsprechende Anwendung.

Dritter Abschnitt
Anzeigepflichtige Entlassungen

§ 17 Anzeigepflicht

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der Agen-
tur für Arbeit Anzeige zu erstatten, bevor er 

1.    in Betrieben mit in der Regel mehr als 20
und weniger als 60 Arbeitnehmern mehr als
5 Arbeitnehmer,

2.   in Betrieben mit in der Regel mindestens
60 und weniger als 500 Arbeitnehmern 10
vom Hundert der im Betrieb regelmäßig be-
schäftigten Arbeitnehmer oder aber mehr
als 25 Arbeitnehmer,

3.   in Betrieben mit in der Regel mindestens
500 Arbeitnehmern mindestens 30 Arbeit-
nehmer

innerhalb von 30 Kalendertagen entläßt. Den
Entlassungen stehen andere Beendigungen
des Arbeitsverhältnisses gleich, die vom Arbeit-
geber veranlaßt werden.

(2) Beabsichtigt der Arbeitgeber, nach Absatz
1 anzeigepflichtige Entlassungen vorzuneh-
men, hat er dem Betriebsrat rechtzeitig die
zweckdienlichen Auskünfte zu erteilen und ihn
schriftlich insbesondere zu unterrichten über 

1.    die Gründe für die geplanten Entlassungen,

2.   die Zahl und die Berufsgruppen der zu ent-
lassenden Arbeitnehmer,

3.   die Zahl und die Berufsgruppen der in der
Regel beschäftigten Arbeitnehmer,

4.   den Zeitraum, in dem die Entlassungen vor-
genommen werden sollen,

5.   die vorgesehenen Kriterien für die Auswahl
der zu entlassenden Arbeitnehmer,

6.   die für die Berechnung etwaiger Abfindun-
gen vorgesehenen Kriterien.

Arbeitgeber und Betriebsrat haben insbesonde-
re die Möglichkeiten zu beraten, Entlassungen
zu vermeiden oder einzuschränken und ihre
 Folgen zu mildern.

(3) Der Arbeitgeber hat gleichzeitig der Agen-
tur für Arbeit eine Abschrift der Mitteilung an
den Betriebsrat zuzuleiten; sie muß zumindest
die in Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 bis 5 vorgeschriebe-
nen Angaben enthalten. Die Anzeige nach Ab-
satz 1 ist schriftlich unter Beifügung der Stel -
lungnahme des Betriebsrats zu den Entlassun-
gen zu erstatten. Liegt eine Stellungnahme des
Betriebsrats nicht vor, so ist die Anzeige wirk-
sam, wenn der Arbeitgeber glaubhaft macht,
daß er den Betriebsrat mindestens zwei Wo-
chen vor Erstattung der Anzeige nach Absatz 2
Satz 1 unterrichtet hat, und er den Stand der
Beratungen darlegt. Die Anzeige muß Angaben
über den Namen des Arbeitgebers, den Sitz und
die Art des Betriebes enthalten, ferner die Grün-
de für die geplanten Entlassungen, die Zahl und
die Berufsgruppen der zu entlassenden und der
in der Regel beschäftigten Arbeitnehmer, den
Zeitraum, in dem die Entlassungen vorgenom-
men werden sollen und die vorgesehenen Kri -
teren für die Auswahl der zu entlassenden Ar-
beitnehmer. In der Anzeige sollen ferner im Ein-
vernehmen mit dem Betriebsrat für die Arbeits-
vermittlung Angaben über Geschlecht, Alter,
Beruf und Staatsangehörigkeit der zu entlas-
senden Arbeitnehmer gemacht werden. Der Ar-
beitgeber hat dem Betriebsrat eine Abschrift
der Anzeige zuzuleiten. Der Betriebsrat kann ge-
genüber der Agentur für Arbeit weitere Stellung -
nahmen abgeben. Er hat dem Arbeitgeber eine
Abschrift der Stellungnahme zuzuleiten.

(3a) Die Auskunfts-, Beratungs- und Anzeige-
pflichten nach den Absätzen 1 bis 3 gelten auch
dann, wenn die Entscheidung über die Entlas-
sungen von einem den Arbeitgeber beherr-
schenden Unternehmen getroffen wurde. Der
Arbeitgeber kann sich nicht darauf berufen, daß
das für die Entlassungen verantwortliche Unter-
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nehmen die notwendigen Auskünfte nicht über-
mittelt hat.

(4) Das Recht zur fristlosen Entlassung bleibt
unberührt. Fristlose Entlassungen werden bei
Berechnung der Mindestzahl der Entlassungen
nach Absatz 1 nicht mitgerechnet.

(5) Als Arbeitnehmer im Sinne dieser Vor-
schrift gelten nicht 

1.    in Betrieben einer juristischen Person die
Mitglieder des Organs, das zur gesetzlichen
Vertretung der juristischen Person berufen
ist,

2.   in Betrieben einer Personengesamtheit die
durch Gesetz, Satzung oder Gesellschafts-
vertrag zur Vertretung der Personenge-
samtheit berufenen Personen,

3.   Geschäftsführer, Betriebsleiter und ähnli-
che leitende Personen, soweit diese zur
selbständigen Einstellung oder Entlassung
von Arbeitnehmern berechtigt sind.

§ 18 Entlassungssperre

(1) Entlassungen, die nach § 17 anzuzeigen
sind, werden vor Ablauf eines Monats nach Ein-
gang der Anzeige bei der Agentur für Arbeit nur
mit deren Zustimmung wirksam; die Zustim-
mung kann auch rückwirkend bis zum Tage der
Antragstellung erteilt werden.

(2) Die Agentur für Arbeit kann im Einzelfall be-
stimmen, daß die Entlassungen nicht vor Ablauf
von längstens zwei Monaten nach Eingang der
Anzeige wirksam werden.

(3) (weggefallen)

(4) Soweit die Entlassungen nicht innerhalb
von 90 Tagen nach dem Zeitpunkt, zu dem sie
nach den Absätzen 1 und 2 zulässig sind, durch-
geführt werden, bedarf es unter den Voraus -
setzungen des § 17 Abs. 1 einer erneuten An-
zeige.

§ 19 Zulässigkeit von Kurzarbeit

(1) Ist der Arbeitgeber nicht in der Lage, die
 Arbeitnehmer bis zu dem in § 18 Abs. 1 und 2
bezeichneten Zeitpunkt voll zu beschäftigen, so
kann die Bundesagentur für Arbeit zulassen,
daß der Arbeitgeber für die Zwischenzeit Kurz-
arbeit einführt.

(2) Der Arbeitgeber ist im Falle der Kurzarbeit
berechtigt, Lohn oder Gehalt der mit verkürzter
Arbeitszeit beschäftigten Arbeitnehmer ent-
sprechend zu kürzen; die Kürzung des Arbeits -
entgelts wird jedoch erst von dem Zeitpunkt an
wirksam, an dem das Arbeitsverhältnis nach
den allgemeinen gesetzlichen oder den verein-
barten Bestimmungen enden würde.

(3) Tarifvertragliche Bestimmungen über die
Einführung, das Ausmaß und die Bezahlung von
Kurzarbeit werden durch die Absätze 1 und 2
nicht berührt.

§ 20 Entscheidungen der Agentur für Arbeit

(1) Die Entscheidungen der Agentur für Arbeit
nach § 18 Abs. 1 und 2 trifft deren Geschäfts-
führung oder ein Ausschuß (Entscheidungsträ-
ger). Die Geschäftsführung darf nur dann ent-
scheiden, wenn die Zahl der Entlassungen we-
niger als 50 beträgt.

(2) Der Ausschuß setzt sich aus dem Ge-
schäftsführer, der Geschäftsführerin oder dem
oder der Vorsitzenden der Geschäftsführung
der Agentur für Arbeit oder einem von ihm oder
ihr beauftragten Angehörigen der Agentur für
Arbeit als Vorsitzenden und je zwei Vertretern
der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber und der öf-
fentlichen Körperschaften zusammen, die von
dem Verwaltungsausschuss der Agentur für Ar-
beit benannt werden. Er trifft seine Entschei-
dungen mit Stimmenmehrheit.

(3) Der Entscheidungsträger hat vor seiner
Entscheidung von Arbeitgeber und den Be-
triebsrat anzuhören. Dem Entscheidungsträger
sind, insbesondere vom Arbeitgeber und Be-
triebsrat, die von ihm für die Beurteilung des
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Falles erforderlich gehaltenen Auskünfte zu er-
teilen.

(4) Der Entscheidungsträger hat sowohl das
Interesse des Arbeitgebers als auch das der zu
entlassenden Arbeitnehmer, das öffentliche In-
teresse und die Lage des gesamten Arbeits-
marktes unter besonderer Beachtung des Wirt-
schaftszweiges, dem der Betrieb angehört, zu
berücksichtigen.

§ 21 Entscheidungen der Zentrale der
Bundesagentur für Arbeit

Für Betriebe, die zum Geschäftsbereich des
Bundesministers für Verkehr oder des Bundes-
ministers für Post und Telekommunikation
gehören, trifft, wenn mehr als 500 Arbeitneh-
mer entlassen werden sollen, ein gemäß § 20
Abs. 1 bei der Zentrale der Bundesagentur für
Arbeit zu bildender Ausschuß die Entscheidun-
gen nach § 18 Abs. 1 und 2. Der zuständige
Bundesminister kann zwei Vertreter mit bera-
tender Stimme in den Ausschuß entsenden. Die
Anzeigen nach § 17 sind in diesem Falle an die
Zentrale der Bundesagentur für Arbeit zu er -
statten. Im übrigen gilt § 20 Abs. 1 bis 3 ent-
sprechend.

§ 22 Ausnahmebetriebe

(1) Auf Saisonbetriebe und Kampagne-Betrie-
be finden die Vorschriften dieses Abschnitts bei
Entlassungen, die durch diese Eigenart der Be-
triebe bedingt sind, keine Anwendung.

(2) Keine Saisonbetriebe oder Kampagne-Be-
triebe sind Betriebe des Baugewerbes, in de-
nen die ganzjährige Beschäftigung nach dem
 Dritten Buch Sozialgesetzbuch gefördert wird.
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vor-
schriften zu erlassen, welche Betriebe als Sai-
sonbetriebe oder Kampagne-Betriebe im Sinne
des Absatzes 1 gelten.

Vierter Abschnitt
Schlußbestimmungen

§ 23 Geltungsbereich

(1) Die Vorschriften des Ersten und Zweiten
Abschnitts gelten für Betriebe und Verwaltun-
gen des privaten und des öffentlichen Rechts,
vorbehaltlich der Vorschriften des § 24 für die
Seeschiffahrts-, Binnenschiffahrts- und Luftver-
kehrsbetriebe. Die Vorschriften des Ersten Ab-
schnitts gelten mit Ausnahme der §§ 4 bis 7
und des § 13 Abs. 1 Satz 1 und 2 nicht für Be-
triebe und Verwaltungen, in denen in der Regel
fünf oder weniger Arbeitnehmer ausschließlich
der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten be-
schäftigt werden. In Betrieben und Verwaltun-
gen, in denen in der Regel zehn oder weniger Ar-
beitnehmer ausschließlich der zu ihrer Berufs-
bildung Beschäftigten beschäftigt werden, gel-
ten die Vorschriften des Ersten Abschnitts mit
Ausnahme der §§ 4 bis 7 und des § 13
Abs. 1 Satz 1 und 2 nicht für Arbeitnehmer, de-
ren Arbeitsverhältnis nach dem 31. Dezember
2003 begonnen hat; diese Arbeitnehmer sind
bei der Feststellung der Zahl der beschäftigten
Arbeitnehmer nach Satz 2 bis zur Beschäftigung
von in der Regel zehn Arbeitnehmern nicht zu
berücksichtigen. Bei der Feststellung der Zahl
der beschäftigten Arbeitnehmer nach den Sät-
zen 2 und 3 sind teilzeitbeschäftigte Arbeitneh-
mer mit einer regelmäßigen wöchentlichen Ar-
beitszeit von nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5
und nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu
berücksichtigen.

(2) Die Vorschriften des Dritten Abschnitts gel-
ten für Betriebe und Verwaltungen des privaten
Rechts sowie für Betriebe, die von einer öffent-
lichen Verwaltung geführt werden, soweit sie
wirtschaftliche Zwecke verfolgen. 

§ 24 Anwendung des Gesetzes auf Betriebe
der Schiffahrt und des Luftverkehrs

(1) Die Vorschriften des Ersten und Zweiten
Abschnitts finden nach Maßgabe der Absätze 2
bis 4 auf Arbeitsverhältnisse der Besatzung von
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Seeschiffen, Binnenschiffen und Luftfahrzeu-
gen Anwendung. 

(2) Als Betrieb im Sinne dieses Gesetzes gilt
jeweils die Gesamtheit der Seeschiffe oder der
Binnenschiffe eines Schiffahrtsbetriebs oder
der Luftfahrzeuge eines Luftverkehrsbetriebs.

(3) Dauert die erste Reise eines Besatzungs-
mitglieds eines Seeschiffes oder eines Binnen-
schiffes länger als sechs Monate, so verlängert
sich die Sechsmonatsfrist des § 1 Abs. 1 bis drei
Tage nach Beendigung dieser Reise.

(4) Die Klage nach § 4 ist binnen drei Wochen
zu erheben, nachdem die Kündigung dem Be-
satzungsmitglied an Land zugegangen ist. Geht
dem Besatzungsmitglied eines Seeschiffes
oder eines Binnenschiffes die Kündigung
während der Fahrt des Schiffes zu, ist die Klage
innerhalb von sechs Wochen nach dem Dienst -
ende an Bord zu erheben. Geht dem Besat-
zungsmitglied eines Seeschiffes die Kündigung
während einer Gefangenschaft aufgrund von
seeräuberischen Handlungen oder bewaffne-
ten Raubüberfällen auf Schiffe im Sinne von
§ 2 Nummer 11 oder 12 des Seearbeitsgeset-
zes zu oder gerät das Besatzungsmitglied
während des Laufs der Frist nach Satz 1 oder 2
in eine solche Gefangenschaft, ist die Klage in-
nerhalb von sechs Wochen nach der Freilas-
sung des Besatzungsmitglieds zu erheben;
nimmt das Besatzungsmitglied nach der Frei-
lassung den Dienst an Bord wieder auf, beginnt
die Frist mit dem Dienstende an Bord. An die
Stelle der Dreiwochenfrist in § 5 Absatz 1 und
§ 6 treten die hier in den Sätzen 1 bis 3 genann-
ten Fris ten.

(5) Die Vorschriften des Dritten Abschnitts fin-
den nach Maßgabe der folgenden Sätze Anwen-
dung auf die Besatzungen von Seeschiffen. Bei
Schiffen nach § 114 Absatz 4 Satz 1 des Be-
triebsverfassungsgesetzes tritt, soweit sie nicht
als Teil des Landbetriebs gelten, an die Stelle
des Betriebsrats der Seebetriebsrat. Betrifft ei-
ne anzeigepflichtige Entlassung die Besatzung
eines Seeschiffes, welches unter der Flagge ei-
nes anderen Mitgliedstaates der Europäischen

Union fährt, so ist die Anzeige an die Behörde
des Staates zu richten, unter dessen Flagge das
Schiff fährt.

§ 25 Kündigung in Arbeitskämpfen

Die Vorschriften dieses Gesetzes finden keine
Anwendung auf Kündigungen und Entlassun-
gen, die lediglich als Maßnahmen in wirtschaft-
lichen Kämpfen zwischen Arbeitgebern und
 Arbeitnehmern vorgenommen werden.

§ 25a Berlin-Klausel

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13
Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes auch
im Land Berlin. Rechtsverordnungen, die auf
Grund dieses Gesetzes erlassen werden, gelten
im Land Berlin nach § 14 des Dritten Überlei-
tungsgesetzes.

§ 26 Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Ver-
kündung in Kraft.
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Abschnitt 1
Festsetzung des allgemeinen Mindestlohns

Unterabschnitt 1
Inhalt des Mindestlohns

§ 1 Mindestlohn

(1) Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitneh-
mer hat Anspruch auf Zahlung eines Arbeits -
entgelts mindestens in Höhe des Mindestlohns
durch den Arbeitgeber.

(2) Die Höhe des Mindestlohns beträgt ab
dem 1. Oktober 2022 brutto 12 Euro je Zeit-
stunde. Die Höhe des Mindestlohns kann auf
Vorschlag einer ständigen Kommission der
 Tarifpartner (Mindestlohnkommission) durch
Rechtsverordnung der Bundesregierung geän-
dert werden.

(3) Die Regelungen des Arbeitnehmer-Entsen-
degesetzes, des Arbeitnehmerüberlassungsge-
setzes und der auf ihrer Grundlage erlassenen
Rechtsverordnungen gehen den Regelungen
dieses Gesetzes vor, soweit die Höhe der auf ih-
rer Grundlage festgesetzten Branchenmindest-
löhne die Höhe des Mindestlohns nicht unter-
schreitet. 

§ 2 Fälligkeit des Mindestlohns

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der Arbeit-
nehmerin oder dem Arbeitnehmer den Mindest-
lohn 

1.    zum Zeitpunkt der vereinbarten Fälligkeit,

2.    spätestens am letzten Bankarbeitstag
(Frankfurt am Main) des Monats, der auf
den Monat folgt, in dem die Arbeitsleistung
erbracht wurde,

zu zahlen. Für den Fall, dass keine Vereinba-
rung über die Fälligkeit getroffen worden ist,
bleibt § 614 des Bürgerlichen Gesetzbuchs un-
berührt.

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 sind bei
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die über
die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit hinaus -

gehenden und auf einem schriftlich vereinbar-
ten Arbeitszeitkonto eingestellten Arbeitsstun-
den spätestens innerhalb von zwölf Kalender-
monaten nach ihrer monatlichen Erfassung
durch bezahlte Freizeitgewährung oder Zahlung
des Mindestlohns auszugleichen, soweit der
Anspruch auf den Mindestlohn für die geleiste-
ten Arbeitsstunden nach § 1 Absatz 1 nicht be-
reits durch Zahlung des verstetigten Arbeits -
entgelts erfüllt ist. Im Falle der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses hat der Arbeitgeber nicht
ausgeglichene Arbeitsstunden spätestens in
dem auf die Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses folgenden Kalendermonat auszugleichen.
Die auf das Arbeitszeitkonto eingestellten Ar-
beitsstunden dürfen monatlich jeweils 50 Pro-
zent der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit
nicht übersteigen.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Wert-
guthabenvereinbarungen im Sinne des Vierten
Buches Sozialgesetzbuch. Satz 1 gilt entspre-
chend für eine im Hinblick auf den Schutz der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ver-
gleichbare ausländische Regelung.

§ 3 Unabdingbarkeit des Mindestlohns

Vereinbarungen, die den Anspruch auf Min-
destlohn unterschreiten oder seine Geltendma-
chung beschränken oder ausschließen, sind in-
soweit unwirksam. Die Arbeitnehmerin oder der
Arbeitnehmer kann auf den entstandenen An-
spruch nach § 1 Absatz 1 nur durch gerichtli-
chen Vergleich verzichten; im Übrigen ist ein
Verzicht ausgeschlossen. Die Verwirkung des
Anspruchs ist ausgeschlossen.

Unterabschnitt 2
Mindestlohnkommission

§ 4 Aufgabe und Zusammensetzung

(1) Die Bundesregierung errichtet eine ständi-
ge Mindestlohnkommission, die über die An-
passung der Höhe des Mindestlohns befindet.
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(2) Die Mindestlohnkommission wird alle fünf
Jahre neu berufen. Sie besteht aus einer oder
einem Vorsitzenden, sechs weiteren stimmbe-
rechtigten ständigen Mitgliedern und zwei Mit-
gliedern aus Kreisen der Wissenschaft ohne
Stimmrecht (beratende Mitglieder).

§ 5 Stimmberechtigte Mitglieder

(1) Die Bundesregierung beruft je drei stimm-
berechtigte Mitglieder auf Vorschlag der Spit -
zen organisationen der Arbeitgeber und der Ar-
beitnehmer aus Kreisen der Vereinigungen von
Arbeitgebern und Gewerkschaften. Die Spitzen-
organisationen der Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer sollen jeweils mindestens eine Frau und
 einen Mann als stimmberechtigte Mitglieder
vorschlagen. Werden auf Arbeitgeber- oder auf
Arbeitnehmerseite von den Spitzenorganisatio-
nen mehr als drei Personen vorgeschlagen,
 erfolgt die Auswahl zwischen den Vorschlägen
im Verhältnis zur Bedeutung der jeweiligen
Spitzen organisationen für die Vertretung der Ar-
beitgeber- oder Arbeitnehmerinteressen im Ar-
beitsleben des Bundesgebietes. Übt eine Seite
ihr Vorschlagsrecht nicht aus, werden die Mit-
glieder dieser Seite durch die Bundesregierung
aus Kreisen der Vereinigungen von Arbeitge-
bern oder Gewerkschaften berufen.

(2) Scheidet ein Mitglied aus, wird nach Maß-
gabe des Absatzes 1 Satz 1 und 4 ein neues Mit-
glied berufen.

§ 6 Vorsitz

(1) Die Bundesregierung beruft die Vorsitzen-
de oder den Vorsitzenden auf gemeinsamen
Vorschlag der Spitzenorganisationen der Arbeit-
geber und der Arbeitnehmer.

(2) Wird von den Spitzenorganisationen kein
gemeinsamer Vorschlag unterbreitet, beruft die
Bundesregierung jeweils eine Vorsitzende oder
einen Vorsitzenden auf Vorschlag der Spitzen -
organisationen der Arbeitgeber und der Arbeit-
nehmer. Der Vorsitz wechselt zwischen den Vor-
sitzenden nach jeder Beschlussfassung nach

§ 9. Über den erstmaligen Vorsitz entscheidet
das Los. § 5 Absatz 1 Satz 3 und 4 gilt ent -
sprechend.

(3) Scheidet die Vorsitzende oder der Vorsit-
zende aus, wird nach Maßgabe der Absätze 1
und 2 eine neue Vorsitzende oder ein neuer Vor-
sitzender berufen.

§ 7 Beratende Mitglieder

(1) Die Bundesregierung beruft auf Vorschlag
der Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und
Arbeitnehmer zusätzlich je ein beratendes Mit-
glied aus Kreisen der Wissenschaft. Die Bun-
desregierung soll darauf hinwirken, dass die
Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer eine Frau und einen Mann als bera-
tendes Mitglied vorschlagen. Das beratende
Mitglied soll in keinem Beschäftigungsverhält-
nis stehen zu 

1.    einer Spitzenorganisation der Arbeitgeber
oder Arbeitnehmer,

2.    einer Vereinigung der Arbeitgeber oder ei-
ner Gewerkschaft oder

3.    einer Einrichtung, die von den in der Num-
mer 1 oder Nummer 2 genannten Vereini-
gungen getragen wird.

§ 5 Absatz 1 Satz 3 und 4 und Absatz 2 gilt ent-
sprechend.

(2) Die beratenden Mitglieder unterstützen
die Mindestlohnkommission insbesondere bei
der Prüfung nach § 9 Absatz 2 durch die Einbrin-
gung wissenschaftlichen Sachverstands. Sie
haben das Recht, an den Beratungen der Min-
destlohnkommission teilzunehmen.

§ 8 Rechtsstellung der Mitglieder

(1) Die Mitglieder der Mindestlohnkommissi-
on unterliegen bei der Wahrnehmung ihrer
Tätigkeit keinen Weisungen.

(2) Die Tätigkeit der Mitglieder der Mindest-
lohnkommission ist ehrenamtlich.
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(3) Die Mitglieder der Mindestlohnkommis -
sion erhalten eine angemessene Entschädi-
gung für den ihnen bei der Wahrnehmung ihrer
Tätigkeit erwachsenden Verdienstausfall und
Aufwand sowie Ersatz der Fahrtkosten entspre-
chend den für ehrenamtliche Richterinnen und
Richter der Arbeitsgerichte geltenden Vorschrif-
ten. Die Entschädigung und die erstattungs -
fähigen Fahrtkosten setzt im Einzelfall die oder
der Vorsitzende der Mindestlohnkommission
fest.

§ 9 Beschluss der Mindestlohnkommission

(1) Die Mindestlohnkommission hat über eine
Anpassung der Höhe des Mindestlohns bis zum
30. Juni 2023 mit Wirkung zum 1. Januar 2024
zu beschließen. Danach hat die Mindestlohn-
kommission alle zwei Jahre über Anpassungen
der Höhe des Mindestlohns zu beschließen.

(2) Die Mindestlohnkommission prüft im Rah-
men einer Gesamtabwägung, welche Höhe des
Mindestlohns geeignet ist, zu einem angemes-
senen Mindestschutz der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer beizutragen, faire und funk-
tionierende Wettbewerbsbedingungen zu er-
möglichen sowie Beschäftigung nicht zu ge -
fährden. Die Mindestlohnkommission orientiert
sich bei der Festsetzung des Mindestlohns
nachlaufend an der Tarifentwicklung.

(3) Die Mindestlohnkommission hat ihren Be-
schluss schriftlich zu begründen.

(4) Die Mindestlohnkommission evaluiert lau-
fend die Auswirkungen des Mindestlohns auf
den Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, die Wettbewerbsbedingungen und die
Beschäftigung in Bezug auf bestimmte Bran-
chen und Regionen sowie die Produktivität und
stellt ihre Erkenntnisse der Bundesregierung in
einem Bericht alle zwei Jahre gemeinsam mit
ihrem Beschluss zur Verfügung.

§ 10 Verfahren der Mindestlohnkommission

(1) Die Mindestlohnkommission ist beschluss -
fähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer stimm-
berechtigten Mitglieder anwesend ist.

(2) Die Beschlüsse der Mindestlohnkommis -
sion werden mit einfacher Mehrheit der Stim-
men der anwesenden Mitglieder gefasst. Bei
der Beschlussfassung hat sich die oder der Vor-
sitzende zunächst der Stimme zu enthalten.
Kommt eine Stimmenmehrheit nicht zustande,
macht die oder der Vorsitzende einen Vermitt-
lungsvorschlag. Kommt nach Beratung über
den Vermittlungsvorschlag keine Stimmen-
mehrheit zustande, übt die oder der Vorsitzen-
de ihr oder sein Stimmrecht aus.

(3) Die Mindestlohnkommission kann Spitzen -
organisationen der Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer, Vereinigungen von Arbeitgebern und Ge-
werkschaften, öffentlich-rechtliche Religionsge-
sellschaften, Wohlfahrtsverbände, Verbände,
die wirtschaftliche und soziale Interessen orga-
nisieren, sowie sonstige von der Anpassung
des Mindestlohns Betroffene vor Beschluss -
fassung anhören. Sie kann Informationen und
fachliche Einschätzungen von externen Stellen
einholen.

(4) Die Sitzungen der Mindestlohnkommis -
sion sind nicht öffentlich; der Inhalt ihrer Bera-
tungen ist vertraulich. Die übrigen Verfahrens-
regelungen trifft die Mindestlohnkommission in
einer Geschäftsordnung. Die Teilnahme an Sit-
zungen der Mindestlohnkommission sowie die
Beschlussfassung können in begründeten Aus-
nahmefällen auf Vorschlag der oder des Vorsit-
zenden mittels einer Videokonferenz erfolgen,
wenn

1.    kein Mitglied diesem Verfahren unverzüg-
lich widerspricht und

2.    sichergestellt ist, dass Dritte vom Inhalt der
Sitzung keine Kenntnis nehmen können. 
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§ 11 Rechtsverordnung

(1) Die Bundesregierung kann die von der Min-
destlohnkommission vorgeschlagene Anpas-
sung des Mindestlohns durch Rechtsverord-
nung ohne Zustimmung des Bundesrates für
 alle Arbeitgeber sowie Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer verbindlich machen. Die Rechts-
verordnung tritt am im Beschluss der Mindest-
lohnkommission bezeichneten Tag, frühestens
aber am Tag nach Verkündung in Kraft. Die
Rechtsverordnung gilt, bis sie durch eine neue
Rechtsverordnung abgelöst wird.

(2) Vor Erlass der Rechtsverordnung erhalten
die Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und
Arbeitnehmer, die Vereinigungen von Arbeitge-
bern und Gewerkschaften, die öffentlich-recht-
lichen Religionsgesellschaften, die Wohlfahrts-
verbände sowie die Verbände, die wirtschaftli-
che und soziale Interessen organisieren, Gele-
genheit zur schriftlichen Stellungnahme. Die
Frist zur Stellungnahme beträgt drei Wochen;
sie beginnt mit der Bekanntmachung des Ver-
ordnungsentwurfs.

§ 12 Geschäfts- und Informationsstelle für
den Mindestlohn; Kostenträgerschaft

(1) Die Mindestlohnkommission wird bei der
Durchführung ihrer Aufgaben von einer Ge-
schäftsstelle unterstützt. Die Geschäftsstelle
untersteht insoweit fachlich der oder dem Vor-
sitzenden der Mindestlohnkommission.

(2) Die Geschäftsstelle wird bei der Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin als
selbständige Organisationeinheit eingerichtet.

(3) Die Geschäftsstelle informiert und berät
als Informationsstelle für den Mindestlohn Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Un-
ternehmen zum Thema Mindestlohn.

(4) Die durch die Tätigkeit der Mindestlohn-
kommission und der Geschäftsstelle anfallen-
den Kosten trägt der Bund.

Abschnitt 2
Zivilrechtliche Durchsetzung

§ 13 Haftung des Auftraggebers

§ 14 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes fin-
det entsprechende Anwendung.

Abschnitt 3
Kontrolle und Durchsetzung durch staatliche

Behörden

§ 14 Zuständigkeit

Für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten
eines Arbeitgebers nach § 20 sind die Behör-
den der Zollverwaltung zuständig.

§ 15 Befugnisse der Behörden der Zollver-
waltung und anderer Behörden; Mitwirkungs-

pflichten des Arbeitgebers

Die §§ 2 bis 6, 14, 15, 20, 22 und 23 des
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes sind ent-
sprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass 

1.    die dort genannten Behörden auch Einsicht
in Arbeitsverträge, Niederschriften nach § 2
des Nachweisgesetzes und andere Ge-
schäftsunterlagen nehmen können, die
mittelbar oder unmittelbar Auskunft über
die Einhaltung des Mindestlohns nach § 20
geben, und

2.    die nach § 5 Absatz 1 des Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetzes zur Mitwirkung Ver-
pflichteten diese Unterlagen vorzulegen
 haben.

§ 6 Absatz 3 sowie die §§ 16 bis 19
des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes fin-
den ent sprechende Anwendung.

§ 16 Meldepflicht

(1) Ein Arbeitgeber mit Sitz im Ausland, der ei-
ne Arbeitnehmerin oder einen Arbeitnehmer
oder mehrere Arbeitnehmerinnen oder Arbeit-
nehmer in den in § 2a des Schwarzarbeits-
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bekämpfungsgesetzes genannten Wirtschafts-
bereichen oder Wirtschaftszweigen im Anwen-
dungsbereich dieses Gesetzes beschäftigt, ist
verpflichtet, vor Beginn jeder Werk- oder Dienst-
leistung eine schriftliche Anmeldung in deut-
scher Sprache bei der zuständigen Behörde der
Zollverwaltung nach Absatz 6 vorzulegen, die
die für die Prüfung wesentlichen Angaben ent-
hält. Wesentlich sind die Angaben über 

1.    den Familiennamen, den Vornamen und
das Geburtsdatum der von ihm im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes beschäftig-
ten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,

2.    den Beginn und die voraussichtliche Dauer
der Beschäftigung,

3.    den Ort der Beschäftigung,

4.    den Ort im Inland, an dem die nach § 17 er-
forderlichen Unterlagen bereitgehalten wer -
den,

5.    den Familiennamen, den Vornamen, das
Geburtsdatum und die Anschrift in Deutsch-
land der oder des verantwortlich Handeln-
den und

6.    den Familiennamen, den Vornamen und
die Anschrift in Deutschland einer oder
 eines Zustellungsbevollmächtigten, soweit
diese oder dieser nicht mit der oder dem in
Nummer 5 genannten verantwortlich Han-
delnden identisch ist.

Änderungen bezüglich dieser Angaben hat der
Arbeitgeber im Sinne des Satzes 1 unverzüglich
zu melden.

(2) Der Arbeitgeber hat der Anmeldung eine
Versicherung beizufügen, dass er die Verpflich-
tungen nach § 20 einhält.

(3) Überlässt ein Verleiher mit Sitz im Ausland
eine Arbeitnehmerin oder einen Arbeitnehmer
oder mehrere Arbeitnehmerinnen oder Arbeit-
nehmer zur Arbeitsleistung einem Entleiher, hat
der Entleiher in den in § 2a des Schwarz -
arbeitsbekämpfungsgesetzes genannten Wirt-
schaftsbereichen oder Wirtschaftszweigen un-
ter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1

vor Beginn jeder Werk- oder Dienstleistung der
zuständigen Behörde der Zollverwaltung eine
schriftliche Anmeldung in deutscher Sprache
mit folgenden Angaben zuzuleiten: 

1.    den Familiennamen, den Vornamen und
das Geburtsdatum der überlassenen Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer,

2.    den Beginn und die Dauer der Überlassung,

3.    den Ort der Beschäftigung,

4.    den Ort im Inland, an dem die nach § 17
 erforderlichen Unterlagen bereitgehalten
werden,

5.    den Familiennamen, den Vornamen und
die Anschrift in Deutschland einer oder ei-
nes Zustellungsbevollmächtigten des Ver-
leihers,

6.    den Familiennamen, den Vornamen oder
die Firma sowie die Anschrift des Verleihers.

Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

(4) Der Entleiher hat der Anmeldung eine Ver-
sicherung des Verleihers beizufügen, dass die-
ser die Verpflichtungen nach § 20 einhält.

(5) Das Bundesministerium der Finanzen
kann durch Rechtsverordnung im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium für Arbeit und
Soziales ohne Zustimmung des Bundesrates
bestimmen, 

1.    dass, auf welche Weise und unter welchen
technischen und organisatorischen Voraus-
setzungen eine Anmeldung, eine Ände-
rungsmeldung und die Versicherung abwei-
chend von Absatz 1 Satz 1 und 3, Absatz 2
und 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 elektro-
nisch übermittelt werden kann,

2.    unter welchen Voraussetzungen eine Ände-
rungsmeldung ausnahmsweise entfallen
kann, und

3.    wie das Meldeverfahren vereinfacht oder
abgewandelt werden kann, sofern die ent -
sandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer im Rahmen einer regelmäßig wieder-
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kehrenden Werk- oder Dienstleistung ein-
gesetzt werden oder sonstige Besonderhei-
ten der zu erbringenden Werk- oder Dienst-
leistungen dies erfordern.

(6) Das Bundesministerium der Finanzen
kann durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates die zuständige Behörde
nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 be-
stimmen.

§ 17 Erstellen und Bereithalten von
Dokumenten

(1) Ein Arbeitgeber, der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer nach § 8 Absatz 1 des Vier-
ten Buches Sozialgesetzbuch oder in den in
§ 2a des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes
genannten Wirtschaftsbereichen oder Wirt-
schaftszweigen beschäftigt, ist verpflichtet, Be-
ginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit
dieser Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
spätestens bis zum Ablauf des siebten auf den
Tag der Arbeitsleistung folgenden Kalenderta-
ges aufzuzeichnen und diese Aufzeichnungen
mindestens zwei Jahre beginnend ab dem für
die Aufzeichnung maßgeblichen Zeitpunkt auf-
zubewahren. Satz 1 gilt entsprechend für einen
Entleiher, dem ein Verleiher eine Arbeitnehme-
rin oder einen Arbeitnehmer oder mehrere Ar-
beitnehmerinnen oder Arbeitnehmer zur Ar-
beitsleistung in einem der in § 2a des Schwarz-
arbeitsbekämpfungsgesetzes genannten Wirt-
schaftszweige überlässt. Satz 1 gilt nicht für
Beschäftigungsverhältnisse nach § 8a des Vier-
ten Buches Sozialgesetzbuch.

(2) Arbeitgeber im Sinne des Absatzes 1 ha-
ben die für die Kontrolle der Einhaltung der Ver-
pflichtungen nach § 20 in Verbindung mit § 2
erforderlichen Unterlagen im Inland in deut-
scher Sprache für die gesamte Dauer der
tatsächlichen Beschäftigung der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer im Geltungsbereich
dieses Gesetzes, mindestens für die Dauer der
gesamten Werk- oder Dienstleistung, insge-
samt jedoch nicht länger als zwei Jahre, bereit-
zuhalten. Auf Verlangen der Prüfbehörde sind

die Unterlagen auch am Ort der Beschäftigung
bereitzuhalten.

(3) Das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales kann durch Rechtsverordnung ohne Zu-
stimmung des Bundesrates die Verpflichtungen
des Arbeitgebers oder eines Entleihers nach
§ 16 und den Absätzen 1 und 2 hinsichtlich be-
stimmter Gruppen von Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern oder der Wirtschaftsbereiche
oder den Wirtschaftszweigen einschränken
oder erweitern.

(4) Das Bundesministerium der Finanzen
kann durch Rechtsverordnung im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium für Arbeit und
 Soziales ohne Zustimmung des Bundesrates
bestimmen, wie die Verpflichtung des Arbeitge-
bers, die tägliche Arbeitszeit bei ihm beschäftig-
ter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf -
zuzeichnen und diese Aufzeichnungen aufzube-
wahren, vereinfacht oder abgewandelt werden
kann, sofern Besonderheiten der zu er-
bringenden Werk- oder Dienstleistungen oder
Besonderheiten des jeweiligen Wirtschaftsbe-
reiches oder Wirtschaftszweiges dies erfordern.

§ 18 Zusammenarbeit der in- und
ausländischen Behörden

(1) Die Behörden der Zollverwaltung unterrich-
ten die zuständigen örtlichen Landesfinanz-
behörden über Meldungen nach § 16 Absatz 1
und 3.

(2) Die Behörden der Zollverwaltung und die
übrigen in § 2 des Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetzes genannten Behörden dürfen
nach Maßgabe der datenschutzrechtlichen Vor-
schriften auch mit Behörden anderer Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum zusammenarbeiten, die
diesem Gesetz entsprechende Aufgaben durch-
führen oder für die Bekämpfung illegaler Be-
schäftigung zuständig sind oder Auskünfte ge-
ben können, ob ein Arbeitgeber seine Verpflich-
tungen nach § 20 erfüllt. Die Regelungen über
die internationale Rechtshilfe in Strafsachen
bleiben hiervon unberührt.
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(3) Die Behörden der Zollverwaltung unterrich-
ten das Gewerbezentralregister über rechts-
kräftige Bußgeldentscheidungen nach § 21 Ab-
satz 1 bis 3, sofern die Geldbuße mehr als zwei-
hundert Euro beträgt.

§ 19 Ausschluss von der Vergabe 
öffentlicher Aufträge

(1) Von der Teilnahme an einem Wettbewerb
um einen Liefer-, Bau- oder Dienstleistungsauf-
trag der in den §§ 99 und 100 des Gesetzes ge-
gen Wettbewerbsbeschränkungen genannten
Auftraggeber sollen Bewerberinnen oder Be -
werber für eine angemessene Zeit bis zur nach-
gewiesenen  Wiederherstellung ihrer Zuverläs-
sigkeit ausgeschlossen werden, die wegen ei-
nes Verstoßes nach § 21 mit einer Geldbuße
von wenigstens zweitausendfünfhundert Euro
belegt worden sind.

(2) Die für die Verfolgung oder Ahndung der
Ordnungswidrigkeiten nach § 21 zuständigen
Behörden dürfen öffentlichen Auftraggebern
nach § 99 des Gesetzes gegen Wettbewerbs -
beschränkungen und solchen Stellen, die von
öffentlichen Auftrag gebern zugelassene Prä-
qualifikationsverzeichnisse oder Unternehmer-
und Lieferantenverzeichnisse führen, auf Ver-
langen die erforder lichen Auskünfte geben.

(3) Öffentliche Auftraggeber nach Absatz 2 for-
dern im Rahmen ihrer Tätigkeit beim Wettbe-
werbsregister Auskünfte über rechtskräftige
Bußgeldentscheidungen wegen einer Ord-
nungswidrigkeit nach § 21 Absatz 1 oder Absatz
2 an oder verlangen von Bewerberinnen oder
Bewerbern eine Erklärung, dass die Vorausset-
zungen für einen Ausschluss nach Absatz 1
nicht vorliegen. Im Falle einer Erklärung der Be-
werberin oder des Bewerbers können öffentli-
che Auftraggeber nach Absatz 2 jederzeit zu-
sätzlich Auskünfte des Wettbewerbsregisters
anfordern.

(4) Bei Aufträgen ab einer Höhe von 30 000
Euro fordert der öffentliche Auftraggeber nach
Absatz 2 für die Bewerberin oder den Bewerber,

die oder der den Zuschlag erhalten soll, vor der
Zuschlagserteilung eine Auskunft aus dem
Wettbewerbsregister.

(5) Vor der Entscheidung über den Ausschluss
ist die Bewerberin oder der Bewerber zu hören.

§ 20 Pflichten des Arbeitgebers zur Zahlung
des Mindestlohns

Arbeitgeber mit Sitz im In- oder Ausland sind
verpflichtet, ihren im Inland beschäftigten Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern ein Ar -
beits entgelt mindestens in Höhe des Mindest-
lohns nach § 1 Absatz 2 spätestens zu dem in
§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 genannten Zeit-
punkt zu zahlen.

§ 21 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig 

1.    entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit
§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 3 des
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes eine
Prüfung nicht duldet oder bei einer Prüfung
nicht mitwirkt,

2.    entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit
§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Schwarz-
arbeitsbekämpfungsgesetzes das Betreten
eines Grundstücks oder Geschäftsraums
nicht duldet,

3.    entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit
§ 5 Absatz 5 Satz 1 des Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetzes Daten nicht, nicht
richtig, nicht vollständig, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht rechtzeitig
übermittelt,

4.    entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1 oder Ab-
satz 3 Satz 1 eine Anmeldung nicht, nicht
richtig, nicht vollständig, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht rechtzeitig
vorlegt oder nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig, nicht in der vorgeschriebenen Wei-
se oder nicht rechtzeitig zuleitet,
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5.    entgegen § 16 Absatz 1 Satz 3, auch in Ver-
bindung mit Absatz 3 Satz 2, eine Ände-
rungsmeldung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig, nicht in der vorgeschriebenen Wei-
se oder nicht rechtzeitig macht,

6.    entgegen § 16 Absatz 2 oder 4 eine Versi-
cherung nicht, nicht richtig oder nicht recht-
zeitig beifügt,

7.    entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1, auch in
 Verbindung mit Satz 2, eine Aufzeichnung
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig erstellt oder nicht oder
nicht mindestens zwei Jahre aufbewahrt,

8.    entgegen § 17 Absatz 2 eine Unterlage
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht in der vorgeschriebenen Weise bereit-
hält oder

9.    entgegen § 20 das dort genannte Arbeits -
entgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer Werk- oder
Dienstleistungen in erheblichem Umfang aus-
führen lässt, indem er als Unternehmer einen
anderen Unternehmer beauftragt, von dem er
weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass dieser bei
der Erfüllung dieses Auftrags 

1.    entgegen § 20 das dort genannte Arbeits -
entgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt
oder

2.    einen Nachunternehmer einsetzt oder
zulässt, dass ein Nachunternehmer tätig
wird, der entgegen § 20 das dort genannte
Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig
zahlt.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen
des Absatzes 1 Nummer 9 und des Absatzes 2
mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend
Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße
bis zu dreißigtausend Euro geahndet werden.

(4) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36
Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten sind die in § 14 genannten
Behörden jeweils für ihren Geschäftsbereich.

(5) Für die Vollstreckung zugunsten der Behör-
den des Bundes und der bundesunmittelbaren
juristischen Personen des öffentlichen Rechts
sowie für die Vollziehung des Vermögensarres-
tes nach § 111e der Strafprozessordnung in
Verbindung mit § 46 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten durch die in § 14 genannten
Behörden gilt das Verwaltungs-Vollstreckungs-
gesetz des Bundes.

Abschnitt 4
Schlussvorschriften

§ 22 Persönlicher Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer. Praktikantinnen und Prakti-
kanten im Sinne des § 26 des Berufsbildungs-
gesetzes gelten als Arbeitnehmerinnen und
 Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes, es sei
denn, dass sie 

1.    ein Praktikum verpflichtend auf Grund einer
schulrechtlichen Bestimmung, einer Ausbil-
dungsordnung, einer hochschulrechtlichen
Bestimmung oder im Rahmen einer Ausbil-
dung an einer gesetzlich geregelten Berufs -
akademie leisten,

2.    ein Praktikum von bis zu drei Monaten zur
Orientierung für eine Berufsausbildung
oder für die Aufnahme eines Studiums leis -
ten,

3.    ein Praktikum von bis zu drei Monaten be-
gleitend zu einer Berufs- oder Hochschul-
ausbildung leisten, wenn nicht zuvor ein
solches Praktikumsverhältnis mit demsel-
ben Ausbildenden bestanden hat, oder

4.    an einer Einstiegsqualifizierung nach § 54a
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch oder
an einer Berufsausbildungsvorbereitung
nach §§ 68 bis 70 des Berufsbildungsge-
setzes teilnehmen.

Praktikantin oder Praktikant ist unabhängig von
der Bezeichnung des Rechtsverhältnisses, wer
sich nach der tatsächlichen Ausgestaltung und
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Durchführung des Vertragsverhältnisses für ei-
ne begrenzte Dauer zum Erwerb praktischer
Kenntnisse und Erfahrungen einer bestimmten
betrieblichen Tätigkeit zur Vorbereitung auf ei-
ne berufliche Tätigkeit unterzieht, ohne dass es
sich dabei um eine Berufsausbildung im Sinne
des Berufsbildungsgesetzes oder um eine da-
mit vergleichbare praktische Ausbildung han-
delt.

(2) Personen im Sinne von § 2 Absatz 1 und 2
des Jugendarbeitsschutzgesetzes ohne abge-
schlossene Berufsausbildung gelten nicht als
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sinne
dieses Gesetzes.

(3) Von diesem Gesetz nicht geregelt wird die
Vergütung von zu ihrer Berufsausbildung Be-
schäftigten sowie ehrenamtlich Tätigen.

(4) Für Arbeitsverhältnisse von Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern, die unmittelbar vor
Beginn der Beschäftigung langzeitarbeitslos im
Sinne des § 18 Absatz 1 des Dritten Buches So-
zialgesetzbuch waren, gilt der Mindestlohn in
den ersten sechs Monaten der Beschäftigung
nicht. Die Bundesregierung hat den gesetzge-
benden Körperschaften zum 1. Juni 2016 dar-
über zu berichten, inwieweit die Regelung nach
Satz 1 die Wiedereingliederung von Langzeitar-
beitslosen in den Arbeitsmarkt gefördert hat,
und eine Einschätzung darüber abzugeben, ob
diese Regelung fortbestehen soll.

§ 23 Evaluation

Dieses Gesetz ist im Jahr 2020 zu evaluieren.

§ 24 Übergangsregelung

(1) Bis zum 31. Dezember 2017 gehen abwei-
chende Regelungen eines Tarifvertrages reprä-
sentativer Tarifvertragsparteien dem Mindest-
lohn vor, wenn sie für alle unter den Geltungs-
bereich des Tarifvertrages fallenden Arbeitge-
ber mit Sitz im In- oder Ausland sowie  deren
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verbind-
lich gemacht worden sind; ab dem
1. Januar 2017 müssen abweichende Regelun-
gen in diesem Sinne mindestens ein Entgelt von
brutto 8,50 Euro je Zeitstunde vorsehen. Satz 1
gilt entsprechend für Rechtsverordnungen, die
auf der Grundlage von § 11 des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes sowie § 3a des Arbeit neh -
mer  überlassungsgesetzes erlassen worden
sind.

(2) Zeitungszustellerinnen und Zeitungszu-
steller haben ab dem 1. Januar 2015 einen An-
spruch auf 75 Prozent und ab dem 1. Januar
2016 auf 85 Prozent des Mindestlohns nach
§ 1 Absatz 2 Satz 1. Vom 1. Januar 2017 bis
zum 31. Dezember 2017 beträgt der Mindest-
lohn für Zeitungszustellerinnen und Zeitungszu-
steller brutto 8,50 Euro je Zeitstunde. Zei-
tungszustellerinnen und Zeitungszusteller im
Sinne der Sätze 1 und 2 sind Personen, die in
einem Arbeitsverhältnis ausschließlich periodi-
sche Zeitungen oder Zeitschriften an Endkun-
den zustellen; dies umfasst auch Zustellerinnen
und Zusteller von Anzeigenblättern mit redak-
tionellem Inhalt.
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§ 1 Anwendungsbereich

Dieses Gesetz gilt für alle Arbeitnehmer. Prak-
tikanten, die gemäß § 22 Absatz 1 des Mindest-
lohngesetzes als Arbeitnehmer gelten, sind Ar-
beitnehmer im Sinne dieses Gesetzes.

§ 2 Nachweispflicht

(1) Der Arbeitgeber hat die wesentlichen Ver-
tragsbedingungen des Arbeitsverhältnisses in-
nerhalb der Fristen des Satzes 4 schriftlich nie-
derzulegen, die Niederschrift zu unterzeichnen
und dem Arbeitnehmer auszuhändigen. In die
Niederschrift sind mindestens aufzunehmen:

1.    der Name und die Anschrift der Vertrags-
parteien,

2.    der Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsver-
hältnisses,

3.    bei befristeten Arbeitsverhältnissen: das
Enddatum oder die vorhersehbare Dauer
des Arbeitsverhältnisses,

4.    der Arbeitsort oder, falls der Arbeitnehmer
nicht nur an einem bestimmten Arbeitsort
tätig sein soll, ein Hinweis darauf, daß der
Arbeitnehmer an verschiedenen Orten be-
schäftigt werden oder seinen Arbeitsort frei
wählen kann,

5.    eine kurze Charakterisierung oder Be-
schreibung der vom Arbeitnehmer zu leis -
tenden Tätigkeit,

6.    sofern vereinbart, die Dauer der Probezeit,

7.    die Zusammensetzung und die Höhe des
Arbeitsentgelts einschließlich der Vergü-
tung von Überstunden, der Zuschläge, der
Zulagen, Prämien und Sonderzahlungen so-
wie anderer Bestandteile des Arbeitsent-
gelts, die jeweils getrennt anzugeben sind,
und deren Fälligkeit sowie die Art der Aus-
zahlung,

8.    die vereinbarte Arbeitszeit, vereinbarte Ru-
hepausen und Ruhezeiten sowie bei verein-
barter Schichtarbeit das Schichtsystem,

der Schichtrhythmus und Voraussetzungen
für Schichtänderungen,

9.    bei Arbeit auf Abruf nach § 12 des Teilzeit-
und Befristungsgesetzes:

a)   die Vereinbarung, dass der Arbeitneh-
mer seine Arbeitsleistung entspre-
chend dem Arbeitsanfall zu erbringen
hat,

b)   die Zahl der mindestens zu vergüten-
den Stunden,

c)   der Zeitrahmen, bestimmt durch Refe-
renztage und Referenzstunden, der für
die Erbringung der Arbeitsleistung fest-
gelegt ist, und

d)    die Frist, innerhalb derer der Arbeitge-
ber die Lage der Arbeitszeit im Voraus
mitzuteilen hat,

10. sofern vereinbart, die Möglichkeit der An-
ordnung von Überstunden und deren Vor-
aussetzungen,

11. die Dauer des jährlichen Erholungsurlaubs,

12. ein etwaiger Anspruch auf vom Arbeitgeber
bereitgestellte Fortbildung,

13. wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ei-
ne betriebliche Altersversorgung über einen
Versorgungsträger zusagt, der Name und
die Anschrift dieses Versorgungsträgers;
die Nachweispflicht entfällt, wenn der Ver-
sorgungsträger zu dieser Information ver-
pflichtet ist,

14. das bei der Kündigung des Arbeitsverhält-
nisses von Arbeitgeber und Arbeitnehmer
einzuhaltende Verfahren, mindestens das
Schriftformerfordernis und die Fristen für
die Kündigung des Arbeitsverhältnisses, so-
wie die Frist zur Erhebung einer Kündi-
gungsschutzklage; § 7 des Kündigungs-
schutzgesetzes ist auch bei einem nicht
ordnungsgemäßen Nachweis der Frist zur
Erhebung einer Kündigungsschutzklage an-
zuwenden,
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15. ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis
auf die auf das Arbeitsverhältnis anwend-
baren Tarifverträge, Betriebs- oder Dienst-
vereinbarungen sowie Regelungen pa-
ritätisch besetzter Kommissionen, die auf
der Grundlage kirchlichen Rechts Arbeits-
bedingungen für den Bereich kirchlicher Ar-
beitgeber festlegen.

Der Nachweis der wesentlichen Vertragsbedin-
gungen in elektronischer Form ist ausgeschlos-
sen. Dem Arbeitnehmer ist die Niederschrift mit
den Angaben nach Satz 2 Nummer 1, 7 und 8
spätestens am ersten Tag der Arbeitsleistung,
die Niederschrift mit den Angaben nach Satz 2
Nummer 2 bis 6, 9 und 10 spätestens am sieb-
ten Kalendertag nach dem vereinbarten Beginn
des Arbeitsverhältnisses und die Niederschrift
mit den übrigen Angaben nach Satz 2 spätes -
tens einen Monat nach dem vereinbarten Be-
ginn des Arbeitsverhältnisses auszuhändigen.

(1a) Wer einen Praktikanten einstellt, hat un-
verzüglich nach Abschluss des Praktikumsver-
trages, spätestens vor Aufnahme der Praktikan-
tentätigkeit, die wesentlichen Vertragsbedin-
gungen schriftlich niederzulegen, die Nieder-
schrift zu unterzeichnen und dem Praktikanten
auszuhändigen. In die Niederschrift sind min -
des tens aufzunehmen:

1.    der Name und die Anschrift der Vertrags-
parteien,

2.    die mit dem Praktikum verfolgten Lern- und
Ausbildungsziele,

3.    Beginn und Dauer des Praktikums,

4.    Dauer der regelmäßigen täglichen Prakti-
kumszeit,

5.    Zahlung und Höhe der Vergütung,

6.    Dauer des Urlaubs,

7.    ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis
auf die Tarifverträge, Betriebs- oder Dienst-
vereinbarungen, die auf das Praktikumsver-
hältnis anzuwenden sind.

Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

(2) Hat der Arbeitnehmer seine Arbeitsleis -
tung länger als vier aufeinanderfolgende Wo-
chen außerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land zu erbringen, so hat der Arbeitgeber dem
Arbeitnehmer vor dessen Abreise die Nieder-
schrift nach Absatz 1 Satz 1 mit allen wesentli-
chen Angaben nach Absatz 1 Satz 2 und folgen-
den zusätzlichen Angaben auszuhändigen:

1.    das Land oder die Länder, in dem oder in
denen die Arbeit im Ausland geleistet wer-
den soll, und die geplante Dauer der Arbeit,

2.    die Währung, in der die Entlohnung erfolgt,

3.    sofern vereinbart, mit dem Auslandsaufent-
halt verbundene Geld- oder Sachleistun-
gen, insbesondere Entsendezulagen und zu
erstattende Reise-, Verpflegungs- und Un-
terbringungskosten,

4.    die Angabe, ob eine Rückkehr des Arbeit-
nehmers vorgesehen ist, und gegebenen-
falls die Bedingungen der Rückkehr.

(3) Fällt ein Auslandsaufenthalt nach Absatz 2
in den Anwendungsbereich der Richtlinie
96/71/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 16. Dezember 1996 über die
Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der
Erbringung von Dienstleistungen (ABl. L 18 vom
21.1.1997, S. 1), die durch die Richtlinie (EU)
2018/957 (ABl. L 173 vom 9.7.2018, S. 16)
geändert worden ist, muss die Niederschrift
nach Absatz 1 Satz 1 neben den Angaben nach
Absatz 2 auch folgende zusätzliche Angaben
enthalten:

1.    die Entlohnung, auf die der Arbeitnehmer
nach dem Recht des Mitgliedstaats oder
der Mitgliedstaaten, in dem oder in denen
der Arbeitnehmer seine Arbeit leisten soll,
Anspruch hat,

2.    den Link zu der einzigen offiziellen nationa-
len Website, die der Mitgliedstaat, in dem
der Arbeitnehmer seine Arbeit leisten soll,
betreibt nach Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe
a der Richtlinie 2014/67/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 15.
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Mai 2014 zur Durchsetzung der Richtlinie
96/71/EG über die Entsendung von Arbeit-
nehmern im Rahmen der Erbringung von
Dienstleistungen und zur Änderung der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1024/2012 über die Ver-
waltungszusammenarbeit mit Hilfe des Bin-
nenmarkt-Informationssystems – („IMI-Ver-
ordnung“) (ABl. L 159 vom 28.5.2014, S.
11).

(4) Die Angaben nach Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 6 bis 8 und 10 bis 14 können ersetzt wer-
den durch einen Hinweis auf die auf das Arbeits-
verhältnis anwendbaren Tarifverträge, Be-
triebs- oder Dienstvereinbarungen sowie Rege-
lungen paritätisch besetzter Kommissionen, die
auf der Grundlage kirchlichen Rechts Arbeitsbe-
dingungen für den Bereich kirchlicher Arbeitge-
ber festlegen. Ist in den Fällen des Absatzes 1
Satz 2 Nummer 11 und 14 die jeweilige gesetz-
liche Regelung maßgebend, so kann hierauf
verwiesen werden. Die Angaben nach Absatz 2
Nummer 2 und Absatz 3 Nummer 1 können er-
setzt werden durch einen Hinweis auf konkrete
Bestimmungen der einschlägigen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften und Satzungen oder
Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinba-
rungen sowie Regelungen paritätisch besetzter
Kommissionen, die auf der Grundlage kirchli-
chen Rechts Arbeitsbedingungen für den Be-
reich kirchlicher Arbeitgeber festlegen.

(5) Wenn dem Arbeitnehmer ein schriftlicher
Arbeitsvertrag ausgehändigt worden ist, entfällt
die Verpflichtung nach den Absätzen 1, 2 und 3,
soweit der Vertrag die in den Absätzen 1 bis 4
geforderten Angaben enthält.

§ 3 Änderung der Angaben

Eine Änderung der wesentlichen Vertragsbe-
dingungen ist dem Arbeitnehmer spätestens an
dem Tag, an dem sie wirksam wird, schriftlich
mitzuteilen. Satz 1 gilt nicht bei einer Änderung
der auf das Arbeitsverhältnis anwendbaren ge-
setzlichen Vorschriften, Tarifverträge, Betriebs-
oder Dienstvereinbarungen sowie Regelungen
paritätisch besetzter Kommissionen, die auf

der Grundlage kirchlichen Rechts Arbeitsbedin-
gungen für den Bereich kirchlicher Arbeitgeber
festlegen.

§ 4 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer

1.    entgegen § 2 Absatz 1 Satz 1 eine in § 2 Ab-
satz 1 Satz 2 genannte wesentliche Ver-
tragsbedingung nicht, nicht richtig, nicht
vollständig, nicht in der vorgeschriebenen
Weise oder nicht rechtzeitig aushändigt,

2.    entgegen § 2 Absatz 2, auch in Verbindung
mit Absatz 3, eine dort genannte Nieder-
schrift nicht, nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig aushändigt oder

3.    entgegen § 3 Satz 1 eine Mitteilung nicht,
nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der
vorgeschriebenen Weise oder nicht recht-
zeitig macht.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer
Geldbuße bis zu zweitausend Euro geahndet
werden.

§ 5 Übergangsvorschrift

Hat das Arbeitsverhältnis bereits vor dem
1. August 2022 bestanden, so ist dem Arbeit-
nehmer auf sein Verlangen spätestens am sieb-
ten Tag nach Zugang der Aufforderung beim Ar-
beitgeber die Niederschrift mit den Angaben
nach § 2 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 10 aus-
zuhändigen; die Niederschrift mit den übrigen
Angaben nach § 2 Absatz 1 Satz 2 ist spätes -
tens einen Monat nach Zugang der Aufforde-
rung auszuhändigen. Soweit eine früher aus -
gestellte Niederschrift oder ein schriftlicher
 Arbeitsvertrag die nach diesem Gesetz erforder-
lichen Angaben enthält, entfällt diese Verpflich-
tung.

§ 6 Unabdingbarkeit

Von den Vorschriften dieses Gesetzes kann
nicht zuungunsten des Arbeitnehmers abgewi-
chen werden.
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Gesetz über die Pflegezeit

(Pflegezeitgesetz – PflegeZG)

Vom 28. Mai 2008
(BGBl. I S. 874, 896)

Zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 19. Dezember 2022

(BGBl. I S. 2510)
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§ 1 Ziel des Gesetzes

Ziel des Gesetzes ist, Beschäftigten die Mög-
lichkeit zu eröffnen, pflegebedürftige nahe An-
gehörige in häuslicher Umgebung zu pflegen
und damit die Vereinbarkeit von Beruf und fa -
miliärer Pflege zu verbessern.

§ 2 Kurzzeitige Arbeitsverhinderung

(1) Beschäftigte haben das Recht, bis zu zehn
Arbeitstage der Arbeit fernzubleiben, wenn dies
erforderlich ist, um für einen pflegebedürftigen
nahen Angehörigen in einer akut aufgetretenen
Pflegesituation eine bedarfsgerechte Pflege zu
organisieren oder eine pflegerische Versorgung
in dieser Zeit sicherzustellen.

(2) Beschäftigte sind verpflichtet, dem Arbeit-
geber ihre Verhinderung an der Arbeitsleistung
und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich
mitzuteilen. Dem Arbeitgeber ist auf Verlangen
eine ärztliche Bescheinigung über die Pflegebe-
dürftigkeit des nahen Angehörigen und die Er-
forderlichkeit der in Absatz 1 genannten Maß-
nahmen vorzulegen.

(3) Der Arbeitgeber ist zur Fortzahlung der Ver-
gütung nur verpflichtet, soweit sich eine solche
Verpflichtung aus anderen gesetzlichen Vor-
schriften oder auf Grund einer Vereinbarung er-
gibt. Ein Anspruch der Beschäftigten auf Zah-
lung von Pflegeunterstützungsgeld richtet sich
nach § 44a Absatz 3 des Elften Buches Sozial-
gesetzbuch.

§ 3 Pflegezeit und sonstige Freistellungen

(1) Beschäftigte sind von der Arbeitsleistung
vollständig oder teilweise freizustellen, wenn
sie einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen
in häuslicher Umgebung pflegen (Pflegezeit).
Der Anspruch nach Satz 1 besteht nicht ge -
genüber Arbeitgebern mit in der Regel 15 oder
weniger Beschäftigten.

(2) Die Beschäftigten haben die Pflegebedürf-
tigkeit des nahen Angehörigen durch Vorlage ei-
ner Bescheinigung der Pflegekasse oder des

Medizinischen Dienstes der Krankenversiche-
rung nachzuweisen. Bei in der privaten Pflege-
Pflichtversicherung versicherten Pflegebedürf-
tigen ist ein entsprechender Nachweis zu er-
bringen.

(3) Wer Pflegezeit beanspruchen will, muss
dies dem Arbeitgeber spätestens zehn Arbeits-
tage vor Beginn schriftlich ankündigen und
gleichzeitig erklären, für welchen Zeitraum und
in welchem Umfang die Freistellung von der Ar-
beitsleistung in Anspruch genommen werden
soll. Wenn nur teilweise Freistellung in An-
spruch genommen wird, ist auch die ge -
wünschte Verteilung der Arbeitszeit anzugeben.
Enthält die Ankündigung keine eindeutige Fest-
legung, ob die oder der Beschäftigte Pflegezeit
oder Familienpflegezeit nach § 2 des Familien-
pflegezeitgesetzes in Anspruch nehmen will,
und liegen die Voraussetzungen beider Frei -
stellungsansprüche vor, gilt die Erklärung als
Ankündigung von Pflegezeit. Beansprucht die
oder der Beschäftigte nach der Pflegezeit Fami-
lienpflegezeit oder eine Freistellung nach § 2
Absatz 5 des Familienpflegezeitgesetzes zur
Pflege oder Betreuung desselben pflegebedürf-
tigen Angehörigen, muss sich die Familienpfle-
gezeit oder die Freistellung nach § 2 Absatz 5
des Familienpflegezeitgesetzes unmittelbar an
die Pflegezeit anschließen. In diesem Fall soll
die oder der Beschäftigte möglichst frühzeitig
erklären, ob sie oder er Familienpflegezeit oder
eine Freistellung nach § 2 Absatz 5 des Famili-
enpflegezeitgesetzes in Anspruch nehmen wird;
abweichend von § 2a Absatz 1 Satz 1 des Fa -
milienpflegezeitgesetzes muss die Ankündi-
gung spätestens drei Monate vor Beginn der Fa-
milienpflegezeit erfolgen. Wird Pflegezeit nach
einer Familienpflegezeit oder einer Freistellung
nach § 2 Absatz 5 des Familienpflegezeitgeset-
zes in Anspruch genommen, ist die Pflegezeit in
unmittelbarem Anschluss an die Familien -
pflegezeit oder die Freistellung nach § 2 Ab-
satz 5 des Familienpflegezeitgesetzes zu bean-
spruchen; sie ist abweichend von Satz 1 dem
 Arbeitgeber spätestens acht Wochen vor Be-
ginn schriftlich anzukündigen.
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(4) Wenn nur teilweise Freistellung in An-
spruch genommen wird, haben Arbeitgeber und
Beschäftigte über die Verringerung und die Ver-
teilung der Arbeitszeit eine schriftliche Verein-
barung zu treffen. Hierbei hat der Arbeitgeber
den Wünschen der Beschäftigten zu entspre-
chen, es sei denn, dass dringende betriebliche
Gründe entgegenstehen.

(5) Beschäftigte sind von der Arbeitsleistung
vollständig oder teilweise freizustellen, wenn
sie einen minderjährigen pflegebedürftigen na-
hen Angehörigen in häuslicher oder außerhäus-
licher Umgebung betreuen. Die Inanspruchnah-
me dieser Freistellung ist jederzeit im Wechsel
mit der Freistellung nach Absatz 1 im Rahmen
der Gesamtdauer nach § 4 Absatz 1 Satz 4 mög-
lich. Absatz 1 Satz 2 und die Absätze 2 bis 4 gel-
ten entsprechend. Beschäftigte können diesen
Anspruch wahlweise statt des Anspruchs auf
Pflegezeit nach Absatz 1 geltend machen. 

(6) Beschäftigte sind zur Begleitung eines na-
hen Angehörigen von der Arbeitsleistung voll-
ständig oder teilweise freizustellen, wenn die-
ser an einer Erkrankung leidet, die progredient
verläuft und bereits ein weit fortgeschrittenes
Stadium erreicht hat, bei der eine Heilung aus-
geschlossen und eine palliativmedizinische Be-
handlung notwendig ist und die lediglich eine
begrenzte Lebenserwartung von Wochen oder
wenigen Monaten erwarten lässt. Beschäftigte
haben diese gegenüber dem Arbeitgeber durch
ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen. Absatz 1
Satz 2, Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 gel-
ten entsprechend. § 45 des Fünften Buches So-
zialgesetzbuch bleibt unberührt.

(6a) Beschäftigte von Arbeitgebern mit in der
Regel 15 oder weniger Beschäftigten können
bei ihrem Arbeitgeber den Abschluss einer Ver-
einbarung über eine Pflegezeit nach Absatz 1
Satz 1 oder eine sonstige Freistellung nach Ab-
satz 5 Satz 1 oder Absatz 6 Satz 1 beantragen.
Der Arbeitgeber hat den Antrag innerhalb von
vier Wochen nach Zugang zu beantworten. Eine
Ablehnung des Antrags ist zu begründen. Wird
eine Pflegezeit oder sonstige Freistellung nach

Satz 1 vereinbart, gelten die Absätze 2, 3 Satz
4 und 6 erster Halbsatz, Absatz 4 Satz 1 sowie
Absatz 6 Satz 2 und 4 entsprechend. 

(7) Ein Anspruch auf Förderung richtet sich
nach den §§ 3, 4, 5 Absatz 1 Satz 1 und Ab-
satz 2 sowie den §§ 6 bis 10 des Familienpfle-
gezeitgesetzes.

§ 4 Dauer der Inanspruchnahme

(1) Die Pflegezeit nach § 3 beträgt für jeden
pflegebedürftigen nahen Angehörigen längs-
tens sechs Monate (Höchstdauer). Für einen
kürzeren Zeitraum in Anspruch genommene
Pflegezeit kann bis zur Höchstdauer verlängert
werden, wenn der Arbeitgeber zustimmt. Eine
Verlängerung bis zur Höchstdauer kann ver-
langt werden, wenn ein vorgesehener Wechsel
in der Person des Pflegenden aus einem wichti-
gen Grund nicht kann; dies gilt nicht für Fälle
des § 3 Absatz 6a. Pflegezeit und Familienpfle-
gezeit nach § 2 des Familienpflegezeitgesetzes
dürfen gemeinsam die Gesamtdauer von 24
Monaten je pflegebedürftigem  nahen Angehöri-
gen nicht überschreiten. Die Pflegezeit wird auf
Berufsbildungszeiten nicht angerechnet.

(2) Ist der nahe Angehörige nicht mehr pfle -
gebedürftig oder die häusliche Pflege des na-
hen Angehörigen unmöglich oder unzumutbar,
endet die Pflegezeit vier Wochen nach Eintritt
der veränderten Umstände. Der Arbeitgeber ist
über die veränderten Umstände unverzüglich zu
unterrichten. Im Übrigen kann die Pflegezeit nur
vorzeitig beendet werden, wenn der Arbeitgeber
zustimmt.

(3) Für die Betreuung nach § 3 Absatz 5 gel-
ten die Absätze 1 und 2 entsprechend. Für die
Freistellung nach § 3 Absatz 6 gilt eine Höchst-
dauer von drei Monaten je nahem Angehörigen.
Für die Freistellung nach § 3 Absatz 6 gelten Ab-
satz 1 Satz 2, 3 und 5 sowie Absatz 2 entspre-
chend; bei zusätzlicher Inanspruchnahme von
Pflegezeit oder einer Freistellung nach § 3 Ab-
satz 5 oder Familienpflegezeit oder einer Frei-
stellung nach § 2 Absatz 5 des Familienpflege-
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zeitgesetzes dürfen die Freistellungen insge-
samt 24 Monate je nahem Angehörigen nicht
überschreiten. 

(4) Der Arbeitgeber kann den Erholungsur-
laub, der der oder dem Beschäftigten für das
 Urlaubsjahr zusteht, für jeden vollen Kalender-
monat der vollständigen Freistellung von der
 Arbeitsleistung um ein Zwölftel kürzen.

§ 4a Erneute Pflegezeit nach Inanspruch -
nahme einer Freistellung auf Grundlage der

Sonderregelungen aus Anlass der
COVID-19-Pandemie 

(1) Abweichend von § 4 Absatz 1 Satz 2 und 3
können Beschäftigte einmalig nach einer been-
deten Pflegezeit zur Pflege oder Betreuung des-
selben pflegebedürftigen Angehörigen Pflege-
zeit erneut, jedoch insgesamt nur bis zur
Höchstdauer nach § 4 Absatz 1 Satz 1 in An-
spruch nehmen, wenn die Gesamtdauer nach
§ 4 Absatz 1 Satz 4 nicht überschritten wird und
die Inanspruchnahme der beendeten Pflegezeit
auf der Grundlage der Sonderregelungen aus
Anlass der COVID-19-Pandemie erfolgte. 

(2) Abweichend von § 3 Absatz 3 Satz 4 muss
sich die Familienpflegezeit oder eine Freistel-
lung nach § 2 Absatz 5 des Familienpflegezeit-
gesetzes nicht unmittelbar an die Pflegezeit
anschließen, wenn die Pflegezeit auf Grund der
Sonderregelungen aus Anlass der COVID-19-
Pandemie in Anspruch genommen wurde und
die Gesamtdauer nach § 4 Absatz 1 Satz 4 nicht
überschritten wird. 

(3) Abweichend von § 3 Absatz 3 Satz 6 muss
sich die Pflegezeit nicht unmittelbar an die Fa-
milienpflegezeit oder an die Freistellung nach
§ 2 Absatz 5 des Familienpflegezeitgesetzes
anschließen, wenn die Familienpflegezeit oder
Freistellung auf Grund der Sonderregelungen
aus Anlass der COVID-19-Pandemie erfolgte
und die Gesamtdauer nach § 4 Absatz 1 Satz 4
nicht überschritten wird.

§ 5 Kündigungsschutz

(1) Der Arbeitgeber darf das Beschäftigungs-
verhältnis von der Ankündigung, höchstens je-
doch zwölf Wochen vor dem angekündigten Be-
ginn, bis zur Beendigung der kurzzeitigen Ar-
beitsverhinderung nach § 2 oder der Freistel-
lung nach § 3 nicht kündigen. Im Fall einer
Vereinbarung über eine Freistellung nach § 3
Absatz 6a dieses Gesetzes oder nach § 2a Ab-
satz 5a des Familienpflegezeitgesetzes beginnt
der Kündigungsschutz mit dem Beginn der Frei-
stellung. 

(2) In besonderen Fällen kann eine Kündigung
von der für den Arbeitsschutz zuständigen
obers ten Landesbehörde oder der von ihr
 bestimmten Stelle ausnahmsweise für zulässig
erklärt werden. Die Bundesregierung kann hier-
zu mit Zustimmung des Bundesrates allgemei-
ne Verwaltungsvorschriften erlassen.

§ 6 Befristete Verträge

(1) Wenn zur Vertretung einer Beschäftigten
oder eines Beschäftigten für die Dauer der kurz -
zeitigen Arbeitsverhinderung nach § 2 oder der
Freistellung nach § 3 eine Arbeitnehmerin oder
ein Arbeitnehmer eingestellt wird, liegt hierin
ein sachlicher Grund für die Befristung des Ar-
beitsverhältnisses. Über die Dauer der Vertre-
tung nach Satz 1 hinaus ist die Befristung für
notwendige Zeiten einer Einarbeitung zulässig.

(2) Die Dauer der Befristung des Arbeitsvertra-
ges muss kalendermäßig bestimmt oder be-
stimmbar sein oder den in Absatz 1 genannten
Zwecken zu entnehmen sein.

(3) Der Arbeitgeber kann den befristeten Ar-
beitsvertrag unter Einhaltung einer Frist von
zwei Wochen kündigen, wenn die Freistellung
nach § 4 Abs. 2 Satz 1 vorzeitig endet. Das Kün-
digungsschutzgesetz ist in diesen Fällen nicht
anzuwenden. Satz 1 gilt nicht, soweit seine An-
wendung vertraglich ausgeschlossen ist.

(4) Wird im Rahmen arbeitsrechtlicher Geset-
ze oder Verordnungen auf die Zahl der beschäf-
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tigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
abgestellt, sind bei der Ermittlung dieser Zahl
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nach
§ 2 kurzzeitig an der Arbeitsleistung verhindert
oder nach § 3 freigestellt sind, nicht mitzu-
zählen, solange für sie auf Grund von Absatz 1
eine Vertreterin oder ein Vertreter eingestellt
ist. Dies gilt nicht, wenn die Vertreterin oder der
Vertreter nicht mitzuzählen ist. Die Sätze 1 und
2 gelten entsprechend, wenn im Rahmen ar-
beitsrechtlicher Gesetze oder Verordnungen
auf die Zahl der Arbeitsplätze abgestellt wird.

§ 7 Begriffsbestimmungen

(1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes
sind

1.    Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,

2.    die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten,

3.    Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen
Unselbständigkeit als arbeitnehmerähnli-
che Personen anzusehen sind; zu diesen
gehören auch die in Heimarbeit Beschäftig-
ten und die ihnen Gleichgestellten.

(2) Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes sind
natürliche und juristische Personen sowie
rechtsfähige Personengesellschaften, die Per-
sonen nach Absatz 1 beschäftigen. Für die ar-
beitnehmerähnlichen Personen, insbesondere
für die in Heimarbeit Beschäftigten und die ih-
nen Gleichgestellten, tritt an die Stelle des Ar-
beitgebers der Auftraggeber oder Zwischen -
meis ter.

(3) Nahe Angehörige im Sinne dieses Geset-
zes sind

1.   Großeltern, Eltern, Schwiegereltern, Stief-
eltern,

2.    Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer
eheähnlichen oder lebenspartnerschafts -
ähnlichen Gemeinschaft, Geschwister, Ehe-
gatten der Geschwister und Geschwister
der Ehegatten, Lebenspartner der Ge schwis -
ter und Geschwister der Lebenspartner,

3.    Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder, die Kin-
der, Adoptiv- oder Pflegekinder des Ehegat-
ten oder Lebenspartners, Schwiegerkinder
und Enkelkinder.

(4) Pflegebedürftig im Sinne dieses Gesetzes
sind Personen, die die Voraussetzungen nach
den §§ 14 und 15 des Elften Buches Sozialge-
setzbuch erfüllen. Pflegebedürftig im Sinne von
§ 2 sind auch Personen, die die Voraussetzun-
gen nach den §§ 14 und 15 des Elften Buches
Sozialgesetzbuch voraussichtlich erfüllen.

§ 8 Unabdingbarkeit

Von den Vorschriften dieses Gesetzes kann
nicht zuungunsten der Beschäftigten abgewi-
chen werden.

§ 9 (aufgehoben)

361



Pflegezeitgesetz                                                                                                                             PflegeZG

362



SGB VII                                                                                                       Siebtes Buch Sozialgesetzbuch

Siebtes Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche
Unfallversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes

vom 7. August 1996, BGBl. I S. 1254)

(Siebtes Buch Sozialgesetzbuch – SGB VII)

Vom 7. August 1996
(BGBl. I S. 1254)

Zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 2022

(BGBl. I S. 2759)

Anmerkung des Verlags:

Das SGB VII wird in diesem Aushangbuch in Auszügen abgedruckt. Enthalten sind v. a. Paragra-
fen, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer direkt betreffen. Welche Paragrafen abgedruckt sind, ent-
nehmen Sie bitte dem Inhaltsverzeichnis.
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Erstes Kapitel
Aufgaben, versicherter Personenkreis,

 Versicherungsfall [§§ 1–13]

Erster Abschnitt
Aufgaben der Unfallversicherung

§ 1 Prävention, Rehabilitation,
 Entschädigung

Aufgabe der Unfallversicherung ist es, nach
Maßgabe der Vorschriften dieses Buches

1.   mit allen geeigneten Mitteln Arbeitsunfälle
und Berufskrankheiten sowie arbeitsbe-
dingte Gesundheitsgefahren zu verhüten,

2.   nach Eintritt von Arbeitsunfällen oder Be-
rufskrankheiten die Gesundheit und die
Leistungsfähigkeit der Versicherten mit al-
len geeigneten Mitteln wiederherzustellen
und sie oder ihre Hinterbliebenen durch
Geldleistungen zu entschädigen.

Zweiter Abschnitt
Versicherter Personenkreis

§ 2 Versicherung kraft Gesetzes

(1) Kraft Gesetzes sind versichert

1.   Beschäftigte,

2.   Lernende während der beruflichen Aus-
und Fortbildung in Betriebsstätten, Lehr-
werkstätten, Schulungskursen und ähnli-
chen Einrichtungen,

3.   Personen, die sich Untersuchungen, Prü-
fungen oder ähnlichen Maßnahmen unter-
ziehen, die aufgrund von Rechtsvorschrif-
ten zur Aufnahme einer versicherten Tätig-
keit oder infolge einer abgeschlossenen
versicherten Tätigkeit erforderlich sind, so-
weit diese Maßnahmen vom Unternehmen
oder einer Behörde veranlaßt worden sind,

4.   behinderte Menschen, die in anerkannten
Werkstätten für behinderte Menschen, bei
einem anderen Leistungsanbieter nach
§ 60 des Neunten Buches oder in Blinden-

werkstätten im Sinne des § 226 des Neun-
ten Buches oder für diese Einrichtungen in
Heimarbeit tätig sind,

5.    Personen, die

a)   Unternehmer eines landwirtschaftli-
chen Unternehmens sind und ihre im
Unternehmen mitarbeitenden Ehegat-
ten oder Lebenspartner,

b)    im landwirtschaftlichen Unternehmen
nicht nur vorübergehend mitarbeitende
Familienangehörige sind,

c)    in landwirtschaftlichen Unternehmen in
der Rechtsform von Kapital- oder Per-
sonenhandelsgesellschaften regel-
mäßig wie Unternehmer selbständig
tätig sind,

d)    ehrenamtlich in Unternehmen tätig
sind, die unmittelbar der Sicherung,
Überwachung oder Förderung der
Landwirtschaft überwiegend dienen,

e)    ehrenamtlich in den Berufsverbänden
der Landwirtschaft tätig sind,

      wenn für das Unternehmen die landwirt-
schaftliche Berufsgenossenschaft zustän-
dig ist.

6.    Hausgewerbetreibende und Zwischenmeis -
ter sowie ihre mitarbeitenden Ehegatten
oder Lebenspartner,

7.    selbständig tätige Küstenschiffer und
 Küstenfischer, die zur Besatzung ihres
Fahrzeugs gehören oder als Küstenfischer
ohne Fahrzeug fischen und regelmäßig
nicht mehr als vier Arbeitnehmer beschäfti-
gen, sowie ihre mitarbeitenden Ehegatten
oder Lebenspartner,

8.    a)    Kinder während des Besuchs von Ta-
geseinrichtungen, deren Träger für den
Betrieb der Einrichtungen der Erlaubnis
nach § 45 des Achten Buches oder ei-
ner Erlaubnis aufgrund einer entspre-
chenden landesrechtlichen Regelung
bedürfen, während der Betreuung

364



§ 2 SGB VII                                                                                                Siebtes Buch Sozialgesetzbuch

durch geeignete Tagespflegepersonen
im Sinne von § 23 des Achten Buches
sowie während der Teilnahme an vor-
schulischen Sprachförderungskursen,
wenn die Teilnahme auf Grund landes-
rechtlicher Regelungen erfolgt,

b)    Schüler während des Besuchs von all-
gemein- oder berufsbildenden Schulen
und während der Teilnahme an unmit-
telbar vor oder nach dem Unterricht von
der Schule oder im Zusammenwirken
mit ihr durchgeführten Betreuungs-
maßnahmen,

c)    Studierende während der Aus- und
Fortbildung an Hochschulen,

9.   Personen, die selbständig oder unentgelt-
lich, insbesondere ehrenamtlich im Ge-
sundheitswesen oder in der Wohlfahrtspfle-
ge tätig sind,

10. Personen, die

a)   für Körperschaften, Anstalten oder Stif-
tungen des öffentlichen Rechts oder
deren Verbände oder Arbeitsgemein-
schaften, für die in den Nummern 2 und
8 genannten Einrichtungen oder für pri-
vatrechtliche Organisationen im Auf-
trag oder mit ausdrücklicher Einwilli-
gung, in besonderen Fällen mit schrift-
licher Genehmigung von Gebietskör-
perschaften ehrenamtlich tätig sind
oder an Ausbildungsveranstaltungen
für diese Tätigkeit teilnehmen,

b)    für öffentlich-rechtliche Religionsge-
meinschaften und deren Einrichtungen
oder für privatrechtliche Organisatio-
nen im Auftrag oder mit ausdrücklicher
Einwilligung, in besonderen Fällen mit
schriftlicher Genehmigung von öffent-
lich-rechtlichen Religionsgemeinschaf-
ten ehrenamtlich tätig sind oder an
Ausbildungsveranstaltungen für diese
Tätigkeit teilnehmen,

11. Personen, die

a)   von einer Körperschaft, Anstalt oder
Stiftung des öffentlichen Rechts zur Un-
terstützung einer Diensthandlung her-
angezogen werden,

b)   von einer dazu berechtigten öffentli-
chen Stelle als Zeugen zur Beweiserhe-
bung herangezogen werden,

12. Personen, die in Unternehmen zur Hilfe bei
Unglücksfällen oder im Zivilschutz unent-
geltlich, insbesondere ehrenamtlich tätig
sind oder an Ausbildungsveranstaltungen
dieser Unternehmen einschließlich der sat-
zungsmäßigen Veranstaltungen, die der
Nachwuchsförderung dienen, teilnehmen,

13. Personen, die

a)   bei Unglücksfällen oder gemeiner Ge-
fahr oder Not Hilfe leisten oder einen
anderen aus erheblicher gegenwärtiger
Gefahr für seine Gesundheit retten,

b)   Blut oder körpereigene Organe, Organ-
teile oder Gewebe spenden oder bei de-
nen Voruntersuchungen oder Nachsor-
gemaßnahmen anlässlich der Spende
vorgenommen werden,

c)   sich bei der Verfolgung oder Festnah-
me einer Person, die einer Straftat ver-
dächtig ist oder zum Schutz eines wi-
derrechtlich Angegriffenen persönlich
einsetzen,

d)   Tätigkeiten als Notärztin oder Notarzt
im Rettungsdienst ausüben, wenn die-
se Tätigkeiten neben 

aa)  einer Beschäftigung mit einem Um-
fang von regelmäßig mindestens
15 Stunden wöchentlich außerhalb
des Rettungsdienstes oder

bb)  einer Tätigkeit als zugelassener
Vertragsarzt oder als Arzt in priva-
ter Niederlassung 

ausgeübt werden,

14. Personen, die
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a)   nach den Vorschriften des Zweiten oder
des Dritten Buches der Meldepflicht un-
terliegen, wenn sie einer besonderen,
an sie im Einzelfall gerichteten Auffor-
derung der Bundesagentur für Arbeit,
des nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer
2 des Zweiten Buches zuständigen Trä-
gers oder eines nach § 6a des Zweiten
Buches zugelassenen kommunalen
Trägers nachkommen, diese oder eine
andere Stelle aufzusuchen,

b)    an einer Maßnahme teilnehmen, wenn
die Person selbst oder die Maßnahme
über die Bundesagentur für Arbeit, ei-
nen nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer
2 des Zweiten Buches zuständigen Trä-
ger oder einen nach § 6a des Zweiten
Buches zugelassenen kommunalen
Träger gefördert wird,

15. Personen, die

a)   auf Kosten einer Krankenkasse oder ei-
nes Trägers der gesetzlichen Renten-
versicherung oder der landwirtschaftli-
chen Alterskasse stationäre oder teil-
stationäre Behandlung oder stationäre,
teilstationäre oder ambulante Leistun-
gen zur medizinischen Rehabilitation
erhalten,

b)   zur Vorbereitung von Leistungen zur
Teilhabe am Arbeitsleben auf Aufforde-
rung eines Trägers der gesetzlichen
Rentenversicherung oder der Bundes-
agentur für Arbeit einen dieser Träger
oder eine andere Stelle aufsuchen,

c)   auf Kosten eines Unfallversicherungs-
trägers an vorbeugenden Maßnahmen
nach § 3 der Berufskrankheiten-Ver-
ordnung teilnehmen,

d)   auf Kosten eines Trägers der gesetzli-
chen Rentenversicherung, der landwirt-
schaftlichen Alterskasse oder eines
Trägers der gesetzlichen Unfallversi-
cherung an Präventionsmaßnahmen
teilnehmen,

16. Personen, die bei der Schaffung öffentlich
geförderten Wohnraums im Sinne des Zwei-
ten Wohnungsbaugesetzes oder im Rah-
men der sozialen Wohnraumförderung bei
der Schaffung von Wohnraum im Sinne des
§ 16 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Wohnraumför-
derungsgesetzes oder entsprechender lan-
desrechtlicher Regelungen im Rahmen der
Selbsthilfe tätig sind,

17. Pflegepersonen im Sinne des § 19 Satz 1
und 2 des Elften Buches bei der Pflege ei-
nes Pflegebedürftigen mit mindestens Pfle-
gegrad 2 im Sinne der §§ 14 und 15 Absatz
3 des Elften Buches; die versicherte Tätig-
keit umfasst pflegerische Maßnahmen in
den in § 14 Absatz 2 des Elften Buches ge-
nannten Bereichen sowie Hilfen bei der
Haushaltsführung nach § 18 Absatz 5a
Satz 3 Nummer 2 des Elften Buches.

(1a) Versichert sind auch Personen, die nach
Erfüllung der Schulpflicht auf der Grundlage ei-
ner schriftlichen Vereinbarung im Dienst eines
geeigneten Trägers im Umfang von durch-
schnittlich mindestens acht Wochenstunden
und für die Dauer von mindestens sechs Mona-
ten als Freiwillige einen Freiwilligendienst aller
Generationen unentgeltlich leisten. Als Träger
des Freiwilligendienstes aller Generationen ge-
eignet sind inländische juristische Personen
des öffentlichen Rechts oder unter § 5 Abs. 1
Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes fallende
Einrichtungen zur Förderung gemeinnütziger,
mildtätiger oder kirchlicher Zwecke (§§ 52 bis
54 der Abgabenordnung), wenn sie die Haft-
pflichtversicherung und eine kontinuierliche Be-
gleitung der Freiwilligen und deren Fort- und
Weiterbildung im Umfang von mindestens
durchschnittlich 60 Stunden je Jahr sicherstel-
len. Die Träger haben fortlaufende Aufzeichnun-
gen zu führen über die bei ihnen nach Satz 1
tätigen Personen, die Art und den Umfang der
Tätigkeiten und die Einsatzorte. Die Aufzeich-
nungen sind mindestens fünf Jahre lang aufzu-
bewahren.
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(2) Ferner sind Personen versichert, die wie
nach Absatz 1 Nr. 1 Versicherte tätig werden.
Satz 1 gilt auch für Personen, die während einer
aufgrund eines Gesetzes angeordneten Frei-
heitsentziehung oder aufgrund einer strafrich-
terlichen, staatsanwaltlichen oder jugend-
behördlichen Anordnung wie Beschäftigte tätig
werden.

(3) Absatz 1 Nr. 1 gilt auch für

1.   Personen, die im Ausland bei einer amtli-
chen Vertretung des Bundes oder der Län-
der oder bei deren Leitern, Mitgliedern oder
Bediensteten beschäftigt und in der gesetz-
lichen Rentenversicherung nach § 4 Absatz
1 Satz 2 des Sechsten Buches pflichtversi-
chert sind,

2.   Personen, die

a)    im Sinne des Entwicklungshelfer-Ge-
setzes Entwicklungsdienst oder Vorbe-
reitungsdienst leisten,

b)    einen entwicklungspolitischen Freiwilli-
gendienst „weltwärts” im Sinne der
Richtlinie des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung vom 1. August 2007
(BAnz. 2008 S. 1297) leisten,

c)    einen Internationalen Jugendfreiwilli-
gendienst im Sinne der Richtlinie Inter-
nationaler Jugendfreiwilligendienst des
Bundesministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend vom 20. De-
zember 2010 (GMBl S. 1778) leisten,

3.   Personen, die

a)    eine Tätigkeit bei einer zwischenstaatli-
chen oder überstaatlichen Organisati-
on ausüben und deren Beschäftigungs-
verhältnis im öffentlichen Dienst
während dieser Zeit ruht,

b)    als Lehrkräfte vom Auswärtigen Amt
durch das Bundesverwaltungsamt an
Schulen im Ausland vermittelt worden
sind oder

c)    für ihre Tätigkeit bei internationalen
Einsätzen zur zivilen Krisenprävention
als Sekundierte nach dem Sekundie-
rungsgesetz abgesichert werden.

Die Versicherung nach Satz 1 Nummer 3 Buch-
stabe a und c erstreckt sich auch auf Unfälle
oder Krankheiten, die infolge einer Verschlep-
pung oder einer Gefangenschaft eintreten oder
darauf beruhen, dass der Versicherte aus sons -
tigen mit seiner Tätigkeit zusammenhängenden
Gründen, die er nicht zu vertreten hat, dem Ein-
flussbereich seines Arbeitgebers oder der für
die Durchführung seines Einsatzes verantwort-
lichen Einrichtung entzogen ist. Gleiches gilt,
wenn Unfälle oder Krankheiten auf gesund-
heitsschädigende oder sonst vom Inland we-
sentlich abweichende Verhältnisse bei der
Tätigkeit oder dem Einsatz im Ausland zurück-
zuführen sind. Soweit die Absätze 1 bis 2 weder
eine Beschäftigung noch eine selbständige
Tätigkeit voraussetzen, gelten sie abweichend
von § 3 Nr. 2 des Vierten Buches für alle Perso-
nen, die die in diesen Absätzen genannten
Tätigkeiten im Inland ausüben; § 4 des Vierten
Buches gilt entsprechend. Absatz 1 Nr. 13 gilt
auch für Personen, die im Ausland tätig werden,
wenn sie im Inland ihren Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt haben.

(4) Familienangehörige im Sinne des Absatzes
1 Nr. 5 Buchstabe b sind

1.   Verwandte bis zum dritten Grade,

2.   Verschwägerte bis zum zweiten Grade,

3.   Pflegekinder (§ 56 Abs. 2 Nr. 2 des Ersten
Buches)

der Unternehmer, ihrer Ehegatten oder ihrer Le-
benspartner.

§ 3 Versicherung kraft Satzung

(1) Die Satzung kann bestimmen, daß und un-
ter welchen Voraussetzungen sich die Versiche-
rung erstreckt auf
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1.   Unternehmer und ihre im Unternehmen
mitarbeitenden Ehegatten oder Lebens-
partner,

2.   Personen, die sich auf der Unternehmens-
stätte aufhalten; § 2 Absatz 3 Satz 4 erster
Halbsatz gilt entsprechend,

3.   Personen, die

a)    im Ausland bei einer staatlichen deut-
schen Einrichtung beschäftigt werden,

b)    im Ausland von einer staatlichen deut-
schen Einrichtung anderen Staaten zur
Arbeitsleistung zur Verfügung gestellt
werden;

      Versicherungsschutz besteht nur, soweit
die Personen nach dem Recht des Beschäf-
tigungsstaates nicht unfallversichert sind,

4.    ehrenamtlich Tätige und bürgerschaftlich
Engagierte,

5.   Kinder und Jugendliche während der Teil-
nahme an Sprachförderungskursen, wenn
die Teilnahme auf Grund landesrechtlicher
Regelungen erfolgt.

(2) Absatz 1 gilt nicht für

1.   Haushaltsführende,

2.   Unternehmer von nicht gewerbsmäßig be-
triebenen Binnenfischereien oder Imkerei-
en und ihre im Unternehmen mitarbeiten-
den Ehegatten oder Lebenspartner,

3.   Personen, die aufgrund einer vom Fische-
rei- oder Jagdausübungsberechtigten erteil-
ten Erlaubnis als Fischerei- oder Jagdgast fi-
schen oder jagen,

4.   Reeder, die nicht zur Besatzung des Fahr-
zeugs gehören, und ihre im Unternehmen
mitarbeitenden Ehegatten oder Lebens-
partner.

§ 4 Versicherungsfreiheit

(1) Versicherungsfrei sind

1.   Personen, soweit für sie beamtenrechtliche
Unfallfürsorgevorschriften oder entspre-
chende Grundsätze gelten; ausgenommen
sind Ehrenbeamte und ehrenamtliche Rich-
ter,

2.   Personen, soweit für sie das Bundesversor-
gungsgesetz oder Gesetze, die eine ent-
sprechende Anwendung des Bundesversor-
gungsgesetzes vorsehen, gelten, es sei
denn, daß

a)   der Versicherungsfall zugleich die Folge
einer Schädigung im Sinne dieser Ge-
setze ist oder

b)   es sich um eine Schädigung im Sinne
des § 5 Abs. 1 Buchstabe e des Bun-
desversorgungsgesetzes handelt,

3.    satzungsmäßige Mitglieder geistlicher Ge-
nossenschaften, Diakonissen und An-
gehörige ähnlicher Gemeinschaften, wenn
ihnen nach den Regeln der Gemeinschaft
Anwartschaft auf die in der Gemeinschaft
übliche Versorgung gewährleistet und die
Erfüllung der Gewährleistung gesichert ist.

(2) Von der Versicherung nach § 2 Abs. 1 Nr.
5 sind frei

1.   Personen, die aufgrund einer vom Fische-
rei- oder Jagdausübungsberechtigten erteil-
ten Erlaubnis als Fischerei- oder Jagdgast fi-
schen oder jagen,

2.   Unternehmer von Binnenfischereien, Imke-
reien und Unternehmen nach § 123 Abs. 1
Nr. 2, wenn diese Unternehmen nicht ge-
werbsmäßig betrieben werden und nicht
Neben- oder Hilfsunternehmen eines ande-
ren landwirtschaftlichen Unternehmens
sind, sowie ihre im Unternehmen mitarbei-
tenden Ehegatten oder Lebenspartner; das
gleiche gilt für Personen, die in diesen Un-
ternehmen als Verwandte oder Verschwä-
gerte bis zum zweiten Grad oder als Pflege-
kind der Unternehmer, ihrer Ehegatten oder
Lebenspartner unentgeltlich tätig sind. Ein
Unternehmen der Imkerei gilt als nicht ge-
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werbsmäßig betrieben, wenn nicht mehr als
25 Bienenvölker gehalten werden.

(3) Von der Versicherung nach § 2 Abs. 1 Nr.
9 sind frei selbständig tätige Ärzte, Zahnärzte,
Tierärzte, Psychotherapeuten, Psychologische
Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten, Heilpraktiker und Apothe-
ker.

(4) Von der Versicherung nach § 2 Abs. 2 ist
frei, wer in einem Haushalt als Verwandter oder
Verschwägerter bis zum zweiten Grad oder als
Pflegekind der Haushaltsführenden, der Ehe-
gatten oder der Lebenspartner unentgeltlich
tätig ist, es sei denn, er ist in einem in § 124 Nr.
1 genannten Haushalt tätig.

(5) Von der Versicherung nach § 2 Abs. 2 sind
frei Personen, die als Familienangehörige (§ 2
Abs. 4) der Unternehmer, ihrer Ehegatten oder
Lebenspartner in einem Unternehmen nach
§ 123 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 unentgeltlich tätig sind,
wenn sie die Voraussetzungen für den Anspruch
auf eine Rente wegen Alters nach dem Recht
der gesetzlichen Rentenversicherung ein -
schließlich der Alterssicherung der Landwirte
erfüllen und die Rente beantragt haben.

§ 6 Freiwillige Versicherung

(1) Auf schriftlichen oder elektronischen An-
trag können sich versichern

1.   Unternehmer und ihre im Unternehmen
mitarbeitenden Ehegatten oder Lebens-
partner; ausgenommen sind Haushalts-
führende, Unternehmer von nicht gewerbs-
mäßig betriebenen Binnenfischereien, von
nicht gewerbsmäßig betriebenen Unterneh-
men nach § 123 Abs. 1 Nr. 2 und ihre Ehe-
gatten oder Lebenspartner sowie Fischerei-
und Jagdgäste,

2.   Personen, die in Kapital- oder Personen-
handelsgesellschaften regelmäßig wie Un-
ternehmer selbständig tätig sind,

3.   gewählte oder beauftragte Ehrenamtsträ-
ger in gemeinnützigen Organisationen,

4.   Personen, die in Verbandsgremien und
Kommissionen für Arbeitgeberorganisatio-
nen und Gewerkschaften sowie anderen
selbständigen Arbeitnehmervereinigungen
mit sozial- oder berufspolitischer Zielset-
zung (sonstige Arbeitnehmervereinigun-
gen) ehrenamtlich tätig sind oder an Ausbil-
dungsveranstaltungen für diese Tätigkeit
teilnehmen,

5.    Personen, die ehrenamtlich für Parteien im
Sinne des Parteiengesetzes tätig sind oder
an Ausbildungsveranstaltungen für diese
Tätigkeit teilnehmen.

In den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 kann
auch die Organisation, für die die Ehrenamtsträ-
ger tätig sind, oder ein Verband, in dem die Or-
ganisation Mitglied ist, den Antrag stellen; eine
namentliche Bezeichnung der Versicherten ist
in diesen Fällen nicht erforderlich. In den Fällen
des Satzes 1 Nummer 4 und 5 gilt Satz 2 ent-
sprechend.

(2) Die Versicherung beginnt mit dem Tag, der
dem Eingang des Antrags folgt. Die Versiche-
rung erlischt, wenn der Beitrag oder Beitrags-
vorschuß binnen zwei Monaten nach Fälligkeit
nicht gezahlt worden ist. Eine Neuanmeldung
bleibt so lange unwirksam, bis der rückständige
Beitrag oder Beitragsvorschuß entrichtet wor-
den ist.

Dritter Abschnitt
Versicherungsfall

§ 7 Begriff

(1) Versicherungsfälle sind Arbeitsunfälle und
Berufskrankheiten.

(2) Verbotswidriges Handeln schließt einen
Versicherungsfall nicht aus.

§ 8 Arbeitsunfall

(1) Arbeitsunfälle sind Unfälle von Versicher-
ten infolge einer den Versicherungsschutz nach
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§ 2, 3 oder 6 begründenden Tätigkeit (versi-
cherte Tätigkeit). Unfälle sind zeitlich begrenzte,
von außen auf den Körper einwirkende Ereignis-
se, die zu einem Gesundheitsschaden oder zum
Tod führen. Wird die versicherte Tätigkeit im
Haushalt der Versicherten oder an einem ande-
ren Ort ausgeübt, besteht Versicherungsschutz
in gleichem Umfang wie bei Ausübung der Tätig-
keit auf der Unternehmensstätte.

(2) Versicherte Tätigkeiten sind auch

1.    das Zurücklegen des mit der versicherten
Tätigkeit zusammenhängenden unmittel-
baren Weges nach und von dem Ort der
Tätigkeit,

2.    das Zurücklegen des von einem unmittelba-
ren Weg nach und von dem Ort der Tätigkeit
abweichenden Weges, um

a)    Kinder von Versicherten (§ 56 des Ers -
ten Buches), die mit ihnen in einem ge-
meinsamen Haushalt leben, wegen ih-
rer, ihrer Ehegatten oder ihrer Lebens-
partner beruflichen Tätigkeit fremder
Obhut anzuvertrauen oder

b)    mit anderen Berufstätigen oder Versi-
cherten gemeinsam ein Fahrzeug zu
benutzen,

2a.  das Zurücklegen des unmittelbaren Weges
nach und von dem Ort, an dem Kinder von
Versicherten nach Nummer 2 Buchstabe a
fremder Obhut anvertraut werden, wenn die
versicherte Tätigkeit an dem Ort des ge-
meinsamen Haushalts ausgeübt wird,

3.   das Zurücklegen des von einem unmittelba-
ren Weg nach und von dem Ort der Tätigkeit
abweichenden Weges der Kinder von Per-
sonen (§ 56 des Ersten Buches), die mit ih-
nen in einem gemeinsamen Haushalt le-
ben, wenn die Abweichung darauf beruht,
daß die Kinder wegen der beruflichen Tätig-
keit dieser Personen oder deren Ehegatten
oder deren Lebenspartner fremder Obhut
anvertraut werden,

4.   das Zurücklegen des mit der versicherten
Tätigkeit zusammenhängenden Weges von
und nach der ständigen Familienwohnung,
wenn die Versicherten wegen der Entfer-
nung ihrer Familienwohnung von dem Ort
der Tätigkeit an diesem oder in dessen
Nähe eine Unterkunft haben,

5.    das mit einer versicherten Tätigkeit zusam-
menhängende Verwahren, Befördern, In-
standhalten und Erneuern eines Arbeits-
geräts oder einer Schutzausrüstung sowie
deren Erstbeschaffung, wenn diese auf Ver-
anlassung der Unternehmer erfolgt.

(3) Als Gesundheitsschaden gilt auch die Be-
schädigung oder der Verlust eines Hilfsmittels.

§ 9 Berufskrankheit

(1) Berufskrankheiten sind Krankheiten, die
die Bundesregierung durch Rechtsverordnung
mit Zustimmung des Bundesrates als Berufs-
krankheiten bezeichnet und die Versicherte in-
folge einer den Versicherungsschutz nach § 2,
3 oder 6 begründenden Tätigkeit erleiden. Die
Bundesregierung wird ermächtigt, in der
Rechtsverordnung solche Krankheiten als Be-
rufskrankheiten zu bezeichnen, die nach den
Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft
durch besondere Einwirkungen verursacht sind,
denen bestimmte Personengruppen durch ihre
versicherte Tätigkeit in erheblich höherem Gra-
de als die übrige Bevölkerung ausgesetzt sind;
sie kann dabei bestimmen, daß die Krankhei-
ten nur dann Berufskrankheiten sind, wenn sie
durch Tätigkeiten in bestimmten Gefährdungs-
bereichen verursacht worden sind. In der
Rechtsverordnung kann ferner bestimmt wer-
den, inwieweit Versicherte in Unternehmen der
Seefahrt auch in der Zeit gegen Berufskrankhei-
ten versichert sind, in der sie an Land beurlaubt
sind.

(1a) Beim Bundesministerium für Arbeit und
Soziales wird ein Ärztlicher Sachverständigen-
beirat Berufskrankheiten gebildet. Der Sachver-
ständigenbeirat ist ein wissenschaftliches Gre-
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mium, das das Bundesministerium bei der Prü-
fung der medizinischen Erkenntnisse zur Be-
zeichnung neuer und zur Erarbeitung wissen-
schaftlicher Stellungnahmen zu bestehenden
Berufskrankheiten unterstützt. Bei der Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
wird eine Geschäftsstelle eingerichtet, die den
Sachverständigenbeirat bei   der   Erfüllung sei-
ner Arbeit organisatorisch und wissenschaft-
lich, insbesondere durch die Erstellung syste-
matischer Reviews, unterstützt. Das Nähere
über die Stellung und die Organisation des
Sachverständigenbeirats und der Geschäfts-
stelle regelt die Bundesregierung in der Rechts-
verordnung nach Absatz 1.

(2) Die Unfallversicherungsträger haben eine
Krankheit, die nicht in der Rechtsverordnung
bezeichnet ist oder bei der die dort bestimmten
Voraussetzungen nicht vorliegen, wie eine Be-
rufskrankheit als Versicherungsfall anzuerken-
nen, sofern im Zeitpunkt der Entscheidung nach
neuen Erkenntnissen der medizinischen Wis-
senschaft die Voraussetzungen für eine Be-
zeichnung nach Absatz 1 Satz 2 erfüllt sind.

(2a) Krankheiten, die bei Versicherten vor der
Bezeichnung als Berufskrankheiten bereits ent-
standen waren, sind rückwirkend frühestens
anzuerkennen

1.   in den Fällen des Absatzes 1 als Berufs-
krankheit zu dem Zeitpunkt, in dem die Be-
zeichnung in Kraft getreten ist,

2.   in den Fällen des Absatzes 2 wie eine Be-
rufskrankheit zu dem Zeitpunkt, in dem die
neuen Erkenntnisse der medizinischen Wis-
senschaft vorgelegen haben; hat der Ärztli-
che Sachverständigenbeirat Berufskrank-
heiten eine Empfehlung für die Bezeich-
nung einer neuen Berufskrankheit be-
schlossen, ist für die Anerkennung
maßgebend der Tag der Beschlussfassung.

(3) Erkranken Versicherte, die infolge der be-
sonderen Bedingungen ihrer versicherten Tätig-
keit in erhöhtem Maße der Gefahr der Erkran-
kung an einer in der Rechtsverordnung nach Ab-
satz 1 genannten Berufskrankheit ausgesetzt

waren, an einer solchen Krankheit und können
Anhaltspunkte für eine Verursachung außer-
halb der versicherten Tätigkeit nicht festgestellt
werden, wird vermutet, daß diese infolge der
versicherten Tätigkeit verursacht worden ist.

(3a) Der Unfallversicherungsträger erhebt alle
Beweise, die zur Ermittlung des Sachverhalts
erforderlich sind. Dabei hat er neben den in
§ 21 Absatz 1 Satz 1 des Zehnten Buches ge-
nannten Beweismitteln auch Erkenntnisse zu
berücksichtigen, die er oder ein anderer Unfall-
versicherungsträger an vergleichbaren Arbeits-
plätzen oder zu vergleichbaren Tätigkeiten ge-
wonnen hat. Dies gilt insbesondere in den Fäl-
len, in denen die Ermittlungen zu den Einwirkun-
gen während der versicherten Tätigkeit dadurch
erschwert sind, dass der Arbeitsplatz des Versi-
cherten nicht mehr oder nur in veränderter Ge-
staltung vorhanden ist. Die Unfallversiche-
rungsträger sollen zur Erfüllung der Aufgaben
nach den Sätzen 2 und 3 einzeln oder gemein-
sam tätigkeitsbezogene Expositionskataster er-
stellen. Grundlage für diese Kataster können
die Ergebnisse aus systematischen Erhebun-
gen, aus Ermittlungen in Einzelfällen sowie aus
Forschungsvorhaben sein. Die Unfallversiche-
rungsträger können außerdem Erhebungen an
vergleichbaren Arbeitsplätzen durchführen.

(4) Besteht für Versicherte, bei denen eine Be-
rufskrankheit anerkannt wurde, die Gefahr,
dass bei der Fortsetzung der versicherten Tätig-
keit die Krankheit wiederauflebt oder sich ver-
schlimmert und lässt sich diese Gefahr nicht
durch andere geeignete Mittel beseitigen, ha-
ben die Unfallversicherungsträger darauf hinzu-
wirken, dass die Versicherten die gefährdende
Tätigkeit unterlassen. Die Versicherten sind von
den Unfallversicherungsträgern über die mit der
Tätigkeit verbundenen Gefahren und mögliche
Schutzmaßnahmen umfassend aufzuklären.
Zur Verhütung einer Gefahr nach Satz 1 sind die
Versicherten verpflichtet, an individualpräventi-
ven Maßnahmen der Unfallversicherungsträger
teilzunehmen und an Maßnahmen zur Verhal-
tensprävention mitzuwirken; die §§ 60 bis 65a
des Ersten Buches gelten entsprechend. Pflich-
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ten der Unternehmer und Versicherten nach
dem Zweiten Kapitel und nach arbeitsschutz-
rechtlichen Vorschriften bleiben hiervon un-
berührt. Kommen Versicherte ihrer Teilnahme-
oder Mitwirkungspflicht nach Satz 3 nicht nach,
können die Unfallversicherungsträger Leistun-
gen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder die Leis -
tung einer danach erstmals festzusetzenden
Rente wegen Minderung der Erwerbsfähigkeit
oder den Anteil einer Rente, der auf eine da-
nach eingetretene wesentliche Änderung im
Sinne des § 73 Absatz 3 zurückgeht, bis zur
Nachholung der Teilnahme oder Mitwirkung
ganz oder teilweise versagen. Dies setzt voraus,
dass infolge der fehlenden Teilnahme oder Mit-
wirkung der Versicherten die Teilhabeleistun-
gen erforderlich geworden sind oder die Er-
werbsminderung oder die wesentliche Ände-
rung eingetreten ist; § 66 Absatz 3 und § 67 des
Ersten Buches gelten entsprechend.

(5) Soweit Vorschriften über Leistungen auf
den Zeitpunkt des Versicherungsfalls abstellen,
ist bei Berufskrankheiten auf den Beginn der Ar-
beitsunfähigkeit oder der Behandlungsbedürf-
tigkeit oder, wenn dies für den Versicherten
günstiger ist, auf den Beginn der rentenberech-
tigenden Minderung der Erwerbsfähigkeit abzu-
stellen.

(6) Die Bundesregierung regelt durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates

1.    Voraussetzungen, Art und Umfang von Leis -
tungen zur Verhütung des Entstehens, der
Verschlimmerung oder des Wiederaufle-
bens von Berufskrankheiten,

2.    die Mitwirkung der für den medizinischen
Arbeitsschutz zuständigen Stellen bei der
Feststellung von Berufskrankheiten sowie
von Krankheiten, die nach Absatz 2 wie Be-
rufskrankheiten zu entschädigen sind; da-
bei kann bestimmt werden, daß die für den
medizinischen Arbeitsschutz zuständigen
Stellen berechtigt sind, Zusammenhangs-
gutachten zu erstellen sowie zur Vorberei-
tung ihrer Gutachten Versicherte zu unter-
suchen oder auf Kosten der Unfallversiche-

rungsträger andere Ärzte mit der Vornahme
der Untersuchungen zu beauftragen,

3.    die von den Unfallversicherungsträgern für
die Tätigkeit der Stellen nach Nummer 2 zu
entrichtenden Gebühren; diese Gebühren
richten sich nach dem für die Begutachtung
erforderlichen Aufwand und den dadurch
entstehenden Kosten.

(7) Die Unfallversicherungsträger haben die
für den medizinischen Arbeitsschutz zuständige
Stelle über den Ausgang des Berufskrankhei-
tenverfahrens zu unterrichten, soweit ihre Ent-
scheidung von der gutachterlichen Stellungnah-
me der zuständigen Stelle abweicht.

(8) Die Unfallversicherungsträger wirken bei
der Gewinnung neuer medizinisch-wissen-
schaftlicher Erkenntnisse insbesondere zur
Fortentwicklung des Berufskrankheitenrechts
mit; sie sollen durch eigene Forschung oder
durch Beteiligung an fremden Forschungsvor-
haben dazu beitragen, den Ursachenzusam-
menhang zwischen Erkrankungshäufigkeiten in
einer bestimmten Personengruppe und ge-
sundheitsschädlichen Einwirkungen im Zusam-
menhang mit der versicherten Tätigkeit aufzu-
klären. Die Verbände der Unfallversicherungs-
träger veröffentlichen jährlich einen gemeinsa-
men Bericht über ihre Forschungsaktivitäten
und die Forschungsaktivitäten der Träger der
gesetzlichen Unfallversicherung. Der Bericht er-
streckt sich auf die Themen der Forschungsvor-
haben, die Höhe der aufgewendeten Mittel so-
wie die Zuwendungsempfänger und For-
schungsnehmer externer Projekte.

(9) Die für den medizinischen Arbeitsschutz
zuständigen Stellen dürfen zur Feststellung von
Berufskrankheiten sowie von Krankheiten, die
nach Absatz 2 wie Berufskrankheiten zu ent-
schädigen sind, Daten verarbeiten sowie zur
Vorbereitung von Gutachten Versicherte unter-
suchen, soweit dies im Rahmen ihrer Mitwir-
kung nach Absatz 6 Nr. 2 erforderlich ist; sie
dürfen diese Daten insbesondere an den zu-
ständigen Unfallversicherungsträger übermit-
teln. Die erhobenen Daten dürfen auch zur Ver-
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hütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten
und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren ge-
speichert, verändert, genutzt, übermittelt oder
in der Verarbeitung eingeschränkt werden. So-
weit die in Satz 1 genannten Stellen andere Ärz-
te mit der Vornahme von Untersuchungen be-
auftragen, ist die Übermittlung von Daten zwi-
schen diesen Stellen und den beauftragten Ärz-
ten zulässig, soweit dies im Rahmen des
Untersuchungsauftrages erforderlich ist.

§ 11 Mittelbare Folgen eines
 Versicherungsfalls

(1) Folgen eines Versicherungsfalls sind auch
Gesundheitsschäden oder der Tod von Versi-
cherten infolge

1.   der Durchführung einer Heilbehandlung,
von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben oder einer Maßnahme nach § 3 der Be-
rufskrankheiten-Verordnung,

2.   der Wiederherstellung oder Erneuerung ei-
nes Hilfsmittels,

3.   der zur Aufklärung des Sachverhalts eines
Versicherungsfalls angeordneten Untersu-
chung einschließlich der dazu notwendigen
Wege.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn die Ver-
sicherten auf Aufforderung des Unfallversiche-
rungsträgers diesen oder eine von ihm bezeich-
nete Stelle zur Vorbereitung von Maßnahmen
der Heilbehandlung, der Leistungen zur Teilha-
be am Arbeitsleben oder von Maßnahmen nach
§ 3 der Berufskrankheiten-Verordnung aufsu-
chen. Der Aufforderung durch den Unfallversi-
cherungsträger nach Satz 1 steht eine Aufforde-
rung durch eine mit der Durchführung der ge-
nannten Maßnahmen beauftragte Stelle gleich.

§ 12 Versicherungsfall einer Leibesfrucht

Versicherungsfall ist auch der Gesundheits-
schaden einer Leibesfrucht infolge eines Versi-
cherungsfalls der Mutter während der Schwan-
gerschaft; die Leibesfrucht steht insoweit ei-

nem Versicherten gleich. Bei einer Berufskrank-
heit als Versicherungsfall genügt, daß der Ge-
sundheitsschaden der Leibesfrucht durch be-
sondere Einwirkungen verursacht worden ist,
die generell geeignet sind, eine Berufskrankheit
der Mutter zu verursachen.

§ 12a Gesundheitsschaden im Zusammen-
hang mit der Spende von Blut oder körper -

eigenen Organen, Organteilen oder Gewebe

(1) Als Versicherungsfall im Sinne des § 7 Ab-
satz 1 gilt bei Versicherten nach § 2 Absatz 1
Nummer 13 Buchstabe b auch der Gesund-
heitsschaden, der über die durch die Blut-, Or-
gan-, Organteil- oder Gewebeentnahme regel-
mäßig entstehenden Beeinträchtigungen hin-
ausgeht und in ursächlichem Zusammenhang
mit der Spende steht. Werden dadurch Nachbe-
handlungen erforderlich oder treten Spätschä-
den auf, die als Aus- oder Nachwirkungen der
Spende oder des aus der Spende resultieren-
den erhöhten Gesundheitsrisikos anzusehen
sind, wird vermutet, dass diese hierdurch verur-
sacht worden sind. Dies gilt nicht, wenn offen-
kundig ist, dass der Gesundheitsschaden nicht
im ursächlichen Zusammenhang mit der Spen-
de steht; eine Obduktion zum Zwecke einer sol-
chen Feststellung darf nicht gefordert werden.

(2) Absatz 1 gilt auch bei Gesundheitsschä-
den im Zusammenhang mit den für die Spende
von Blut oder körpereigenen Organen, Organtei-
len oder Gewebe erforderlichen Voruntersu-
chungen sowie Nachsorgemaßnahmen. Satz 1
findet auch Anwendung, wenn es nach der Vor-
untersuchung nicht zur Spende kommt.

§ 13 Sachschäden bei Hilfeleistungen

Den nach § 2 Abs. 1 Nr. 11 Buchstabe a, Nr.
12 und Nr. 13 Buchstabe a und c Versicherten
sind auf Antrag Schäden, die infolge einer der
dort genannten Tätigkeiten an in ihrem Besitz
befindlichen Sachen entstanden sind, sowie die
Aufwendungen zu ersetzen, die sie den Umstän-
den nach für erforderlich halten durften, soweit

373



Siebtes Buch Sozialgesetzbuch                                                                              §§ 13, 14, 15 SGB VII

kein anderweitiger öffentlich-rechtlicher Ersatz-
anspruch besteht. Versicherten nach § 2 Abs. 1
Nr. 12 steht ein Ersatz von Sachschäden nur
dann zu, wenn der Einsatz der infolge der versi-
cherten Tätigkeit beschädigten Sache im Inter-
esse des Hilfsunternehmens erfolgte, für das
die Tätigkeit erbracht wurde. Die Sätze 1 und 2
finden keine Anwendung bei Teilnahme an Aus-
bildungsveranstaltungen einschließlich der sat-
zungsmäßigen Veranstaltungen, die der Nach-
wuchsförderung dienen, nach § 2 Abs. 1 Nr. 12
sowie bei Versicherungsfällen nach § 8 Abs. 2.
§ 116 des Zehnten Buches gilt entsprechend.

Zweites Kapitel
Prävention [§§ 14–25]

§ 14 Grundsatz

(1) Die Unfallversicherungsträger haben mit
allen geeigneten Mitteln für die Verhütung von
Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeits-
bedingten Gesundheitsgefahren und für eine
wirksame Erste Hilfe zu sorgen. Sie sollen dabei
auch den Ursachen von arbeitsbedingten Ge-
fahren für Leben und Gesundheit nachgehen.

(2) Bei der Verhütung arbeitsbedingter Ge-
sundheitsgefahren arbeiten die Unfallversiche-
rungsträger mit den Krankenkassen zusam-
men.

(3) Die Unfallversicherungsträger nehmen an
der Entwicklung, Umsetzung und Fortschrei-
bung der gemeinsamen deutschen Arbeits-
schutzstrategie gemäß den Bestimmungen des
Fünften Abschnitts des Arbeitsschutzgesetzes
und der nationalen Präventionsstrategie nach
§§ 20d bis 20f des Fünften Buches teil.

(4) Die Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-
rung e. V. unterstützt die Unfallversicherungs-
träger bei der Erfüllung ihrer Präventionsaufga-
ben nach Absatz 1. Sie nimmt insbesondere fol-
gende Aufgaben wahr:

1.   Koordinierung, Durchführung und Förde-
rung gemeinsamer Maßnahmen sowie der

Forschung auf dem Gebiet der Prävention
von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten
und arbeitsbedingten Gesundheitsgefah-
ren,

2.    Klärung von grundsätzlichen Fach- und
Rechtsfragen zur Sicherung der einheitli-
chen Rechtsanwendung in der Prävention.

§ 15 Unfallverhütungsvorschriften

(1) Die Unfallversicherungsträger können un-
ter Mitwirkung der Deutschen Gesetzlichen Un-
fallversicherung e. V. als autonomes Recht Un-
fallverhütungsvorschriften über Maßnahmen
zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufs-
krankheiten und arbeitsbedingten Gesund-
heitsgefahren oder für eine wirksame Erste Hil-
fe erlassen, soweit dies zur Prävention geeignet
und erforderlich ist und staatliche Arbeits-
schutzvorschriften hierüber keine Regelung
treffen; in diesem Rahmen können Unfallverhü-
tungsvorschriften erlassen werden über

1.   Einrichtungen, Anordnungen und Maßnah-
men, welche die Unternehmer zur Verhü-
tung von Arbeitsunfällen, Berufskrankhei-
ten und arbeitsbedingten Gesundheitsge-
fahren zu treffen haben, sowie die Form der
Übertragung dieser Aufgaben auf andere
Personen,

2.   das Verhalten der Versicherten zur Verhü-
tung von Arbeitsunfällen, Berufskrankhei-
ten und arbeitsbedingten Gesundheitsge-
fahren,

3.   vom Unternehmer zu veranlassende ar-
beitsmedizinische Untersuchungen und
sonstige arbeitsmedizinische Maßnahmen
vor, während und nach der Verrichtung von
Arbeiten, die für Versicherte oder für Dritte
mit arbeitsbedingten Gefahren für Leben
und Gesundheit verbunden sind,

4.   Voraussetzungen, die der Arzt, der mit Un-
tersuchungen oder Maßnahmen nach
Nummer 3 beauftragt ist, zu erfüllen hat,
sofern die ärztliche Untersuchung nicht
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durch eine staatliche Rechtsvorschrift vor-
gesehen ist,

5.   die Sicherstellung einer wirksamen Ersten
Hilfe durch den Unternehmer,

6.   die Maßnahmen, die der Unternehmer zur
Erfüllung der sich aus dem Gesetz über Be-
triebsärzte, Sicherheitsingenieure und an-
dere Fachkräfte für Arbeitssicherheit erge-
benden Pflichten zu treffen hat,

7.    die Zahl der Sicherheitsbeauftragten, die
nach § 22 unter Berücksichtigung der in
den Unternehmen für Leben und Gesund-
heit der Versicherten bestehenden arbeits-
bedingten Gefahren und der Zahl der Be-
schäftigten zu bestellen sind.

In der Unfallverhütungsvorschrift nach Satz 1
Nr. 3 kann bestimmt werden, daß arbeitsmedi-
zinische Vorsorgeuntersuchungen auch durch
den Unfallversicherungsträger veranlaßt wer-
den können. Die Deutsche Gesetzliche Unfall-
versicherung e. V. wirkt beim Erlass von Unfall-
verhütungsvorschriften auf Rechtseinheitlich-
keit hin.

(1a) In der landwirtschaftlichen Unfallversi-
cherung ist Absatz 1 mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass Unfallverhütungsvorschriften von der
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft er-
lassen werden.

(2) Soweit die Unfallversicherungsträger Vor-
schriften nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 erlassen,
können sie zu den dort genannten Zwecken
auch die Verarbeitung von folgenden Daten
über die untersuchten Personen durch den Un-
ternehmer vorsehen:

1.   Vor- und Familienname, Geburtsdatum so-
wie Geschlecht,

2.   Wohnanschrift,

3.   Tag der Einstellung und des Ausscheidens,

4.   Ordnungsnummer,

5.   zuständige Krankenkasse,

6.   Art der vom Arbeitsplatz ausgehenden Ge-
fährdungen,

7.   Art der Tätigkeit mit Angabe des Beginns
und des Endes der Tätigkeit,

8.   Angaben über Art und Zeiten früherer Tätig-
keiten, bei denen eine Gefährdung be-
stand, soweit dies bekannt ist,

9.   Datum und Ergebnis der ärztlichen Vorsor-
geuntersuchungen; die Übermittlung von
Diagnosedaten an den Unternehmer ist
nicht zulässig,

10. Datum der nächsten regelmäßigen
Nachuntersuchung,

11. Name und Anschrift des untersuchenden
Arztes.

Soweit die Unfallversicherungsträger Vorschrif-
ten nach Absatz 1 Satz 2 erlassen, gelten Satz
1 sowie § 24 Abs. 1 Satz 3 und 4 entsprechend.

(3) Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5 gilt nicht für die
unter bergbehördlicher Aufsicht stehenden Un-
ternehmen.

(4) Die Vorschriften nach Absatz 1 bedürfen
der Genehmigung durch das Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales. Die Entscheidung
hierüber wird im Benehmen mit den zuständi-
gen obersten Verwaltungsbehörden der Länder
getroffen. Soweit die Vorschriften von einem
Unfallversicherungsträger erlassen werden,
welcher der Aufsicht eines Landes untersteht,
entscheidet die zuständige oberste Landes-
behörde über die Genehmigung im Benehmen
mit dem Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn
die Vorschriften sich im Rahmen der Ermächti-
gung nach Absatz 1 halten und ordnungsgemäß
von der Vertreterversammlung beschlossen
worden sind. Die Erfüllung der Genehmigungs-
voraussetzungen nach Satz 4 ist im Antrag auf
Erteilung der Genehmigung darzulegen. Dabei
hat der Unfallversicherungsträger insbesonde-
re anzugeben, dass

1.    eine Regelung der in den Vorschriften vor-
gesehenen Maßnahmen in staatlichen Ar-
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beitsschutzvorschriften nicht zweckmäßig
ist,

2.   das mit den Vorschriften angestrebte
Präventionsziel ausnahmsweise nicht
durch Regeln erreicht wird, die von einem
gemäß § 18 Abs. 2 Nr. 5 des Arbeitsschutz-
gesetzes eingerichteten Ausschuss ermit-
telt werden, und

3.    die nach Nummer 1 und 2 erforderlichen
Feststellungen in einem besonderen Ver-
fahren unter Beteiligung von Arbeitsschutz-
behörden des Bundes und der Länder ge-
troffen worden sind.

Für die Angabe nach Satz 6 reicht bei Unfallver-
hütungsvorschriften nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 6
ein Hinweis darauf aus, dass das Bundesmi -
nisterium für Arbeit und Soziales von der
 Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverord-
nung nach § 14 des Gesetzes über Betriebsärz-
te, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräf-
te für Arbeitssicherheit keinen Gebrauch
macht.

(5) Die Unternehmer sind über die Vorschrif-
ten nach Absatz 1 zu unterrichten und zur Un-
terrichtung der Versicherten verpflichtet.

§ 16 Geltung bei Zuständigkeit anderer
 Unfallversicherungsträger und für

 ausländische Unternehmen

(1) Die Unfallverhütungsvorschriften eines Un-
fallversicherungsträgers gelten auch, soweit in
dem oder für das Unternehmen Versicherte
tätig werden, für die ein anderer Unfallversiche-
rungsträger zuständig ist.

(2) Die Unfallverhütungsvorschriften eines Un-
fallversicherungsträgers gelten auch für Unter-
nehmer und Beschäftigte von ausländischen
Unternehmen, die eine Tätigkeit im Inland aus-
üben, ohne einem Unfallversicherungsträger
anzugehören.

§ 17 Überwachung und Beratung

(1) Die Unfallversicherungsträger haben die
Durchführung der Maßnahmen zur Verhütung
von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten, ar-
beitsbedingten Gesundheitsgefahren und für
eine wirksame Erste Hilfe in den Unternehmen
zu überwachen sowie die Unternehmer und die
Versicherten zu beraten.

(2) Soweit in einem Unternehmen Versicherte
tätig sind, für die ein anderer Unfallversiche-
rungsträger zuständig ist, kann auch dieser die
Durchführung der Maßnahmen zur Verhütung
von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten, ar-
beitsbedingten Gesundheitsgefahren und für
eine wirksame Erste Hilfe überwachen. Beide
Unfallversicherungsträger sollen, wenn nicht
sachliche Gründe entgegenstehen, die Überwa-
chung und Beratung abstimmen und sich mit
deren Wahrnehmung auf einen Unfallversiche-
rungsträger verständigen.

(3) Erwachsen dem Unfallversicherungsträger
durch Pflichtversäumnis eines Unternehmers
bare Auslagen für die Überwachung seines Un-
ternehmens, so kann der Vorstand dem Unter-
nehmer diese Kosten auferlegen.

§ 18 Aufsichtspersonen

(1) Die Unfallversicherungsträger sind ver-
pflichtet, Aufsichtspersonen in der für eine wirk-
same Überwachung und Beratung gemäß § 17
erforderlichen Zahl zu beschäftigen.

(2) Als Aufsichtsperson darf nur beschäftigt
werden, wer seine Befähigung für diese Tätig-
keit durch eine Prüfung nachgewiesen hat. Die
Unfallversicherungsträger erlassen Prüfungs-
ordnungen. Die Prüfungsordnungen bedürfen
der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

§ 19 Befugnisse der Aufsichtspersonen

(1) Die Aufsichtspersonen können im Einzel-
fall anordnen, welche Maßnahmen Unterneh-
merinnen und Unternehmer oder Versicherte zu
treffen haben
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1.   zur Erfüllung ihrer Pflichten aufgrund der
Unfallverhütungsvorschriften nach § 15,

2.   zur Abwendung besonderer Unfall- und Ge-
sundheitsgefahren.

Die Aufsichtspersonen sind berechtigt, bei Ge-
fahr im Verzug sofort vollziehbare Anordnungen
zur Abwendung von arbeitsbedingten Gefahren
für Leben und Gesundheit zu treffen. Anordnun-
gen nach den Sätzen 1 und 2 können auch ge-
genüber Unternehmerinnen und Unternehmern
sowie gegenüber Beschäftigten von ausländi-
schen Unternehmen getroffen werden, die eine
Tätigkeit im Inland ausüben, ohne einem Unfall-
versicherungsträger anzugehören.

(2) Zur Überwachung der Maßnahmen zur Ver-
hütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten,
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren und für
eine wirksame Erste Hilfe sind die Aufsichtsper-
sonen insbesondere befugt,

1.   zu den Betriebs- und Geschäftszeiten
Grundstücke und Betriebsstätten zu betre-
ten, zu besichtigen und zu prüfen,

2.   von dem Unternehmer die zur Durch-
führung ihrer Überwachungsaufgabe erfor-
derlichen Auskünfte zu verlangen,

3.   geschäftliche und betriebliche Unterlagen
des Unternehmers einzusehen, soweit es
die Durchführung ihrer Überwachungsauf-
gabe erfordert,

4.   Arbeitsmittel und persönliche Schutzaus -
rüstungen sowie ihre bestimmungsgemäße
Verwendung zu prüfen,

5.   Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufe zu un-
tersuchen und insbesondere das Vorhan-
densein und die Konzentration gefährlicher
Stoffe und Zubereitungen zu ermitteln oder,
soweit die Aufsichtspersonen und der Un-
ternehmer die erforderlichen Feststellun-
gen nicht treffen können, auf Kosten des
Unternehmers ermitteln zu lassen,

6.   gegen Empfangsbescheinigung Proben
nach ihrer Wahl zu fordern oder zu entneh-

men; soweit der Unternehmer nicht aus-
drücklich darauf verzichtet, ist ein Teil der
Proben amtlich verschlossen oder versie-
gelt zurückzulassen,

7.   zu untersuchen, ob und auf welche betrieb-
liche Ursachen ein Unfall, eine Erkrankung
oder ein Schadensfall zurückzuführen ist,

8.   die Begleitung durch den Unternehmer
oder eine von ihm beauftragte Person zu
verlangen.

Der Unternehmer hat die Maßnahmen nach
Satz 1 Nr. 1 und 3 bis 7 zu dulden. Zur Verhü-
tung dringender Gefahren können die Maßnah-
men nach Satz 1 auch in Wohnräumen und zu
jeder Tages- und Nachtzeit getroffen werden.
Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Woh-
nung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird inso-
weit eingeschränkt. Die Eigentümer und Besit-
zer der Grundstücke, auf denen der Unterneh-
mer tätig ist, haben das Betreten der Grund-
stücke zu gestatten.

(3) Der Unternehmer hat die Aufsichtsperson
zu unterstützen, soweit dies zur Erfüllung ihrer
Aufgaben erforderlich ist. Auskünfte auf Fragen,
deren Beantwortung den Unternehmer selbst
oder einen seiner in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der
Zivilprozeßordnung bezeichneten Angehörigen
der Gefahr der Verfolgung wegen einer Straftat
oder Ordnungswidrigkeit aussetzen würde, kön-
nen verweigert werden.

§ 20 Zusammenarbeit mit Dritten

(1) Die Unfallversicherungsträger und die für
den Arbeitsschutz zuständigen Behörden wir-
ken bei der Beratung und Überwachung der Un-
ternehmen auf der Grundlage einer gemeinsa-
men Beratungs- und Überwachungsstrategie
gemäß § 20a Abs. 2 Nr. 4 des Arbeitsschutzge-
setzes eng zusammen und stellen den Erfah-
rungsaustausch sicher. Die gemeinsame Bera-
tungs- und Überwachungsstrategie umfasst die
Abstimmung allgemeiner Grundsätze zur me-
thodischen Vorgehensweise bei
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1.   der Beratung und Überwachung der Betrie-
be,

2.   der Festlegung inhaltlicher Beratungs- und
Überwachungsschwerpunkte, aufeinander
abgestimmter oder gemeinsamer Schwer-
punktaktionen und Arbeitsprogramme und

3.   der Förderung eines Daten- und sonstigen
Informationsaustausches, insbesondere
über Betriebsbesichtigungen und deren we-
sentliche Ergebnisse.

(1a) Zu nach dem 1. Januar 2023 durchge-
führten Betriebsbesichtigungen und deren Er-
gebnissen übermitteln die Unfallversicherungs-
träger an die für die besichtigte Betriebsstätte
zuständige Arbeitsschutzbehörde im Wege
elektronischer Datenübertragung folgende In-
formationen:

1.   Name und Anschrift des Betriebs,

2.   Anschrift der besichtigten Betriebsstätte,
soweit nicht mit Nummer 1 identisch,

3.   Kennnummer zur Identifizierung,

4.   Wirtschaftszweig des Betriebs,

5.   Datum der Besichtigung,

6.   Anzahl der Beschäftigten zum Zeitpunkt der
Besichtigung,

7.   Vorhandensein einer betrieblichen Interes-
senvertretung,

8.   Art der sicherheitstechnischen Betreuung,

9.   Art der betriebsärztlichen Betreuung,

10. Bewertung der Arbeitsschutzorganisation
einschließlich

a)   der Unterweisung,

b)   der arbeitsmedizinischen Vorsorge und

c)   der Ersten Hilfe und sonstiger Notfall-
maßnahmen,

11. Bewertung der Gefährdungsbeurteilung
einschließlich

a)    der Ermittlung von Gefährdungen und
Festlegung von Maßnahmen,

b)   der Prüfung der Umsetzung der Maß-
nahmen und ihrer Wirksamkeit und

c)   der Dokumentation der Gefährdungen
und Maßnahmen,

12. Verwaltungshandeln in Form von Feststel-
lungen, Anordnungen oder Bußgeldern.

Die übertragenen Daten dürfen von den für den
Arbeitsschutz zuständigen Behörden nur zur Er-
füllung der in ihrer Zuständigkeit nach § 21 Ab-
satz 1 des Arbeitsschutzgesetzes liegenden Ar-
beitsschutzaufgaben verarbeitet werden.

(2) Zur Förderung der Zusammenarbeit nach
Absatz 1 wird für den Bereich eines oder meh-
rerer Länder eine gemeinsame landesbezoge-
ne Stelle bei einem Unfallversicherungsträger
oder einem Landesverband mit Sitz im jeweili-
gen örtlichen Zuständigkeitsbereich eingerich-
tet. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-
rung e. V. koordiniert die organisatorisch und
verfahrensmäßig notwendigen Festlegungen
für die Bildung, Mandatierung und Tätigkeit der
gemeinsamen landesbezogenen Stellen. Die
gemeinsame landesbezogene Stelle hat die
Aufgabe, mit Wirkung für die von ihr vertretenen
Unfallversicherungsträger mit den für den Ar-
beitsschutz zuständigen Behörden Vereinba-
rungen über

1.   die zur Umsetzung der gemeinsamen Bera-
tungs- und Überwachungsstrategie notwen-
digen Maßnahmen,

2.   gemeinsame Arbeitsprogramme, insbeson-
dere zur Umsetzung der Eckpunkte im Sin-
ne des § 20a Abs. 2 Nr. 2 des Arbeitsschutz-
gesetzes,

abzuschließen und deren Zielerreichung mit
den von der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz
nach § 20a Abs. 2 Nr. 3 des Arbeitsschutzgeset-
zes bestimmten Kennziffern zu evaluieren. Die
landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft wirkt
an der Tätigkeit der gemeinsamen landesbezo-
genen Stelle mit.
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(3) Durch allgemeine Verwaltungsvorschrif-
ten, die der Zustimmung des Bundesrates be-
dürfen, wird geregelt das Zusammenwirken

1.   der Unfallversicherungsträger mit den Be-
triebsräten oder Personalräten,

2.   der Unfallversicherungsträger einschließ-
lich der gemeinsamen landesbezogenen
Stellen nach Absatz 2 mit den für den Ar-
beitsschutz zuständigen Landesbehörden,

3.   der Unfallversicherungsträger mit den für
die Bergaufsicht zuständigen Behörden.

Die Verwaltungsvorschriften nach Satz 1 Nr. 1
werden vom Bundesministerium für Arbeit und
Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nisterium des Innern, für Bau und Heimat, die
Verwaltungsvorschriften nach Satz 1 Nr. 2 und
3 werden von der Bundesregierung erlassen.
Die Verwaltungsvorschriften nach Satz 1 Nr. 2
werden erst erlassen, wenn innerhalb einer vom
Bundesministerium für Arbeit und Soziales ge-
setzten angemessenen Frist nicht für jedes
Land eine Vereinbarung nach Absatz 2 Satz 3
abgeschlossen oder eine unzureichend gewor-
dene Vereinbarung nicht geändert worden ist.

§ 21 Verantwortung des Unternehmers,
 Mitwirkung der Versicherten

(1) Der Unternehmer ist für die Durchführung
der Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsun-
fällen und Berufskrankheiten, für die Verhütung
von arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren so-
wie für eine wirksame Erste Hilfe verantwortlich.

(2) Ist bei einer Schule der Unternehmer nicht
Schulhoheitsträger, ist auch der Schulhoheit-
sträger in seinem Zuständigkeitsbereich für die
Durchführung der in Absatz 1 genannten Maß-
nahmen verantwortlich. Der Schulhoheitsträger
ist verpflichtet, im Benehmen mit dem für die
Versicherten nach § 2 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe b
zuständigen Unfallversicherungsträger Rege-
lungen über die Durchführung der in Absatz 1
genannten Maßnahmen im inneren Schulbe-
reich zu treffen.

(3) Die Versicherten haben nach ihren Mög-
lichkeiten alle Maßnahmen zur Verhütung von
Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeits-
bedingten Gesundheitsgefahren sowie für eine
wirksame Erste Hilfe zu unterstützen und die
entsprechenden Anweisungen des Unterneh-
mers zu befolgen.

§ 22 Sicherheitsbeauftragte

(1) In Unternehmen mit regelmäßig mehr als
20 Beschäftigten hat der Unternehmer unter
Beteiligung des Betriebsrates oder Personalra-
tes Sicherheitsbeauftragte unter Berücksichti-
gung der im Unternehmen für die Beschäftigten
bestehenden Unfall- und Gesundheitsgefahren
und der Zahl der Beschäftigten zu bestellen. Als
Beschäftigte gelten auch die nach § 2 Abs. 1 Nr.
2, 8 und 12 Versicherten. In Unternehmen mit
besonderen Gefahren für Leben und Gesund-
heit kann der Unfallversicherungsträger anord-
nen, daß Sicherheitsbeauftragte auch dann zu
bestellen sind, wenn die Mindestbeschäftigten-
zahl nach Satz 1 nicht erreicht wird. Für Unter-
nehmen mit geringen Gefahren für Leben und
Gesundheit kann der Unfallversicherungsträger
die Zahl 20 in seiner Unfallverhütungsvorschrift
erhöhen.

(2) Die Sicherheitsbeauftragten haben den
Unternehmer bei der Durchführung der Maß-
nahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen und
Berufskrankheiten zu unterstützen, insbeson-
dere sich von dem Vorhandensein und der ord-
nungsgemäßen Benutzung der vorgeschriebe-
nen Schutzeinrichtungen und persönlichen
Schutzausrüstungen zu überzeugen und auf
Unfall- und Gesundheitsgefahren für die Versi-
cherten aufmerksam zu machen.

(3) Die Sicherheitsbeauftragten dürfen wegen
der Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben
nicht benachteiligt werden.

§ 23 Aus- und Fortbildung

(1) Die Unfallversicherungsträger haben für
die erforderliche Aus- und Fortbildung der Per-
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sonen in den Unternehmen zu sorgen, die mit
der Durchführung der Maßnahmen zur Verhü-
tung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten
und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren so-
wie mit der Ersten Hilfe betraut sind. Für nach
dem Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsin-
genieure und andere Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit zu verpflichtende Betriebsärzte und
Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die nicht dem
Unternehmen angehören, können die Unfallver-
sicherungsträger entsprechende Maßnahmen
durchführen. Die Unfallversicherungsträger ha-
ben Unternehmer und Versicherte zur Teilnah-
me an Aus- und Fortbildungslehrgängen anzu-
halten.

(2) Die Unfallversicherungsträger haben die
unmittelbaren Kosten ihrer Aus- und Fortbil-
dungsmaßnahmen sowie die erforderlichen
Fahr-, Verpflegungs- und Unterbringungskosten
zu tragen. Bei Aus- und Fortbildungsmaßnah-
men für Ersthelfer, die von Dritten durchgeführt
werden, haben die Unfallversicherungsträger
nur die Lehrgangsgebühren zu tragen.

(3) Für die Arbeitszeit, die wegen der Teilnah-
me an einem Lehrgang ausgefallen ist, besteht
gegen den Unternehmer ein Anspruch auf Fort-
zahlung des Arbeitsentgelts.

(4) Bei der Ausbildung von Sicherheitsbeauf-
tragten und Fachkräften für Arbeitssicherheit
sind die für den Arbeitsschutz zuständigen Lan-
desbehörden zu beteiligen.

§ 24 Überbetrieblicher arbeitsmedizinischer
und sicherheitstechnischer Dienst

(1) Unfallversicherungsträger können überbe-
triebliche arbeitsmedizinische und sicherheits-
technische Dienste einrichten; das Nähere be-
stimmt die Satzung. Die von den Diensten ge-
speicherten Daten dürfen nur mit Einwilligung
des Betroffenen an die Unfallversicherungsträ-
ger übermittelt werden; § 203 bleibt unberührt.
Die Dienste sind organisatorisch, räumlich und
personell von den übrigen Organisationseinhei-
ten der Unfallversicherungsträger zu trennen.

Zugang zu den Daten dürfen nur Beschäftigte
der Dienste haben.

(2) In der Satzung nach Absatz 1 kann auch
bestimmt werden, daß die Unternehmer ver-
pflichtet sind, sich einem überbetrieblichen ar-
beitsmedizinischen und sicherheitstechni-
schen Dienst anzuschließen, wenn sie inner-
halb einer vom Unfallversicherungsträger ge-
setzten angemessenen Frist keine oder nicht in
ausreichendem Umfang Betriebsärzte und
Fachkräfte für Arbeitssicherheit bestellen. Un-
ternehmer sind von der Anschlußpflicht zu be-
freien, wenn sie nachweisen, daß sie ihre Pflicht
nach dem Gesetz über Betriebsärzte, Sicher-
heitsingenieure und andere Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit erfüllt haben.

Drittes Kapitel
Leistungen nach Eintritt eines

 Versicherungsfalls [§§ 26–103]

Erster Abschnitt
Heilbehandlung, Leistungen zur Teilhabe am

Arbeitsleben, Leistungen zur Sozialen
 Teilhabe und ergänzende Leistungen, Pflege,

Geldleistungen

Erster Unterabschnitt
Anspruch und Leistungsarten

§ 26 Grundsatz

(1) Versicherte haben nach Maßgabe der fol-
genden Vorschriften und unter Beachtung des
Neunten Buches Anspruch auf Heilbehandlung
einschließlich Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation, auf Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben und zur Sozialen Teilhabe, auf er-
gänzende Leistungen, auf Leistungen bei Pfle-
gebedürftigkeit sowie auf Geldleistungen. Die
Leistungen werden auf Antrag durch ein Persön-
liches Budget nach § 29 des Neunten Buches
erbracht; dies gilt im Rahmen des Anspruchs
auf Heilbehandlung nur für die Leistungen zur
medizinischen Rehabilitation.
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(2) Der Unfallversicherungsträger hat mit al-
len geeigneten Mitteln möglichst frühzeitig

1.   den durch den Versicherungsfall verursach-
ten Gesundheitsschaden zu beseitigen
oder zu bessern, seine Verschlimmerung zu
verhüten und seine Folgen zu mildern,

2.   den Versicherten einen ihren Neigungen
und Fähigkeiten entsprechenden Platz im
Arbeitsleben zu sichern,

3.   Hilfen zur Bewältigung der Anforderungen
des täglichen Lebens und zur Teilhabe am
Leben in der Gemeinschaft sowie zur
Führung eines möglichst selbständigen Le-
bens unter Berücksichtigung von Art und
Schwere des Gesundheitsschadens bereit-
zustellen,

4.   ergänzende Leistungen zur Heilbehandlung
und zu Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben und zur Sozialen Teilhabe zu erbrin-
gen,

5.   Leistungen bei Pflegebedürftigkeit zu er-
bringen.

(3) Die Leistungen zur Heilbehandlung und zur
Rehabilitation haben Vorrang vor Rentenleis -
tungen.

(4) Qualität und Wirksamkeit der Leistungen
zur Heilbehandlung und Teilhabe haben dem
allgemein anerkannten Stand der medizini-
schen Erkenntnisse zu entsprechen und den
medizinischen Fortschritt zu berücksichtigen.
Sie werden als Dienst- und Sachleistungen zur
Verfügung gestellt, soweit dieses oder das
 Neunte Buch keine Abweichungen vorsehen.

(5) Die Unfallversicherungsträger bestimmen
im Einzelfall Art, Umfang und Durchführung der
Heilbehandlung und der Leistungen zur Teilha-
be sowie die Einrichtungen, die diese Leistun-
gen erbringen, nach pflichtgemäßem Ermes-
sen. Dabei prüfen sie auch, welche Leistungen
geeignet und zumutbar sind, Pflegebedürftig-
keit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern
oder ihre Verschlimmerung zu verhüten.

Zweiter Unterabschnitt
Heilbehandlung

§ 27 Umfang der Heilbehandlung

(1) Die Heilbehandlung umfaßt insbesondere

1.   Erstversorgung,

2.   ärztliche Behandlung,

3.   zahnärztliche Behandlung einschließlich
der Versorgung mit Zahnersatz,

4.   Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- und
Hilfsmitteln,

5.   häusliche Krankenpflege,

6.   Behandlung in Krankenhäusern und Reha-
bilitationseinrichtungen,

7.   Leistungen zur medizinischen Rehabilitati-
on nach § 42 Abs. 2 Nr 1 und 3 bis 7 und
Abs. 3 des Neunten Buches.

(2) In den Fällen des § 8 Abs. 3 wird ein be-
schädigtes oder verlorengegangenes Hilfsmit-
tel wiederhergestellt oder erneuert.

(3) Während einer aufgrund eines Gesetzes
angeordneten Freiheitsentziehung wird Heilbe-
handlung erbracht, soweit Belange des Vollzugs
nicht entgegenstehen.

§ 28 Ärztliche und zahnärztliche Behandlung

(1) Die ärztliche und zahnärztliche Behand-
lung wird von Ärzten oder Zahnärzten erbracht.
Sind Hilfeleistungen anderer Personen erfor-
derlich, dürfen sie nur erbracht werden, wenn
sie vom Arzt oder Zahnarzt angeordnet und von
ihm verantwortet werden.

(2) Die ärztliche Behandlung umfaßt die Tätig-
keit der Ärzte, die nach den Regeln der ärztli-
chen Kunst erforderlich und zweckmäßig ist.

(3) Die zahnärztliche Behandlung umfaßt die
Tätigkeit der Zahnärzte, die nach den Regeln
der zahnärztlichen Kunst erforderlich und
zweckmäßig ist.
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(4) Bei Versicherungsfällen, für die wegen ih-
rer Art oder Schwere besondere unfallmedizini-
sche Behandlung angezeigt ist, wird diese er-
bracht. Die freie Arztwahl kann insoweit einge-
schränkt werden.

§ 29 Arznei- und Verbandmittel

(1) Arznei- und Verbandmittel sind alle ärztlich
verordneten, zur ärztlichen und zahnärztlichen
Behandlung erforderlichen Mittel. Ist das Ziel
der Heilbehandlung mit Arznei- und Verband-
mitteln zu erreichen, für die Festbeträge im Sin-
ne des § 35 oder § 35a des Fünften Buches
festgesetzt sind, trägt der Unfallversicherungs-
träger die Kosten bis zur Höhe dieser Beträge.
Verordnet der Arzt in diesen Fällen ein Arznei-
oder Verbandmittel, dessen Preis den Festbe-
trag überschreitet, hat der Arzt die Versicherten
auf die sich aus seiner Verordnung ergebende
Übernahme der Mehrkosten hinzuweisen.

(2) Die Rabattregelungen der §§ 130 und
130a des Fünften Buches gelten entsprechend.
Die Erstattungsbeträge nach § 130b des Fünf-
ten Buches gelten auch für die Abrechnung mit
den Trägern der gesetzlichen Unfallversiche-
rung.

§ 30 Heilmittel

Heilmittel sind alle ärztlich verordneten
Dienstleistungen, die einem Heilzweck dienen
oder einen Heilerfolg sichern und nur von ent-
sprechend ausgebildeten Personen erbracht
werden dürfen. Hierzu gehören insbesondere
Maßnahmen der physikalischen Therapie sowie
der Sprach- und Beschäftigungstherapie.

§ 31 Hilfsmittel

(1) Hilfsmittel sind alle ärztlich verordneten
Sachen, die den Erfolg der Heilbehandlung si-
chern oder die Folgen von Gesundheitsschäden
mildern oder ausgleichen. Dazu gehören insbe-
sondere Körperersatzstücke, orthopädische
und andere Hilfsmittel einschließlich der not-

wendigen Änderung, Instandsetzung und Er-
satzbeschaffung sowie der Ausbildung im Ge-
brauch der Hilfsmittel. Soweit für Hilfsmittel
Festbeträge im Sinne des § 36 des Fünften Bu-
ches festgesetzt sind, gilt § 29 Abs. 1 Satz 2 und
3 entsprechend.

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates die Ausstattung mit Körperersatz-
stücken, orthopädischen und anderen Hilfsmit-
teln zu regeln sowie bei bestimmten Gesund-
heitsschäden eine Entschädigung für Kleider-
und Wäscheverschleiß vorzuschreiben. Das
Nähere regeln die Verbände der Unfallversiche-
rungsträger durch gemeinsame Richtlinien.

§ 32 Häusliche Krankenpflege

(1) Versicherte erhalten in ihrem Haushalt
oder ihrer Familie neben der ärztlichen Behand-
lung häusliche Krankenpflege durch geeignete
Pflegekräfte, wenn Krankenhausbehandlung
geboten, aber nicht ausführbar ist oder wenn
sie durch die häusliche Krankenpflege vermie-
den oder verkürzt werden kann und das Ziel der
Heilbehandlung nicht gefährdet wird.

(2) Die häusliche Krankenpflege umfaßt die
im Einzelfall aufgrund ärztlicher Verordnung er-
forderliche Grund- und Behandlungspflege so-
wie hauswirtschaftliche Versorgung.

(3) Ein Anspruch auf häusliche Krankenpflege
besteht nur, soweit es einer im Haushalt des
Versicherten lebenden Person nicht zuzumuten
ist, Krankenpflege zu erbringen. Kann eine Pfle-
gekraft nicht gestellt werden oder besteht
Grund, von einer Gestellung abzusehen, sind
die Kosten für eine selbstbeschaffte Pflegekraft
in angemessener Höhe zu erstatten.

(4) Das Nähere regeln die Verbände der Un-
fallversicherungsträger durch gemeinsame
Richtlinien.
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§ 33 Behandlung in Krankenhäusern und
 Rehabilitationseinrichtungen

(1) Stationäre Behandlung in einem Kranken-
haus oder in einer Rehabilitationseinrichtung
wird erbracht, wenn die Aufnahme erforderlich
ist, weil das Behandlungsziel anders nicht er-
reicht werden kann. Sie wird voll- oder teilsta-
tionär erbracht. Sie umfaßt im Rahmen des Ver-
sorgungsauftrags des Krankenhauses oder der
Rehabilitationseinrichtung alle Leistungen, die
im Einzelfall für die medizinische Versorgung
der Versicherten notwendig sind, insbesondere
ärztliche Behandlung, Krankenpflege, Versor-
gung mit Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmit-
teln, Unterkunft und Verpflegung.

(2) Krankenhäuser und Rehabilitationsein-
richtungen im Sinne des Absatzes 1 sind die
Einrichtungen nach § 107 des Fünften Buches.

(3) Bei Gesundheitsschäden, für die wegen ih-
rer Art oder Schwere besondere unfallmedizini-
sche stationäre Behandlung angezeigt ist, wird
diese in besonderen Einrichtungen erbracht.

§ 34 Durchführung der Heilbehandlung

(1) Die Unfallversicherungsträger haben alle
Maßnahmen zu treffen, durch die eine mög-
lichst frühzeitig nach dem Versicherungsfall ein-
setzende und sachgemäße Heilbehandlung
und, soweit erforderlich, besondere unfallmedi-
zinische oder Berufskrankheiten-Behandlung
gewährleistet wird. Sie können zu diesem
Zweck die von den Ärzten und Krankenhäusern
zu erfüllenden Voraussetzungen im Hinblick auf
die fachliche Befähigung, die sächliche und per-
sonelle Ausstattung sowie die zu übernehmen-
den Pflichten festlegen. Sie können daneben
nach Art und Schwere des Gesundheitsscha-
dens besondere Verfahren für die Heilbehand-
lung vorsehen.

(2) Die Unfallversicherungsträger haben an
der Durchführung der besonderen unfallmedizi-
nischen Behandlung die Ärzte und Krankenhäu-
ser zu beteiligen, die den nach Absatz 1 Satz 2
festgelegten Anforderungen entsprechen.

(3) Die Verbände der Unfallversicherungsträ-
ger sowie die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung und die Kassenzahnärztliche Bundesver-
einigung (Kassenärztliche Bundesvereinigun-
gen) schließen unter Berücksichtigung der von
den Unfallversicherungsträgern gemäß Absatz
1 Satz 2 und 3 getroffenen Festlegungen mit
Wirkung für ihre Mitglieder Verträge über die
Durchführung der Heilbehandlung, die Vergü-
tung der Ärzte und Zahnärzte sowie die Art und
Weise der Abrechnung. Dem oder der Bundes-
beauftragten für den Datenschutz und die Infor-
mationsfreiheit ist rechtzeitig vor Abschluß Ge-
legenheit zur Stellungnahme zu geben, sofern
in den Verträgen die Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten geregelt werden sollen.

(4) Die Kassenärztlichen Bundesvereinigun-
gen haben gegenüber den Unfallversicherungs-
trägern und deren Verbänden die Gewähr dafür
zu übernehmen, daß die Durchführung der Heil-
behandlung den gesetzlichen und vertraglichen
Erfordernissen entspricht.

(5) Kommt ein Vertrag nach Absatz 3 ganz
oder teilweise nicht zustande, setzt ein Schieds -
amt mit der Mehrheit seiner Mitglieder inner-
halb von drei Monaten den Vertragsinhalt fest.
Wird ein Vertrag gekündigt, ist dies dem zustän-
digen Schiedsamt mitzuteilen. Kommt bis zum
Ablauf eines Vertrags ein neuer Vertrag nicht zu-
stande, setzt ein Schiedsamt mit der Mehrheit
seiner Mitglieder innerhalb von drei Monaten
nach Vertragsablauf den neuen Inhalt fest. In
diesem Fall gelten die Bestimmungen des bis-
herigen Vertrags bis zur Entscheidung des
Schiedsamts vorläufig weiter.

(6) Die Verbände der Unfallversicherungsträ-
ger und die Kassenärztlichen Bundesvereini-
gungen bilden je ein Schiedsamt für die medizi-
nische und zahnmedizinische Versorgung. Das
Schiedsamt besteht aus drei Vertretern der
Kassenärztlichen Bundesvereinigungen und
drei Vertretern der Verbände der Unfallversiche-
rungsträger sowie einem unparteiischen Vorsit-
zenden und zwei weiteren unparteiischen Mit-
gliedern. § 89 Absatz 6 des Fünften Buches so-
wie die aufgrund des § 89 Absatz 11 des Fünf-
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ten Buches erlassenen Rechtsverordnungen
gelten entsprechend.

(7) Die Aufsicht über die Geschäftsführung der
Schiedsämter nach Absatz 6 führt das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales.

(8) Die Beziehungen zwischen den Unfallver-
sicherungsträgern und anderen als den in Ab-
satz 3 genannten Stellen, die Heilbehandlung
durchführen oder an ihrer Durchführung betei-
ligt sind, werden durch Verträge geregelt. So-
weit die Stellen Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation ausführen oder an ihrer Aus-
führung beteiligt sind, werden die Beziehungen
durch Verträge nach § 38 des Neunten Buches
geregelt.

Dritter Unterabschnitt
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

§ 35 Leistungen zur Teilhabe am
 Arbeitsleben

(1) Die Unfallversicherungsträger erbringen
die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
nach den §§ 49 bis 55 des Neunten Buches, in
Werkstätten für behinderte Menschen nach
den §§ 57 und 58 des Neunten Buches, bei an-
deren Leistungsanbietern nach § 60 des Neun-
ten Buches, als Budget für Arbeit nach § 61 des
Neunten Buches sowie als Budget für Ausbil-
dung nach § 61a des Neunten Buches. Das
Budget für Ausbildung wird nur für die Erstaus-
bildung erbracht. Ein Anspruch auf Übergangs-
geld nach § 49 besteht während der Erbringung
des Budgets für Ausbildung nicht.

(2) Die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben umfassen auch Hilfen zu einer angemesse-
nen Schulbildung einschließlich der Vorberei-
tung hierzu oder zur Entwicklung der geistigen
und körperlichen Fähigkeiten vor Beginn der
Schulpflicht.

(3) Ist eine von Versicherten angestrebte
höherwertige Tätigkeit nach ihrer Leistungs-
fähigkeit und unter Berücksichtigung ihrer Eig-
nung, Neigung und bisherigen Tätigkeit nicht

angemessen, kann eine Maßnahme zur Teilha-
be am Arbeitsleben bis zur Höhe des Aufwandes
gefördert werden, der bei einer angemessenen
Maßnahme entstehen würde.

(4) Während einer auf Grund eines Gesetzes
angeordneten Freiheitsentziehung werden Leis -
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erbracht,
soweit Belange des Vollzugs nicht entgegenste-
hen.

Vierter Unterabschnitt
Leistungen zur Sozialen Teilhabe und

 ergänzende Leistungen

§ 39 Leistungen zur Sozialen Teilhabe und
ergänzende Leistungen

(1) Neben den in § 64 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 und
Abs. 2 sowie in den §§ 73 und 74 des Neunten
Buches genannten Leistungen umfassen die
Leistungen zur Sozialen Teilhabe und die ergän-
zenden Leistungen

1.   Kraftfahrzeughilfe,

2.   sonstige Leistungen zur Erreichung und zur
Sicherstellung des Erfolges der Leistungen
zur medizinischen Rehabilitation und zur
Teilhabe.

(2) Zum Ausgleich besonderer Härten kann
den Versicherten oder deren Angehörigen eine
besondere Unterstützung gewährt werden.

§ 40 Kraftfahrzeughilfe

(1) Kraftfahrzeughilfe wird erbracht, wenn die
Versicherten infolge Art oder Schwere des Ge-
sundheitsschadens nicht nur vorübergehend
auf die Benutzung eines Kraftfahrzeugs ange-
wiesen sind, um die Teilhabe am Arbeitsleben
oder am Leben in der Gemeinschaft zu ermög-
lichen.

(2) Die Kraftfahrzeughilfe umfaßt Leistungen
zur Beschaffung eines Kraftfahrzeugs, für eine
behinderungsbedingte Zusatzausstattung und
zur Erlangung einer Fahrerlaubnis.

384



§§ 40, 41, 42, 43, 44 SGB VII                                                                Siebtes Buch Sozialgesetzbuch

(3) Für die Kraftfahrzeughilfe gilt die Verord-
nung über Kraftfahrzeughilfe zur beruflichen
Rehabilitation vom 28. September 1987 (BGBl.
I S. 2251), geändert durch Verordnung vom 30.
September 1991 (BGBl. I S. 1950), in der je-
weils geltenden Fassung. Diese Verordnung ist
bei der Kraftfahrzeughilfe zur Teilhabe am Le-
ben in der Gemeinschaft entsprechend anzu-
wenden.

(4) Der Unfallversicherungsträger kann im Ein-
zelfall zur Vermeidung einer wirtschaftlichen
Notlage auch einen Zuschuß zahlen, der über
demjenigen liegt, der in den §§ 6 und 8 der Ver-
ordnung nach Absatz 3 vorgesehen ist.

(5) Das Nähere regeln die Verbände der Un-
fallversicherungsträger durch gemeinsame
Richtlinien.

§ 41 Wohnungshilfe

(1) Wohnungshilfe wird erbracht, wenn infolge
Art oder Schwere des Gesundheitsschadens
nicht nur vorübergehend die behindertenge-
rechte Anpassung vorhandenen oder die Bereit-
stellung behindertengerechten Wohnraums er-
forderlich ist.

(2) Wohnungshilfe wird ferner erbracht, wenn
sie zur Sicherung der beruflichen Eingliederung
erforderlich ist.

(3) Die Wohnungshilfe umfaßt auch Umzugs-
kosten sowie Kosten für die Bereitstellung von
Wohnraum für eine Pflegekraft.

(4) Das Nähere regeln die Verbände der Un-
fallversicherungsträger durch gemeinsame
Richtlinien.

§ 42 Haushaltshilfe und Kinderbetreuungs-
kosten

Haushaltshilfe und Leistungen zur Kinderbe-
treuung nach § 74 Abs. 1 bis 3 des Neunten Bu-
ches werden auch bei Leistungen zur Sozialen
Teilhabe erbracht.

§ 43 Reisekosten

(1) Die im Zusammenhang mit der Ausführung
von Leistungen zur medizinischen Rehabilitati-
on oder zur Teilhabe am Arbeitsleben erforder-
lichen Reisekosten werden nach § 73 des
 Neunten Buches übernommen. Im Übrigen wer-
den Reisekosten zur Ausführung der Heil -
behandlung nach den Absätzen 2 bis 5 über-
nommen.

(2) Zu den Reisekosten gehören

1.   Fahr- und Transportkosten,

2.   Verpflegungs- und Übernachtungskosten,

3.   Kosten des Gepäcktransports,

4.   Wegstreckenentschädigung

für die Versicherten und für eine wegen des Ge-
sundheitsschadens erforderliche Begleitper-
son.

(3) Reisekosten werden im Regelfall für zwei
Familienheimfahrten im Monat oder anstelle
von Familienheimfahrten für zwei Fahrten eines
Angehörigen zum Aufenthaltsort des Versicher-
ten übernommen.

(4) Entgangener Arbeitsverdienst einer Be-
gleitperson wird ersetzt, wenn der Ersatz in ei-
nem angemessenen Verhältnis zu den sonst für
eine Pflegekraft entstehenden Kosten steht.

(5) Das Nähere regeln die Verbände der Un-
fallversicherungsträger durch gemeinsame
Richtlinien.

Fünfter Unterabschnitt
Leistungen bei Pflegebedürftigkeit

§ 44 Pflege

(1) Solange Versicherte infolge des Versiche-
rungsfalls so hilflos sind, daß sie für die ge-
wöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden
Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens
in erheblichem Umfang der Hilfe durch andere
bedürfen, wird Pflegegeld gezahlt, eine Pflege-
kraft gestellt oder Heimpflege erbracht.
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(2) Das Pflegegeld ist unter Berücksichtigung
der Art oder Schwere des Gesundheitsscha-
dens sowie des Umfangs der erforderlichen Hil-
fe auf einen Monatsbetrag zwischen 300 Euro
und 1 199 Euro (Beträge am 1. Juli 2008) fest-
zusetzen. Diese Beträge werden jeweils zum
gleichen Zeitpunkt, zu dem die Renten der ge-
setzlichen Rentenversicherung angepasst wer-
den, entsprechend dem Faktor angepasst, der
für die Anpassung der vom Jahresarbeitsver-
dienst abhängigen Geldleistungen maßgebend
ist. Übersteigen die Aufwendungen für eine Pfle-
gekraft das Pflegegeld, kann es angemessen er-
höht werden.

(3) Während einer stationären Behandlung
oder der Unterbringung der Versicherten in ei-
ner Einrichtung der Teilhabe am Arbeitsleben
oder einer Werkstatt für behinderte Menschen
wird das Pflegegeld bis zum Ende des ersten auf
die Aufnahme folgenden Kalendermonats wei-
tergezahlt und mit dem ersten Tag des Entlas-
sungsmonats wieder aufgenommen. Das Pfle-
gegeld kann in den Fällen des Satzes 1 ganz
oder teilweise weitergezahlt werden, wenn das
Ruhen eine weitere Versorgung der Versicher-
ten gefährden würde.

(4) Mit der Anpassung der Renten wird das
Pflegegeld entsprechend dem Faktor angepaßt,
der für die Anpassung der vom Jahresarbeits-
verdienst abhängigen Geldleistungen maßgeb-
lich ist.

(5) Auf Antrag der Versicherten kann statt des
Pflegegeldes eine Pflegekraft gestellt (Haus-
pflege) oder die erforderliche Hilfe mit Unter-
kunft und Verpflegung in einer geeigneten Ein-
richtung (Heimpflege) erbracht werden. Absatz
3 Satz 2 gilt entsprechend.

(6) Die Bundesregierung setzt mit Zustim-
mung des Bundesrates die neuen Mindest- und
Höchstbeträge nach Absatz 2 und den Anpas-
sungsfaktor nach Absatz 4 in der Rechtsverord-
nung über die Bestimmung des für die Renten-
anpassung in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung maßgebenden aktuellen Rentenwertes
fest.

Sechster Unterabschnitt
Geldleistungen während der Heilbehandlung

und der Leistungen zur Teilhabe am
 Arbeitsleben

§ 45 Voraussetzungen für das Verletztengeld

(1) Verletztengeld wird erbracht, wenn Versi-
cherte

1.    infolge des Versicherungsfalls arbeitsun-
fähig sind oder wegen einer Maßnahme der
Heilbehandlung eine ganztägige Erwerbs -
tätigkeit nicht ausüben können und

2.   unmittelbar vor Beginn der Arbeitsunfähig-
keit oder der Heilbehandlung Anspruch auf
Arbeitsentgelt, Arbeitseinkommen, Kran-
kengeld, Pflegeunterstützungsgeld, Verletz-
tengeld, Versorgungskrankengeld, Über-
gangsgeld, Unterhaltsgeld, Kurzarbeiter-
geld, Arbeitslosengeld, nicht nur darlehens-
weise gewährtes Bürgergeld nach § 19
Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches oder
nicht nur Leistungen für Erstausstattungen
für Bekleidung bei Schwangerschaft und
Geburt nach dem Zweiten Buch oder Mut-
terschaftsgeld hatten.

(2) Verletztengeld wird auch erbracht, wenn

1.    Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
erforderlich sind,

2.   diese Maßnahmen sich aus Gründen, die
die Versicherten nicht zu vertreten haben,
nicht unmittelbar an die Heilbehandlung
anschließen,

3.   die Versicherten ihre bisherige berufliche
Tätigkeit nicht wieder aufnehmen können
oder ihnen eine andere zumutbare Tätigkeit
nicht vermittelt werden kann oder sie diese
aus wichtigem Grund nicht ausüben kön-
nen und

4.   die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 2
erfüllt sind.

Das Verletztengeld wird bis zum Beginn der
Leis tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben er-
bracht. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend
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für die Zeit bis zum Beginn und während der
Durchführung einer Maßnahme der Berufsfin-
dung und Arbeitserprobung.

(3) Werden in einer Einrichtung Maßnahmen
der Heilbehandlung und gleichzeitig Leistungen
zur Teilhabe am Arbeitsleben für Versicherte er-
bracht, erhalten Versicherte Verletztengeld,
wenn sie arbeitsunfähig sind oder wegen der
Maßnahmen eine ganztägige Erwerbstätigkeit
nicht ausüben können und die Voraussetzun-
gen des Absatzes 1 Nr. 2 erfüllt sind.

(4) Im Fall der Beaufsichtigung, Betreuung
oder Pflege eines durch einen Versicherungsfall
verletzten Kindes gilt § 45 des Fünften Buches
entsprechend mit der Maßgabe, dass

1.   das Verletztengeld 100 Prozent des ausge-
fallenen Nettoarbeitsentgelts beträgt und

2.   das Arbeitsentgelt bis zu einem Betrag in
Höhe des 450. Teils des Höchstjahresar-
beitsverdienstes zu berücksichtigen ist.

Erfolgt die Berechnung des Verletztengeldes
aus Arbeitseinkommen, beträgt dies 80 Prozent
des erzielten regelmäßigen Arbeitseinkom-
mens bis zu einem Betrag in Höhe des 450.
Teils des Höchstjahresarbeitsverdienstes.

§ 46 Beginn und Ende des Verletztengeldes

(1) Verletztengeld wird von dem Tag an ge-
zahlt, ab dem die Arbeitsunfähigkeit ärztlich
festgestellt wird, oder mit dem Tag des Beginns
einer Heilbehandlungsmaßnahme, die den Ver-
sicherten an der Ausübung einer ganztägigen
Erwerbstätigkeit hindert.

(2) Die Satzung kann bestimmen, daß für Un-
ternehmer, ihre Ehegatten oder ihre Lebens-
partner und für den Unternehmern nach § 6
Abs. 1 Nr. 2 Gleichgestellte Verletztengeld
längs tens für die Dauer der ersten 13 Wochen
nach dem sich aus Absatz 1 ergebenden Zeit-
punkt ganz oder teilweise nicht gezahlt wird.
Satz 1 gilt nicht für Versicherte, die bei einer
Krankenkasse mit Anspruch auf Krankengeld
versichert sind.

(3) Das Verletztengeld endet

1.   mit dem letzten Tag der Arbeitsunfähigkeit
oder der Hinderung an einer ganztägigen
Erwerbstätigkeit durch eine Heilbehand-
lungsmaßnahme,

2.   mit dem Tag, der dem Tag vorausgeht, an
dem ein Anspruch auf Übergangsgeld ent-
steht.

Wenn mit dem Wiedereintritt der Arbeitsfähig-
keit nicht zu rechnen ist und Leistungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben nicht zu erbringen sind,
endet das Verletztengeld

1.   mit dem Tag, an dem die Heilbehandlung so
weit abgeschlossen ist, daß die Versicher-
ten eine zumutbare, zur Verfügung stehen-
de Berufs- oder Erwerbstätigkeit aufneh-
men können,

2.   mit Beginn der in § 50 Abs. 1 Satz 1 des
Fünften Buches genannten Leistungen, es
sei denn, daß diese Leistungen mit dem
Versicherungsfall im Zusammenhang ste-
hen,

3.    im übrigen mit Ablauf der 78. Woche, ge-
rechnet vom Tag des Beginns der Arbeits-
unfähigkeit an, jedoch nicht vor dem Ende
der stationären Behandlung.

§ 47 Höhe des Verletztengeldes

(1) Versicherte, die Arbeitsentgelt oder Ar -
beits einkommen erzielt haben, erhalten Ver-
letztengeld entsprechend § 47 Abs. 1 und 2 des
Fünften Buches mit der Maßgabe, daß

1.   das Regelentgelt aus dem Gesamtbetrag
des regelmäßigen Arbeitsentgelts und des
Arbeitseinkommens zu berechnen und bis
zu einem Betrag in Höhe des 360. Teils des
Höchstjahresarbeitsverdienstes zu berück-
sichtigen ist,

2.    das Verletztengeld 80 vom Hundert des Re-
gelentgelts beträgt und das bei Anwendung
des § 47 Abs. 1 und 2 des Fünften Buches
berechnete Nettoarbeitsentgelt nicht über-
steigt.
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Arbeitseinkommen ist bei der Ermittlung des
Regelentgelts mit dem 360. Teil des im Kalen-
derjahr vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit oder
der Maßnahmen der Heilbehandlung erzielten
Arbeitseinkommens zugrunde zu legen. Die Sat-
zung hat bei nicht kontinuierlicher Arbeitsver-
richtung und -vergütung abweichende Bestim-
mungen zur Zahlung und Berechnung des Ver-
letztengeldes vorzusehen, die sicherstellen,
daß das Verletztengeld seine Entgeltersatz-
funktion erfüllt.

(1a) Für Ansprüche auf Verletztengeld, die vor
dem 1. Januar 2001 entstanden sind, ist § 47
Abs. 1 und 2 des Fünften Buches in der vor dem
22. Juni 2000 jeweils geltenden Fassung für
Zeiten nach dem 31. Dezember 1996 mit der
Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass
sich das Regelentgelt um 10 vom Hundert,
höchstens aber bis zu einem Betrag in Höhe des
dreihundertsechzigsten Teils des Höchstjahres-
arbeitsverdienstes erhöht. Das regelmäßige
Nettoarbeitsentgelt ist um denselben Vomhun-
dertsatz zu erhöhen. Satz 1 und 2 gilt für An-
sprüche, über die vor dem 22. Juni 2000 bereits
unanfechtbar entschieden war, nur für Zeiten
vom 22. Juni 2000 an bis zum Ende der Leis -
tungsdauer. Entscheidungen über die An-
sprüche, die vor dem 22. Juni 2000 unanfecht-
bar geworden sind, sind nicht nach § 44 Abs. 1
des Zehnten Buches zurückzunehmen.

(2) Versicherte, die Arbeitslosengeld, Unter-
haltsgeld oder Kurzarbeitergeld bezogen ha-
ben, erhalten Verletztengeld in Höhe des Kran-
kengeldes nach § 47b des Fünften Buches. Ver-
sicherte, die nicht nur darlehensweise gewähr-
tes Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des
Zweiten Buches oder nicht nur Leistungen für
Erstausstattungen für Bekleidung bei Schwan-
gerschaft und Geburt nach dem Zweiten Buch
bezogen haben, erhalten Verletztengeld in
Höhe des Betrages des Bürgergeldes nach § 19
Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches.

(3) Versicherte, die als Entwicklungshelfer Un-
terhaltsleistungen nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 des Ent-
wicklungshelfer-Gesetzes bezogen haben, er-
halten Verletztengeld in Höhe dieses Betrages.

(4) Bei Versicherten, die unmittelbar vor dem
Versicherungsfall Krankengeld, Pflegeunter-
stützungsgeld, Verletztengeld, Versorgungs-
krankengeld oder Übergangsgeld bezogen ha-
ben, wird bei der Berechnung des Verletztengel-
des von dem bisher zugrunde gelegten Regel -
entgelt ausgegangen.

(5) Abweichend von Absatz 1 erhalten Versi-
cherte, die den Versicherungsfall infolge einer
Tätigkeit als Unternehmer, mitarbeitende Ehe-
gatten oder Lebenspartner oder den Unterneh-
mern nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 Gleichgestellte erlit-
ten haben, Verletztengeld je Kalendertag in
Höhe des 450. Teils des Jahresarbeitsver -
dienstes. Ist das Verletztengeld für einen
ganzen Kalendermonat zu zahlen, ist dieser mit
30 Tagen anzusetzen.

(6) Hat sich der Versicherungsfall während ei-
ner aufgrund eines Gesetzes angeordneten
Freiheitsentziehung ereignet, gilt für die Be-
rechnung des Verletztengeldes Absatz 1 ent-
sprechend; nach der Entlassung erhalten die
Versicherten Verletztengeld je Kalendertag in
Höhe des 450. Teils des Jahresarbeitsverdien-
stes, wenn dies für die Versicherten günstiger
ist.

(7) (weggefallen)

(8) Die Regelungen der §§ 90 und 91 über die
Neufestsetzung des Jahresarbeitsverdienstes
nach Altersstufen oder nach der Schul- oder Be-
rufsausbildung gelten für das Verletztengeld
entsprechend.

§ 47a Beitragszahlung der Unfall -
versicherungsträger an berufsständische

Versorgungseinrichtungen und private
 Krankenversicherungen

(1) Für Bezieher von Verletztengeld, die wegen
einer Pflichtmitgliedschaft in einer berufsstän-
dischen Versorgungseinrichtung von der Versi-
cherungspflicht in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung befreit sind, gilt § 47a Absatz 1 des
Fünftes Buches entsprechend.
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(2) Die Unfallversicherungsträger haben der
zuständigen berufsständischen Versorgungs-
einrichtung den Beginn und das Ende der Bei-
tragszahlung sowie die Höhe der der Beitrags-
berechnung zugrunde liegenden beitragspflich-
tigen Einnahmen und den zu zahlenden Beitrag
für den Versicherten zu übermitteln. Das Nähe-
re zum Verfahren regeln die Deutsche Gesetzli-
che Unfallversicherung e. V., die Sozialversiche-
rung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
und die Arbeitsgemeinschaft berufsständischer
Versorgungseinrichtungen bis zum 31. Dezem-
ber 2017 in gemeinsamen Grundsätzen.

(3) Bezieher von Verletztengeld, die nach
§ 257 Absatz 2 des Fünften Buches und § 61
Absatz 2 des Elften Buches als Beschäftigte An-
spruch auf einen Zuschuss zu dem Krankenver-
sicherungsbeitrag und Pflegeversicherungsbei-
trag hatten, die an ein privates Krankenversi-
cherungsunternehmen zu zahlen sind, erhalten
einen Zuschuss zu ihrem Krankenversiche-
rungsbeitrag und Pflegeversicherungsbeitrag.
Als Zuschuss ist der Betrag zu zahlen, der als
Beitrag bei Krankenversicherungspflicht oder
Pflegeversicherungspflicht zu zahlen wäre,
höchstens jedoch der Betrag, der an das private
Versicherungsunternehmen zu zahlen ist.

§ 48 Verletztengeld bei Wiedererkrankung

Im Fall der Wiedererkrankung an den Folgen
des Versicherungsfalls gelten die §§ 45 bis 47
mit der Maßgabe entsprechend, daß anstelle
des Zeitpunkts der ersten Arbeitsunfähigkeit
auf den der Wiedererkrankung abgestellt wird.

§ 49 Übergangsgeld

Übergangsgeld wird erbracht, wenn Versicher-
te infolge des Versicherungsfalls Leistungen zur
Teilhabe am Arbeitsleben erhalten.

§ 50 Höhe und Berechnung des
 Übergangsgeldes

Höhe und Berechnung des Übergangsgeldes
bestimmen sich nach den §§ 66 bis 71 des

 Neunten Buches, soweit dieses Buch nichts Ab-
weichendes bestimmt; im Übrigen gelten die
Vorschriften für das Verletztengeld entspre-
chend.

§ 52 Anrechnung von Einkommen auf
 Verletzten- und Übergangsgeld

Auf das Verletzten- und Übergangsgeld wer-
den von dem gleichzeitig erzielten Einkommen
angerechnet

1.   beitragspflichtiges Arbeitsentgelt oder Ar-
beitseinkommen, das bei Arbeitnehmern
um die gesetzlichen Abzüge und bei sonsti-
gen Versicherten um 20 vom Hundert ver-
mindert ist; dies gilt nicht für einmalig ge-
zahltes Arbeitsentgelt,

2.    Mutterschaftsgeld, Versorgungskranken-
geld, Unterhaltsgeld, Kurzarbeitergeld, Ar-
beitslosengeld, nicht nur darlehensweise
gewährtes Bürgergeld nach § 19 Absatz 1
Satz 1 des Zweiten Buches; dies gilt auch,
wenn Ansprüche auf Leistungen nach dem
Dritten Buch wegen einer Sperrzeit ruhen
oder der Auszahlungsanspruch auf Bürger-
geld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten
Buches gemindert ist.

Zweiter Abschnitt
Renten, Beihilfen, Abfindungen

Erster Unterabschnitt
Renten an Versicherte

§ 56 Voraussetzungen und Höhe des
 Rentenanspruchs

(1) Versicherte, deren Erwerbsfähigkeit infol-
ge eines Versicherungsfalls über die 26. Woche
nach dem Versicherungsfall hinaus um wenigs -
tens 20 vom Hundert gemindert ist, haben An-
spruch auf eine Rente. Ist die Erwerbsfähigkeit
infolge mehrerer Versicherungsfälle gemindert
und erreichen die Vomhundertsätze zusammen
wenigstens die Zahl 20, besteht für jeden, auch
für einen früheren Versicherungsfall, Anspruch
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auf Rente. Die Folgen eines Versicherungsfalls
sind nur zu berücksichtigen, wenn sie die Er-
werbsfähigkeit um wenigstens 10 vom Hundert
mindern. Den Versicherungsfällen stehen
gleich Unfälle oder Entschädigungsfälle nach
den Beamtengesetzen, dem Bundesversor-
gungsgesetz, dem Soldatenversorgungsgesetz,
dem Gesetz über den zivilen Ersatzdienst, dem
Gesetz über die Abgeltung von Besatzungs-
schäden, dem Häftlingshilfegesetz und den ent-
sprechenden Gesetzen, die Entschädigung für
Unfälle oder Beschädigungen gewähren.

(2) Die Minderung der Erwerbsfähigkeit richtet
sich nach dem Umfang der sich aus der Beein-
trächtigung des körperlichen und geistigen Leis -
tungsvermögens ergebenden verminderten Ar-
beitsmöglichkeiten auf dem gesamten Gebiet
des Erwerbslebens. Bei jugendlichen Versicher-
ten wird die Minderung der Erwerbsfähigkeit
nach den Auswirkungen bemessen, die sich bei
Erwachsenen mit gleichem Gesundheitsscha-
den ergeben würden. Bei der Bemessung der
Minderung der Erwerbsfähigkeit werden Nach-
teile berücksichtigt, die die Versicherten da-
durch erleiden, daß sie bestimmte von ihnen er-
worbene besondere berufliche Kenntnisse und
Erfahrungen infolge des Versicherungsfalls
nicht mehr oder nur noch in vermindertem Um-
fang nutzen können, soweit solche Nachteile
nicht durch sonstige Fähigkeiten, deren Nut-
zung ihnen zugemutet werden kann, ausgegli-
chen werden.

(3) Bei Verlust der Erwerbsfähigkeit wird Voll-
rente geleistet; sie beträgt zwei Drittel des Jah-
resarbeitsverdienstes. Bei einer Minderung der
Erwerbsfähigkeit wird Teilrente geleistet; sie
wird in der Höhe des Vomhundertsatzes der
Vollrente festgesetzt, der dem Grad der Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit entspricht.

§ 57 Erhöhung der Rente bei
 Schwerverletzten

Können Versicherte mit Anspruch auf eine
Rente nach einer Minderung der Erwerbsfähig-
keit von 50 vom Hundert oder mehr oder auf

mehrere Renten, deren Vomhundertsätze zu-
sammen wenigstens die Zahl 50 erreichen
(Schwerverletzte), infolge des Versicherungs-
falls einer Erwerbstätigkeit nicht mehr nachge-
hen und haben sie keinen Anspruch auf Rente
aus der gesetzlichen Rentenversicherung, er-
höht sich die Rente um 10 vom Hundert.

§ 58 Erhöhung der Rente bei Arbeitslosigkeit

Solange Versicherte infolge des Versiche-
rungsfalls ohne Anspruch auf Arbeitsentgelt
oder Arbeitseinkommen sind und die Rente zu-
sammen mit dem Arbeitslosengeld oder dem
Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zwei-
ten Buches nicht den sich aus § 66 Abs. 1 des
Neunten Buches ergebenden Betrag des Über-
gangsgeldes erreicht, wird die Rente längs tens
für zwei Jahre nach ihrem Beginn um den Unter-
schiedsbetrag erhöht. Der Unterschiedsbetrag
wird bei dem Bürgergeld nach § 19 Absatz 1
Satz 1 des Zweiten Buches nicht als Einkom-
men berücksichtigt. Satz 1 gilt nicht, solange
Versicherte Anspruch auf weiteres Erwerbser-
satzeinkommen (§ 18a Abs. 3 des Vierten Bu-
ches) haben, das zusammen mit der Rente das
Übergangsgeld erreicht. Wird Bürgergeld nach
§ 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches nur
darlehensweise gewährt oder erhält der Versi-
cherte nur Leistungen nach § 24 Absatz 3 Satz
1 des Zweiten Buches, finden die Sätze 1 und 2
keine Anwendung.

§ 59 Höchstbetrag bei mehreren Renten

(1) Beziehen Versicherte mehrere Renten, so
dürfen diese ohne die Erhöhung für Schwerver-
letzte zusammen zwei Drittel des höchsten der
Jahresarbeitsverdienste nicht übersteigen, die
diesen Renten zugrunde liegen. Soweit die Ren-
ten den Höchstbetrag übersteigen, werden sie
verhältnismäßig gekürzt. 

(2) Haben Versicherte eine Rentenabfindung
erhalten, wird bei der Feststellung des Höchst-
betrages nach Absatz 1 die der Abfindung zu-
grunde gelegte Rente so berücksichtigt, wie sie
ohne die Abfindung noch zu zahlen wäre.
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§ 60 Minderung bei Heimpflege

Für die Dauer einer Heimpflege von mehr als
einem Kalendermonat kann der Unfallversiche-
rungsträger die Rente um höchstens die Hälfte
mindern, soweit dies nach den persönlichen Be-
dürfnissen und Verhältnissen der Versicherten
angemessen ist.

§ 62 Rente als vorläufige Entschädigung

(1) Während der ersten drei Jahre nach dem
Versicherungsfall soll der Unfallversicherungs-
träger die Rente als vorläufige Entschädigung
festsetzen, wenn der Umfang der Minderung
der Erwerbsfähigkeit noch nicht abschließend
festgestellt werden kann. Innerhalb dieses Zeit-
raums kann der Vomhundertsatz der Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit jederzeit ohne Rück-
sicht auf die Dauer der Veränderung neu festge-
stellt werden.

(2) Spätestens mit Ablauf von drei Jahren nach
dem Versicherungsfall wird die vorläufige Ent-
schädigung als Rente auf unbestimmte Zeit ge-
leistet. Bei der erstmaligen Feststellung der
Rente nach der vorläufigen Entschädigung kann
der Vomhundertsatz der Minderung der Er-
werbsfähigkeit abweichend von der vorläufigen
Entschädigung festgestellt werden, auch wenn
sich die Verhältnisse nicht geändert haben.

Dritter Unterabschnitt
Beginn, Änderung und Ende von Renten

§ 72 Beginn von Renten

(1) Renten an Versicherte werden von dem
Tag an gezahlt, der auf den Tag folgt, an dem

1.   der Anspruch auf Verletztengeld endet,

2.   der Versicherungsfall eingetreten ist, wenn
kein Anspruch auf Verletztengeld entstan-
den ist.

(2) Renten an Hinterbliebene werden vom To-
destag an gezahlt. Hinterbliebenenrenten, die
auf Antrag geleistet werden, werden vom Be-

ginn des Monats an gezahlt, der der Antragstel-
lung folgt.

(3) Die Satzung kann bestimmen, daß für Un-
ternehmer, ihre im Unternehmen mitarbeiten-
den Ehegatten oder mitarbeitenden Lebens-
partner und für den Unternehmern im Versiche-
rungsschutz Gleichgestellte Rente für die ers -
ten 13 Wochen nach dem sich aus § 46 Abs. 1
ergebenden Zeitpunkt ganz oder teilweise nicht
gezahlt wird. Die Rente beginnt spätestens am
Tag nach Ablauf der 13. Woche, sofern Verletz-
tengeld nicht zu zahlen ist.

§ 73 Änderungen und Ende von Renten

(1) Ändern sich aus tatsächlichen oder recht-
lichen Gründen die Voraussetzungen für die
Höhe einer Rente nach ihrer Feststellung, wird
die Rente in neuer Höhe nach Ablauf des Mo-
nats geleistet, in dem die Änderung wirksam ge-
worden ist.

(2) Fallen aus tatsächlichen oder rechtlichen
Gründen die Anspruchsvoraussetzungen für ei-
ne Rente weg, wird die Rente bis zum Ende des
Monats geleistet, in dem der Wegfall wirksam
geworden ist. Satz 1 gilt entsprechend, wenn
festgestellt wird, daß Versicherte, die als ver-
schollen gelten, noch leben.

(3) Bei der Feststellung der Minderung der Er-
werbsfähigkeit ist eine Änderung im Sinne des
§ 48 Abs. 1 des Zehnten Buches nur wesentlich,
wenn sie mehr als 5 vom Hundert beträgt; bei
Renten auf unbestimmte Zeit muß die Verände-
rung der Minderung der Erwerbsfähigkeit länger
als drei Monate andauern.

(4) Sind Renten befristet, enden sie mit Ablauf
der Frist. Das schließt eine vorherige Änderung
oder ein Ende der Rente aus anderen Gründen
nicht aus. Renten dürfen nur auf das Ende eines
Kalendermonats befristet werden.

(5) Witwen- und Witwerrenten nach § 65 Abs.
2 Nr. 3 Buchstabe a wegen Kindererziehung
werden auf das Ende des Kalendermonats be-
fristet, in dem die Kindererziehung voraussicht-
lich endet. Waisenrenten werden auf das Ende
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des Kalendermonats befristet, in dem voraus-
sichtlich der Anspruch auf die Waisenrente ent-
fällt. Die Befristung kann wiederholt werden.

(6) Renten werden bis zum Ende des Kalen-
dermonats geleistet, in dem die Berechtigten
gestorben sind.

§ 74 Ausnahmeregelungen für die Änderung
von Renten

(1) Der Anspruch auf eine Rente, die auf un-
bestimmte Zeit geleistet wird, kann aufgrund ei-
ner Änderung der Minderung der Erwerbsfähig-
keit zuungunsten der Versicherten nur in Ab-
ständen von mindestens einem Jahr geändert
werden. Das Jahr beginnt mit dem Zeitpunkt,
von dem an die vorläufige Entschädigung Rente
auf unbestimmte Zeit geworden oder die letzte
Rentenfeststellung bekanntgegeben worden
ist.

(2) Renten dürfen nicht für die Zeit neu festge-
stellt werden, in der Verletztengeld zu zahlen ist
oder ein Anspruch auf Verletztengeld wegen
des Bezugs von Einkommen oder des Erhalts
von Betriebs- und Haushaltshilfe oder wegen
der Erfüllung der Voraussetzungen für den Er-
halt von Betriebs- und Haushaltshilfe nicht be-
steht.

Vierter Unterabschnitt
Abfindung

§ 75 Abfindung mit einer Gesamtvergütung

Ist nach allgemeinen Erfahrungen unter
Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse
des Einzelfalles zu erwarten, daß nur eine Rente
in Form der vorläufigen Entschädigung zu zah-
len ist, kann der Unfallversicherungsträger die
Versicherten nach Abschluß der Heilbehand-
lung mit einer Gesamtvergütung in Höhe des
voraussichtlichen Rentenaufwandes abfinden.
Nach Ablauf des Zeitraumes, für den die Ge-
samtvergütung bestimmt war, wird auf Antrag
Rente als vorläufige Entschädigung oder Rente
auf unbestimmte Zeit gezahlt, wenn die Voraus-
setzungen hierfür vorliegen.

§ 76 Abfindung bei Minderung der Erwerbs-
fähigkeit unter 40 vom Hundert

(1) Versicherte, die Anspruch auf eine Rente
wegen einer Minderung der Erwerbsfähigkeit
von weniger als 40 vom Hundert haben, können
auf ihren Antrag mit einem dem Kapitalwert der
Rente entsprechenden Betrag abgefunden wer-
den. Versicherte, die Anspruch auf mehrere
Renten aus der Unfallversicherung haben, de-
ren Vomhundertsätze zusammen die Zahl 40
nicht erreichen, können auf ihren Antrag mit ei-
nem Betrag abgefunden werden, der dem Kapi-
talwert einer oder mehrerer dieser Renten ent-
spricht. Die Bundesregierung bestimmt durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates die Berechnung des Kapitalwertes.

(2) Eine Abfindung darf nur bewilligt werden,
wenn nicht zu erwarten ist, daß die Minderung
der Erwerbsfähigkeit wesentlich sinkt.

(3) Tritt nach der Abfindung eine wesentliche
Verschlimmerung der Folgen des Versiche-
rungsfalls (§ 73 Abs. 3) ein, wird insoweit Rente
gezahlt.

§ 77 Wiederaufleben der abgefundenen
 Rente

(1) Werden Versicherte nach einer Abfindung
Schwerverletzte, lebt auf Antrag der Anspruch
auf Rente in vollem Umfang wieder auf.

(2) Die Abfindungssumme wird auf die Rente
angerechnet, soweit sie die Summe der Renten-
beträge übersteigt, die den Versicherten
während des Abfindungszeitraumes zugestan-
den hätten. Die Anrechnung hat so zu erfolgen,
daß den Versicherten monatlich mindestens die
halbe Rente verbleibt.

§ 78 Abfindung bei Minderung der Erwerbs-
fähigkeit ab 40 vom Hundert

(1) Versicherte, die Anspruch auf eine Rente
wegen einer Minderung der Erwerbsfähigkeit
von 40 vom Hundert oder mehr haben, können
auf ihren Antrag durch einen Geldbetrag abge-
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funden werden. Das gleiche gilt für Versicherte,
die Anspruch auf mehrere Renten haben, deren
Vomhundertsätze zusammen die Zahl 40 errei-
chen oder übersteigen.

(2) Eine Abfindung kann nur bewilligt werden,
wenn

1.   die Versicherten das 18. Lebensjahr vollen-
det haben und

2.   nicht zu erwarten ist, daß innerhalb des Ab-
findungszeitraumes die Minderung der Er-
werbsfähigkeit wesentlich sinkt.

§ 79 Umfang der Abfindung

Eine Rente kann in den Fällen einer Abfindung
bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit ab 40
vom Hundert bis zur Hälfte für einen Zeitraum
von zehn Jahren abgefunden werden. Als Abfin-
dungssumme wird das Neunfache des der Ab-
findung zugrundeliegenden Jahresbetrages der
Rente gezahlt. Der Anspruch auf den Teil der
Rente, an dessen Stelle die Abfindung tritt, er-
lischt mit Ablauf des Monats der Auszahlung für
zehn Jahre.

§ 80 Abfindung bei Wiederheirat

(1) Eine Witwenrente oder Witwerrente wird
bei der ersten Wiederheirat der Berechtigten
mit dem 24fachen Monatsbetrag abgefunden.
In diesem Fall werden Witwenrenten und Wit-
werrenten an frühere Ehegatten, die auf dem-
selben Versicherungsfall beruhen, erst nach Ab-
lauf von 24 Monaten neu festgesetzt. Bei einer
Rente nach § 65 Abs. 2 Nr. 2 vermindert sich
das 24fache des abzufindenden Monatsbetra-
ges um die Anzahl an Kalendermonaten, für die
die Rente geleistet wurde. Entsprechend ver-
mindert sich die Anzahl an Kalendermonaten
nach Satz 2.

(2) Monatsbetrag ist der Durchschnitt der für
die letzten zwölf Kalendermonate geleisteten
Witwenrente oder Witwerrente. Bei Wiederhei-
rat vor Ablauf des 15. Kalendermonats nach
dem Tode des Versicherten ist Monatsbetrag

der Durchschnittsbetrag der Witwenrente oder
Witwerrente, die nach Ablauf des dritten auf
den Sterbemonat folgenden Kalendermonats
zu leisten war. Bei Wiederheirat vor Ablauf die-
ses Kalendermonats ist Monatsbetrag der Be-
trag der Witwenrente oder Witwerrente, der für
den vierten auf den Sterbemonat folgenden Ka-
lendermonat zu leisten wäre.

(3) Wurde bei der Wiederheirat eine Renten-
abfindung gezahlt und besteht nach Auflösung
oder Nichtigerklärung der erneuten Ehe An-
spruch auf Witwenrente oder Witwerrente nach
dem vorletzten Ehegatten, wird für jeden Kalen-
dermonat, der auf die Zeit nach Auflösung oder
Nichtigerklärung der erneuten Ehe bis zum Ab-
lauf des 24. Kalendermonats nach Ablauf des
Monats der Wiederheirat entfällt, von dieser
Rente ein Vierundzwanzigstel der Rentenabfin-
dung in angemessenen Teilbeträgen einbehal-
ten. Bei verspäteter Antragstellung mindert sich
die einzubehaltende Rentenabfindung um den
Betrag, der den Berechtigten bei frühestmögli-
cher Antragstellung an Witwenrente oder Wit-
werrente nach dem vorletzten Ehegatten zuge-
standen hätte.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend
für die Bezieher einer Witwen- und Witwerrente
an frühere Ehegatten.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend
für die Bezieher einer Witwen- oder Witwerrente
an Lebenspartner.

Dritter Abschnitt
Jahresarbeitsverdienst

Erster Unterabschnitt
Allgemeines

§ 81 Jahresarbeitsverdienst als
 Berechnungsgrundlage

Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten für
Leistungen in Geld, die nach dem Jahresarbeits-
verdienst berechnet werden.
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Zweiter Unterabschnitt
Erstmalige Festsetzung

§ 82 Regelberechnung

(1) Der Jahresarbeitsverdienst ist der Gesamt-
betrag der Arbeitsentgelte (§ 14 des Vierten Bu-
ches) und Arbeitseinkommen (§ 15 des Vierten
Buches) des Versicherten in den zwölf Kalen-
dermonaten vor dem Monat, in dem der Versi-
cherungsfall eingetreten ist. Zum Arbeitsentgelt
nach Satz 1 gehört auch das Arbeitsentgelt, auf
das ein nach den zwölf Kalendermonaten abge-
schlossener Tarifvertrag dem Versicherten
rückwirkend einen Anspruch einräumt.

(2) Für Zeiten, in denen der Versicherte in dem
in Absatz 1 Satz 1 genannten Zeitraum kein Ar-
beitsentgelt oder Arbeitseinkommen bezogen
hat, wird das Arbeitsentgelt oder Arbeitsein-
kommen zugrunde gelegt, das seinem durch-
schnittlichen Arbeitsentgelt oder Arbeitsein-
kommen in den mit Arbeitsentgelt oder Arbeits -
einkommen belegten Zeiten dieses Zeitraums
entspricht. Erleidet jemand, der als Soldat auf
Zeit, als Wehr- oder Zivildienstleistender oder
als Entwicklungshelfer, beim besonderen Ein-
satz des Zivilschutzes oder bei einem Dienst
nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz oder
dem Bundesfreiwilligendienstgesetz tätig wird,
einen Versicherungsfall, wird als Jahresarbeits-
verdienst das Arbeitsentgelt oder Arbeitsein-
kommen zugrunde gelegt, das er durch eine
Tätigkeit erzielt hätte, die der letzten Tätigkeit
vor den genannten Zeiten entspricht, wenn es
für ihn günstiger ist. Ereignet sich der Versiche-
rungsfall innerhalb eines Jahres seit Beendi-
gung einer Berufsausbildung, bleibt das
während der Berufsausbildung erzielte Arbeits -
entgelt außer Betracht, wenn es für den Versi-
cherten günstiger ist.

(3) Arbeitsentgelt und Ausbildungsbeihilfe
nach den §§ 43 und 44 des Strafvollzugsgeset-
zes gelten nicht als Arbeitsentgelt im Sinne der
Absätze 1 und 2.

(4) Erleidet jemand, dem sonst Unfallfürsorge
nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder

Grundsätzen gewährleistet ist, einen Versiche-
rungsfall, für den ihm Unfallfürsorge nicht zu-
steht, gilt als Jahresarbeitsverdienst der Jahres-
betrag der ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge,
die der Berechnung eines Unfallruhegehalts zu-
grunde zu legen wären. Für Berufssoldaten gilt
dies entsprechend.

§ 83 Jahresarbeitsverdienst kraft Satzung

Für kraft Gesetzes versicherte selbständig
Tätige, für kraft Satzung versicherte Unterneh-
mer und Ehegatten oder Lebenspartner und für
freiwillig Versicherte hat die Satzung des Unfall-
versicherungsträgers die Höhe des Jahresar-
beitsverdienstes zu bestimmen. Sie hat ferner
zu bestimmen, daß und unter welchen Voraus-
setzungen die kraft Gesetzes versicherten
selbständig Tätigen und die kraft Satzung versi-
cherten Unternehmer und Ehegatten oder Le-
benspartner auf ihren Antrag mit einem höhe-
ren Jahresarbeitsverdienst versichert werden.

§ 84 Jahresarbeitsverdienst bei
 Berufskrankheiten

Bei Berufskrankheiten gilt für die Berechnung
des Jahresarbeitsverdienstes als Zeitpunkt des
Versicherungsfalls der letzte Tag, an dem die
Versicherten versicherte Tätigkeiten verrichtet
haben, die ihrer Art nach geeignet waren, die
Berufskrankheit zu verursachen, wenn diese
Berechnung für die Versicherten günstiger ist
als eine Berechnung auf der Grundlage des in
§ 9 Abs. 5 genannten Zeitpunktes. Dies gilt oh-
ne Rücksicht darauf, aus welchen Gründen die
schädigende versicherte Tätigkeit aufgegeben
worden ist.

§ 85 Mindest- und Höchstjahresarbeits -
verdienst

(1) Der Jahresarbeitsverdienst beträgt für Ver-
sicherte, die im Zeitpunkt des Versicherungs-
falls das 18. Lebensjahr vollendet haben, min-
destens 60 Prozent der im Zeitpunkt des Versi-
cherungsfalls maßgebenden Bezugsgröße.
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(1a) Der Jahresarbeitsverdienst beträgt min-
destens:

1.   für Versicherte, die im Zeitpunkt des Versi-
cherungsfalls das sechste Lebensjahr nicht
vollendet haben, 25 Prozent,

2.   für Versicherte, die im Zeitpunkt des Versi-
cherungsfalls das sechste, aber nicht das
15. Lebensjahr vollendet haben, 33 1/3
Prozent,

3.   für Versicherte, die im Zeitpunkt des Versi-
cherungsfalls das 15., aber noch nicht das
18. Lebensjahr vollendet haben, 40 Pro-
zent,

4.   für Versicherte, die im Zeitpunkt des Versi-
cherungsfalls das 25., aber noch nicht das
30. Lebensjahr vollendet haben, 75 Pro-
zent

der im Zeitpunkt des Versicherungsfalls maßge-
benden Bezugsgröße.

(1b) Die Absätze 1 und 1a finden keine An-
wendung auf Versicherte nach § 3 Absatz 1
Nummer 3.

(2) Der Jahresarbeitsverdienst beträgt höchs -
tens das Zweifache der im Zeitpunkt des Versi-
cherungsfalls maßgebenden Bezugsgröße. Die
Satzung kann eine höhere Obergrenze bestim-
men.

§ 87 Jahresarbeitsverdienst nach billigem
Ermessen

Ist ein nach der Regelberechnung, nach den
Vorschriften bei Berufskrankheiten oder nach
der Regelung über den Mindestjahresarbeits-
verdienst festgesetzter Jahresarbeitsverdienst
in erheblichem Maße unbillig, wird er nach billi-
gem Ermessen im Rahmen von Mindest- und
Höchstjahresarbeitsverdienst festgesetzt. Hier-
bei werden insbesondere die Fähigkeiten, die
Ausbildung, die Lebensstellung und die Tätig-
keit der Versicherten im Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalls berücksichtigt.

§ 88 Erhöhung des Jahresarbeitsverdienstes
für Hinterbliebene

Ist der für die Berechnung von Geldleistungen
an Hinterbliebene maßgebende Jahresarbeits-
verdienst eines durch einen Versicherungsfall
Verstorbenen infolge eines früheren Versiche-
rungsfalls geringer als der für den früheren Ver-
sicherungsfall festgesetzte Jahresarbeitsver-
dienst, wird für den neuen Versicherungsfall
dem Arbeitsentgelt und Arbeitseinkommen die
an den Versicherten im Zeitpunkt des Todes zu
zahlende Rente hinzugerechnet; dabei darf der
Betrag nicht überschritten werden, der der Ren-
te infolge des früheren Versicherungsfalls als
Jahresarbeitsverdienst zugrunde lag.

§ 89 Berücksichtigung von Anpassungen

Beginnt die vom Jahresarbeitsverdienst ab-
hängige Geldleistung nach dem 30. Juni eines
Jahres und ist der Versicherungsfall im vergan-
genen Kalenderjahr oder früher eingetreten,
wird der Jahresarbeitsverdienst entsprechend
den für diese Geldleistungen geltenden Rege-
lungen angepaßt.

Dritter Unterabschnitt
Neufestsetzung

§ 90 Neufestsetzung nach Altersstufen

(1) Ist der Versicherungsfall vor Vollendung
des 30. Lebensjahres eingetreten, wird, wenn
es für die Versicherten günstiger ist, der Jahres-
arbeitsverdienst mit Vollendung des 30. Le-
bensjahres auf 100 Prozent der zu diesem Zeit-
punkt maßgebenden Bezugsgröße neu festge-
setzt. Wurde die Hochschul- oder Fachhoch-
schulreife erworben, tritt an die Stelle des
Wertes 100 Prozent der Wert 120 Prozent der
Bezugsgröße.

(2) Der Jahresarbeitsverdienst wird mit Vollen-
dung der in § 85 genannten weiteren Lebens-
jahre entsprechend dem Prozentsatz der zu die-
sen Zeitpunkten maßgebenden Bezugsgröße
neu festgesetzt.

395



Siebtes Buch Sozialgesetzbuch                                                                              §§ 90, 91, 94 SGB VII

(3) In den Fällen des § 82 Absatz 2 Satz 2 sind
die Absätze 1 und 2 entsprechend anzuwen-
den.

§ 91 Neufestsetzung nach Schul- oder
 Berufsausbildung

(1) Ist der Versicherungsfall während einer Be-
rufsausbildung eingetreten, wird, wenn es für
die Versicherten günstiger ist, der Jahresar-
beitsverdienst schon vor Vollendung des 25. Le-
bensjahres auf 75 Prozent der Bezugsgröße
neu festgesetzt

1.   von dem Zeitpunkt an, in dem die Berufs-
ausbildung beendet worden ist oder

2.    drei Jahre, im Fall einer Hochschul- oder
Fachhochschulausbildung fünf Jahre, nach
Beginn der Berufsausbildung, wenn diese
verzögert oder abgebrochen wurde, es sei
denn, dass die Berufsausbildung ohne den
Versicherungsfall ebenfalls keinen regel-
mäßigen Verlauf genommen hätte.

(2) Ist der Versicherungsfall während einer
Schul- oder Berufsausbildung nach Vollendung
des 30. Lebensjahres eingetreten, wird, wenn
es für die Versicherten günstiger ist, der Jahres-
arbeitsverdienst auf 100 Prozent der Bezugs-
größe neu festgesetzt

1.   von dem Zeitpunkt an, in dem die Schul-
oder Berufsausbildung beendet worden ist
oder

2.   drei Jahre nach Beginn der Schul- oder Be-
rufsausbildung, wenn diese verzögert oder
abgebrochen wurde, es sei denn, dass die
Schul- oder Berufsausbildung ohne den
Versicherungsfall ebenfalls keinen regel-
mäßigen Verlauf genommen hätte.

(3) Ist der Versicherungsfall während einer
Hochschul- oder Fachhochschulausbildung
nach Vollendung des 30. Lebensjahres einge-
treten, wird, wenn es für die Versicherten güns -
tiger ist, der Jahresarbeitsverdienst auf 120
Prozent der Bezugsgröße neu festgesetzt

1.   von dem Zeitpunkt an, in dem die Hoch-
schul- oder Fachhochschulausbildung be-
endet worden ist, oder

2.   fünf Jahre nach Beginn der Hochschul- oder
Fachhochschulausbildung, wenn diese ver-
zögert oder abgebrochen wurde, es sei
denn, dass die Hochschul- oder Fachhoch-
schulausbildung ohne den Versicherungs-
fall ebenfalls keinen regelmäßigen Verlauf
genommen hätte.

(4) Für die Neufestsetzung gilt die zum jewei-
ligen Zeitpunkt maßgebende Bezugsgröße.
§ 67 Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe b ist für
Übergangszeiten entsprechend anzuwenden.

Vierter Abschnitt
Mehrleistungen

§ 94 Mehrleistungen

(1) Die Satzung kann Mehrleistungen bestim-
men für

1.   Personen, die für ein in § 2 Abs. 1 Nr. 9 oder
12 genanntes Unternehmen unentgeltlich,
insbesondere ehrenamtlich tätig sind,

2.   Personen, die nach § 2 Abs. 1 Nr. 10, 11
oder 13 oder Abs. 3 Nr. 2 versichert sind,

3.   Personen, die nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 oder
§ 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 Buchsta-
be a versichert sind, wenn diese an einer
besonderen Auslandsverwendung im Sinne
des § 31a des Beamtenversorgungsgeset-
zes oder des § 63c des Soldatenversor-
gungsgesetzes teilnehmen, sowie Perso-
nen, die nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer
3 Buchstabe c versichert sind.

Dabei können die Art der versicherten Tätigkeit,
insbesondere ihre Gefährlichkeit, sowie Art und
Schwere des Gesundheitsschadens berück-
sichtigt werden.

(2) Die Mehrleistungen zu Renten dürfen zu-
sammen mit
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1.   Renten an Versicherte ohne die Zulage für
Schwerverletzte 85 vom Hundert,

2.   Renten an Hinterbliebene 80 vom Hundert

des Höchstjahresarbeitsverdienstes nicht über-
schreiten.

(2a) Für die in Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 ge-
nannten Personen kann die Satzung die Höhe
des Jahresarbeitsverdienstes bis zur Höhe des
Eineinhalbfachen des Jahresarbeitsverdienstes
bestimmen, der nach dem Dritten Abschnitt des
Dritten Kapitels maßgebend ist. Absatz 2 ist in
diesen Fällen nicht anzuwenden.

(3) Die Mehrleistungen werden auf Geldleis -
tungen, deren Höhe vom Einkommen abhängt,
nicht angerechnet.

Fünfter Abschnitt
Gemeinsame Vorschriften für Leistungen

§ 95 Anpassung von Geldleistungen

(1) Jeweils zum gleichen Zeitpunkt, zu dem die
Renten der gesetzlichen Rentenversicherung
angepasst werden, werden die vom Jahresar-
beitsverdienst abhängigen Geldleistungen, mit
Ausnahme des Verletzten- und Übergangsgel-
des, für Versicherungsfälle, die im vergangenen
Kalenderjahr oder früher eingetreten sind, ent-
sprechend dem Vomhundertsatz angepaßt, um
den sich die Renten aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung verändern. Die Bundesregie-
rung hat mit Zustimmung des Bundesrates in
der Rechtsverordnung über die Bestimmung
des für die Rentenanpassung in der gesetzli-
chen Rentenversicherung maßgebenden aktu-
ellen Rentenwerts den Anpassungsfaktor ent-
sprechend dem Vomhundertsatz nach Satz 1 zu
bestimmen.

(2) Die Geldleistungen werden in der Weise
angepaßt, daß sie nach einem mit dem Anpas-
sungsfaktor vervielfältigten Jahresarbeitsver-
dienst berechnet werden. Die Vorschrift über
den Höchstjahresarbeitsverdienst gilt mit der
Maßgabe, daß an die Stelle des Zeitpunkts des

Versicherungsfalls der Zeitpunkt der Anpas-
sung tritt. Wird bei einer Neufestsetzung des
Jahresarbeitsverdienstes nach voraussichtli-
cher Schul- oder Berufsausbildung oder nach
bestimmten Altersstufen auf eine für diese Zeit-
punkte maßgebende Berechnungsgrundlage
abgestellt, gilt als Eintritt des Versicherungsfalls
im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 der Tag, an dem
die Voraussetzungen für die Neufestsetzung
eingetreten sind.

§ 96 Fälligkeit, Auszahlung und
 Berechnungsgrundsätze

(1) Laufende Geldleistungen mit Ausnahme
des Verletzten- und Übergangsgeldes werden
am Ende des Monats fällig, zu dessen Beginn
die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind; sie
werden am letzten Bankarbeitstag dieses Mo-
nats ausgezahlt. Bei Zahlung auf ein Konto ist
die Gutschrift der laufenden Geldleistung, auch
wenn sie nachträglich erfolgt, so vorzunehmen,
dass die Wertstellung des eingehenden Über-
weisungsbetrages auf dem Empfängerkonto
unter dem Datum des Tages erfolgt, an dem der
Betrag dem Geldinstitut zur Verfügung gestellt
worden ist. Für die rechtzeitige Auszahlung im
Sinne von Satz 1 genügt es, wenn nach dem ge-
wöhnlichen Verlauf die Wertstellung des Betra-
ges der laufenden Geldleistung unter dem Da-
tum des letzten Bankarbeitstages erfolgen
kann.

(2) Laufende Geldleistungen können mit Zu-
stimmung der Berechtigten für einen angemes-
senen Zeitraum im voraus ausgezahlt werden.

(3) Geldleistungen, die für die Zeit nach dem
Tod des Berechtigten auf ein Konto bei einem
Geldinstitut, für das die Verordnung (EU) Nr.
260/2012 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 14. März 2012 zur Festlegung
der technischen Vorschriften und der Ge-
schäftsanforderungen für Überweisungen und
Lastschriften in Euro und zur Änderung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 924/2009 (ABl. L 94 vom
30.3.2012, S. 22) gilt, überwiesen wurden, gel-
ten als unter Vorbehalt erbracht. Das Geldinsti-
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tut hat sie der überweisenden Stelle oder dem
Unfallversicherungsträger zurückzuüberwei-
sen, wenn diese sie als zu Unrecht erbracht
zurückfordern. Eine Verpflichtung zur Rück -
überweisung besteht nicht, soweit über den ent-
sprechenden Betrag bei Eingang der Rückforde-
rung bereits anderweitig verfügt wurde, es sei
denn, daß die Rücküberweisung aus einem Gut-
haben erfolgen kann. Das Geldinstitut darf den
überwiesenen Betrag nicht zur Befriedigung ei-
gener Forderungen verwenden.

(4) Soweit Geldleistungen für die Zeit nach
dem Tode des Berechtigten zu Unrecht erbracht
worden sind, sind sowohl die Personen, die die
Geldleistungen unmittelbar in Empfang genom-
men haben oder an die der entsprechende Be-
trag durch Dauerauftrag, Lastschrifteinzug oder
sonstiges bankübliches Zahlungsgeschäft auf
ein Konto weitergeleitet wurde (Empfänger), als
auch die Personen, die als Verfügungsberech-
tigte über den entsprechenden Betrag ein
bankübliches Zahlungsgeschäft zu Lasten des
Kontos vorgenommen oder zugelassen haben
(Verfügende), dem Träger der Unfallversiche-
rung zur Erstattung des entsprechenden Betra-
ges verpflichtet. Der Träger der Unfallversiche-
rung hat Erstattungsansprüche durch Verwal-
tungsakt geltend zu machen. Ein Geldinstitut,
das eine Rücküberweisung mit dem Hinweis ab-
gelehnt hat, dass über den entsprechenden Be-
trag bereits anderweitig verfügt wurde, hat der
überweisenden Stelle oder dem Träger der Un-
fallversicherung auf Verlangen Name und An-
schrift des Empfängers oder Verfügenden und
etwaiger neuer Kontoinhaber zu benennen. Ein
Anspruch gegen die Erben nach § 50 des Zehn-
ten Buches bleibt unberührt.

(4a) Die Ansprüche nach den Absätzen 3 und
4 verjähren in vier Jahren nach Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem der erstattungsberechtig-
te Träger der Unfallversicherung Kenntnis von
der Überzahlung und in den Fällen des Absatzes
4 zusätzlich von dem Erstattungspflichtigen er-
langt hat. Für die Hemmung, die Ablaufhem-
mung, den Neubeginn und die Wirkung der Ver-

jährung gelten die Vorschriften des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs sinngemäß.

(5) Die Berechnungsgrundsätze des § 187
gelten mit der Maßgabe, daß bei der anteiligen
Ermittlung einer Monatsrente der Kalendermo-
nat mit der Zahl seiner tatsächlichen Tage an-
zusetzen ist.

(6) Sind laufende Geldleistungen, die nach Ab-
satz 1 auszuzahlen und in dem Monat fällig ge-
worden sind, in dem der Berechtigte verstorben
ist, auf das bisherige Empfängerkonto bei ei-
nem Geldinstitut überwiesen worden, ist der An-
spruch der Erben gegenüber dem Träger der Un-
fallversicherung erfüllt.

§ 97 Leistungen ins Ausland

Berechtigte, die ihren gewöhnlichen Aufent-
halt im Ausland haben, erhalten nach diesem
Buch

1.   Geldleistungen,

2.   für alle sonstigen zu erbringenden Leistun-
gen eine angemessene Erstattung entstan-
dener Kosten einschließlich der Kosten für
eine Pflegekraft oder für Heimpflege.

§ 98 Anrechnung anderer Leistungen

(1) Auf Geldleistungen nach diesem Buch wer-
den Geldleistungen eines ausländischen Trä-
gers der Sozialversicherung oder einer auslän-
dischen staatlichen Stelle, die ihrer Art nach
den Leistungen nach diesem Buch vergleichbar
sind, angerechnet.

(2) Entsteht der Anspruch auf eine Geldleis -
tung nach diesem Buch wegen eines Anspruchs
auf eine Leistung nach den Vorschriften des
Sechsten Buches ganz oder teilweise nicht, gilt
dies auch hinsichtlich vergleichbarer Leistun-
gen, die von einem ausländischen Träger ge-
zahlt werden.

(3) Auf Geldleistungen, die nach § 2 Abs. 3
Satz 1 Nr. 3 und § 3 Abs. 1 Nr. 3 versicherten
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Personen wegen eines Körper-, Sach- oder Ver-
mögensschadens nach diesem Buch erbracht
werden, sind gleichartige Geldleistungen anzu-
rechnen, die wegen desselben Schadens von
Dritten gezahlt werden. Geldleistungen auf
Grund privater Versicherungsverhältnisse, die
allein auf Beiträgen von Versicherten beruhen,
werden nicht angerechnet.

§ 101 Ausschluß oder Minderung von
 Leistungen

(1) Personen, die den Tod von Versicherten
vorsätzlich herbeigeführt haben, haben keinen
Anspruch auf Leistungen.

(2) Leistungen können ganz oder teilweise
versagt oder entzogen werden, wenn der Versi-
cherungsfall bei einer von Versicherten began-
genen Handlung eingetreten ist, die nach
rechtskräftigem strafgerichtlichen Urteil ein
Verbrechen oder vorsätzliches Vergehen ist. Zu-
widerhandlungen gegen Bergverordnungen
oder bergbehördliche Anordnungen gelten nicht
als Vergehen im Sinne des Satzes 1. Soweit die
Leistung versagt wird, kann sie an unterhaltsbe-
rechtigte Ehegatten oder Lebenspartner und
Kinder geleistet werden.

§ 102 Schriftform

In den Fällen des § 36a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des
Vierten Buches wird die Entscheidung über ei-
nen Anspruch auf eine Leistung schriftlich erlas-
sen.

§ 103 Zwischennachricht,
 Unfalluntersuchung

(1) Kann der Unfallversicherungsträger in den
Fällen des § 36a Abs. 1 Satz 1 des Vierten Bu-
ches innerhalb von sechs Monaten ein Verfah-
ren nicht abschließen, hat er den Versicherten
nach Ablauf dieser Zeit und danach in Abstän-
den von sechs Monaten über den Stand des
Verfahrens schriftlich oder elektronisch zu un-
terrichten.

(2) Der Versicherte ist berechtigt, an der Un-
tersuchung eines Versicherungsfalls, die am Ar-
beitsplatz oder am Unfallort durchgeführt wird,
teilzunehmen. Hinterbliebene, die aufgrund des
Versicherungsfalls Ansprüche haben können,
können an der Untersuchung teilnehmen, wenn
sie dies verlangen.

Viertes Kapitel
Haftung von Unternehmern, Unternehmens-

angehörigen und anderen Personen
[§§ 104–113]

Erster Abschnitt
Beschränkung der Haftung gegenüber
 Versicherten, ihren Angehörigen und

 Hinterbliebenen

§ 104 Beschränkung der Haftung der
 Unternehmer

(1) Unternehmer sind den Versicherten, die
für ihre Unternehmen tätig sind oder zu ihren
Unternehmen in einer sonstigen die Versiche-
rung begründenden Beziehung stehen, sowie
deren Angehörigen und Hinterbliebenen nach
anderen gesetzlichen Vorschriften zum Ersatz
des Personenschadens, den ein Versicherungs-
fall verursacht hat, nur verpflichtet, wenn sie
den Versicherungsfall vorsätzlich oder auf ei-
nem nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 versicherten
Weg herbeigeführt haben. Ein Forderungsüber-
gang nach § 116 des Zehnten Buches findet
nicht statt.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Personen,
die als Leibesfrucht durch einen Versicherungs-
fall im Sinne des § 12 geschädigt worden sind.

(3) Die nach Absatz 1 oder 2 verbleibenden Er-
satzansprüche vermindern sich um die Leistun-
gen, die Berechtigte nach Gesetz oder Satzung
infolge des Versicherungsfalls erhalten.
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§ 105 Beschränkung der Haftung anderer im
Betrieb tätiger Personen

(1) Personen, die durch eine betriebliche
Tätigkeit einen Versicherungsfall von Versicher-
ten desselben Betriebs verursachen, sind die-
sen sowie deren Angehörigen und Hinterbliebe-
nen nach anderen gesetzlichen Vorschriften
zum Ersatz des Personenschadens nur ver-
pflichtet, wenn sie den Versicherungsfall vor-
sätzlich oder auf einem nach § 8 Abs. 2 Nr. 1
bis 4 versicherten Weg herbeigeführt haben.
Satz 1 gilt entsprechend bei der Schädigung von
Personen, die für denselben Betrieb tätig und
nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 versicherungsfrei sind.
§ 104 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und 3 gilt entspre-
chend.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn nicht ver-
sicherte Unternehmer geschädigt worden sind.
Soweit nach Satz 1 eine Haftung ausgeschlos-
sen ist, werden die Unternehmer wie Versicher-
te, die einen Versicherungsfall erlitten haben,
behandelt, es sei denn, eine Ersatzpflicht des
Schädigers gegenüber dem Unternehmer ist zi-
vilrechtlich ausgeschlossen. Für die Berech-
nung von Geldleistungen gilt der Mindestjahres-
arbeitsverdienst als Jahresarbeitsverdienst.
Geldleistungen werden jedoch nur bis zur Höhe
eines zivilrechtlichen Schadenersatzanspruchs
erbracht.

§ 106 Beschränkung der Haftung anderer
Personen

(1) In den in § 2 Abs. 1 Nr. 2, 3 und 8 genann-
ten Unternehmen gelten die §§ 104 und 105
entsprechend für die Ersatzpflicht

1.   der in § 2 Abs. 1 Nr. 2, 3 und 8 genannten
Versicherten untereinander,

2.   der in § 2 Abs. 1 Nr. 2, 3 und 8 genannten
Versicherten gegenüber den Betriebsan-
gehörigen desselben Unternehmens,

3.   der Betriebsangehörigen desselben Unter-
nehmens gegenüber den in § 2 Abs. 1 Nr.
2, 3 und 8 genannten Versicherten.

(2) Im Fall des § 2 Abs. 1 Nr. 17 gelten die
§§ 104 und 105 entsprechend für die Ersatz -
pflicht

1.   der Pflegebedürftigen gegenüber den Pfle-
gepersonen,

2.    der Pflegepersonen gegenüber den Pflege-
bedürftigen,

3.   der Pflegepersonen desselben Pflegebe-
dürftigen untereinander.

(3) Wirken Unternehmen zur Hilfe bei Un-
glücksfällen oder Unternehmen des Zivil-
schutzes zusammen oder verrichten Versicher-
te mehrerer Unternehmen vorübergehend be-
triebliche Tätigkeiten auf einer gemeinsamen
Betriebsstätte, gelten die §§ 104 und 105 für
die Ersatzpflicht der für die beteiligten Unter-
nehmen Tätigen untereinander.

(4) Die §§ 104 und 105 gelten ferner für die
Ersatzpflicht von Betriebsangehörigen gegen -
über den nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 Versicherten.

§ 108 Bindung der Gerichte

(1) Hat ein Gericht über Ersatzansprüche der
in den §§ 104 bis 107 genannten Art zu ent-
scheiden, ist es an eine unanfechtbare Ent-
scheidung nach diesem Buch oder nach dem
Sozialgerichtsgesetz in der jeweils geltenden
Fassung gebunden, ob ein Versicherungsfall
vorliegt, in welchem Umfang Leistungen zu er-
bringen sind und ob der Unfallversicherungsträ-
ger zuständig ist.

(2) Das Gericht hat sein Verfahren auszuset-
zen, bis eine Entscheidung nach Absatz 1 er-
gangen ist. Falls ein solches Verfahren noch
nicht eingeleitet ist, bestimmt das Gericht dafür
eine Frist, nach deren Ablauf die Aufnahme des
ausgesetzten Verfahrens zulässig ist.

§ 109 Feststellungsberechtigung von in der
Haftung beschränkten Personen

Personen, deren Haftung nach den §§ 104 bis
107 beschränkt ist und gegen die Versicherte,
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ihre Angehörigen und Hinterbliebene Schaden-
ersatzforderungen erheben, können statt der
Berechtigten die Feststellungen nach § 108 be-
antragen oder das entsprechende Verfahren
nach dem Sozialgerichtsgesetz betreiben. Der
Ablauf von Fristen, die ohne ihr Verschulden
verstrichen sind, wirkt nicht gegen sie; dies gilt
nicht, soweit diese Personen das Verfahren
selbst betreiben.

Zweiter Abschnitt
Haftung gegenüber den Sozialversicherungs-

trägern

§ 110 Haftung gegenüber den
 Sozialversicherungsträgern

(1) Haben Personen, deren Haftung nach den
§§ 104 bis 107 beschränkt ist, den Versiche-
rungsfall vorsätzlich oder grob fahrlässig her-
beigeführt, haften sie den Sozialversicherungs-
trägern für die infolge des Versicherungsfalls
entstandenen Aufwendungen, jedoch nur bis
zur Höhe des zivilrechtlichen Schadenersatzan-
spruchs. Statt der Rente kann der Kapitalwert
gefordert werden. Das Verschulden braucht
sich nur auf das den Versicherungsfall verursa-
chende Handeln oder Unterlassen zu beziehen.

(1a) Unternehmer, die Schwarzarbeit nach
§ 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes
erbringen und dadurch bewirken, dass Beiträge
nach dem Sechsten Kapitel nicht, nicht in der
richtigen Höhe oder nicht rechtzeitig entrichtet
werden, erstatten den Unfallversicherungsträ-
gern die Aufwendungen, die diesen infolge von
Versicherungsfällen bei Ausführung der
Schwarzarbeit entstanden sind. Eine nicht ord-
nungsgemäße Beitragsentrichtung wird vermu-
tet, wenn die Unternehmer die Personen, bei
denen die Versicherungsfälle eingetreten sind,
nicht nach § 28a des Vierten Buches bei der
Einzugsstelle oder der Datenstelle der Renten-
versicherung angemeldet hatten.

(2) Die Sozialversicherungsträger können
nach billigem Ermessen, insbesondere unter

Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhält-
nisse des Schuldners, auf den Ersatzanspruch
ganz oder teilweise verzichten.

§ 111 Haftung des Unternehmens

Haben ein Mitglied eines vertretungsberech-
tigten Organs, Abwickler oder Liquidatoren juris -
tischer Personen, vertretungsberechtigte Ge-
sellschafter oder Liquidatoren einer Personen-
gesellschaft des Handelsrechts oder gesetzli-
che Vertreter der Unternehmer in Ausführung
ihnen zustehender Verrichtungen den Versiche-
rungsfall vorsätzlich oder grob fahrlässig verur-
sacht, haften nach Maßgabe des § 110 auch
die Vertretenen. Eine nach § 110 bestehende
Haftung derjenigen, die den Versicherungsfall
verursacht haben, bleibt unberührt. Das gleiche
gilt für Mitglieder des Vorstandes eines nicht
rechtsfähigen Vereins oder für vertretungsbe-
rechtigte Gesellschafter einer Personengesell-
schaft des bürgerlichen Rechts mit der Maßga-
be, daß sich die Haftung auf das Vereins- oder
das Gesellschaftsvermögen beschränkt.

§ 112 Bindung der Gerichte

§ 108 über die Bindung der Gerichte gilt auch
für die Ansprüche nach den §§ 110 und 111.

§ 113 Verjährung

Für die Verjährung der Ansprüche nach den
§§ 110 und 111 gelten die §§ 195, 199 Abs. 1
und 2 und § 203 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
entsprechend mit der Maßgabe, daß die Frist
von dem Tag an gerechnet wird, an dem die
Leis tungspflicht für den Unfallversicherungsträ-
ger bindend festgestellt oder ein entsprechen-
des Urteil rechtskräftig geworden ist. Artikel
229 § 6 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zum
Bürgerlichen Gesetzbuche gilt entsprechend.
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Fünftes Kapitel
Organisation [§§ 114–149a]

Erster Abschnitt
Unfallversicherungsträger

§ 114 Unfallversicherungsträger

(1) Träger der gesetzlichen Unfallversicherung
(Unfallversicherungsträger) sind

1.   die in der Anlage 1 aufgeführten gewerbli-
chen Berufsgenossenschaften,

2.   die Sozialversicherung für Landwirtschaft,
Forsten und Gartenbau; bei Durchführung
der Aufgaben nach diesem Gesetz und in
sonstigen Angelegenheiten der landwirt-
schaftlichen Unfallversicherung führt sie
die Bezeichnung landwirtschaftliche Be-
rufsgenossenschaft,

3.   die Unfallversicherung Bund und Bahn,

4.   die Unfallkassen der Länder,

5.   die Gemeindeunfallversicherungsverbände
und Unfallkassen der Gemeinden,

6.   die Feuerwehr-Unfallkassen,

7.   die gemeinsamen Unfallkassen für den
Landes- und den kommunalen Bereich.

Die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
nimmt in der landwirtschaftlichen Unfallversi-
cherung Verbandsaufgaben wahr.

(2) Soweit dieses Gesetz die Unfallversiche-
rungsträger ermächtigt, Satzungen zu erlassen,
bedürfen diese der Genehmigung der Aufsichts-
behörde. Ergibt sich nachträglich, daß eine Sat-
zung nicht hätte genehmigt werden dürfen,
kann die Aufsichtsbehörde anordnen, daß der
Unfallversicherungsträger innerhalb einer be-
stimmten Frist die erforderliche Änderung vor-
nimmt. Kommt der Unfallversicherungsträger
der Anordnung nicht innerhalb dieser Frist
nach, kann die Aufsichtsbehörde die erforderli-
che Änderung anstelle des Unfallversicherungs-
trägers selbst vornehmen.

(3) Für die Unfallversicherung Bund und Bahn
gilt Absatz 2 mit der Maßgabe, dass bei der Ge-
nehmigung folgender Satzungen das Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit
und Soziales und dem Bundesministerium der
Finanzen erforderlich ist:

1.    Satzungen über die Erstreckung des Versi-
cherungsschutzes auf Personen nach § 3
Abs. 1 Nr. 2 und 3,

2.   Satzungen über die Obergrenze des Jahres-
arbeitsverdienstes (§ 85 Abs. 2),

3.   Satzungen über Mehrleistungen (§ 94) und

4.   Satzungen über die Aufwendungen der Un-
fallversicherung Bund und Bahn (§ 186).

Vierter Unterabschnitt
Gemeinsame Vorschriften über die

 Zuständigkeit

§ 130 Örtliche Zuständigkeit

(1) Die örtliche Zuständigkeit des Unfallversi-
cherungsträgers für ein Unternehmen richtet
sich nach dem Sitz des Unternehmens. Ist ein
solcher nicht vorhanden, gilt als Sitz der Wohn-
sitz oder gewöhnliche Aufenthaltsort des Unter-
nehmers. Bei Arbeitsgemeinschaften gilt als
Sitz des Unternehmens der Ort der Tätigkeit.

(2) Hat ein Unternehmen keinen Sitz im In-
land, hat der Unternehmer einen Bevollmäch-
tigten mit Sitz im Inland, beim Betrieb eines
Seeschiffs mit Sitz in einem inländischen See-
hafen zu bestellen. Dieser hat die Pflichten des
Unternehmers. Als Sitz des Unternehmens gilt
der Ort der Betriebsstätte im Inland, in Erman-
gelung eines solchen der Wohnsitz oder ge-
wöhnliche Aufenthalt des Bevollmächtigten. Ist
kein Bevollmächtigter bestellt, gilt als Sitz des
Unternehmens Berlin.

(2a) Sind auf eine Beschäftigung im Ausland
für ein Unternehmen ohne Sitz im Inland oder
für sonstige Tätigkeiten im Ausland nach über-
oder zwischenstaatlichem Recht die Vorschrif-
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ten dieses Buches anzuwenden, richtet sich die
örtliche Zuständigkeit nach dem Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt des Versicherten im
Inland.

(3) Betreiben mehrere Personen ein See-
schiff, haben sie einen gemeinsamen Bevoll-
mächtigten mit Sitz in einem inländischen See-
hafen zu bestellen. Dieser hat die Pflichten des
Unternehmers.

(4) Für Personen, die nach § 2 Abs. 1 Nr. 13
Buchstabe a und c versichert sind, richtet sich
die örtliche Zuständigkeit nach dem Ort der ver-
sicherten Tätigkeit. Wird diese im Ausland aus-
geübt, richtet sich die örtliche Zuständigkeit
nach dem letzten Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthalt der Versicherten im Inland. Ist ein
solcher nicht vorhanden, gilt Berlin als Ort der
versicherten Tätigkeit.

(5) Erstreckt sich ein landwirtschaftliches Un-
ternehmen im Sinne des § 123 Abs. 1 Nr. 1 auf
die Bezirke mehrerer Gemeinden, hat es seinen
Sitz dort, wo die gemeinsamen oder die seinen
Hauptzwecken dienenden Wirtschaftsgebäude
liegen, oder bei einem Unternehmen der Forst-
wirtschaft, wo der größte Teil der Forstgrund-
stücke liegt. Forstwirtschaftliche Grundstücke
verschiedener Unternehmer gelten als Einzel-
unternehmen, auch wenn sie derselben Be-
triebsleitung unterstehen.

§ 131 Zuständigkeit für Hilfs- und
 Nebenunternehmen

(1) Umfaßt ein Unternehmen verschiedenarti-
ge Bestandteile (Hauptunternehmen, Nebenun-
ternehmen, Hilfsunternehmen), die demselben
Rechtsträger angehören, ist der Unfallversiche-
rungsträger zuständig, dem das Hauptunter-
nehmen angehört. § 129 Absatz 4 bleibt un-
berührt.

(2) Das Hauptunternehmen bildet den
Schwerpunkt des Unternehmens. Hilfsunter-
nehmen dienen überwiegend den Zwecken an-
derer Unternehmensbestandteile. Nebenunter-
nehmen verfolgen überwiegend eigene Zwecke.

(3) Absatz 1 gilt nicht für

1.   Neben- und Hilfsunternehmen, die Seefahrt
betreiben, welche über den örtlichen Ver-
kehr hinausreicht,

2.   landwirtschaftliche Nebenunternehmen
mit einer Größe von mehr als fünf Hektar,
Friedhöfe sowie Nebenunternehmen des
Wein-, Garten- und Tabakbaus und anderer
Spezialkulturen in einer Größe von mehr als
0,25 Hektar. Die Unfallversicherungsträger
können eine abweichende Vereinbarung
für bestimmte Arten von Nebenunterneh-
men oder für bestimmte in ihnen beschäf-
tigte Versichertengruppen treffen.

§ 132 Zuständigkeit für
 Unfallversicherungsträger

Die Unfallversicherungsträger sind für sich
und ihre eigenen Unternehmen zuständig.

§ 133 Zuständigkeit für Versicherte

(1) Sofern in diesem Abschnitt keine abwei-
chenden Regelungen getroffen sind, bestimmt
sich die Zuständigkeit für Versicherte nach der
Zuständigkeit für das Unternehmen, für das die
Versicherten tätig sind oder zu dem sie in einer
besonderen, die Versicherung begründenden
Beziehung stehen.

(2) Werden Versicherte einem Unternehmen
von einem anderen Unternehmen überlassen,
bestimmt sich die Zuständigkeit für die Versi-
cherten nach der Zuständigkeit für das überlas-
sende Unternehmen, sofern dieses zur Zahlung
des Arbeitsentgelts verpflichtet ist.

§ 134 Zuständigkeit bei Berufskrankheiten

(1) Wurde im Fall einer Berufskrankheit die ge-
fährdende Tätigkeit für mehrere Unternehmen
ausgeübt, für die verschiedene Unfallversiche-
rungsträger zuständig sind, richtet sich die Zu-
ständigkeit nach dem Unternehmen, in dem die
gefährdende Tätigkeit zuletzt ausgeübt wurde;
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die Unfallversicherungsträger können Näheres,
auch Abweichendes, durch Vereinbarung re-
geln. Satz 1 gilt in den Fällen des § 3 der Berufs-
krankheiten-Verordnung entsprechend.

(2) Für die Feststellung einer Berufskrankheit
sind auch Tätigkeiten zu berücksichtigen, die
Versicherte im Rahmen einer Beschäftigung
ausgeübt haben, für die nach § 4 Absatz 1 Ver-
sicherungsfreiheit bestand, wenn die Tätigkei-
ten ihrer Art nach geeignet waren, die Krankheit
zu verursachen und die schädigende Einwir-
kung überwiegend durch die nach diesem Buch
versicherten gefährdenden Tätigkeiten verur-
sacht wurde.

§ 135 Versicherung nach mehreren
 Vorschriften

(1) Die Versicherung nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 geht
einer Versicherung vor

1.   nach § 2 Abs. 1 Nr. 2, wenn die Versicherten
an der Aus- und Fortbildung auf Veranlas-
sung des Unternehmers, bei dem sie be-
schäftigt sind, teilnehmen,

2.   nach § 2 Abs. 1 Nr. 3, wenn die Maßnah-
men auf Veranlassung des Unternehmers
durchgeführt werden, bei dem die Versi-
cherten beschäftigt sind,

3.   nach § 2 Abs. 1 Nr. 8, es sei denn, es han-
delt sich um Schüler beim Besuch berufsbil-
dender Schulen,

4.   nach § 2 Abs. 1 Nr. 12, wenn die Versicher-
ten an der Ausbildungsveranstaltung
einschließlich der satzungsmäßigen Veran-
staltung, die der Nachwuchsförderung
dient, auf Veranlassung des Unternehmers,
bei dem sie beschäftigt sind, teilnehmen,

5.   nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 Buchstabe a oder c,
wenn die Hilfeleistung im Rahmen von Ver-
pflichtungen aus dem Beschäftigungsver-
hältnis erfolgt,

5a.  nach § 2 Absatz 1 Nummer 14 Buchstabe
b, wenn die Versicherten an einer Maßnah-

me teilnehmen, die von dem Unternehmer
durchgeführt wird, bei dem sie beschäftigt
sind,

6.   nach § 2 Abs. 1 Nr. 17,

7.   nach § 2 Abs. 2.

(2) Die Versicherung als selbständig Tätige
nach § 2 Abs. 1 Nr. 5, 6, 7 und 9 geht der Ver-
sicherung nach § 2 Abs. 1 Nr. 13 Buchstabe a
oder c vor, es sei denn, die Hilfeleistung geht
über eine dem eigenen Unternehmen dienende
Tätigkeit hinaus.

(3) Die Versicherung nach § 2 Abs. 1 Nr. 5, 9
und 10 geht der Versicherung nach § 2 Abs. 1
Nr. 17 vor. Die Versicherung nach § 2 Abs. 1 Nr.
9 geht der Versicherung nach § 2 Abs. 1 Nr. 10
vor.

(4) Die Versicherung des im landwirtschaftli-
chen Unternehmen mitarbeitenden Ehegatten
oder Lebenspartners nach § 2 Abs. 1 Nr. 5
Buchstabe a geht der Versicherung nach § 2
Abs. 1 Nr. 1 vor.

(4a) Die Versicherung nach § 2 Absatz 1 Num-
mer 13 Buchstabe d geht der Versicherung
nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 9 vor.

(5) Die Versicherung nach § 2 Abs. 1 Nr. 16
geht der Versicherung nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 vor.

(5a) Die Versicherung nach einer Vorschrift
des § 2 Abs. 1 geht der Versicherung nach § 2
Abs. 1a vor. Die Versicherung nach § 2 Abs. 1a
geht der Versicherung nach § 2 Abs. 2 Satz 1
vor.

(6) Kann über die Absätze 1 bis 5 hinaus eine
Tätigkeit zugleich nach mehreren Vorschriften
des § 2 versichert sein, geht die Versicherung
vor, der die Tätigkeit vorrangig zuzurechnen ist.

(7) Absatz 6 gilt entsprechend bei versicher-
ten Tätigkeiten nach § 2 und zugleich nach den
§§ 3 und 6. Die Versicherung nach § 2 Abs. 1
Nr. 9 geht der Versicherung nach § 6 Abs. 1 Nr.
3 vor.
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§ 136 Bescheid über die Zuständigkeit,
 Begriff des Unternehmers

(1) Der Unfallversicherungsträger stellt Be-
ginn und Ende seiner Zuständigkeit für ein Un-
ternehmen durch schriftlichen Bescheid ge-
genüber dem Unternehmer fest. Ein Unterneh-
men beginnt bereits mit den vorbereitenden Ar-
beiten für das Unternehmen. Bei in Eigenarbeit
nicht gewerbsmäßig ausgeführten Bauarbeiten
kann der Unfallversicherungsträger von der
Feststellung seiner Zuständigkeit durch schrift-
lichen Bescheid absehen. War die Feststellung
der Zuständigkeit für ein Unternehmen von An-
fang an unrichtig oder ändert sich die Zustän-
digkeit für ein Unternehmen, überweist der Un-
fallversicherungsträger dieses dem zuständi-
gen Unfallversicherungsträger. Die Überwei-
sung erfolgt im Einvernehmen mit dem
zuständigen Unfallversicherungsträger; sie ist
dem Unternehmer von dem überweisenden Un-
fallversicherungsträger bekanntzugeben.

(2) Die Feststellung der Zuständigkeit war von
Anfang an unrichtig, wenn sie den Zuständig-
keitsregelungen eindeutig widerspricht oder
das Festhalten an dem Bescheid zu schwerwie-
genden Unzuträglichkeiten führen würde. Eine
wesentliche Änderung der tatsächlichen Ver-
hältnisse im Sinne des § 48 Abs. 1 des Zehnten
Buches, die zu einer Änderung der Zuständig-
keit führt, liegt vor, wenn das Unternehmen
grundlegend und auf Dauer umgestaltet wor-
den ist. Dies ist insbesondere dann der Fall,
wenn der Zeitpunkt der Änderung der tatsächli-
chen Verhältnisse mehr als ein Jahr zurückliegt
und seitdem keine der geänderten Zuständig-
keit widersprechenden Veränderungen einge-
treten sind oder wenn die Änderung der Zustän-
digkeit durch Zusammenführung, Aus- oder Ein-
gliederung von abgrenzbaren Unternehmens-
bestandteilen bedingt ist. Eine Änderung gilt
nicht als wesentlich, wenn ein Hilfsunterneh-
men im Sinne von § 131 Abs. 2 Satz 2 in eigener
Rechtsform ausgegliedert wird, aber aus -
schließ lich dem Unternehmen, dessen Be-
standteil es ursprünglich war, dient. Satz 3 gilt
nicht, wenn feststeht, dass die tatsächlichen

Umstände, welche die Veränderung der Zustän-
digkeit begründen, innerhalb eines Zeitraums
von zwei Jahren nach deren Eintritt entfallen.
Stellt sich innerhalb eines Jahres nach Be-
standskraft des Bescheides, mit dem erstmalig
die Zuständigkeit für ein Unternehmen festge-
stellt wurde, heraus, dass die Zuständigkeit ei-
nes anderen Unfallversicherungsträgers gege-
ben ist, erfolgt eine Überweisung auch dann,
wenn die weiteren Voraussetzungen in den Sät-
zen 1 bis 3 nicht erfüllt sind und kein Fall im Sin-
ne des Satzes 5 vorliegt.

(3) Unternehmer ist

1.   die natürliche oder juristische Person oder
rechtsfähige Personenvereinigung oder -ge-
meinschaft, der das Ergebnis des Unterneh-
mens unmittelbar zum Vor- oder Nachteil
gereicht,

2.   bei nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 oder Num-
mer 15 Buchstabe a bis c versicherten Re-
habilitanden der Rehabilitationsträger, bei
nach § 2 Absatz 1 Nummer 15 Buchstabe
d versicherten Teilnehmern an Präventions-
maßnahmen der Maßnahmeträger,

3.   bei Versicherten nach § 2 Absatz 1 Num-
mer 2, 8 und 14 Buchstabe b der Sachkos -
tenträger,

4.   beim Betrieb eines Seeschiffs der Reeder,

5.    bei nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe a
oder b Versicherten, die für eine privatrecht-
liche Organisation ehrenamtlich tätig wer-
den oder an Ausbildungsveranstaltungen
für diese Tätigkeit teilnehmen, die Gebiets-
körperschaft oder öffentlich-rechtliche Reli-
gionsgemeinschaft, in deren Auftrag oder
mit deren Zustimmung die Tätigkeit er-
bracht wird,

6.   bei einem freiwilligen Dienst nach dem Ju-
gendfreiwilligendienstegesetz oder einem
Internationalen Jugendfreiwilligendienst
nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 Buch-
stabe c der zugelassene Träger oder, sofern
eine Vereinbarung nach § 11 Abs. 2 des Ju-
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gendfreiwilligendienstegesetzes getroffen
ist, die Einsatzstelle,

7.   bei einem Dienst nach dem Bundesfreiwilli-
gendienstgesetz die Einsatzstelle.

(4) Absatz 1 Satz 1 gilt nicht für Unfallversiche-
rungsträger der öffentlichen Hand.

§ 137 Wirkung von
 Zuständigkeitsänderungen

(1) Geht die Zuständigkeit für Unternehmen
nach § 136 Abs. 1 Satz 4 von einem Unfallver-
sicherungsträger auf einen anderen über, bleibt
bis zum Ablauf des Kalenderjahres, in dem die
Entscheidung über das Ende der Zuständigkeit
des bisherigen Unfallversicherungsträgers ge-
genüber dem Unternehmen bindend wird, die-
ser Unfallversicherungsträger für das Unterneh-
men zuständig. Die Unfallversicherungsträger
können Abweichendes vereinbaren.

(2) Geht die Zuständigkeit für ein Unterneh-
men oder einen Unternehmensbestandteil von
einem Unfallversicherungsträger auf einen an-
deren über, ist dieser auch hinsichtlich der Ver-
sicherungsfälle zuständig, die vor dem Zustän-
digkeitswechsel eingetreten sind; die Unfallver-
sicherungsträger können Abweichendes verein-
baren. Satz 1 gilt nicht, wenn die Zuständigkeit
für ein Unternehmen von der Zuständigkeit der
Unfallversicherung Bund und Bahn nach § 125
Absatz 1 auf einen anderen Unfallversiche-
rungsträger übergeht.

§ 138 Unterrichtung der Versicherten

Die Unternehmer haben die in ihren Unterneh-
men tätigen Versicherten darüber zu unterrich-
ten, welcher Unfallversicherungsträger für das
Unternehmen zuständig ist und an welchem Ort
sich seine für Entschädigungen zuständige Ge-
schäftsstelle befindet.

§ 139 Vorläufige Zuständigkeit

(1) Ist ein Unfallversicherungsträger der An-
sicht, daß ein entschädigungspflichtiger Versi-

cherungsfall vorliegt, für den ein anderer Unfall-
versicherungsträger zuständig ist, hat er vorläu-
fige Leistungen nach § 43 des Ersten Buches zu
erbringen, wenn der andere Unfallversiche-
rungsträger sich nicht für zuständig hält oder
die Prüfung der Zuständigkeit nicht innerhalb
von 21 Tagen abgeschlossen werden kann.

(2) Wird einem Unfallversicherungsträger ein
Versicherungsfall angezeigt, für den nach sei-
ner Ansicht ein anderer Unfallversicherungsträ-
ger zuständig ist, hat er die Anzeige mit etwai-
gen weiteren Feststellungen an den anderen
Unfallversicherungsträger unverzüglich abzuge-
ben. Hält der andere Unfallversicherungsträger
sich nicht für zuständig oder kann die Zustän-
digkeit nicht innerhalb von 21 Tagen ab schlie -
ßend geklärt werden, hat der erstangegangene
Unfallversicherungsträger die weiteren Fest-
stellungen zu treffen und erforderliche Leistun-
gen nach § 43 des Ersten Buches zu erbringen.

(3) Der von dem erstangegangenen Unfallver-
sicherungsträger angegangene Unfallversiche-
rungsträger hat diesem unverzüglich seine Ent-
scheidung nach den Absätzen 1 und 2 mitzutei-
len.

(4) Die Unfallversicherungsträger sind berech-
tigt, eine abweichende Vereinbarung über die
Zuständigkeit zur Erbringung vorläufiger Leis -
tungen nach Absatz 1 und zur Durchführung der
weiteren Feststellungen nach Absatz 2 zu tref-
fen.

§ 139a Deutsche Verbindungsstelle
 Unfallversicherung – Ausland

(1) Die Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-
rung e. V. nimmt die Aufgaben

1.   der Deutschen Verbindungsstelle Unfallver-
sicherung – Ausland (Verbindungsstelle)
auf der Grundlage des über- und zwi-
schenstaatlichen Rechts sowie

2.   des Trägers des Wohn- und Aufenthaltsorts
aufgrund überstaatlichen Rechts für den
Bereich der Unfallversicherung

wahr.
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(2) Zu den Aufgaben nach Absatz 1 gehören
insbesondere

1.   der Abschluss von Vereinbarungen mit aus-
ländischen Verbindungsstellen,

2.   die Kostenabrechnungen mit in- und aus-
ländischen Stellen,

3.   die Koordinierung der Verwaltungshilfe bei
grenzüberschreitenden Sachverhalten,

4.   die Information, Beratung und Aufklärung
sowie

5.   die Umlagerechnung.

(3) Die Verbindungsstelle legt die ihr durch die
Erfüllung ihrer Aufgaben entstandenen Sach-
und Personalkosten nach Ablauf eines Kalen-
derjahres auf alle deutschen Träger der gesetz-
lichen Unfallversicherung um. Auf die Umlage
kann sie Vorschüsse einfordern.

Dritter Abschnitt
Weitere Versicherungseinrichtungen

§ 140 Haftpflicht- und Auslandsversicherung

(1) Die landwirtschaftliche Berufsgenossen-
schaft kann für diejenigen Unternehmer und die
ihnen in der Haftpflicht Gleichstehenden, deren
Betriebssitz sich im örtlichen und sachlichen
Zuständigkeitsbereich einer am 31. Dezember
2012 bestehenden landwirtschaftlichen Be-
rufsgenossenschaft befindet, die bis zu diesem
Zeitpunkt eine Versicherung gegen Haftpflicht
nach den an diesem Tag geltenden Vorschriften
betrieben hat, diese Versicherung weiter betrei-
ben.

(2) Die Unfallversicherungsträger können
durch Beschluß der Vertreterversammlung eine
Versicherung gegen Unfälle einrichten, die Per-
sonen im Zusammenhang mit einer Beschäfti-
gung bei einem inländischen Unternehmen im
Ausland erleiden, wenn diese Personen nicht
bereits Versicherte im Sinne dieses Buches
sind.

(3) Die Teilnahme an der Versicherung erfolgt
auf Antrag der Unternehmer. Die Mittel der Ver-
sicherung werden von den Unternehmern auf-
gebracht, die der Versicherung angeschlossen
sind. Die Beschlüsse der Vertreterversamm-
lung, die sich auf die Einrichtungen beziehen,
bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehör-
de.

§ 141 Träger der Versicherungs -
einrichtungen, Aufsicht

(1) Träger der Haftpflicht- und Auslandsversi-
cherung ist der Unfallversicherungsträger. Die
Aufsicht mit Ausnahme der Fachaufsicht führt
die für den Unfallversicherungsträger zuständi-
ge Aufsichtsbehörde.

(2) Der Unfallversicherungsträger kann die
Haftpflicht- und Auslandsversicherung auch in
Form einer rechtsfähigen Anstalt des öffentli-
chen Rechts betreiben. Er kann seine Rechts -
trägerschaft auf eine andere öffentlich-rechtli-
che Einrichtung übertragen.

Sechstes Kapitel
Aufbringung der Mittel [§§ 150–187a]

Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

Erster Unterabschnitt
Beitragspflicht

§ 150 Beitragspflichtige

(1) Beitragspflichtig sind die Unternehmer, für
deren Unternehmen Versicherte tätig sind oder
zu denen Versicherte in einer besonderen, die
Versicherung begründenden Beziehung stehen.
Die nach § 2 versicherten Unternehmer sowie
die nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 und § 6 Abs. 1 Versi-
cherten sind selbst beitragspflichtig. Für Versi-
cherte nach § 6 Absatz 1 Satz 2 ist die jeweilige
Organisation oder der jeweilige Verband bei-
tragspflichtig. Entsprechendes gilt in den Fällen
des § 6 Absatz 1 Satz 3.
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(2) Neben den Unternehmern sind beitrags-
pflichtig

1.   die Auftraggeber, soweit sie Zwischenmeis -
tern und Hausgewerbetreibenden zur Zah-
lung von Entgelt verpflichtet sind,

2.   die Reeder, soweit beim Betrieb von See-
schiffen andere Unternehmer sind oder auf
Seeschiffen durch andere ein Unterneh-
men betrieben wird.

Die in Satz 1 Nr. 1 und 2 Genannten sowie die
in § 130 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 genannten Be-
vollmächtigten haften mit den Unternehmern
als Gesamtschuldner.

(3) Für die Beitragshaftung bei der Arbeitneh-
merüberlassung gilt § 28e Abs. 2 und 4 des
Vierten Buches, für die Beitragshaftung bei der
Ausführung eines Dienst- oder Werkvertrages
im Baugewerbe gilt § 28e Absatz 3a bis 3f des
Vierten Buches und für die Beitragshaftung bei
der Ausführung eines Dienst- oder Werkvertra-
ges durch Unternehmer im Speditions-, Trans-
port- und damit verbundenen Logistikgewerbe,
die im Bereich der Kurier-, Express- und Paket-
dienste tätig sind und im Auftrag eines anderen
Unternehmers adressierte Pakete befördern,
gilt § 28e Absatz 3g des Vierten Buches ent-
sprechend. Der Nachunternehmer oder der von
diesem beauftragte Verleiher hat für den Nach-
weis nach § 28e Absatz 3f des Vierten Buches
eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheini-
gung des zuständigen Unfallversicherungsträ-
gers vorzulegen; diese enthält insbesondere
 Angaben über die bei dem Unfallversicherungs-
träger eingetragenen Unternehmensteile und
diesen zugehörigen Lohnsummen des Nachun-
ternehmers oder des von diesem beauftragten
Ver leihers sowie die ordnungsgemäße Zahlung
der Beiträge.

(4) Bei einem Wechsel der Person des Unter-
nehmers sind der bisherige Unternehmer und
sein Nachfolger bis zum Ablauf des Kalender-
jahres, in dem der Wechsel angezeigt wurde,
zur Zahlung der Beiträge und damit zusammen-

hängender Leistungen als Gesamtschuldner
verpflichtet.

§ 151 Beitragserhebung bei überbetriebli-
chen arbeitsmedizinischen und sicherheits-

technischen Diensten

Die Mittel für die Einrichtungen nach § 24 wer-
den von den Unternehmern aufgebracht, die
diesen Einrichtungen angeschlossen sind. Die
Satzung bestimmt das Nähere über den Maß-
stab, nach dem die Mittel aufzubringen sind,
und über die Fälligkeit.

Siebtes Kapitel
Zusammenarbeit der Unfallversicherungs -

träger mit anderen Leistungsträgern und ihre
Beziehungen zu Dritten [§§ 188–198]

Zweiter Abschnitt
Beziehungen der Unfallversicherungsträger

zu Dritten

§ 191 Unterstützungspflicht der
 Unternehmer

Die Unternehmer haben die für ihre Unterneh-
men zuständigen Unfallversicherungsträger bei
der Durchführung der Unfallversicherung zu un-
terstützen; das Nähere regelt die Satzung.

§ 192 Mitteilungs- und Auskunftspflichten
von Unternehmern und Bauherren

(1) Die Unternehmer haben binnen einer Wo-
che nach Beginn des Unternehmens dem zu-
ständigen Unfallversicherungsträger

1.   die Art und den Gegenstand des Unterneh-
mens,

2.   die Zahl der Versicherten,

3.   den Eröffnungstag oder den Tag der Auf-
nahme der vorbereitenden Arbeiten für das
Unternehmen und
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4.   in den Fällen des § 130 Abs. 2 und 3 den
Namen und den Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt des Bevollmächtigten

mitzuteilen. Die Mitteilungspflicht gilt als erfüllt,
wenn eine Anzeige nach den §§ 14, 55c der Ge-
werbeordnung binnen einer Woche nach Be-
ginn des Unternehmens gegenüber der zustän-
digen Stelle erstattet wurde.

(2) Die Unternehmer haben Änderungen von

1.   Art und Gegenstand ihrer Unternehmen, die
für die Prüfung der Zuständigkeit der Unfall-
versicherungsträger von Bedeutung sein
können,

2.   Voraussetzungen für die Zuordnung zu den
Gefahrklassen,

3.   sonstigen Grundlagen für die Berechnung
der Beiträge

innerhalb von vier Wochen dem Unfallversiche-
rungsträger mitzuteilen.

(3) Die Unternehmer haben ferner auf Verlan-
gen des zuständigen Unfallversicherungsträ-
gers die Auskünfte zu geben und die Beweisur-
kunden vorzulegen, die zur Erfüllung der gesetz-
lichen Aufgaben des Unfallversicherungsträ-
gers (§ 199) erforderlich sind. Ist bei einer
Schule der Schulhoheitsträger nicht Unterneh-
mer, hat auch der Schulhoheitsträger die Ver-
pflichtung zur Auskunft nach Satz 1.

(4) Den Wechsel von Personen der Unterneh-
mer haben die bisherigen Unternehmer und ih-
re Nachfolger innerhalb von vier Wochen nach
dem Wechsel dem Unfallversicherungsträger
mitzuteilen. Den Wechsel von Personen der Be-
vollmächtigten haben die Unternehmer inner-
halb von vier Wochen nach dem Wechsel mitzu-
teilen.

(5) Bauherren sind verpflichtet, auf Verlangen
des zuständigen Unfallversicherungsträgers die
Auskünfte zu geben, die zur Erfüllung der ge-
setzlichen Aufgaben des Unfallversicherungs-
trägers (§ 199) erforderlich sind. Dazu gehören

1.    die Auskunft darüber, ob und welche nicht
gewerbsmäßigen Bauarbeiten ausgeführt
werden,

2.   die Auskunft darüber, welche Unternehmer
mit der Ausführung der gewerbsmäßigen
Bauarbeiten beauftragt sind.

§ 193 Pflicht zur Anzeige eines Versiche-
rungsfalls durch die Unternehmer

(1) Die Unternehmer haben Unfälle von Versi-
cherten in ihren Unternehmen dem Unfallversi-
cherungsträger anzuzeigen, wenn Versicherte
getötet oder so verletzt sind, daß sie mehr als
drei Tage arbeitsunfähig werden. Satz 1 gilt ent-
sprechend für Unfälle von Versicherten, deren
Versicherung weder eine Beschäftigung noch
eine selbständige Tätigkeit voraussetzt.

(2) Haben Unternehmer im Einzelfall Anhalts-
punkte, daß bei Versicherten ihrer Unterneh-
men eine Berufskrankheit vorliegen könnte, ha-
ben sie diese dem Unfallversicherungsträger
anzuzeigen.

(3) Bei Unfällen der nach § 2 Abs. 1 Nr. 8 Buch-
stabe b Versicherten hat der Schulhoheitsträger
die Unfälle auch dann anzuzeigen, wenn er
nicht Unternehmer ist. Bei Unfällen der nach
§ 2 Absatz 1 Nummer 15 Buchstabe a und d
Versicherten hat der Träger der Einrichtung, in
der die stationäre oder teilstationäre Behand-
lung, die die stationären, teilstationären oder
ambulanten Leis tungen zur medizinischen Re-
habilitation oder zur Prävention erbracht wer-
den, die Unfälle anzuzeigen.

(4) Die Anzeige ist binnen drei Tagen zu erstat-
ten, nachdem die Unternehmer von dem Unfall
oder von den Anhaltspunkten für eine Berufs-
krankheit Kenntnis erlangt haben. Der Versi-
cherte kann vom Unternehmer verlangen, daß
ihm eine Kopie der Anzeige überlassen wird.

(5) Die Anzeige ist vom Betriebs- oder Perso-
nalrat mit zu unterzeichnen; bei Erstattung der
Anzeige durch Datenübertragung ist anzuge-
ben, welches Mitglied des Betriebs- oder Perso-
nalrats vor der Absendung von ihr Kenntnis ge-
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nommen hat. Der Unternehmer hat die Sicher-
heitsfachkraft und den Betriebsarzt über jede
Unfall- oder Berufskrankheitenanzeige in
Kenntnis zu setzen. Verlangt der Unfallversiche-
rungsträger zur Feststellung, ob eine Berufs-
krankheit vorliegt, Auskünfte über gefährdende
Tätigkeiten von Versicherten, haben die Unter-
nehmer den Betriebs- oder Personalrat über
dieses Auskunftsersuchen unverzüglich zu un-
terrichten.

(6) (weggefallen)

(7) Bei Unfällen in Unternehmen, die der allge-
meinen Arbeitsschutzaufsicht unterstehen, hat
der Unternehmer eine Durchschrift der Anzeige
der für den Arbeitsschutz zuständigen Behörde
zu übersenden. Bei Unfällen in Unternehmen,
die der bergbehördlichen Aufsicht unterstehen,
ist die Durchschrift an die zuständige untere
Bergbehörde zu übersenden. Wird eine Berufs-
krankheit angezeigt, übersendet der Unfallver-
sicherungsträger eine Durchschrift der Anzeige
unverzüglich der für den medizinischen Arbeits-
schutz zuständigen Landesbehörde. Wird der
für den medizinischen Arbeitsschutz zuständi-
gen Landesbehörde eine Berufskrankheit ange-
zeigt, übersendet sie dem Unfallversicherungs-
träger unverzüglich eine Durchschrift der Anzei-
ge.

(8) Das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales bestimmt durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates den für Aufgaben
der Prävention und der Einleitung eines Fest-
stellungsverfahrens erforderlichen Inhalt der
Anzeige, ihre Form und die Art und Weise ihrer
Übermittlung sowie die Empfänger, die Anzahl
und den Inhalt der Durchschriften. [...]

§ 195 Unterstützungs- und Mitteilungs -
pflichten von Kammern und der für die

 Erteilung einer Gewerbe- oder Bauerlaubnis
zuständigen Behörden

(1) Kammern und andere Zusammenschlüsse
von Unternehmern, die als Körperschaften des
öffentlichen Rechts errichtet sind, ferner Ver-

bände und andere Zusammenschlüsse, denen
Unternehmer kraft Gesetzes angehören oder
anzugehören haben, haben die Unfallversiche-
rungsträger bei der Ermittlung der ihnen zu-
gehörenden Unternehmen zu unterstützen und
ihnen hierzu Auskunft über Namen und Gegen-
stand dieser Unternehmen zu geben.

(2) Behörden, denen die Erteilung einer ge-
werberechtlichen Erlaubnis oder eines gewer-
berechtlichen Berechtigungsscheins obliegt,
haben den Berufsgenossenschaften über die
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.
nach Eingang einer Anzeige nach der Gewerbe-
ordnung, soweit ihnen bekannt, Namen, Ge-
burtsdatum und Anschrift der Unternehmer, Na-
men, Gegenstand sowie Tag der Eröffnung und
der Einstellung der Unternehmen und bei Ände-
rung oder Übernahme bestehender Unterneh-
men den bisher zuständigen Unfallversiche-
rungsträger und die Mitgliedsnummer/Unter-
nehmensnummer mitzuteilen. Entsprechendes
gilt bei Erteilung einer Reisegewerbekarte. Im
übrigen gilt Absatz 1 entsprechend.

(3) Die für die Erteilung von Bauerlaubnissen
zuständigen Behörden haben dem zuständigen
Unfallversicherungsträger nach Erteilung einer
Bauerlaubnis den Namen und die Anschrift, den
Geburtsnamen und das Geburtsdatum des
Bauherrn, den Ort und die Art der Bauarbeiten,
den Baubeginn sowie die Höhe der im bau-
behördlichen Verfahren angegebenen oder
festgestellten Baukosten mitzuteilen. Bei nicht
bauerlaubnispflichtigen Bauvorhaben trifft die-
selbe Verpflichtung die für die Entgegennahme
der Bauanzeige oder der Bauunterlagen zustän-
digen Behörden.
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Achtes Kapitel
Datenschutz [§§ 199–208]

Erster Abschnitt
Grundsätze

§ 199 Verarbeitung von Daten durch die
 Unfallversicherungsträger

(1) Die Unfallversicherungsträger dürfen Sozi-
aldaten nur erheben und speichern, soweit dies
zur Erfüllung ihrer gesetzlich vorgeschriebenen
oder zugelassenen Aufgaben erforderlich ist. Ih-
re Aufgaben sind

1.   die Feststellung der Zuständigkeit und des
Versicherungsstatus,

2.   die Erbringung der Leistungen nach dem
Dritten Kapitel einschließlich Überprüfung
der Leistungsvoraussetzungen und Abrech-
nung der Leistungen,

3.   die Berechnung, Festsetzung und Erhe-
bung von Beitragsberechnungsgrundlagen
und Beiträgen nach dem Sechsten Kapitel,

4.   die Durchführung von Erstattungs- und Er-
satzansprüchen,

5.   die Verhütung von Versicherungsfällen, die
Abwendung von arbeitsbedingten Gesund-
heitsgefahren sowie die Vorsorge für eine
wirksame Erste Hilfe nach dem Zweiten Ka-
pitel,

6.   die Erforschung von Risiken und Gesund-
heitsgefahren für die Versicherten.

(2) Die Sozialdaten dürfen nur für Aufgaben
nach Absatz 1 in dem jeweils erforderlichen Um-
fang verändert, genutzt, übermittelt oder in der
Verarbeitung eingeschränkt werden. Eine Verar-
beitung für andere Zwecke ist nur zulässig, so-
weit dies durch Rechtsvorschriften des Sozial-
gesetzbuches angeordnet oder erlaubt ist.

(3) Bei der Feststellung des Versicherungs-
falls soll der Unfallversicherungsträger Auskünf-
te über Erkrankungen und frühere Erkrankun-
gen des Betroffenen von anderen Stellen oder
Personen erst einholen, wenn hinreichende An-

haltspunkte für den ursächlichen Zusammen-
hang zwischen der versicherten Tätigkeit und
dem schädigenden Ereignis oder der schädi-
genden Einwirkung vorliegen.

(4) (weggefallen)

§ 200 Einschränkung der
 Übermittlungsbefugnis

(1) § 76 Abs. 2 Nr. 1 des Zehnten Buches gilt
mit der Maßgabe, daß der Unfallversicherungs-
träger auch auf ein gegenüber einem anderen
Sozialleistungsträger bestehendes Wider-
spruchsrecht hinzuweisen hat, wenn dieser
nicht selbst zu einem Hinweis nach § 76 Abs. 2
Nr. 1 des Zehnten Buches verpflichtet ist.

(2) Vor Erteilung eines Gutachtenauftrages
soll der Unfallversicherungsträger dem Versi-
cherten mehrere Gutachter zur Auswahl benen-
nen; die betroffene Person ist außerdem auf ihr
Widerspruchsrecht nach § 76 Abs. 2 des Zehn-
ten Buches hinzuweisen und über den Zweck
des Gutachtens zu informieren.

Zweiter Abschnitt
Datenverarbeitung durch Ärzte

§ 201 Erhebung, Speicherung und
 Übermittlung von Daten durch Ärzte und

 Psychotherapeuten

(1) Ärzte und Zahnärzte sowie Psychothera-
peuten, Psychologische Psychotherapeuten
und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten, die nach einem Versicherungsfall an einer
Heilbehandlung nach § 34 beteiligt sind, erhe-
ben, speichern und übermitteln an die Unfall-
versicherungsträger Daten über die Behand-
lung und den Zustand des Versicherten sowie
andere personenbezogene Daten, soweit dies
für Zwecke der Heilbehandlung und die Erbrin-
gung sonstiger Leistungen einschließlich Über-
prüfung der Leistungsvoraussetzungen und Ab-
rechnung der Leistungen erforderlich ist. Ferner
erheben, speichern und übermitteln sie die Da-
ten, die für ihre Entscheidung, eine Heilbehand-
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lung nach § 34 durchzuführen, maßgeblich wa-
ren. Für die Unterrichtung des Versicherten auf-
grund seines Auskunftsrechts nach Artikel 15
der Verordnung (EU) 2016/679 über die von
den Ärzten und den Psychotherapeuten über-
mittelten Angaben zu seinen gesundheitlichen
Verhältnissen gilt § 25 Absatz 2 des Zehnten
Buches entsprechend.

(2) Soweit die für den medizinischen Arbeits-
schutz zuständigen Stellen und die Kranken-
kassen Daten nach Absatz 1 zur Erfüllung ihrer
Aufgaben benötigen, dürfen die Daten auch an
sie übermittelt werden.

§ 202 Anzeigepflicht von Ärzten bei
 Berufskrankheiten

Haben Ärzte oder Zahnärzte den begründeten
Verdacht, daß bei Versicherten eine Berufs-
krankheit besteht, haben sie dies dem Unfall-
versicherungsträger oder der für den medizini-
schen Arbeitsschutz zuständigen Stelle in der
für die Anzeige von Berufskrankheiten vorge-
schriebenen Form (§ 193 Abs. 8) unverzüglich
anzuzeigen. § 193 Abs. 7 Satz 3 und 4 gilt ent-
sprechend.

§ 203 Auskunftspflicht von Ärzten

(1) Ärzte und Zahnärzte, die nicht an einer
Heilbehandlung nach § 34 beteiligt sind, sind
verpflichtet, dem Unfallversicherungsträger auf
Verlangen Auskunft über die Behandlung, den
Zustand sowie über Erkrankungen und frühere
Erkrankungen des Versicherten zu erteilen, so-
weit dies für die Heilbehandlung und die Erbrin-
gung sonstiger Leistungen erforderlich ist. Der
Unfallversicherungsträger soll Auskunftsverlan-
gen zur Feststellung des Versicherungsfalls auf
solche Erkrankungen oder auf solche Bereiche
von Erkrankungen beschränken, die mit dem
Versicherungsfall in einem ursächlichen Zu-
sammenhang stehen können. § 98 Abs. 2 Satz
2 des Zehnten Buches gilt entsprechend.

(2) Für die Unterrichtung des Versicherten auf-
grund seines Auskunftsrechts nach Artikel 15

der Verordnung (EU) 2016/679 über die von
den Ärzten und den Zahnärzten an den Unfall-
versicherungsträger übermittelten Angaben
über gesundheitliche Verhältnisse des Versi-
cherten gilt § 25 Absatz 2 des Zehnten Buches
entsprechend.

Vierter Abschnitt
Sonstige Vorschriften

§ 206 Verarbeitung von Daten für die
 Forschung zur Bekämpfung von Berufskrank-

heiten

(1) Ein Arzt oder Angehöriger eines anderen
Heilberufes ist befugt, für ein bestimmtes For-
schungsvorhaben personenbezogene Daten
den Unfallversicherungsträgern und deren Ver-
bänden zu übermitteln, wenn die nachfolgen-
den Voraussetzungen erfüllt sind und die Ge-
nehmigung des Forschungsvorhabens öffent-
lich bekanntgegeben worden ist. Die Unfallver-
sicherungsträger oder die Verbände haben den
Versicherten oder den früheren Versicherten
schriftlich über die übermittelten Daten und
über den Zweck der Übermittlung zu unterrich-
ten.

(2) Die Unfallversicherungsträger und ihre
Verbände dürfen Sozialdaten von Versicherten
und früheren Versicherten verarbeiten, soweit
dies

1.    zur Durchführung eines bestimmten For-
schungsvorhabens, das die Erkennung
neuer Berufskrankheiten oder die Verbes-
serung der Prävention oder der Maßnah-
men zur Teilhabe bei Berufskrankheiten
zum Ziele hat, erforderlich ist und

2.    der Zweck dieses Forschungsvorhabens
nicht auf andere Weise, insbesondere nicht
durch Verarbeitung anonymisierter Daten,
erreicht werden kann.

Voraussetzung ist, daß die zuständige oberste
Bundes- oder Landesbehörde die Verarbeitung
der Daten für das Forschungsvorhaben geneh-
migt hat. Erteilt die zuständige oberste Bundes-
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behörde die Genehmigung, sind die Bundesärz-
tekammer und der oder die Bundesbeauftragte
für den Datenschutz und die Informationsfrei-
heit anzuhören, in den übrigen Fällen die nach
Landesrecht für die Kontrolle des Daten-
schutzes zuständige Stelle und die Ärztekam-
mer des Landes.

(3) Das Forschungsvorhaben darf nur durch-
geführt werden, wenn sichergestellt ist, daß kei-
nem Beschäftigten, der an Entscheidungen
über Sozialleistungen oder deren Vorbereitung
beteiligt ist, die Daten, die für das Forschungs-
vorhaben verarbeitet werden, zugänglich sind
oder von Zugriffsberechtigten weitergegeben
werden.

(4) Die Durchführung der Forschung ist orga-
nisatorisch und räumlich von anderen Aufga-
ben zu trennen. Die übermittelten Einzelanga-
ben dürfen nicht mit anderen personenbezoge-
nen Daten zusammengeführt werden. § 67c
Abs. 5 Satz 2 und 3 des Zehnten Buches bleibt
unberührt.

(5) Führen die Unfallversicherungsträger oder
ihre Verbände das Forschungsvorhaben nicht
selbst durch, dürfen die Daten nur anonymisiert
an den für das Forschungsvorhaben Verant-
wortlichen übermittelt werden. Ist nach dem
Zweck des Forschungsvorhabens zu erwarten,
daß Rückfragen für einen Teil der Betroffenen
erforderlich werden, sind sie an die Person zu
richten, welche die Daten gemäß Absatz 1 über-
mittelt hat. Absatz 2 gilt für den für das For-
schungsvorhaben Verantwortlichen entspre-
chend. Die Absätze 3 und 4 gelten entspre-
chend.

§ 207 Verarbeitung von Daten zur Verhütung
von Versicherungsfällen und arbeitsbeding-

ten Gesundheitsgefahren

(1) Die Unfallversicherungsträger und ihre
Verbände dürfen

1.   Daten zu Stoffen, Zubereitungen und Er-
zeugnissen,

2.   Betriebs- und Expositionsdaten zur Gefähr-
dungsanalyse

erheben, speichern, verändern, löschen, nut-
zen und untereinander übermitteln, soweit dies
zur Verhütung von Versicherungsfällen und ar-
beitsbedingten Gesundheitsgefahren erforder-
lich ist.

(2) Daten nach Absatz 1 dürfen an die für den
Arbeitsschutz zuständigen Landesbehörden
und an die für den Vollzug des Chemikalienge-
setzes sowie des Rechts der Bio- und Gentech-
nologie zuständigen Behörden übermittelt wer-
den.

(3) Daten nach Absatz 1 dürfen nicht an Stel-
len oder Personen außerhalb der Unfallversi-
cherungsträger und ihrer Verbände sowie der
zuständigen Landesbehörden übermittelt wer-
den, wenn der Unternehmer begründet nach-
weist, daß ihre Verbreitung ihm betrieblich oder
geschäftlich schaden könnte, und die Daten auf
Antrag des Unternehmers als vertraulich ge-
kennzeichnet sind.

Neuntes Kapitel
Bußgeldvorschriften [§§ 209–211]

§ 209 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig

1.   einer Unfallverhütungsvorschrift nach § 15
Abs. 1 oder 2 zuwiderhandelt, soweit sie für
einen bestimmten Tatbestand auf diese
Bußgeldvorschrift verweist,

2.   einer vollziehbaren Anordnung nach § 19
Abs. 1 zuwiderhandelt,

3.   entgegen § 19 Abs. 2 Satz 2 eine Maßnah-
me nicht duldet,

4.   entgegen § 138 die Versicherten nicht un-
terrichtet,

5.   entgegen
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a)   § 165 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbin-
dung mit einer Satzung nach § 165 Ab-
satz 1 Satz 2 oder Satz 3 dieses Bu-
ches, jeweils in Verbindung mit § 34 Ab-
satz 1 Satz 1 des Vierten Buches, oder

b)    § 194

      eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig macht,

6.   entgegen § 165 Absatz 2 Satz 1 in Verbin-
dung mit einer Satzung nach § 34 Absatz 1
Satz 1 des Vierten Buches einen dort ge-
nannten Nachweis nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig einreicht,

7.   entgegen § 165 Abs. 4 eine Aufzeichnung
nicht führt oder nicht oder nicht mindestens
fünf Jahre aufbewahrt,

7a.  entgegen § 183 Absatz 6 Satz 1 in Verbin-
dung mit einer Satzung nach § 34 Absatz 1
Satz 1 des Vierten Buches eine Auskunft
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig gibt,

8.    entgegen § 192 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 oder Abs.
4 Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
macht,

9.   entgegen § 193 Abs. 1 Satz 1, auch in Ver-
bindung mit Satz 2, Abs. 2, 3 Satz 2, Abs. 4
oder 6 eine Anzeige nicht, nicht richtig oder
nicht rechtzeitig erstattet,

10. entgegen § 193 Abs. 9 einen Unfall nicht in
das Schiffstagebuch einträgt, nicht darstellt
oder nicht in einer besonderen Nieder-
schrift nachweist oder

11. entgegen § 198 oder 203 Abs. 1 Satz 1 eine
Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig erteilt.

In den Fällen der Nummer 5, die sich auf gering-
fügige Beschäftigungen in Privathaushalten im
Sinne von § 8a des Vierten Buches beziehen,
findet § 266a Abs. 2 des Strafgesetzbuches kei-
ne Anwendung.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer als Unterneh-
mer Versicherten Beiträge ganz oder zum Teil
auf das Arbeitsentgelt anrechnet.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen
des Absatzes 1 Nr. 1 bis 3 mit einer Geldbuße
bis zu zehntausend Euro, in den Fällen des Ab-
satzes 2 mit einer Geldbuße bis zu fünftausend
Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße
bis zu zweitausendfünfhundert Euro geahndet
werden.

§ 210 Zuständige Verwaltungsbehörde

Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs.
1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten ist der Unfallversicherungsträger.

§ 211 Zusammenarbeit bei der Verfolgung
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Zur Verfolgung und Ahndung von Ordnungs-
widrigkeiten arbeiten die Unfallversicherungs-
träger insbesondere mit den Behörden der Zoll-
verwaltung, der Bundesagentur für Arbeit, den
nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Zweiten Buches
zuständigen Trägern oder den nach § 6a des
Zweiten Buches zugelassenen kommunalen
Trägern, den Krankenkassen als Einzugsstellen
für die Sozialversicherungsbeiträge, den in § 71
des Aufenthaltsgesetzes genannten Behörden,
den Finanzbehörden, den nach Landesrecht für
die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswid-
rigkeiten nach dem Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetz zuständigen Behörden, den Trä-
gern der Sozialhilfe und den für den Arbeits-
schutz zuständigen Landesbehörden zusam-
men, wenn sich im Einzelfall konkrete
Anhaltspunkte für

1.   Verstöße gegen das Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetz,

2.   eine Beschäftigung oder Tätigkeit von Aus-
ländern ohne erforderlichen Aufenthaltsti-
tel nach § 4 Abs. 3 des Aufenthaltsgeset-
zes, eine Aufenthaltsgestattung oder eine
Duldung, die zur Ausübung der Beschäfti-
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gung berechtigen, oder eine Genehmigung
nach § 284 Abs. 1 des Dritten Buches,

3.   Verstöße gegen die Mitwirkungspflicht
nach § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Ersten Bu-
ches gegenüber einer Dienststelle der Bun-
desagentur für Arbeit, einem Träger der ge-
setzlichen Kranken-, Pflege- oder Renten-
versicherung, einem nach § 6 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 des Zweiten Buches zuständigen Trä-
ger oder einem nach § 6a des Zweiten Bu-
ches zugelassenen kommunalen Träger
oder einem Träger der Sozialhilfe oder ge-
gen die Meldepflicht nach § 8a des Asylbe-
werberleistungsgesetzes,

4.   Verstöße gegen das Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz,

5.   Verstöße gegen die Bestimmungen des
Vierten und Fünften Buches sowie dieses
Buches über die Verpflichtung zur Zahlung
von Sozialversicherungsbeiträgen, soweit
sie im Zusammenhang mit den in den Num-
mern 1 bis 4 genannten Verstößen stehen,

6.   Verstöße gegen die Steuergesetze,

7.   Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz

ergeben. Sie unterrichten die für die Verfolgung
und Ahndung zuständigen Behörden, die Träger
der Sozialhilfe sowie die Behörden nach § 71
des Aufenthaltsgesetzes. Die Unterrichtung
kann auch Angaben über die Tatsachen, die für
die Einziehung der Beiträge zur Unfallversiche-
rung erforderlich sind, enthalten. Medizinische
und psychologische Daten, die über einen Ver-
sicherten erhoben worden sind, dürfen die Un-
fallversicherungsträger nicht übermitteln.

Zehntes Kapitel
Übergangsrecht [§§ 212–221b]

§ 219a Altersrückstellungen

(1) (weggefallen)

(2) Für Personen nach § 172c Abs. 1 Satz 1,
deren Beschäftigungsverhältnis zu einem Un-
fallversicherungsträger erstmals nach dem 31.
Dezember 2009 begründet worden ist, gelten
die Zuweisungssätze, die in der Rechtsverord-
nung nach § 16 Abs. 1 Satz 4 des Versorgungs-
rücklagegesetzes festgesetzt sind, entspre-
chend.

(3) Versorgungsausgaben für die in § 172c ge-
nannten Personenkreise, die ab dem Jahr 2030
entstehen, sowie Ausgaben, die anstelle von
Versorgungsausgaben für diese Personenkrei-
se geleistet werden, sind aus dem Altersrück-
stellungsvermögen zu leisten; die Aufsichts-
behörde kann eine frühere oder spätere Ent-
nahme genehmigen.

(4) Soweit Unfallversicherungsträger vor dem
31. Dezember 2009 für einen in § 172c ge-
nannten Personenkreis Mitglied einer öffent-
lich-rechtlichen Versorgungseinrichtung gewor-
den sind, werden die zu erwartenden Versor-
gungsleistungen im Rahmen der Verpflichtun-
gen nach § 172c entsprechend berücksichtigt.
Wurde für die in § 172c genannten Personen-
kreise vor dem 31. Dezember 2009 Deckungs-
kapital bei aufsichtspflichtigen Unternehmen
im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 1 und 5 des
Versicherungsaufsichtsgesetzes gebildet, wird
dieses anteilig im Rahmen der Verpflichtungen
nach § 172c berücksichtigt.
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Teil 1
Regelungen für Menschen mit Behinderun-

gen und von Behinderung bedrohte
 Menschen

Kapitel 1
Allgemeine Vorschriften [§§ 1–8]

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Menschen mit Behinderungen sind Men-
schen, die körperliche, seelische, geistige oder
Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in
Wechselwirkung mit einstellungs- und umwelt-
bedingten Barrieren an der gleichberechtigten
Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahr-
scheinlichkeit länger als sechs Monate hindern
können. Eine Beeinträchtigung nach Satz 1 liegt
vor, wenn der Körper- und Gesundheitszustand
von dem für das Lebensalter typischen Zustand
abweicht. Menschen sind von Behinderung be-
droht, wenn eine Beeinträchtigung nach Satz 1
zu erwarten ist.

(2) Menschen sind im Sinne des Teils 3
schwerbehindert, wenn bei ihnen ein Grad der
Behinderung von wenigstens 50 vorliegt und sie
ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt
oder ihre Beschäftigung auf einem Arbeitsplatz
im Sinne des § 156 rechtmäßig im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzbuches haben.

(3) Schwerbehinderten Menschen gleichge-
stellt werden sollen Menschen mit Behinderun-
gen mit einem Grad der Behinderung von weni-
ger als 50, aber wenigstens 30, bei denen die
übrigen Voraussetzungen des Absatzes 2 vorlie-
gen, wenn sie infolge ihrer Behinderung ohne
die Gleichstellung einen geeigneten Arbeits-
platz im Sinne des § 156 nicht erlangen oder
nicht behalten können (gleichgestellte behin-
derte Menschen).

Kapitel 10
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

[§§ 49–63]

§ 49 Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben, Verordnungsermächtigung

(1) Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die
erforderlichen Leistungen erbracht, um die Er-
werbsfähigkeit von Menschen mit Behinderun-
gen oder von Behinderung bedrohter Menschen
entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhal-
ten, zu verbessern, herzustellen oder wieder-
herzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben
möglichst auf Dauer zu sichern.

(2) Frauen mit Behinderungen werden gleiche
Chancen im Erwerbsleben zugesichert, insbe-
sondere durch in der beruflichen Zielsetzung
geeignete, wohnortnahe und auch in Teilzeit
nutzbare Angebote.

(3) Die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben umfassen insbesondere

1.    Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines
Arbeitsplatzes einschließlich Leistungen
zur Aktivierung und beruflichen Eingliede-
rung,

2.    eine Berufsvorbereitung einschließlich ei-
ner wegen der Behinderung erforderlichen
Grundausbildung,

3.    die individuelle betriebliche Qualifizierung
im Rahmen Unterstützter Beschäftigung,

4.    die berufliche Anpassung und Weiterbil-
dung, auch soweit die Leistungen einen zur
Teilnahme erforderlichen schulischen Ab-
schluss einschließen,

5.    die berufliche Ausbildung, auch soweit die
Leistungen in einem zeitlich nicht überwie-
genden Abschnitt schulisch durchgeführt
werden,

6.    die Förderung der Aufnahme einer selb-
ständigen Tätigkeit durch die Rehabilitati-
onsträger nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 bis
5 und
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7.    sonstige Hilfen zur Förderung der Teilhabe
am Arbeitsleben, um Menschen mit Behin-
derungen eine angemessene und geeigne-
te Beschäftigung oder eine selbständige
Tätigkeit zu ermöglichen und zu erhalten.

(4) Bei der Auswahl der Leistungen werden
Eignung, Neigung, bisherige Tätigkeit sowie La-
ge und Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ange-
messen berücksichtigt. Soweit erforderlich,
wird dabei die berufliche Eignung abgeklärt
oder eine Arbeitserprobung durchgeführt; in
diesem Fall werden die Kosten nach Absatz 7,
Reisekosten nach § 73 sowie Haushaltshilfe
und Kinderbetreuungskosten nach § 74 über-
nommen.

(5) Die Leistungen werden auch für Zeiten not-
wendiger Praktika erbracht.

(6) Die Leistungen umfassen auch medizini-
sche, psychologische und pädagogische Hilfen,
soweit diese Leistungen im Einzelfall erforder-
lich sind, um die in Absatz 1 genannten Ziele zu
erreichen oder zu sichern und Krankheitsfolgen
zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder
ihre Verschlimmerung zu verhüten. Leistungen
sind insbesondere

1.    Hilfen zur Unterstützung bei der Krankheits-
und Behinderungsverarbeitung,

2.    Hilfen zur Aktivierung von Selbsthilfepoten-
tialen,

3.    die Information und Beratung von Partnern
und Angehörigen sowie von Vorgesetzten
und Kollegen, wenn die Leistungsberechtig-
ten dem zustimmen,

4.    die Vermittlung von Kontakten zu örtlichen
Selbsthilfe- und Beratungsmöglichkeiten,

5.    Hilfen zur seelischen Stabilisierung und zur
Förderung der sozialen Kompetenz, unter
anderem durch Training sozialer und kom-
munikativer Fähigkeiten und im Umgang
mit Krisensituationen,

6.    das Training lebenspraktischer Fähigkei-
ten,

7.    das Training motorischer Fähigkeiten,

8.    die Anleitung und Motivation zur Inan-
spruchnahme von Leistungen zur Teilhabe
am Arbeitsleben und

9.    die Beteiligung von Integrationsfachdiens-
ten im Rahmen ihrer Aufgabenstellung
(§ 193).

(7) Zu den Leistungen gehört auch die Über-
nahme

1.    der erforderlichen Kosten für Unterkunft
und Verpflegung, wenn für die Ausführung
einer Leistung eine Unterbringung außer-
halb des eigenen oder des elterlichen Haus-
halts wegen Art oder Schwere der Behinde-
rung oder zur Sicherung des Erfolges der
Teilhabe am Arbeitsleben notwendig ist so-
wie

2.    der erforderlichen Kosten, die mit der Aus-
führung einer Leistung in unmittelbarem
Zusammenhang stehen, insbesondere für
Lehrgangskosten, Prüfungsgebühren, Lern-
mittel, Leistungen zur Aktivierung und be-
ruflichen Eingliederung.

(8) Leistungen nach Absatz 3 Nummer 1 und
7 umfassen auch

1.    die Kraftfahrzeughilfe nach der Kraftfahr-
zeughilfe-Verordnung,

2.    den Ausgleich für unvermeidbare Ver-
dienstausfälle des Leistungsberechtigten
oder einer erforderlichen Begleitperson we-
gen Fahrten der An- und Abreise zu einer
Bildungsmaßnahme und zur Vorstellung
bei einem Arbeitgeber, bei einem Träger
oder einer Einrichtung für Menschen mit
Behinderungen, durch die Rehabilitati-
onsträger nach § 6 Absatz 1 Nummer 2
bis 5,

3.    die Kosten einer notwendigen Arbeitsassis-
tenz für schwerbehinderte Menschen als
Hilfe zur Erlangung eines Arbeitsplatzes,
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4.    die Kosten für Hilfsmittel, die wegen Art
oder Schwere der Behinderung erforderlich
sind

a)    zur Berufsausübung,

b)    zur Teilhabe an einer Leistung zur Teil-
habe am Arbeitsleben oder zur Er-
höhung der Sicherheit auf dem Weg
vom und zum Arbeitsplatz und am Ar-
beitsplatz selbst, es sei denn, dass ei-
ne Verpflichtung des Arbeitgebers be-
steht oder solche Leistungen als medi-
zinische Leistung erbracht werden kön-
nen,

5.    die Kosten technischer Arbeitshilfen, die
wegen Art oder Schwere der Behinderung
zur Berufsausübung erforderlich sind und

6.    die Kosten der Beschaffung, der Ausstat-
tung und der Erhaltung einer behinde -
rungsgerechten Wohnung in angemesse-
nem Umfang.

Die Leistung nach Satz 1 Nummer 3 wird für die
Dauer von bis zu drei Jahren bewilligt und in Ab-
stimmung mit dem Rehabilitationsträger nach
§ 6 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 durch das Inte -
grationsamt nach § 185 Absatz 5 ausgeführt.
Der Rehabilitationsträger erstattet dem Integra -
tionsamt seine Aufwendungen. Der Anspruch
nach § 185 Absatz 5 bleibt unberührt.

(9) Die Bundesregierung kann durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates
Näheres über Voraussetzungen, Gegenstand
und Umfang der Leistungen der Kraftfahrzeug-
hilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben regeln.

§ 50 Leistungen an Arbeitgeber

(1) Die Rehabilitationsträger nach § 6 Absatz
1 Nummer 2 bis 5 können Leistungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben auch an Arbeitgeber er-
bringen, insbesondere als

1.    Ausbildungszuschüsse zur betrieblichen
Ausführung von Bildungsleistungen,

2.    Eingliederungszuschüsse,

3.    Zuschüsse für Arbeitshilfen im Betrieb und

4.    teilweise oder volle Kostenerstattung für ei-
ne befristete Probebeschäftigung.

(2) Die Leistungen können unter Bedingungen
und Auflagen erbracht werden.

(3) Ausbildungszuschüsse nach Absatz 1
Nummer 1 können für die gesamte Dauer der
Maßnahme geleistet werden. Die Ausbildungs-
zuschüsse sollen bei Ausbildungsmaßnahmen
die monatlichen Ausbildungsvergütungen nicht
übersteigen, die von den Arbeitgebern im letz-
ten Ausbildungsjahr gezahlt wurden.

(4) Eingliederungszuschüsse nach Absatz 1
Nummer 2 betragen höchstens 50 Prozent der
vom Arbeitgeber regelmäßig gezahlten Entgel-
te, soweit sie die tariflichen Arbeitsentgelte
oder, wenn eine tarifliche Regelung nicht be-
steht, die für vergleichbare Tätigkeiten ortsübli-
chen Arbeitsentgelte im Rahmen der Beitrags-
bemessungsgrenze in der Arbeitsförderung
nicht übersteigen. Die Eingliederungszuschüs-
se sollen im Regelfall für höchstens ein Jahr ge-
zahlt werden. Soweit es für die Teilhabe am Ar-
beitsleben erforderlich ist, können die Einglie-
derungszuschüsse um bis zu 20 Prozentpunkte
höher festgelegt und bis zu einer Förderungs-
höchstdauer von zwei Jahren gezahlt werden.
Werden die Eingliederungszuschüsse länger als
ein Jahr gezahlt, sind sie um mindestens 10
Prozentpunkte zu vermindern, entsprechend
der zu erwartenden Zunahme der Leistungs-
fähigkeit der Leistungsberechtigten und den ab-
nehmenden Eingliederungserfordernissen ge-
genüber der bisherigen Förderungshöhe. Bei
der Berechnung der Eingliederungszuschüsse
nach Satz 1 wird auch der Anteil des Arbeitge-
bers am Gesamtsozialversicherungsbeitrag
berücksichtigt. Eingliederungszuschüsse sind
zurückzuzahlen, wenn die Arbeitsverhältnisse
während des Förderungszeitraums oder inner-
halb eines Zeitraums, der der Förderungsdauer
entspricht, längstens jedoch von einem Jahr,
nach dem Ende der Leistungen beendet wer-
den. Der Eingliederungszuschuss muss nicht
zurückgezahlt werden, wenn
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1.    die Leistungsberechtigten die Arbeitsver-
hältnisse durch Kündigung beenden oder
das Mindestalter für den Bezug der gesetz-
lichen Altersrente erreicht haben oder

2.    die Arbeitgeber berechtigt waren, aus wich-
tigem Grund ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist oder aus Gründen, die in der Per-
son oder dem Verhalten des Arbeitnehmers
liegen, oder aus dringenden betrieblichen
Erfordernissen, die einer Weiterbeschäfti-
gung in diesem Betrieb entgegenstehen, zu
kündigen.

Die Rückzahlung ist auf die Hälfte des Förde-
rungsbetrages, höchstens aber den im letzten
Jahr vor der Beendigung des Beschäftigungs-
verhältnisses gewährten Förderungsbetrag be-
grenzt; nicht geförderte Nachbeschäftigungs-
zeiten werden anteilig berücksichtigt.

§ 51 Einrichtungen der beruflichen
 Rehabilitation

(1) Leistungen werden durch Berufsbildungs-
werke, Berufsförderungswerke und vergleich-
bare Einrichtungen der beruflichen Rehabilitati-
on ausgeführt, wenn Art oder Schwere der Be-
hinderung der Leistungsberechtigten oder die
Sicherung des Erfolges die besonderen Hilfen
dieser Einrichtungen erforderlich machen. Die
Einrichtung muss

1.    eine erfolgreiche Ausführung der Leistung
erwarten lassen nach Dauer, Inhalt und Ge-
staltung der Leistungen, nach der Unter-
richtsmethode, Ausbildung und Berufs-
erfahrung der Leitung und der Lehrkräfte
sowie nach der Ausgestaltung der Fach-
dienste,

2.    angemessene Teilnahmebedingungen bie-
ten und behinderungsgerecht sein, insbe-
sondere auch die Beachtung der Erforder-
nisse des Arbeitsschutzes und der Unfall-
verhütung gewährleisten,

3.    den Teilnehmenden und den von ihnen zu
wählenden Vertretungen angemessene

Mitwirkungsmöglichkeiten an der Aus-
führung der Leistungen bieten sowie

4.    die Leistung nach den Grundsätzen der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, insbe-
sondere zu angemessenen Vergütungssät-
zen, ausführen.

Die zuständigen Rehabilitationsträger vereinba-
ren hierüber gemeinsame Empfehlungen nach
den §§ 26 und 37.

(2) Werden Leistungen zur beruflichen Ausbil-
dung in Einrichtungen der beruflichen Rehabili-
tation ausgeführt, sollen die Einrichtungen bei
Eignung der Leistungsberechtigten darauf hin-
wirken, dass diese Ausbildung teilweise auch in
Betrieben und Dienststellen durchgeführt wird.
Die Einrichtungen der beruflichen Rehabilitati-
on unterstützen die Arbeitgeber bei der betrieb-
lichen Ausbildung und bei der Betreuung der
auszubildenden Jugendlichen mit Behinderun-
gen.

§ 52 Rechtsstellung der Teilnehmenden

Werden Leistungen in Einrichtungen der be-
ruflichen Rehabilitation ausgeführt, werden die
Teilnehmenden nicht in den Betrieb der Ein -
richtungen eingegliedert. Sie sind keine Arbeit-
nehmer im Sinne des Betriebsverfassungsge-
setzes und wählen zu ihrer Mitwirkung beson-
dere Vertreter. Bei der Ausführung werden die
arbeitsrechtlichen Grundsätze über den Per-
sönlichkeitsschutz, die Haftungsbeschränkung
sowie die gesetzlichen Vorschriften über den Ar-
beitsschutz, den Schutz vor Diskriminierungen
in Beschäftigung und Beruf, den Erholungsur-
laub und die Gleichberechtigung von Männern
und Frauen entsprechend angewendet.

§ 53 Dauer von Leistungen

(1) Leistungen werden für die Zeit erbracht,
die vorgeschrieben oder allgemein üblich ist,
um das angestrebte Teilhabeziel zu erreichen.
Eine Förderung kann darüber hinaus erfolgen,
wenn besondere Umstände dies rechtfertigen.
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(2) Leistungen zur beruflichen Weiterbildung
sollen in der Regel bei ganztägigem Unterricht
nicht länger als zwei Jahre dauern, es sei denn,
dass das Teilhabeziel nur über eine länger an-
dauernde Leistung erreicht werden kann oder
die Eingliederungsaussichten nur durch eine
länger andauernde Leistung wesentlich verbes-
sert werden. Abweichend von Satz 1 erster Teil-
satz sollen Leistungen zur beruflichen Weiterbil-
dung, die zu einem Abschluss in einem allge-
mein anerkannten Ausbildungsberuf führen
und für die eine allgemeine Ausbildungsdauer
von mehr als zwei Jahren vorgeschrieben ist,
nicht länger als zwei Drittel der üblichen Ausbil-
dungszeit dauern.

§ 54 Beteiligung der Bundesagentur für
 Arbeit

Die Bundesagentur für Arbeit nimmt auf Anfor-
derung eines anderen Rehabilitationsträgers
gutachterlich Stellung zu Notwendigkeit, Art
und Umfang von Leistungen unter Berücksichti-
gung arbeitsmarktlicher Zweckmäßigkeit. Dies
gilt auch, wenn sich die Leistungsberechtigten
in einem Krankenhaus oder einer Einrichtung
der medizinischen oder der medizinisch-berufli-
chen Rehabilitation aufhalten.

§ 55 Unterstützte Beschäftigung

(1) Ziel der Unterstützten Beschäftigung ist es,
Leistungsberechtigten mit besonderem Unter-
stützungsbedarf eine angemessene, geeignete
und sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung zu ermöglichen und zu erhalten. Unter-
stützte Beschäftigung umfasst eine individuelle
betriebliche Qualifizierung und bei Bedarf Be-
rufsbegleitung.

(2) Leistungen zur individuellen betrieblichen
Qualifizierung erhalten Menschen mit Behinde-
rungen insbesondere, um sie für geeignete be-
triebliche Tätigkeiten zu erproben, auf ein sozi-
alversicherungspflichtiges Beschäftigungsver-
hältnis vorzubereiten und bei der Einarbeitung
und Qualifizierung auf einem betrieblichen Ar-
beitsplatz zu unterstützen. Die Leistungen um-

fassen auch die Vermittlung von berufsüber-
greifenden Lerninhalten und Schlüsselqualifi-
kationen sowie die Weiterentwicklung der Per-
sönlichkeit der Menschen mit Behinderungen.
Die Leistungen werden vom zuständigen Reha-
bilitationsträger nach § 6 Absatz 1 Nummer 2
bis 5 für bis zu zwei Jahre erbracht, soweit sie
wegen Art oder Schwere der Behinderung erfor-
derlich sind. Sie können bis zu einer Dauer von
weiteren zwölf Monaten verlängert werden,
wenn auf Grund der Art oder Schwere der Behin-
derung der gewünschte nachhaltige Qualifizie-
rungserfolg im Einzelfall nicht anders erreicht
werden kann und hinreichend gewähr-
leistet ist, dass eine weitere Qualifizierung zur
Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigung führt.

(3) Leistungen der Berufsbegleitung erhalten
Menschen mit Behinderungen insbesondere,
um nach Begründung eines sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses
die zu dessen Stabilisierung erforderliche Un-
terstützung und Krisenintervention zu gewähr-
leisten. Die Leistungen werden bei Zuständig-
keit eines Rehabilitationsträgers nach § 6 Ab-
satz 1 Nummer 3 oder 5 von diesem, im Übrigen
von dem Integrationsamt im Rahmen seiner
 Zuständigkeit erbracht, solange und soweit sie
wegen Art oder Schwere der Behinderung zur
 Sicherung des Beschäftigungsverhältnisses er-
forderlich sind.

(4) Stellt der Rehabilitationsträger während
der individuellen betrieblichen Qualifizierung
fest, dass voraussichtlich eine anschließende
Berufsbegleitung erforderlich ist, für die ein an-
derer Leistungsträger zuständig ist, beteiligt er
diesen frühzeitig.

(5) Die Unterstützte Beschäftigung kann von
Integrationsfachdiensten oder anderen Trägern
durchgeführt werden. Mit der Durchführung
kann nur beauftragt werden, wer über die erfor-
derliche Leistungsfähigkeit verfügt, um seine
Aufgaben entsprechend den individuellen Be-
dürfnissen der Menschen mit Behinderungen
erfüllen zu können. Insbesondere müssen die
Beauftragten
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1.    über Fachkräfte verfügen, die eine geeig -
nete Berufsqualifikation, eine psychosozia-
le oder arbeitspädagogische Zusatzqualifi-
kation und eine ausreichende Berufserfah-
rung besitzen,

2.    in der Lage sein, den Menschen mit Behin-
derungen geeignete individuelle betriebli-
che Qualifizierungsplätze zur Verfügung zu
stellen und ihre berufliche Eingliederung zu
unterstützen,

3.    über die erforderliche räumliche und säch-
liche Ausstattung verfügen sowie

4.    ein System des Qualitätsmanagements im
Sinne des § 37 Absatz 2 Satz 1 anwenden.

(6) Zur Konkretisierung und Weiterentwick-
lung der in Absatz 5 genannten Qualitätsanfor-
derungen vereinbaren die Rehabilitationsträger
nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 sowie die
Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrations-
ämter und Hauptfürsorgestellen im Rahmen
der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilita-
tion eine gemeinsame Empfehlung. Die gemein-
same Empfehlung kann auch Ausführungen zu
möglichen Leistungsinhalten und zur Zusam-
menarbeit enthalten. § 26 Absatz 4, 6 und 7 so-
wie § 27 gelten entsprechend.

§ 56 Leistungen in Werkstätten für
 behinderte Menschen

Leistungen in anerkannten Werkstätten für
behinderte Menschen (§ 219) werden erbracht,
um die Leistungs- oder Erwerbsfähigkeit der
Menschen mit Behinderungen zu erhalten, zu
entwickeln, zu verbessern oder wiederherzu-
stellen, die Persönlichkeit dieser Menschen
weiterzuentwickeln und ihre Beschäftigung zu
ermöglichen oder zu sichern.

§ 57 Leistungen im Eingangsverfahren und
im Berufsbildungsbereich

(1) Leistungen im Eingangsverfahren und im
Berufsbildungsbereich einer anerkannten

Werkstatt für behinderte Menschen erhalten
Menschen mit Behinderungen

1.    im Eingangsverfahren zur Feststellung, ob
die Werkstatt die geeignete Einrichtung für
die Teilhabe des Menschen mit Behinde-
rungen am Arbeitsleben ist sowie welche
Bereiche der Werkstatt und welche Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben für die
Menschen mit Behinderungen in Betracht
kommen, und um einen Eingliederungsplan
zu erstellen;

2.    im Berufsbildungsbereich, wenn die Leis-
tungen erforderlich sind, um die Leistungs-
oder Erwerbsfähigkeit des Menschen mit
Behinderungen so weit wie möglich zu ent-
wickeln, zu verbessern oder wiederherzu-
stellen und erwartet werden kann, dass der
Mensch mit Behinderungen nach Teilnah-
me an diesen Leistungen in der Lage ist,
 wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich
verwertbarer Arbeitsleistung im Sinne des
§ 219 zu erbringen.

(2) Die Leistungen im Eingangsverfahren wer-
den für drei Monate erbracht. Die Leistungs -
dauer kann auf bis zu vier Wochen verkürzt wer-
den, wenn während des Eingangsverfahrens im
Einzelfall festgestellt wird, dass eine kürzere
Leistungsdauer ausreichend ist.

(3) Die Leistungen im Berufsbildungsbereich
werden für zwei Jahre erbracht. Sie werden in
der Regel zunächst für ein Jahr bewilligt. Sie
werden für ein weiteres Jahr bewilligt, wenn auf
Grund einer fachlichen Stellungnahme, die
rechtzeitig vor Ablauf des Förderzeitraums nach
Satz 2 abzugeben ist, angenommen wird, dass
die Leistungsfähigkeit des Menschen mit Be-
hinderungen weiterentwickelt oder wiederge-
wonnen werden kann.

(4) Zeiten der individuellen betrieblichen Qua-
lifizierung im Rahmen einer Unterstützten Be-
schäftigung nach § 55 werden zur Hälfte auf die
Dauer des Berufsbildungsbereichs angerech-
net. Allerdings dürfen die Zeiten individueller
betrieblicher Qualifizierung und die Zeiten des
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Berufsbildungsbereichs insgesamt nicht mehr
als 36 Monate betragen.

§ 58 Leistungen im Arbeitsbereich

(1) Leistungen im Arbeitsbereich einer aner-
kannten Werkstatt für behinderte Menschen er-
halten Menschen mit Behinderungen, bei de-
nen wegen Art oder Schwere der Behinderung

1.    eine Beschäftigung auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt einschließlich einer Beschäfti-
gung in einem Inklusionsbetrieb (§ 215)
oder

2.    eine Berufsvorbereitung, eine individuelle
betriebliche Qualifizierung im Rahmen Un-
terstützter Beschäftigung, eine berufliche
Anpassung und Weiterbildung oder eine be-
rufliche Ausbildung (§ 49 Absatz 3 Nummer
2 bis 6)

nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Be-
tracht kommt und die in der Lage sind, wenigs-
tens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertba-
rer Arbeitsleistung zu erbringen. Leistungen im
Arbeitsbereich werden im Anschluss an Leis-
tungen im Berufsbildungsbereich (§ 57) oder
an entsprechende Leistungen bei einem ande-
ren Leistungsanbieter (§ 60) erbracht; hiervon
kann abgewichen werden, wenn der Mensch
mit Behinderungen bereits über die für die in
Aussicht genommene Beschäftigung erforderli-
che Leistungsfähigkeit verfügt, die er durch eine
Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeits-
markt erworben hat. Die Leistungen sollen in
der Regel längstens bis zum Ablauf des Monats
erbracht werden, in dem das für die Regelalters-
rente im Sinne des Sechsten Buches erforder -
liche Lebensalter erreicht wird.

(2) Die Leistungen im Arbeitsbereich sind ge-
richtet auf

1.    die Aufnahme, Ausübung und Sicherung ei-
ner der Eignung und Neigung des Men-
schen mit Behinderungen entsprechenden
Beschäftigung,

2.    die Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maß-
nahmen zur Erhaltung und Verbesserung
der im Berufsbildungsbereich erworbenen
Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwick-
lung der Persönlichkeit sowie

3.    die Förderung des Übergangs geeigneter
Menschen mit Behinderungen auf den all-
gemeinen Arbeitsmarkt durch geeignete
Maßnahmen.

(3) Die Werkstätten erhalten für die Leistun-
gen nach Absatz 2 vom zuständigen Rehabilita-
tionsträger angemessene Vergütungen, die den
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsam-
keit und Leistungsfähigkeit entsprechen. Die
Vergütungen berücksichtigen

1.    alle für die Erfüllung der Aufgaben und der
fachlichen Anforderungen der Werkstatt
notwendigen Kosten sowie

2.    die mit der wirtschaftlichen Betätigung der
Werkstatt in Zusammenhang stehenden
Kosten, soweit diese unter Berücksichti-
gung der besonderen Verhältnisse in der
Werkstatt und der dort beschäftigten Men-
schen mit Behinderungen nach Art und Um-
fang über die in einem Wirtschaftsunter-
nehmen üblicherweise entstehenden Kos-
ten hinausgehen.

Können die Kosten der Werkstatt nach Satz 2
Nummer 2 im Einzelfall nicht ermittelt werden,
kann eine Vergütungspauschale für diese werk-
stattspezifischen Kosten der wirtschaftlichen
Betätigung der Werkstatt vereinbart werden.

(4) Bei der Ermittlung des Arbeitsergebnisses
der Werkstatt nach § 12 Absatz 4 der Werkstät-
tenverordnung werden die Auswirkungen der
Vergütungen auf die Höhe des Arbeitsergebnis-
ses dargestellt. Dabei wird getrennt ausgewie-
sen, ob sich durch die Vergütung Verluste oder
Gewinne ergeben. Das Arbeitsergebnis der
Werkstatt darf nicht zur Minderung der Vergü-
tungen nach Absatz 3 verwendet werden.
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§ 60 Andere Leistungsanbieter

(1) Menschen mit Behinderungen, die An-
spruch auf Leistungen nach den §§ 57 und 58
haben, können diese auch bei einem anderen
Leistungsanbieter in Anspruch nehmen.

(2) Die Vorschriften für Werkstätten für behin-
derte Menschen gelten mit folgenden Maßga-
ben für andere Leistungsanbieter:

1.    sie bedürfen nicht der förmlichen Anerken-
nung,

2.    sie müssen nicht über eine Mindestplatz-
zahl und die für die Erbringung der Leistun-
gen in Werkstätten erforderliche räumliche
und sächliche Ausstattung verfügen,

3.    sie können ihr Angebot auf Leistungen nach
§ 57 oder § 58 oder Teile solcher Leistun-
gen beschränken,

4.    sie sind nicht verpflichtet, Menschen mit
Behinderungen Leistungen nach § 57 oder
§ 58 zu erbringen, wenn und solange die
Leistungsvoraussetzungen vorliegen,

5.    eine dem Werkstattrat vergleichbare Ver-
tretung wird ab fünf Wahlberechtigten ge-
wählt. Sie besteht bei bis zu 20 Wahlbe-
rechtigten aus einem Mitglied,

6.    eine Frauenbeauftragte wird ab fünf wahl-
berechtigten Frauen gewählt, eine Stellver-
treterin ab 20 wahlberechtigten Frauen,

7.    die Regelungen zur Anrechnung von Aufträ-
gen auf die Ausgleichsabgabe und zur be-
vorzugten Vergabe von Aufträgen durch die
öffentliche Hand sind nicht anzuwenden,

8.    erbringen sie Leistungen nach den §§ 57
oder 58 ausschließlich in betrieblicher
Form, soll ein besserer als der in § 9 Absatz
3 der Werkstättenverordnung für den Be-
rufsbildungsbereich oder für den Arbeitsbe-
reich in einer Werkstatt für behinderte Men-
schen festgelegte Personalschlüssel ange-
wendet werden.

(3) Eine Verpflichtung des Leistungsträgers,
Leistungen durch andere Leistungsanbieter zu
ermöglichen, besteht nicht.

(4) Für das Rechtsverhältnis zwischen dem
anderen Leistungsanbieter und dem Menschen
mit Behinderungen gilt § 221 entsprechend.

§ 61 Budget für Arbeit

(1) Menschen mit Behinderungen, die An-
spruch auf Leistungen nach § 58 haben und de-
nen von einem privaten oder öffentlichen Ar-
beitgeber ein sozialversicherungspflichtiges Ar-
beitsverhältnis mit einer tarifvertraglichen oder
ortsüblichen Entlohnung angeboten wird, erhal-
ten mit Abschluss dieses Arbeitsvertrages als
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben ein
Budget für Arbeit.

(2) Das Budget für Arbeit umfasst einen Lohn-
kostenzuschuss an den Arbeitgeber zum Aus-
gleich der Leistungsminderung des Beschäftig-
ten und die Aufwendungen für die wegen der
Behinderung erforderliche Anleitung und Be-
gleitung am Arbeitsplatz. Der Lohnkostenzu-
schuss beträgt bis zu 75 Prozent des vom Ar-
beitgeber regelmäßig gezahlten Arbeitsent-
gelts, höchstens jedoch 40 Prozent der monat-
lichen Bezugsgröße nach § 18 Absatz 1 des
Vierten Buches. Dauer und Umfang der Leis-
tungen bestimmen sich nach den Umständen
des Einzelfalles. Durch Landesrecht kann von
dem Prozentsatz der Bezugsgröße nach Satz 2
zweiter Halbsatz nach oben abgewichen wer-
den.

(3) Ein Lohnkostenzuschuss ist ausgeschlos-
sen, wenn zu vermuten ist, dass der Arbeitgeber
die Beendigung eines anderen Beschäftigungs-
verhältnisses veranlasst hat, um durch die er-
satzweise Einstellung eines Menschen mit Be-
hinderungen den Lohnkostenzuschuss zu er-
halten.

(4) Die am Arbeitsplatz wegen der Behinde-
rung erforderliche Anleitung und Begleitung
kann von mehreren Leistungsberechtigten ge-
meinsam in Anspruch genommen werden.
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(5) Eine Verpflichtung des Leistungsträgers,
Leistungen zur Beschäftigung bei privaten oder
öffentlichen Arbeitgebern zu ermöglichen, be-
steht nicht.

§ 61a Budget für Ausbildung

(1) Menschen mit Behinderungen, die An-
spruch auf Leistungen nach § 57 oder § 58 ha-
ben und denen von einem privaten oder öffent-
lichen Arbeitgeber ein sozialversicherungs-
pflichtiges Ausbildungsverhältnis in einem an-
erkannten Ausbildungsberuf oder in einem
Ausbildungsgang nach § 66 des Berufsbil-
dungsgesetzes oder § 42r der Handwerksord-
nung angeboten wird, erhalten mit Abschluss
des Vertrages über dieses Ausbildungsverhält-
nis als Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
ein Budget für Ausbildung. 

(2) Das Budget für Ausbildung umfasst

1.    die Erstattung der angemessenen Ausbil-
dungsvergütung einschließlich des Anteils
des Arbeitgebers am Gesamtsozialversi-
cherungsbeitrag und des Beitrags zur Un-
fallversicherung nach Maßgabe des Sieb-
ten Buches,

2.   die Aufwendungen für die wegen der Behin-
derung erforderliche Anleitung und Beglei-
tung am Ausbildungsplatz und in der Be-
rufsschule sowie

3.   die erforderlichen Fahrkosten.

Ist wegen Art oder Schwere der Behinderung
der Besuch einer Berufsschule am Ort des Aus-
bildungsplatzes nicht möglich, so kann der
schulische Teil der Ausbildung in Einrichtungen
der beruflichen Rehabilitation erfolgen; die ent-
stehenden Kosten werden ebenfalls vom Bud-
get für Ausbildung gedeckt. Vor dem Abschluss
einer Vereinbarung mit einer Einrichtung der be-
ruflichen Rehabilitation ist dem zuständigen
Leistungsträger das Angebot mit konkreten An-
gaben zu den entstehenden Kosten zur Bewilli-
gung vorzulegen.

(3) Das Budget für Ausbildung wird erbracht,
solange es erforderlich ist, längstens bis zum er-

folgreichen Abschluss der Ausbildung. Zeiten ei-
nes Budgets für Ausbildung werden auf die Dau-
er des Eingangsverfahrens und des Berufsbil-
dungsbereiches in Werkstätten für behinderte
Menschen nach § 57 Absatz 2 und 3 angerech-
net, sofern der Mensch mit Behinderungen in
der Werkstatt für behinderte Menschen oder
bei einem anderen Leistungsanbieter seine be-
rufliche Bildung in derselben Fachrichtung fort-
setzt.

(4) Die wegen der Behinderung erforderliche
Anleitung und Begleitung kann von mehreren
Leistungsberechtigten gemeinsam in Anspruch
genommen werden.

(5) Die Bundesagentur für Arbeit soll den Men-
schen mit Behinderungen bei der Suche nach
einem geeigneten Ausbildungsplatz im Sinne
von Absatz 1 unterstützen. Dies umfasst im Fall
des Absatzes 2 Satz 4 auch die Unterstützung
bei der Suche nach einer geeigneten Einrich-
tung der beruflichen Rehabilitation.

§ 62 Wahlrecht des Menschen mit
 Behinderungen

(1) Auf Wunsch des Menschen mit Behinde-
rungen werden die Leistungen nach den §§ 57
und 58 von einer nach § 225 anerkannten
Werkstatt für behinderte Menschen, von dieser
zusammen mit einem oder mehreren anderen
Leistungsanbietern oder von einem oder meh-
reren anderen Leistungsanbietern erbracht.

(2) Werden Teile einer Leistung im Verantwor-
tungsbereich einer Werkstatt für behinderte
Menschen oder eines anderen Leistungsanbie-
ters erbracht, so bedarf die Leistungserbrin-
gung der Zustimmung des unmittelbar verant-
wortlichen Leistungsanbieters.

§ 63 Zuständigkeit nach den Leistungs-
gesetzen

(1) Die Leistungen im Eingangsverfahren und
im Berufsbildungsbereich einer anerkannten
Werkstatt für behinderte Menschen erbringen
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1.    die Bundesagentur für Arbeit, soweit nicht
einer der in den Nummern 2 bis 4 genann-
ten Träger zuständig ist,

2.    die Träger der Unfallversicherung im Rah-
men ihrer Zuständigkeit für durch Arbeits-
unfälle Verletzte und von Berufskrankhei-
ten Betroffene,

3.    die Träger der Rentenversicherung unter
den Voraussetzungen der §§ 11 bis 13 des
Sechsten Buches und

4.    die Träger der Kriegsopferfürsorge unter
den Voraussetzungen der §§ 26 und 26a
des Bundesversorgungsgesetzes.

(2) Die Leistungen im Arbeitsbereich einer an-
erkannten Werkstatt für behinderte Menschen
erbringen

1.    die Träger der Unfallversicherung im Rah-
men ihrer Zuständigkeit für durch Arbeits-
unfälle Verletzte und von Berufskrankhei-
ten Betroffene,

2.    die Träger der Kriegsopferfürsorge unter
den Voraussetzungen des § 27d Absatz 1
Nummer 3 des Bundesversorgungsgeset-
zes,

3.    die Träger der öffentlichen Jugendhilfe un-
ter den Voraussetzungen des § 35a des
Achten Buches und

4.    im Übrigen die Träger der Eingliederungs -
hilfe unter den Voraussetzungen des § 99.

(3) Absatz 1 gilt auch für die Leistungen zur
beruflichen Bildung bei einem anderen Leis -
tungsanbieter sowie für die Leistung des Bud-
gets für Ausbildung an Menschen mit Behinde-
rungen, die Anspruch auf Leistungen nach § 57
haben. Absatz 2 gilt auch für die Leistungen zur
Beschäftigung bei einem anderen Leistungsan-
bieter, für die Leistung des Budgets für Ausbil-
dung an Menschen mit Behinderungen, die An-
spruch auf Leistungen nach § 58 haben und die
keinen Anspruch auf Leistungen nach § 57 ha-
ben, sowie für die Leistung des Budgets für Ar-
beit.

Kapitel 11
Unterhaltssichernde und andere ergänzende

Leistungen [§§ 64–74]

§ 64 Ergänzende Leistungen

(1) Die Leistungen zur medizinischen Rehabi-
litation und zur Teilhabe am Arbeitsleben der in
§ 6 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 genannten Reha-
bilitationsträger werden ergänzt durch

1.    Krankengeld, Versorgungskrankengeld,
Verletztengeld, Übergangsgeld, Ausbil-
dungsgeld oder Unterhaltsbeihilfe,

2.    Beiträge und Beitragszuschüsse

a)    zur Krankenversicherung nach Maßga-
be des Fünften Buches, des Zweiten
Gesetzes über die Krankenversiche-
rung der Landwirte sowie des Künstler-
sozialversicherungsgesetzes,

b)    zur Unfallversicherung nach Maßgabe
des Siebten Buches,

c)    zur Rentenversicherung nach Maßgabe
des Sechsten Buches sowie des Künst-
lersozialversicherungsgesetzes,

d)    zur Bundesagentur für Arbeit nach
Maßgabe des Dritten Buches,

e)    zur Pflegeversicherung nach Maßgabe
des Elften Buches,

3.    ärztlich verordneten Rehabilitationssport in
Gruppen unter ärztlicher Betreuung und
Überwachung, einschließlich Übungen für
behinderte oder von Behinderung bedrohte
Frauen und Mädchen, die der Stärkung des
Selbstbewusstseins dienen,

4.    ärztlich verordnetes Funktionstraining in
Gruppen unter fachkundiger Anleitung und
Überwachung,

5.    Reisekosten sowie

6.    Betriebs- oder Haushaltshilfe und Kinder-
betreuungskosten.

(2) Ist der Schutz von Menschen mit Behinde-
rungen bei Krankheit oder Pflege während der
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Teilnahme an Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben nicht anderweitig sichergestellt, kön-
nen die Beiträge für eine freiwillige Kranken -
versicherung ohne Anspruch auf Krankengeld
und zur Pflegeversicherung bei einem Träger
der gesetzlichen Kranken- oder Pflegeversiche-
rung oder, wenn dort im Einzelfall ein Schutz
nicht gewährleistet ist, die Beiträge zu einem
privaten Krankenversicherungsunternehmen
erbracht werden. Arbeitslose Teilnehmer an
Leis tungen zur medizinischen Rehabilitation
können für die Dauer des Bezuges von Verletz-
tengeld, Versorgungskrankengeld oder Über-
gangsgeld einen Zuschuss zu ihrem Beitrag für
eine private Versicherung gegen Krankheit oder
für die Pflegeversicherung erhalten. Der Zu-
schuss wird nach § 174 Absatz 2 des Dritten
Buches berechnet.

§ 65 Leistungen zum Lebensunterhalt

(1) Im Zusammenhang mit Leistungen zur me-
dizinischen Rehabilitation leisten

1.    Krankengeld: die gesetzlichen Krankenkas-
sen nach Maßgabe der §§ 44 und 46 bis 51
des Fünften Buches und des § 8 Absatz 2
in Verbindung mit den §§ 12 und 13 des
Zweiten Gesetzes über die Krankenversi-
cherung der Landwirte,

2.    Verletztengeld: die Träger der Unfallversi-
cherung nach Maßgabe der §§ 45 bis 48,
52 und 55 des Siebten Buches,

3.    Übergangsgeld: die Träger der Rentenversi-
cherung nach Maßgabe dieses Buches und
der §§ 20 und 21 des Sechsten Buches,

4.    Versorgungskrankengeld: die Träger der
Kriegsopferversorgung nach Maßgabe der
§§ 16 bis 16h und 18a des Bundesversor-
gungsgesetzes.

(2) Im Zusammenhang mit Leistungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben leisten Übergangsgeld

1.    die Träger der Unfallversicherung nach
Maßgabe dieses Buches und der §§ 49 bis
52 des Siebten Buches,

2.    die Träger der Rentenversicherung nach
Maßgabe dieses Buches und der §§ 20 und
21 des Sechsten Buches,

3.    die Bundesagentur für Arbeit nach Maßga-
be dieses Buches und der §§ 119 bis 121
des Dritten Buches,

4.    die Träger der Kriegsopferfürsorge nach
Maßgabe dieses Buches und des § 26a des
Bundesversorgungsgesetzes.

(3) Menschen mit Behinderungen oder von
Behinderung bedrohte Menschen haben An-
spruch auf Übergangsgeld wie bei Leistungen
zur Teilhabe am Arbeitsleben für den Zeitraum,
in dem die berufliche Eignung abgeklärt oder ei-
ne Arbeitserprobung durchgeführt wird (§ 49
Absatz 4 Satz 2) und sie wegen der Teilnahme
an diesen Maßnahmen kein oder ein geringeres
Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen erzielen.

(4) Der Anspruch auf Übergangsgeld ruht, so-
lange die Leistungsempfängerin einen An-
spruch auf Mutterschaftsgeld hat; § 52 Num-
mer 2 des Siebten Buches bleibt unberührt.

(5) Während der Ausführung von Leistungen
zur erstmaligen beruflichen Ausbildung von
Menschen mit Behinderungen, berufsvorberei-
tenden Bildungsmaßnahmen und Leistungen
zur individuellen betrieblichen Qualifizierung im
Rahmen Unterstützter Beschäftigung sowie im
Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbe-
reich von anerkannten Werkstätten für behin-
derte Menschen und anderen Leistungsanbie-
tern leisten

1.    die Bundesagentur für Arbeit Ausbildungs-
geld nach Maßgabe der §§ 122 bis 126 des
Dritten Buches und

2.    die Träger der Kriegsopferfürsorge Unter-
haltsbeihilfe unter den Voraussetzungen
der §§ 26 und 26a des Bundesversor-
gungsgesetzes.

(6) Die Träger der Kriegsopferfürsorge leisten
in den Fällen des § 27d Absatz 1 Nummer 3 des
Bundesversorgungsgesetzes ergänzende Hilfe
zum Lebensunterhalt nach § 27a des Bundes-
versorgungsgesetzes.
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(7) Das Krankengeld, das Versorgungskran-
kengeld, das Verletztengeld und das Über-
gangsgeld werden für Kalendertage gezahlt;
wird die Leistung für einen ganzen Kalender -
monat gezahlt, so wird dieser mit 30 Tagen an-
gesetzt.

§ 66 Höhe und Berechnung des
 Übergangsgelds

(1) Der Berechnung des Übergangsgelds wer-
den 80 Prozent des erzielten regelmäßigen Ar-
beitsentgelts und Arbeitseinkommens, soweit
es der Beitragsberechnung unterliegt (Regel-
entgelt), zugrunde gelegt, höchstens jedoch das
in entsprechender Anwendung des § 67 be-
rechnete Nettoarbeitsentgelt; als Obergrenze
gilt die für den Rehabilitationsträger jeweils gel-
tende Beitragsbemessungsgrenze. Bei der Be-
rechnung des Regelentgelts und des Nettoar-
beitsentgelts werden die für die jeweilige Bei-
tragsbemessung und Beitragstragung gelten-
den Besonderheiten des Übergangbereichs
nach § 20 Absatz 2 des Vierten Buches nicht
berücksichtigt. Das Übergangsgeld beträgt

1.    75 Prozent der Berechnungsgrundlage für
Leistungsempfänger,

a)    die mindestens ein Kind im Sinne des
§ 32 Absatz 1, 3 bis 5 des Einkommen-
steuergesetzes haben,

b)    die ein Stiefkind (§ 56 Absatz 2 Num-
mer 1 des Ersten Buches) in ihren
Haushalt aufgenommen haben oder

c)    deren Ehegatten oder Lebenspartner,
mit denen sie in häuslicher Gemein-
schaft leben, eine Erwerbstätigkeit
nicht ausüben können, weil sie die Leis-
tungsempfänger pflegen oder selbst
der Pflege bedürfen und keinen An-
spruch auf Leistungen aus der Pflege-
versicherung haben,

2.    68 Prozent der Berechnungsgrundlage für
die übrigen Leistungsempfänger.

Leisten Träger der Kriegsopferfürsorge Über-
gangsgeld, beträgt das Übergangsgeld 80 Pro-
zent der Berechnungsgrundlage, wenn die Leis-
tungsempfänger eine der Voraussetzungen von
Satz 3 Nummer 1 erfüllen, und im Übrigen 70
Prozent der Berechnungsgrundlage.

(2) Das Nettoarbeitsentgelt nach Absatz 1
Satz 1 berechnet sich, indem der Anteil am Net-
toarbeitsentgelt, der sich aus dem kalendertäg-
lichen Hinzurechnungsbetrag nach § 67 Absatz
1 Satz 6 ergibt, mit dem Prozentsatz angesetzt
wird, der sich aus dem Verhältnis des kalender-
täglichen Regelentgeltbetrages nach § 67 Ab-
satz 1 Satz 1 bis 5 zu dem sich aus diesem
 Regelentgeltbetrag ergebenden Nettoarbeits-
entgelt ergibt. Das kalendertägliche Übergangs-
geld darf das kalendertägliche Nettoarbeitsent-
gelt, das sich aus dem Arbeitsentgelt nach § 67
Absatz 1 Satz 1 bis 5 ergibt, nicht übersteigen.

§ 67 Berechnung des Regelentgelts

(1) Für die Berechnung des Regelentgelts wird
das von den Leistungsempfängern im letzten
vor Beginn der Leistung oder einer vorangegan-
genen Arbeitsunfähigkeit abgerechneten Ent-
geltabrechnungszeitraum, mindestens das
während der letzten abgerechneten vier Wo-
chen (Bemessungszeitraum) erzielte und um
einmalig gezahltes Arbeitsentgelt verminderte
Arbeitsentgelt durch die Zahl der Stunden ge-
teilt, für die es gezahlt wurde. Das Ergebnis wird
mit der Zahl der sich aus dem Inhalt des Ar -
beitsverhältnisses ergebenden regelmäßigen
wöchentlichen Arbeitsstunden vervielfacht und
durch sieben geteilt. Ist das Arbeitsentgelt nach
Monaten bemessen oder ist eine Berechnung
des Regelentgelts nach den Sätzen 1 und 2
nicht möglich, gilt der 30. Teil des in dem letzten
vor Beginn der Leistung abgerechneten Kalen-
dermonat erzielten und um einmalig gezahltes
Arbeitsentgelt verminderten Arbeitsentgelts als
Regelentgelt. Wird mit einer Arbeitsleistung Ar-
beitsentgelt erzielt, das für Zeiten einer Freistel-
lung vor oder nach dieser Arbeitsleistung fällig
wird (Wertguthaben nach § 7b des Vierten Bu-
ches), ist für die Berechnung des Regelentgelts
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das im Bemessungszeitraum der Beitragsbe-
rechnung zugrunde liegende und um einmalig
gezahltes Arbeitsentgelt verminderte Arbeits -
entgelt maßgebend; Wertguthaben, die nicht
nach einer Vereinbarung über flexible Arbeits-
zeitregelungen verwendet werden (§ 23b Ab-
satz 2 des Vierten Buches), bleiben außer Be-
tracht. Bei der Anwendung des Satzes 1 gilt als
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit die Ar-
beitszeit, die dem gezahlten Arbeitsentgelt ent-
spricht. Für die Berechnung des Regelentgelts
wird der 360. Teil des einmalig gezahlten Ar -
beits entgelts, das in den letzten zwölf Kalender -
monaten vor Beginn der Leistung nach
§ 23a des Vierten Buches der Beitragsberech-
nung zugrunde gelegen hat, dem nach den Sät-
zen 1 bis 5 berechneten Arbeitsentgelt hinzuge-
rechnet.

(2) Bei Teilarbeitslosigkeit ist für die Berech-
nung das Arbeitsentgelt maßgebend, das in der
infolge der Teilarbeitslosigkeit nicht mehr aus-
geübten Beschäftigung erzielt wurde.

(3) Für Leistungsempfänger, die Kurzarbeiter-
geld bezogen haben, wird das regelmäßige Ar-
beitsentgelt zugrunde gelegt, das zuletzt vor
dem Arbeitsausfall erzielt wurde.

(4) Das Regelentgelt wird bis zur Höhe der für
den Rehabilitationsträger jeweils geltenden
 Leistungs- oder Beitragsbemessungsgrenze
berücksichtigt, in der Rentenversicherung bis
zur Höhe des der Beitragsbemessung zugrunde
liegenden Entgelts.

(5) Für Leistungsempfänger, die im Inland
nicht einkommensteuerpflichtig sind, werden
für die Feststellung des entgangenen Nettoar-
beitsentgelts die Steuern berücksichtigt, die bei
einer Steuerpflicht im Inland durch Abzug vom
Arbeitsentgelt erhoben würden.

§ 68 Berechnungsgrundlage in Sonderfällen

(1) Für die Berechnung des Übergangsgeldes
während des Bezuges von Leistungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben werden 65 Prozent eines
fiktiven Arbeitsentgelts zugrunde gelegt, wenn

1.    die Berechnung nach den §§ 66 und 67 zu
einem geringeren Betrag führt,

2.    Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen
nicht erzielt worden ist oder

3.    der letzte Tag des Bemessungszeitraums
bei Beginn der Leistungen länger als drei
Jahre zurückliegt.

(2) Für die Festsetzung des fiktiven Arbeits-
entgelts ist der Leistungsempfänger der Qualifi-
kationsgruppe zuzuordnen, die seiner berufli-
chen Qualifikation entspricht. Dafür gilt folgen-
de Zuordnung:

1.    für eine Hochschul- oder Fachhochschul-
ausbildung (Qualifikationsgruppe 1) ein Ar-
beitsentgelt in Höhe von einem Dreihun-
dertstel der Bezugsgröße,

2.    für einen Fachschulabschluss, den Nach-
weis über eine abgeschlossene Qualifikati-
on als Meisterin oder Meister oder einen
Abschluss in einer vergleichbaren Einrich-
tung (Qualifikationsgruppe 2) ein Arbeits-
entgelt in Höhe von einem Dreihundert-
sechzigstel der Bezugsgröße,

3.    für eine abgeschlossene Ausbildung in ei-
nem Ausbildungsberuf (Qualifikationsgrup-
pe 3) ein Arbeitsentgelt in Höhe von einem
Vierhundertfünfzigstel der Bezugsgröße
und

4.    bei einer fehlenden Ausbildung (Qualifikati-
onsgruppe 4) ein Arbeitsentgelt in Höhe von
einem Sechshundertstel der Bezugsgröße.

Maßgebend ist die Bezugsgröße, die für den
Wohnsitz oder für den gewöhnlichen Aufent -
haltsort der Leistungsempfänger im letzten Ka-
lendermonat vor dem Beginn der Leistung gilt.

§ 69 Kontinuität der Bemessungsgrundlage

Haben Leistungsempfänger Krankengeld,
Verletztengeld, Versorgungskrankengeld oder
Übergangsgeld bezogen und wird im Anschluss
daran eine Leistung zur medizinischen Rehabi-
litation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben aus-
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geführt, so wird bei der Berechnung der diese
Leistungen ergänzenden Leistung zum Lebens-
unterhalt von dem bisher zugrunde gelegten
 Arbeitsentgelt ausgegangen; es gilt die für den
Rehabilitationsträger jeweils geltende Beitrags-
bemessungsgrenze.

§ 70 Anpassung der Entgeltersatzleistungen

(1) Die Berechnungsgrundlage, die dem Kran-
kengeld, dem Versorgungskrankengeld, dem
Verletztengeld und dem Übergangsgeld zugrun-
de liegt, wird jeweils nach Ablauf eines Jahres
ab dem Ende des Bemessungszeitraums an die
Entwicklung der Bruttoarbeitsentgelte ange-
passt und zwar entsprechend der Veränderung
der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer
(§ 68 Absatz 2 Satz 1 des Sechsten Buches)
vom vorvergangenen zum vergangenen Kalen-
derjahr.

(2) Der Anpassungsfaktor wird errechnet, in-
dem die Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitneh-
mer für das vergangene Kalenderjahr durch die
entsprechenden Bruttolöhne und -gehälter für
das vorvergangene Kalenderjahr geteilt wer-
den; § 68 Absatz 7 und § 121 Absatz 1 des
Sechsten Buches gelten entsprechend.

(3) Eine Anpassung nach Absatz 1 erfolgt,
wenn der nach Absatz 2 berechnete Anpas-
sungsfaktor den Wert 1,0000 überschreitet.

(4) Das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales gibt jeweils zum 30. Juni eines Kalender-
jahres den Anpassungsfaktor, der für die folgen-
den zwölf Monate maßgebend ist, im Bundes-
anzeiger bekannt.

§ 71 Weiterzahlung der Leistungen

(1) Sind nach Abschluss von Leistungen zur
medizinischen Rehabilitation oder von Leistun-
gen zur Teilhabe am Arbeitsleben weitere Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erforder-
lich, während derer dem Grunde nach Anspruch
auf Übergangsgeld besteht, und können diese
Leistungen aus Gründen, die die Leistungs -
empfänger nicht zu vertreten haben, nicht un-

mittelbar anschließend durchgeführt werden,
werden das Verletztengeld, das Versorgungs-
krankengeld oder das Übergangsgeld für diese
Zeit weitergezahlt. Voraussetzung für die Wei-
terzahlung ist, dass

1.    die Leistungsempfänger arbeitsunfähig
sind und keinen Anspruch auf Krankengeld
mehr haben oder

2.    den Leistungsempfängern eine zumutbare
Beschäftigung aus Gründen, die sie nicht zu
vertreten haben, nicht vermittelt werden
kann.

(2) Leistungsempfänger haben die Verzöge-
rung von Weiterzahlungen insbesondere dann
zu vertreten, wenn sie zumutbare Angebote von
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nur
deshalb ablehnen, weil die Leistungen in größe-
rer Entfernung zu ihren Wohnorten angeboten
werden. Für die Beurteilung der Zumutbarkeit
ist § 140 Absatz 4 des Dritten Buches entspre-
chend anzuwenden.

(3) Können Leistungsempfänger Leistungen
zur Teilhabe am Arbeitsleben allein aus gesund-
heitlichen Gründen nicht mehr, aber vo-
raussichtlich wieder in Anspruch nehmen, wer-
den Übergangsgeld und Unterhaltsbeihilfe bis
zum Ende dieser Leistungen, höchstens bis zu
sechs Wochen weitergezahlt.

(4) Sind die Leistungsempfänger im An-
schluss an eine abgeschlossene Leistung zur
Teilhabe am Arbeitsleben arbeitslos, werden
Übergangsgeld und Unterhaltsbeihilfe während
der Arbeitslosigkeit bis zu drei Monate weiterge-
zahlt, wenn sie sich bei der Agentur für Arbeit ar-
beitslos gemeldet haben und einen Anspruch
auf Arbeitslosengeld von mindestens drei Mo-
naten nicht geltend machen können; die An-
spruchsdauer von drei Monaten vermindert
sich um die Anzahl von Tagen, für die Leis-
tungsempfänger im Anschluss an eine abge-
schlossene Leistung zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben einen Anspruch auf Arbeitslosengeld gel-
tend machen können. In diesem Fall beträgt
das Übergangsgeld
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1.    67 Prozent bei Leistungsempfängern, bei
denen die Voraussetzungen des erhöhten
Bemessungssatzes nach § 66 Absatz 1
Satz 3 Nummer 1 vorliegen und

2.    60 Prozent bei den übrigen Leistungsemp-
fängern,

des sich aus § 66 Absatz 1 Satz 1 oder § 68 er-
gebenden Betrages.

(5) Ist im unmittelbaren Anschluss an Leis-
tungen zur medizinischen Rehabilitation eine
stufenweise Wiedereingliederung (§ 44) erfor-
derlich, wird das Übergangsgeld bis zum Ende
der Wiedereingliederung weitergezahlt.

§ 72 Einkommensanrechnung

(1) Auf das Übergangsgeld der Rehabilitati-
onsträger nach § 6 Absatz 1 Nummer 2, 4 und
5 wird Folgendes angerechnet:

1.    Erwerbseinkommen aus einer Beschäfti-
gung oder einer während des Anspruchs
auf Übergangsgeld ausgeübten Tätigkeit,
das bei Beschäftigten um die gesetzlichen
Abzüge und um einmalig gezahltes Arbeits-
entgelt und bei sonstigen Leistungsemp-
fängern um 20 Prozent zu vermindern ist,

2.    Leistungen des Arbeitgebers zum Über-
gangsgeld, soweit sie zusammen mit dem
Übergangsgeld das vor Beginn der Leistung
erzielte, um die gesetzlichen Abzüge ver-
minderte Arbeitsentgelt übersteigen,

3.    Geldleistungen, die eine öffentlich-rechtli-
che Stelle im Zusammenhang mit einer
Leis tung zur medizinischen Rehabilitation
oder einer Leistung zur Teilhabe am Ar -
beitsleben erbringt,

4.    Renten wegen verminderter Erwerbsfähig-
keit oder Verletztenrenten in Höhe des sich
aus § 18a Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 des
Vierten Buches ergebenden Betrages,
wenn sich die Minderung der Erwerbsfähig-
keit auf die Höhe der Berechnungsgrundla-
ge für das Übergangsgeld nicht ausgewirkt
hat,

5.    Renten wegen verminderter Erwerbsfähig-
keit, die aus demselben Anlass wie die Leis-
tungen zur Teilhabe erbracht werden, wenn
durch die Anrechnung eine unbillige Dop-
pelleistung vermieden wird,

6.    Renten wegen Alters, die bei der Berech-
nung des Übergangsgeldes aus einem Teil-
arbeitsentgelt nicht berücksichtigt wurden,

7.    Verletztengeld nach den Vorschriften des
Siebten Buches und

8.    vergleichbare Leistungen nach den Num-
mern 1 bis 7, die von einer Stelle außerhalb
des Geltungsbereichs dieses Gesetzbuchs
erbracht werden.

(2) Bei der Anrechnung von Verletztenrenten
mit Kinderzulage und von Renten wegen ver-
minderter Erwerbsfähigkeit mit Kinderzuschuss
auf das Übergangsgeld bleibt ein Betrag in Höhe
des Kindergeldes nach § 66 des Einkommen-
steuergesetzes oder § 6 des Bundeskinder -
geldgesetzes außer Ansatz.

(3) Wird ein Anspruch auf Leistungen, um die
das Übergangsgeld nach Absatz 1 Nummer 3 zu
kürzen wäre, nicht erfüllt, geht der Anspruch in-
soweit mit Zahlung des Übergangsgeldes auf
den Rehabilitationsträger über; die §§ 104 und
115 des Zehnten Buches bleiben unberührt.

Teil 2
Besondere Leistungen zur selbstbestimmten
Lebensführung für Menschen mit Behinde-

rungen (Eingliederungshilferecht)
[§§ 90–150]

Kapitel 1
Allgemeine Vorschriften

[§§ 90–98]

§ 97 Fachkräfte

Bei der Durchführung der Aufgaben dieses
Teils beschäftigen die Träger der Eingliede-
rungshilfe eine dem Bedarf entsprechende An-
zahl an Fachkräften aus unterschiedlichen
Fachdisziplinen. Diese sollen
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1.    eine ihren Aufgaben entsprechende Ausbil-
dung erhalten haben und insbesondere
über umfassende Kenntnisse

a)    des Sozial- und Verwaltungsrechts,

b)    über Personen, die leistungsberechtigt
im Sinne des § 99 Absatz 1 bis 3 sind,
oder

c)    von Teilhabebedarfen und Teilhabebar-
rieren verfügen,

2.    umfassende Kenntnisse über den regiona-
len Sozialraum und seine Möglichkeiten zur
Durchführung von Leistungen der Einglie-
derungshilfe haben sowie

3.    die Fähigkeit zur Kommunikation mit allen
Beteiligten haben.

Soweit Mitarbeiter der Leistungsträger nicht
oder nur zum Teil die Voraussetzungen erfüllen,
ist ihnen Gelegenheit zur Fortbildung und zum
Austausch mit Menschen mit Behinderungen zu
geben. Die fachliche Fortbildung der Fachkräf-
te, die insbesondere die Durchführung der Auf-
gaben nach den §§ 106 und 117 umfasst, ist
zu gewährleisten.

Kapitel 4
Teilhabe am Arbeitsleben

[§ 111]

§ 111 Leistungen zur Beschäftigung

(1) Leistungen zur Beschäftigung umfassen

1.   Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter
Werkstätten für behinderte Menschen nach
den §§ 58 und 62,

2.   Leistungen bei anderen Leistungsanbie-
tern nach den §§ 60 und 62,

3.   Leistungen bei privaten und öffentlichen Ar-
beitgebern nach § 61 sowie

4.   Leistungen für ein Budget für Ausbildung
nach § 61a.

(2) Leistungen nach Absatz 1 umfassen auch
Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der ge-
sundheitlichen Beeinträchtigung zur Aufnahme
oder Fortsetzung der Beschäftigung erforder-
lich sind. Voraussetzung für eine Hilfsmittelver-
sorgung ist, dass der Leistungsberechtigte das
Hilfsmittel bedienen kann. Die Versorgung mit
Hilfsmitteln schließt eine notwendige Unterwei-
sung im Gebrauch und eine notwendige In-
standhaltung oder Änderung ein. Die Ersatzbe-
schaffung des Hilfsmittels erfolgt, wenn sie in-
folge der körperlichen Entwicklung der Leis-
tungsberechtigten notwendig ist oder wenn das
Hilfsmittel aus anderen Gründen ungeeignet
oder unbrauchbar geworden ist.

(3) Zu den Leistungen nach Absatz 1 Nummer
1 und 2 gehört auch das Arbeitsförderungsgeld
nach § 59.

Teil 3
Besondere Regelungen zur Teilhabe

schwerbehinderter Menschen
(Schwerbehindertenrecht)

[§§ 151–241]

Kapitel 1
Geschützter Personenkreis

[§§ 151–153]

§ 151 Geltungsbereich

(1) Die Regelungen dieses Teils gelten für
schwerbehinderte und diesen gleichgestellte
behinderte Menschen.

(2) Die Gleichstellung behinderter Menschen
mit schwerbehinderten Menschen (§ 2 Absatz
3) erfolgt auf Grund einer Feststellung nach
§ 152 auf Antrag des behinderten Menschen
durch die Bundesagentur für Arbeit. Die Gleich-
stellung wird mit dem Tag des Eingangs des An-
trags wirksam. Sie kann befristet werden.

(3) Auf gleichgestellte behinderte Menschen
werden die besonderen Regelungen für schwer-
behinderte Menschen mit Ausnahme des § 208
und des Kapitels 13 angewendet.

433



Neuntes Buch Sozialgesetzbuch                                                                      §§ 151, 154, 155 SGB IX

(4) Schwerbehinderten Menschen gleichge-
stellt sind auch behinderte Jugendliche und jun-
ge Erwachsene (§ 2 Absatz 1) während der Zeit
ihrer Berufsausbildung in Betrieben und Dienst-
stellen oder einer beruflichen Orientierung,
auch wenn der Grad der Behinderung weniger
als 30 beträgt oder ein Grad der Behinderung
nicht festgestellt ist. Der Nachweis der Behinde-
rung wird durch eine Stellungnahme der Agen-
tur für Arbeit oder durch einen Bescheid über
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben er-
bracht. Die Gleichstellung gilt nur für Leistun-
gen des Integrationsamtes im Rahmen der be-
ruflichen Orientierung und der Berufsausbil-
dung im Sinne des § 185 Absatz 3 Nummer 2
Buchstabe c. 

Kapitel 2
Beschäftigungspflicht der Arbeitgeber

[§§ 154–162]

§ 154 Pflicht der Arbeitgeber zur Beschäfti-
gung schwerbehinderter Menschen

(1) Private und öffentliche Arbeitgeber (Arbeit-
geber) mit jahresdurchschnittlich monatlich
mindestens 20 Arbeitsplätzen im Sinne des
§ 156 haben auf wenigstens 5 Prozent der Ar-
beitsplätze schwerbehinderte Menschen zu be-
schäftigen. Dabei sind schwerbehinderte Frau-
en besonders zu berücksichtigen. Abweichend
von Satz 1 haben Arbeitgeber mit jahresdurch-
schnittlich monatlich weniger als 40 Arbeits-
plätzen jahresdurchschnittlich je Monat einen
schwerbehinderten Menschen, Arbeitgeber mit
jahresdurchschnittlich monatlich weniger als
60 Arbeitsplätzen jahresdurchschnittlich je Mo-
nat zwei schwerbehinderte Menschen zu be-
schäftigen.

(2) Als öffentliche Arbeitgeber im Sinne dieses
Teils gelten

1.    jede oberste Bundesbehörde mit ihren
nachgeordneten Dienststellen, das Bun-
despräsidialamt, die Verwaltungen des
Deutschen Bundestages und des Bundes-
rates, das Bundesverfassungsgericht, die

obersten Gerichtshöfe des Bundes, der
Bundesgerichtshof jedoch zusammenge-
fasst mit dem Generalbundesanwalt, sowie
das Bundeseisenbahnvermögen,

2.    jede oberste Landesbehörde und die
Staats- und Präsidialkanzleien mit ihren
nachgeordneten Dienststellen, die Verwal-
tungen der Landtage, die Rechnungshöfe
(Rechnungskammern), die Organe der Ver-
fassungsgerichtsbarkeit der Länder und je-
de sonstige Landesbehörde, zusammenge-
fasst jedoch diejenigen Behörden, die eine
gemeinsame Personalverwaltung haben,

3.    jede sonstige Gebietskörperschaft und je-
der Verband von Gebietskörperschaften,

4.    jede sonstige Körperschaft, Anstalt oder
Stiftung des öffentlichen Rechts.

§ 155 Beschäftigung besonderer Gruppen
schwerbehinderter Menschen

(1) Im Rahmen der Erfüllung der Beschäfti-
gungspflicht sind in angemessenem Umfang zu
beschäftigen:

1.    schwerbehinderte Menschen, die nach Art
oder Schwere ihrer Behinderung im Arbeits-
leben besonders betroffen sind, insbeson-
dere solche,

a)    die zur Ausübung der Beschäftigung
wegen ihrer Behinderung nicht nur
vorübergehend einer besonderen Hilfs-
kraft bedürfen oder

b)    deren Beschäftigung infolge ihrer Be-
hinderung nicht nur vorübergehend mit
außergewöhnlichen Aufwendungen für
den Arbeitgeber verbunden ist oder

c)    die infolge ihrer Behinderung nicht nur
vorübergehend offensichtlich nur eine
wesentlich verminderte Arbeitsleistung
erbringen können oder

d)    bei denen ein Grad der Behinderung
von wenigstens 50 allein infolge geisti-
ger oder seelischer Behinderung oder
eines Anfallsleidens vorliegt oder
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e)    die wegen Art oder Schwere der Behin-
derung keine abgeschlossene Berufs-
bildung im Sinne des Berufsbildungsge-
setzes haben,

2.    schwerbehinderte Menschen, die das 50.
Lebensjahr vollendet haben.

(2) Arbeitgeber mit Stellen zur beruflichen Bil-
dung, insbesondere für Auszubildende, haben
im Rahmen der Erfüllung der Beschäftigungs-
pflicht einen angemessenen Anteil dieser Stel-
len mit schwerbehinderten Menschen zu beset-
zen. Hierüber ist mit der zuständigen Interes-
senvertretung im Sinne des § 176 und der
Schwerbehindertenvertretung zu beraten.

§ 156 Begriff des Arbeitsplatzes

(1) Arbeitsplätze im Sinne dieses Teils sind al-
le Stellen, auf denen Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer, Beamtinnen und Beamte, Rich-
terinnen und Richter sowie Auszubildende und
andere zu ihrer beruflichen Bildung Eingestellte
beschäftigt werden.

(2) Als Arbeitsplätze gelten nicht die Stellen,
auf denen beschäftigt werden:

1.    behinderte Menschen, die an Leistungen
zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 49 Ab-
satz 3 Nummer 4 in Betrieben oder Dienst-
stellen teilnehmen,

2.    Personen, deren Beschäftigung nicht in ers-
ter Linie ihrem Erwerb dient, sondern vor-
wiegend durch Beweggründe karitativer
oder religiöser Art bestimmt ist, und Geistli-
che öffentlich-rechtlicher Religionsgemein-
schaften,

3.    Personen, deren Beschäftigung nicht in ers-
ter Linie ihrem Erwerb dient und die vorwie-
gend zu ihrer Heilung, Wiedereingewöh-
nung oder Erziehung erfolgt,

4.    Personen, die an Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen nach dem Dritten Buch teilneh-
men,

5.    Personen, die nach ständiger Übung in ihre
Stellen gewählt werden,

6.    Personen, deren Arbeits-, Dienst- oder
sons tiges Beschäftigungsverhältnis wegen
Wehr- oder Zivildienst, Elternzeit, unbezahl-
ten Urlaubs, wegen Bezuges einer Rente
auf Zeit oder bei Altersteilzeit oder Teilzeit-
berufsausbildung in der Freistellungsphase
(Verblockungsmodell) ruht, solange für sie
eine Vertretung eingestellt ist.

(3) Als Arbeitsplätze gelten ferner nicht Stel-
len, die nach der Natur der Arbeit oder nach den
zwischen den Parteien getroffenen Vereinba-
rungen nur auf die Dauer von höchstens acht
Wochen besetzt sind, sowie Stellen, auf denen
Beschäftigte weniger als 18 Stunden wöchent-
lich beschäftigt werden.

§ 157 Berechnung der Mindestzahl von Ar-
beitsplätzen und der Pflichtarbeitsplatzzahl

(1) Bei der Berechnung der Mindestzahl von
Arbeitsplätzen und der Zahl der Arbeitsplätze,
auf denen schwerbehinderte Menschen zu be-
schäftigen sind (§ 154), zählen Stellen, auf de-
nen Auszubildende beschäftigt werden, nicht
mit. Das Gleiche gilt für Stellen, auf denen
Rechts- oder Studienreferendarinnen und -refe-
rendare beschäftigt werden, die einen Rechts-
anspruch auf Einstellung haben.

(2) Bei der Berechnung sich ergebende Bruch-
teile von 0,5 und mehr sind aufzurunden, bei Ar-
beitgebern mit jahresdurchschnittlich weniger
als 60 Arbeitsplätzen abzurunden.

§ 158 Anrechnung Beschäftigter auf die
Zahl der Pflichtarbeitsplätze für schwerbe-

hinderte Menschen

(1) Ein schwerbehinderter Mensch, der auf ei-
nem Arbeitsplatz im Sinne des § 156 Absatz 1
oder Absatz 2 Nummer 1 oder 4 beschäftigt
wird, wird auf einen Pflichtarbeitsplatz für
schwerbehinderte Menschen angerechnet.

(2) Ein schwerbehinderter Mensch, der in Teil-
zeitbeschäftigung kürzer als betriebsüblich,
aber nicht weniger als 18 Stunden wöchentlich
beschäftigt wird, wird auf einen Pflichtarbeits-
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platz für schwerbehinderte Menschen ange-
rechnet. Bei Herabsetzung der wöchentlichen
Arbeitszeit auf weniger als 18 Stunden infolge
von Altersteilzeit oder Teilzeitberufsausbildung
gilt Satz 1 entsprechend. Wird ein schwerbehin-
derter Mensch weniger als 18 Stunden
wöchentlich beschäftigt, lässt die Bundesagen-
tur für Arbeit die Anrechnung auf einen dieser
Pflichtarbeitsplätze zu, wenn die Teilzeitbe-
schäftigung wegen Art oder Schwere der Behin-
derung notwendig ist.

(3) Ein schwerbehinderter Mensch, der im
Rahmen einer Maßnahme zur Förderung des
Übergangs aus der Werkstatt für behinderte
Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
(§ 5 Absatz 4 Satz 1 der Werkstättenverord-
nung) beschäftigt wird, wird auch für diese Zeit
auf die Zahl der Pflichtarbeitsplätze angerech-
net.

(4) Ein schwerbehinderter Arbeitgeber wird
auf einen Pflichtarbeitsplatz für schwerbehin-
derte Menschen angerechnet.

(5) Der Inhaber eines Bergmannsversor -
gungsscheins wird, auch wenn er kein schwer-
behinderter oder gleichgestellter behinderter
Mensch im Sinne des § 2 Absatz 2 oder 3 ist,
auf einen Pflichtarbeitsplatz angerechnet.

§ 159 Mehrfachanrechnung

(1) Die Bundesagentur für Arbeit kann die An-
rechnung eines schwerbehinderten Menschen,
besonders eines schwerbehinderten Menschen
im Sinne des § 155 Absatz 1 auf mehr als einen
Pflichtarbeitsplatz, höchstens drei Pflichtar-
beitsplätze für schwerbehinderte Menschen zu-
lassen, wenn dessen Teilhabe am Arbeitsleben
auf besondere Schwierigkeiten stößt. Satz 1 gilt
auch für schwerbehinderte Menschen im An-
schluss an eine Beschäftigung in einer Werk-
statt für behinderte Menschen und für teilzeit-
beschäftigte schwerbehinderte Menschen im
Sinne des § 158 Absatz 2.

(2) Ein schwerbehinderter Mensch, der beruf-
lich ausgebildet wird, wird auf zwei Pflichtar-
beitsplätze für schwerbehinderte Menschen an-

gerechnet. Satz 1 gilt auch während der Zeit ei-
ner Ausbildung im Sinne des § 51 Absatz 2, die
in einem Betrieb oder einer Dienststelle durch-
geführt wird. Die Bundesagentur für Arbeit kann
die Anrechnung auf drei Pflichtarbeitsplätze für
schwerbehinderte Menschen zulassen, wenn
die Vermittlung in eine berufliche Ausbildungs-
stelle wegen Art oder Schwere der Behinderung
auf besondere Schwierigkeiten stößt. Bei Über-
nahme in ein Arbeits- oder Beschäftigungsver-
hältnis durch den ausbildenden oder einen an-
deren Arbeitgeber im Anschluss an eine abge-
schlossene Ausbildung wird der schwerbehin-
derte Mensch im ersten Jahr der Beschäftigung
auf zwei Pflichtarbeitsplätze angerechnet; Ab-
satz 1 bleibt unberührt.

(3) Bescheide über die Anrechnung eines
schwerbehinderten Menschen auf mehr als drei
Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Men-
schen, die vor dem 1. August 1986 erlassen
worden sind, gelten fort.

§ 160 Ausgleichsabgabe

(1) Solange Arbeitgeber die vorgeschriebene
Zahl schwerbehinderter Menschen nicht be-
schäftigen, entrichten sie für jeden unbesetzten
Pflichtarbeitsplatz für schwerbehinderte Men-
schen eine Ausgleichsabgabe. Die Zahlung der
Ausgleichsabgabe hebt die Pflicht zur Beschäf-
tigung schwerbehinderter Menschen nicht auf.
Die Ausgleichsabgabe wird auf der Grundlage
einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungs-
quote ermittelt.

(2) Die Ausgleichsabgabe beträgt je unbesetz-
tem Pflichtarbeitsplatz

1.    125 Euro bei einer jahresdurchschnittli-
chen Beschäftigungsquote von 3 Prozent
bis weniger als dem geltenden Pflichtsatz,

2.    220 Euro bei einer jahresdurchschnittli-
chen Beschäftigungsquote von 2 Prozent
bis weniger als 3 Prozent,

3.    320 Euro bei einer jahresdurchschnittli-
chen Beschäftigungsquote von weniger als
2 Prozent.
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Abweichend von Satz 1 beträgt die Ausgleichs-
abgabe je unbesetztem Pflichtarbeitsplatz für
schwerbehinderte Menschen

1.    für Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich
weniger als 40 zu berücksichtigenden Ar-
beitsplätzen bei einer jahresdurchschnittli-
chen Beschäftigung von weniger als einem
schwerbehinderten Menschen 125 Euro
und

2.    für Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich
weniger als 60 zu berücksichtigenden Ar-
beitsplätzen bei einer jahresdurchschnittli-
chen Beschäftigung von weniger als zwei
schwerbehinderten Menschen 125 Euro
und bei einer jahresdurchschnittlichen Be-
schäftigung von weniger als einem schwer-
behinderten Menschen 220 Euro.

(3) Die Ausgleichsabgabe erhöht sich ent -
sprechend der Veränderung der Bezugsgröße
nach § 18 Absatz 1 des Vierten Buches. Sie er-
höht sich zum 1. Januar eines Kalenderjahres,
wenn sich die Bezugsgröße seit der letzten Neu-
bestimmung der Beträge der Ausgleichsabgabe
um wenigstens 10 Prozent erhöht hat. Die Er-
höhung der Ausgleichsabgabe erfolgt, indem
der Faktor für die Veränderung der Bezugs-
größe mit dem jeweiligen Betrag der Aus -
gleichsabgabe vervielfältigt wird. Die sich erge-
benden Beträge sind auf den nächsten durch
fünf teilbaren Betrag abzurunden. Das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales gibt den Er-
höhungsbetrag und die sich nach Satz 3 erge-
benden Beträge der Ausgleichsabgabe im Bun-
desanzeiger bekannt.

(4) Die Ausgleichsabgabe zahlt der Arbeitge-
ber jährlich zugleich mit der Erstattung der An-
zeige nach § 163 Absatz 2 an das für seinen Sitz
zuständige Integrationsamt. Ist ein Arbeitgeber
mehr als drei Monate im Rückstand, erlässt das
Integrationsamt einen Feststellungsbescheid
über die rückständigen Beträge und zieht diese
ein. Für rückständige Beträge der Ausgleichs -
abgabe erhebt das Integrationsamt nach dem
31. März Säumniszuschläge nach Maßgabe
des § 24 Absatz 1 des Vierten Buches; für ihre

Verwendung gilt Absatz 5 entsprechend. Das In-
tegrationsamt kann in begründeten Ausnahme-
fällen von der Erhebung von Säumniszuschlä-
gen absehen. Widerspruch und Anfechtungs-
klage gegen den Feststellungsbescheid haben
keine aufschiebende Wirkung. Gegenüber
 privaten Arbeitgebern wird die Zwangsvoll-
streckung nach den Vorschriften über das Ver-
waltungszwangsverfahren durchgeführt. Bei
 öffentlichen Arbeitgebern wendet sich das Inte-
grationsamt an die Aufsichtsbehörde, gegen
 deren Entscheidung es die Entscheidung der
obersten Bundes- oder Landesbehörde anrufen
kann. Die Ausgleichsabgabe wird nach Ablauf
des Kalenderjahres, das auf den Eingang der
Anzeige bei der Bundesagentur für Arbeit folgt,
weder nachgefordert noch erstattet.

(5) Die Ausgleichsabgabe darf nur für beson-
dere Leistungen zur Förderung der Teilhabe
schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben
einschließlich begleitender Hilfe im Arbeitsle-
ben (§ 185 Absatz 1 Nummer 3) verwendet wer-
den, soweit Mittel für denselben Zweck nicht
von anderer Seite zu leisten sind oder geleistet
werden. Aus dem Aufkommen an Ausgleichsab-
gabe dürfen persönliche und sächliche Kos-
ten der Verwaltung und Kosten des Verfahrens
nicht bestritten werden. Das Integrationsamt
gibt dem Beratenden Ausschuss für behinderte
Menschen bei dem Integrationsamt (§ 186) auf
dessen Verlangen eine Übersicht über die Ver-
wendung der Ausgleichsabgabe.

(6) Die Integrationsämter leiten den in der
Rechtsverordnung nach § 162 bestimmten Pro-
zentsatz des Aufkommens an Ausgleichsabga-
be an den Ausgleichsfonds (§ 161) weiter. Zwi-
schen den Integrationsämtern wird ein Aus-
gleich herbeigeführt. Der auf das einzelne Inte-
grationsamt entfallende Anteil am Aufkommen
an Ausgleichsabgabe bemisst sich nach dem
Mittelwert aus dem Verhältnis der Wohnbevöl-
kerung im Zuständigkeitsbereich des Integrati-
onsamtes zur Wohnbevölkerung im Geltungs-
bereich dieses Gesetzbuches und dem Verhält-
nis der Zahl der im Zuständigkeitsbereich des
Integrationsamtes in den Betrieben und Dienst-
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stellen beschäftigungspflichtiger Arbeitgeber
auf Arbeitsplätzen im Sinne des § 156 be -
schäftigten und der bei den Agenturen für Arbeit
arbeitslos gemeldeten schwerbehinderten und
diesen gleichgestellten behinderten Menschen
zur entsprechenden Zahl der schwerbehinder-
ten und diesen gleichgestellten behinderten
Menschen im Geltungsbereich dieses Gesetz-
buchs.

(7) Die bei den Integrationsämtern verblei -
benden Mittel der Ausgleichsabgabe werden
von diesen gesondert verwaltet. Die Rech-
nungslegung und die formelle Einrichtung der
Rechnungen und Belege regeln sich nach den
Bestimmungen, die für diese Stellen allgemein
maßgebend sind.

(8) Für die Verpflichtung zur Entrichtung einer
Ausgleichsabgabe (Absatz 1) gelten hinsichtlich
der in § 154 Absatz 2 Nummer 1 genannten
Stellen der Bund und hinsichtlich der in § 154
Absatz 2 Nummer 2 genannten Stellen das
Land als ein Arbeitgeber.

§ 161 Ausgleichsfonds

Zur besonderen Förderung der Einstellung
und Beschäftigung schwerbehinderter Men-
schen auf Arbeitsplätzen und zur Förderung von
Einrichtungen und Maßnahmen, die den Inter-
essen mehrerer Länder auf dem Gebiet der För-
derung der Teilhabe schwerbehinderter Men-
schen am Arbeitsleben dienen, ist beim Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales als
zweckgebundene Vermögensmasse ein Aus-
gleichsfonds für überregionale Vorhaben zur
Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Ar-
beitsleben gebildet. Das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales verwaltet den Ausgleichs-
fonds.

§ 162 Verordnungsermächtigungen

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates

1.    die Pflichtquote nach § 154 Absatz 1 nach
dem jeweiligen Bedarf an Arbeitsplätzen für
schwerbehinderte Menschen zu ändern, je-
doch auf höchstens 10 Prozent zu erhöhen
oder bis auf 4 Prozent herabzusetzen; da-
bei kann die Pflichtquote für öffentliche Ar-
beitgeber höher festgesetzt werden als für
private Arbeitgeber,

2.    nähere Vorschriften über die Verwendung
der Ausgleichsabgabe nach § 160 Absatz 5
und die Gestaltung des Ausgleichsfonds
nach § 161, die Verwendung der Mittel
durch ihn für die Förderung der Teilhabe
schwerbehinderter Menschen am Arbeits-
leben und das Vergabe- und Verwaltungs-
verfahren des Ausgleichsfonds zu erlassen,

3.    in der Rechtsverordnung nach Nummer 2

a)    den Anteil des an den Ausgleichsfonds
weiterzuleitenden Aufkommens an
Ausgleichsabgabe entsprechend den
erforderlichen Aufwendungen zur Erfül-
lung der Aufgaben des Ausgleichsfonds
und der Integrationsämter,

b)    den Ausgleich zwischen den Integrati-
onsämtern auf Vorschlag der Länder
oder einer Mehrheit der Länder abwei-
chend von § 160 Absatz 6 Satz 3 sowie

c)    die Zuständigkeit für die Förderung von
Einrichtungen nach § 30 der Schwerbe-
hinderten-Ausgleichsabgabeverord-
nung abweichend von § 41 Absatz 2
Nummer 1 dieser Verordnung und von
Inklusionsbetrieben und -abteilungen
abweichend von § 41 Absatz 1 Num-
mer 3 dieser Verordnung

      zu regeln,

4.    die Ausgleichsabgabe bei Arbeitgebern, die
über weniger als 30 Arbeitsplätze verfügen,
für einen bestimmten Zeitraum allgemein
oder für einzelne Bundesländer herabzu-
setzen oder zu erlassen, wenn die Zahl
der unbesetzten Pflichtarbeitsplätze für
schwerbehinderte Menschen die Zahl der
zu beschäftigenden schwerbehinderten
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Menschen so erheblich übersteigt, dass die
Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte
Menschen dieser Arbeitgeber nicht in An-
spruch genommen zu werden brauchen.

Kapitel 3
Sonstige Pflichten der Arbeitgeber;

Rechte der schwerbehinderten Menschen
[§§ 163–167]

§ 163 Zusammenwirken der Arbeitgeber
mit der Bundesagentur für Arbeit und den

Integrationsämtern

(1) Die Arbeitgeber haben, gesondert für je-
den Betrieb und jede Dienststelle, ein Verzeich-
nis der bei ihnen beschäftigten schwerbehin-
derten, ihnen gleichgestellten behinderten
Menschen und sonstigen anrechnungsfähigen
Personen laufend zu führen und dieses den Ver-
tretern oder Vertreterinnen der Bundesagentur
für Arbeit und des Integrationsamtes, die für
den Sitz des Betriebes oder der Dienststelle zu-
ständig sind, auf Verlangen vorzulegen.

(2) Die Arbeitgeber haben der für ihren Sitz zu-
ständigen Agentur für Arbeit einmal jährlich bis
spätestens zum 31. März für das vorangegan-
gene Kalenderjahr, aufgegliedert nach Mona-
ten, die Daten anzuzeigen, die zur Berechnung
des Umfangs der Beschäftigungspflicht, zur
Überwachung ihrer Erfüllung und der Aus-
gleichsabgabe notwendig sind. Der Anzeige
sind das nach Absatz 1 geführte Verzeichnis so-
wie eine Kopie der Anzeige und des Verzeichnis-
ses zur Weiterleitung an das für ihren Sitz zu-
ständige Integrationsamt beizufügen. Dem Be-
triebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und
Präsidialrat, der Schwerbehindertenvertretung
und dem Inklusionsbeauftragten des Arbeitge-
bers ist je eine Kopie der Anzeige und des Ver-
zeichnisses zu übermitteln.

(3) Zeigt ein Arbeitgeber die Daten bis zum 30.
Juni nicht, nicht richtig oder nicht vollständig an,
erlässt die Bundesagentur für Arbeit nach Prü-
fung in tatsächlicher sowie in rechtlicher Hin-
sicht einen Feststellungsbescheid über die zur

Berechnung der Zahl der Pflichtarbeitsplätze
für schwerbehinderte Menschen und der be-
setzten Arbeitsplätze notwendigen Daten.

(4) Die Arbeitgeber, die Arbeitsplätze für
schwerbehinderte Menschen nicht zur Verfü-
gung zu stellen haben, haben die Anzeige nur
nach Aufforderung durch die Bundesagentur für
Arbeit im Rahmen einer repräsentativen Teil -
erhebung zu erstatten, die mit dem Ziel der Er-
fassung der in Absatz 1 genannten Personen-
gruppen, aufgegliedert nach Bundesländern, al-
le fünf Jahre durchgeführt wird.

(5) Die Arbeitgeber haben der Bundesagentur
für Arbeit und dem Integrationsamt auf Verlan-
gen die Auskünfte zu erteilen, die zur Durch-
führung der besonderen Regelungen zur Teil -
habe schwerbehinderter und ihnen gleichge-
stellter behinderter Menschen am Arbeitsleben
notwendig sind.

(6) Für das Verzeichnis und die Anzeige des Ar-
beitgebers sind die mit der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Integrationsämter und Haupt-
fürsorgestellen abgestimmten Vordrucke der
Bundesagentur für Arbeit zu verwenden. Die
Bundesagentur für Arbeit soll zur Durchführung
des Anzeigeverfahrens in Abstimmung mit der
Bundesarbeitsgemeinschaft ein elektronisches
Übermittlungsverfahren zulassen.

(7) Die Arbeitgeber haben den Beauftragten
der Bundesagentur für Arbeit und des Integrati-
onsamtes auf Verlangen Einblick in ihren Be-
trieb oder ihre Dienststelle zu geben, soweit es
im Interesse der schwerbehinderten Menschen
erforderlich ist und Betriebs- oder Dienstge-
heimnisse nicht gefährdet werden.

(8) Die Arbeitgeber haben die Vertrauensper-
sonen der schwerbehinderten Menschen
(§ 177 Absatz 1 Satz 1 bis 3 und § 180 Absatz
1 bis 5) unverzüglich nach der Wahl und ihren
Inklusionsbeauftragten für die Angelegenheiten
der schwerbehinderten Menschen (§ 181
Satz 1) unverzüglich nach der Bestellung der für
den Sitz des Betriebes oder der Dienststelle zu-
ständigen Agentur für Arbeit und dem Integra-
tionsamt zu benennen.
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§ 164 Pflichten des Arbeitgebers und Rechte
schwerbehinderter Menschen

(1) Die Arbeitgeber sind verpflichtet zu prüfen,
ob freie Arbeitsplätze mit schwerbehinderten
Menschen, insbesondere mit bei der Agentur
für Arbeit arbeitslos oder arbeitsuchend gemel-
deten schwerbehinderten Menschen, besetzt
werden können. Sie nehmen frühzeitig Verbin-
dung mit der Agentur für Arbeit auf. Die Bundes-
agentur für Arbeit oder ein Integrationsfach-
dienst schlägt den Arbeitgebern geeignete
schwerbehinderte Menschen vor. Über die Ver-
mittlungsvorschläge und vorliegende Bewer-
bungen von schwerbehinderten Menschen ha-
ben die Arbeitgeber die Schwerbehindertenver-
tretung und die in § 176 genannten Vertretun-
gen unmittelbar nach Eingang zu unterrichten.
Bei Bewerbungen schwerbehinderter Richterin-
nen und Richter wird der Präsidialrat unterrich-
tet und gehört, soweit dieser an der Ernennung
zu beteiligen ist. Bei der Prüfung nach Satz 1 be-
teiligen die Arbeitgeber die Schwerbehinderten-
vertretung nach § 178 Absatz 2 und hören die
in § 176 genannten Vertretungen an. Erfüllt der
Arbeitgeber seine Beschäftigungspflicht nicht
und ist die Schwerbehindertenvertretung oder
eine in § 176 genannte Vertretung mit der be-
absichtigten Entscheidung des Arbeitgebers
nicht einverstanden, ist diese unter Darlegung
der Gründe mit ihnen zu erörtern. Dabei wird der
betroffene schwerbehinderte Mensch an-
gehört. Alle Beteiligten sind vom Arbeitgeber
über die getroffene Entscheidung unter Darle-
gung der Gründe unverzüglich zu unterrichten.
Bei Bewerbungen schwerbehinderter Men-
schen ist die Schwerbehindertenvertretung
nicht zu beteiligen, wenn der schwerbehinderte
Mensch die Beteiligung der Schwerbehinder-
tenvertretung ausdrücklich ablehnt.

(2) Arbeitgeber dürfen schwerbehinderte Be-
schäftigte nicht wegen ihrer Behinderung be-
nachteiligen. Im Einzelnen gelten hierzu die Re-
gelungen des Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetzes.

(3) Die Arbeitgeber stellen durch geeignete
Maßnahmen sicher, dass in ihren Betrieben

und Dienststellen wenigstens die vorgeschrie-
bene Zahl schwerbehinderter Menschen eine
möglichst dauerhafte behinderungsgerechte
Beschäftigung finden kann. Absatz 4 Satz 2 und
3 gilt entsprechend.

(4) Die schwerbehinderten Menschen haben
gegenüber ihren Arbeitgebern Anspruch auf

1.    Beschäftigung, bei der sie ihre Fähigkeiten
und Kenntnisse möglichst voll verwerten
und weiterentwickeln können,

2.    bevorzugte Berücksichtigung bei innerbe-
trieblichen Maßnahmen der beruflichen Bil-
dung zur Förderung ihres beruflichen Fort-
kommens,

3.    Erleichterungen im zumutbaren Umfang zur
Teilnahme an außerbetrieblichen Maßnah-
men der beruflichen Bildung,

4.    behinderungsgerechte Einrichtung und Un-
terhaltung der Arbeitsstätten einschließlich
der Betriebsanlagen, Maschinen und Gerä-
te sowie der Gestaltung der Arbeitsplätze,
des Arbeitsumfelds, der Arbeitsorganisati-
on und der Arbeitszeit, unter besonderer
Berücksichtigung der Unfallgefahr,

5.    Ausstattung ihres Arbeitsplatzes mit den er-
forderlichen technischen Arbeitshilfen

unter Berücksichtigung der Behinderung und ih-
rer Auswirkungen auf die Beschäftigung. Bei der
Durchführung der Maßnahmen nach Satz 1
Nummer 1, 4 und 5 unterstützen die Bundes-
agentur für Arbeit und die Integrationsämter die
Arbeitgeber unter Berücksichtigung der für die
Beschäftigung wesentlichen Eigenschaften der
schwerbehinderten Menschen. Ein Anspruch
nach Satz 1 besteht nicht, soweit seine Erfül-
lung für den Arbeitgeber nicht zumutbar oder
mit unverhältnismäßigen Aufwendungen ver-
bunden wäre oder soweit die staatlichen oder
berufsgenossenschaftlichen Arbeitsschutzvor-
schriften oder beamtenrechtliche Vorschriften
entgegenstehen.

(5) Die Arbeitgeber fördern die Einrichtung von
Teilzeitarbeitsplätzen. Sie werden dabei von
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den Integrationsämtern unterstützt. Schwerbe-
hinderte Menschen haben einen Anspruch auf
Teilzeitbeschäftigung, wenn die kürzere Ar -
beitszeit wegen Art oder Schwere der Behinde-
rung notwendig ist; Absatz 4 Satz 3 gilt ent -
sprechend.

§ 165 Besondere Pflichten der öffentlichen
Arbeitgeber

Die Dienststellen der öffentlichen Arbeitgeber
melden den Agenturen für Arbeit frühzeitig nach
einer erfolglosen Prüfung zur internen Beset-
zung des Arbeitsplatzes frei werdende und neu
zu besetzende sowie neue Arbeitsplätze
(§ 156). Mit dieser Meldung gilt die Zustimmung
zur Veröffentlichung der Stellenangebote als er-
teilt. Haben schwerbehinderte Menschen sich
um einen solchen Arbeitsplatz beworben oder
sind sie von der Bundesagentur für Arbeit oder
einem von dieser beauftragten Integrations-
fachdienst vorgeschlagen worden, werden sie
zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Ei-
ne Einladung ist entbehrlich, wenn die fachliche
Eignung offensichtlich fehlt. Einer Inklusions-
vereinbarung nach § 166 bedarf es nicht, wenn
für die Dienststellen dem § 166 entsprechende
Regelungen bereits bestehen und durchgeführt
werden.

§ 166 Inklusionsvereinbarung

(1) Die Arbeitgeber treffen mit der Schwerbe-
hindertenvertretung und den in § 176 genann-
ten Vertretungen in Zusammenarbeit mit dem
Inklusionsbeauftragten des Arbeitgebers
(§ 181) eine verbindliche Inklusionsvereinba-
rung. Auf Antrag der Schwerbehindertenvertre-
tung wird unter Beteiligung der in § 176 ge-
nannten Vertretungen hierüber verhandelt. Ist
eine Schwerbehindertenvertretung nicht vor-
handen, steht das Antragsrecht den in § 176
genannten Vertretungen zu. Der Arbeitgeber
oder die Schwerbehindertenvertretung kann
das Integrationsamt einladen, sich an den Ver-
handlungen über die Inklusionsvereinbarung zu
beteiligen. Das Integrationsamt soll dabei ins-

besondere darauf hinwirken, dass unterschied-
liche Auffassungen überwunden werden. Der
Agentur für Arbeit und dem Integrationsamt, die
für den Sitz des Arbeitgebers zuständig sind,
wird die Vereinbarung übermittelt.

(2) Die Vereinbarung enthält Regelungen im
Zusammenhang mit der Eingliederung schwer-
behinderter Menschen, insbesondere zur Per-
sonalplanung, Arbeitsplatzgestaltung, Gestal-
tung des Arbeitsumfelds, Arbeitsorganisation,
Arbeitszeit sowie Regelungen über die Durch-
führung in den Betrieben und Dienststellen. Da-
bei ist die gleichberechtigte Teilhabe schwerbe-
hinderter Menschen am Arbeitsleben bei der
Gestaltung von Arbeitsprozessen und Rahmen-
bedingungen von Anfang an zu berücksichtigen.
Bei der Personalplanung werden besondere Re-
gelungen zur Beschäftigung eines angemesse-
nen Anteils von schwerbehinderten Frauen vor-
gesehen.

(3) In der Vereinbarung können insbesondere
auch Regelungen getroffen werden

1.    zur angemessenen Berücksichtigung
schwerbehinderter Menschen bei der Be-
setzung freier, frei werdender oder neuer
Stellen,

2.    zu einer anzustrebenden Beschäftigungs-
quote, einschließlich eines angemessenen
Anteils schwerbehinderter Frauen,

3.    zu Teilzeitarbeit,

4.    zur Ausbildung behinderter Jugendlicher,

5.    zur Durchführung der betrieblichen Präven-
tion (betriebliches Eingliederungsmanage-
ment) und zur Gesundheitsförderung,

6.    über die Hinzuziehung des Werks- oder Be-
triebsarztes auch für Beratungen über Leis-
tungen zur Teilhabe sowie über besondere
Hilfen im Arbeitsleben.

(4) In den Versammlungen schwerbehinderter
Menschen berichtet der Arbeitgeber über alle
Angelegenheiten im Zusammenhang mit der
Eingliederung schwerbehinderter Menschen.
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§ 167 Prävention

(1) Der Arbeitgeber schaltet bei Eintreten von
personen-, verhaltens- oder betriebsbedingten
Schwierigkeiten im Arbeits- oder sonstigen Be-
schäftigungsverhältnis, die zur Gefährdung die-
ses Verhältnisses führen können, möglichst
frühzeitig die Schwerbehindertenvertretung
und die in § 176 genannten Vertretungen sowie
das Integrationsamt ein, um mit ihnen alle Mög-
lichkeiten und alle zur Verfügung stehenden Hil-
fen zur Beratung und mögliche finanzielle Leis-
tungen zu erörtern, mit denen die Schwierigkei-
ten beseitigt werden können und das Arbeits-
oder sonstige Beschäftigungsverhältnis mög-
lichst dauerhaft fortgesetzt werden kann.

(2) Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres
länger als sechs Wochen ununterbrochen oder
wiederholt arbeitsunfähig, klärt der Arbeitgeber
mit der zuständigen Interessenvertretung im
Sinne des § 176, bei schwerbehinderten Men-
schen außerdem mit der Schwerbehinderten-
vertretung, mit Zustimmung und Beteiligung der
betroffenen Person die Möglichkeiten, wie die
Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden wer-
den und mit welchen Leistungen oder Hilfen er-
neuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der
Arbeitsplatz erhalten werden kann (betriebli-
ches Eingliederungsmanagement). Beschäftig-
te können zusätzlich eine Vertrauensperson ei-
gener Wahl hinzuziehen. Soweit erforderlich,
wird der Werks- oder Betriebsarzt hinzugezo-
gen. Die betroffene Person oder ihr gesetzlicher
Vertreter ist zuvor auf die Ziele des betriebli-
chen Eingliederungsmanagements sowie auf
Art und Umfang der hierfür erhobenen und ver-
wendeten Daten hinzuweisen. Kommen Leis -
tungen zur Teilhabe oder begleitende Hilfen im
Arbeitsleben in Betracht, werden vom Ar -
beitgeber die Rehabilitationsträger oder bei
schwerbehinderten Beschäftigten das Integrati-
onsamt hinzugezogen. Diese wirken darauf hin,
dass die erforderlichen Leistungen oder Hilfen
unverzüglich beantragt und innerhalb der Frist
des § 14 Absatz 2 Satz 2 erbracht werden. Die
zuständige Interessenvertretung im Sinne des
§ 176, bei schwerbehinderten Menschen

außerdem die Schwerbehindertenvertretung,
können die Klärung verlangen. Sie wachen dar-
über, dass der Arbeitgeber die ihm nach dieser
Vorschrift obliegenden Verpflichtungen erfüllt.

(3) Die Rehabilitationsträger und die Integrati-
onsämter können Arbeitgeber, die ein betriebli-
ches Eingliederungsmanagement einführen,
durch Prämien oder einen Bonus fördern.

Kapitel 4
Kündigungsschutz

[§§ 168–175]

§ 168 Erfordernis der Zustimmung

Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines
schwerbehinderten Menschen durch den Ar-
beitgeber bedarf der vorherigen Zustimmung
des Integrationsamtes.

§ 169 Kündigungsfrist

Die Kündigungsfrist beträgt mindestens vier
Wochen.

§ 170 Antragsverfahren

(1) Die Zustimmung zur Kündigung beantragt
der Arbeitgeber bei dem für den Sitz des Betrie-
bes oder der Dienststelle zuständigen Integrati-
onsamt schriftlich oder elektronisch. Der Begriff
des Betriebes und der Begriff der Dienststelle
im Sinne dieses Teils bestimmen sich nach dem
Betriebsverfassungsgesetz und dem Personal-
vertretungsrecht.

(2) Das Integrationsamt holt eine Stellung-
nahme des Betriebsrates oder Personalrates
und der Schwerbehindertenvertretung ein und
hört den schwerbehinderten Menschen an.

(3) Das Integrationsamt wirkt in jeder Lage
des Verfahrens auf eine gütliche Einigung hin.

§ 171 Entscheidung des Integrationsamtes

(1) Das Integrationsamt soll die Entscheidung,
falls erforderlich, auf Grund mündlicher Ver-
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handlung, innerhalb eines Monats vom Tag des
Eingangs des Antrages an treffen.

(2) Die Entscheidung wird dem Arbeitgeber
und dem schwerbehinderten Menschen zuge-
stellt. Der Bundesagentur für Arbeit wird eine
Abschrift der Entscheidung übersandt.

(3) Erteilt das Integrationsamt die Zustim-
mung zur Kündigung, kann der Arbeitgeber die
Kündigung nur innerhalb eines Monats nach
Zustellung erklären.

(4) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen
die Zustimmung des Integrationsamtes zur
Kündigung haben keine aufschiebende Wir-
kung.

(5) In den Fällen des § 172 Absatz 1 Satz 1
und Absatz 3 gilt Absatz 1 mit der Maßgabe,
dass die Entscheidung innerhalb eines Monats
vom Tag des Eingangs des Antrages an zu tref-
fen ist. Wird innerhalb dieser Frist eine Ent-
scheidung nicht getroffen, gilt die Zustimmung
als erteilt. Die Absätze 3 und 4 gelten entspre-
chend.

§ 172 Einschränkungen der Ermessensent-
scheidung

(1) Das Integrationsamt erteilt die Zustim-
mung bei Kündigungen in Betrieben und Dienst-
stellen, die nicht nur vorübergehend eingestellt
oder aufgelöst werden, wenn zwischen dem Tag
der Kündigung und dem Tag, bis zu dem Gehalt
oder Lohn gezahlt wird, mindestens drei Mona-
te liegen. Unter der gleichen Voraussetzung soll
es die Zustimmung auch bei Kündigungen in
Betrieben und Dienststellen erteilen, die nicht
nur vorübergehend wesentlich eingeschränkt
werden, wenn die Gesamtzahl der weiterhin be-
schäftigten schwerbehinderten Menschen zur
Erfüllung der Beschäftigungspflicht nach § 154
ausreicht. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn
eine Weiterbeschäftigung auf einem anderen
Arbeitsplatz desselben Betriebes oder dersel-
ben Dienststelle oder auf einem freien Arbeits-
platz in einem anderen Betrieb oder einer ande-
ren Dienststelle desselben Arbeitgebers mit

Einverständnis des schwerbehinderten Men-
schen möglich und für den Arbeitgeber zumut-
bar ist.

(2) Das Integrationsamt soll die Zustimmung
erteilen, wenn dem schwerbehinderten Men-
schen ein anderer angemessener und zumut-
barer Arbeitsplatz gesichert ist.

(3) Ist das Insolvenzverfahren über das Ver-
mögen des Arbeitgebers eröffnet, soll das Inte-
grationsamt die Zustimmung erteilen, wenn

1.    der schwerbehinderte Mensch in einem In-
teressenausgleich namentlich als einer der
zu entlassenden Arbeitnehmer bezeichnet
ist (§ 125 der Insolvenzordnung),

2.    die Schwerbehindertenvertretung beim Zu-
standekommen des Interessenausgleichs
gemäß § 178 Absatz 2 beteiligt worden ist,

3.    der Anteil der nach dem Interessenaus-
gleich zu entlassenden schwerbehinderten
Menschen an der Zahl der beschäftigten
schwerbehinderten Menschen nicht größer
ist als der Anteil der zu entlassenden übri-
gen Arbeitnehmer an der Zahl der beschäf-
tigten übrigen Arbeitnehmer und

4.    die Gesamtzahl der schwerbehinderten
Menschen, die nach dem Interessenaus-
gleich bei dem Arbeitgeber verbleiben sol-
len, zur Erfüllung der Beschäftigungspflicht
nach § 154 ausreicht.

§ 173 Ausnahmen

(1) Die Vorschriften dieses Kapitels gelten
nicht für schwerbehinderte Menschen,

1.    deren Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt des
Zugangs der Kündigungserklärung ohne
Unterbrechung noch nicht länger als sechs
Monate besteht oder

2.    die auf Stellen im Sinne des § 156 Absatz
2 Nummer 2 bis 5 beschäftigt werden oder

3.    deren Arbeitsverhältnis durch Kündigung
beendet wird, sofern sie
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a)    das 58. Lebensjahr vollendet haben
und Anspruch auf eine Abfindung, Ent-
schädigung oder ähnliche Leistung auf
Grund eines Sozialplanes haben oder

b)    Anspruch auf Knappschaftsausgleichs-
leistung nach dem Sechsten Buch oder
auf Anpassungsgeld für entlassene Ar-
beitnehmer des Bergbaus haben.

Satz 1 Nummer 3 (Buchstabe a und b) finden
Anwendung, wenn der Arbeitgeber ihnen die
Kündigungsabsicht rechtzeitig mitgeteilt hat
und sie der beabsichtigten Kündigung bis zu de-
ren Ausspruch nicht widersprechen.

(2) Die Vorschriften dieses Kapitels finden fer-
ner bei Entlassungen, die aus Witterungsgrün-
den vorgenommen werden, keine Anwendung,
sofern die Wiedereinstellung der schwerbehin-
derten Menschen bei Wiederaufnahme der Ar-
beit gewährleistet ist.

(3) Die Vorschriften dieses Kapitels finden fer-
ner keine Anwendung, wenn zum Zeitpunkt der
Kündigung die Eigenschaft als schwerbehinder-
ter Mensch nicht nachgewiesen ist oder das
Versorgungsamt nach Ablauf der Frist des
§ 152 Absatz 1 Satz 3 eine Feststellung wegen
fehlender Mitwirkung nicht treffen konnte.

(4) Der Arbeitgeber zeigt Einstellungen auf
Probe und die Beendigung von Arbeitsverhält-
nissen schwerbehinderter Menschen in den Fäl -
len des Absatzes 1 Nummer 1 unabhängig von
der Anzeigepflicht nach anderen Gesetzen dem
Integrationsamt innerhalb von vier Tagen an.

§ 174 Außerordentliche Kündigung

(1) Die Vorschriften dieses Kapitels gelten mit
Ausnahme von § 169 auch bei außerordentli-
cher Kündigung, soweit sich aus den folgenden
Bestimmungen nichts Abweichendes ergibt.

(2) Die Zustimmung zur Kündigung kann nur
innerhalb von zwei Wochen beantragt werden;
maßgebend ist der Eingang des Antrages bei
dem Integrationsamt. Die Frist beginnt mit dem
Zeitpunkt, in dem der Arbeitgeber von den für

die Kündigung maßgebenden Tatsachen
Kenntnis erlangt.

(3) Das Integrationsamt trifft die Entschei-
dung innerhalb von zwei Wochen vom Tag des
Eingangs des Antrages an. Wird innerhalb die-
ser Frist eine Entscheidung nicht getroffen, gilt
die Zustimmung als erteilt.

(4) Das Integrationsamt soll die Zustimmung
erteilen, wenn die Kündigung aus einem Grund
erfolgt, der nicht im Zusammenhang mit der Be-
hinderung steht.

(5) Die Kündigung kann auch nach Ablauf der
Frist des § 626 Absatz 2 Satz 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs erfolgen, wenn sie unver -
züglich nach Erteilung der Zustimmung erklärt
wird.

(6) Schwerbehinderte Menschen, denen ledig-
lich aus Anlass eines Streiks oder einer Aus-
sperrung fristlos gekündigt worden ist, werden
nach Beendigung des Streiks oder der Aussper-
rung wieder eingestellt.

§ 175 Erweiterter Beendigungsschutz

Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses ei-
nes schwerbehinderten Menschen bedarf auch
dann der vorherigen Zustimmung des Integrati-
onsamtes, wenn sie im Falle des Eintritts einer
teilweisen Erwerbsminderung, der Erwerbsmin-
derung auf Zeit, der Berufsunfähigkeit oder der
Erwerbsunfähigkeit auf Zeit ohne Kündigung er-
folgt. Die Vorschriften dieses Kapitels über die
Zustimmung zur ordentlichen Kündigung gelten
entsprechend.
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Kapitel 5
Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts-

und Präsidialrat, Schwerbehinderten-
vertretung, Inklusionsbeauftragter des

Arbeitgebers
[§§ 176–183]

§ 176 Aufgaben des Betriebs-, Personal-,
Richter-, Staatsanwalts- und Präsidialrates

Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts-
und Präsidialrat fördern die Eingliederung
schwerbehinderter Menschen. Sie achten ins-
besondere darauf, dass die dem Arbeitgeber
nach den §§ 154, 155 und 164 bis 167 oblie-
genden Verpflichtungen erfüllt werden; sie wir-
ken auf die Wahl der Schwerbehindertenvertre-
tung hin.

§ 178 Aufgaben der Schwerbehindertenver-
tretung

(1) Die Schwerbehindertenvertretung fördert
die Eingliederung schwerbehinderter Men-
schen in den Betrieb oder die Dienststelle, ver-
tritt ihre Interessen in dem Betrieb oder der
Dienststelle und steht ihnen beratend und hel-
fend zur Seite. Sie erfüllt ihre Aufgaben insbe-
sondere dadurch, dass sie

1.    darüber wacht, dass die zugunsten schwer-
behinderter Menschen geltenden Gesetze,
Verordnungen, Tarifverträge, Betriebs- oder
Dienstvereinbarungen und Verwaltungsan-
ordnungen durchgeführt, insbesondere
auch die dem Arbeitgeber nach den
§§ 154, 155 und 164 bis 167 obliegenden
Verpflichtungen erfüllt werden,

2.    Maßnahmen, die den schwerbehinderten
Menschen dienen, insbesondere auch
präventive Maßnahmen, bei den zuständi-
gen Stellen beantragt,

3.    Anregungen und Beschwerden von schwer-
behinderten Menschen entgegennimmt
und, falls sie berechtigt erscheinen, durch
Verhandlung mit dem Arbeitgeber auf eine
Erledigung hinwirkt; sie unterrichtet die

schwerbehinderten Menschen über den
Stand und das Ergebnis der Verhandlun-
gen.

Die Schwerbehindertenvertretung unterstützt
Beschäftigte auch bei Anträgen an die nach
§ 152 Absatz 1 zuständigen Behörden auf Fest-
stellung einer Behinderung, ihres Grades und
einer Schwerbehinderung sowie bei Anträgen
auf Gleichstellung an die Agentur für Arbeit. In
Betrieben und Dienststellen mit in der Regel
mehr als 100 beschäftigten schwerbehinderten
Menschen kann sie nach Unterrichtung des Ar-
beitgebers das mit der höchsten Stimmenzahl
gewählte stellvertretende Mitglied zu bestimm-
ten Aufgaben heranziehen. Ab jeweils 100 wei-
teren beschäftigten schwerbehinderten Men-
schen kann jeweils auch das mit der
nächsthöheren Stimmenzahl gewählte Mitglied
herangezogen werden. Die Heranziehung zu be-
stimmten Aufgaben schließt die Abstimmung
untereinander ein.

(2) Der Arbeitgeber hat die Schwerbehinder-
tenvertretung in allen Angelegenheiten, die ei-
nen einzelnen oder die schwerbehinderten
Menschen als Gruppe berühren, unverzüglich
und umfassend zu unterrichten und vor einer
Entscheidung anzuhören; er hat ihr die getroffe-
ne Entscheidung unverzüglich mitzuteilen. Die
Durchführung oder Vollziehung einer ohne Be-
teiligung nach Satz 1 getroffenen Entscheidung
ist auszusetzen, die Beteiligung ist innerhalb
von sieben Tagen nachzuholen; sodann ist end-
gültig zu entscheiden. Die Kündigung eines
schwerbehinderten Menschen, die der Arbeit-
geber ohne eine Beteiligung nach Satz 1 aus-
spricht, ist unwirksam. Die Schwerbehinderten-
vertretung hat das Recht auf Beteiligung am
Verfahren nach § 164 Absatz 1 und beim Vor-
liegen von Vermittlungsvorschlägen der Bun-
desagentur für Arbeit nach § 164 Absatz 1 oder
von Bewerbungen schwerbehinderter Men-
schen das Recht auf Einsicht in die entschei-
dungsrelevanten Teile der Bewerbungsunterla-
gen und Teilnahme an Vorstellungsgesprächen.

(3) Der schwerbehinderte Mensch hat das
Recht, bei Einsicht in die über ihn geführte Per-
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sonalakte oder ihn betreffende Daten des Ar-
beitgebers die Schwerbehindertenvertretung
hinzuzuziehen. Die Schwerbehindertenvertre-
tung bewahrt über den Inhalt der Daten Still-
schweigen, soweit sie der schwerbehinderte
Mensch nicht von dieser Verpflichtung entbun-
den hat.

(4) Die Schwerbehindertenvertretung hat das
Recht, an allen Sitzungen des Betriebs-, Perso-
nal-, Richter-, Staatsanwalts- oder Präsidialra-
tes und deren Ausschüssen sowie des Arbeits-
schutzausschusses beratend teilzunehmen; sie
kann beantragen, Angelegenheiten, die einzel-
ne oder die schwerbehinderten Menschen als
Gruppe besonders betreffen, auf die Tagesord-
nung der nächsten Sitzung zu setzen. Erachtet
sie einen Beschluss des Betriebs-, Personal-,
Richter-, Staatsanwalts- oder Präsidialrates als
eine erhebliche Beeinträchtigung wichtiger In-
teressen schwerbehinderter Menschen oder ist
sie entgegen Absatz 2 Satz 1 nicht beteiligt wor-
den, wird auf ihren Antrag der Beschluss für die
Dauer von einer Woche vom Zeitpunkt der Be-
schlussfassung an ausgesetzt; die Vorschriften
des Betriebsverfassungsgesetzes und des Per-
sonalvertretungsrechts über die Aussetzung
von Beschlüssen gelten entsprechend. Durch
die Aussetzung wird eine Frist nicht verlängert.
In den Fällen des § 21e Absatz 1 und 3 des Ge-
richtsverfassungsgesetzes ist die Schwerbehin-
dertenvertretung, außer in Eilfällen, auf Antrag
einer betroffenen schwerbehinderten Richterin
oder eines schwerbehinderten Richters vor dem
Präsidium des Gerichtes zu hören.

(5) Die Schwerbehindertenvertretung wird zu
Besprechungen nach § 74 Absatz 1 des Be-
triebsverfassungsgesetzes, § 65 des Bundes-
personalvertretungsgesetzes sowie den ent-
sprechenden Vorschriften des sonstigen Perso-
nalvertretungsrechts zwischen dem Arbeitge-
ber und den in Absatz 4 genannten
Vertretungen hinzugezogen.

(6) Die Schwerbehindertenvertretung hat das
Recht, mindestens einmal im Kalenderjahr eine
Versammlung schwerbehinderter Menschen im
Betrieb oder in der Dienststelle durchzuführen.

Die für Betriebs- und Personalversammlungen
geltenden Vorschriften finden entsprechende
Anwendung.

(7) Sind in einer Angelegenheit sowohl die
Schwerbehindertenvertretung der Richter und
Richterinnen als auch die Schwerbehinderten-
vertretung der übrigen Bediensteten beteiligt,
so handeln sie gemeinsam.

(8) Die Schwerbehindertenvertretung kann an
Betriebs- und Personalversammlungen in Be-
trieben und Dienststellen teilnehmen, für die
sie als Schwerbehindertenvertretung zuständig
ist, und hat dort ein Rederecht, auch wenn die
Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung
nicht Angehörige des Betriebes oder der Dienst-
stelle sind.

§ 181 Inklusionsbeauftragter des
 Arbeitgebers

Der Arbeitgeber bestellt einen Inklusionsbe-
auftragten, der ihn in Angelegenheiten schwer-
behinderter Menschen verantwortlich vertritt;
falls erforderlich, können mehrere Inklusions-
beauftragte bestellt werden. Der Inklusionsbe-
auftragte soll nach Möglichkeit selbst ein
schwerbehinderter Mensch sein. Der Inklusi-
onsbeauftragte achtet vor allem darauf, dass
dem Arbeitgeber obliegende Verpflichtungen
erfüllt werden.

§ 182 Zusammenarbeit

(1) Arbeitgeber, Inklusionsbeauftragter des
Arbeitgebers, Schwerbehindertenvertretung
und Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsan-
walts- oder Präsidialrat arbeiten zur Teilhabe
schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben
in dem Betrieb oder der Dienststelle eng zusam-
men.

(2) Die in Absatz 1 genannten Personen und
Vertretungen, die mit der Durchführung dieses
Teils beauftragten Stellen und die Rehabilitati-
onsträger unterstützen sich gegenseitig bei der
Erfüllung ihrer Aufgaben. Vertrauensperson
und Inklusionsbeauftragter des Arbeitgebers
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sind Verbindungspersonen zur Bundesagentur
für Arbeit und zu dem Integrationsamt.

Kapitel 6
Durchführung der besonderen Regelungen
zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen

[§§ 184–191]

§ 185a Einheitliche Ansprechstellen für
 Arbeitgeber

(1) Einheitliche Ansprechstellen für Arbeitge-
ber informieren, beraten und unterstützen Ar-
beitgeber bei der Ausbildung, Einstellung und
Beschäftigung von schwerbehinderten Men-
schen.

(2) Die Einheitlichen Ansprechstellen für Ar-
beitgeber werden als begleitende Hilfe im Ar-
beitsleben aus Mitteln der Ausgleichsabgabe fi-
nanziert. Sie haben die Aufgabe,

1.    Arbeitgeber anzusprechen und diese für die
Ausbildung, Einstellung und Beschäftigung
von schwerbehinderten Menschen zu sen-
sibilisieren,

2.    Arbeitgebern als trägerunabhängiger Lotse
bei Fragen zur Ausbildung, Einstellung, Be-
rufsbegleitung und Beschäftigungssiche-
rung von schwerbehinderten Menschen zur
Verfügung zu stehen und

3.    Arbeitgeber bei der Stellung von Anträgen
bei den zuständigen Leistungsträgern zu
unterstützen.

(3) Die Einheitlichen Ansprechstellen für Ar-
beitgeber sind flächendeckend einzurichten.
Sie sind trägerunabhängig.

(4) Die Einheitlichen Ansprechstellen für Ar-
beitgeber sollen

1.    für Arbeitgeber schnell zu erreichen sein,

2.    über fachlich qualifiziertes Personal verfü-
gen, das mit den Regelungen zur Teilhabe
schwerbehinderter Menschen sowie der
Beratung von Arbeitgebern und ihren Be-

dürfnissen vertraut ist, sowie

3.    in der Region gut vernetzt sein.

(5) Die Integrationsämter beauftragen die In-
tegrationsfachdienste oder andere geeignete
Träger, als Einheitliche Ansprechstellen für Ar-
beitgeber tätig zu werden. Die Integrationsäm-
ter wirken darauf hin, dass die Einheitlichen An-
sprechstellen für Arbeitgeber flächendeckend
zur Verfügung stehen und mit Dritten, die auf-
grund ihres fachlichen Hintergrunds über eine
besondere Betriebsnähe verfügen, zusammen-
arbeiten.

Kapitel 7
Integrationsfachdienste

[§§ 192–198]

§ 192 Begriff und Personenkreis

(1) Integrationsfachdienste sind Dienste Drit-
ter, die bei der Durchführung der Maßnahmen
zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am
Arbeitsleben beteiligt werden.

(2) Schwerbehinderte Menschen im Sinne des
Absatzes 1 sind insbesondere

1.    schwerbehinderte Menschen mit einem be-
sonderen Bedarf an arbeitsbegleitender
Betreuung,

2.    schwerbehinderte Menschen, die nach ziel-
gerichteter Vorbereitung durch die Werk-
statt für behinderte Menschen am Arbeits-
leben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
teilhaben sollen und dabei auf aufwendige,
personalintensive, individuelle arbeitsbe-
gleitende Hilfen angewiesen sind sowie

3.    schwerbehinderte Schulabgänger, die für
die Aufnahme einer Beschäftigung auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt auf die Unter-
stützung eines Integrationsfachdienstes
angewiesen sind.

(3) Ein besonderer Bedarf an arbeits- und be-
rufsbegleitender Betreuung ist insbesondere
gegeben bei schwerbehinderten Menschen mit
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geistiger oder seelischer Behinderung oder mit
einer schweren Körper-, Sinnes- oder Mehr -
fachbehinderung, die sich im Arbeitsleben be-
sonders nachteilig auswirkt und allein oder zu-
sammen mit weiteren vermittlungshemmenden
Umständen (Alter, Langzeitarbeitslosigkeit, un-
zureichende Qualifikation, Leistungsminde-
rung) die Teilhabe am Arbeitsleben auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt erschwert.

(4) Der Integrationsfachdienst kann im Rah-
men der Aufgabenstellung nach Absatz 1 auch
zur beruflichen Eingliederung von behinderten
Menschen, die nicht schwerbehindert sind,
tätig werden. Hierbei wird den besonderen Be-
dürfnissen seelisch behinderter oder von einer
seelischen Behinderung bedrohter Menschen
Rechnung getragen.

§ 193 Aufgaben

(1) Die Integrationsfachdienste können zur
Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Ar-
beitsleben (Aufnahme, Ausübung und Siche-
rung einer möglichst dauerhaften Beschäfti-
gung) beteiligt werden, indem sie

1.    die schwerbehinderten Menschen beraten,
unterstützen und auf geeignete Arbeitsplät-
ze vermitteln,

2.    die Arbeitgeber informieren, beraten und
 ihnen Hilfe leisten.

(2) Zu den Aufgaben des Integrationsfach-
dienstes gehört es,

1.    die Fähigkeiten der zugewiesenen schwer-
behinderten Menschen zu bewerten und
einzuschätzen und dabei ein individuelles
Fähigkeits-, Leistungs- und Interessenprofil
zur Vorbereitung auf den allgemeinen Ar-
beitsmarkt in enger Kooperation mit den
schwerbehinderten Menschen, dem Auf-
traggeber und der abgebenden Einrichtung
der schulischen oder beruflichen Bildung
oder Rehabilitation zu erarbeiten,

2.    die Bundesagentur für Arbeit auf deren An-
forderung bei der Berufsorientierung und

Berufsberatung in den Schulen einschließ-
lich der auf jeden einzelnen Jugendlichen
bezogenen Dokumentation der Ergebnisse
zu unterstützen,

3.    die betriebliche Ausbildung schwerbehin-
derter, insbesondere seelisch und lernbe-
hinderter, Jugendlicher zu begleiten,

4.    geeignete Arbeitsplätze (§ 156) auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt zu erschließen,

5.    die schwerbehinderten Menschen auf die
vorgesehenen Arbeitsplätze vorzubereiten,

6.    die schwerbehinderten Menschen, solange
erforderlich, am Arbeitsplatz oder beim
Training der berufspraktischen Fähigkeiten
am konkreten Arbeitsplatz zu begleiten,

7.    mit Zustimmung des schwerbehinderten
Menschen die Mitarbeiter im Betrieb oder
in der Dienststelle über Art und Auswirkun-
gen der Behinderung und über entspre-
chende Verhaltensregeln zu informieren
und zu beraten,

8.    eine Nachbetreuung, Krisenintervention
oder psychosoziale Betreuung durchzu-
führen sowie

9.    als Einheitliche Ansprechstellen für Arbeit-
geber zur Verfügung zu stehen, über die
Leis tungen für die Arbeitgeber zu informie-
ren und für die Arbeitgeber diese Leistun-
gen abzuklären,

10. in Zusammenarbeit mit den Rehabilitati-
onsträgern und den Integrationsämtern die
für den schwerbehinderten Menschen
benötigten Leistungen zu klären und bei
der Beantragung zu unterstützen.
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Kapitel 8
Beendigung der Anwendung der besonderen
Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter
und gleichgestellter behinderter Menschen 

[§§ 199–200]

§ 199 Beendigung der Anwendung der
 besonderen Regelungen zur Teilhabe

schwerbehinderter Menschen

(1) Die besonderen Regelungen für schwerbe-
hinderte Menschen werden nicht angewendet
nach dem Wegfall der Voraussetzungen nach
§ 2 Absatz 2; wenn sich der Grad der Behinde-
rung auf weniger als 50 verringert, jedoch erst
am Ende des dritten Kalendermonats nach Ein-
tritt der Unanfechtbarkeit des die Verringerung
feststellenden Bescheides.

(2) Die besonderen Regelungen für gleichge-
stellte behinderte Menschen werden nach dem
Widerruf oder der Rücknahme der Gleichstel-
lung nicht mehr angewendet. Der Widerruf der
Gleichstellung ist zulässig, wenn die Vorausset-
zungen nach § 2 Absatz 3 in Verbindung mit
§ 151 Absatz 2 weggefallen sind. Er wird erst
am Ende des dritten Kalendermonats nach Ein-
tritt seiner Unanfechtbarkeit wirksam.

(3) Bis zur Beendigung der Anwendung der be-
sonderen Regelungen für schwerbehinderte
Menschen und ihnen gleichgestellte behinderte
Menschen werden die behinderten Menschen
dem Arbeitgeber auf die Zahl der Pflichtarbeits-
plätze für schwerbehinderte Menschen ange-
rechnet.

§ 200 Entziehung der besonderen Hilfen für
schwerbehinderte Menschen

(1) Einem schwerbehinderten Menschen, der
einen zumutbaren Arbeitsplatz ohne berechtig-
ten Grund zurückweist oder aufgibt oder sich
ohne berechtigten Grund weigert, an einer Maß-
nahme zur Teilhabe am Arbeitsleben teilzuneh-
men, oder sonst durch sein Verhalten seine Teil-
habe am Arbeitsleben schuldhaft vereitelt,
kann das Integrationsamt im Benehmen mit der

Bundesagentur für Arbeit die besonderen Hilfen
für schwerbehinderte Menschen zeitweilig ent-
ziehen. Dies gilt auch für gleichgestellte behin-
derte Menschen.

(2) Vor der Entscheidung über die Entziehung
wird der schwerbehinderte Mensch gehört. In
der Entscheidung wird die Frist bestimmt, für
die sie gilt. Die Frist läuft vom Tag der Entschei-
dung an und beträgt nicht mehr als sechs Mo-
nate. Die Entscheidung wird dem schwerbehin-
derten Menschen bekannt gegeben.

Kapitel 10
Sonstige Vorschriften

[§§ 205–214]

§ 205 Vorrang der schwerbehinderten
 Menschen

Verpflichtungen zur bevorzugten Einstellung
und Beschäftigung bestimmter Personenkreise
nach anderen Gesetzen entbinden den Arbeit-
geber nicht von der Verpflichtung zur Beschäfti-
gung schwerbehinderter Menschen nach den
besonderen Regelungen für schwerbehinderte
Menschen.

§ 206 Arbeitsentgelt und Dienstbezüge

(1) Bei der Bemessung des Arbeitsentgelts
und der Dienstbezüge aus einem bestehenden
Beschäftigungsverhältnis werden Renten und
vergleichbare Leistungen, die wegen der Behin-
derung bezogen werden, nicht berücksichtigt.
Die völlige oder teilweise Anrechnung dieser
Leistungen auf das Arbeitsentgelt oder die
Dienstbezüge ist unzulässig.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Zeiträume, in denen
die Beschäftigung tatsächlich nicht ausgeübt
wird und die Vorschriften über die Zahlung der
Rente oder der vergleichbaren Leistung eine An-
rechnung oder ein Ruhen vorsehen, wenn Ar-
beitsentgelt oder Dienstbezüge gezahlt werden.
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§ 207 Mehrarbeit

Schwerbehinderte Menschen werden auf ihr
Verlangen von Mehrarbeit freigestellt.

§ 208 Zusatzurlaub

(1) Schwerbehinderte Menschen haben An-
spruch auf einen bezahlten zusätzlichen Urlaub
von fünf Arbeitstagen im Urlaubsjahr; verteilt
sich die regelmäßige Arbeitszeit des schwerbe-
hinderten Menschen auf mehr oder weniger als
fünf Arbeitstage in der Kalenderwoche, erhöht
oder vermindert sich der Zusatzurlaub entspre-
chend. Soweit tarifliche, betriebliche oder sons-
tige Urlaubsregelungen für schwerbehinderte
Menschen einen längeren Zusatzurlaub vorse-
hen, bleiben sie unberührt.

(2) Besteht die Schwerbehinderteneigen-
schaft nicht während des gesamten Kalender-
jahres, so hat der schwerbehinderte Mensch für
jeden vollen Monat der im Beschäftigungsver-
hältnis vorliegenden Schwerbehinderteneigen-
schaft einen Anspruch auf ein Zwölftel des Zu-
satzurlaubs nach Absatz 1 Satz 1. Bruchteile
von Urlaubstagen, die mindestens einen halben
Tag ergeben, sind auf volle Urlaubstage aufzu-
runden. Der so ermittelte Zusatzurlaub ist dem
Erholungsurlaub hinzuzurechnen und kann bei
einem nicht im ganzen Kalenderjahr bestehen-
den Beschäftigungsverhältnis nicht erneut ge-
mindert werden.

(3) Wird die Eigenschaft als schwerbehinder-
ter Mensch nach § 152 Absatz 1 und 2 rück -
wirkend festgestellt, finden auch für die Über-
tragbarkeit des Zusatzurlaubs in das nächste
Kalenderjahr die dem Beschäftigungsverhältnis
zugrunde liegenden urlaubsrechtlichen Rege-
lungen Anwendung.

§ 209 Nachteilsausgleich

(1) Die Vorschriften über Hilfen für behinderte
Menschen zum Ausgleich behinderungsbeding-
ter Nachteile oder Mehraufwendungen (Nach-
teilsausgleich) werden so gestaltet, dass sie un-
abhängig von der Ursache der Behinderung der

Art oder Schwere der Behinderung Rechnung
tragen.

(2) Nachteilsausgleiche, die auf Grund bisher
geltender Rechtsvorschriften erfolgen, bleiben
unberührt.

§ 210 Beschäftigung schwerbehinderter
Menschen in Heimarbeit

(1) Schwerbehinderte Menschen, die in Heim-
arbeit beschäftigt oder diesen gleichgestellt
sind (§ 1 Absatz 1 und 2 des Heimarbeitsgeset-
zes) und in der Hauptsache für den gleichen
Auftraggeber arbeiten, werden auf die Arbeits-
plätze für schwerbehinderte Menschen dieses
Auftraggebers angerechnet.

(2) Für in Heimarbeit beschäftigte und diesen
gleichgestellte schwerbehinderte Menschen
wird die in § 29 Absatz 2 des Heimarbeitsgeset-
zes festgelegte Kündigungsfrist von zwei Wo-
chen auf vier Wochen erhöht; die Vorschrift des
§ 29 Absatz 7 des Heimarbeitsgesetzes ist sinn-
gemäß anzuwenden. Der besondere Kündi-
gungsschutz schwerbehinderter Menschen im
Sinne des Kapitels 4 gilt auch für die in Satz 1
genannten Personen.

(3) Die Bezahlung des zusätzlichen Urlaubs
der in Heimarbeit beschäftigten oder diesen
gleichgestellten schwerbehinderten Menschen
erfolgt nach den für die Bezahlung ihres sonsti-
gen Urlaubs geltenden Berechnungsgrundsät-
zen. Sofern eine besondere Regelung nicht be-
steht, erhalten die schwerbehinderten Men-
schen als zusätzliches Urlaubsgeld 2 Prozent
des in der Zeit vom 1. Mai des vergangenen bis
zum 30. April des laufenden Jahres verdienten
Arbeitsentgelts ausschließlich der Unkostenzu-
schläge.

(4) Schwerbehinderte Menschen, die als frem-
de Hilfskräfte eines Hausgewerbetreibenden
oder eines Gleichgestellten beschäftigt werden
(§ 2 Absatz 6 des Heimarbeitsgesetzes) können
auf Antrag eines Auftraggebers auch auf des-
sen Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte
Menschen angerechnet werden, wenn der Ar-
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beitgeber in der Hauptsache für diesen Auftrag-
geber arbeitet. Wird einem schwerbehinderten
Menschen im Sinne des Satzes 1, dessen An-
rechnung die Bundesagentur für Arbeit zugelas-
sen hat, durch seinen Arbeitgeber gekündigt,
weil der Auftraggeber die Zuteilung von Arbeit
eingestellt oder die regelmäßige Arbeitsmenge
erheblich herabgesetzt hat, erstattet der Auf-
traggeber dem Arbeitgeber die Aufwendungen
für die Zahlung des regelmäßigen Arbeitsver-
dienstes an den schwerbehinderten Menschen
bis zur rechtmäßigen Beendigung seines Ar-
beitsverhältnisses.

(5) Werden fremde Hilfskräfte eines Hausge-
werbetreibenden oder eines Gleichgestellten
(§ 2 Absatz 6 des Heimarbeitsgesetzes) einem
Auftraggeber gemäß Absatz 4 auf seine Ar -
beitsplätze für schwerbehinderte Menschen an-
gerechnet, erstattet der Auftraggeber die dem
Arbeitgeber nach Absatz 3 entstehenden Auf-
wendungen.

(6) Die den Arbeitgeber nach § 163 Absatz 1
und 5 treffenden Verpflichtungen gelten auch
für Personen, die Heimarbeit ausgeben.

Kapitel 11
Inklusionsbetriebe

[§§ 215–218]

§ 215 Begriff und Personenkreis

(1) Inklusionsbetriebe sind rechtlich und wirt-
schaftlich selbständige Unternehmen oder un-
ternehmensinterne oder von öffentlichen Ar-
beitgebern im Sinne des § 154 Absatz 2 ge -
führte Betriebe oder Abteilungen zur Beschäfti-
gung schwerbehinderter Menschen auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt, deren Teilhabe an
einer sonstigen Beschäftigung auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt auf Grund von Art oder
Schwere der Behinderung oder wegen sons tiger
Umstände voraussichtlich trotz Ausschöpfens
aller Fördermöglichkeiten und des Einsatzes
von Integrationsfachdiensten auf besondere
Schwierigkeiten stößt.

(2) Schwerbehinderte Menschen nach Absatz
1 sind insbesondere

1.    schwerbehinderte Menschen mit geistiger
oder seelischer Behinderung oder mit einer
schweren Körper-, Sinnes- oder Mehrfach-
behinderung, die sich im Arbeitsleben be-
sonders nachteilig auswirkt und allein oder
zusammen mit weiteren vermittlungshem-
menden Umständen die Teilhabe am allge-
meinen Arbeitsmarkt außerhalb eines In-
klusionsbetriebes erschwert oder verhin-
dert,

2.    schwerbehinderte Menschen, die nach ziel-
gerichteter Vorbereitung in einer Werkstatt
für behinderte Menschen oder in einer psy-
chiatrischen Einrichtung für den Übergang
in einen Betrieb oder eine Dienststelle auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt in Betracht
kommen und auf diesen Übergang vorbe-
reitet werden sollen,

3.    schwerbehinderte Menschen nach Beendi-
gung einer schulischen Bildung, die nur
dann Aussicht auf eine Beschäftigung auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt haben,
wenn sie zuvor in einem Inklusionsbetrieb
an berufsvorbereitenden Bildungsmaßnah-
men teilnehmen und dort beschäftigt und
weiterqualifiziert werden, sowie

4.    schwerbehinderte Menschen, die langzeit-
arbeitslos im Sinne des § 18 des Dritten Bu-
ches sind.

(3) Inklusionsbetriebe beschäftigen mindes-
tens 30 Prozent schwerbehinderte Menschen
im Sinne von Absatz 1. Der Anteil der schwerbe-
hinderten Menschen soll in der Regel 50 Pro-
zent nicht übersteigen.

(4) Auf die Quoten nach Absatz 3 wird auch die
Anzahl der psychisch kranken beschäftigten
Menschen angerechnet, die behindert oder von
Behinderung bedroht sind und deren Teilhabe
an einer sonstigen Beschäftigung auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt auf Grund von Art oder
Schwere der Behinderung oder wegen sonstiger
Umstände auf besondere Schwierigkeiten stößt.
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§ 216 Aufgaben

Die Inklusionsbetriebe bieten den schwerbe-
hinderten Menschen Beschäftigung, Maßnah-
men der betrieblichen Gesundheitsförderung
und arbeitsbegleitende Betreuung an, soweit
erforderlich auch Maßnahmen der beruflichen
Weiterbildung oder Gelegenheit zur Teilnahme
an entsprechenden außerbetrieblichen Maß-
nahmen und Unterstützung bei der Vermittlung
in eine sonstige Beschäftigung in einem Betrieb
oder einer Dienststelle auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt sowie geeignete Maßnahmen zur
Vorbereitung auf eine Beschäftigung in einem
Inklusionsbetrieb. Satz 1 gilt entsprechend für
psychisch kranke Menschen im Sinne des
§ 215 Absatz 4.

Kapitel 12
Werkstätten für behinderte Menschen

[§§ 219–227]

§ 223 Anrechnung von Aufträgen auf die
Ausgleichsabgabe

(1) Arbeitgeber, die durch Aufträge an aner-
kannte Werkstätten für behinderte Menschen
zur Beschäftigung behinderter Menschen bei-
tragen, können 50 Prozent des auf die Arbeits-
leistung der Werkstatt entfallenden Rech -
nungsbetrages solcher Aufträge (Gesamtrech-
nungsbetrag abzüglich Materialkosten) auf die
Ausgleichsabgabe anrechnen. Dabei wird die
Arbeitsleistung des Fachpersonals zur Arbeits-
und Berufsförderung berücksichtigt, nicht hin-
gegen die Arbeitsleistung sonstiger nichtbehin-
derter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Bei Weiterveräußerung von Erzeugnissen ande-
rer anerkannter Werkstätten für behinderte
Menschen wird die von diesen erbrachte Ar-
beitsleistung berücksichtigt. Die Werkstätten
bestätigen das Vorliegen der Anrechnungsvor-
aussetzungen in der Rechnung.

(2) Voraussetzung für die Anrechnung ist,
dass

1.    die Aufträge innerhalb des Jahres, in dem
die Verpflichtung zur Zahlung der Aus-
gleichsabgabe entsteht, von der Werkstatt
für behinderte Menschen ausgeführt und
vom Auftraggeber bis spätestens 31. März
des Folgejahres vergütet werden und

2.    es sich nicht um Aufträge handelt, die Trä-
ger einer Gesamteinrichtung an Werkstät-
ten für behinderte Menschen vergeben, die
rechtlich unselbständige Teile dieser Ein-
richtung sind.

(3) Bei der Vergabe von Aufträgen an Zusam-
menschlüsse anerkannter Werkstätten für be-
hinderte Menschen gilt Absatz 2 entsprechend.

Kapitel 14
Straf-, Bußgeld- und Schlussvorschriften

[§§ 237a–241]

§ 237a Strafvorschriften

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder
mit Geldstrafe wird bestraft, wer entgegen
§ 179 Absatz 7 Satz 1 Nummer 2, auch in Ver-
bindung mit Satz 2 oder § 180 Absatz 7, ein
 Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis verwertet.

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.

§ 237b Strafvorschriften

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder
mit Geldstrafe wird bestraft, wer entgegen
§ 179 Absatz 7 Satz 1, auch in Verbindung mit
Satz 2 oder § 180 Absatz 7, ein dort genanntes
Geheimnis offenbart.

(2) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der
Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern
oder einen anderen zu schädigen, so ist die
Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder
Geldstrafe.

(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.
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§ 238 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig

1.    entgegen § 154 Absatz 1 Satz 1, auch in
Verbindung mit einer Rechtsverordnung
nach § 162 Nummer 1, oder entgegen
§ 154 Absatz 1 Satz 3 einen schwerbehin-
derten Menschen nicht beschäftigt,

2.    entgegen § 163 Absatz 1 ein Verzeichnis
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht in der vorgeschriebenen Weise führt
oder nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt,

3.    entgegen § 163 Absatz 2 Satz 1 oder Ab-
satz 4 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht
vollständig, nicht in der vorgeschriebenen
Weise oder nicht rechtzeitig erstattet,

4.    entgegen § 163 Absatz 5 eine Auskunft
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig erteilt,

5.    entgegen § 163 Absatz 7 Einblick in den Be-
trieb oder die Dienststelle nicht oder nicht
rechtzeitig gibt,

6.    entgegen § 163 Absatz 8 eine dort be -
zeichnete Person nicht oder nicht rechtzei-
tig benennt,

7.    entgegen § 164 Absatz 1 Satz 4 oder 9 eine
dort bezeichnete Vertretung oder einen
 Beteiligten nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig unterrichtet
oder

8.    entgegen § 178 Absatz 2 Satz 1 erster
Halbsatz die Schwerbehindertenvertretung
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig unterrichtet oder nicht
oder nicht rechtzeitig anhört.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer
Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet
werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Ab-
satz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten ist die Bundesagentur für Arbeit.

(4) Die Geldbußen fließen in die Kasse der
Verwaltungsbehörde, die den Bußgeldbescheid
erlassen hat. § 66 des Zehnten Buches gilt ent-
sprechend.

(5) Die nach Absatz 4 Satz 1 zuständige Kasse
trägt abweichend von § 105 Absatz 2 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten die notwen-
digen Auslagen. Sie ist auch ersatzpflichtig im
Sinne des § 110 Absatz 4 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten.

§ 241 Übergangsregelung

(1) Abweichend von § 154 Absatz 1 beträgt
die Pflichtquote für die in § 154 Absatz 2 Num-
mer 1 und 4 genannten öffentlichen Arbeitge-
ber des Bundes weiterhin 6 Prozent, wenn sie
am 31. Oktober 1999 auf mindestens 6 Prozent
der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen
beschäftigt hatten.

(2) Eine auf Grund des Schwerbehindertenge-
setzes getroffene bindende Feststellung über
das Vorliegen einer Behinderung, eines Grades
der Behinderung und das Vorliegen weiterer ge-
sundheitlicher Merkmale gelten als Feststellun-
gen nach diesem Buch.

(3) Die nach § 56 Absatz 2 des Schwerbehin-
dertengesetzes erlassenen allgemeinen Richtli-
nien sind bis zum Erlass von allgemeinen Ver-
waltungsvorschriften nach § 224 weiter anzu-
wenden, auch auf Inklusionsbetriebe. [...]

(5) Soweit noch keine Verordnung nach § 153
Absatz 2 erlassen ist, gelten die Maßstäbe des
§ 30 Absatz 1 des Bundesversorgungsgesetzes
und der auf Grund des § 30 Absatz 16 des Bun-
desversorgungsgesetzes erlassenen Rechts-
verordnungen entsprechend.

(6) Bestehende Integrationsvereinbarungen
im Sinne des § 83 in der bis zum 30. Dezember
2016 geltenden Fassung gelten als Inklusions-
vereinbarungen fort.

(7) Die nach § 22 in der am 31. Dezember
2017 geltenden Fassung bis zu diesem Zeit-
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Anmerkung des Verlags:

Im Rahmen des Gesetzes zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts vom 12.12.2019
(BGBl. I S. 2652) hat der Bundesrat in Artikel 37 folgende Änderungen beschlossen, die laut Ar-
tikel 60 Abs. 7 dieses Gesetzes erst „am 1. Januar 2024 in Kraft“ treten werden (bei den folgen-
den Änderungen sind nur die Paragrafen aufgeführt, die im Aushangbuch abgedruckt sind): 

„Artikel 37
Änderung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch

Das Neunte Buch Sozialgesetzbuch vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2135) geändert worden ist, wird wie
folgt geändert: […]

6.    § 63 wird wie folgt geändert:

a)    In Absatz 1 Nummer 4 werden die Wörter „Kriegsopferfürsorge unter den Vorausset -
zungen der §§ 26 und 26a des Bundesversorgungsgesetzes“ durch die Wörter „Sozialen
Entschädigung unter den Voraussetzungen der §§ 63 und 64 des Vierzehnten  Buches“
ersetzt.

b)    In Absatz 2 Nummer 2 werden die Wörter „Kriegsopferfürsorge unter den Vorausset -
zungen des § 27d Absatz 1 Nummer 3 des Bundesversorgungsgesetzes“ durch die Wör-
ter „Sozialen Entschädigung unter den Voraussetzungen des § 63 des Vierzehnten
 Buches“ ersetzt.

7.    In § 64 Absatz 1 Nummer 1 wird das Wort „Versorgungskrankengeld“ durch die Wörter
„Krankengeld der Sozialen Entschädigung“ ersetzt.

8.    § 65 wird wie folgt geändert:

a)    Absatz 1 Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

      „4. die Träger der Sozialen Entschädigung Krankengeld der Sozialen Entschädigung
nach Maßgabe des § 47 des Vierzehnten Buches.“

b)    In Absatz 2 Nummer 4 werden die Wörter „Kriegsopferfürsorge nach Maßgabe dieses
Buches und des § 26a des Bundesversorgungsgesetzes“ durch die Wörter „Sozialen
Entschädigung nach Maßgabe dieses Buches und des § 64 des Vierzehnten Buches“
ersetzt.

c)    In Absatz 5 Nummer 2 werden die Wörter „Kriegsopferfürsorge Unterhaltsbeihilfe unter
den Voraussetzungen der §§ 26 und 26a des Bundesversorgungsgesetzes“ durch die
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punkt errichteten gemeinsamen Servicestellen
bestehen längstens bis zum 31. Dezember
2018. Für die Aufgaben der nach Satz 1 im Jahr
2018 bestehenden gemeinsamen Servicestel-
len gilt § 22 in der am 31. Dezember 2017 gel-
tenden Fassung entsprechend.

(8) Bis zum 31. Dezember 2019 treten an die
Stelle der Träger der Eingliederungshilfe als Re-
habilitationsträger im Sinne dieses Buches die
Träger der Sozialhilfe nach § 3 des Zwölften Bu-
ches, soweit sie zur Erbringung von Leistungen
der Eingliederungshilfe für Menschen mit Be-
hinderungen nach § 8 Nummer 4 des Zwölften
Buches bestimmt sind.
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Wörter „Sozialen Entschädigung Unterhaltsbeihilfe unter den Voraussetzungen des § 64
des Vierzehnten Buches“ ersetzt.

d)    Absatz 6 wird aufgehoben.

e)    Absatz 7 wird Absatz 6.

f)     In dem neuen Absatz 6 wird das Wort „Versorgungskrankengeld“ durch die Wörter „Kran-
kengeld der Sozialen Entschädigung“ ersetzt.

9.    In § 66 Absatz 1 Satz 4 wird das Wort „Kriegsopferfürsorge“ durch die Wörter „Sozialen Ent-
schädigung nach dem Vierzehnten Buch“ ersetzt.

10. In § 69 wird das Wort „Versorgungskrankengeld“ durch die Wörter „Krankengeld der Sozia-
len Entschädigung“ ersetzt.

11. In § 70 Absatz 1 wird das Wort „Versorgungskrankengeld“ durch die Wörter „Krankengeld
der Sozialen Entschädigung“ ersetzt.

12. § 71 wird wie folgt geändert:

a)    In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Versorgungskrankengeld“ durch die Wörter „Kranken-
geld der Sozialen Entschädigung“ ersetzt.

b)    In Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 werden die Wörter „§ 66 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1“ durch
die Wörter „§ 66 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1“ ersetzt.

[…]

15. Nach § 241 Absatz 9 wird folgender Absatz 10 eingefügt:

      „(9) Für Personen, die Leistungen nach dem Soldatenversorgungsgesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 16. September 2009 (BGBl. I S. 3054), das zuletzt durch Artikel 19
des Gesetzes vom 4. August 2019 (BGBl. I S. 1147) geändert worden ist, in Verbindung mit
dem Bundesversorgungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Januar 1982
(BGBl. I S. 21), das zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Juni 2019 (BGBl. I S. 793)
geändert worden ist, erhalten, gelten die Vorschriften des § 6 Absatz 1 Nummer 5, des § 16
Absatz 6, des § 18 Absatz 7, des § 63 Absatz 1 Nummer 4 und Absatz 2 Nummer 2, des
§ 64 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 Satz 2, des § 65 Absatz 1 Nummer 4, Absatz 2 Num-
mer 4, Absatz 5 Nummer 2, Absatz 6 und 7, des § 66 Absatz 1 Satz 4, der §§ 69, 70 Absatz
1, des § 71 Absatz 1 Satz 1, des § 152 Absatz 1 Satz 1 und 4, des § 228 Absatz 4 Nummer
2 und des § 241 Absatz 5 in der am 31. Dezember 2023 geltenden Fassung weiter.““

Im Rahmen des Gesetzes über die Entschädigung der Soldatinnen und Soldaten und zur Neu-
ordnung des Soldatenversorgungsrechts vom 20. August 2021 (BGBl. I S. 3932) hat der Bun-
desrat in Artikel 43 Änderungen beschlossen, die laut Artikel 1 dieses Gesetzes erst am „1. Ja-
nuar 2025“ in Kraft treten werden (bei den folgenden Änderungen sind nur die Paragrafen auf-
geführt, die im Aushangbuch abgedruckt sind):

„Artikel 43 Änderung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch

6.    § 63 wird wie folgt geändert:

a)    Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa)  In Nummer 3 wird das Wort „und" durch ein Komma ersetzt.
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bb)  In Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch das Wort „und" ersetzt.

cc)  Folgende Nummer 5 wird angefügt:

„5. der Träger der Soldatenentschädigung unter den Voraussetzungen des Kapitels
4 des Soldatenentschädigungsgesetzes."

b)    Nach Absatz 2 Nummer 2 wird folgende Nummer 2a eingefügt:

„2a. der Träger der Soldatenentschädigung unter den Voraussetzungen des Kapitels 4
des Soldatenentschädigungsgesetzes,".

7.    In § 64 Absatz 1 Nummer 1 wird das Wort „Verletztengeld," durch die Wörter „Krankengeld
der Soldatenentschädigung, Verletztengeld," ersetzt.

8.    § 65 wird wie folgt geändert:

a)    Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa)  In Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt.

bb)  Folgende Nummer 5 wird angefügt:

„5. Krankengeld der Soldatenentschädigung: der Träger der Soldatenentschädi-
gung nach Maßgabe des § 19 des Soldatenentschädigungsgesetzes."

b)    Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa)  In Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt.

bb)  Folgende Nummer 5 wird angefügt:

„5. der Träger der Soldatenentschädigung nach Maßgabe dieses Buches und des
§ 30 des Soldatenentschädigungsgesetzes."

c)    In Absatz 6 werden die Wörter „das Verletztengeld" durch die Wörter „das Krankengeld
der Soldatenentschädigung, das Verletztengeld" ersetzt.

9.    Dem § 66 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

      „Die Höhe des Übergangsgeldes nach dem Soldatenentschädigungsgesetz richtet sich nach
§ 30 Absatz 2 des Soldatenentschädigungsgesetzes."

10. In § 69 erster Halbsatz werden die Wörter „Krankengeld der Sozialen Entschädigung" durch
die Wörter „Krankengeld der Sozialen Entschädigung, Krankengeld der Soldatenentschädi-
gung" ersetzt.

11. In § 70 Absatz 1 werden die Wörter „dem Verletztengeld" durch die Wörter „dem Kranken-
geld der Soldatenentschädigung, dem Verletztengeld" ersetzt.

12. In § 71 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „das Krankengeld der Sozialen Entschädigung"
durch die Wörter „das Krankengeld der Sozialen Entschädigung, das Krankengeld der Sol-
datenentschädigung" ersetzt.

13. § 241 Absatz 10 wird aufgehoben.“
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Besonderer Teil
[§§ 80–358]

Siebenter Abschnitt
Straftaten gegen die öffentliche Ordnung

[§§ 123–145d]

§ 131 Gewaltdarstellung

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder
mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1.    einen Inhalt (§ 11 Absatz 3), der grausame
oder sonst unmenschliche Gewalttätigkei-
ten gegen Menschen oder menschenähnli-
che Wesen in einer Art schildert, die eine
Verherrlichung oder Verharmlosung solcher
Gewalttätigkeiten ausdrückt oder die das
Grausame oder Unmenschliche des Vor-
gangs in einer die Menschenwürde verlet-
zenden Weise darstellt,

a)    verbreitet oder der Öffentlichkeit zu-
gänglich macht,

b)    einer Person unter achtzehn Jahren an-
bietet, überlässt oder zugänglich macht
oder

2.   einen in Nummer 1 bezeichneten Inhalt
(§ 11 Absatz 3) herstellt, bezieht, liefert,
vorrätig hält, anbietet, bewirbt oder es un-
ternimmt, diesen ein- oder auszuführen,
um ihn im Sinne der Nummer 1 zu verwen-
den oder einer anderen Person eine solche
Verwendung zu ermöglichen.

In den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 ist der
Versuch strafbar.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Handlung der
Berichterstattung über Vorgänge des Zeitge-
schehens oder der Geschichte dient.

(3) Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b,
ist nicht anzuwenden, wenn der zur Sorge für
die Person Berechtigte handelt; dies gilt nicht,
wenn der Sorgeberechtigte durch das Anbieten,
Überlassen oder Zugänglichmachen seine Er-
ziehungspflicht gröblich verletzt.

Zehnter Abschnitt
Falsche Verdächtigung

[§§ 164–165]

§ 164 Falsche Verdächtigung

(1) Wer einen anderen bei einer Behörde oder
einem zur Entgegennahme von Anzeigen zu-
ständigen Amtsträger oder militärischen Vorge-
setzten oder öffentlich wider besseres Wissen
einer rechtswidrigen Tat oder der Verletzung ei-
ner Dienstpflicht in der Absicht verdächtigt, ein
behördliches Verfahren oder andere behördli-
che Maßnahmen gegen ihn herbeizuführen
oder fortdauern zu lassen, wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer in gleicher Ab-
sicht bei einer der in Absatz 1 bezeichneten
Stellen oder öffentlich über einen anderen wi-
der besseres Wissen eine sonstige Behauptung
tatsächlicher Art aufstellt, die geeignet ist, ein
behördliches Verfahren oder andere behördli-
che Maßnahmen gegen ihn herbeizuführen
oder fortdauern zu lassen.

(3) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis
zu zehn Jahren wird bestraft, wer die falsche
Verdächtigung begeht, um eine Strafmilderung
oder ein Absehen von Strafe nach § 46b dieses
Gesetzes oder § 31 des Betäubungsmittelge-
setzes oder § 4a des Anti-Doping-Gesetzes zu
erlangen. In minder schweren Fällen ist die Stra-
fe Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf
Jahren.

Dreizehnter Abschnitt 
Straftaten gegen die sexuelle

Selbstbestimmung
[§§ 174–184k]

§ 174 Sexueller Mißbrauch von
 Schutzbefohlenen

(1) Wer sexuelle Handlungen

1.    an einer Person unter achtzehn Jahren, die
ihm zur Erziehung oder zur Betreuung in der
Lebensführung anvertraut ist,
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2.    an einer Person unter achtzehn Jahren, die
ihm im Rahmen eines Ausbildungs-, Dienst-
oder Arbeitsverhältnisses untergeordnet
ist, unter Missbrauch einer mit dem Ausbil-
dungs-, Dienst- oder Arbeitsverhältnis ver-
bundenen Abhängigkeit oder

3.    an einer Person unter achtzehn Jahren, die
sein leiblicher oder rechtlicher Abkömmling
ist oder der seines Ehegatten, seines Le-
benspartners oder einer Person, mit der er
in eheähnlicher oder lebenspartner-
schaftsähnlicher Gemeinschaft lebt,

vornimmt oder an sich von dem Schutzbefohle-
nen vornehmen läßt, wird mit Freiheitsstrafe
von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.
Ebenso wird bestraft, wer unter den Vorausset-
zungen des Satzes 1 den Schutzbefohlenen da-
zu bestimmt, dass er sexuelle Handlungen an
oder vor einer dritten Person vornimmt oder von
einer dritten Person an sich vornehmen lässt.

(2) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu
fünf Jahren wird eine Person bestraft, der in ei-
ner dazu bestimmten Einrichtung die Erziehung,
Ausbildung oder Betreuung in der Lebens-
führung von Personen unter achtzehn Jahren
anvertraut ist, und die sexuelle Handlungen

1.    an einer Person unter sechzehn Jahren, die
zu dieser Einrichtung in einem Rechtsver-
hältnis steht, das ihrer Erziehung, Ausbil-
dung oder Betreuung in der Lebensführung
dient, vornimmt oder an sich von ihr vorneh-
men lässt oder

2.    unter Ausnutzung ihrer Stellung an einer
Person unter achtzehn Jahren, die zu dieser
Einrichtung in einem Rechtsverhältnis
steht, das ihrer Erziehung, Ausbildung oder
Betreuung in der Lebensführung dient, vor-
nimmt oder an sich von ihr vornehmen
 lässt.

Ebenso wird bestraft, wer unter den Vorausset-
zungen des Satzes 1 den Schutzbefohlenen da-
zu bestimmt, dass er sexuelle Handlungen an
oder vor einer dritten Person vornimmt oder von
einer dritten Person an sich vornehmen lässt.

(3) Wer unter den Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 oder 2

1.    sexuelle Handlungen vor dem Schutzbefoh-
lenen vornimmt, um sich oder den Schutz-
befohlenen hierdurch zu erregen, oder

2.    den Schutzbefohlenen dazu bestimmt, daß
er sexuelle Handlungen vor ihm vornimmt,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder
mit Geldstrafe bestraft.

(4) Der Versuch ist strafbar.

(5) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Num-
mer 1, des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 1 oder
des Absatzes 3 in Verbindung mit Absatz 1 Satz
1 Nummer 1 oder mit Absatz 2 Satz 1 Nummer
1 kann das Gericht von einer Bestrafung nach
dieser Vorschrift absehen, wenn das Unrecht
der Tat gering ist.

§ 177 Sexueller Übergriff;
sexuelle Nötigung; Vergewaltigung

(1) Wer gegen den erkennbaren Willen einer
anderen Person sexuelle Handlungen an dieser
Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt
oder diese Person zur Vornahme oder Duldung
sexueller Handlungen an oder von einem Drit-
ten bestimmt, wird mit Freiheitsstrafe von
sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer sexuelle Hand-
lungen an einer anderen Person vornimmt oder
von ihr vornehmen lässt oder diese Person zur
Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen
an oder von einem Dritten bestimmt, wenn

1.    der Täter ausnutzt, dass die Person nicht in
der Lage ist, einen entgegenstehenden Wil-
len zu bilden oder zu äußern,

2.    der Täter ausnutzt, dass die Person auf
Grund ihres körperlichen oder psychischen
Zustands in der Bildung oder Äußerung des
Willens erheblich eingeschränkt ist, es sei
denn, er hat sich der Zustimmung dieser
Person versichert,
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3.    der Täter ein Überraschungsmoment aus-
nutzt,

4.    der Täter eine Lage ausnutzt, in der dem
Opfer bei Widerstand ein empfindliches
Übel droht, oder

5.    der Täter die Person zur Vornahme oder
Duldung der sexuellen Handlung durch
 Drohung mit einem empfindlichen Übel
genötigt hat.

(3) Der Versuch ist strafbar.

(4) Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr
ist zu erkennen, wenn die Unfähigkeit, einen
Willen zu bilden oder zu äußern, auf einer
Krankheit oder Behinderung des Opfers beruht.

(5) Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr
ist zu erkennen, wenn der Täter

1.    gegenüber dem Opfer Gewalt anwendet,

2.    dem Opfer mit gegenwärtiger Gefahr für
Leib oder Leben droht oder

3.    eine Lage ausnutzt, in der das Opfer der Ein-
wirkung des Täters schutzlos ausgeliefert
ist.

(6) In besonders schweren Fällen ist auf Frei-
heitsstrafe nicht unter zwei Jahren zu erkennen.
Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel
vor, wenn

1.    der Täter mit dem Opfer den Beischlaf voll-
zieht oder vollziehen lässt oder ähnliche se-
xuelle Handlungen an dem Opfer vornimmt
oder von ihm vornehmen lässt, die dieses
besonders erniedrigen, insbesondere wenn
sie mit einem Eindringen in den Körper ver-
bunden sind (Vergewaltigung), oder

2.    die Tat von mehreren gemeinschaftlich be-
gangen wird.

(7) Auf Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren
ist zu erkennen, wenn der Täter

1.    eine Waffe oder ein anderes gefährliches
Werkzeug bei sich führt,

2.    sonst ein Werkzeug oder Mittel bei sich
führt, um den Widerstand einer anderen
Person durch Gewalt oder Drohung mit Ge-
walt zu verhindern oder zu überwinden,
oder

3.    das Opfer in die Gefahr einer schweren Ge-
sundheitsschädigung bringt.

(8) Auf Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren
ist zu erkennen, wenn der Täter

1.    bei der Tat eine Waffe oder ein anderes ge-
fährliches Werkzeug verwendet oder

2.    das Opfer

a)    bei der Tat körperlich schwer misshan-
delt oder

b)    durch die Tat in die Gefahr des Todes
bringt.

(9) In minder schweren Fällen der Absätze 1
und 2 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten
bis zu drei Jahren, in minder schweren Fällen
der Absätze 4 und 5 ist auf Freiheitsstrafe von
sechs Monaten bis zu zehn Jahren, in minder
schweren Fällen der Absätze 7 und 8 ist auf
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jah-
ren zu erkennen.

§ 180 Förderung sexueller Handlungen
 Minderjähriger

(1) Wer sexuellen Handlungen einer Person
unter sechzehn Jahren an oder vor einem Drit-
ten oder sexuellen Handlungen eines Dritten an
einer Person unter sechzehn Jahren 

1.    durch seine Vermittlung oder

2.    durch Gewähren oder Verschaffen von Ge-
legenheit

Vorschub leistet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Satz 1
Nr. 2 ist nicht anzuwenden, wenn der zur Sorge
für die Person Berechtigte handelt; dies gilt
nicht, wenn der Sorgeberechtigte durch das Vor-
schubleisten seine Erziehungspflicht gröblich
verletzt.
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(2) Wer eine Person unter achtzehn Jahren be-
stimmt, sexuelle Handlungen gegen Entgelt an
oder vor einem Dritten vorzunehmen oder von
einem Dritten an sich vornehmen zu lassen,
oder wer solchen Handlungen durch seine Ver-
mittlung Vorschub leistet, wird mit Freiheits -
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft.

(3) Im Fall des Absatzes 2 ist der Versuch straf-
bar.

§ 182 Sexueller Mißbrauch von
 Jugendlichen

(1) Wer eine Person unter achtzehn Jahren da-
durch missbraucht, dass er unter Ausnutzung
einer Zwangslage

1.    sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder
an sich von ihr vornehmen lässt oder

2.    diese dazu bestimmt, sexuelle Handlungen
an einem Dritten vorzunehmen oder von ei-
nem Dritten an sich vornehmen zu lassen,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder
mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird eine Person über achtzehn
Jahren bestraft, die eine Person unter achtzehn
Jahren dadurch missbraucht, dass sie gegen
Entgelt sexuelle Handlungen an ihr vornimmt
oder an sich von ihr vornehmen lässt.

(3) Eine Person über einundzwanzig Jahre, die
eine Person unter sechzehn Jahren dadurch
mißbraucht, daß sie

1.    sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder
an sich von ihr vornehmen läßt oder

2.    diese dazu bestimmt, sexuelle Handlungen
an einem Dritten vorzunehmen oder von ei-
nem Dritten an sich vornehmen zu lassen,

und dabei die ihr gegenüber fehlende Fähigkeit
des Opfers zur sexuellen Selbstbestimmung
ausnutzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jah-
ren oder mit Geldstrafe bestraft.

(4) Der Versuch ist strafbar.

(5) In den Fällen des Absatzes 3 wird die Tat
nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, daß die
Strafverfolgungsbehörde wegen des besonde-
ren öffentlichen Interesses an der Strafverfol-
gung ein Einschreiten von Amts wegen für ge -
boten hält.

(6) In den Fällen der Absätze 1 bis 3 kann das
Gericht von Strafe nach diesen Vorschriften ab-
sehen, wenn bei Berücksichtigung des Verhal-
tens der Person, gegen die sich die Tat richtet,
das Unrecht der Tat gering ist.

§ 184i Sexuelle Belästigung

(1) Wer eine andere Person in sexuell be-
stimmter Weise körperlich berührt und dadurch
belästigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn nicht
die Tat in anderen Vorschriften dieses Ab-
schnitts mit schwererer Strafe bedroht ist.

(2) In besonders schweren Fällen ist die Frei-
heitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren.
Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel
vor, wenn die Tat von mehreren gemeinschaft-
lich begangen wird.

(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei
denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen
des besonderen öffentlichen Interesses an der
Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts we-
gen für geboten hält.

§ 184k Verletzung des Intimbereichs durch
Bildaufnahmen

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder
mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1.    absichtlich oder wissentlich von den Geni-
talien, dem Gesäß, der weiblichen Brust
oder der diese Körperteile bedeckenden
Unterwäsche einer anderen Person unbe-
fugt eine Bildaufnahme herstellt oder über-
trägt, soweit diese Bereiche gegen Anblick
geschützt sind,
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2.    eine durch eine Tat nach Nummer 1 herge-
stellte Bildaufnahme gebraucht oder einer
dritten Person zugänglich macht oder

3.    eine befugt hergestellte Bildaufnahme der
in der Nummer 1 bezeichneten Art wissent-
lich unbefugt einer dritten Person zugäng-
lich macht.

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei
denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen
des besonderen öffentlichen Interesses an der
Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts we-
gen für geboten hält.

(3) Absatz 1 gilt nicht für Handlungen, die in
Wahrnehmung überwiegender berechtigter In-
teressen erfolgen, namentlich der Kunst oder
der Wissenschaft, der Forschung oder der Leh-
re, der Berichterstattung über Vorgänge des
Zeitgeschehens oder der Geschichte oder ähn-
lichen Zwecken dienen.

(4) Die Bildträger sowie Bildaufnahmegeräte
oder andere technische Mittel, die der Täter
oder Teilnehmer verwendet hat, können einge-
zogen werden. § 74a ist anzuwenden.

Vierzehnter Abschnitt
Beleidigung

[§§ 185–200]

§ 185 Beleidigung

Die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr oder mit Geldstrafe und, wenn die
Beleidigung öffentlich, in einer Versammlung,
durch Verbreiten eines Inhalts (§ 11 Absatz 3)
oder mittels einer Tätlichkeit begangen wird,
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.

§ 186 Üble Nachrede

Wer in Beziehung auf einen anderen eine Tat-
sache behauptet oder verbreitet, welche den-
selben verächtlich zu machen oder in der öf -
fentlichen Meinung herabzuwürdigen geeignet

ist, wird, wenn nicht diese Tatsache erweislich
wahr ist, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr
oder mit Geldstrafe und, wenn die Tat öffentlich,
in einer Versammlung oder durch Verbreiten ei-
nes Inhalts (§ 11 Absatz 3) begangen ist, mit
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft.

§ 187 Verleumdung

Wer wider besseres Wissen in Beziehung auf
einen anderen eine unwahre Tatsache behaup-
tet oder verbreitet, welche denselben verächt-
lich zu machen oder in der öffentlichen Meinung
herabzuwürdigen oder dessen Kredit zu gefähr-
den geeignet ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
zwei Jahren oder mit Geldstrafe und, wenn die
Tat öffentlich, in einer Versammlung oder durch
Verbreiten eines Inhalts (§ 11 Absatz 3) began-
gen ist, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft.

Fünfzehnter Abschnitt
Verletzung des persönlichen Lebens- und

 Geheimbereichs
[§§ 201–210]

§ 201 Verletzung der Vertraulichkeit des
Wortes

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder
mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt

1.    das nichtöffentlich gesprochene Wort eines
anderen auf einen Tonträger aufnimmt
oder

2.    eine so hergestellte Aufnahme gebraucht
oder einem Dritten zugänglich macht.

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt

1.    das nicht zu seiner Kenntnis bestimmte
nichtöffentlich gesprochene Wort eines an-
deren mit einem Abhörgerät abhört oder

2.    das nach Absatz 1 Nr. 1 aufgenommene
oder nach Absatz 2 Nr. 1 abgehörte nichtöf-
fentlich gesprochene Wort eines anderen
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im Wortlaut oder seinem wesentlichen In-
halt nach öffentlich mitteilt.

Die Tat nach Satz 1 Nr. 2 ist nur strafbar, wenn
die öffentliche Mitteilung geeignet ist, berech-
tigte Interessen eines anderen zu beeinträchti-
gen. Sie ist nicht rechtswidrig, wenn die öffent-
liche Mitteilung zur Wahrnehmung überragen-
der öffentlicher Interessen gemacht wird.

(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder
mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Amtsträger
oder als für den öffentlichen Dienst besonders
Verpflichteter die Vertraulichkeit des Wortes
verletzt (Absätze 1 und 2).

(4) Der Versuch ist strafbar.

(5) Die Tonträger und Abhörgeräte, die der Tä-
ter oder Teilnehmer verwendet hat, können ein-
gezogen werden. § 74a ist anzuwenden.

§ 201a Verletzung des höchstpersönlichen
Lebensbereichs und von Persönlichkeits-

rechten durch Bildaufnahmen

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder
mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1.    von einer anderen Person, die sich in einer
Wohnung oder einem gegen Einblick be -
sonders geschützten Raum befindet, unbe-
fugt eine Bildaufnahme herstellt oder über-
trägt und dadurch den höchstpersönlichen
Lebensbereich der abgebildeten Person
verletzt,

2.    eine Bildaufnahme, die die Hilflosigkeit ei-
ner anderen Person zur Schau stellt, unbe-
fugt herstellt oder überträgt und dadurch
den höchstpersönlichen Lebensbereich der
abgebildeten Person verletzt,

3.    eine Bildaufnahme, die in grob anstößiger
Weise eine verstorbene Person zur Schau
stellt, unbefugt herstellt oder überträgt,

4.    eine durch eine Tat nach den Nummern 1
bis 3 hergestellte Bildaufnahme gebraucht
oder einer dritten Person zugänglich macht
oder

5.    eine befugt hergestellte Bildaufnahme der
in den Nummern 1 bis 3 bezeichneten Art
wissentlich unbefugt einer dritten Person
zugänglich macht und in den Fällen oder
Nummern 1 und 2 dadurch den höchstper-
sönlichen Lebensbereich der abgebildeten
Person verletzt.

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt von ei-
ner anderen Person eine Bildaufnahme, die ge-
eignet ist, dem Ansehen der abgebildeten Per-
son erheblich zu schaden, einer dritten Person
zugänglich macht. Dies gilt unter den gleichen
Voraussetzungen auch für eine Bildaufnahme
von einer verstorbenen Person.

(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder
mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine Bildauf-
nahme, die die Nacktheit einer anderen Person
unter achtzehn Jahren zum Gegenstand hat,

1.    herstellt oder anbietet, um sie einer dritten
Person gegen Entgelt zu verschaffen, oder

2.    sich oder einer dritten Person gegen Entgelt
verschafft.

(4) Absatz 1 Nummer 2 und 3, auch in Verbin-
dung mit Absatz 1 Nummer 4 oder 5, Absatz 2
und 3 gelten nicht für Handlungen, die in Wahr-
nehmung überwiegender berechtigter Interes-
sen erfolgen, namentlich der Kunst oder der
Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre,
der Berichterstattung über Vorgänge des Zeit-
geschehens oder der Geschichte oder ähnli-
chen Zwecken dienen.

(5) Die Bildträger sowie Bildaufnahmegeräte
oder andere technische Mittel, die der Täter
oder Teilnehmer verwendet hat, können einge-
zogen werden. § 74a ist anzuwenden.
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Siebzehnter Abschnitt
Straftaten gegen die körperliche

Unversehrtheit
[§§ 223–231]

§ 223 Körperverletzung

(1) Wer eine andere Person körperlich
mißhandelt oder an der Gesundheit schädigt,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder
mit Geldstrafe bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 224 Gefährliche Körperverletzung

(1) Wer die Körperverletzung 

1.    durch Beibringung von Gift oder anderen
gesundheitsschädlichen Stoffen,

2.    mittels einer Waffe oder eines anderen ge-
fährlichen Werkzeugs,

3.    mittels eines hinterlistigen Überfalls,

4.    mit einem anderen Beteiligten gemein-
schaftlich oder

5.    mittels einer das Leben gefährdenden Be-
handlung

begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Mo-
naten bis zu zehn Jahren, in minder schweren
Fällen mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis
zu fünf Jahren bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 225 Mißhandlung von Schutzbefohlenen

(1) Wer eine Person unter achtzehn Jahren
oder eine wegen Gebrechlichkeit oder Krank-
heit wehrlose Person, die

1.    seiner Fürsorge oder Obhut untersteht,

2.    seinem Hausstand angehört,

3.    von dem Fürsorgepflichtigen seiner Gewalt
überlassen worden oder

4.    ihm im Rahmen eines Dienst- oder Arbeits-
verhältnisses untergeordnet ist,

quält oder roh mißhandelt, oder wer durch bös-
willige Vernachlässigung seiner Pflicht, für sie
zu sorgen, sie an der Gesundheit schädigt, wird
mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu
zehn Jahren bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

(3) Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr
ist zu erkennen, wenn der Täter die schutzbe-
fohlene Person durch die Tat in die Gefahr

1.    des Todes oder einer schweren Gesund-
heitsschädigung oder

2.    einer erheblichen Schädigung der körperli-
chen oder seelischen Entwicklung

bringt.

(4) In minder schweren Fällen des Absatzes 1
ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu
fünf Jahren, in minder schweren Fällen des Ab-
satzes 3 auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten
bis zu fünf Jahren zu erkennen.

Achtzehnter Abschnitt
Straftaten gegen die persönliche Freiheit

[§§ 232–241a]

§ 238 Nachstellung

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder
mit Geldstrafe wird bestraft, wer einer anderen
Person in einer Weise unbefugt nachstellt, die
geeignet ist, deren Lebensgestaltung nicht
unerheblich zu beeinträchtigen, indem er wie-
derholt

1.    die räumliche Nähe dieser Person aufsucht,

2.    unter Verwendung von Telekommunikati-
onsmitteln oder sonstigen Mitteln der Kom-
munikation oder über Dritte Kontakt zu die-
ser Person herzustellen versucht,

3.    unter missbräuchlicher Verwendung von
personenbezogenen Daten dieser Person

a)    Bestellungen von Waren oder Dienst -
leistungen für sie aufgibt oder
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b)    Dritte veranlasst, Kontakt mit ihr aufzu-
nehmen, 

4.    diese Person mit der Verletzung von Leben,
körperlicher Unversehrtheit, Gesundheit
oder Freiheit ihrer selbst, eines ihrer An-
gehörigen oder einer anderen ihr naheste-
henden Person bedroht,

5.   zulasten dieser Person, eines ihrer An-
gehörigen oder einer anderen ihr nahe -
stehenden Person eine Tat nach § 202a,
§ 202b oder § 202c begeht,

6.    eine Abbildung dieser Person, eines ihrer
Angehörigen oder einer anderen ihr nahe-
stehenden Person verbreitet oder der Öf-
fentlichkeit zugänglich macht,

7.   einen Inhalt (§ 11 Absatz 3), der geeignet
ist, diese Person verächtlich zu machen
oder in der öffentlichen Meinung herabzu-
würdigen, unter Vortäuschung der Urheber-
schaft der Person verbreitet oder der Öf-
fentlichkeit zugänglich macht oder

8.   eine mit den Nummern 1 bis 7 vergleichba-
re Handlung vornimmt.

(2) In besonders schweren Fällen des Absat-
zes 1 Nummer 1 bis 7 wird die Nachstellung mit
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jah-
ren bestraft. Ein besonders schwerer Fall liegt
in der Regel vor, wenn der Täter

1.    durch die Tat eine Gesundheitsschädigung
des Opfers, eines Angehörigen des Opfers
oder einer anderen dem Opfer nahestehen-
den Person verursacht,

2.    das Opfer, einen Angehörigen des Opfers
oder eine andere dem Opfer nahestehende
Person durch die Tat in die Gefahr des To-
des oder einer schweren Gesundheitsschä-
digung bringt,

3.    dem Opfer durch eine Vielzahl von Tathand-
lungen über einen Zeitraum von mindes -
tens sechs Monaten nachstellt,

4.    bei einer Tathandlung nach Absatz 1 Num-
mer 5 ein Computerprogramm einsetzt,
dessen Zweck das digitale Ausspähen an-
derer Personen ist,

5.   eine durch eine Tathandlung nach Absatz 1
Nummer 5 erlangte Abbildung bei einer Tat-
handlung nach Absatz 1 Nummer 6 verwen-
det,

6.    einen durch eine Tathandlung nach Absatz
1 Nummer 5 erlangten Inhalt (§ 11 Absatz
3) bei einer Tathandlung nach Absatz 1
Nummer 7 verwendet oder

7.    über einundzwanzig Jahre ist und das Opfer
unter sechzehn Jahre ist.

(3) Verursacht der Täter durch die Tat den Tod
des Opfers, eines Angehörigen des Opfers oder
einer anderen dem Opfer nahestehenden Per-
son, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem
Jahr bis zu zehn Jahren.

§ 240 Nötigung

(1) Wer einen Menschen rechtswidrig mit Ge-
walt oder durch Drohung mit einem empfindli-
chen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Un-
terlassung nötigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwen-
dung der Gewalt oder die Androhung des Übels
zu dem angestrebten Zweck als verwerflich an-
zusehen ist.

(3) Der Versuch ist strafbar.

(4) In besonders schweren Fällen ist die Strafe
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf
Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der
Regel vor, wenn der Täter

1.    eine Schwangere zum Schwangerschafts-
abbruch nötigt oder

2.    seine Befugnisse oder seine Stellung als
Amtsträger mißbraucht.
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§ 241 Bedrohung

(1) Wer einen Menschen mit der Begehung ei-
ner gegen ihn oder eine ihm nahestehende Per-
son gerichteten rechtswidrigen Tat gegen die
sexuelle Selbstbestimmung, die körperliche Un-
versehrtheit, die persönliche Freiheit oder ge-
gen eine Sache von bedeutendem Wert be-
droht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr
oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Wer einen Menschen mit der Begehung ei-
nes gegen ihn oder eine ihm nahestehende Per-
son gerichteten Verbrechens bedroht, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft.

(3) Ebenso wird bestraft, wer wider besseres
Wissen einem Menschen vortäuscht, daß die
Verwirklichung eines gegen ihn oder eine ihm
nahestehende Person gerichteten Verbrechens
bevorstehe.

(4) Wird die Tat öffentlich, in einer Versamm-
lung oder durch Verbreiten eines Inhalts (§ 11
Absatz 3) begangen, ist in den Fällen des Absat-
zes 1 auf Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder
auf Geldstrafe und in den Fällen der Absätze 2
und 3 auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder
auf Geldstrafe zu erkennen.

(5) Die für die angedrohte Tat geltenden Vor-
schriften über den Strafantrag sind entspre-
chend anzuwenden.
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Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

Teilzeit- und Befristungsgesetz

§ 1 Zielsetzung

Ziel des Gesetzes ist, Teilzeitarbeit zu fördern,
die Voraussetzungen für die Zulässigkeit befris -
teter Arbeitsverträge festzulegen und die Dis -
kriminierung von teilzeitbeschäftigten und be-
fristet beschäftigten Arbeitnehmern zu verhin-
dern.

§ 2 Begriff des teilzeitbeschäftigten Arbeit-
nehmers

(1) Teilzeitbeschäftigt ist ein Arbeitnehmer,
dessen regelmäßige Wochenarbeitszeit kürzer
ist als die eines vergleichbaren vollzeitbeschäf-
tigten Arbeitnehmers. Ist eine regelmäßige
 Wochenarbeitszeit nicht vereinbart, so ist ein
Arbeitnehmer teilzeitbeschäftigt, wenn seine re-
gelmäßige Arbeitszeit im Durchschnitt eines bis
zu einem Jahr reichenden Beschäftigungszeit-
raums unter der eines vergleichbaren vollzeit-
beschäftigten Arbeitnehmers liegt. Vergleichbar
ist ein vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer des
Betriebes mit derselben Art des Arbeitsverhält-
nisses und der gleichen oder einer ähnlichen
Tätigkeit. Gibt es im Betrieb keinen vergleich -
baren vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer, so ist
der vergleichbare vollzeitbeschäftigte Arbeit-
nehmer auf Grund des anwendbaren Tarifver-
trages zu bestimmen; in allen anderen Fällen ist
darauf abzustellen, wer im jeweiligen Wirt-
schaftszweig üblicherweise als vergleichbarer
vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer anzusehen
ist.

(2) Teilzeitbeschäftigt ist auch ein Arbeitneh-
mer, der eine geringfügige Beschäftigung nach
§ 8 Abs. 1 Nr. 1 des Vierten Buches Sozialge-
setzbuch ausübt.

§ 3 Begriff des befristet beschäftigten
Arbeitnehmers

(1) Befristet beschäftigt ist ein Arbeitnehmer
mit einem auf bestimmte Zeit geschlossenen

Arbeitsvertrag. Ein auf bestimmte Zeit ge -
schlossener Arbeitsvertrag (befristeter Arbeits-
vertrag) liegt vor, wenn seine Dauer kalender-
mäßig bestimmt ist (kalendermäßig befristeter
Arbeitsvertrag) oder sich aus Art, Zweck oder
Beschaffenheit der Arbeitsleistung ergibt
(zweckbefristeter Arbeitsvertrag).

(2) Vergleichbar ist ein unbefristet beschäftig-
ter Arbeitnehmer des Betriebes mit der gleichen
oder einer ähnlichen Tätigkeit. Gibt es im
 Betrieb keinen vergleichbaren unbefristet be-
schäftigten Arbeitnehmer, so ist der vergleich-
bare unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer auf
Grund des anwendbaren Tarifvertrages zu be-
stimmen; in allen anderen Fällen ist darauf ab-
zustellen, wer im jeweiligen Wirtschaftszweig
üblicherweise als vergleichbarer unbefristet be-
schäftigter Arbeitnehmer anzusehen ist.

§ 4 Verbot der Diskriminierung

(1) Ein teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer darf
wegen der Teilzeitarbeit nicht schlechter behan-
delt werden als ein vergleichbarer vollzeit -
beschäftigter Arbeitnehmer, es sei denn, dass
sachliche Gründe eine unterschiedliche Be-
handlung rechtfertigen. Einem teilzeitbeschäf-
tigten Arbeitnehmer ist Arbeitsentgelt oder eine
andere teilbare geldwerte Leistung mindestens
in dem Umfang zu gewähren, der dem Anteil sei-
ner Arbeitszeit an der Arbeitszeit eines ver-
gleichbaren vollzeitbeschäftigten Arbeitneh-
mers entspricht.

(2) Ein befristet beschäftigter Arbeitnehmer
darf wegen der Befristung des Arbeitsvertrages
nicht schlechter behandelt werden, als ein ver-
gleichbarer unbefristet beschäftigter Arbeitneh-
mer, es sei denn, dass sachliche Gründe eine
unterschiedliche Behandlung rechtfertigen. Ei-
nem befristet beschäftigten Arbeitnehmer ist
Arbeitsentgelt oder eine andere teilbare geld-
werte Leistung, die für einen bestimmten Be-
messungszeitraum gewährt wird, mindestens in
dem Umfang zu gewähren, der dem Anteil sei-
ner Beschäftigungsdauer am Bemessungszeit-
raum entspricht. Sind bestimmte Beschäfti-
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gungsbedingungen von der Dauer des Beste-
hens des Arbeitsverhältnisses in demselben
Betrieb oder Unternehmen abhängig, so sind
für befristet beschäftigte Arbeitnehmer diesel-
ben Zeiten zu berücksichtigen wie für unbefris -
tet beschäftigte Arbeitnehmer, es sei denn,
dass eine unterschiedliche Berücksichtigung
aus sach lichen Gründen gerechtfertigt ist.

§ 5 Benachteiligungsverbot

Der Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer nicht
wegen der Inanspruchnahme von Rechten nach
diesem Gesetz benachteiligen.

Zweiter Abschnitt
Teilzeitarbeit

§ 6 Förderung von Teilzeitarbeit

Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmern, auch
in leitenden Positionen, Teilzeitarbeit nach
Maßgabe dieses Gesetzes zu ermöglichen.

§ 7 Ausschreibung; Erörterung; Information
über freie  Arbeitsplätze

(1) Der Arbeitgeber hat einen Arbeitsplatz, den
er öffentlich oder innerhalb des Betriebes aus-
schreibt, auch als Teilzeitarbeitsplatz auszu-
schreiben, wenn sich der Arbeitsplatz hierfür
eignet.

(2) Der Arbeitgeber hat mit dem Arbeitnehmer
dessen Wunsch nach Veränderung von Dauer
oder Lage oder von Dauer und Lage seiner ver-
traglich vereinbarten Arbeitszeit zu erörtern und
den Arbeitnehmer über entsprechende Arbeits-
plätze zu informieren, die im Betrieb oder Unter-
nehmen besetzt werden sollen. Dies gilt unab-
hängig vom Umfang der Arbeitszeit. Der Arbeit-
nehmer kann ein Mitglied der Arbeitnehmerver-
tretung zur Unterstützung oder Vermittlung
hinzuziehen.

(3) Der Arbeitgeber hat einem Arbeitnehmer,
dessen Arbeitsverhältnis länger als sechs Mo-

nate bestanden und der ihm in Textform den
Wunsch nach Absatz 2 Satz 1 angezeigt hat, in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Anzeige
eine begründete Antwort in Textform mitzutei-
len. Hat der Arbeitgeber in den letzten zwölf Mo-
naten vor Zugang der Anzeige bereits einmal ei-
nen in Textform geäußerten Wunsch nach Ab-
satz 2 Satz 1 in Textform begründet beantwor-
tet, ist eine mündliche Erörterung nach Absatz
2 ausreichend.

(4) Der Arbeitgeber hat die Arbeitnehmerver-
tretung über angezeigte Arbeitszeitwünsche
nach Absatz 2 sowie über Teilzeitarbeit im Be-
trieb und Unternehmen zu informieren, insbe-
sondere über vorhandene oder geplante Teil-
zeitarbeitsplätze und über die Umwandlung von
Teilzeitarbeitsplätzen in Vollzeitarbeitsplätze
oder umgekehrt. Der Arbeitnehmervertretung
sind auf Verlangen die erforderlichen Unterla-
gen zur Verfügung zu stellen; § 92 des Be -
triebsverfassungsgesetzes bleibt unberührt.

§ 8 Zeitlich nicht begrenzte Verringerung der
Arbeitszeit

(1) Ein Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhält-
nis länger als sechs Monate bestanden hat,
kann verlangen, dass seine vertraglich verein-
barte Arbeitszeit verringert wird.

(2) Der Arbeitnehmer muss die Verringerung
seiner Arbeitszeit und den Umfang der Verrin -
gerung spätestens drei Monate vor deren Be-
ginn in Textform geltend machen. Er soll dabei
die gewünschte Verteilung der Arbeitszeit ange-
ben.

(3) Der Arbeitgeber hat mit dem Arbeitnehmer
die gewünschte Verringerung der Arbeitszeit mit
dem Ziel zu erörtern, zu einer Vereinbarung zu
gelangen. Er hat mit dem Arbeitnehmer Einver-
nehmen über die von ihm festzulegende Vertei-
lung der Arbeitszeit zu erzielen.

(4) Der Arbeitgeber hat der Verringerung der
Arbeitszeit zuzustimmen und ihre Verteilung
entsprechend den Wünschen des Arbeitneh-
mers festzulegen, soweit betriebliche Gründe
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nicht entgegenstehen. Ein betrieblicher Grund
liegt insbesondere vor, wenn die Verringerung
der Arbeitszeit die Organisation, den Arbeitsab-
lauf oder die Sicherheit im Betrieb wesentlich
beeinträchtigt oder unverhältnismäßige Kosten
verursacht. Die Ablehnungsgründe können
durch Tarifvertrag festgelegt werden. Im Gel-
tungsbereich eines solchen Tarifvertrages kön-
nen nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer die Anwendung der tariflichen Re-
gelungen über die Ablehnungsgründe vereinba-
ren.

(5) Die Entscheidung über die Verringerung
der Arbeitszeit und ihre Verteilung hat der Ar-
beitgeber dem Arbeitnehmer spätestens einen
Monat vor dem gewünschten Beginn der Ver -
ringerung in Textform mitzuteilen. Haben sich
Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht nach
Absatz 3 Satz 1 über die Verringerung der Ar-
beitszeit geeinigt und hat der Arbeitgeber die
 Arbeitszeitverringerung nicht spätestens einen
Monat vor deren gewünschtem Beginn in Text-
form abgelehnt, verringert sich die Arbeitszeit in
dem vom Arbeitnehmer gewünschten Umfang.
Haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die
Verteilung der Arbeitszeit kein Einvernehmen
nach Absatz 3 Satz 2 erzielt und hat der Arbeit-
geber nicht spätestens einen Monat vor dem
gewünschten Beginn der Arbeitszeitverringe-
rung die gewünschte Verteilung der Arbeitszeit
in Textform abgelehnt, gilt die Verteilung der Ar-
beitszeit entsprechend den Wünschen des Ar-
beitnehmers als festgelegt. Der Arbeitgeber
kann die nach Satz 3 oder Absatz 3 Satz 2 fest-
gelegte Verteilung der Arbeitszeit wieder än-
dern, wenn das betriebliche Interesse daran
das Interesse des Arbeitnehmers an der Bei -
behaltung erheblich überwiegt und der Arbeit-
geber die Änderung spätestens einen Monat
vorher angekündigt hat.

(6) Der Arbeitnehmer kann eine erneute Ver-
ringerung der Arbeitszeit frühestens nach Ab-
lauf von zwei Jahren verlangen, nachdem der
Arbeitgeber einer Verringerung zugestimmt
oder sie berechtigt abgelehnt hat.

(7) Für den Anspruch auf Verringerung der
 Arbeitszeit gilt die Voraussetzung, dass der
 Arbeitgeber, unabhängig von der Anzahl der
Personen in Berufsbildung, in der Regel mehr
als 15 Arbeitnehmer beschäftigt.

§ 9 Verlängerung der Arbeitszeit

Der Arbeitgeber hat einen teilzeitbeschäftig-
ten Arbeitnehmer, der ihm in Textform den
Wunsch nach einer Verlängerung seiner ver-
traglich vereinbarten Arbeitszeit angezeigt hat,
bei der Besetzung eines Arbeitsplatzes bevor-
zugt zu berücksichtigen, es sei denn, dass

1.    es sich dabei nicht um einen entsprechen-
den freien Arbeitsplatz handelt oder

2.    der teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer nicht
mindestens gleich geeignet ist wie ein an-
derer vom Arbeitgeber bevorzugter Bewer-
ber oder

3.    Arbeitszeitwünsche anderer teilzeitbe-
schäftigter Arbeitnehmer oder

4.    dringende betriebliche Gründe entgegen-
stehen.

Ein freier zu besetzender Arbeitsplatz liegt vor,
wenn der Arbeitgeber die Organisationsent-
scheidung getroffen hat, diesen zu schaffen
oder einen unbesetzten Arbeitsplatz neu zu be-
setzen.

§ 9a Zeitlich begrenzte Verringerung der
 Arbeitszeit

(1) Ein Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhält-
nis länger als sechs Monate bestanden hat,
kann verlangen, dass seine vertraglich verein-
barte Arbeitszeit für einen im Voraus zu bestim-
menden Zeitraum verringert wird. Der begehrte
Zeitraum muss mindestens ein Jahr und darf
höchstens fünf Jahre betragen. Der Arbeitneh-
mer hat nur dann einen Anspruch auf zeitlich
begrenzte Verringerung der Arbeitszeit, wenn
der Arbeitgeber in der Regel mehr als 45 Arbeit-
nehmer beschäftigt.
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(2) Der Arbeitgeber kann das Verlangen des
Arbeitnehmers nach Verringerung der Arbeits-
zeit ablehnen, soweit betriebliche Gründe ent-
gegenstehen; § 8 Absatz 4 gilt entsprechend.
Ein Arbeitgeber, der in der Regel mehr als 45,
aber nicht mehr als 200 Arbeitnehmer be -
schäftigt, kann das Verlangen eines Arbeitneh-
mers auch ablehnen, wenn zum Zeitpunkt des
begehrten Beginns der verringerten Arbeitszeit
bei einer Arbeitnehmerzahl von in der Regel

1.    mehr als 45 bis 60 bereits mindestens vier,

2.    mehr als 60 bis 75 bereits mindestens fünf,

3.    mehr als 75 bis 90 bereits mindestens
sechs,

4.    mehr als 90 bis 105 bereits mindestens
sieben,

5.    mehr als 105 bis 120 bereits mindestens
acht,

6.    mehr als 120 bis 135 bereits mindestens
neun,

7.    mehr als 135 bis 150 bereits mindestens
zehn,

8.    mehr als 150 bis 165 bereits mindestens
elf,

9.    mehr als 165 bis 180 bereits mindestens
zwölf,

10. mehr als 180 bis 195 bereits mindestens
13,

11. mehr als 195 bis 200 bereits mindestens
14

andere Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit nach Ab-
satz 1 verringert haben.

(3) Im Übrigen gilt für den Umfang der Verrin-
gerung der Arbeitszeit und für die gewünschte
Verteilung der Arbeitszeit § 8 Absatz 2 bis 5. Für
den begehrten Zeitraum der Verringerung der
Arbeitszeit sind § 8 Absatz 2 Satz 1, Absatz 3
Satz 1, Absatz 4 sowie Absatz 5 Satz 1 und 2
entsprechend anzuwenden.

(4) Während der Dauer der zeitlich begrenzten
Verringerung der Arbeitszeit kann der Arbeit-
nehmer keine weitere Verringerung und keine
Verlängerung seiner Arbeitszeit nach diesem
Gesetz verlangen; § 9 findet keine Anwendung.

(5) Ein Arbeitnehmer, der nach einer zeitlich
begrenzten Verringerung der Arbeitszeit nach
Absatz 1 zu seiner ursprünglichen vertraglich
vereinbarten Arbeitszeit zurückgekehrt ist,
kann eine erneute Verringerung der Arbeitszeit
nach diesem Gesetz frühestens ein Jahr nach
der Rückkehr zur ursprünglichen Arbeitszeit
verlangen. Für einen erneuten Antrag auf Ver-
ringerung der Arbeitszeit nach berechtigter Ab-
lehnung auf Grund entgegenstehender betrieb-
licher Gründe nach Absatz 2 Satz 1 gilt § 8 Ab-
satz 6 entsprechend. Nach berechtigter Ableh-
nung auf Grund der Zumutbarkeitsregelung
nach Absatz 2 Satz 2 kann der Arbeitnehmer
frühestens nach Ablauf von einem Jahr nach
der Ablehnung erneut eine Verringerung der Ar-
beitszeit verlangen.

(6) Durch Tarifvertrag kann der Rahmen für
den Zeitraum der Arbeitszeitverringerung ab-
weichend von Absatz 1 Satz 2 auch zuunguns-
ten des Arbeitnehmers festgelegt werden.

(7) Bei der Anzahl der Arbeitnehmer nach Ab-
satz 1 Satz 3 und Absatz 2 sind Personen in Be-
rufsbildung nicht zu berücksichtigen.

§ 10 Aus- und Weiterbildung

Der Arbeitgeber hat Sorge zu tragen, dass
auch teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer an Aus-
und Weiterbildungsmaßnahmen zur Förderung
der beruflichen Entwicklung und Mobilität teil-
nehmen können, es sei denn, dass dringende
betriebliche Gründe oder Aus- und Weiterbil-
dungswünsche anderer teilzeit- oder vollzeitbe-
schäftigter Arbeitnehmer entgegenstehen.

§ 11 Kündigungsverbot

Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses we-
gen der Weigerung eines Arbeitnehmers, von ei-
nem Vollzeit- in ein Teilzeitarbeitsverhältnis
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oder umgekehrt zu wechseln, ist unwirksam.
Das Recht zur Kündigung des Arbeitsverhält -
nisses aus anderen Gründen bleibt unberührt.

§ 12 Arbeit auf Abruf

(1) Arbeitgeber und Arbeitnehmer können ver-
einbaren, dass der Arbeitnehmer seine Arbeits-
leistung entsprechend dem Arbeitsanfall zu er-
bringen hat (Arbeit auf Abruf). Die Vereinbarung
muss eine bestimmte Dauer der wöchentlichen
und täglichen Arbeitszeit festlegen. Wenn die
Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit nicht fest-
gelegt ist, gilt eine Arbeitszeit von 20 Stunden
als vereinbart. Wenn die Dauer der täglichen Ar-
beitszeit nicht festgelegt ist, hat der Arbeitgeber
die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers jeweils
für mindestens drei aufeinander folgende Stun-
den in Anspruch zu nehmen.

(2) Ist für die Dauer der wöchentlichen Arbeits-
zeit nach Absatz 1 Satz 2 eine Mindestarbeits-
zeit vereinbart, darf der Arbeitgeber nur bis zu
25 Prozent der wöchentlichen Arbeitszeit zu-
sätzlich abrufen. Ist für die Dauer der wöchent-
lichen Arbeitszeit nach Absatz 1 Satz 2 eine
Höchstarbeitszeit vereinbart, darf der Arbeitge-
ber nur bis zu 20 Prozent der wöchentlichen Ar-
beitszeit weniger abrufen.

(3) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Zeit-
rahmen, bestimmt durch Referenzstunden und
Referenztage, festzulegen, in dem auf seine
Aufforderung hin Arbeit stattfinden kann. Der
Arbeitnehmer ist nur zur Arbeitsleistung ver-
pflichtet, wenn der Arbeitgeber ihm die Lage sei-
ner Arbeitszeit jeweils mindestens vier Tage im
Voraus mitteilt und die Arbeitsleistung im Zeit-
rahmen nach Satz 1 zu erfolgen hat.

(4) Zur Berechnung der Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfall ist die maßgebende regelmäßige
Arbeitszeit im Sinne von § 4 Absatz 1 des Ent-
geltfortzahlungsgesetzes die durchschnittliche
Arbeitszeit der letzten drei Monate vor Beginn
der Arbeitsunfähigkeit (Referenzzeitraum). Hat
das Arbeitsverhältnis bei Beginn der Arbeitsun-
fähigkeit keine drei Monate bestanden, ist der
Berechnung des Entgeltfortzahlungsanspruchs

die durchschnittliche Arbeitszeit dieses kürze-
ren Zeitraums zugrunde zu legen. Zeiten von
Kurzarbeit, unverschuldeter Arbeitsversäum-
nis, Arbeitsausfällen und Urlaub im Referenz-
zeitraum bleiben außer Betracht. Für den Ar-
beitnehmer günstigere Regelungen zur Berech-
nung der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall
finden Anwendung.

(5) Für die Berechnung der Entgeltzahlung an
Feiertagen nach § 2 Absatz 1 des Entgeltfort-
zahlungsgesetzes gilt Absatz 4 entsprechend.

(6) Durch Tarifvertrag kann von Absatz 1 und
von der Vorankündigungsfrist nach Absatz 3
Satz 2 auch zuungunsten des Arbeitnehmers
abgewichen werden, wenn der Tarifvertrag Re-
gelungen über die tägliche und wöchentliche Ar-
beitszeit und die Vorankündigungsfrist vorsieht.
Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertra-
ges können nicht tarifgebundene Arbeitgeber
und Arbeitnehmer die Anwendung der tarifli-
chen Regelungen über die Arbeit auf Abruf ver-
einbaren.

§ 13 Arbeitsplatzteilung

(1) Arbeitgeber und Arbeitnehmer können ver-
einbaren, dass mehrere Arbeitnehmer sich die
Arbeitszeit an einem Arbeitsplatz teilen (Ar -
beitsplatzteilung). Ist einer dieser Arbeitnehmer
an der Arbeitsleistung verhindert, sind die an -
deren Arbeitnehmer zur Vertretung verpflichtet,
wenn sie der Vertretung im Einzelfall zuge-
stimmt haben. Eine Pflicht zur Vertretung be-
steht auch, wenn der Arbeitsvertrag bei Vorlie-
gen dringender betrieblicher Gründe eine Ver-
tretung vorsieht und diese im Einzelfall zumut-
bar ist.

(2) Scheidet ein Arbeitnehmer aus der Ar -
beitsplatzteilung aus, so ist die darauf gestützte
Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines
 anderen in die Arbeitsplatzteilung einbezoge-
nen Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber un-
wirksam. Das Recht zur Änderungskündigung
aus diesem Anlass und zur Kündigung des Ar-
beitsverhältnisses aus anderen Gründen bleibt
unberührt.
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(3) Die Absätze 1 und 2 sind entsprechend an-
zuwenden, wenn sich Gruppen von Arbeitneh-
mern auf bestimmten Arbeitsplätzen in festge-
legten Zeitabschnitten abwechseln, ohne dass
eine Arbeitsplatzteilung im Sinne des Absatzes
1 vorliegt.

(4) Durch Tarifvertrag kann von den Absätzen
1 und 3 auch zuungunsten des Arbeitnehmers
abgewichen werden, wenn der Tarifvertrag Re-
gelungen über die Vertretung der Arbeitnehmer
enthält. Im Geltungsbereich eines solchen Ta -
rifvertrages können nicht tarifgebundene Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer die Anwendung
der tariflichen Regelungen über die Arbeits-
platzteilung vereinbaren.

Dritter Abschnitt
Befristete Arbeitsverträge

§ 14 Zulässigkeit der Befristung

(1) Die Befristung eines Arbeitsvertrages ist
zulässig, wenn sie durch einen sachlichen
Grund gerechtfertigt ist. Ein sachlicher Grund
liegt insbesondere vor, wenn 

1.   der betriebliche Bedarf an der Arbeitsleis -
tung nur vorübergehend besteht,

2.   die Befristung im Anschluss an eine Ausbil-
dung oder ein Studium erfolgt, um den
Übergang des Arbeitnehmers in eine An-
schlussbeschäftigung zu erleichtern,

3.   der Arbeitnehmer zur Vertretung eines an-
deren Arbeitnehmers beschäftigt wird,

4.   die Eigenart der Arbeitsleistung die Befris -
tung rechtfertigt,

5.   die Befristung zur Erprobung erfolgt,

6.   in der Person des Arbeitnehmers liegende
Gründe die Befristung rechtfertigen,

7.   der Arbeitnehmer aus Haushaltsmitteln
vergütet wird, die haushaltsrechtlich für ei-
ne befristete Beschäftigung bestimmt sind,
und er entsprechend beschäftigt wird oder

8.   die Befristung auf einem gerichtlichen Ver-
gleich beruht.

(2) Die kalendermäßige Befristung eines Ar-
beitsvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen
Grundes ist bis zur Dauer von zwei Jahren zuläs-
sig; bis zu dieser Gesamtdauer von zwei Jahren
ist auch die höchstens dreimalige Verlängerung
eines kalendermäßig befristeten Arbeitsvertra-
ges zulässig. Eine Befristung nach Satz 1 ist
nicht zulässig, wenn mit demselben Arbeitgeber
bereits zuvor ein befristetes oder unbefristetes
Arbeitsverhältnis bestanden hat. Durch Tarif-
vertrag kann die Anzahl der Verlängerungen
oder die Höchstdauer der Befristung abwei-
chend von Satz 1 festgelegt werden. Im Gel-
tungsbereich eines solchen Tarifvertrages
 können nicht tarifgebundene Arbeitgeber und
Arbeitnehmer die Anwendung der tariflichen
 Regelungen vereinbaren.

(2a) In den ersten vier Jahren nach der Grün-
dung eines Unternehmens ist die kalender-
mäßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne
Vorliegen eines sachlichen Grundes bis zur
Dauer von vier Jahren zulässig; bis zu dieser Ge-
samtdauer von vier Jahren ist auch die mehrfa-
che Verlängerung eines kalendermäßig befris -
teten Arbeitsvertrages zulässig. Dies gilt nicht
für Neugründungen im Zusammenhang mit der
rechtlichen Umstrukturierung von Unternehmen
und Konzernen. Maßgebend für den Zeitpunkt
der Gründung des Unternehmens ist die Auf-
nahme einer Erwerbstätigkeit, die nach § 138
der Abgabenordnung der Gemeinde oder dem
Finanzamt mitzuteilen ist. Auf die Befristung ei-
nes Arbeitsvertrages nach Satz 1 findet Absatz
2 Satz 2 bis 4 entsprechende Anwendung.

(3) Die kalendermäßige Befristung eines Ar-
beitsvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen
Grundes ist bis zu einer Dauer von fünf Jahren
zulässig, wenn der Arbeitnehmer bei Beginn
des befristeten Arbeitsverhältnisses das
52. Lebensjahr vollendet hat und unmittelbar
vor Beginn des befristeten Arbeitsverhältnisses
mindestens vier Monate beschäftigungslos im
Sinne des § 138 Absatz 1 Nummer 1 des Drit-
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ten Buches Sozialgesetzbuch gewesen ist,
Transferkurzarbeitergeld bezogen oder an einer
öffentlich geförderten Beschäftigungsmaßnah-
me nach dem Zweiten oder Dritten Buch Sozial-
gesetzbuch teilgenommen hat. Bis zu der Ge-
samtdauer von fünf Jahren ist auch die mehr -
fache Verlängerung des Arbeitsvertrages zuläs-
sig.

(4) Die Befristung eines Arbeitsvertrages be-
darf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

§ 15 Ende des befristeten Arbeitsvertrages

(1) Ein kalendermäßig befristeter Arbeitsver-
trag endet mit Ablauf der vereinbarten Zeit.

(2) Ein zweckbefristeter Arbeitsvertrag endet
mit Erreichen des Zwecks, frühestens jedoch
zwei Wochen nach Zugang der schriftlichen Un-
terrichtung des Arbeitnehmers durch den Ar-
beitgeber über den Zeitpunkt der Zweckerrei-
chung.

(3) Wird für ein befristetes Arbeitsverhältnis
eine Probezeit vereinbart, so muss diese im Ver-
hältnis zu der erwarteten Dauer der Befristung
und der Art der Tätigkeit stehen.

(4) Ein befristetes Arbeitsverhältnis unterliegt
nur dann der ordentlichen Kündigung, wenn
dies einzelvertraglich oder im anwendbaren Ta-
rifvertrag vereinbart ist.

(5) Ist das Arbeitsverhältnis für die Lebenszeit
einer Person oder für längere Zeit als fünf Jahre
eingegangen, so kann es von dem Arbeit -
nehmer nach Ablauf von fünf Jahren gekündigt
werden. Die Kündigungsfrist beträgt sechs Mo-
nate.

(6) Wird das Arbeitsverhältnis nach Ablauf der
Zeit, für die es eingegangen ist, oder nach
Zweckerreichung mit Wissen des Arbeitgebers
fortgesetzt, so gilt es als auf unbestimmte Zeit
verlängert, wenn der Arbeitgeber nicht unver-
züglich widerspricht oder dem Arbeitnehmer die
Zweckerreichung nicht unverzüglich mitteilt.

§ 16 Folgen unwirksamer Befristung

Ist die Befristung rechtsunwirksam, so gilt der
befristete Arbeitsvertrag als auf unbestimmte
Zeit geschlossen; er kann vom Arbeitgeber
frühestens zum vereinbarten Ende ordentlich
gekündigt werden, sofern nicht nach § 15
Absatz 4 die ordentliche Kündigung zu einem
früheren Zeitpunkt möglich ist. Ist die Befris -
tung nur wegen des Mangels der Schriftform
 unwirksam, kann der Arbeitsvertrag auch vor
dem vereinbarten Ende ordentlich gekündigt
werden.

§ 17 Anrufung des Arbeitsgerichts

Will der Arbeitnehmer geltend machen, dass
die Befristung eines Arbeitsvertrages rechtsun-
wirksam ist, so muss er innerhalb von drei Wo-
chen nach dem vereinbarten Ende des befris -
teten Arbeitsvertrages Klage beim Arbeitsge-
richt auf Feststellung erheben, dass das Ar-
beitsverhältnis auf Grund der Befristung nicht
beendet ist. Die §§ 5 bis 7 des Kündigungs-
schutzgesetzes gelten entsprechend. Wird das
Arbeitsverhältnis nach dem vereinbarten Ende
fortgesetzt, so beginnt die Frist nach Satz 1 mit
dem Zugang der schriftlichen Erklärung des
 Arbeitgebers, dass das Arbeitsverhältnis auf
Grund der Befristung beendet.

§ 18 Information über unbefristete
Arbeitsplätze

(1) Der Arbeitgeber hat die befristet beschäf-
tigten Arbeitnehmer über entsprechende
unbefris tete Arbeitsplätze zu informieren, die
besetzt werden sollen. Die Information kann
durch allgemeine Bekanntgabe an geeigneter,
den Arbeitnehmern zugänglicher Stelle im Be-
trieb und Unternehmen erfolgen.

(2) Der Arbeitgeber hat einem Arbeitnehmer,
dessen Arbeitsverhältnis länger als sechs Mo-
nate bestanden und der ihm in Textform den
Wunsch nach einem auf unbestimmte Zeit ge-
schlossenen Arbeitsvertrag angezeigt hat, in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Anzeige
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eine begründete Antwort in Textform mitzutei-
len. Satz 1 gilt nicht, sofern der Arbeitnehmer
dem Arbeitgeber diesen Wunsch in den letzten
zwölf Monaten vor Zugang der Anzeige bereits
einmal angezeigt hat.

§ 19 Aus- und Weiterbildung

Der Arbeitgeber hat Sorge zu tragen, dass
auch befristet beschäftigte Arbeitnehmer an an-
gemessenen Aus- und Weiterbildungsmaßnah-
men zur Förderung der beruflichen Entwicklung
und Mobilität teilnehmen können, es sei denn,
dass dringende betriebliche Gründe oder Aus-
und Weiterbildungswünsche anderer Arbeitneh -
mer entgegenstehen.

§ 20 Information der Arbeitnehmervertretung

Der Arbeitgeber hat die Arbeitnehmervertre-
tung über die Anzahl der befristet beschäftigten
Arbeitnehmer und ihren Anteil an der Gesamt-
belegschaft des Betriebes und des Unterneh-
mens zu informieren.

§ 21 Auflösend bedingte Arbeitsverträge

Wird der Arbeitsvertrag unter einer auflösen-
den Bedingung geschlossen, gelten § 4 Absatz
2, § 5, § 14 Absatz 1 und 4, § 15 Absatz 2, 4
und 6 entsprechend.

Vierter Abschnitt
Gemeinsame Vorschriften

§ 22 Abweichende Vereinbarungen

(1) Außer in den Fällen des § 9a Absatz 6,
§ 12 Absatz 6, § 13 Absatz 4 und § 14 Absatz
2 Satz 3 und 4 kann von den Vorschriften dieses
Gesetzes nicht zuungunsten des Arbeitneh-
mers abgewichen werden.

(2) Enthält ein Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst Bestimmungen im Sinne des § 8 Absatz
4 Satz 3 und 4, auch in Verbindung mit § 9a Ab-
satz 2, des § 9a Absatz 6, § 12 Absatz 6, § 13

Absatz 4, § 14 Absatz 2 Satz 3 und 4 oder § 15
Absatz 4, so gelten diese Bestimmungen auch
zwischen nicht tarifgebundenen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern außerhalb des öffentlichen
Dienstes, wenn die Anwendung der für den öf-
fentlichen Dienst geltenden tarifvertraglichen
Bestimmungen zwischen ihnen vereinbart ist
und die Arbeitgeber die Kosten des Betriebes
überwiegend mit Zuwendungen im Sinne des
Haushaltsrechts decken.

§ 23 Besondere gesetzliche Regelungen

Besondere Regelungen über Teilzeitarbeit
und über die Befristung von Arbeitsverträgen
nach anderen gesetzlichen Vorschriften bleiben
unberührt.
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Verordnung über den Verkauf
bestimmter Waren an Sonn- und Feiertagen

(SonntVerkV)

Vom 21. Dezember 1957
(BGBl. I S. 1881)

Geändert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 30. Juli 1996
(BGBl. I S. 1186)
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Eingangsformel

Auf Grund des § 12 Abs. 1 des Gesetzes über
den Ladenschluß vom 28. November 1956
(Bundesgesetzbl. I S. 875) in der Fassung des
Gesetzes vom 17. Juli 1957 (Bundesgesetzbl. I
S.722) wird im Einvernehmen mit den Bundes-
ministern für Wirtschaft und für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten mit Zustimmung
des Bundesrates verordnet:

§ 1

(1) Abweichend von der Vorschrift des § 3
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über den Laden-
schluß dürfen an Sonn- und Feiertagen geöffnet
sein für die Abgabe

1.    von frischer Milch:
      Verkaufsstellen für die Dauer von zwei

Stunden,

2.    von Bäcker- oder Konditorwaren:
      Verkaufsstellen von Betrieben, die Bäcker-

oder Konditorwaren herstellen, für die Dau-
er von drei Stunden,

3.    von Blumen:
      Verkaufsstellen, in denen in erheblichem

Umfange Blumen feilgehalten werden, für
die Dauer von zwei Stunden, jedoch am
1. November (Allerheiligen), am Volks -
trauer tag, am Buß- und Bettag, am Toten-
sonntag und am 1. Adventssonntag für die
Dauer von sechs Stunden,

4.    von Zeitungen:
      Verkaufsstellen für Zeitungen für die Dauer

von fünf Stunden.

(2) Absatz 1 Nr. 1 bis 3 gilt nicht für die
Abgabe am 2. Weihnachts-, Oster- und Pfingst -
feiertag.

(3) Die Vorschriften der §§ 5, 10, 11, 13 bis
15 des Gesetzes über dem Ladenschluß blei-
ben unberührt.

§ 2 (aufgehoben)

§ 3

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1958 in
Kraft.
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Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge

(ArbMedVV)

Vom 18. Dezember 2008
(BGBl. I S. 2768)

Zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung
vom 12. Juli 2019
(BGBl. I S. 1082)
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§ 1 Ziel und Anwendungsbereich

(1) Ziel der Verordnung ist es, durch Maßnah-
men der arbeitsmedizinischen Vorsorge ar-
beitsbedingte Erkrankungen einschließlich Be-
rufskrankheiten frühzeitig zu erkennen und zu
verhüten. Arbeitsmedizinische Vorsorge soll zu-
gleich einen Beitrag zum Erhalt der Beschäfti-
gungsfähigkeit und zur Fortentwicklung des be-
trieblichen Gesundheitsschutzes leisten.

(2) Diese Verordnung gilt für die arbeitsmedi-
zinische Vorsorge im Geltungsbereich des Ar-
beitsschutzgesetzes.

(3) Diese Verordnung lässt sonstige arbeits-
medizinische Präventionsmaßnahmen, insbe-
sondere nach dem Arbeitsschutzgesetz und
dem Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsin-
genieure und andere Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit (Arbeitssicherheitsgesetz), unberührt.

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Arbeitsmedizinische Vorsorge im Sinne
dieser Verordnung

1.    ist Teil der arbeitsmedizinischen Präventi-
onsmaßnahmen im Betrieb;

2.    dient der Beurteilung der individuellen
Wechselwirkungen von Arbeit und physi-
scher und psychischer Gesundheit und der
Früherkennung arbeitsbedingter Gesund-
heitsstörungen sowie der Feststellung, ob
bei Ausübung einer bestimmten Tätigkeit
eine erhöhte gesundheitliche Gefährdung
besteht;

3.    beinhaltet ein ärztliches Beratungsge-
spräch mit Anamnese einschließlich Ar-
beitsanamnese sowie körperliche oder kli-
nische Untersuchungen, soweit diese für
die individuelle Aufklärung und Beratung er-
forderlich sind und der oder die Beschäftig-
te diese Untersuchungen nicht ablehnt;

4.    umfasst die Nutzung von Erkenntnissen
aus der Vorsorge für die Gefährdungsbeur-
teilung und für sonstige Maßnahmen des
Arbeitsschutzes;

5.    umfasst nicht den Nachweis der gesund-
heitlichen Eignung für berufliche Anforde-
rungen nach sonstigen Rechtsvorschriften
oder individual- oder kollektivrechtlichen
Vereinbarungen.

(2) Pflichtvorsorge ist arbeitsmedizinische
Vorsorge, die bei bestimmten besonders ge-
fährdenden Tätigkeiten veranlasst werden
muss.

(3) Angebotsvorsorge ist arbeitsmedizinische
Vorsorge, die bei bestimmten gefährdenden
Tätigkeiten angeboten werden muss.

(4) Wunschvorsorge ist arbeitsmedizinische
Vorsorge, die bei Tätigkeiten, bei denen ein Ge-
sundheitsschaden nicht ausgeschlossen wer-
den kann, auf Wunsch des oder der Beschäftig-
ten ermöglicht werden muss.

§ 3 Allgemeine Pflichten des Arbeitgebers

(1) Der Arbeitgeber hat auf der Grundlage der
Gefährdungsbeurteilung für eine angemessene
arbeitsmedizinische Vorsorge zu sorgen. Dabei
hat er die Vorschriften dieser Verordnung
einschließlich des Anhangs zu beachten und
die nach § 9 Abs. 4 bekannt gegebenen Regeln
und Erkenntnisse zu berücksichtigen. Bei Ein-
haltung der Regeln und Erkenntnisse nach
Satz 2 ist davon auszugehen, dass die gestell-
ten Anforderungen erfüllt sind. Arbeitsmedizini-
sche Vorsorge kann auch weitere Maßnahmen
der Gesundheitsvorsorge umfassen.

(2) Der Arbeitgeber hat zur Durchführung der
arbeitsmedizinischen Vorsorge einen Arzt oder
eine Ärztin nach § 7 zu beauftragen. Ist ein Be-
triebsarzt oder eine Betriebsärztin nach § 2 des
Arbeitssicherheitsgesetzes bestellt, soll der Ar-
beitgeber vorrangig diesen oder diese auch mit
der arbeitsmedizinischen Vorsorge beauftra-
gen. Dem Arzt oder der Ärztin sind alle erforder-
lichen Auskünfte über die Arbeitsplatzverhält-
nisse, insbesondere über den Anlass der ar-
beitsmedizinischen Vorsorge und die Ergebnis-
se der Gefährdungsbeurteilung, zu erteilen und
die Begehung des Arbeitsplatzes zu ermögli-
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chen. Ihm oder ihr ist auf Verlangen Einsicht in
die Unterlagen nach Absatz 4 Satz 1 zu ge-
währen.

(3) Arbeitsmedizinische Vorsorge soll wäh -
rend der Arbeitszeit stattfinden. Ergibt die Ge-
fährdungsbeurteilung für die Tätigkeit oder die
Tätigkeiten des oder der Beschäftigten mehrere
Vorsorgeanlässe, soll die arbeitsmedizinische
Vorsorge in einem Termin stattfinden. Arbeits-
medizinische Vorsorge soll nicht zusammen mit
Untersuchungen, die dem Nachweis der ge-
sundheitlichen Eignung für berufliche Anforde-
rungen dienen, durchgeführt werden, es sei
denn, betriebliche Gründe erfordern dies; in die-
sem Fall hat der Arbeitgeber den Arzt oder die
Ärztin zu verpflichten, die unterschiedlichen
Zwecke von arbeitsmedizinischer Vorsorge und
Eignungsuntersuchung gegenüber dem oder
der Beschäftigten offenzulegen.

(4) Der Arbeitgeber hat eine Vorsorgekartei zu
führen mit Angaben, dass, wann und aus wel-
chen Anlässen arbeitsmedizinische Vorsorge
stattgefunden hat; die Kartei kann automati-
siert geführt werden. Die Angaben sind bis zur
Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses
aufzubewahren und anschließend zu löschen,
es sei denn, dass Rechtsvorschriften oder die
nach § 9 Absatz 4 bekannt gegebenen Regeln
etwas anderes bestimmen. Der Arbeitgeber hat
der zuständigen Behörde auf Anordnung eine
Kopie der Vorsorgekartei zu übermitteln. Bei Be-
endigung des Beschäftigungsverhältnisses hat
der Arbeitgeber der betroffenen Person eine Ko-
pie der sie betreffenden Angaben auszuhändi-
gen; § 34 des Bundesdatenschutzgesetzes
bleibt unberührt.

§ 4 Pflichtvorsorge

(1) Der Arbeitgeber hat nach Maßgabe des An-
hangs Pflichtvorsorge für die Beschäftigten zu
veranlassen. Pflichtvorsorge muss vor Aufnah-
me der Tätigkeit und anschließend in regel-
mäßigen Abständen veranlasst werden.

(2) Der Arbeitgeber darf eine Tätigkeit nur aus-
üben lassen, wenn der oder die Beschäftigte an
der Pflichtvorsorge teilgenommen hat.

(3) (weggefallen)

§ 5 Angebotsvorsorge

(1) Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten An-
gebotsvorsorge nach Maßgabe des Anhangs
anzubieten. Angebotsvorsorge muss vor Auf-
nahme der Tätigkeit und anschließend in regel-
mäßigen Abständen angeboten werden. Das
Ausschlagen eines Angebots entbindet den Ar-
beitgeber nicht von der Verpflichtung, weiter re-
gelmäßig Angebotsvorsorge anzubieten.

(2) Erhält der Arbeitgeber Kenntnis von einer
Erkrankung, die im ursächlichen Zusammen-
hang mit der Tätigkeit des oder der Beschäftig-
ten stehen kann, so hat er ihm oder ihr unver-
züglich Angebotsvorsorge anzubieten. Dies gilt
auch für Beschäftigte mit vergleichbaren Tätig-
keiten, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen,
dass sie ebenfalls gefährdet sein können.

(3) Der Arbeitgeber hat Beschäftigten sowie
ehemals Beschäftigten nach Maßgabe des An-
hangs nach Beendigung bestimmter Tätigkei-
ten, bei denen nach längeren Latenzzeiten
 Gesundheitsstörungen auftreten können, nach-
gehende Vorsorge anzubieten. Am Ende des Be-
schäftigungsverhältnisses überträgt der Arbeit-
geber diese Verpflichtung auf den zuständigen
gesetzlichen Unfallversicherungsträger und
überlässt ihm die erforderlichen Unterlagen in
Kopie, sofern der oder die Beschäftigte einge-
willigt hat.

§ 5a Wunschvorsorge

Über die Vorschriften des Anhangs hinaus hat
der Arbeitgeber den Beschäftigten auf ihren
Wunsch hin regelmäßig arbeitsmedizinische
Vorsorge nach § 11 des Arbeitsschutzgesetzes
zu ermöglichen, es sei denn, auf Grund der Be-
urteilung der Arbeitsbedingungen und der ge-
troffenen Schutzmaßnahmen ist nicht mit ei-
nem Gesundheitsschaden zu rechnen.
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§ 6 Pflichten des Arztes oder der Ärztin

(1) Bei der arbeitsmedizinischen Vorsorge hat
der Arzt oder die Ärztin die Vorschriften dieser
Verordnung einschließlich des Anhangs zu be-
achten und die dem Stand der Arbeitsmedizin
entsprechenden Regeln und Erkenntnisse zu
berücksichtigen. Vor Durchführung der arbeits-
medizinischen Vorsorge muss er oder sie sich
die notwendigen Kenntnisse über die Arbeits-
platzverhältnisse verschaffen. In die Arbeits-
anamnese müssen alle Arbeitsbedingungen
und arbeitsbedingten Gefährdungen einfließen.
Vor Durchführung körperlicher oder klinischer
Untersuchungen hat der Arzt oder die Ärztin de-
ren Erforderlichkeit nach pflichtgemäßem ärzt-
lichen Ermessen zu prüfen und den oder die Be-
schäftigte über die Inhalte, den Zweck und die
Risiken der Untersuchung aufzuklären. Unter-
suchungen nach Satz 3 dürfen nicht gegen den
Willen des oder der Beschäftigten durchgeführt
werden. Der Arzt oder die Ärztin hat die ärztliche
Schweigepflicht zu beachten.

(2) Biomonitoring ist Bestandteil der arbeits-
medizinischen Vorsorge, soweit dafür arbeits-
medizinisch anerkannte Analyseverfahren und
geeignete Werte zur Beurteilung zur Verfügung
stehen. Biomonitoring darf nicht gegen den Wil-
len der oder des Beschäftigten durchgeführt
werden. Impfungen sind Bestandteil der ar-
beitsmedizinischen Vorsorge und den Beschäf-
tigten anzubieten, soweit das Risiko einer In -
fektion tätigkeitsbedingt und im Vergleich zur
Allgemeinbevölkerung erhöht ist. Satz 3 gilt
nicht, wenn der oder die Beschäftigte bereits
über einen ausreichenden Immunschutz ver-
fügt. 

(3) Der Arzt oder die Ärztin hat

1.    das Ergebnis sowie die Befunde der arbeits-
medizinischen Vorsorge schriftlich fest -
zuhalten und den oder die Beschäftigte
 darüber zu beraten,

2.    dem oder der Beschäftigten auf seinen
oder ihren Wunsch hin das Ergebnis zur Ver-
fügung zu stellen sowie

3.    der oder dem Beschäftigten und dem Ar-
beitgeber eine Vorsorgebescheinigung dar-
über auszustellen, dass, wann und aus wel-
chem Anlass ein arbeitsmedizinischer Vor-
sorgetermin stattgefunden hat; die Vorsor-
gebescheinigung enthält auch die Angabe,
wann eine weitere arbeitsmedizinische Vor-
sorge aus ärztlicher Sicht angezeigt ist.

(4) Der Arzt oder die Ärztin hat die Erkennt -
nisse arbeitsmedizinischer Vorsorge auszuwer-
ten. Ergeben sich Anhaltspunkte dafür, dass
die Maßnahmen des Arbeitsschutzes für den
Beschäftigten oder die Beschäftigte oder ande-
re Beschäftigte nicht ausreichen, so hat der Arzt
oder die Ärztin dies dem Arbeitgeber mitzuteilen
und Maßnahmen des Arbeitsschutzes vorzu-
schlagen. Hält der Arzt oder die Ärztin aus me-
dizinischen Gründen, die ausschließlich in der
Person des oder der Beschäftigten liegen, einen
Tätigkeitswechsel für erforderlich, so bedarf
diese Mitteilung an den Arbeitgeber der Einwil-
ligung des oder der Beschäftigten.

§ 7 Anforderungen an den Arzt oder die Ärztin

(1) Unbeschadet anderer Bestimmungen im
Anhang für einzelne Anlässe arbeitsmedizini-
scher Vorsorge muss der Arzt oder die Ärztin be-
rechtigt sein, die Gebietsbezeichnung „Arbeits-
medizin“ oder die Zusatzbezeichnung „Be-
triebsmedizin“ zu führen. Er oder sie darf selbst
keine Arbeitgeberfunktion gegenüber dem oder
der Beschäftigten ausüben. Verfügt der Arzt
oder die Ärztin nach Satz 1 für bestimmte Un -
tersuchungsmethoden nicht über die erforderli-
chen Fachkenntnisse oder die speziellen Aner-
kennungen oder Ausrüstungen, so hat er oder
sie Ärzte oder Ärztinnen hinzuzuziehen, die die-
se Anforderungen erfüllen.

(2) Die zuständige Behörde kann für Ärzte
oder Ärztinnen in begründeten Einzelfällen Aus-
nahmen von Absatz 1 Satz 1 zulassen.
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§ 8 Maßnahmen nach der arbeits -
medizinischen Vorsorge

(1) Im Fall von § 6 Absatz 4 Satz 2 hat der Ar-
beitgeber die Gefährdungsbeurteilung zu über-
prüfen und unverzüglich die erforderlichen Maß-
nahmen des Arbeitsschutzes zu treffen. Wird ein
Tätigkeitswechsel vorgeschlagen, so hat der Ar-
beitgeber nach Maßgabe der dienst- und ar-
beitsrechtlichen Regelungen dem oder der Be-
schäftigten eine andere Tätigkeit zuzuweisen.

(2) Dem Betriebs- oder Personalrat und der zu-
ständigen Behörde sind die getroffenen Maß-
nahmen mitzuteilen.

(3) Halten der oder die Beschäftigte oder der
Arbeitgeber das Ergebnis der Auswertung nach
§ 6 Absatz 4 für unzutreffend, so entscheidet
auf Antrag die zuständige Behörde.

§ 9 Ausschuss für Arbeitsmedizin

(1) Beim Bundesministerium für Arbeit und
Soziales wird ein Ausschuss für Arbeitsmedizin
gebildet, in dem fachkundige Vertreter der Ar-
beitgeber, der Gewerkschaften, der Länder-
behörden, der gesetzlichen Unfallversicherung
und weitere fachkundige Personen, insbeson-
dere der Wissenschaft, vertreten sein sollen.
Die Gesamtzahl der Mitglieder soll zwölf Perso-
nen nicht überschreiten. Für jedes Mitglied ist
ein stellvertretendes Mitglied zu benennen. Die
Mitgliedschaft im Ausschuss für Arbeitsmedizin
ist ehrenamtlich.

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales beruft die Mitglieder des Ausschusses
und die stellvertretenden Mitglieder. Der Aus-
schuss gibt sich eine Geschäftsordnung und
wählt den Vorsitzenden oder die Vorsitzende
aus seiner Mitte. Die Geschäftsordnung und die
Wahl des oder der Vorsitzenden bedürfen der
Zustimmung des Bundesministeriums für Ar-
beit und Soziales.

(3) Zu den Aufgaben des Ausschusses gehört
es,

1.    dem Stand der Arbeitsmedizin entspre-
chende Regeln und sonstige gesicherte ar-
beitsmedizinische Erkenntnisse zu ermit-
teln,

2.    Regeln und Erkenntnisse zu ermitteln, wie
die in dieser Verordnung gestellten Anfor-
derungen insbesondere zu Inhalt und Um-
fang von Pflicht-, Angebots- oder Wunsch-
vorsorge erfüllt werden können,

3.    Empfehlungen zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge aufzustellen,

4.    Empfehlungen für weitere Maßnahmen der
Gesundheitsvorsorge auszusprechen, ins-
besondere für betriebliche Gesundheits-
programme,

5.    Regeln und Erkenntnisse zu sonstigen ar-
beitsmedizinischen Präventionsmaßnah-
men nach § 1 Abs. 3 zu ermitteln, insbe -
sondere zur allgemeinen arbeitsmedizini-
schen Beratung der Beschäftigten,

6.    das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales in allen Fragen der arbeitsmedizini-
schen Vorsorge sowie zu sonstigen Fragen
des medizinischen Arbeitsschutzes zu be -
raten.

Das Arbeitsprogramm des Ausschusses für
 Arbeitsmedizin wird mit dem Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales abgestimmt. Der
Ausschuss arbeitet eng mit den anderen Aus-
schüssen beim Bundesministerium für Arbeit
und Soziales zusammen.

(4) Das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales kann die vom Ausschuss für Arbeitsmedi-
zin ermittelten Regeln und Erkenntnisse sowie
Empfehlungen im Gemeinsamen Ministeri-
alblatt bekannt geben.

(5) Die Bundesministerien sowie die obersten
Landesbehörden können zu den Sitzungen des
Ausschusses Vertreter entsenden. Auf Verlan-
gen ist diesen in der Sitzung das Wort zu ertei-
len.
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(6) Die Geschäfte des Ausschusses führt die
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin.

§ 10 Ordnungswidrigkeiten und Straftaten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 25 Abs. 1
Nr. 1 des Arbeitsschutzgesetzes handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig

1.    entgegen § 4 Abs. 1 eine Pflichtvorsorge
nicht oder nicht rechtzeitig veran lasst,

2.    entgegen § 4 Abs. 2 eine Tätigkeit ausüben
lässt,

3.    entgegen § 3 Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 1
 eine Vorsorgekartei nicht, nicht richtig oder
nicht vollständig führt oder

4.    entgegen § 5 Abs. 1 Satz 1 eine Angebots-
vorsorge nicht oder nicht rechtzeitig anbie-
tet.

(2) Wer durch eine in Absatz 1 bezeichnete
vorsätzliche Handlung Leben oder Gesundheit
eines oder einer Beschäftigten gefährdet, ist
nach § 26 Nr. 2 des Arbeitsschutzgesetzes
strafbar.

Hinweis: Auf den Abdruck des Anhangs
wurde verzichtet. 
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